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Kommune Seitenbeginn von Schreiben, in denen Interessensbereiche in den jeweiligen Kommunen explizit benannt werden  
(d.h. ggf. neben allgemeinen Aussagen; Verzeichnis ist eine rein redaktionelle Hilfe ohne Anspruch auf Vollständigkeit/Richtigkeit; 
zusätzlich kann in der PDF-Version auch die Suchfunktion des Readers genutzt werden) 

Alpen 56 (I-W20), 74 (II-W13), 102 (I-W24), 105 (II-W41), 129 (I-W31, )132 (II-W08) 
Bedburg-Hau 56 (I-W20), 74 (II-W13), 122 (I-W28), 123 (II-W21), 205 (I-W53), 210 (II-W15) 
Brüggen 45 (I-W16), 45 (II-W23), 45 (I-W16) 
Dinslaken 105 (I-W25), 107 (II-W02) 
Dormagen 56 (I-W20), 74 (II-W13), 98 (I-W21), 122 (I-W-28), 123 (II-W21), 147 (I-W37), 205 (I-W53), 210 (II-W15), 227 (I-W58), 229 (II-W31), 

238 (I-W59), 239 (II-W24), 275 (II-W32),  283 (I-W67), 284 (II-W22),  
Duisburg 56 (I-W20), 74 (II-W13), 99 (I-W22) 
Emmerich 194 (I-W50) 
Geldern 46 (I-W17), 129 (I-W31),132 (II-W08) 
Goch 122 (I-W28), 123 (II-W21), 145 (I-W36), 158 (I-W42), 160 (I-W43), 243 (I-W62), 247 (II-W29) 
Grefrath 13 (I-W09), 14 (II-W40)  
Haan 6 (I-W02) 
Hamminkeln 18 (I-W10), 24 (II-W05), 56 (I-W20), 74 (II-W13), 127 (I-W30), 128 (II-W04) 
Hünxe 47 (I-W18), 56 (I-W20), 74 (II-W13), 105 (I-W25), 107 (II-W02), 122 (I-W28), 123 (II-W21), 304 (I-W71) 
Issum 11 (I-W08), 56 (I-W20), 74 (II-W13), 122 (I-W28), 123 (II-W21), 204 (I-W52), 205 (I-W53), 210 (II-W15), 227 (I-W58), 229 (II-W31)          
Jüchen 7 (I-W04) 
Kaarst 27 (I-W12), 27 (II-W16), 29 (II-W37), 205 (I-W53) 
Kalkar 56 (I-W20), 74 (II-W13), 150 (I-W39), 188 (I-W49), 191 (II-W20), 197 (I-W51), 200 (II-W19), 205 (I-W53), 210 (II-W15) 
Kamp-Lintfort 7 (I-W03), 46 (I-W17), 47 (I-W18), 56 (I-W20), 74 (II-W13), 102 (I-W24), 205 (I-W53), 210 (II-W15) 
Kempen 13 (I-W09), 14 (II-W40), 74 (II-W13), 125 (I-W29), 165 (I-W45), 205 (I-W53), 210 (II-W15) 
Kerken 154 (I-W41), 205 (I-W53), 210 (II-W15) 
Kevelaer 56 (I-W20), 74 (II-W13), 135 (I-W33), 138 (II-W17), 162 (I-W44), 171 (I-W47), 173 (II-W09), 271 (I-W65), 262 (I-W63), 264 (II-W26), 

273 (II-W22), 275 (II-W32) 
Kleve 50 (I-W19), 53 (II-W07), 56 (I-W20), 74 (II-W13) 
Korschenbroich 5  (I-W01),  6 (I-W15), 205 (I-W53), 210 (II-W15) 
Krefeld 122 (I-W28), 123 (II-W21) 
Meerbusch 27 (I-W12), 27 (II-W16), 29 (II-W37), 99 (I-W22), 205 (I-W53) 
Moers 46 (I-W17), 56 (I-W20), 74 (II-W13), 102 (I-W24), 205 (I-W53), 210 (II-W15) 
Mönchengladbach 7 (I-W05), 122 (I-W28), 123 (II-W21), 225 (I-W56), 240 (I-W60), 241 (II-W27), 241 (I-W61), 242 (II-W28), 288 (II-W36), 289 (I-W68),   
Nettetal 13 (I-W09), 14 (II-W40), 122 (I-W27) 
Neukirchen-Vlyn 56 (I-W20), 74 (II-W13), 205 (I-W53), 210 (II-W15) 
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Neuss 122 (I-W28), 123 (II-W21), 227 (II-W21), 229 (II-W31) 
Niederkrüchten 9 (I-W07), 10 (II-W10), 32 (I-W14), 32 (II-W06), 214 (I-W55), 215 (II-W22), 219 (II-W33) 
Rees 18 (I-W10), 24 (II-W05), 42 (I-W15), 56 (I-W20), 74 (II-W13), 162 (I-W44), 212 (I-W54), 213 (II-W03) 
Rheinberg 56 (I-W20), 74 (II-W13), 101 (I-W23), 102 (I-W24), 269 (I-W64), 304 (II-W25) 
Rheurdt 13 (I-W09), 14 (II-W40), 144 (I-W34) 
Schwalmtal 14 (II-W40), 110 (I-W26), 122 (I-W27), 214 (I-W55), 215 (II-W22), 219 (II-W33)  
Sonsbeck 74 (II-W13) 
Straelen 31 (I-W13), 148 (I-W38), 300 (I-W70), 301 (II-W24) 
Tönnisvorst 205 (I-W53), 210 (II-W15) 
Uedem 56 (I-W20), 74 (II-W13), 151 (I-W40) 
Viersen 7 (I-W06), 7 (II-W01), 205 (I-W53), 210 (II-W15)  
Wachtendonk 102 (I-W24), 165 (I-W45)  
Weeze 122 (I-W28), 123 (II-W21),  129 (I-W31), 132 (II-W08), 167 (I-W46), 169 (II-W12),171 (I-W47), 173 II-W09), 180 (I-W48), 182 (II-W11), 

243 (I-W62), 247 (II-W29), 262 (I-W63),  264 (II-W26) 
Wesel 56 (I-W20), 74 (II-W13), 127 (I-W30), 128 (II-W04), 134 (I-W32), 289 (I-W69), 293 (II-W35) 
Willich 56 (I-W20), 74 (II-W13), 282 (I-W66), 282 (II-W38) 
Wülfrath 27 (I-W11),  
Wuppertal 6 (I-W02) 
Xanten 56 (I-W20), 74 (II-W13) 
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Generelle Vorbemerkungen 
Die allgemeinen Teile vieler Stellungnahmen von oder für Unternehmen sind in der Anregung A/413-415-420-421-422-423/1 in der Synopse „Allgemeines“ zu-
sammenfassend wiedergegeben. Siehe zu diesen Teilen daher auch die entsprechenden Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/413-415-420-421-422-423/1 in der Synopse „Allgemeines“ zusätzlich zu den unten abgebildeten Verweisen auf kommunale Synopsen. Im Rahmen 
der Abwägung wurden jedoch die noch nicht zusammengefassten spezifischen Stellungnahmen geprüft (insb. im Hinblick auf die Anwendbarkeit genereller Aus-
gleichsvorschläge), die vom Regionalrat auch eingesehen werden können. 
 

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass viele Argumente von oder für Unternehmen bereits im Umweltbericht oder der Begründung oder – aktueller  in den entspre-
chenden Synopsen adäquat abgehandelt werden (insb. bei den Beteiligten 413-424), auf die daher zu verweisen ist. Dies würde für die Abwägung bereits aus-
reichen. Dennoch wurde als Service in der Regel auch noch ein extra Verweis auf betreffende Textstellen nachfolgend angegeben. 
 

Sofern jemand seine eigene Stellungnahme aufgrund der Streichung der Namen trotz der Kommunennamen und der Datumsangaben wider Erwarten nicht er-
kennen kann, kann er schriftlich um eine entsprechende Mitteilung bitten oder die Vertreter der Bezirksregierung bei der Erörterung darauf ansprechen.  
 

Bei den Angaben in der Spalte „Stichwort / Argumente /Stellungnahme“ ist beim Lesen davon auszugehen, dass dies eine rein zusammenfassende Wiedergabe 
ohne Bewertung der Bezirksplanungsbehörde ist. Nur aus Zeitgründen wurde später auf eine Seiten sparende Zusammenfassung verzichtet, so dass dann auch 
Originalpassagen aufgenommen wurden. Maßgeblich ist bei Abweichungen oder Vereinfachungen jedenfalls das Originalschreiben, das auch der jeweils neben-
stehenden regionalplanerischen Bewertung zu Grunde gelegt wurde. Die Originalschreiben können vom Regionalrat eingesehen werden. 
 

Auch die Nennung der Bereichsnummer ist nur eine Hilfsangabe. Teilweise waren z.B. regionalplanerisch unter die Parzellenunschärfe fallende Abweichungen 
zu verzeichnen und es sind z.B. aufgrund unklarer Angaben und Widersprüchen/Fehler innerhalb der jeweiligen Originalschreiben auch Abweichungen möglich. 
Es wurde in solchen Fällen insb. auf Basis der Karten in den Stellungnahmen und des Textteils der Schreiben festgestellt, dass sich auch bei eventuellen ande-
ren von den Unternehmern gemeinten Abgrenzungen in der regionalplanerischen Abwägung dieser Stellungnahmen keine Notwendigkeiten der Änderung des 
Planentwurfs ergeben würde. Maßgeblich sind auch hier die Originalschreiben mit den entsprechenden Karten, die der Abwägung (regionalplanerischen Bewer-
tung) zu Grunde gelegt wurden und die vom Regionalrat eingesehen können. Die entsprechenden Ablehnungsargumente in den AGV gelten im Übrigen in ver-
gleichbaren Fällen ebenfalls, wenn die Aspekte verallgemeinerbar sind. 
  

In der Spalte „Regionalplanerische Bewertung“ in dieser Tabelle sind teilweise Verweise auf Synopsen der Verfahrensbeteiligung enthalten (z.B. A/110/10 für die 
Synopse „Allgemeines“, Beteiligter 110, Anregung Nr. 10). Wenn dort nur die Anregung genannt ist, ist der betreffende Ausgleichsvorschlag gemeint. Soweit auf 
den Umweltbericht und die Begründung der Planerarbeitung verwiesen wird, ist die 2. Fassung gemeint. Bei Abweichungen des Umweltberichtes oder der Be-
gründung von der Anlage A zu den Synopsen geht die Anlage A zu den Synopsen als das später erstellte Dokument jedoch vor. Soweit Anregungen und Beden-
ken nicht über den aktuellen Planentwurf (2. Entwurf unter Berücksichtigung der aktuelleren Änderungen in Anlage A zu den Synopsen) berücksichtigt wurden, 
werden sie über die Verweise im Ergebnis zurückgewiesen.  
 

Sofern Widersprüche zwischen der nachfolgenden Tabelle und dem aktuellen Stand des Planentwurfs bestehen sollten (wie er sich aus dem durch Anlage A zu 
den Synopsen aktualisierten 2. Planentwurf ergibt), so geht der aktuelle Planentwurf (2. Planentwurf unter Berücksichtigung der Aktualisierungen durch Anlage A 
zu den Synopsen) vor. 
 

Sofern in einer Zeile in der Spalte Kommune oder Bereichsnummer nichts steht, sind die vorstehend in der Tabelle genannten Kommunen/Bereiche gemeint, 
sofern sich aus dem Textzusammenhang nichts anderes ergibt. 
 

Es wird zur Thematik der Abkürzungen auf die entsprechenden Angaben am Beginn der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. Ferner gelten die allgemeinen Vor-
bemerkungen zu den Synopsen am Beginn der Synopse „Allgemeines“ sinngemäß auch hier.  
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Nr. der 
Anre-
gung 

Stichwort / Argument / Stellungnahme 
(tlw. rein zusammenfassende Wiedergabe ohne Bewertung; maßgeblich und Grund-
lage der regionalplanerischen Bewertungen sind die Originalschreiben; siehe auch 

Vorbemerkungen zu dieser Tabelle)  

Kommune 
/Kom-
munen 

(bei allge-
meineren 

Aspekten zu-
sätzlich 

ganzer Pla-
nungsraum / 
Nachbarge-
biete ohne 
das diese 
benannt 
werden) 

Bereichs-Nr. 
(z.T. nur mittelbar 

angesprochen oder 
tlw. betroffen; 

maßgeblich sind 
Originalschreiben; 
ggf. auch zusätz-
lich ganzer Pla-
nungsraum oder 
Umgebung ohne 
das dies benannt 

wird) 

Regionalplanerische Bewertung 
(bei Verweisen auf Anregungen in den Synopsen ist der jeweilige Ausgleichsvorschlag in den 

Synopsen zur Verfahrensbeteiligung gemeint; siehe zu den Verweisen auch die Vorbemerkun-
gen zu dieser Tabelle)  

Schreiben vom 24.05.2007 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
(teilweise deckungsgleich mit der Anregung Kor/415/1 und Kor/415/2) 

Korschen-
broich 

2305-01, 
 2305-02-A, 
2305-02-B 

Hierzu wird – neben den nachfolgenden Ergänzungen – auf die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung des Kor/415/1 des Beteiligten 415 vom 
24.09.2007 in der Synopse zu Korschenbroich verwiesen. 
 

I-W01 

Ergänzende Aspekte zur Anregung Kor/415/1 und Kor/415/2: 
 
Darlegungen zur großen Bedeutung des Unternehmens und der Konzern-
struktur;  
Anreger  kritisiert Aussage eines mangelnden Bedarfs und Systematik der 
Flächenausweisung insb. bezüglich bestehender Standorte. 
Aussage des fehlenden quantitativen Bedarfs für neue BSAB nicht nach-
vollziehbar; es muss der steigenden Nachfrage an Rohstoffen für unsere 
Unternehmensgruppe als auch insgesamt Rechnung getragen werden 
 
 

Korschen-
broich / 
Diverse 

Diverse Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten (bis auf Änderung im 
AGV zur Anregung Kor/415/1). 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Bezüglich des zumindest regelmäßigen Ausschlusses von bestimmten Bereichen 
auch bei Erweiterungen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Systematik des Auswahlprozesses wird auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 in der 
Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Schreiben vom 28.02.2008 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
 

Korschen-
broich 

2305-01, 
2305-02-A, 
2305-02-B 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten (bis auf Änderung im 
AGV zur Anregung Kor/415/1). 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

Abwägungsmangel: 
Die vorgetragenen Ausschlussgründe stellen ausschließlich auf Formalien 
des Regionalplans ab. Eine wirkliche Abwägung auf der Grundlage der 
bereits vorliegenden, aktuellen Gutachten ist nicht erkennbar. 

Korschen-
broich 

2305-01, 
2305-02-A, 
2305-02-B 

Zur Thematik von Gutachten, welche die Zulassungsfähigkeit im Zulassungsverfah-
ren belegen sollen wird auf S. 37 des Umweltberichtes und allgemein den Abschnitt 
3.2.1 des Umweltberichtes verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Erweiterung der Abgrabungen ist von existenzieller Bedeutung für die 
Firma. 

Korschen-
broich 

2305-01, 
2305-02-A, 
2305-02-B 

Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der Ausschlussgrund Lage im „Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungs-
verbot“ ist nicht akzeptabel, da die betroffenen Bereiche keine schüt-
zenswerten Flächen sondern intensiv genutzte Landwirtschafts- und 
Wegeflächen darstellen. Zudem ist eine Befreiung von den Festsetzungen 
auf Antrag möglich ist. Bei einer entsprechender Herrichtung die Abgra-
bung gute Möglichkeiten bei der Umsetzung von Entwicklungs- und 
Schutzzielen eines LSG bietet. 

Korschen-
broich 

2305-01, 
2305-02-A, 
2305-02-B 

Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Soweit sich der Ausschluss auf wasserw.  Darstellung im  Regionalplan 
stützt, wird darauf hingewiesen, dass nach aktuellem Stand des anhängi-
gen wasserrechtlichen Verfahrens, keine negativen Auswirkungen auf die 
geplante Wasserschutzzone zu erwarten sind. 

Korschen-
broich 

2305-02-B 
(betr. I- Teilbe-

reiche) 

Es wird auf den AGV zur  Anregung Kor/415/1 in der kommunalen Synopse Kor-
schenbroich verwiesen. 
 
 

Der Ausschlussgrund „Lage innerhalb Bereich für den Schutz der Natur 
gem. Regionalplan“ ist nicht akzeptabel, da nur Teilbereiche betroffen 
sind und die Belange des Naturschutzes durch entsprechende Renaturie-
rungskonzepte unterstützt werden können. 

Korschen-
broich 

2305-02-B 
(betr. I- Teilbe-

reiche) 

Zur Thematik der BSN / Naturschutzgebiete wird auf die Abschnitte 3.2.6.2 und 
3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (u.a. zu Verzögerungen von Aufwertungen 
und den höheren Aufwertungspotentialen weniger wertvoller Bereiche).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Gem. Vogelschlaggefahrgutachten besteht kein Vogelschlagsrisiko für 
den Flugplatz Mönchengladbach. 

Korschen-
broich 

2305-01, 
2305-02-A, 
2305-02-B 

 

Zur Thematik des Vogelschlags wird auf den Abschnitt 3.4.2 des Umweltberichtes 
verwiesen. Die Ausführungen in der Gesamtbereichstabelle sind sachgerecht.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

II-W15 

Die Veränderungssperre durch die Ausbaupläne des Flughafens Mön-
chengladbach wurde aufgehoben.  

Korschen-
broich 

2305-01, 
2305-02-A, 
2305-02-B 

Dies ist bekannt, ändert jedoch nichts an den Entscheidungen hinsichtlich der Abbil-
dung als Sondierungsbereich oder BSAB. 

 

I-W02 
Schreiben vom 31.05.2007 
Aufnahme als Sondierungsbereich. 
Nordwestliche Erweiterung der Kalksteingrube Osterholz. 

Wuppertal, 
Haan 

2202-01, 
2202-02 

Hinweis: Die Bereiche sind als Sondierungsbereiche vorgesehen.  
Bei diesem Rohstoff ist die enge Begrenztheit der Lagerstätten und die Notwendig-
keit der Rohstoffversorgung zu berücksichtigen. Dies erlaubt in der Abwägung die 
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Nach Erkenntnissen aus Probebohrungen sowie auf der Grundlage der 
geologischen Karte handelt es sich bei der Erweiterungsfläche um zu der 
Lagerstätte gehörendes kalksteinhaltiges Gelände. 

Abweichung von den in diesem Fall berührten Kriterien, die normalerweise zu einem 
Ausschluss geführt hätten. Zudem eignen sich diese Bereiche lagerstättentechnisch 
besonders, da aufgrund der Eigenschaft als Erweiterung der tiefen Abgrabung 
geringe Böschungskantenverluste zu erwarten sind. 
Die Beschreibung des Vorkommens bezüglich dieses relativ seltenen Rohstoffs wird 
als plausibel bewertet und wurde sachgerecht in die Abwägung einbezogen.  
Der Anregung wird gefolgt und die Bereiche werden durch die Überarbeitung des 
Planentwurfs, des Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. 
die 2. Fassungen) als Sondierungsbereiche berücksichtigt. Die gilt auch weiterhin. 
Die weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

I-W03 
+ 

I-W03.1 

Schreiben vom 05.06.2007 und vom 04.07.2007 
 
Darstellung des Bereiches als BSAB. 
Im Sommer 2007 bereits Antrag auf Eignungsfeststellung BBergG bei BR 
Arnsberg gestellt. 
Kies- und Sandlagerstätte von va. 10 Mio. t. 
(inhaltlich weitestgehend gleich mit Anregung K-L/415/1) 

Kamp-
Lintfort 

2505-12 Sie hierzu kommunale Synopse Kamp-Lintfort, AGV zur Anregung  
K-L/415/1 
Ergänzend wird zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von 
Mächtigkeiten sowie zu Rohstoffdaten auf die Angaben in der rechten Synopsen-
spalte zu den Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse 
Allgemeines (inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberich-
tes) verwiesen.  
 

 

I-W04 
Schreiben vom 08.06.2007 
Darstellung des Bereiches als BSAB. 
(in Jü/422/1 wiedergegeben) 

Jüchen 2303-01 Siehe hierzu kommunale Synopse Jüchen, AGV zur Anregung Jü/422/1 
 

 

I-W05 
Schreiben vom 09.07.2007 
Darstellung des Bereiches als BSAB. 
(in MG/422/1 wiedergegeben) 

Mönchen-
gladbach 

15-09 Siehe hierzu kommunale Synopse Mönchengladbach, AGV zur Anregung MG/422/1 

 
I-W06 

+ 
I-W06.1 

+ 
I-W06.2 

+ 
I-W06.3 

Schreiben vom 09.07.2007, 23.07.2007, 02.08.2007 und 07.09.2007 
Darstellung einer Teilfläche des Bereiches als BSAB. 
(I-W06 ist in Vie/422/1 wiedergegeben; I-W06.1 ist in Vie/160/1 wiederge-
geben; I-W06.2 in Vie/168/1 wiedergegeben; in I-W06.3 weist Anreger auf 
kommunale Beschlüsse hin, aus denen hervorgehe, dass Stadt Vorhaben 
positiv gegenüberstehe)  

Viersen 2408-05 Siehe hierzu AGV in der kommunalen Synopse Viersen zu den Anregungen 
Vie/160/1, Vie/168/1 und Vie/422/1; ergänzend wird angemerkt, dass die Aus-
schlussgründe zu gravierend sind, als dass eine eventuelle Zustimmung der Stadt 
an der Ablehnung etwas ändern könnte. Den Anregungen und Bedenken wird nicht 
gefolgt. 
 

 

II-W01 
+ 

II-W01.1 
+ 

II-W01.2 
+ 

II-W01.3 

Schreiben vom 12.02.2008 
Darstellung einer Teilfläche des Bereiches als BSAB. 
 
((II-W01.1 und II-W01.2 in Vie/160/1 und Vie/168/4 wiedergegeben und 
deren Inhalte stehen nachfolgend nicht) 
 

Viersen 2408-05 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Altfallregelung wird gefordert, da Anregung die Flächen auszunehmen 
bereits vor der Offenlage der ersten Fassung erfolgte. Daher müssten 
entsprechende Maßstäbe für Altfallregelungen zu Grund gelegt werden. 
Bereits Ende 2006 und somit vor 1. Offenlage erfolgte Kontaktaufnahme 
mit Bezirksregierung wegen der damals bereits beabsichtigten Abgra-
bungserweiterung. Seinerzeit wurde nahe gelegt, Erweiterungsmaßnah-
me zuerst mit Stadt und Kreis abzustimmen. Ratschlag erfolgte vor dem 
Hintergrund der seinerzeit mit der Stadt Viersen geführten Diskussionen 
zur Erweiterung der Abgrabung XXX. 
Von 3 Erweiterungsflächen konnte abschließend die jetzt beantragte 
Erweiterungsfläche einvernehmlich festgelegt werden. Nur durch dieses 
Abstimmungsverfahren sind wir in den Zeitraum der 1. Offenlage gekom-
men. Sie haben seinerzeit darauf verwiesen, dass vor dem Hintergrund 
der 1. Offenlage ein separates Änderungsverfahren nicht sinnvoll ist. Die 
jetzt innerhalb der 51. aufgenommenen K.O. Kriterien hätten vorher nicht 
gewirkt, wie Abgrabungsverfahren in diesem Fall und in ähnlich gelager-
ten Fällen der Vergangenheit zeigen. Abstimmungsverfahren mit Kreis 
und Kommune darf jetzt nicht zum Nachteil gereichen.  
 
Wirtschaftsverband teilte mit, dass im Regierungsbezirk nur 3 Abgra-
bungsfälle  mit dem Fall vergleichbar sind. In allen 3 Fällen soll es sich um 
geringfügige und vertretbare Abgrabungserweiterungen handeln. Für 
diese geringe Anzahl an Fällen sollte es doch möglich sein, Regelungen 
zu finden, welche die beantragten und für die Firmen existentiell wichtigen 
Abgrabungserweiterungen ermöglichen. 
 
Lage der Erweiterungsfläche, wie auch die betriebene Abgrabung in 
Wasserschutzzone III B: Absolutes Ausschlusskriterium nicht haltbar, 
denn bei Einhaltung der entsprechenden Grundwasserschutzabstände 
sind keinerlei Belastungen des Grundwassers zu befürchten. Hinzu 
kommt, dass sich die bereits genehmigte und betriebene Abgrabung 
ebenfalls in dieser Zone befindet und aus den Erfahrungen heraus er-
kennbar ist, dass keinerlei Belastungen bei Einhaltung der Abstände 
aufgetreten sind. 
Vor diesem Hintergrund bitte Übergangsregelung zu finden (siehe oben), 
die Hinderungsgründe ausräumen. UVP sei hier beispielhaft genannt. 

Viersen 2408-05 Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz und zur Thematik der Altfall-
regelung wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu 
den Anregungen A/110/8 und A/413/1 verwiesen. Auch ohne die 51. Änderung 
würden Ausschlussgründe entgegenstehen und zudem besteht derzeit kein Bedarf 
für zusätzliche BSAB. Es gab auch nie eine Zusage, die Fläche als BSAB auszu-
weisen. Der Regionalrat kann für neu vorzusehende Flächen jederzeit an neue 
Gegebenheiten und die Alternativenlage anpassen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Schutzgrund des besonders schützenswerten Bodens  wurde als neuen 
Kriterium nachträglich aufgenommen. Nicht nachvollziehbar, da unbe-
stimmter Rechtsbegriff und in keiner Rechtsgrundlage und Verordnungs-
fassung definiert.   

Viersen 2408-05 Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 in der 
Synopse Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Im Gegensatz zu den hier angeregten Flächen wurden andere, größere 
Flächen nachrichtlich in den Plänen als Abgrabungsflächen ausgewiesen. 
Unsere Auswertungen haben jedoch ergeben, dass diese wirtschaftlich 
uninteressant sind, da Bodenreliefdarstellung keine ausreichenden Sande 
und Kiese hergibt. 

Viersen 2408-05 Zur nachrichtlichen Darstellung von Interessensbereichen wird auf die Anregung 
A/110/10 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 



51. Änderung des Regionalplans                                                                    Stand: 18.06.08  

  9

Flächen wurden auf Anregung der Bezirksregierung eng mit Kreis und 
Stadt abgestimmt und sämtliche Hinderungsgründe ausgeräumt bzw. 
Maßnahmen hierzu vereinbart, so dass aus dieser Sicht Aufnahme in die 
51. Änderung nichts entgegensteht. 
 
 
 
 

Viersen 2408-05 Zu den Positionen des Kreises und der Stadt wird auf die Synopse Viersen verwie-
sen. 
Es wird ferner auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem 
Textteil des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisie-
rung durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschluss-
gründen wird trotz Befürwortung durch die Kommune / den Kreis festgehalten, da 
sie zu gravierend sind. Zur Unterstützung durch Gebietskörperschaften wird ergän-
zend auf die Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und 
Standortsicherungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ 
verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Gesamtgröße der betroffenen Erweiterungsfläche beträgt 6,2 ha. Läge 
damit unter GEP-relevante Fläche von 10 ha. Sollte aus diesen Gründen 
Aufnahme der angeregten Flächen in die 51. Änderung nicht erforderlich 
sein, so bitten wir um Klarstellung, dass seitens Bezirksregierung keine 
Bedenken gegen Abgrabungserweiterung bestehen. 
Falls keine Bedenken bestehen: Bitte Kreis Viersen dies mitzuteilen für 
Einleitung des Abgrabungsgenehmigungsverfahrens. 
. 
Die in der 2. Offenlage der 51. Änderung nachrichtlich aufgenommenen 
größeren Flächenbereiche sind nicht relevant. 

Viersen 2408-05 Der Regionalplan steuert auch unter 10 ha und es bestehen Bedenken. Dies gilt 
auch, wenn man nur die 6,2 ha betrachtet. Zur nachrichtlichen Darstellung von 
Interessensbereichen wird auf die Anregung A/110/10 in der Synopse Allgemeines 
verwiesen. 
 
 

 

Es ist eine Abgrabung mit Wiederverfüllung mit unschädlichem Boden 
vorgesehen. Dabei wird eine ausreichende Überdeckung des Grundwas-
sers sichergestellt. Belastungen des Grundwassers werden somit vermie-
den. Fa. nutzt die Abgrabung mit Verfüllung für ihren eigenen Bedarf. 
Kiestourismus in die Niederlande ist nicht beabsichtigt und wurde auch in 
der Vergangenheit nicht durchgeführt. 
Abgrabungserweiterung ist existentiell wichtig. 
Würden Firma, Abgrabung und Erweiterungsvorhaben gerne vorstellen. 

Viersen 2408-05 Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz und zur Thematik der Altfall-
regelung wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu 
den Anregungen A/110/8 und A/413/1 verwiesen. 
Zur Thematik der Verfüllungen wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Syn-
opse „Allgemeines“ zur Anregungen A/111/1 verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Für die Vorstellung besteht derzeit kein Erfordernis und leider angesichts der Ver-
fahrensbelastung auch keine Zeit. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

I-W07 

Schreiben vom 03.08.2007 
Aufnahme aller Bereiche als Sondierungsbereich. 
(in Nie/422/1 wiedergegeben) 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-01-A, 
2405-01-B, 
2405-01-C, 

2405-03 

Siehe hierzu AGV in kommunaler Synopse Niederkrüchten 
zur Anregung Nie/422/1 
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Schreiben vom 21.02.2008 
Aufnahme der Bereiche 2405-01-A, 2405-01-B u. 2405-03 als Sondie-
rungsbereich. 
Erweiterung einer vorhandenen Trockenabgrabung. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-01-A, 
2405-01-B, 
2405-01-C, 

2405-03 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
Unabhängig von den hiesigen Bewertungen wird angemerkt, dass seitens des 
Unternehmens evtl. geprüft werden könnte, inwieweit im Südwesten die geplante 
Sonderregelung in Ziel 1 Nr. 5, Kap. 3.12 des Regionalplans weiter hilft.  

Es wird darauf hingewiesen, dass im westlichen Teilbereich bereits nach 
Beteiligung und positiver Stgn. der Bezirksregierung eine Abgrabung 
betrieben wird (1,4 ha, mit Abgrabung wurde inzwischen begonnen). Die 
Vorprüfung hatte das Ergebnis, dass durch die Abgrabung keine Beein-
trächtigungen für das FFH-Gebiet bzw. VSG besteht. Auch für die Rest-
fläche  keine Beeinträchtigung zu erwarten. 
Bitte um Aufnahme in Erläuterungskarte als Sondierungsbereich.  
 
 
 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-03 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Bereits erteilte Zulassungen bleiben im Übrigen unberührt. Die Bereiche sollen, 
soweit sie als Sondierungsbereich nicht geeignet sind, aber trotzdem nicht vorgese-
hen werden, insbesondere um zumindest eine rasche Abgrabung und Rekultivie-
rung zu unterstützen. 
Der Plangeber kann seine Bewertungen bei hinreichende Gründen anders treffen. 
Als in der Vergangenheit. 
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Die Darstellung dieses Bereiches wird begrüßt. Die Nutzung dieses Be-
reiches kann jedoch nur aus der laufenden genehmigten Abgrabung im 
Bereich des Interessensbereiches 2405-03  entwickelt werden. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-03 
2405-01-A 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Bereich 2405-01-A ist 
jedoch ohnehin nicht mehr als Sondierungsbereich vorgesehen. Hierzu wird auf die 
Anlage A zu den Synopsen und die Angaben in der rechten Spalte der Synopse 
„Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/10 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen. Ferner wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung Nie/247a/1 in der Synopse Niederkrüchten 
verwiesen. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
Zu 2405-03 wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere 
Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen 
verwiesen, an denen festgehalten wird.  
 

II-W10 

Bezüglich des Ausschlussgrundes  der Lage innerhalb der Pufferzone zu 
FFH- und Vogelschutzgebiet ist zu bemerken, dass im Rahmen einer 
FFH-Vorprüfung die Verträglichkeit mit den Zielen der Vogelschutzrichtli-
nie festgestellt wurde. Sachliche Grundlage für Ausschluss fehlt. Der 
Ausschluss verhindert im Übrigen die Nutzung des Bereiches 2405-01-A. 
Bitte Bereich in Erläuterungskarte 9a als Sondierungsbereich darstellen. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-01-B Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen, an 
denen festgehalten wird . 
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Wegen der Nähe zur Wohnbebauung bleibt die Nutzung dieses Bereiches 
auch zukünftig völlig ausgeschlossen. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-01-C Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Bereich ist jedoch ohnehin 
nicht mehr als Sondierungsbereich vorgesehen. Hierzu wird auf die Anlage A zu den 
Synopsen und die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/10 in der Synopse Allgemeines verwie-
sen. Ferner wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichs-
vorschlag zur Anregung Nie/247a/1 in der Synopse Niederkrüchten verwiesen. 

 
Schreiben vom 29.06.2007, 17.08.2007 und 13.09.2007 
Darstellung des Bereiches möglichst gleich als BSAB (Schreiben vom 
13.09.2007); im Schreiben vom 17.08.2007 wurde zunächst als erster 
Schritt nur ein Sondierungsbereich gewünscht. 
Zulassungsantrag für einen Teilbereich der Fläche wird derzeit erarbeitet 
Abgrabung in diesem Bereich lässt keinerlei Konflikte mit anderen Nut-
zungen oder Vorgaben aus anderen Fachplanungen erwarten. 

Issum 2105-01 Hinweis: Der Bereich wird (aufgrund der aus dem Umweltbericht ersichtlichen Grün-
den) als Sondierungsbereich vorgesehen. Die Schreiben inkl. Anlagen können vom 
Regionalrat eingesehen werden, ändern aber nichts an den nachstehenden Bewer-
tungen. 
 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die  2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden (inkl. der Berücksichtigung von Anfang an). Die 
weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

I-W08 
+ 

I-W08.1 
+ 

I-W08.2 

Aufgrund Trockenabgrabung ergeben sich im Rahmen der Herrichtung 
hervorragende Möglichkeiten zur Anreicherung der Landschaft im Sinne 
des Natur- und Landschaftsschutzes  

Issum 2105-01 Zur Thematik der Rekultivierung wird auf S. 47-49 des Umweltberichtes verwiesen. 
Zum Thema Gesellschaftlicher Mehrwert wird auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt 
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 Schreiben XXXA vom 29.06.2007 Teil 1 
Die Firma XXXB beabsichtigt, im Gebiet der Gemeinde Issum, Kreis 
Kleve, eine Abgrabung zur Rohstoffgewinnung einzurichten. Die Abgra-
bung soll in erster Linie der Versorgung des Betriebsstandortes Krefeld 
dienen. 
Das Vorhaben wurde Ihrem Hause bereits im Jahre 2002 mit der Bitte um 
Berücksichtigung der Abbaufläche Im Regionalplan (GEP) vorgestellt. 
Mit dem o.a. Schreiben Ihres Hauses wurde uns mitgeteilt, dass sich der 
Regionalrat mit dem Vorhaben beschäftigen wird. Weitere mündliche 
Nachfragen hatten bislang das Ergebnis, dass lediglich auf die Berück-
sichtung im Rahmen des „Abgrabungsmonitoring” verwiesen wurde. 
Die Einrichtung dieser Abgrabung wurde und wird von uns weiterhin 
verfolgt. 
So wurden Gespräche mit der Gemeinde Issum mit dem Ergebnis geführt, 
dass die Gemeinde einem Flächentausch, wie in unserem Antrag dar-
stellt, auch weiterhin zustimmen wird. 
Neben dem Gespräch mit der Gemeinde und anderen, in einem Geneh-
migungsverfahren relevanten Stellen, wurden inzwischen auch die An-
tragsunterlagen für die Zulassung eines Rahmenbetriebsplanes erarbei-
tet. Der Antrag auf Zulassung soll in Kürze der zuständigen Genehmi-
gungsbehörde, der Bezirksregierung Arnsberg, Bergverwaltung Moers, 
übergeben werden. 
Wie wir den Unterlegen zur vorgesehenen 51. Änderung dos Regional-
planes entnehmen, hat unser Antrag auf Änderung des Regionalplanes 
aus dem Jahre 2002 dort Berücksichtigung gefunden. 
So wird die Vorhabensfläche aufgrund des sehr geringen Konfliktpotenti-
als mit den vorliegenden Fachplanungen von Ihrem Hause als „Sondie-
rungsbereich” vorgeschlagen. 

Issum 2105-01 Hinweis: Der Bereich 2105-01 wird (aufgrund der aus dem Umweltbericht ersichtli-
chen Gründen) als Sondierungsbereich vorgesehen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die  2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden (inkl. der Berücksichtigung von Anfang an). Die 
weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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 Schreiben XXXA vom 29.06.2007 Teil 1 
Die Firma XXXB ist jedoch darauf angewiesen, die geplante Gewinnungs-
stätte in lssum kurzfristig zu erschließen und damit den Produktions-
standort in Krefeld auf längere Frist zu sichern. 
Dies ist in dem Zusammenhang zu sehen, dass zum Jahresende ein Teil 
der Rohstoffversorgung wegfallen wird. Das Kalksandsteinwerk in Krefeld 
wurde bislang in wesentlichem Umfang vom Betrieb Kempen St. Hubert 
der XXXC versorgt. Dieser Betrieb lauft jedoch im kommenden Jahr aus. 
Eine Erweiterung und Fortführung des Betriebes in Kempen – St. Hubert 
scheidet aus, da die im GEP '99 als BSAB dargestellten und noch nicht 
ausgekiesten Flächen südlich der Ortslage St Hubert für diese Nutzung 
definitiv nicht zur Verfügung stehen werden und daher im Unternehmen 
die Entscheidung getroffen wurde, den Betrieb voraussichtlich im Jahre 
2009 auslaufen zu lassen. 
Der im Regionalplan derzeit als Erweiterung dargestellte Bereich in einer 
Größe von ca. 15 ha und einer nutzbaren Rohstoffmächtigkeit von ca. 30 
m kann und sollte somit im Rahmen der für einen Flächentausch erforder-
lichen Bilanzierung von Abgrabungsflächen im Regierungsbezirk zusätz-
lich berücksichtigt werden (die betroffene Teilflache des BSAB ist in der 
Plananlage 1 gekennzeichnet). Die Menge des Rohstoffvorrates ent-
spricht in etwa der für die Abgrabungsfläche in Issum anzunehmenden 
Menge (Abbauflache ca. 35 ha mit einer Abbautiefe von ca. 15 m). 
Mit der Möglichkeit des Flächentausches sind die Vorgaben des Regional-
rates für die Neudarstellung eines „Bereiches für die Sicherung und den 
Abbau oberflachennaher Bodenschätze” (BSAB), niedergelegt im Be-
schluss vom 12.12.2002 Ziffer B, erfüllt. 
Um das Zulassungsverfahren für die geplante Abgrabung möglichst rasch 
zu beginnen und durchzuführen bitte ich Sie daher um Mitteilung, welche 
weiteren Schritte für die Einleitung eines Verfahrens zur Änderung des 
Gebietsentwicklungsplanes erforderlich sind. 
Zu Ihrer Information füge ich meinem Schreiben eine Ausfertigung der 
Antragsunterlagen aus dem Jahre 2002 und das Antwortschreiben Ihres 
Hauses bei. 

Issum 2105-01 Es wird bezüglich der Nichtverfügbarkeit auf den AGV zur Anregung A/703/2 in der 
Synopse Allgemeines verwiesen sowie auf die Parzellenunschärfe des Regional-
plans. Darüber hinaus wird auf die Bewertung im angesprochenen Antwortschreiben 
der Bezirksregierung verwiesen (in dem auch auf den fehlenden Bedarf für BSAB 
verwiesen wurde):  
„Bezüglich der von Ihnen angeregten Nutzung des Instrumentes des Flächentau-
sches verweise ich aber auf den Abschnitt 3.2.2 des Umweltberichtes zur 51. Ände-
rung des Regionalplans:  
‚Die Rohstoffsicherungsdarstellungen sind ungeachtet der Berücksichtigung von 
Interessensbekundungen als Angebotsplanung zu verstehen.  
Dementsprechend würde es auch einer möglichen späteren BSAB-Darstellung nicht 
prinzipiell entgegenstehen, wenn ein Eigentümer einer Teilfläche eines BSAB der-
zeit nicht bereit ist, an einen interessierten Unternehmer zu verkaufen, denn dies 
kann sich im weiteren zeitlichen Verlauf ändern, wenn beispielsweise ein anderes 
Unternehmen ein attraktiveres Kaufangebot abgibt.’" 
 
Diese Aspekte sind jeweils für sich genommen hinreichend dafür, den Flächen-
tausch nicht vorzusehen. 
 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemei-
nes“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche 
BSAB besteht derzeit kein Bedarf.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die  2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden (inkl. der Berücksichtigung von Anfang an). Die 
weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Hinweis: Der gemäß der Anregung nicht nutzbare Teil des BSAB östlich des Kerns 
vom Kempen liegt gemäß der entsprechenden Karte im Nordwesten des BSAB. 

 

I-W09 

Schreiben vom 16.08.2007 
Aufnahme aller Bereiche als Sondierungsbereich. 
 

Rheurdt, 
Kempen, 
Grefrath, 
Nettetal, 
Diverse 

Diverse Siehe hierzu die jeweiligen kommunale Synopsen der genannten Interessensberei-
che und die dortigen AGVs 
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Angaben zum Unternehmen und dessen Bedürfnissen: siehe Zusammen-
fassung in Anregung A/413-415-420-421-422-423/1; Ergänzung dazu: 
Firma ist im Tiefbau und verschiedenen Nebengewerken tätig und besteht 
seit vielen Jahrzehnten; Fa. betreibt eine Abgrabung im Trockenschnitt 
mit Verfüllung, die bis Ende 2009 befristet ist; am Betriebsstandort nach 
derzeitigem Stand langfristig Erweiterung nicht möglich; Fa. benötigt 
Möglichkeit der Baurohstoffgewinnung und Verfüllung von Bodenaushub 
im Rahmen eines ökonomisch und ökologisch sinnvollen Nutzungs- und 
Stransportmanagements, in das im Übrigen auch die Nutzung von Recyc-
lingbaustoffen aus der eigenen Aufbereitungsanlage einfließt; brauchen 
daher in Kürze neuen Betriebsstandort zur Rohstoffgewinnung und Verfül-
lung (große Mächtigkeit über Grundwasserleiter, passende Lagerstätten-
qualität und gute Verkehrsanbindung erforderlich); Bereiche sind im Sinne 
einer Sondierung weit gefasst und sollen Einrichtung eines Abgrabungs-
bereiches in Größe von 10-15 ha (20 Jahre Betriebslaufzeit) ermöglichen 

Diverse Diverse Siehe AGV zur Anregung A/413-415-420-421-422-423/1 in der Synopse Allgemei-
nes 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird ergänzend auch auf die Angaben in der rechten Synopsen-
spalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines 
verwiesen. 
 

(in Rh/422/1 und Kem/422/1 wiedergegeben) Rheurdt / 
Kempen 

2112-05 Siehe hierzu AGV in kommunalen Synopsen Rheurdt und Kempen zu Rh/422/1 und 
Kem/422/1 

(in Rhe/422/1 wiedergegeben) Rheurdt 2112-04 Siehe AGV in kommunaler Synopse Rheurdt zu  Rhe/422/1 
(in Kem/422/1 weidergegeben) Kempen 2403-07 Siehe AGV in kommunaler Synopse Kempen zu Kem/422/1 
(in Gref/422/1 und Nett/422/1 wiedergegeben) Grefrath / 

Nettetal 
2402-01 Siehe AGV in kommunalen Synopsen Grefrath und Nettetal zu Gref/422/1 und 

Nett/422/1  
(in Gref/422/1wiedergegeben) Grefrath 2402-02 Siehe AGV in kommunaler Synopse Grefrath zu Gref/422/1 

 

(in Nett/422/1 wiedergegeben) Nettetal 2404-08 Siehe AGV in  kommunaler Synopse Nettetal zu Nett/422/1 
 

II-W40 
 

Schreiben vom 06.05.2008 
Insb. Allgemeines und Bezugnahmen auf vorhergehende Schreiben 

Rheurdt, 
Kempen, 
Grefrath, 
Nettetal,  

Schwalm-
tal, Diverse 

Insb. 2112-05     
2112-04     
2403-07      
2402-01       
2402-02  

2404-06 (inkl. 
Untersegmente) 

2404-07 (inkl. 
Untersegmente) 

2404-08 
2406-01 
2406-05 

 

Siehe hierzu auch regionalplanerische Bewertung zu  I-W09 und I-W27  
 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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 Im Rahmen der ersten Offenlage des Entwurfs zur 51. Änderung des 
Regionalplanes für den Regierungsbezirk Düsseldorf im September 2007 
hatte ich verschiedene „Sondierungsbereiche“ im Kreis Viersen und Kreis 
Kleve für die Aufnahme in die Erläuterungskarte 9 a des Regionalplanes 
vorgeschlagen. Bei diesen Vorschlägen handelt es sich um Flächen in 
den Gemeinden Nettetal und Schwalmtal, im Auftrag der Firma XXX auch 
um Flächen in den Gemeinden Kempen, Grefrath und Rheurdt, die sich 
für eine Rohstoffgewinnung im Trockenschnitt mit anschließender Verfül-
lung mit Bodenaushub eignen. Gedacht ist dabei an die Nutzung relativ 
kleiner Bereiche in einer Größenordnung von 5 bis 10 ha, die in über-
schaubarer Zeit genutzt und wieder rekultiviert, d.h., aufgrund der vorge-
geben Verpflichtung aus der sog. „Eingriffsregelung“ der Naturschutzge-
setzgebung, zum überwiegenden Flächenanteil für Zwecke des Natur-
schutzes und der  Landschaftspflege bereitgestellt werden. Die Betrach-
tung der lokalen Erfordernisse einer auf Nachhaltigkeit optimierten Steue-
rung der Baurohstoffverwendung, d.h. der Anforderungen der - in großem 
Maße öffentlichen - Auftraggeber und der Bauwirtschaft, findet in der 
Diskussion um die 51. Änderung des Regionalplanes bislang jedoch 
keinen Raum. Die derzeit in der Regionalplanung des Regierungsbezirkes 
Düsseldorf angewandte grobe Differenzierung der Rohstoffe in Sand- 
Kies-, Ton- oder Hartsteinvorkommen berücksichtigt lediglich die Anforde-
rungen der auf die Veredlung der Rohstoffe spezialisierten Wirtschaftsun-
ternehmen mit entsprechend großem Materialumsatz und relativ großem 
Versorgungsbereich. Es wird dabei nicht beachtet, dass die Materialquali-
tät, damit der Einsatzbereich im Segment der Sande und Kiese, nicht nur 
an der im Bereich des Regierungsbezirkes verbreitetsten rationellen 
Fördertechnik im Nassschnitt und der Korngrößenverteilung etwa in Hin-
blick auf die Veredlung, zu messen ist. So ist beispielsweise im Bereich 
des Straßen- und Tiefbaues ein Material gefragt, das eine optimale Ver-
dichtungsfähigkeit aufweist. Diese Anforderung wird vor allem durch im 
Trockenschnitt gefördertes, ungewaschenes Material erfüllt. 
 

Rheurdt, 
Kempen, 
Grefrath, 
Nettetal,  

Schwalm-
tal, Diverse 
 

 

Insb. 2112-05     
2112-04     
2403-07      
2402-01       
2402-02  

2404-06 (inkl. 
Untersegmente) 

2404-07 (inkl. 
Untersegmente) 

2404-08 
2406-01 
2406-05 

 

Siehe hierzu auch regionalplanerische Bewertung zu  I-W09 und I-W27 und den 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/415/3. 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. 
Ergänzend wird angemerkt, dass die Frage der Möglichkeit einer Verfüllungen nicht 
von der Größe der Bereiche abhängig ist und hierfür auch keine disperse Struktur 
von zahlereichen kleinen Abgrabungen erforderlich ist. Ein Engpass an Verfüllungs-
stellen für unbelastetes Material ist nicht erkennbar und längere Wege sowie die 
Nutzung von Fremdabgrabungen sind zumutbar.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Synopsen-
spalte zu den Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse 
Allgemeines (inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberich-
tes) verwiesen.  
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass in Regierungsbezirk und auch den 
Braunkohlengebieten an vielen Stellen im Trockenabbau abgegraben wird und dass 
die 51- Änderung auch neuen Bereiche für Trockenabgrabungen reserviert. 
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Der Bedarf für das in dieser Art gewonnene Material ist, gemessen an der 
im Regierungsbezirk Düsseldorf benötigten gesamten Rohstoffmenge, 
relativ gering. Die Anforderung an die Verfügbarkeit dieses Rohstoffes ist 
jedoch unmittelbar im Zusammenhang mit der Möglichkeit zum Einbau 
von Bodenaushubmassen zu sehen. Die Deponierung von Bodenaushub 
ist derzeit in der Regel nur außerhalb des Grundwassereinflussbereiches 
vorgesehen. Es werden daher Verwendungsmöglichkeiten benötigt, wie 
sie in betrieblich überschaubarer Frist vor allem bei der Rekultivierung von 
Abgrabungen im Trockenschnitt gegeben sind. Die kombinierte Nutzung 
gestattet den Betreibern – in der Regel lokal tätigen Tiefbauunternehmen 
– eine betriebswirtschaftlich optimale Nutzung, die sich vor allem aus 
verminderten Transportbewegungen ableitet und somit sehr weit der 
aktuellen Diskussion um die nötige Einsparung von Verkehrsbewegungen 
des LKW-Verkehrs entgegenkommt. Eine solche aus der Praxis abgelei-
tete Differenzierung des Rohstoffbedarfs und der Rohstoffverwendung ist 
m.E. dringend erforderlich und sollte in der Diskussion der Regionalplan-
änderung aufgegriffen werden. Leider wurde es im Verfahren zur 51. 
Änderung des Regionalplanes versäumt, die Bedeutung und den Sinn der 
vorgeschlagenen „Sondierungsbereiche“ als Bereiche für die Prüfung von 
Vorhaben und ggf. die Auswahl von Teilflächen deutlich darzustellen. Dies 
führt in der Öffentlichkeit und in den beteiligten politischen Gremien im 
gesamten Regierungsbezirk zu einer zum Teil verständlichen Aufregung, 
die in den meisten Fällen jedoch vor allem auf diffuse und realitätsferne 
Vorstellungen über Bedarf, Verwendung, Gewinnungsverfahren und 
Folgenutzungen basieren. Sehr bedauerlich ist der Diskussionsverlauf um 
den von XXX vorgeschlagenen „Sondierungsbereich“ in der Stadt Nette-
tal, Ortsteil Breyell, südlich der BAB 61. Wie ich dargestellt hatte, ist 
dieser Bereich zweifellos geeignet, eine Teilfläche - oder langfristig auch 
mehrere Teilflächen - von 5 bis 10 ha Größe für die oben beschriebene 
kombinierte Nutzung von Rohstoffgewinnung, Verfüllung und Rekultivie-
rung zu entwickeln. In den Unterlagen zur zweiten Offenlage der 51. 
Regionalplanänderung wurde nun dieser Bereich von Ihrem Hause als 
weitgehend zusammenhängender „Sondierungsbereich“ für eine – sicher-
lich nicht durchführbare - Nassabgrabung dargestellt. Das gesamte Ge-
ländes wird durch die BAB 61, Wirtschaftswege mit Leitungstrassen, 
Bahnstrecke und Bundesstraße in relativ schmale Teilbereiche zerschnit-
ten. Eine zusammenhängende Nutzung für eine großräumige (Nass-) 
Abgrabung ist damit ausgeschlossen. Die Beseitigung der Verkehrs- und 
Infrastruktureinrichtungen ist nicht realisierbar. Durch den Zuschnitt der 
Teilflächen und zu berücksichtigenden Abstände, Böschungsneigungen 
etc. ist eine wirtsch. sinnvolle Nutzung nicht möglich. Diese Darstellung 
als „Sondierungsbereich“ führte nun aber in der Öffentlichkeit und in den 
politischen Gremien der Stadt Nettetal aus nachvollziehbaren - jedoch 
nicht immer von Sachkenntnis getragenen Gründen - zu deutlicher Ableh-
nung eines solchen Vorhabens. 

Rheurdt, 
Kempen, 
Grefrath, 
Nettetal,  

Schwalm-
tal, Diverse 

Insb. 2112-05     
2112-04     
2403-07      
2402-01       
2402-02  

2404-06 (inkl. 
Untersegmente) 

2404-07 (inkl. 
Untersegmente) 

2404-08 
2406-01 
2406-05 

Siehe hierzu auch regionalplanerische Bewertung zu I-W09 und I-W27 und den 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/415/3 sowie die AGVs in der Synopse Nette-
tal. 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. 
Ergänzend wird angemerkt, dass die Frage der Möglichkeit einer Verfüllungen nicht 
von der Größe der Bereiche abhängig ist und hierfür auch keine disperse Struktur 
von zahlereichen kleinen Abgrabungen erforderlich ist. Ein Engpass an Verfüllungs-
stellen für unbelastetes Material ist nicht erkennbar und längere Wege sowie die 
Nutzung von Fremdabgrabungen sind zumutbar und auf von den Verkehrsauswir-
kungen her – in der Abwägung mit den Vorteilen einer Konzentration des Abgra-
bungsgeschehens - im Rahmen.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik des Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Es wird zur Berücksichtigung der Belange kleinerer Unter-
nehmen auch auf die geplante Sonderregelung in Ziel 1, Nr. 5, Kap. 3.12 des Regi-
onalplans verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Synopsen-
spalte zu den Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse 
Allgemeines (inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberich-
tes) verwiesen.  
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass in Regierungsbezirk und auch den 
Braunkohlengebieten an vielen Stellen im Trockenabbau abgegraben wird und dass 
die 51- Änderung auch neuen Bereiche für Trockenabgrabungen reserviert. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bereiche in Nettetal nicht nur in vom Anreger 
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eingereichten Stellungnahmen angeregt 
wurden. Ferner wird angemerkt, dass die in der Vergangenheit weitaus schmälere 
Flächen, als z.B. Teilflächen 2404-06-A oder Teilflächen von 2404-07-A als Nass-
abgrabung wirtschaftlich betrieben wurden und den Anmerkungen insoweit nicht 
gefolgt wird. Bahnlinie, Bundesstraße und Autobahn sollten ohnehin inkl. erforderli-
cher Abstände erhalten bleiben. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Berei-
che 2404-06 und 2404-07 inkl. der Untersegmente nicht mehr als Sondierungsbe-
reiche vorgesehen sind (siehe Anlage A zu den Synopsen).   
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Weitere, im Sinne einer noch folgenden „Sondierung“ bewusst großräu-
mig gefassten Bereiche meines Vorschlages vom September letzten 
Jahres wurden, aufgrund der nun auch sehr weit gefassten „Ausschluss-
gründe“ bislang nicht berücksichtigt. Ich möchte jedoch nochmals beto-
nen, dass diese Flächenvorschläge anhand der bis dahin relevanten 
fachlichen Kriterien für die Durchführung von Abgrabungen geprüft wur-
den. Ich gehe daher weiterhin davon aus, dass jeweils Teilflächen in der 
angesprochenen Größenordnung für die Rohstoffgewinnung im Trocken-
schnitt mit folgender Verfüllung in der Praxis problemlos, d.h. ohne be-
sondere Gefahren oder Belastungen für Mensch und Umwelt, erschlossen 
werden könnten. Auch die in der Vorlage unter Kapitel 3.12., Ziel 1, Nr. 4 
beschworene Gefahr für die Landschaft durch eine „planlose Inanspruch-
nahme“ dürfte durch die geringe Zahl, die jeweils geringe Flächengröße 
und vor allem durch eine sehr wohl steuerbare Nutzungs- und Herrich-
tungsqualität auszuschließen sein. Auf eine weitere Bewertung von Ein-
zelheiten des Änderungsentwurfes, wie die Sinnhaftigkeit der vorgelegten 
„Ausschlussgründe“ oder auch die erkennbaren ideologischen Maßstäbe 
zentralisierter Planung, will ich verzichten. Wie die langjährige Diskussion 
um die Rohstoffgewinnung im Regierungsbezirk Düsseldorf und auch das 
aktuelle Regionalplanänderungsverfahren zeigt, sind fachliche Kriterien 
bedauerlicherweise längst in den Hintergrund getreten und dazu verkom-
men, etwa durch die Konstruktion von „Ausschlusskriterien“, politische 
Vorgaben zu rechtfertigen. So konnte ich bei verschiedenen Veranstal-
tungen mit Vertretern des Regionalrates erfahren, das die Diskussion um 
die 51. Regionalplanänderung weiterhin maßgeblich und ganz offen von 
dem Motiv getragen wird, einen Export von Sand- und Kies in die Nieder-
lande zu behindern. Es bleibt zu hoffen, dass die vordringliche Aufgabe 
der Regionalplanung zur Daseinsvorsorge nicht vollständig auf der Stre-
cke bleibt. Wie ich zu Beginn angesprochenen habe, sollten die lokalen 
Erfordernisse der Rohstoffversorgung nicht unter ein weit übergreifendes 
Gerüst der überregionalen Rohstoffversorgung subsumiert werden. Die 
Anforderungen der Kommunen und Bürger als Auftraggeber auf der einen 
Seite und der lokal tätigen kleinen und mittleren Unternehmen der Bau-
wirtschaft auf der anderen Seite verdienen besondere Beachtung. Diese 
Anforderungen können durch eine Darstellung entsprechender spezieller 
Nutzungsbereiche oder aber durch die Öffnung der Regelung zur Durch-
führung begrenzter Abgrabungen auch außerhalb von „Sondierungsberei-
chen“ bzw. „Bereichen für die Sicherung und den Abbau oberflächenna-
her Bodenschätze“ (BSAB) ausreichend berücksichtigt werden. 
 

Rheurdt, 
Kempen, 
Grefrath, 
Nettetal,  

Schwalm-
tal, Diverse 

Insb. 2112-05     
2112-04     
2403-07      
2402-01       
2402-02  

2404-06 (inkl. 
Untersegmente) 

2404-07 (inkl. 
Untersegmente) 

2404-08 
2406-01 
2406-05 

Siehe hierzu auch regionalplanerische Bewertung zu I-W09 und I-W27 und den 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/415/3. 
 
Zur Frage und Systematik der Bereichsauswahl und des Auswahlprozesses wird auf 
den Umweltbericht zur 51. Änderung verwiesen (sowie ergänzend auf die Aktualisie-
rung von Kriterien über die Ausgleichsvorschläge in den Synopsen). Das Vorgehen 
ist sachgerecht. Den entsprechenden nebenstehenden Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hervorzuheben ist diesbezüglich insbesondere, dass ein gesamträumlicher Ansatz 
mit regelmäßigen Ausschlussbereichen nach vorheriger gesamträumlicher Betrach-
tung der Rohstoffvorkommen verfolgt wird und Interessensbereichsmeldungen erst 
in einem nachgeordneten Verfahrensschritt im Rahmen der Abwägung als Aspekt 
berücksichtigt wurden. Ergänzend wird auf die aktuelleren Angaben zum gesamt-
räumlichen Planungskonzept in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/170/8 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen und zur 
Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“.  
Zur Thematik des Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Es wird zur Berücksichtigung der Belange kleinerer Unter-
nehmen auch auf die geplante Sonderregelung in Ziel 1, Nr. 5, Kap. 3.12 des Regi-
onalplans verwiesen. 
Ergänzend wird angemerkt, dass die Frage der Möglichkeit einer Verfüllungen nicht 
von der Größe der Bereiche abhängig ist und hierfür auch keine disperse Struktur 
von zahlereichen kleinen Abgrabungen erforderlich ist. Ein Engpass an Verfüllungs-
stellen für unbelastetes Material ist nicht erkennbar und längere Wege sowie die 
Nutzung von Fremdabgrabungen sind zumutbar und auf von den Verkehrsauswir-
kungen her im Rahmen.  
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass in Regierungsbezirk und auch den 
Braunkohlengebieten an vielen Stellen im Trockenabbau abgegraben wird und dass 
die 51- Änderung auch neue Bereiche für Trockenabgrabungen reserviert. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bereiche in Nettetal nicht nur in vom Anreger 
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eingereichten Stellungnahmen angeregt 
wurden. Ferner wird angemerkt, dass die in der Vergangenheit weitaus schmälere 
Flächen, als z.B. Teilflächen 2404-06-A oder Teilflächen von 2404-07-A als Nass-
abgrabung wirtschaftlich betrieben wurden und den Anmerkungen insoweit nicht 
gefolgt wird. Bahnlinie, Bundesstraße und Autobahn sollten ohnehin inkl. erforderli-
cher Abstände erhalten bleiben. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Berei-
che 2404-06 und 2404-07 inkl. der Untersegmente nicht mehr als Sondierungsbe-
reiche vorgesehen sind (siehe Anlage A zu den Synopsen).   
Zu Exporten wird auf den AGV zur Stellungnahme A/110/5 in der Synopse Allge-
meines verwiesen und zu Nachfolgenutzungen auf die AGVs zu den. Anregungen 
A/111/1 und A/205/3. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Schreiben vom 21.08.2007 
Darstellung der Bereiche als BSAB 
 (in Teilen inhaltsgleich mit Anregungen Hamm/421/1 und Ree/421/1) 

Hammin-
keln;  
Rees 

 

siehe unten 
 

Dem Schreiben liegt eine Aufstellung der Verfahrenshistorie der Abgrabung Wer-
therbruch bei. Die Aufstellung der Historie wurde mitbetrachtet und kann vom Regi-
onalrat eingesehen werden. Sie ändert aber nichts an den hiesigen Bewertungen, 
die in Kenntnis der Historie vorgenommen wurden. 
 
Siehe auch AGV in kommunaler Synopse Hamminkeln zur Anregung  Hamm/421/1 
Siehe auch AGV in kommunaler Synopse Rees zur Anregung Ree/421/1 
 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemei-
nes“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche 
BSAB besteht derzeit kein Bedarf. Zusammenfassend ist festzustellen, dass den 
Bedenken und Anregungen somit nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Über-
arbeitung des Planentwurfs, des Umweltberichtes und der Begründung der Planer-
arbeitung (d.h. die 2. Fassung der Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren 
Änderungen durch Anlage A zu den Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weiter-
gehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Ergänzend wird – unabhängig von den hiesigen Bewertungen - jedoch bzgl. der 
Abgrabung in Rees auf die geplante Sonderregelung in Ziel 1. Nr. 5, Kap. 3.12 des 
Regionalplans hingewiesen, deren Ausschlussbereiche bewusst weniger umfang-
reich sind, als die für die geplanten Sondierungsbereiche. Diese könnte seitens des 
Unternehmens näher betrachtet werden.  

I-W10 

Allgemein: 
Erweiterung der Abgrabungen ist von existenzieller Bedeutung für die 
lokal und regional tätige Firma, die zwei Nassabgrabungen hat; nur noch 
geringe Restlaufzeiten der bestehenden zugelassenen Abgrabungen; 
mittelständisches Unternehmen mit 14 Arbeitsplätzen;  seit Jahrzehnten in 
Hamminkeln und Rees tätig; Gewinnung von Sanden und Kies, die aus-
schließlich lokal und regional vermarktet werden an Firmen des Bau-
haupt- und Nebengewerbes im Umkreis von 20 km, Kleinabnehmer aus 
der Region, Transportbeton- und Kalksteinwerk Bocholt; Flächenanmel-
dung für die weitere Rohstoffsicherung und zur Deckung des anhaltenden 
Bedarfs an Kiesen und Sanden für die Unternehmen der Region sollen 
Existenzsicherung an beiden Standorten ermöglichen; Vorräte in Wer-
therbruch werden voraussichtlich nur bis Ende 2007 reichen, in Haldern 
noch ca. 2 Jahre. 
Da Firma dringend und existentiell auf die Sicherung ihrer Standorte 
angewiesen ist, steht für sie nicht die Debatte um die Darstellung als 
Sondierungsbereich im Vordergrund, sondern weiterhin die Darstellung 
als BSAB. Sollte derzeit noch keine Darstellung als BSAB erfolgen, würde 
eine Darstellung als Sondierungsbereich in ihrem Interesse liegen. 

Hammin-
keln;  
Rees 

siehe unten Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
 
Ergänzend wird – unabhängig von den hiesigen Bewertungen - jedoch bzgl. der 
Abgrabung in Rees auf die geplante Sonderregelung in Ziel 1. Nr. 5, Kap. 3.12 des 
Regionalplans hingewiesen, deren Ausschlussbereiche bewusst weniger umfang-
reich sind, als die für die geplanten Sondierungsbereiche. Diese könnte seitens des 
Unternehmens näher betrachtet werden..  
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Optionsflächen 2000 gemeldet; 2002 Antrag auf Änderung des GEP 
gestellt;  
Bereits in seiner Sitzung am 01.04.2004 erteilte der Regionalrat der Be-
zirksregierung im Rahmen der 34. Änderung den Auftrag, neben 5 weite-
ren Flächen die Optionsfläche „Wertherburch“ (2503-01) für die Darstel-
lung als BSAB erneut zu prüfen. Diese Flächen, „die durch die Bezirksre-
gierung nicht für die Darstellung als BSAB im GEP vorgesehen waren, 
sollten aber trotzdem dargestellt werden. Es handelt sich um Flächen, 
deren Darstellung im GEP, obwohl sie die landes- und regionalplaneri-
schen Kriterien nicht vollkommen erfüllen, jedoch aufgrund ihres heraus-
ragenden gesellschaftlichen Mehrwertes geboten ist. Dieses Vorgehen ist 
als seltene Ausnahme oder im Sinne einer Härtefallregelung zu verste-
hen. Unter diese Regelung fallen z.B. Flächen, durch deren Aufschluss 
ein Unternehmen die Schließung des Betriebs und den Verlust der Ar-
beitsplätze abwenden kann oder mit deren Abbau andere landesplaneri-
sche Projekte besser und schneller realisiert werden können“ (Zitat aus 
der Niederschrift der Sitzung des Regionalrates am 01.04.2004). 
 

Hammin-
keln 

2503-01 Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Die nebenstehenden Aspekte sind in der Abwägung 
mit den Ausschlussgründen nicht gewichtig genug. 
Zur Thematik der Historie und der Übergangslösungen wird auf die betreffenden 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 verwiesen. Das 
Vorhaben wurde im Übrigen auch geprüft, aber es fand sich bis dato keine regional-
planerische Lösung. 
Ein separates regionalplanerisches Verfahren für die Bereiche ist im Übrigen nicht 
erforderlich, da die Wünsche der Firma bezüglich BSAB oder Sondierungsbereichen 
im Rahmen der 51. Änderung mit geprüft werden. Das heißt, eine erneute Prüfung 
der Fläche als BSAB oder Sondierungsbereich erfolgt im Rahmen des vorliegenden 
Änderungsverfahrens. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Das geplante Erweiterungsvorhaben verfügt über eine im Vergleich zu 
anderen Lagerstätten im Bereich Hamminkeln äußerst günstige Lagerstät-
tenmächtigkeit und -qualität. Aufgrund der großen Lagerstättenmächtig-
keit von 15-18 Metern ist eine optimale Nutzung der Resourcen bei wei-
terhin geringem Flächenverbrauch von unter 1 ha pro Jahr möglich. Da 
der vorhandene Anlagenstandort mit Aufbereitungsanlage sowie die 
Erschließung weiter in gleicher Form genutzt werden sollen, entsteht für 
die notwendige Infrastruktur kein zusätzlicher Flächenverbrauch. Erweite-
rungsfläche von 15 ha würde Standort für die nächsten 15 Jahre sichern. 

Hammin-
keln 

2503-01 Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Die nebenstehenden Aspekte sind in der Abwägung 
mit den Ausschlussgründen nicht gewichtig genug. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Aufgrund des Regionalratauftrags 2004 bereits hohe Kosten für geforder-
te Fachgutachten und Planungsarbeiten aufgewendet; Gespräche ließen 
berechtigte Hoffnung auf Darstellung als BSAB zu. Einem Ausschluss der 
Flächen ohne Berücksichtigung der bisher bereits durchgeführten Unter-
suchungen und deren positiven Ergebnisse wird von uns aufs Schärfste 
widersprochen. Eine Historie des Erweiterungsvorhabens und insbeson-
dere des Abstimmungs- und Prüfverfahrens bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf liegt der Stellungnahme bei. 

Hammin-
keln 

2503-01 Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Die nebenstehenden Aspekte sind in der Abwägung 
mit den Ausschlussgründen nicht gewichtig genug. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Die Gründe für einen Ausschluss 
und der Grundsatz der Gleichbehandlung von Unternehmen stehen trotz der vorge-
tragenen Aspekte entgegen.  
Zu den Gutachten ist anzumerken, dass regionalplanerische Verfahren bekannter 
Maßen ergebnisoffen sind und dass das Argument der bereits erstellten – und mit in 
die Abwägung einbezogenen - Gutachten angesichts der Ausschlussgründe nicht 
hinreichend gewichtig ist. 
Die Aufstellung der Historie wurde mit betrachtet und kann vom Regionalrat einge-
sehen werden, ändert aber nichts an den hiesigen Bewertungen, die in Kenntnis der 
Historie vorgenommen wurden. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.  

 

Erweiterungsfläche entspricht den textlichen Zielen des Regionalplanes 
zur Darstellung von BSAB im Entwurf der Änderung der textlichen Dar-
stellung für Kap. 3.12, Ziel 1, Erläuterung Nr. 13 in den nachfolgend aus-
geführetn Punkten: 

- Im rheinfernen Hinterland 
- Gewährleistung langfristiger Planungssicherheit 
- In raumordnerisch konfliktarmen Bereichen  
- Außerhalb von Bereichen mit besonders guten landwirtschaftli-

chen Produktionsbedingungen oder spezialisierten Intensivnut-
zungen 

- Vorrang von Erweiterungen vor Neuaufschluss 
- Gute Lagerstätteneigenschaften 
- Außerhalb von FFH-Gebieten, Europäischen Vogelschutzgebie-

ten, naturschutzgebieten, gesetzlich geschützten und/oder von 
der LANUV als schutzwürdig eingestuften Biotopen, festgesetz-
ten Wasserschutz- oder Einzugsgebieten 

 
Randliche Berührung des BSN wird auf die nicht parzellenscharfe Darstel-
lung des Regionalplans zurückkgeführt, da der dargestellte Bereich zum 
Schutz der Natur bereits konkretisiert wurde. Dieses grenzt an die Opti-
onsfläche an und soll durch die Einbeziehung der bestehenden Nassab-
grabung und der geplanten Erweiterung in seinen Funktionen mittel- bis 
langfristig optimiert werden. 

Hammin-
keln 

2503-01 Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. 
Die Kriterien, die in der geplanten Erläuterung Nr. 13 zu Ziel 1 aus Kapitel 3.12 des 
Regionalplans genannt werden, werden durch das Vorhaben Wertherbruch – unab-
hängig von der Frage des Bedarfs für weitere BSAB – nicht erfüllt. Zudem sind die 
Kriterien für Sondierungsbereiche nicht erfüllt. 
Auch der BSN im Bereich Wertherbruch ist korrekt abgegrenzt, überdeckt Teile des 
Interessensbereichs und berührt ihn nicht nur. Siehe auch Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung Hamm/421/1.  Ergänzend wird darauf hingewiesen, 
dass der Anreger selber von einer Ausweitung des NSG im Rahmen des Herrich-
tungskonzeptes spricht. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Lediglich die Lage im LSG (welches hier trotz Kenntnis der Behörden über 
die Erweiterungsabsichten der Firma festgesetzt wurde) und der poten-
ziellen Zone IIB eines Reservegebietes entspricht nicht den formulierten 
Zielen. Das hydrogeologische Fachgutachten konnte für das Erweite-
rungsvorhaben relevante Konflikte mit der Wasserwirtschaft und dem 
Grundwasserschutz ausschließen. Auch die vorangegangenen Gesprä-
che mit der Höheren und unteren Landschaftsbehörde sowie die intensive 
Zusammenarbeit mit der Biologischen Station des Kreises Wesel zeigten 
keine relevanten Konflikte mit dem Natur- und Landschaftsschutz auf. Im 
Gegenteil sollen die durch den Abbau beanspruchten Flächen im Rahmen 
der Herrichtung  unter fachlicher Begleitung der Biologischen Station 
Wesel im Hinblick auf das angrenzende NSG entwickelt und optimiert 
werden. Das Landschaftsschutzgebiet wurde insbesondere als wichtige 
ökologische Verbindung und Biotopverbund zwischen den angrenzenden 
hoch schutzwürdigen Bereichen des NSG Isselniederung festgesetzt. Ziel 
des Herrichtungskonzeptes ist eine Aufwertung der Flächen vom Land-
schaftsschutzgebiet zum Naturschutzgebiet durch Ausdehnung des NSG 
auf den Bereich der Abgrabungsflächen (mit der Erweiterung).  
Der ebenfalls in der Erläuterung Nr. 13 (Entwurf der Neufassung) gefpge-
forderte sogenannte „gesellschaftliche Mehrwert“ in Kombination mit 
Neudarstellungen von BSAB ergibt sich daher im Falle des beschriebenen 
Interessensgebietes aus der Optimierung der Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftsentwicklung in Verbindung mit der geplanten Naturer-
lebnis-Möglichkeit für den Erholungssuchenden ausgehend vom soge-
nannten Waldseecafé.  
 

Hammin-
keln 

2503-01 Textbezug der Anregung: siehe vorheriges Anregungsfeld 
 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Die nebenstehenden Aspekte sind in der Abwägung 
mit den Ausschlussgründen nicht gewichtig genug. 
Zur Thematik von Gutachten, welche die Zulassungsfähigkeit im Fachverfahren 
belegen sollen wird auf S. 37 des Umweltberichtes und allgemein den Abschnitt 
3.2.1 des Umweltberichtes verwiesen. 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen.  
Zu der Thematik der Konflikte mit dem Natur- und Landschaftsschutz wird auf den 
Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes und hier insbesondere den mittleren Absatz 
der Seite 47 verwiesen sowie – aktueller – den AGV zur Anregung A/413/1 in der 
Synopse Allgemeines..  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Zur Thematik der BSN / Naturschutzgebiete wird auf die Abschnitte 3.2.6.2 und 
3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (u.a. zu Verzögerungen von Aufwertungen 
und den höheren Aufwertungspotentialen weniger wertvoller Bereiche).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Nachfolgend wird zur Verdeutlichung das Entwicklungsziel für den Abgra-
bungsbereich in Verbindung mit der geplanten Erweiterung kurz beschrie-
ben: 
Bei der vorgesehenen Herrichtung stehen Belange des Biotop- und Ar-
tenschutzes im Vordergrund. Unter Berücksichtigung der vorhandenen 
wertvollen Lebensräume, die zu einem großen Teil aus Sekundärstandor-
ten (bestehende Abgrabung) hervorgegangen sind, soll sich das herge-
richtete Gelände in vergleichbarer Form entwickeln können. Hierzu sollen 
neben einer landschaftsgerechten Ausformung des verbleibenden Ge-
wässers und der naturnahen Eingrünung der Uferböschungen insbeson-
dere amphibische und aquatische Lebensräume mittels breiter Flachwas-
serzonen geschaffen werden, die sich im Laufe der Zeit zu bedeutsamen 
Habitaten für viele Pflanzen- und Lebensräume entwickeln können. 
Ein entsprechendes Entwicklungskonzept wurde in enger Zusammenar-
beit mit der Biologischen Station Wesel erarbeitet. Die Erfahrungen aus 
vergleichbaren Vorhaben sowie die Untersuchungen der Biologischen 
Station zeigen, dass auch bei noch laufendem Abbaubetrieb bereits die 
Entwicklung zu einem hochwertigen Biotop möglich ist und die angestreb-
te Erweiterung des Naturschutzgebietes demnach bereits frühzeitig erfol-
gen könnte. Zur Beobachtung und Lenkung der Entwicklung der Flächen 
ist ein späteres Monitoring und die Betreuung der Flächen durch die 
Biologische Station vorgesehen. 
Um Naturinteressierten und Anwohnern einen Einblick in den See und 
Beobachtungsmöglichkeiten bieten zu können, ist die Anlage eines 
Rundweges vorgesehen. Durch die Herstellung des geplanten Rundwan-
derweges mit Aussichtspunkt – ausgehend vom Waldsee-Café – wird der 
Gastronomiebetrieb in die Planung eingebunden und kann dem Naturer-
lebnis-Interessierten als Anlaufstelle dienen. Aich von der Biologischen 
Station organisierte naturkundliche Führungen oder z.B. Naturfotosemina-
re  können von hier stattfinden. 
  
Eine Darstellung der Erweiterungsfläche als BSAB steht aufgrund der im 
Schreiben ausgeführten Argumente unter Berücksichtigung der durchge-
führten Untersuchungen und deren positiven Ergebnisse nichts entgegen. 
Es sollte daher beim Interessensgebiet 2503-01 der Einzelfall und die 
Situation der Firma betrachtet werden und dann eine entsprechende 
Abwägung stattfinden. 

Hammin-
keln 

2503-01 Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Die nebenstehenden Aspekte sind in der Abwägung 
mit den Ausschlussgründen nicht gewichtig genug. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Die Gründe für einen Ausschluss 
und der Grundsatz der Gleichbehandlung von Unternehmen stehen trotz der vorge-
tragenen Aspekte entgegen.  
Zu den Gutachten ist anzumerken, dass regionalplanerische Verfahren bekannter 
Maßen ergebnisoffen sind und dass das Argument der bereits erstellten – und mit in 
die Abwägung einbezogenen - Gutachten angesichts der Ausschlussgründe nicht 
hinreichend gewichtig ist. 
Die Aufstellung der Historie wurde mitbetrachtet und kann vom Regionalrat einge-
sehen werden, ändert aber nichts an den hiesigen Bewertungen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Standort seit langem betrieben und akzeptiert. Der einzig genannte Aus-
schlussgrund „Lage im Landschaftsschutzgebiet“ nicht akzeptabel. Lage 
im LSG muss keinen Konflikt mit den Entwicklungszielen darstellen, 
sondern durch eine naturnahe Herrichtung und Einbindung in die Land-
schaft können die Entwicklungs- und Schutzziele eines LSG auch unter-
stützt werden. 

Rees, 
Diverse 

Insb. 2111-08, 
2111-09-A 

Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Ergänzend wird – unabhängig von den hiesigen Bewertungen - jedoch bzgl. der 
Abgrabung in Rees auf die geplante Sonderregelung in Ziel 1. Nr. 5, Kap. 3.12 des 
Regionalplans hingewiesen, deren Ausschlussbereiche bewusst weniger umfang-
reich sind, als die für die geplanten Sondierungsbereiche. Diese könnte seitens des 
Unternehmens näher betrachtet werden.. 

Die ergänzend angeführten Aspekte (Waldbereiche, 110-Kv, schutzwürdi-
ger Boden) betreffen nicht die Vorhabensflächen sondern sind allenfalls 
angrenzend vorhanden. Regenrückhaltebecken liegt weder innerhalb der 
Vorhabensfläche noch ist in der näheren Umgebung eines bekannt. Zum 
Bereich für den Grundwasser- und Gewässerschutz wird ein hinreichen-
der Abstand eingehalten.  Dieser ist im Fachverfahren zu klären. 

Rees 2111-08, 
2111-09-A 

Die nicht in der Gesamtbereichstabelle als Ausschlussgrund genannten Aspekte 
haben auch nicht zum Ausschluss geführt. Anmerkungen dazu werden zur Kenntnis 
genommen, führen aber nicht zu einer geänderten Einschätzung in Bezug auf die 
Darstellung als BSAB oder die Abbildung als Sondierungsbereiche. 

Bereitschaft, sich bei 2111-08  auf südliche Teilfläche zu beschränken, 
um in letzter Zeit geführten Diskussionen über mögliche Beeinträchtigun-
gen des Haldern-Festivals, welches jährlich auf einem angrenzenden 
Gelände stattfindet, den Boden zu entziehen (d.h. nur noch 8 ha davon 
gewünscht). 

Rees 2111-08 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung des Planentwurfs ist 
nicht erforderlich. 

 

Der Interessensbereich wird von dieser Firma nicht mehr weiterverfolgt. Rees 2111-09-B Dies wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung des Planentwurfs ist nicht erfor-
derlich. 
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 Grundsätzliche Kritik an generellen Ausschlusskriterien, insbesondere 
LSG mit Abgrabungsverbot und WSZ IIIB. Hinweis auf Gemeinsamen 
Standpunk (Wasserwirtschaft). 
Schließen sich den Ausführungen in der Stellungnahme des Bundesver-
bandes der deutschen Kies- und Sandindustrie an, insb. bezüglich der 
Bewertung einiger genereller Ausschlusskriterien. Hier sind ausdrücklich 
der Generelle Ausschluss von LSG und Wasserschutz- und Reservegebi-
oeten (IIIB) zu nennen. 
Insb. vor dem Hintergrund, dass es seit März 2007 einen gemeinsamen 
Standpunkt der Bundesverbände der Rohstoffindustrie und des DVGW 
und der LAWA gibt, der die Einzelfallprüfung für Nassabgrabungen in der 
WSZ IIIB unter definierten Kriterein zulässt. Dieser ist bereits von der 
Umweltministerkonferenz ratifiziert. 
Mit dem generellen Ausschluss von LSG mit Abgrabungsverbot wird wird 
die Hieraarchie der Planungsebenen konterkariert. Es kann doch nicht 
zielführend im Sinne der Rohstoffsicherung sein, dass wertvolle, qualitativ 
hochwertige Lagerstätten nicht gesichert werden können, weil die Landes- 
und Regionalplanung sich den Kreisplanungen unterordnet. Hier besteht 
in Zukunft die Möglichkeit für die Kreise, durch Ausweisung von Land-
schaftsschutzgebieten mit Abgrabungsverbot eine Sicherung von wertvol-
len lagerstätten zu verhindern. Zumal es in der Vergangenheit gängige 
Praxis bei den Kreisen war, für Abgrabungen eine Befreiung nach § 69 
LG NRW vom Abgrabungsverbot im LSG zu erteilen, wenn das Herrich-
tungsziel mit den Entwicklungszielen für  das LSG vereinbar war. 

Rees, 
Hammin-

keln,  
Diverse 

Diverse Es wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag 
zur Anregung N-V/413/1 in der kommunalen Synopse Neukirchen Vluyn verwiesen. 
Ferner wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvor-
schlag zu den Anregungen der Beteiligten 413-424 in der Synopse Allgemeines 
verwiesen, da davon ausgegangen wird, dass die nicht näher spezifizierten allge-
meinen Bedenken des Anregers in den Stellungnahmen der betreffenden Beteiligten 
abgedeckt sind; insb. wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 verwiesen. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird ferner auf die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ ver-
wiesen (inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz und dem Gemeinsamen 
Standpunkt wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ 
zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

II-W05 

Schreiben vom 19.02.2008 (an Bezirksregierung; gleichlautendes ging an 
den Kreis Wesel) 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
 

Ham-
minkeln / 

Rees 

2111-08, 
2111-09-A, 

2503-01 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Allgemein: 
Erweiterung der Abgrabungen ist von existenzieller Bedeutung für die 
Firma (14 Arbeitsplätze), da an beiden Standorten die genehmigten Flä-
chen nahezu ausgeschöpft sind. Dringlichkeit ist insb. in Wertherbruch 
hoch. 
Für uns steht nicht Debatte um die Darstellung als Sondierungsbereich im 
Vordergrund, sondern weiterhin die Darstellung der Flächen als BSAB im 
Regionalplan. 

Ham-
minkeln / 

Rees 

2111-08, 
2111-09-A, 

2503-01 

Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Ergänzend wird – unabhängig von den hiesigen Bewertungen - jedoch bzgl. der 
Abgrabung in Rees auf die geplante Sonderregelung in Ziel 1. Nr. 5, Kap. 3.12 des 
Regionalplans hingewiesen, deren Ausschlussbereiche bewusst weniger umfang-
reich sind, als die für die geplanten Sondierungsbereiche. Diese könnte seitens des 
Unternehmens näher betrachtet werden. 

 

Die Anregungen und Bedenken aus der Stellungnahme der 1. Öffentlich-
keitsbeteiligung werden in vollem Umfang aufrecht erhalten. 

Rees 2111-08, 
2111-09-A 

Es wird auf die vorstehenden Bewertungen zur Stellungnahme vom 21.08.2007 
verwiesen (I-W10). 
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Bitte für Abgrabungserweiterung eine Lockerung der Ausschlusskriterien 
vorzunehmen, um diese vorrangig vor Neuaufschlüssen zu ermöglichen. 
Nur so können vorhandene Standorte, die langjährig von allen Seiten 
akzeptiert sind, für die Zukunft gesichert und Neuaufschlüssen vorge-
beugt werden. Insbesondere der Ausschlussgrund „Lage im Landschafts-
schutzgebiet mit Abgrabungsverbot“ darf nicht als Ausschlusskriterium 
gelten, sondern sollte Abwägungskriterium sein, da durch eine naturnahe 
Herrichtung der Abbaustätte und Einbindung in die Landschaft die Ent-
wicklungs- und Schutzziele eines LSG unterstützt werden können. Der 
generelle Ausschluss von Abbauvorhaben in Landschaftsschutzgebieten 
mit Abgrabungsverboten und Trinkwasserreservegebieten (potenzielle 
Zone IIIB) ist nicht zielführend im Sinne des Vorzugs von Abgrabungser-
weiterungen an vorhandenen Standorten.  
 
Bitte um Einzelfallprüfung. 

Diverse Diverse Zur Frage und Systematik der Bereichsauswahl und des Auswahlprozesses wird auf 
den Umweltbericht zur 51. Änderung verwiesen (sowie ergänzend auf die Aktualisie-
rung von Kriterien über die Ausgleichsvorschläge in den Synopsen). Das Vorgehen 
ist sachgerecht. Den entsprechenden nebenstehenden Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hervorzuheben ist diesbezüglich insbesondere, dass ein gesamträumlicher Ansatz 
mit regelmäßigen Ausschlussbereichen nach vorheriger gesamträumlicher Betrach-
tung der Rohstoffvorkommen verfolgt wird und Interessensbereichsmeldungen erst 
in einem nachgeordneten Verfahrensschritt im Rahmen der Abwägung als Aspekt 
berücksichtigt wurden. Ergänzend wird auf die aktuelleren Angaben zum gesamt-
räumlichen Planungskonzept in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/170/8 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen und zur 
Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“. Den Anregungen 
und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 in der Synopse 
„Allgemeines“ verwiesen.  
Ferner wird darauf hingewiesen, dass eine Sonderregelung in Ziel 1, Nr. 5, Kap. 
3.12 für kleinräumige Erweiterungen vorhandener Betriebe vorgesehen ist und dass 
Landschaftsschutzgebiete dabei extra nicht als Ausschlussbereiche vorgesehen 
worden sind, so dass in diesen Fällen die Vereinbarkeit im Zulassungsverfahren 
geprüft werden kann – wenn die anderen Voraussetzungen der Sonderregelung 
vorliegen. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird ergänzend auf die Angaben in der rechten 
Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwie-
sen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Es wird erneut auf den Auftrag des Regionalrates zur Prüfung der Opti-
onsfläche „Wertherbruch“ im Hinblick auf die Darstellungsmöglichkeit als 
BSAB hingewiesen (Zitat aus Niederschrift der Sitzung des Regionalrates 
am 01.04.2004 wurde beigefügt). Dieser Prüfauftrag sollte zunächst auf 
Grundlage der seinerzeit aufgestellten Kriterien abgeschlossen werden 
und nicht anhand neu aufgestellter Kriterien für die Auswahl von Sondie-
rungsbereichen bewertet werden. Durch die Gutachten konnten Beden-
ken vollständig ausgeräumt werden. 

Ham-
minkeln 

2503-01 Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Die Gründe für einen Ausschluss 
und der Grundsatz der Gleichbehandlung von Unternehmen stehen trotz der vorge-
tragenen Aspekte entgegen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Stadt Hamminkeln hat in den letzten Gesprächen deutlich gemacht, dass 
sie eine Erweiterung der Abgrabung befürwortet. 
 
Insb. vor Hintergrund des Gesamtkonzeptes unter Einbeziehung der 
vorhandenen Gastronomie und der Biologischen Station wurde im letzten 
Gespräch mit dem Bürgermeister am 15.08.2008 gegenüber der Firma 
der sogenannte „gesellschaftliche Mehrwert“ begrüßt und die Bevorzu-
gung einer Erweiterung am vorhandenen Standort vor Neuaufschlüssen 
an andere Stelle nochmals hervorgehoben. 
 
Um Naturinteressierten und Anwohnern einen Einblick in den See und 
Beobachtungsmöglichkeiten bieten zu können, ist die Anlage eines 
Rundwanderweges vorgesehen. Durch den Weg mit Aussichtspunkt – 
ausgehend vom Café Waldsee – wird Gastronomiebetrieb eingebunden 
und kann „Naturerlebnis-Interessierten“ als Anlaufstelle dienen. Auch von 
der Biologischen Station organisierte naturkundliche Führungen oder z.B. 
Naturfotoseminare können hier stattfinden.  
 
Planung für Rundweg am Waldseecafé in Verbindung mit Abgrabungser-
weiterung wurden beigelegt und kann vom Regionalrat eingesehen wer-
den.) 

Ham-
minkeln 

2503-01 Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
wird trotz Befürwortung durch die Gebietskörperschaft festgehalten, da sie zu gra-
vierend sind. Zur Unterstützung durch die Gebietskörperschaft wird ergänzend auf 
die Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standortsi-
cherungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Zur Thematik der BSN / Naturschutzgebiete wird auf die Abschnitte 3.2.6.2 und 
3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (u.a. zu Verzögerungen von Aufwertungen 
und den höheren Aufwertungspotentialen weniger wertvoller Bereiche). 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

I-W11 

Schreiben vom 24.08.2007 
Aufnahme aller Bereiche als Sondierungsbereich. 
(weitestgehend identisch mit Wül/415/1) 

Wülfrath 2210-01,  
2210-02, 
2210-03, 
2210-04 

siehe hierzu AGV in kommunaler Synopse Wülfrath zur Anregung Wül/415/1 

 

I-W12 
+ 

I-W12.1 

Schreiben vom 28.08.2007 und 12.09.2007 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
(in Anregung Kaa/415/1 wiedergegeben) 
 

Kaarst, 
Meerbusch 

2304-01-A u. B., 
2304-04, 
2304-05 
2304-06 

2306-03-A u. B. 

siehe hierzu AGV in kommunaler Synopse Kaarst zu den Anregungen Kaa/415/1 
(auch zu Meerbusch) und Kaa/415/2 sowie zur Anregung Mee/415/1 

 

 

II-W16 

Schreiben vom 29.02.2008 
Darstellung von Bereichen als BSAB oder Berücksichtigung in 51. Ände-
rung 
 
 

Kaarst, 
Meer-
busch, 
Diverse 

2304-01-A u.B, 
2304-04, 
2304-05 

2306-03-A u. B 
Diverse 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
bei den abgelehnten Bereichen wird trotz Befürwortung durch die Gebietskörper-
schaft festgehalten. 
 
siehe ergänzend zu den nachfolgenden Ausführungen auch AGV in kommunaler 
Synopse Kaarst zu den  Anregungen Kaa/415/1 und Kaa/415/2 
 
siehe ergänzend zu den nachfolgenden Ausführungen auch AGV in kommunaler 
Synopse Meerbusch zur Anregung Mee/415/1 



51. Änderung des Regionalplans                                                                    Stand: 18.06.08  

  28

Verwunderung, dass einige Bereiche aus 1. Entwurf gestrichen wurden. 
Auf Grund der bisherigen, dauerhaften Darstellung in allen Vorentwürfen 
zu den Reservegebietskarten haben wir bereits Investitionen in Richtung 
Anlagenstandort- und Grundstücksicherung getroffen, die sich als nutzlos 
erweisen würden. Insoweit haben unseres Erachtens die bisherigen 
Reservegebietskarten bereits einen Vertrauenstatbestand gesetzt. Wir 
bitten, dies bei der Abwägung zu berücksichtigen. 

Diverse Diverse Regionalplanänderungsverfahren sind bekanntlich ergebnisoffen. Die Gründe für 
den Ausschluss der betreffenden Flächen sind zu gewichtig in Relation zu den 
nebenstehend angesprochenen Aspekten. 

Weitere Ausführungen in Anregung Kaa/415/2 enthalten Kaarst 
 

2304-01-A u. B, 
2304-04, 
2304-05 

Siehe hierzu AGV in kommunaler Synopse Kaarst zur Anregung Kaa/415/2 

Weitere Ausführungen in Anregung Mee/415/2 enthalten Meerbusch 2306-03-A u. B Siehe hierzu AGV in kommunaler Synopse Meerbusch zur Anregung Mee/415/1 

 

Der Ausschlussgrund Nähe 300m zu ASB ist der Ebene der Regionalpla-
nung nicht zielführend (d.h. eine so detaillierte Flächenabgrenzung). Dies 
sollte dem jeweiligen Planfeststellungsverfahren vorbehalten werden. 
Der Ausschlussgrund „hinreichende Größe“ ist nicht nachvollziehbar, da 
der Bereich an die weiter südlichen Abgrabungsbereiche anbinden soll. 

Meerbusch 
(verm.) 

2306-03-B 
(verm.) 

Das Originaldokument ist hier vom Layout her nicht ganz eindeutig in der Frage, 
worauf sich die Anregung bezieht. Die nachfolgenden Ausführungen sind jedenfalls 
sowohl richtig, wenn es allgemein gemeint war oder auch den nebenstehenden 
Interessensbereich bezogen war. 
 
Siehe auch AGV zur kommunalen Synopse Meerbusch, Beteiligter: 415, Anre-
gungsnummer: Mee/415/2 
 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu den Themen der Abstände zu Siedlungsbereichen etc. wird auf die Angaben in 
der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anre-
gung A/110/10 verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
 
Zur notwendigen Größe von Sondierungsbereichen wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines" unter Ausgleichsvorschlag zu den Anre-
gungen A/110/7, A/170/9 und A/205/9 verwiesen. Da die südlich gelegenen Interes-
sensbereiche nicht als Sondierungsbereich vorgesehen werden können liegt der 
Bereich als Neuansatz isoliert. Hierfür ist er u.a. aufgrund der großen Böschungs-
kantenverluste etc. u.a. aufgrund der landschaftlichen Auswirkungen wiederum zu 
klein (regionalplanerisch – nicht unbedingt aus Sicht des Unternehmens). 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Schreiben vom 03.03.2008 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
Hinweis: 
Die nachfolgende Stellungnahme wurde von einer RA-Kanzlei für das 
Unternehmen abgegeben, welches selbst als Einwender I-W12 und II-
W16 zu den aufgeführten Interessensbereichen Stellung genommen hat.   

Kaarst, 
Meer-
busch, 
Diverse 

 

Insb. 2304-01-
A, 

2304-01-B, 
2304-04, 
2304-05, 

2306-03-A, 
2306-03-B, 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

(Allgemeine Passagen zur 51. Änderung - vor vorhabens- und firmenbe-
zogenen  Angaben im Einzelnen) 

Diverse Diverse Die entsprechenden hier nicht aufgeführten Argumente wurden weitestgehend 
wortgleich bei den Anregungen II-W24 bis II-W39 eingereicht. Der Anregungstext 
wird exemplarisch einmal im Anhang zu dieser Tabelle wiedergegeben. Bezüglich 
der regionalplanerischen Bewertung wird auf die  Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 

II-W37 

Unsere Mandantin betreibt in Kooperation mit der  XXX in völligem örtli-
chem Einklang auf dem Gebiet der Stadt Kaarst im Broicher Feld westlich 
der BAB 57 die Kies- und Sandabgrabung Broicher Feld. Mittel- bis lang-
fristig sollen die oben genannten Interessensbereiche in die Rohstoffge-
winnung einbezogen werden. 
Es wird deshalb angeregt, die Interessensbereiche vollständig aus BSAB 
auszuweisen. Die insgesamt 70 ha umfassenden Interessensbereiche 
weisen bei sehr guter Rohstoffqualität eine Lagerstättenmächtigkeit von 
über 20 m auf. Sie sollen im Zuge der Rohstoffgewinnung mit dem an-
grenzenden Vorranggebiet zu einer zusammenhängenden Seefläche 
verbunden werden. Die Erschließung erfolgt über den heutigen, unmittel-
bar nördlich der L 30 gelegenen Anlagenstandort im Broicher Feld I. 
Nach Beendigung der geplanten Nassabgrabung entsteht ein Land-
schaftssee, der sich harmonisch in die umgebende Landschaft einfügt. 

Kaarst, 
Meer-
busch, 

2304-01-
A,2304-01-B, 

2304-04, 
2304-05, 

2306-03-A, 
2306-03-B 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird ergänzend auf die Anregungen in der 
rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der 
Synopse Allgemeines verwiesen. Zur Thematik der Rekultivierung wird ferner auf 
Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes (S. insb. 47) und zur Thematik des gesell-
schaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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 Soweit die Interessensbereiche die Wasserschutzzone III A des Wasser-
schutzgebiets Osterath nicht berühren, stellt deren Darstellung im Regio-
nalplan unter dem Gesichtspunkt der Ressourcenschonung eine sinnvolle 
Arrondierung des bereits ausgewiesenen BSAB dar. 
Eine 200 m breite Pufferzone zur Wasserschutzzone III A ist zur Vermei-
dung einer hydraulischen Beeinflussung der Einzugsgebiete nicht erfor-
derlich und kann deshalb zulässigerweise auch nicht als Ausschlusskrite-
rium gehandhabt werden. Zahlreiche für die Rheinschiene in den Regie-
rungsbezirken Köln und Düsseldorf vorliegenden fachgutachterlichen 
Untersuchungen zeigen, dass sich die hydraulischen Auswirkungen von 
Nassabgrabungen regelmäßig auf eine maximale Distanz von 50 m be-
schränken. 
Eine Darstellung der in der Wasserschutzzone III A gelegenen Teilflächen 
(Nrn. 2304-01-B, 2304-04, 2304-05 tlw.) kann unter dem Vorbehalt erfol-
gen, dass durch Fachgutachten nachgewiesen wird, dass eine Nassab-
grabung am fraglichen Standort keine Gefährdung der Trinkwassergewin-
nung besorgen lässt. 
Die Vorhabensfläche liegt überdies zwar teilweise (Nr. 2306-03-B) inner-
halb der festgesetzten Wasserschutzzone III B des Wasserschutzgebiets 
Osterath. Für die Schutzzone III B statuiert die Wasserschutzgebietsver-
ordnung jedoch kein generelles Abgrabungsverbot, sondern lediglich 
einen Genehmigungsvorbehalt. 
Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft sind von dem 
geplanten Vorhaben nicht betroffen. Ebenso befinden sich innerhalb der 
Interessensbereiche keine FFH- und Vogelschutzgebiete oder vom LA-
NUV kartierte schutzwürdige Biotope.  
Ein ASB ist im Umkreis von 300 m um den Interessensbereich Nr. 2306-
03-B ebenfalls nicht vorhanden. Der minimale Abstand zum nördlich 
liegenden ASB beträgt vielmehr 400 m. 
Aus Teilflächen des Projektgebiets sind schließlich zwar im Sinne des 
Auskunftssystems BK 50 des Geologischen Dienstes NRW als besonders 
schutzwürdig eingestufte Böden mit regional hoher Bodenfruchtbarkeit 
vorhanden. Diese sind in der Umgebung des Projektgebiets jedoch weit 
verbreitet und schließen deshalb eine Inanspruchnahme des Projektge-
biets für die Rohstoffgewinnung nicht aus. Hieraus könnte im Übrigen 
selbst dann in zulässiger Weise kein Ausschlusskriterium abgeleitet wer-
den, wenn es vorliegend um einen Neuaufschluss ginge. Das ergibt sich 
bereits daraus, dass das Auskunftssystem BK 50 aufgrund seiner Groß-
maßstäblichkeit sehr ungenau ist. Der Geologische Dienst NRW weist in 
den textlichen Erläuterungen zum genannten Kartenwerk selbst darauf 
hin, dass beim Übergang von der BK 50 auf die BK 5  30 % bis 50 % der 
nach BK 50 als schutzwürdig eingestuften Flächen entfallen. 

Kaarst, 
Meer-
busch, 

2304-01-A, 
2304-01-B, 
2304-04, 
2304-05, 

2306-03-A, 
2306-03-B 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Die Angaben zu ASB in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. Der Bereich 2306-
03-B liegt nördlich in kleineren Teilen im 300m-Pufferbereich. 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird insb. auf die Angaben 
in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und 
A/413/1 verwiesen. Bezüglich der unter „weitere Bemerkungen“ (nicht „Ausschluss-
gründe“) genannten Abstände wird darauf hingewiesen, dass der Regionalplan 
parzellenunscharf ist und Fragen der wasserwirtschaftlichen Abstände auf weiteren 
Verfahrensstufen erneut – unter Berücksichtigung der Parzellenunschärfe des 
Regionalplans - thematisiert werden können. Die Angaben zu wasserw. Pufferberei-
chen in der Gesamtbereichstabelle sind jedenfalls auch unter Vorsorgegesichts-
punkten sachgerecht und den nebenstehenden Angaben wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird ergänzend auf die Anregungen in der 
rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der 
Synopse Allgemeines verwiesen. Zur Thematik der Rekultivierung wird ferner auf 
Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes (S. insb. 47) und zur Thematik des gesell-
schaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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 Zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens ist unsere Mandantin darauf 
angewiesen, dass ihr kurzfristig in dem vorstehend angemeldeten Umfang 
geeignete Flächen für neue Rohstoffgewinnungsvorhaben zur Verfügung 
stehen. Für den Fall, dass das unter Ziffer 2.1 aufgeführte Projekt nicht 
vollständig als BSAB im Regionalplan dargestellt werden sollte, melden 
wir für unsere Mandantin vorsorglich bereits zum jetzigen Zeitpunkt das 
Bestehen entsprechender Abgrabungsinteressen auf allen im Umweltbe-
richt auf Seite 22 f. lediglich abstrakt genannten Flächen außerhalb der 
Ausschlussbereiche an. 

Planungs-
gebiet 

Diverse Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Anmeldung eines Interesses an allen im Umweltbericht auf Seite 22 ff. lediglich 
abstrakt genannten Flächen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allgemeines 
verwiesen. 
 Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 
Schreiben vom 24.08.2007 
Aufnahme des Bereiches als Abgrabungsgebiet bzw. als Sondierungsbe-
reich. 
Firma seit mehreren Jahrzehnten tätig im Bereich Aushub- und Abbruch-
arbeiten im regionalen Umfeld von Straelen; Rohstoffsicherung und Ver-
wertung der in der Tiefbausparte anfallende Materialien. Um Versorgung 
mit Rohstoffen für das eigene Unternehmen in der region um Straelen 
dauerhaft sichern zu können, ist es unumgänglich, eigene Abgrabungen 
vorzunehmen.  

Straelen 2113-04 Es wird  auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen, an denen 
festgehalten wird. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – 
sofern doch gleich ein BSAB gewünscht sein sollte - besteht derzeit kein Bedarf. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

In Gesprächen mit Stadt Straelen restriktionsfreien Bereich gefunden. Straelen 2113-04 Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
wird trotz Befürwortung durch die Kommune / den Kreis festgehalten, da sie zu 
gravierend sind. Zur Unterstützung durch die Gebietskörperschaft wird ergänzend 
auf die Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standort-
sicherungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

I-W13 

Rekultivierung ist sichergestellt, Trockenabgrabung mit Verfüllung ge-
plant, keine Kraterlandschaft; 
Durch Rekultivierung ist sichergestallt, dass wertvolles Ackerland wieder 
zur Verfügung gestellt werden kann. 

Straelen 2113-04 Zur Thematik der Nachfolgenutzungen und Verfüllung wird auf die Anregungen in 
der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 
und A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik 
der Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 
47) und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwie-
sen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Neue Abgrabung ist zur dauerhaften Sicherung der Firma unumgänglich. Straelen 2113-04 Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.  

 

I-W14 

Schreiben vom 27.08.2007 
Aufnahme von Bereichen als Sondierungsbereich bzw. Darstellung als 
BSAB. 
(in Anregung Nie/422/1 wiedergegeben) 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-04, 
2405-05, 
2405-06, 
2405-07, 
2405-08, 
2405-09 

Siehe hierzu AGV in kommunaler Synopse Niederkrüchten zur  Anregung Nie/422/1 
 

 

II-W06 

Schreiben vom 20.02.2008 
Einspruch gegen die Nichtberücksichtigung (Ausnahme 2405-07) der in 
der Stellungnahme der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung aufgeführten Interes-
sensbereiche. 
Es gibt keinerlei fachlich fundierte Gründe für einen Ausschluss der von 
uns vorgeschlagenen Flächen von einer Darstellung als BSAB oder als 
Sondierungsbereich. Dies gilt auch deshalb in besonderem Maße, da die 
vorgeschlagenen Flächen eine Erweiterung bereits bestehender Abgra-
bungen darstellen. Wir regen an, den Sachverhalt noch einmal zu prüfen 
und die Flächen als Sondierungsbereiche aufzunehmen.  

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-04, 
2405-05, 
2405-07, 
2405-08 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 in der Synopse 
„Allgemeines“ verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Charakteristik der Abgrabungsfläche:_  
Erweiterung bestehender Abgrabung, bestehende Aufbereitungsanlagen, 
hervorragende Verkehrserschließung, keine Durchfahrt von Siedlungsge-
bieten, oder Nähe dazu, Schonung von Landwirtschaftsflächen, Schonung 
von Landschaftsbild und Erholung, Verbesserung für Erholung, keine 
Konflikte mit Schutzgütern, Rekultivierung als Biotopentwicklung entspre-
chend den Schutzzielen des LSG und VSG, Nutzung des Standortpoten-
tials. 
 
 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-04 Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 in der Synopse 
„Allgemeines“ verwiesen. 
Zur Thematik VSG/VSG-Pufferbereich wird ergänzend auf die Angaben in der rech-
ten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zur Anregung A/413/1 verwiesen.  
Bezüglich regelmäßiger Ausschlusskriterien wird ebenfalls ergänzend auf die Anga-
ben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allge-
meines“ verwiesen 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

Durch die bekannte Lagerstättenmächtigkeit und -qualität der bestehen-
den Abgrabung ist ein wirtschaftlicher Betrieb der Erweiterungsflächen 
sichergestellt. 
Aufgrund des Reliefs schwanken die Kiesmächtigkeiten der Lagerstätte 
zwischen 6 und 12 Metern. Die verfügbaren Lagerstätten erlauben keine 
abschließende Analyse. Die Verhältnisse in der bestehenden Abgrabung 
zeigen jedoch, dass die Lagerstätte ausreichend mächtig ist für eine 
wirtschaftliche Gewinnung. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-04 Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die Lagerstätteneigenschaften 
nichts, da die Ausschlussgründe zu gravierend sind. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Es kommt insbesondere auf die regionalplanerische Alternativensituation an und 
nicht nur darauf, ob die jeweilige Lagerstätte aus Unternehmenssicht noch/gerade 
noch abbauwürdig ist. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Unter Berücksichtigung der bereits praktizierten Rekultivierungen und 
weiterer möglicher Renaturierungsmaßnahmen lassen sich die Abgra-
bungen zur Optimierung des Vogelschutzgebietes nutzen (gesellschaft-
licher Mehrwert). 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-04 Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Bezüglich des Ausschlussgrund „Lage innerhalb der Pufferzone zu FFH- 
und Vogelschutzgebiet“ ist zu bemerken, dass im Rahmen eines Erweite-
rungsantrages für die bestehende Abgrabung eine FFH-VS durchgeführt 
wurde. Die Antragsfläche lag etwa 100 Meter entfernt von dem VSG, 
innerhalb des Pufferbereiches. Die FFH-VS kam zum Ergebnis, dass die 
Verträglichkeit der geplanten Abgrabungserweiterung mit den Zielen der 
Vogelschutz-Richtlinie gegeben ist.  
Für den angeregten Sondierungsbereich gelten aufgrund des unmittelbar 
benachbarten Standortes genau die gleichen Voraussetzungen wie für die 
untersuchte Fläche. Die Prüfung des konkreten Einzelfalls im Zulas-
sungsverfahren würde auch hier ergeben, dass eine Verträglichkeit der 
geplanten Abgrabungserweiterung mit den Zielen der Vogelschutz-
Richtlinie gegeben ist. 
Hilfsweise, bei absoluter Anwendung des Ausschlusskriteriums, ist es 
möglich, den 300m Pufferstreifen von der Abgrabung auszunehmen und 
nur die verbleibende Fläche als Sondierungsbereich auszuweisen. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-04 Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) und Verträglich-
keitsprüfungen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Aus-
gleichsvorschlag“ zur Anregung A/ 413/1 verwiesen.  
Auch bei einem Aussparen der 300-Meter Pufferzone würden Ausschlussgründe im 
Rest verbleiben. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Der Ausschluss wegen geschützter bzw. schützenswerter  Biotope nicht 
akzeptabel. Im Rahmen der Abgrabung und Rekultivierung entstehen 
großflächige Bereiche mit der Standortqualität der derzeitigen Biotope 
gem. § 62 LG NW 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-04 Zur Thematik der Biotope wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung A/ 413/1 in der Synopse All-
gemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt 
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 Der Ausschlussgrund „Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot“ ist 
nicht akzeptabel.  
Der Ausschlussgrund LSG entspricht grundsätzlich nicht dem Wesen des 
Gebietsentwicklungsplans, regionalplanerische Entscheidungen in einem 
hierarchischen Planungssystem zu treffen.  
Es ist u.E. ein Verfahrensfehler, wenn bei der Aufstellung oder Änderung 
des Gebietsentwicklungsplans nachgeordnete Planwerk, wie der Land-
schaftsplan auf Kreisebene, bei der Darstellung von Flächenausweisun-
gen mit Konzentrationswirkung und anderweitiger Ausschlusswirkung, wie 
den BSAB, als wesentliches Beurteilungskriterium zugrunde gelegt wer-
den. 
Die angeregte Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet Elmpter Wald. 
Das Abgrabungsverbot ist formuliert in den Festsetzungen des Land-
schaftsplans Nr. 3, Elmpter Wald und gilt für alle dort betroffenen Land-
schaftsschutzgebiete. Für das LSG Elmpter Wald gelten darüber hinaus 
die folgenden Schutzziele: 
- Erhalt und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-

halts und der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, insbesondere der 
Grundwasserneubildung: >>> nicht betroffen 

- Erhaltung des Charakters des Schutzgebiets, der im Wesentlichen 
bestimmt wird durch die großflächigen Grenzwälder westlich und 
südlich von Elmpt: >>> nicht betroffen 

- Erhaltung des Reliefs, insbesondere des stark gegliederten Terras-
senabfalls zur Maas, Schwalm und Buschbach: >>> Terrassenabfall 
zur Maas, Schwalm und Buschbach überhaupt nicht betroffen. Relief 
bei Wiederverfüllung nicht betroffen. Relief verändert, wenn aus 
Gründen der Biotopentwicklung in Tieflage rekultiviert wird. 

- Erhalt der landschaftstypischen Einzelformen von hohem ökologi-
schen Wert wie Grünlandflächen, Heiden Röhrichte , Einzelbäume, 
Baumgruppen, Relikte typischer Eichen-Birkenwälder und Blößen: 
>>> Ausstattung wird verbessert, Einzelformen von hohem ökologi-
schen Wert sind nicht betroffen, werden jedoch im Rahmen der Re-
kultivierung im Umfang der gesamten Abgrabungsfläche neu herge-
stellt. 

- Erhalt der Erholungseignung des Gebietes:>>> Erholungseignung 
wird verbessert 

Die speziellen Schutzziele des betroffenen LSG werden durch die Abgra-
bungen nicht beeinträchtigt, sondern mittel- bis langfristig gefördert. Land-
schaftsplan Nr. 3 stammt aus dem Jahr 1985. Nach damaligem Kenntnis-
stand war es noch nicht üblich, im Rahmen von Eingriffen Biotopentwick-
lung zu betrieben, im Sinne des Schutzzweckes. Dass in der Praxis den-
noch die Chance genutzt wurde, ist durch die für die bestehende Abgra-
bung in Vergangenheit erteilten Befreiungen von den Verboten des Land-
schaftsschutzes belegt. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-04 Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Den Bewertungen zur Nichtbetroffenheit u.a. von Erhaltungszielen – durch Abgra-
bungen, die das zu Erhaltende beseitigen und wo dann erst eine Rekultivierung 
erfolgen muss - wird nicht gefolgt. Auch temporäre Beeinträchtigungen z.B. der 
Erholungseignung sind Beeinträchtigungen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Die Rekultivierung der bestehenden Abgrabung erfolgt teilweise in Tiefla-
ge, teilweise durch Verfüllung. Beide Arten der Rekultivierung dienen dem 
Natur- und Landschaftsschutz in besonderer Weise. Durch die Abgrabung 
wird ein Teil der großflächigen, nicht lebensraumtypischen, äußerst struk-
turarmen Nadelwälder beansprucht. Auf den verfüllten ehemaligen Ab-
grabungsflächen werden lebensraumtypische Laubwälder neu gegründet. 
Die in Tieflage rekultivierten Flächen bleiben Offenlandbiotop. Damit wird 
das hohe Potential für die Biotopentwicklung, die besondere Standorteig-
nung der nährstoffarmen sandigen Böden für die Entstehung von Sand-
magerrasen und Heideflächen genutzt. Diese Offenlandbiotope vernetzen 
die in der Umgebung bereits als kleinflächige Fragmente vorhandenen 
Elemente (geschützt als §63 LG NW). Rekultivierung folgt Abbau kontinu-
ierlich. Forstrechtlich entfallenden Waldflächen werden zeitgleich anders-
wo neu erstellt. 
Abgrabungstätigkeit bewirkt keine nachhaltigen Beeinträchtigungen von 
Schutzgütern, nach erfolgter Rekultivierung verbleibt deutliche qualitative 
und quantitative Aufwertung sowohl für den Natur- und Landschaftsschutz 
als auch die Erholungsnutzung. 
Über die bereits praktizierte Rekultivierung hinaus ist es nach heutigem 
Rechts- und Fachstand sowie aufgrund der konkreten Eigentumsverhält-
nisse möglich, weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Vogelschutz-
gebiets zu ergreifen, durch den Umbau von Nadelwäldern in lebensraum-
typische Laubwälder. 
Die Grundlage hierfür wird gebildet durch die speziellen Schutzziele und 
Maßnahmen, welche über die generellen Schutzziele hinaus für das 
Vogelschutzgebiet „Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg“ 
gelten, insbesondere (Auszug, bezogen auf den Standort des Vorha-
bens): 
Für Vogelarten der Hainsimsen-Buchenwäler, Strnmieren-Eichen-
Hainbuchenwälder sowie alten, bodensauren Eichenwälder auf Sandebe-
ne wie Schwarzspecht und Wespenbushard: 
- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natürliche 

Waldgesellschaft einschließlich Nebenbaumarten sowie alters- und 
strukturdiverse Bestände und Förderung der Naturverjüngung aus 
Arten der natürlichen Waldgesellschaft; 

- Erhaltung und Förderung eines dauerhaften und ausreichenden 
Anteils von Alt- und Totholz, insbesondere Großhöhlen- und Uraltbe-
ständen; 

- Förderung der natürlichen Entwicklung von Vor- und Pionierwalsta-
dien auf Sukzessionsflächen. 

Abgrabungen führen nicht zu einer Beeinträchtigung, sondern zu einer 
Förderung der Schutzziele des Natur- und Landschaftsschutzes allgemein 
und insb. des Vogelschutzes. Gilt auch für zukünftige Erweiterungen, 
wobei hier die Biotopentwicklung noch weiter optimiert werden kann. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-04 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, ändern jedoch an der Entschei-
dung nicht, da die Ausschlussgründe zu gravierend sind. 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Ausschlussgründen wird 
festgehalten. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird ergänzend auf die Anregungen in der 
rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Konkret bezogen auf die nebenstehenden Ausführungen wird ergänzt, dass eine 
Abgrabung keine Bedingung für einen Umbau von Nadelwäldern in Laubwälder und 
die anderen nebenstehend genannten Maßnahmen ist und ggf. auch ohne eine 
Abgrabungen und den dadurch bedingten Störungen ein sukzessiver Austausch etc. 
erfolgen könnte, soweit erforderlich. Ferner würden Aufwertungsmaßnahmen auf 
avifaunistisch bislang nicht ohnehin schon wertvollen Flächen außerhalb des VSG 
evtl. einen deutlich höheren zusätzlichen Gewinn bringen. 
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Die Abgrabungen liegen in einem ausgedehnten Waldgebiet. In einem 
Umkreis von etwa 1 km um die Abgrabung wird der Wald zu etwa 80% 
aus strukturarmen, lebensraumfremden Kiefern-Monokulturen gebildet, zu 
etwa 10% aus lebensraumfremden Laubhölzern und nur zu etwa 10% aus 
anderen Laubwaldbeständen und kleinen Offenlandbiotopen. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-04 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, ändern jedoch an der Entschei-
dung nicht, da die Ausschlussgründe zu gravierend sind. 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. 

Charakteristik der Abgrabungsfläche:_  
Erweiterung bestehender Abgrabung,  
bestehende Aufbereitungsanlagen,  
hervorragende Verkehrserschließung,  
keine Durchfahrt von Siedlungsgebieten, oder Nähe dazu,  
Schonung von Landwirtschaftsflächen,  
Schonung von Landschaftsbild und Erholung,  
Verbesserung für Erholung, 
keine Konflikte mit Schutzgütern, 
Rekultivierung als Biotopentwicklung entsprechend den Schutzzielen des 
LSG und VSG, Nutzung des Standortpotentials. 
 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-05 Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 in der Synopse 
„Allgemeines“ verwiesen. 
Zur Thematik VSG/VSG-Pufferbereich wird ergänzend auf die Angaben in der rech-
ten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zur Anregung A/413/1 verwiesen.  
Bezüglich regelmäßiger Ausschlusskriterien wird ebenfalls ergänzend auf die Anga-
ben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allge-
meines“ verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

Die Abgrabungen liegen in einem ausgedehnten Waldgebiet. In einem 
Umkreis von etwa 1 km um die Abgrabung wird der Wald zu etwa 80% 
aus strukturarmen, lebensraumfremden Kiefern-Monokulturen gebildet, zu 
etwa 10% aus lebensraumfremden Laubhölzern und nur zu etwa 10% aus 
anderen Laubwaldbeständen und kleinen Offenlandbiotopen. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-05 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, ändern jedoch an der Entschei-
dung nicht, da die Ausschlussgründe zu gravierend sind. 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. 
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Durch die bekannte Lagerstättenmächtigkeit und -qualität der bestehen-
den Abgrabung ist ein wirtschaftlicher Betrieb der Erweiterungsflächen 
sichergestellt. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-05 Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Die Rekultivierung der bestehenden Abgrabung erfolgt teilweise in Tiefla-
ge, teilweise durch Verfüllung. Beide Arten der Rekultivierung dienen dem 
Natur- und Landschaftsschutz in besonderer Weise. Durch die Abgrabung 
wird ein Teil der großflächigen, nicht lebensraumtypischen, äußerst struk-
turarmen Nadelwälder beansprucht. Auf den verfüllten ehemaligen Ab-
grabungsflächen werden lebensraumtypische Laubwälder neu gegründet. 
Die in Tieflage rekultivierten Flächen bleiben Offenlandbiotop. Damit wird 
das hohe Potential für die Biotopentwicklung, die besondere Standorteig-
nung der nährstoffarmen sandigen Böden für die Entstehung von Sand-
magerrasen und Heideflächen genutzt. Diese Offenlandbiotope vernetzen 
die in der Umgebung bereits als kleinflächige Fragmente vorhandenen 
Elemente (geschützt als §63 LG NW). Rekultivierung folgt Abbau kontinu-
ierlich. Forstrechtlich entfallende Waldflächen werden zeitgleich anderswo 
neu erstellt. 
Abgrabungstätigkeit bewirkt keine nachhaltigen Beeinträchtigungen von 
Schutzgütern, nach erfolgter Rekultivierung verbleibt deutliche qualitative 
und quantitative Aufwertung sowohl für den Natur- und Landschaftsschutz 
als auch die Erholungsnutzung. 
Über die bereits praktizierte Rekultivierung hinaus ist es nach heutigem 
Rechts- und Fachstand sowie aufgrund der konkreten Eigentumsverhält-
nisse möglich, weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Vogelschutz-
gebiets zu ergreifen, durch den Umbau von Nadelwäldern in lebensraum-
typische Laubwälder. 
Die Grundlage hierfür wird gebildet durch die speziellen Schutzziele und 
Maßnahmen, welche über die generellen Schutzziele hinaus für das VSG 
„Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg“ gelten, insbesondere 
(Auszug, bezogen auf den Standort des Vorhabens): 
Für Vogelarten der Hainsimsen-Buchenwäler, Strnmieren-Eichen-
Hainbuchenwälder sowie alten, bodensauren Eichenwälder auf Sandebe-
ne wie Schwarzspecht und Wespenbushard: 
- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natürliche 

Waldgesellschaft einschließlich Nebenbaumarten sowie alters- und 
strukturdiverse Bestände und Förderung der Naturverjüngung aus 
Arten der natürlichen Waldgesellschaft; 

- Erhaltung und Förderung eines dauerhaften und ausreichenden 
Anteils von Alt- und Totholz, insbesondere Großhöhlen- und Uraltbe-
ständen; 

- Förderung der natürlichen Entwicklung von Vor- und Pionierwalsta-
dien auf Sukzessionsflächen. 

Abgrabungen führen nicht zu einer Beeinträchtigung, sondern zu einer 
Förderung der Schutzziele des Natur- und Landschaftsschutzes allgemein 
und insb. des Vogelschutzes. Gilt auch für zukünftige Erweiterungen, 
wobei hier die Biotopentwicklung noch weiter optimiert werden kann. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-05 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, ändern jedoch an der Entschei-
dung nicht, da die Ausschlussgründe zu gravierend sind. 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Ausschlussgründen wird 
festgehalten. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird ergänzend auf die Anregungen in der 
rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Konkret bezogen auf die nebenstehenden Ausführungen wird ergänzt, dass eine 
Abgrabung keine Bedingung für einen Umbau von Nadelwäldern in Laubwälder und 
die anderen nebenstehend genannten Maßnahmen ist und ggf. auch ohne eine 
Abgrabungen und den dadurch bedingten Störungen ein sukzessiver Austausch etc. 
erfolgen könnte, soweit erforderlich. Ferner würden Aufwertungsmaßnahmen auf 
avifaunistisch bislang nicht ohnehin schon wertvollen Flächen außerhalb des VSG 
evtl. einen deutlich höheren zusätzlichen Gewinn bringen. 
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.  
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 Der Ausschlussgrund „Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot“ ist 
nicht akzeptabel.  
Der Ausschlussgrund LSG entspricht grundsätzlich nicht dem Wesen des 
Gebietsentwicklungsplans, regionalplanerische Entscheidungen in einem 
hierarchischen Planungssystem zu treffen.  
Es ist u.E. ein Verfahrensfehler, wenn bei der Aufstellung oder Änderung 
des Gebietsentwicklungsplans nachgeordnete Planwerk, wie der Land-
schaftsplan auf Kreisebene, bei der Darstellung von Flächenausweisun-
gen mit Konzentrationswirkung und anderweitiger Ausschlusswirkung, wie 
den BSAB, als wesentliches Beurteilungskriterium zugrunde gelegt wer-
den. 
Die angeregte Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet Elmpter Wald. 
Das Abgrabungsverbot ist formuliert in den Festsetzungen des Land-
schaftsplans Nr. 3, Elmpter Wald und gilt für alle dort betroffenen Land-
schaftsschutzgebiete. Für das LSG Elmpter Wald gelten darüber hinaus 
die folgenden Schutzziele: 
- Erhalt und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-

halts und der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, insbesondere der 
Grundwasserneubildung: >>> nicht betroffen 

- Erhaltung des Charakters des Schutzgebiets, der im Wesentlichen 
bestimmt wird durch die großflächigen Grenzwälder westlich und 
südlich von Elmpt: >>> nicht betroffen 

- Erhaltung des Reliefs, insbesondere des stark gegliederten Terras-
senabfalls zur Maas, Schwalm und Buschbach: >>> Terrassenabfall 
zur Maas, Schwalm und Buschbach überhaupt nicht betroffen. Relief 
bei Wiederverfüllung nicht betroffen. Relief verändert, wenn aus 
Gründen der Biotopentwicklung in Tieflage rekultiviert wird. 

- Erhalt der landschaftstypischen Einzelformen von hohem ökologi-
schen Wert wie Grünlandflächen, Heiden Röhrichte , Einzelbäume, 
Baumgruppen, Relikte typischer Eichen-Birkenwälder und Blößen: 
>>> Ausstattung wird verbessert, Einzelformen von hohem ökologi-
schen Wert sind nicht betroffen, werden jedoch im Rahmen der Re-
kultivierung im Umfang der gesamten Abgrabungsfläche neu herge-
stellt. 

- Erhalt der Erholungseignung des Gebietes:>>> Erholungseignung 
wird verbessert 

Die speziellen Schutzziele des betroffenen LSG werden durch die Abgra-
bungen nicht beeinträchtigt, sondern mittel- bis langfristig gefördert. Land-
schaftsplan Nr. 3 stammt aus dem Jahr 1985. Nach damaligem Kenntnis-
stand war es noch nicht üblich, im Rahmen von Eingriffen Biotopentwick-
lung zu betrieben, im Sinne des Schutzzweckes. Dass in der Praxis den-
noch die Chance genutzt wurde, ist durch die für die bestehende Abgra-
bung in Vergangenheit erteilten Befreiungen von den Verboten des Land-
schaftsschutzes belegt. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-05 Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Den Bewertungen zur Nichtbetroffenheit u.a. von Erhaltungszielen – durch Abgra-
bungen, die das zu Erhaltende beseitigen und wo dann erst eine Rekultivierung 
erfolgen muss - wird nicht gefolgt. Auch temporäre Beeinträchtigungen z.B. der 
Erholungseignung sind Beeinträchtigungen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Charakteristik der Abgrabungsfläche:_  
Erweiterung bestehender Abgrabung,  
hervorragende Verkehrserschließung,  
keine Durchfahrt von Siedlungsgebieten,  
Ausreichende Entfernung zu Siedlungsbereichen 
keine Konflikte mit Schutzgütern, 
keine Konflikte mit Natur- und Landschaftsschutz 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-07, 
2405-08 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 in der Synopse 
„Allgemeines“ verwiesen. 
Bezüglich regelmäßiger Ausschlusskriterien wird ebenfalls ergänzend auf die Anga-
ben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allge-
meines“ verwiesen 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zu den Themen der Abstände zu Siedlungsbereichen etc. wird auf die Angaben in 
der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anre-
gung A/110/10 verwiesen. Dieses Kriterium hat bezüglich der nebenstehenden 
Flächen jedoch nicht zum Ausschluss von der Abbildung als Sondierungsbereich 
geführt. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
Es wird weiterhin nur der Bereich 2405-07 als Sondierungsbereich vorgesehen und 
keiner der Bereiche als BSAB. 

 

Durch die bekannte Lagerstättenmächtigkeit und -qualität der bestehen-
den Abgrabung ist ein wirtschaftlicher Betrieb der Erweiterungsflächen 
sichergestellt. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-07, 
2405-08 

Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Es wird weiterhin nur der Bereich 2405-07 als Sondierungsbereich vorgesehen und 
keiner der Bereiche als BSAB. 



51. Änderung des Regionalplans                                                                    Stand: 18.06.08  

  41

Der Ausschlussgrund Lage in „Wasserschutzzone III “ ist nicht akzepta-
bel, da nach aktuellem Erkenntnisstand keine Gefährdungen durch Tro-
ckenabgrabungen zu erwarten ist. 
Allgemeine abstrakte Besorgnisse können nicht als wesentliches Beurtei-
lungskriterium mit Ausschlusswirkung gelten für eine Darstellung von 
Flächenzuweisungen mit Konzentrationswirkung wie den BSAB. 
 
Im konkreten Fall gelten die folgenden Kriterien: 
 
Der Wegfall der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung auf dem Standort 
führt auch zu einem Wegfall des damit verbundenen grundwasserbelas-
tenden ständigen Nährstoff- und Pestizideintrages. Nach den derzeitigen 
üblichen Regeln ist zwischen höchstem Grundwasserstand und Abbau-
sohle eine Schutzschicht von 1 m Mächtigkeit zu belassen. Die Verfüllung 
der Abgrabung, wenn sie nicht in Tieflage rekultiviert wird, kann nur mit 
sauberem Aushubmaterial vorgenommen werden. Dies regelt der Erlaub-
nisbescheid. 
 
Nach den vorliegenden Informationen liegen zwischen dem abzubauen-
den Lockergestein und dem Grundwasserleiter zusätzlich eine mehrere 
Meter mächtige Tonschicht. 
 
Die Analyseergebnisse aus jahrelangen Beobachtungen des Grundwas-
sers belegen, dass keine Verschmutzung des Grundwassers durch die 
bestehende Abgrabung eingetreten ist und also solches auch für eine 
Erweiterung der Abgrabung überhaupt nicht zu besorgen ist. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-07, 
2405-08 

Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen.  
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
 
Ob die landwirtschaftliche Nutzung wegfällt oder nicht zusätzlich noch belastet 
stünde im Übrigen erst auf der Zulassungsebene fest. Außerdem können vorhande-
ne Belastungen durch die Landwirtschaft ggf. auch mit anderen Maßnahmen beho-
ben werden, ohne dass dafür die natürlichen Deckschichten teilweise zerstört wer-
den müssten.  
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt 
Es wird weiterhin nur der Bereich 2405-07 als Sondierungsbereich vorgesehen und 
keiner der Bereiche als BSAB. 

Der Ausschlussgrund „Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot“ ist 
nicht akzeptabel.  
Der Ausschlussgrund LSG entspricht grundsätzlich nicht dem Wesen des 
Gebietsentwicklungsplans, regionalplanerische Entscheidungen in einem 
hierarchischen Planungssystem zu treffen. 
Im vorliegenden Fall liegt nur eine kleine randliche Betroffenheit vor; diese 
Flächen könnten von einer Abgrabung ausgenommen werden. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-07, 
2405-08 

Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Auch bei Aussparung des LSGs verbleiben bei dem abgelehnten Bereich 2405-08 in 
dem verbleibenden Teilbereich hinreichende Ausschlussgründe. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Es wird weiterhin nur der Bereich 2405-07 als Sondierungsbereich vorgesehen und 
keiner der Bereiche als BSAB. 

Der Ausschlussgrund „Schutzwürdige Böden“ ist aufgrund lediglich klein-
teiliger Betroffenheit nicht akzeptabel. Dies erfordert einen besonders 
sorgfältigen Umgang im Rahmen der Abdeckung und Wiederandeckung 
des Materials. Hierbei sind die einschlägigen DIN-Normen zu beachten, 
so dass der Boden nicht zerstört und nicht verunreinigt wird. Das Vor-
kommen von schutzwürdigen Böden auf Teilflächen rechtfertigt jedoch 
nicht den Ausschluss einer gesamten Fläche von der Eignung als Abgra-
bungsfläche. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-07, 
2405-08 

Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Es wurde bei den abgelehnten Bereichen geprüft, ob außerhalb der schützenswer-
ten Böden geeignete Teilbereiche verbleiben würden. Dies war aber aufgrund dorti-
ger andere Ausschlussgründe nicht der Fall. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Es wird weiterhin nur der Bereich 2405-07 als Sondierungsbereich vorgesehen und 
keiner der Bereiche als BSAB. 

 

Der Ausschlussgrund „Betroffenheit von Verkehrsinfrastrukturdarstellung“ 
ist nicht korrekt.  
Es sind keinerlei Verkehrsinfrastrukturen betroffen. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-07, 
2405-08 

Die Angaben in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt (kleinflächige randliche 
Betroffenheit; BAB und Schutzstreifen). Dies war aber angesichts der geringen 
Fläche ohnehin nur ein Nebenaspekt. 
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I-W15 
+ 

I-W15.1 

Schreiben vom Aug. 2007 und 17.09.2007 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
. 
Die aufgelisteten Ausschlussgründe sind nicht zutreffend und werden 
deshalb abgelehnt. 
Enge Verbundenheit zu Rees (Lieferungen, Mitarbeiterwohnsitz, kosten-
lose Unterstützung bei Rheinhochwasser etc.), wichtiger Gewerbesteuer-
zahler, Büro in Rees eingerichtet, seit Jahrzehnten vor Ort; Vorhabensflä-
chen derzeit intensiv landw. bewirtschaftet (Düngung mit Putenmist – 
Belästigung Wohnbebauung); Abgrabung könnte langfristig wirtschaftli-
chen Voraussetzung für Umsiedlung des vorh. Putenmastbetriebes schaf-
fen, Flächen vertraglich gesichert oder im Eigentum, Abtransport über 
Förderbänder und K18 per LKW, positive Ausgleichsbilanzierung (Exten-
sivierung und großflächige Auwaldentwicklung), Potentiale für Seenver-
bund, Hochwasserschutz, Wohnen am Wasser und Erhaltung von Ar-
beitsplätzen  
Aufnahme der genannten Flächen als Sondierungsbereich zulässig und 
durch eine Abgrabung mit nachfolgender ökologisch optimierter Rekulti-
vierung wird für das Gebiet und den gesamten Naturraum sogar eine 
erhebliche Qualitätsverbesserung zu erwarten sein. 

Rees 2111-10-A 
2111-10-B, 
2111-11-A, 
2111-11-B, 
2111-11-C 

Es wird zu den auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Ferner wird zu den nebenstehenden Themen (und auch den nachstehend genann-
ten aus I-W15 und I-W15.1) auch auf die AGV in der Synopse Rees zur Anregung 
Ree/421/1 verwiesen. 
Generell sind die nebenstehenden Aspekte wie Gewerbesteuerzahlungen, eine 
lokale Verbundenheit u.ä. in der Abwägung nicht bedeutend genug, um die beste-
henden Ausschlussgründe auszuräumen. Putenmist könnte auch ohne die Abgra-
bung ggf. auf siedlungsferneren Flächen ausgebracht werden; Putenmastverlage-
rung ist nicht gewichtig genug (unabhängig davon, dass sie außerdem offen bleibt 
und evtl. auch so erfolgen könnte). 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur 
Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Der Ausschlussgrund „Lage im Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungs-
verbot“ (2111-10-A/2111-11-A) nicht akzeptabel. Bei entsprechender Her-
richtung ist eine erhebliche Verbesserung der ökologischen und land-
schaftsästhetischen Gesamtbilanz zu erwarten. Abgrabungsverbot kann 
aufgehoben werden. 
Kreise und kreisfreie Städte haben als Träger der Landschaftsplanung 
unter Beachtung der ziele und Erfordernisse der Raumordnung Land-
schaftspläne aufzustellen. Diese enthalten u.a. die Festsetzung beson-
ders geschützter Teile von Natur und Landschaft. So sollen laut §21 LG 
NRW Landschaftsschutzgebiete festgesetzt werden, soweit dies a) zur 
Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit und 
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
b) wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes oder 
c) wegen ihrere besonderen Bedeutung für die Erholung erforderlich ist. 
Nach § 34 Abs. 2 sind in den LGS nach Maßgabe näherer Bestimmungen 
im Landschaftsplan alle Handlungen verboten, die den Charakter des 
Gebietes verändern können oder dem Schutzzweck zuwider laufen. Mit 
dieser Begründung wird im Landschaftsplan des Kreises Kleve, Rees Nr. 
4 unter den allgemeinen Bestimmungen für alle Landschaftsschutzgebiete 
des Gebietes u.a. ein Verbot von Aufschüttungen, Abgrabungen oder 
Ausschachtungen aufgeführt. 
Im vorliegenden Fall wird im Bereich der geplanten Abgrabung Vahnum 
unter Beachtung des entwickelten, ökologisch orientierten Entwicklungs-
konzeptes jedoch eine erhebliche Verbesserung der ökologischen und 
landschaftsästhetischen Gesamtbilanz zu erwarten sein. Der typische 
niederrheinische Charakter des gesamten Vahnumer Bruches wird ver-
stärkt und die Qualität des Gebietes erheblich verbessert werden. Die im 
Landschaftsplan formulierten Befürchtungen werden nicht eintreten. Somit 
kann das Abgrabungsverbot im betroffenen Bereich aufgehoben und nicht 
mehr als Ausschlusskriterium geltend gemacht werden. 

Rees 2111-10-A 
2111-11-A, 

 

Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben im Umweltbericht (Bevorzu-
gung der Aufwertung bisher nicht wertvoller Bereiche) und – aktueller auf die Anga-
ben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 
und A/413/1 verwiesen.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Lage von 2111-10-B u. 2111-11-B in Pufferzone zu FFH- und Vogel-
schutzgebiet. Ob erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind, kann 
erst im Rahmen einer FFH-Vorprüfung festgestellt werden.  
 

Rees 2111-10-B, 
2111-11-B,  

 

Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Die Ausschlussgründe „Naturdenkmal“ (2111-10-A), „Biotopkataster 
LÖBF“ (2111-10-B) und „Biotope gem. § 62 LG NRW“ (2111-10-B) nicht 
akzeptabel, da von aktueller Abgrabungsplanung nicht betroffen. 
 

Rees 2111-10-A 
2111-10-B,  

 

Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien (z.B. Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot, BSN-
Darstellung im Regionalplan) wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pau-
schalierend festgelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse 
„Allgemeines“) und dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur 
teilweisen Betroffenheit auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung 
kommen, so dass insgesamt die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
Bei 2111-10-B sind kartierte Biotopflächen/ein § 62 LG Biotop betroffen und die 
Bewertungen sind sachgerecht. Es wird dazu ergänzend auch darauf hingewiesen, 
dass der Biotopschutz teilweise auch Flächen um den im engeren Sinn wertgeben-
den Bereich herum umfassen muss.  
Siehe ergänzend AGV zur Anregung  Ree/421/1. 
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Die bestehenden Siedlungsbereiche werden durch 2111-10-A nicht be-
rührt. Es verbleibt am Ortsrand von Mehr ein Bereich zur weiteren Sied-
lungsentwicklung. 
 

Rees 2111-10-A 
 

Die Abstände zu Mehr sind bei dem Interessensbereich gar nicht als Ausschluss-
grund in der Gesamtbereichstabelle benannt worden. 
Zu den Themen der Abstände zu Siedlungsbereichen etc. wird jedoch auf die aktu-
elleren Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichs-
vorschlag zur Anregung A/110/10 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Die Begründung dass ein Teilbereich der Fläche 2111-11-B bereits als 
BSAB dargestellt ist, kann nicht als Ausschlussgrund für die Restfläche 
geltend gemacht werden. 
 

Rees , 
2111-11-B,  

 

Der BSAB ist auch nur für die betreffenden Teilbereiche einer der Ausschlussgrün-
de. 
Die Darstellung des gesamten Interessensbereiches als Sondierungsbereich 
schließt sich jedoch aufgrund seiner Lage in der 300m-Pufferzone zum Europäi-
schen Vogelschutzgebiet aus; hinzu kommt die in Teilflächen zu geringe Mächtig-
keit. 
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

Weitere Argumente für Aufnahme: Erweiterung bestehender Abgrabung, 
Lage außerhalb VSG, Große Mächtigkeit, Landwirtschaftlich geringe 
Wertigkeit der Flächen, Einbindung in Gesamtkonzept, Verbesserung der 
Möglichkeiten für Freizeit- und Erholungsnutzung; Aufnahme der Flächen 
als Sondierungsbereich zulässig, Qualitätsverbesserungen durch Abgra-
bung und ökologisch optimierte Rekultivierung (detaillierte Angaben im 
Schreiben); Weitere Potentiale bestehen im Seenverbund (NFN), Hoch-
wasserschutz, Wohnen am Wasser sowie dem Erhalt und der Schaffung 
von weiteren Arbeitsplätzen 

Rees 2111-10-A 
2111-10-B, 
2111-11-A, 
2111-11-B, 
2111-11-C 

(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Zur Thematik des Bodenschutzes und der Landwirtschaft wird ergänzend auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung 
A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik von Erweiterungen, Wiederaufschlüssen und Neuansätzen wird auf 
die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Insgesamt sind die Ausschlussgründe auch vor dem Hintergrund der nebenstehend 
zusammengefassten Aspekte zu gravierend. Den Anregungen und Bedenken wird 
nicht gefolgt. 

 

Der potentielle Verlust einer temporären Fließstruktur (Oberflächenge-
wässer) kann nicht als Ausschlussgrund geltend gemacht werden. Ist eine 
temporäre Fließgewässerstruktur, die teils schon trocken gefallen ist. 
Aufgeführt bei 2111-11-B 

Rees 2111-11-B,  
 

Zur Bislicher Ley ist zu sagen, dass auch teilweise bereits trocken gefallene Ober-
flächengewässer als Sonderstandorte trotzdem noch einen ökologischen Wert 
haben. Unabhängig davon bleibt die Option hier über Vertiefungen höhere Wasser-
stände zu erreichen. Allerdings ist die Bislicher Ley bei 2111-11-B überhaupt nicht 
als Ausschlussgrund in der Gesamtbereichstabelle genannt worden. 
 Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Schreiben vom 03.09.2007 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
„Angrenzungen“ an bestehende oder ehemalige  Tonabgrabungen. 
Probebohrungen lassen auf erstklassige Tonvorkommen schließen. Ton-
qualiäten sind fester Bestandteil der erforderlichen Gesamtmischung zur 
Herstellung von Dachziegeln. 

Brüggen verschiedene 
(siehe 

Brü/415/1) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemei-
nes“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche 
BSAB besteht derzeit kein Bedarf.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
siehe hierzu ergänzend AGV in kommunaler Synopse Brüggen zur Anregung 
Brü/415/1 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

I-W16 
+ 

I-W16.1 

Schreiben vom 25.09.2007 
(in Anregung Brü/415/1 enthalten) 

Brüggen verschiedene 
(siehe 

Brü/415/1) 

siehe hierzu AGV in kommunaler Synopse Brüggen zur Anregung Brü/415/1 

 
Schreiben vom 26.02.2008 
(II-W23 ist in Anregung Brü/415/2 enthalten) 
 

Brüggen verschiedene 
(siehe 

Brü/415/2) 

siehe hierzu AGV in kommunaler Synopse Brüggen zur Anregung Brü/415/2  

Schreiben vom 20.03.2008 
(II-W23.1 ist – als Reaktion der Kommune - in Brü/161/1 enthalten) 
 

Brüggen Verschiedene 
(siehe 

Bür/161/1) 

siehe hierzu AGV in kommunaler Synopse Brüggen zur Anregung  Brü/161/1 

II-W23 
+ 

II-W23.1 
+  

II-W23.2 

Schreiben vom 11.06.2008 
Der Rat der Gemeinde Brüggen hat sich in seiner Sitzung am 10.06.08 
ausführlich mit den Flächenanmeldungen befasst und einstimmig und 
ohne Stimmenthaltung beschlossen, die Position der heimischen Tonin-
dustrie zu unterstützen.  
Die gemeldete Sondierungsfläche R-L 01 wurde auf 26 ha verkleinert.  
Die in den nächsten Tagen eingehende geänderte Stellungnahme der 
Gemeinde Brüggen zur 51. Änderung soll Berücksichtigung finden. 

Brüggen 2401-01 (tlw.) 
2401-05,  
2401-06,  
2401-07 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. An den jeweiligen 
Ausschlussgründen wird trotz Befürwortung durch die Kommune / den Kreis fest-
gehalten, da sie zu gravierend sind. Zur Unterstützung durch die Gebietskörper-
schaft wird ergänzend auf die Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen 
Bedarfen und Standortsicherungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse 
„Allgemeines“ verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
siehe hierzu ergänzend AGV in kommunaler Synopse Brüggen zur Anregung 
Brü/415/2 
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Schreiben vom 10.09.2007 
Aufnahme der Bereiche in die 51. Änderung 
 
 
 

Moers; 
Kamp-
Lintfort, 
Geldern 

2506-03 
2505-13, 
2503-14, 
2503-15 
2103-05 

 
 

 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zur Thematik von Erweiterungen, Wiederaufschlüssen und Neuansätzen wird auf 
die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen. 
 Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Ausgangssituation: Südöstlich Kamp-Lintfort  sind BSAB dargestellt. Mit 
der 34. Änderung des Regionalplans wurden diese Bereiche im Norden 
erweitert. Alle Flächen liegen im Bereich der Stadt Kamp-Lintfort. Zwi-
schen diesen Teilbereichen verläuft die neu gebaute B528. 
 
Geeignete Kiesmächtigkeiten sind durch benachbarte Nassabgrabung 
belegt. Abbau soll als Nassabgrabung erfolgen. Erweiterungsfläche des 
benachbarten Abgrabungsbereiches. Landw. Fläche mit einzelnen Gehöl-
zen. 

Moers 
 

2506-03 Es wird zu den auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu den Themen der Abstände zu Siedlungsbereichen etc. (ein Ausschlussgrund) 
wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/10 in der Synopse Allgemeines 
verwiesen.  
Zur Thematik der Biotope (ein Ausschlussgrund) wird ergänzend auf die Angaben in 
der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung A/ 413/1 in 
der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

I-W17 

Ausgangssituation: Südöstlich Kamp-Lintfort  sind BSAB dargestellt. Mit 
der 34. Änderung des Regionalplans wurden diese Bereiche im Norden 
erweitert. Alle Flächen liegen im Bereich der Stadt Kamp-Lintfort. Zwi-
schen diesen Teilbereichen verläuft die neu gebaute B528. 
 
Geeignete Kiesmächtigkeiten sind durch benachbarte Nassabgrabung 
belegt. Abbau soll als Nassabgrabung erfolgen. 

Kamp-
Linfort 

2505-13, 
2505-14, 
2505-15 

Es wird zu den auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Biotope und LSG (tlw. Ausschlussgründe) wird ergänzend auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik des Bodenschutzes (ein Ausschlussgrund bei einer Fläche) wird 
ergänzend auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Ausgangssituation: Westlich grenzt eine im Regionalplan dargestellte 
Fläche mit zweckgebundener Nutzung an. 
 
Vorschlagsfläche ist Wald. Mögliche Folgenutzungen der  geplanten 
Trockenabgrabung (gesellschaftlicher Mehrwert). Aufforstung durch 
standortgerechte Gehölze  

Geldern 2103-05 Es wird zu den auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik LSG (ein Ausschlussgrund) wird ergänzend auf die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung A/ 413/1 in der 
Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik des Bodenschutzes (tlw. Ausschlussgrund) wird ergänzend auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung 
A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

I-W18 

Schreiben vom 11.09.2007 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
. 

Insb. 
Kamp-
Linfort, 
Hünxe 

Insb. 2505-06 
2505-07, 
2504-10 

 

Es wird zu den auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Mit 51. Änderung versucht Bezirksregierung erneut, den seitens der 
Verwaltungsgerichte für unwirksam erklärten Regionalplan zu heilen, so 
dass ihm die gewünschte Ausschlusswirkung für solche Vorkommen 
zukommen soll, die außerhalb der BSAB liegen. Im Erarbeitungsbe-
schluss ist von Sondierungsbereichen die Rede, wobei die Qualität dieser 
Sondierungsbereiche nicht erkennbar ist. Für die Wirksamkeit eines 
räumlichen Gesamtkonzeptes ist das Vorliegen einer Reservegebietskarte 
erforderlich, aus der sich die künftigen Abgrabungsgebiete entwickeln. 
Diese Reservegebiete sollen vor weiteren Überplanungen geschützt 
werden. Der nunmehr vorliegende Erarbeitungsbeschluss zur 51. Ände-
rung scheint lediglich dazu zu dienen, dass aus den bezeichneten Sondie-
rungsgebieten eventuelle Reservegebiete erst entwickelt werden sollen. 
Diese Sondierungsbereiche stellen in klare planerisches Minus gegenüber 
Reservegebieten dar, so dass auf diese Art und Weise der Regionalplan 
nicht geheilt werden kann. Im übrigen fehlt nach wie vor ein räumliches 
Gesamtkonzept. 
Unabhängig davon geht es für unser Unternehmen darum, dass zukünfti-
ge Abgrabungsstandorte entsprechend ausgewisen und berücksichtigt 
werden; insofern ist es unerheblich, ob sie zunächst lediglich als Sondie-
rungsbereich genannt werden. Ziel ist es in jedem Fall, dass diese Flä-
chen als BSAB in den regionalplan aufgenommen werden. 

Diverse Diverse Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Die Sondierungsbereiche haben eine hinreichende Qualität. 
Ein gesamträumliches Planungskonzept besteht. 
Zum gesamträumlichen Planungskonzept wird ergänzend auch auf die entspre-
chenden Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/170/8 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zu Anlass, Zweck und Rechtfertigung der 51. Änderung des Regionalplans wird 
ergänzend auch auf die entsprechenden Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 in der Synopse „Allgemeines“ 
verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 

Im Hinblick auf den Gewässerschutz ist der Erweiterungsbereich konflikt-
frei. 

Kamp-
Linfort 

2505-07 Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 

Im Hinblick auf den Landschaftsschutz ist der Erweiterungsbereich kon-
fliktfrei. 

Kamp-
Linfort 

2505-07 Siehe AGV zur Anregung K-L/415/1 
 

Stadt Kamp-Linfort hat ursprüngliches Interesse an einem Gewerbegebiet 
an dieser Stelle aufgegeben. 

Kamp-
Linfort 

2505-07 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. An den Ausschlussgründen für eine 
Abgrabung ändert dies jedoch nichts. 

Im Zusammenhang mit vorhandenen Abgrabungen lassen sich große 
Folgenutzungskonzepte (gesellschaftlicher Mehrwert) entwickeln, die den 
Standort Kamp-Lintfort interessanter machen. Lediglich Stadt lehnt jede 
weitere Abgrabung oder Abgrabungserweiterung ab. 

Kamp-
Linfort 

2505-07 Zum Thema Gesellschaftlicher Mehrwert wird auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ zur Anregung A/110/7 verwiesen. Zur Thematik der 
Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und A/205/3 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 

Im Hinblick auf den Gewässerschutz ist der Erweiterungsbereich konflikt-
frei. 

Kamp-
Linfort 

2505-06 Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 

 

Im Hinblick auf den Naturschutz ist der Erweiterungsbereich konfliktfrei. Kamp-
Linfort 

2505-06 Siehe AGV zur Anregung K-L/415/1 
Es wird zu den auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 
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Im Zusammenhang mit vorhandenen Abgrabungen läßt sich ein Folge-
nutzungskonzept (gesellschaftlicher Mehrwert) entwickeln, dass die Inte-
ressen der Stadt sinnvoll berücksichtigen kann. 

Kamp-
Linfort 

2505-06 siehe. AGV zur Anregung K-L/415/1 (teilw.) 
Zum Thema Gesellschaftlicher Mehrwert wird ergänzend auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird ergänzend  auf die Anregungen in der 
rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen.   
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 

Im Hinblick auf den Gewässerschutz ist der Erweiterungsbereich konflikt-
frei. 

Hünxe 2504-10 Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 

Im Hinblick auf den Naturschutz ist der Erweiterungsbereich konfliktfrei. Hünxe 2504-10 Siehe AGV zur Anregung Hü/421/1 und Hü/415/1 (teilw.) 
Es wird zu den auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 

Heranrücken an Siedlungsflächen als Ergebnis eines Immissionsgutach-
tens unproblematisch. Es ist mit keiner nennenswerten Belastung der 
Anwohner im Stadtgebiet von Dinslaken zu rechnen.  

Hünxe 2504-10 Siehe AGV zur Anregung Hü/415/1 
Zu den Themen der Abstände zu Siedlungsbereichen etc. (ein Ausschlussgrund) 
wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/10 in der Synopse Allgemeines 
verwiesen. Es kommt nicht nur auf die Immissionsschutzmaßstäbe im Zulassungs-
verfahren an. 

 

Offene Wasserfläche als Folgenutzung begünstigt die Naherholung in 
diesem Raum (gesellschaftlicher Mehrwert). Es ergeben sich bessere 
Nachfolgenutzungskonzepte. 
Es handelt sich um eine ca. 22 ha große Fläche südlich des Abgrabungs-
bereiches Fliebeckshof. Hierzu liegt ein Abgrabungsantrag beim Kreis vor, 
der jedoch ruhend gestellt wurde. Diese Fläche befand sich ursprünglich 
im Regionalplan, wurde jedoch gegen unseren Willen als BSAB gestri-
chen. Nach wie vor sind wir der Auffassung, dass diese Fläche eine 
sinnvolle Ergänzung des Abgrabungsbereiches ist. 

Hünxe 2504-10 Es wird zu den auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Die Streichung der 
Flächen des BSAB war sachgerecht. 
Siehe AGV zur Anregung Hü/415/1 (gesellschaftlicher Mehrwert nicht ausdrücklich 
erwähnt) 
Zum Thema Gesellschaftlicher Mehrwert wird ergänzend auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zur Anregung A/110/7 verwiesen  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird ergänzend auf die Anregungen in der 
rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Die Fläche ist nach unseren Kartierungen kleiner, was evtl. an den Maßstäben der 
Anmeldung und der Parzellenunschärfe des Regionalplans liegt. Vorsorglich wird 
darauf hingewiesen, dass nach den Prüfungen auch bei einer in die verschiedenen 
Himmelsrichtungen etwas erweiterten Darstellungen Ausschlussgründe vorliegen 
würden (Insb. tlw. BSAB, LSG und tlw. 300-Meter Abstand um ASB).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 

 



51. Änderung des Regionalplans                                                                    Stand: 18.06.08  

  50

I-W19 

Schreiben vom 12.09.2007 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
Antragsunterlagen wurden beigefügt und können – wie die anderen 
Schreiben zum Vorgang – seitens des Regionalrates eingesehen werden. 
Die Mächtigkeit beträgt 18 m. Anlagen sollen landschaftsschonend ange-
ordnet werden. Flächen würden Betrieb für nächste 20 Jahre sichern und 
eine Aufstockung der  Mitarbeiterzahl wäre möglich. Keine Konflikte mit 
Straßenplanung.  

Kleve 2109-04-A u. –
B, 

2109-05-A1 
u. -A2, 

2109-05-B, 
2109-07, 
2109-08 

Dem Schreiben vom 12.09.2007 liegt ein Antrag auf Änderung des Regionalplans 
mit detaillierteren Angaben (Veranlassung; bisheriger Vorgang, Abgrenzung der 
Fläche, Vorhaben, Kurzcharakteristik des Landschaftsraumes, Planerische Vorga-
ben, Schutzgebiete, Umweltbereich Natur und Landschaft, Auswirkungsprognose, 
Karten) zum Vorhaben bei, der vom Regionalrat eingesehen werden kann. Bei den 
nachfolgenden Bewertungen wurden auch die dortigen Angaben in die Abwägung 
mit eingestellt.  
 
Es wird zu den gem. dem 2. Entwurf abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung 
in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den Ausschlussgründen fest-
gehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die weiteren detaillierteren 
Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Zu den Themen der Abstände zu Siedlungsbereichen etc. (ein Ausschlussgrund) 
wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/10 in der Synopse Allgemeines 
verwiesen. 
Ein separates regionalplanerisches Verfahren für die Bereiche ist im Übrigen nicht 
erforderlich, da die Wünsche der Firma bezüglich BSAB oder Sondierungsbereichen 
im Rahmen der 51. Änderung mit geprüft werden. 
 
Es werden nur die im 2. Entwurf vorgesehenen Bereiche als Sondierungsbereiche 
vorgesehen und keinerlei zusätzliche BSAB in Kleve. Den Anregungen und Beden-
ken wird ansonsten nicht gefolgt. 
 
Es wird jedoch auf die geplante Sonderregelung in Ziel 1 Nr. 5, Kap. 3.12 des Regi-
onalplans hingewiesen, die durch das Unternehmen im Hinblick auf Zulassungs-
möglichkeiten geprüft werden könnte. 
Ebenso wird darauf hingewiesen, dass im Umfeld von Kleve BSAB vorhanden sind, 
aus denen evtl. Rohstoffe für das Transportbetonwerk bezogen werden könnten. 
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 Es wird die lange Historie des Vorhabens dargelegt, inkl. angeblicher 
Verwechslung beim GEP 99. Ferner wird darauf hingewiesen, dass die 
Stadt Kleve das Erweiterungsvorhaben unterstützt: 
Da bist Mitte 2004 noch kein Erarbeitungsbeschluss zur Änderung des 
Regionalplans gefasst wurde, die Firma aber dringend auf ein neues 
Abbaugebiet angewiesen ist, wurde in Abstimmung mit der Kreisverwal-
tung Kleve, zur Vermeidung absehbarer Produktionslücken, am 
22.09.2004 ein Antrag auf Planfeststellung einer Abgrabung für eine 
Fläche von 9,8 ha beantragt. Diese Fläche ist eine Teilfläche des zuvor 
genannten Antrages auf GEP-Änderung vom 15.05.2001. 
Mit Planfeststellungsbeschluss vom 30.06.2006 wurde die beantragte 
Abgrabung zwar genehmigt, jedoch auf die Größe von 6,3 ha reduziert. 
Davon entfallen ca. 2,28  ha auf den Betriebsstandort, der auch in Zukunft 
nicht abgegraben werden soll und 4,14 ha auf den eigentlichen Abgra-
bungsbereich abzüglich Sicherheitsabstandsflächen. Die Nettoabgra-
bungsfläche von 3,9 ha ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht völlig unren-
tabel, da der hieraus maximal zu gewinnende Kiessandvorrat von ca. 
335.000 cbm in keinem Verhältnis zu den notwendigen Investitionen steht 
und nur für ca. 2,5 Jahre den Bedarf an Kies und Sand der Firma decken 
würde. 
Zur langfristigen Existenzsicherung der Firma ist eine standortgebundene 
Maßnahme in der Nähe des vorhandenen Betriebes mit einem Kiessand-
vorrat für die nächsten 15-20 jahre dringend notwendig. Deshalb hat die 
Firma am 23.03.2007 nochmals einen Antrag zur Ausweisung einer Flä-
che für die oberirdische Gewinnung von Kies und Sand bei der Stadt 
Kleve eingereicht und die Wiederaufnahme des Verfahrens zur Regional-
planänderung gemäß des Antrages vom 25.05.2001 gebeten. In der 
Ratssitzung am 15.08.2007 hat der Rat der Stadt Kleve einer Sonderab-
grabungsfläche nördlich Rindern von 20 ha (beantragte Ausweisungsflä-
che) zugestimmt. Wir beantragen die Ausweisung der Fläche als BSAB. 

Kleve 2109-04-A u. –
B, 

2109-05-A1 
u. -A2, 

2109-05-B, 
2109-07, 
2109-08 

Es wird zu den gem. dem 2. Entwurf abgelehnten Bereichen auf die in der Gesamt-
bereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil des Umweltberichtes – darge-
legten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung durch Anlage A zu den Synop-
sen verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Ein separates regionalplanerisches Verfahren für die Bereiche ist im Übrigen nicht 
erforderlich, da die Wünsche der Firma bezüglich BSAB oder Sondierungsbereichen 
im Rahmen der 51. Änderung mit geprüft werden. 
An den jeweiligen Ausschlussgründen wird trotz Befürwortung durch die Kommune  
/ den Kreis festgehalten, da sie zu gravierend sind. Zur Unterstützung durch die 
Gebietskörperschaft wird ergänzend auf die Angaben im Zusammenhang mit fir-
menspezifischen Bedarfen und Standortsicherungsinteressen in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in 
der Synopse „Allgemeines“ verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Erweiterungsvorhaben ist zur dauerhaften Sicherung der Firma, der 10 
Arbeitsplätze und der Versorgung der Region unumgänglich. Für den 
gewählten Standort spricht die räumliche Nähe zum Betonwerk. Der 
Betrieb müsste ohne diese Abgrabungsfläche seine Anlagen und damit 
seinen Betrieb vor Ort aufgeben. Im vorhandenen Kieswerk werden ca. 60 
% der Kiese und Sand zu Transportbeton verarbeitet und lokal bzw. 
regional im Kreisgebiet des Kreises Kleve vermarktet. Die restlichen 40 % 
werden direkt als sortierte Sande und Kiese in der hiesigen Region ver-
marktet. Bereits erhaltene Zulassung ist vom Flächenumfang her zu 
gering. 
Vorräte an der momentanen Abbaustätte ca. Ende 2007 aufgebraucht. 
Zur Sicherung des Transportbetonwerkes, der 10 Arbeitsplätze und der 
Versorgung der Region ist ab Anfang 2008 ein neues Abbaugebiet in der 
Nähe des vorhandenen Betriebes erforderlich. 
Bereits im Februar 1996 wurde bei Kreis Kleve und Stadt eine Fläche 
nordwestlich Kleve-Rindern für eine Darstellung im Regionalplan bean-
tragt. Fläche wurde von Kreis befürwortet und auch als BSAB im Entwurf 
ausgewiesen. In der Synopse 1997 der Bezirksregierung wurde die Anre-
gung 413/020/B zwar wieder aufgeführt, jedoch mit der Ortsbezeichnung 
Kleve Kellen anstatt Kleve-Rindern. Letztendlich kontte deshalb dem 
Antrag nicht gefolgt werden. Nach Rechtskraft des Regionalplans wurde, 
basierend auf mehreren Abstimmungsgesprächen mit der Kreisverwal-
tung Kleve, der Stadt Kleve und der Bezirksregierung am 25.05.2001 ein 
Antrag auf Regionalplanänderung zur Ausweisung einer Fläche für die 
oberirdische Gewinnung von Sand und Kies eingereicht. Da die beantrag-
te Fläche an ihrer westlichen Seite in ca. 300 m Länge unmittelbar an das 
VSG bzw. das NSG Düffelt – Kellener Altrhein und Flußmarschen ang-
rtenzt, wurde bereits im Jahre 2003 eine Voruntersuchung zur FFH-
Verträglichkeit durchgeführt und eine Umweltverträglichkeitsstudie erar-
beitet.  
FFH-Voruntersuchung führte zum Ergebnis, dass zwar Auswirkungen auf 
das angrenzende NSG (Teil des VSG) und  das als FFH-Gebiet ausge-
wiesene NSG Salmorth zu erwarten sind, diese jedoch wegen der äußers-
ten Randlage des NSG und der Nähe zum Ortskern Rindrn als relativ 
unbedeutend angesehen werden. Aufgrund der Voruntersuchungen der 
FFH-Verträglichkeit und der Umweltverträglichkeitsstudie sowie dem noch 
zusätzlich im Jahre 2005 erstellten Gutachten über den Zustand der 
Avifauna im Plangebiet bestehen seitens der unteren Landschaftsbehörde 
keine grundsätzlichen Bedenken gegen das geplante Abgrabungsvorha-
ben. 
Gutachten belegen Zulassungsfähigkeit und ggf. sogar Verbesserungen 
der Umweltsituation (siehe insb. ergänzende Antragsunterlagen) 
Lage: Keine Alternative, weil dem Betrieb keine andere Fläche zur Verfü-
gung steht. 

Kleve 2109-04-A u. –
B, 

2109-05-A1 
u. -A2, 

2109-05-B, 
2109-07, 
2109-08 

Es wird zu den gem. dem 2. Entwurf abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung 
in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den Ausschlussgründen fest-
gehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die weiteren detaillierteren 
Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird darauf hingewie-
sen, dass Rohstoffe für das Betonwerk ggf. auch auf dem freien Markt bezogen 
werden könnten, evtl. z.B. aus vorhandenen Abgrabungen und BSAB im unmittelba-
ren Umfeld von Kleve 
Zur Thematik von Gutachten, welche die Zulassungsfähigkeit im Zulassungsverfah-
ren belegen sollen wird auf S. 37 des Umweltberichtes und allgemein den Abschnitt 
3.2.1 des Umweltberichtes verwiesen. 
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/413/1 verwiesen.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
 
Es wird jedoch auf die geplante Sonderregelung in Ziel 1 Nr. 5, Kap. 3.12 des Regi-
onalplans hingewiesen, die durch das Unternehmen im Hinblick auf Zulassungs-
möglichkeiten geprüft werden könnte. 
Ebenso wird darauf hingewiesen, dass im Umfeld von Kleve BSAB vorhanden sind, 
aus denen evtl. Rohstoffe für das Transportbetonwerk bezogen werden könnten 
(ggf. auch von Drittunternehmen). 
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 Im Hinblick auf den Landschafts- und Naturschutz ist der Erweite-
rungsbereich konfliktfrei, Vorgaben durch LP liegen nicht vor. Seitens 
unterer Landschaftsbehörde bestehen keine grundsätzlichen Bedenken 
gegen das geplante Abbauvorhaben (S. 8 des Antrags). 

Kleve 2109-04-A u. –
B, 

2109-05-A1 
u. -A2, 

2109-05-B, 
2109-07, 
2109-08 

Zur Thematik von Landschaftsschutz und Landschaftsschutzgebieten mit Abgra-
bungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ 
zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Zur Thematik der BSN / Naturschutzgebiete wird auf die Abschnitte 3.2.6.2 und 
3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (u.a. zu Verzögerungen von Aufwertungen 
und den höheren Aufwertungspotentialen weniger wertvoller Bereiche).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 
Schreiben vom 20.02.2008 
Ausweisung der Bereiche 2109-05-A1und 2109-05-B 
als Sondierungsbereich. 
. 
Bezugnahme auf vorh. Stgn. 

Kleve 2109-04-A u. –
B, 

2109-05-A1 
u. -A2, 

2109-05-B, 
2109-07, 
2109-08 

Es wird bezüglich der im 2. Entwurf abgelehnten Flächen auf die Ausschlussgründe 
gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – 
sofern gleich BSAB gewünscht sind - besteht derzeit kein Bedarf.  
Zur Thematik des Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden.  
Die weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Bezugnahme auf vorherig. Stgn. wird z.K. genommen. 
Es wird jedoch auf die geplante Sonderregelung in Ziel 1 Nr. 5, Kap. 3.12 des Regi-
onalplans hingewiesen, die durch das Unternehmen im Hinblick auf Zulassungs-
möglichkeiten geprüft werden könnte. 

Mehr Erweiterungsflächen sind von existenzieller Bedeutung für die Firma 
und den damit verbundenen Erhalt von Arbeitsplätzen. Bisher vorgesehe-
ne Flächengröße ist nicht geeignet, die lokale Versorgung mit Transport-
beton und Mehrkammer-Silomörtel und im Übrigen auch die Existenz des 
örtlichen Betriebes langfristig zu sichern. 

Kleve 2109-04-A, 
2109-04-B, 

2109-05-A1, 
2109-05-A2, 
2109-05-B 
2109-07 
2109-08 

Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
 
Es wird jedoch auf die geplante Sonderregelung in Ziel 1 Nr. 5, Kap. 3.12 des Regi-
onalplans hingewiesen, die durch das Unternehmen im Hinblick auf Zulassungs-
möglichkeiten geprüft werden könnte. 

II-W07 

Die Stadt Kleve unterstützt die Bemühungen der Firma auf langfristige 
Sicherung des Betriebsstandortes. 

Kleve 2109-04-A, 
2109-04-B, 

2109-05-A1, 
2109-05-A2, 
2109-05-B 
2109-07 
2109-08 

Es wird bezüglich der im 2. Entwurf abgelehnten Flächen auf die in der Gesamtbe-
reichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil des Umweltberichtes – darge-
legten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung durch Anlage A zu den Synop-
sen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen wird trotz Befürwortung durch 
die Kommune / den Kreis festgehalten, da sie zu gravierend sind. Zur Unterstützung 
durch die Gebietskörperschaft wird ergänzend auf die Angaben im Zusammenhang 
mit firmenspezifischen Bedarfen und Standortsicherungsinteressen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 des Beteiligten 
413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 



51. Änderung des Regionalplans                                                                    Stand: 18.06.08  

  54

Sondierungsbereich  / Ist bereits Bestandteil der planfestgestellten Nas-
sabgrabung. 

Kleve 2109-04-A Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Wegen Lage in Pufferzone zu Vogelschutzgebiet kein Sondierungsbe-
reich / Ist aber Bestandteil der planfestgestellten Abgrabung. 

Kleve 2109-04-B Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen.  
Bereits erteilte Zulassungen bleiben im Übrigen unberührt. Die Bereiche sollen 
soweit sie als Sondierungsbereich nicht geeignet sind, aber trotzdem nicht vorgese-
hen werden, insb., um zumindest eine rasche Abgrabung und Rekultivierung zu 
unterstützen. 
Den Anregungen und Bedenken – falls die Ausführungen als solche gemeint sind - 
wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Wegen Lage in 300 m zu ASB  ist der Bereich nicht als Sondierungsbe-
reich vorgesehen. 
 

Kleve 2109-05-A1 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu den Themen der Abstände zu Siedlungsbereichen etc. wird auf die Angaben in 
der rechten Spalte der Synopse  
„Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/10 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken – falls die Ausführungen als solche gemeint sind - 
wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Anregung der Ausweisung als Sondierungsbereich: 
Laut Stellungnahme  der Stadt Kleve soll dieser Bereich, bis auf die not-
wendige Trasse der geplanten Ortsumgehung, als Sondierungsbereich 
ausgewiesen werden. Nach Abzug der Trasse für die von der Stadt Kleve 
geplante Ortsumgehung steht hier noch eine ca. 4 ha große Fläche für 
eine Abgrabung zur Verfügung.  
Anregung: Ausweisung als Sondierungsbereich.  
Die Trassenführung der geplanten Ortsumgehung verläuft zwischen dem 
ASB und der geplanten Abgrabung, wegen der hierdurch entstehenden 
Vorbelastung ist es unsinnig und nicht rechtens hier den Ausschlussgrund 
300 m um ASB anzuwenden. 
 

Kleve 2109-05-A1, Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
wird trotz Befürwortung durch die Kommune / den Kreis festgehalten, da sie zu 
gravierend sind. Zur Unterstützung durch die Gebietskörperschaft wird ergänzend 
auf die Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standort-
sicherungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen.  
Zu den Themen der Abstände zu Siedlungsbereichen etc. wird auf die Angaben in 
der rechten Spalte der Synopse  
„Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/10 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen.  
Unabhängig davon wird darauf hingewiesen, dass sich gerade angesichts der Stra-
ßenplanung die Belastungen (Wegfall der Freiflächen, beplanbaren Flächen, Immis-
sionen etc.) noch verschärfen würden, wenn man mit einer Abgrabung weitere 
siedlungsnahe Flächen beplant. Unabhängig davon (d.h. bereits die anderen Aus-
schlussgründe greifen) sind auch Spielräume für Trassenänderungen zweckmäßig. 
  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Dieser Bereich ist zwar als Sondierungsbereich vorgesehen, jedoch steht 
hier, wegen der von der Stadt Kleve geplanten Ortsumgehung, nur noch 
eine kleine Teilfläche von unter einem ha für eine Abgrabung zur Verfü-
gung. 
 
Diese Flächengröße ist nicht geeignet, die lokale Versorgung mit Trans-
portbeton und Mehrkammer-Silomörtel und im übrigen auch die Existenz 
des örtlichen Betriebes langfristig zu sichern 

Kleve 2109-05-A2 Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. 
Ob hier ein Hektar mehr oder weniger zur Verfügung steht ist unter Berücksichti-
gung der Parzellenunschärfe des Regionalplans und des Maßstabes der Erläute-
rungskarte Rohstoffe nicht relevant. Von einer Vereinbarkeit mit der Straßenplanung 
als linearem Infrastrukturplanung ist auszugehen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Anregung der Ausweisung als Sondierungsbereich: 
Wegen Lage in Pufferzone zu Vogelschutzgebiet und in 300 m zu ASB 
kein Sondierungsbereich / hiervon ca. 2,5 ha große Teilfläche bereits 
Bestandteil der planfestgestellten Abgrabung. 
 
Ausschluss wegen Lage in der Nähe zu FFH- und Vogelschutzgebiet 
nicht gerechtfertigt. Als Ergebnis einer FFH-Vorprüfung sind Beeinträchti-
gungen zu erwarten. Störpotenzial kann aber, – wegen der äußersten 
Randlage des Naturschutzgebietes und der Nähe zur Ortslage Rinden -  
als relativ unbedeutend angesehen werden. Ausschlussgrund 
Pufferbereich um VSG nicht gerechtfertigt. 

Kleve 2109-05-B Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen.  
Zu den Themen der Abstände zu Siedlungsbereichen etc. wird auf die Angaben in 
der rechten Spalte der Synopse  
„Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/10 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen.  
Bereits erteilte Zulassungen bleiben im Übrigen unberührt. Die Bereiche sollen, 
soweit sie als Sondierungsbereich nicht geeignet sind, aber trotzdem nicht vorgese-
hen werden, insbesondere um zumindest eine rasche Abgrabung und Rekultivie-
rung zu unterstützen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
 
Es wird jedoch auf die geplante Sonderregelung in Ziel 1 Nr. 5, Kap. 3.12 des Regi-
onalplans hingewiesen, die durch das Unternehmen im Hinblick auf Zulassungs-
möglichkeiten geprüft werden könnte. 

 

Geplante Ortsumgehung verläuft zwischen Sondierungsbereich und ASB, 
von daher ist der Ausschlussgrund 300 m zu ASB wegen der hierdurch 
entstehenden Vorbelastungen unsinnig und nicht rechtens.  

Kleve 2109-05-B Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu den Themen der Abstände zu Siedlungsbereichen etc. wird auf die Angaben in 
der rechten Spalte der Synopse  
„Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/10 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen.  
Unabhängig davon wird darauf hingewiesen, dass sich gerade angesichts der Stra-
ßenplanung die Belastungen (Wegfall der Freiflächen, beplanbaren Flächen, Immis-
sionen etc.) noch verschärfen würden, wenn man mit einer Abgrabung weitere 
siedlungsnahe Flächen beplant. Unabhängig davon (d.h. bereits die anderen Aus-
schlussgründe greifen) sind auch Spielräume für Trassenänderungen zweckmäßig. 
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Wegen Lage in Pufferzone zu Vogelschutzgebiet und teilweise Bereich 
zum Schutz der Natur kein Sondierungsbereich / Ist bereits Bestandteil 
der planfestgestellten Abgrabung. 

Kleve 2109-07 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen. Zur Thematik der BSN / Naturschutzgebiete wird auf die Ab-
schnitte 3.2.6.2 und 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (u.a. zu Verzögerungen 
von Aufwertungen und den höheren Aufwertungspotentialen weniger wertvoller 
Bereiche).  
Bereits erteilte Zulassungen bleiben im Übrigen unberührt. Die Bereiche sollen, 
soweit sie als Sondierungsbereich nicht geeignet sind, aber trotzdem nicht vorgese-
hen werden, insbesondere um zumindest eine rasche Abgrabung und Rekultivie-
rung zu unterstützen.  
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Sondierungsbereich / genehmigter Bereich für Betriebsahnlagen gemäß 
Planfeststellungsbeschluss für Abgrabung. 

Kleve 2109-08 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 Auszug aus Stellungnahme der Stadt vom 07.09.2007 
(in Anregung Kle/119/1 enthalten) 

Kleve Diverse Siehe AGV zu den Stellungnahmen der Stadt in der kommunalen Synopse Kleve, 
insb. zu Kle/119/1. 

 

I-W20 

Schreiben vom 10.09.2007 (darin auch Schreiben vom 28.08.2007) 
 
Aufnahme der Bereiche weitestgehend als Sondierungsbereich. Darstel-
lung der Interessensbereiche 2512-05 und 2512-06 als BSAB. 
. 

Duisburg; 
Kleve; 

Bedburg-
Hau 

Issum; 
Kalkar; 

Keveleaer; 
Rees; 

Uedem; 
Wesel; 
Alpen; 

Hammin-
keln; 

Hünxe; 
Kamp-
Lintfort; 
Moers; 
Neukir-
chen-
Vluyn; 

Rheinberg; 
Xanten; 
Willich; 

Dormagen, 
Diverse 

Diverse (s.u.) Dem Schreigben lagen als Anlagen u.a. Presseartikel bei die vom Regionalrat 
eingesehen werden können, aber an den nachstehenden Bewertungen nichts än-
dern. 
Es wird zu den gem. dem 2. Entwurf abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung 
in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die weiteren 
detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
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 Generell:  
Kritik an der gesamten Systematik (Verfahren, Ausschlusskriterien usw.) 
der Regionalplanänderung und der Änderung der textlichen Ziele und 
Erläuterungen. Ebenso wird Kritik an der kurzen Frist für das Scoping 
geübt. Anregung einer erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung und Planüber-
arbeitung nach erster Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Insb. Kritik gegen die Richtigkeit der Kriterien zur Weiterentwicklung des 
Regionalplans: Bedenken gegen Richtigkeit der Kriterien und deren aus-
nahmslose Anwendung. 
Mengengerüstberechnung wird angezweifelt (zeitnähere Berechnung 
vorgeschlagen, um Konjunkturschwankungen besser aufzufangen) und 
das Mengengerüst sollte flexibler angewendet werden, um Projekte 
durchführen zu können, die z.B. im öff. Interesse stehen. Flexiblere 
Handhabung könnte regulierend durch das Monitoring langfristig wieder 
ausgeglichen werden. 
Gegen Ende des Jahres 2006 hat sich Konjunktur wieder belebt und 
2002-2206 konjunkturell schlechte Zeit. 
Unternehmen begrüßt Absicht Regionalplan zu heilen mit dem Ziel ver-
lässliche Planungsgrundlage zu schaffen; Voraussetzung ist aber, dass 
Projekte des Unternehmens, die für dessen Zukunftssicherung unerläss-
lich sind, auch entsprechende Berücksichtigung finden und in angemes-
sener Weise bewertet werden; begrüßen daher die rechtlich gebotene 
Aufnahme einer Erläuterungskarte Rohstoffe in den Regionalplan und die 
damit verbundene Absicht, in den Sondierungsbereichen für künftige 
Abgrabungsbereiche andere Nutzungen nur dann für zulässig zu erklären, 
wenn diese Nutzungen mit einer potentiellen künftigen Nutzung der La-
gerstätte vereinbar sind. 
Zahlreiche Aspekte sind zudem bereits in den Anregungen der Beteiligten 
413-424 sowie der Anregung II-W13 enthalten.   

Diverse Diverse Vorab wird darauf hingewiesen, dass viele der angesprochenen Punkte bereits 
hinreichend bei den AGVs zu den Verfahrensbeteiligten 413-424 in der Synopse 
Allgemeines thematisiert wurden sowie bei den AGVs zur Anregung II-W13, so dass 
dahin verwiesen wird. 
Zur Frage und Systematik der Bereichsauswahl und des Auswahlprozesses wird auf 
den Umweltbericht zur 51. Änderung verwiesen sowie ergänzend auf die Aktualisie-
rung von Kriterien über die Ausgleichsvorschläge in den Synopsen. Das Vorgehen 
ist sachgerecht. Den entsprechenden nebenstehenden Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hervorzuheben ist diesbezüglich insbesondere, dass ein gesamträumlicher Ansatz 
mit regelmäßigen (nicht unbedingt ausnahmslosen) Ausschlussbereichen nach 
vorheriger gesamträumlicher Betrachtung der Rohstoffvorkommen verfolgt wird und 
Interessensbereichsmeldungen erst in einem nachgeordneten Verfahrensschritt im 
Rahmen der Abwägung als Aspekt berücksichtigt wurden. Ergänzend wird auf die 
aktuelleren Angaben zum gesamträumlichen Planungskonzept in der rechten Syn-
opsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/170/8 in der Synopse „All-
gemeines“ verwiesen und zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse 
„Allgemeines“.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Die Bedarfsberechnungsme-
thodik ist sachgerecht. Angesichts des langen gesicherten Versorgungszeitraums 
entstünde auch den kein Versorgungsengpass, wenn das Monitoring konjunkturell 
schwache Zeiten abdecken sollte. 
Eine Planüberarbeitung und nachfolgende  zweite Öffentlichkeitsbeteiligung ist 
erfolgt. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Ergänzend wird ferner zur Thematik der Fristen auf die aktuelleren Angaben zum 
gesamträumlichen Planungskonzept in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) und das zweite Beteiligungsverfahren berücksichtigt wurden. Die weiter-
gehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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 Es wird Kritik an der geplanten Erläuterung Nr. 13 zu Ziel 1, Kap. 3.12 
bezüglich des Schutzes der Rheinaue geübt (Rheinaue ohnehin nicht 
mehr natürlich und Abgrabungen würden ökologisch über die Rekultivie-
rung dort Vorteile bringen, zudem gute Abtransportmöglichkeiten, geringe 
Störung von Menschen,  
Klimawandel und Hochwasserschutz (gesellschaftlicher Mehrwert) seien 
zu berücksichtigen. Verweis auf Hochwasserschutz bei anderen Projek-
ten, Überlegungen einen Schutz vor 500-jährigem Hochwasser zu schaf-
fen.  
Exporte nach Holland dürfen nicht verboten werden. Abgrabungen in der 
Rheinaue schonen in besonderer Weise Binnenland und Lagerstätten 
sind gut.  
Unternehmen ist auf Rheinvorland ausgerichtet (viel Know-How) und 
ohne die entsprechenden Vorhaben fehlt die wirtschaftliche Grundlage.   
Angesichts des Bedarfs aus den Niederlanden würde das Wegfallen der 
Schiffsabtransportmöglichkeiten dazu führen, das auf der Landseite ein 
höherer Bedarf an LKW-gebundenen Kiesproduktionsstätten entstehen 
würde. 
Außer in den Niederlanden gehen große Teile auch zum Mittel- und Ober-
rhein und über das nordwestdeutsche Kanalsystem in andere deutsche 
Landesteile, die nicht über Lagerstätten verfügen. 
Gerade Rheinvorlandrekultivierungen, die sich an dem Bild des mäandrie-
renden Rheins und dem Entstehen natürlicher dynamischer Rheinauen 
orientieren, dienen nachweislich der Wiederherstellung natürlicher Auen-
funktionen, bewirken aber nicht deren Beseitigung.  
Kriterium ist nicht kompatibel mit dem Grundsatz der möglichst konfliktar-
men Ausweisung; während im Binnenland LWK-Transporte erfolgen findet 
dies in Strombaggereien im Deichvorland umweltschonend mittels Schif-
fen statt. 
Bezugnahme auf Erläuterung Nr. 134 des Kap. 3.12, Ziel 1, das im 1. 
Entwurf auch den Passus enthielt, dass BSAB Neudarstellungen vorran-
gig in Kombination mit regionalplanerisch gewünschten Nachfolgenutzun-
gen u.a. für den Hochwasserschutz erfolgen sollen: Mehrwert lässt sich 
aber nur an Flüssen und insb. am Rheinstrom erzielen. 
Unter dem Gesichtspunkt der Lagerstätteneigenschaft, der auch unter 
den neuen Kriterien der Erläuterung Nr. 13 zu Kapitel 3.12, ziel 1 zu 
finden ist, sind die Rheinaue sowie die rheinnahen Bereiche (hochwertige 
Kiese und Sande) in besonderer Weise geeignet, neue Aufschlüsse im 
Landesinneren in weit weniger großem Maße notwendig zu machen.  

Diverse Diverse Zur Thematik des  rheinfernen Hinterlandes wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/110/8 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Ergänzend wird angemerkt, dass die Rheinaue trotz der Vorschädigungen immer 
noch schützenswert ist (auch z.B. für den Vogelschutz/Gänseäsung) und eine na-
turnahe Gestaltung oder Extensivierung kann ggf. auch ohne größere Rohstoffge-
winnung erreicht werden. Ein hinreichend verträglicher Transport ist auch ohne 
rheinnahe Standorte mit Schiffsnutzung möglich. Zu den Störungen von Menschen 
ist auf die Störung der am Rhein Erholung suchenden Menschen hinzuweisen, auch 
in optischer Hinsicht. Zum Hochwasserschutz wird auch auf die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/2 in der 
Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik des Hochwasserschutzes wird – neben den Angaben im Umweltbe-
richt  oder der Begründung der Panerarbeitung - auch auf die aktuelleren Angaben 
in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/2 in 
der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Exporte wird auch auf die aktuelleren Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/5 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen. Exporte sollen nicht unterbunden werden und sind ggf. 
auch ohne Abgrabungen in der Rheinaue möglich. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird ergänzend – neben den Angaben im 
Umweltbericht  -  auch auf die aktuelleren  Anregungen in der rechten Synopsen-
spalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und A/205/3 in der 
Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes wird auf die Angaben in der rech-
ten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Es wird Kritik an der geplanten Erläuterung Nr. 13 zu Ziel 1, Kap. 3.12 
geübt. 
Verfügbare Räume für verschiedene Nutzungen werden durch Unter-
schutzstellungen immer weniger (großflächige Unterschutzstellungen); 
daher sollten nicht auch noch Abgrabungen nur in verbleibenden Räumen 
erfolgen können (würde dort zu einer Konzentration von Abgrabungen 
führen und Raum überfordern); Qualität der Lagerstätte oder gesellschaft-
liche Mehrwert sollte zur Überwindung von Unterschutzstellungen führen 
können.  

Diverse Diverse Zur Frage und Systematik der Bereichsauswahl und des Auswahlprozesses wird auf 
den Umweltbericht zur 51. Änderung verwiesen sowie ergänzend auf die Aktualisie-
rung von Kriterien über die Ausgleichsvorschläge in den Synopsen. Das Vorgehen 
ist sachgerecht. Den entsprechenden nebenstehenden Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hervorzuheben ist diesbezüglich insbesondere, dass ein gesamträumlicher Ansatz 
mit regelmäßigen (nicht unbedingt ausnahmslosen) Ausschlussbereichen nach 
vorheriger gesamträumlicher Betrachtung der Rohstoffvorkommen verfolgt wird und 
Interessensbereichsmeldungen erst in einem nachgeordneten Verfahrensschritt im 
Rahmen der Abwägung als Aspekt berücksichtigt wurden. Ergänzend wird auf die 
aktuelleren Angaben zum gesamträumlichen Planungskonzept in der rechten Syn-
opsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/170/8 in der Synopse „All-
gemeines“ verwiesen und zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse 
„Allgemeines“.  
Eine Überlastung bestimmter Räume durch die Systematik der 51. Änderung ist 
besteht nicht. 
Ausschlusskriterien sind zudem nur regelmäßige Ausschlusskriterien und 51, Ände-
rung zeigt, dass mit der Systematik noch genügend geeignete Räume gefunden 
werden können; es wird ergänzend  auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
zur Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Es wird Kritik an der geplanten Erläuterung Nr. 13 zu Ziel 1, Kap. 3.12 
geübt. 
Bedenken dagegen, Abgrabungsbereiche vorrangig außerhalb von Berei-
chen mit besonders guten landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen 
vorzusehen; wäre besser, wenn Abgrabungsunternehmen im Rahmen 
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Flächen für die landw. Nutzung 
bereitstellen könnten. 
Soweit es um die ständig umfangreicher werdenden Forderungen nach 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Kohärenz- und Gänseäsungsflächen 
geht, wird das Argument der damit verbrauchten landw. Nutzflächen – 
anders als beim Kiesabbau – weniger oder gar nicht ins Feld geführt. 

Diverse Diverse Zur Thematik des Bodenschutzes wird – neben den Angaben im Umweltbericht - 
auch auf die aktuelleren Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Unabhängig davon, ob ggf. im 
Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Flächen für die landwirtschaftliche 
Nutzung bereit gestellt werden können, ist der Umgang mit dieser Thematik im 2. 
Entwurf zweckmäßig. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen und Verfüllung wird ergänzend – neben den 
Angaben im Umweltbericht  - auch auf die aktuelleren auch auf die aktuelleren 
Anregungen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den 
Anregungen A/111/1 und A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Es wird Kritik an der geplanten Erläuterung Nr. 13 zu Ziel 1, Kap. 3.12 
geübt: 
Bedenken gegen die im 6. Spiegelstrich genannten regelmäßigen Aus-
schlussbereiche. U.a. Angabe, dass sämtliche naturschutzrechtlichen 
Unterschutzstellungen nicht vorsehen, dass jegliche Änderung verboten 
sei; Notwendig ist vielmehr eine entsprechende Verträglichkeitsprüfung 
und ggf. die Festsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Kom-
pensationsmaßnahmen oder ein öffentliches Interesse.    
Selbst Verordnungsgeber wollte nicht jede Veränderung ausschließen, 
sondern lediglich eine schutzunverträgliche Veränderung. Möglichkeit 
durch 51. Änderung ausgehebelt und jeglicher Gestaltungsspielraum. 
 Verständnis, dass angesichts des EU-Klagerverfahrens keine das 
Schutzregime in Frage stellenden Maßnahmen getroffen werden sollen, 
aber dies wäre nach der Systematik der 51. Änderung auch nicht der Fall. 
VSG- und FFH-Richtlinie sehen Ausnahmetatbestände ggf. mit entspre-
chenden Kompensationsmöglichkeiten ausdrücklich vor. Darüber hinaus 
zeigen zahlreiche bislang erfolgte Rekultivierungen, dass diese gerade 
geeignet sind, Maßnahmen im Sinne des jeweiligen Schutzregimes zu 
bewirken und zu gestalten.. Angesichts der gewaltigen Zahl der Flächen, 
die unter irgendein Schutzregime fallen, scheint es dringend geboten, 
zum Schutz der in den verbleibenden Bereichen siedelnden Menschen 
Öffnungsmöglichkeiten auch gerade für solche Flächen zu suchen. 
Bei LSG kommt hinzu, dass diese von den Kreisen aufgestellt und aus-
gewiesen werden. Durch die Anerkennung dieses Kriteriums als Aus-
chlussgrund erfolgt jedoch eine Verlagerung der Raumplanung auf die 
Kreisebene, was gesetzlich so nicht vorgesehen ist. Darüber hinaus böte 
dieses Vorgehen die Möglichkeit, im Rahmen der Raumordnung für sinn-
voll erachtete Bereiche für Kiesgewinnungsmaßnahmen durch eine ent-
sprechende Gestaltung der Landschaftsschutzverordnungen unmöglich 
zu machen. Damit  Problem bezüglich  der der Landesplanung vom Ge-
setzgeber auferlegten Verantwortung für die Gewährleistung der Versor-
gungssicherheit. 

Diverse Diverse Es wird auf die hinreichenden Angaben dazu im Umweltbericht verwiesen und auf 
die aktuelleren Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den Anregungen der 
Beteiligten 413-424, insb. Anregung A/413/1 (u.a. zum Prinzip des regelmäßigen 
Ausschlusses, des Vogelschutzes, des Wasserschutzes, der LSG) - in der Synopse 
Allgemeines. 
Eine Überlastung bestimmter Räume und der dortigen Menschen durch die Syste-
matik der 51. Änderung besteht nicht. 
Speziell zur Thematik von Gutachten, welche die Zulassungsfähigkeit im Zulas-
sungsverfahren belegen sollen wird auf S. 37 des Umweltberichtes und allgemein 
den Abschnitt 3.2.1 des Umweltberichtes verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Es ist längst nachgewiesen, dass Abgrabungsgewässer unter bestimmten 
im Einzelfall zu prüfenden Umständen Ziele der Wasserwirtschaft unter-
stützen und fördern können. Dieses ist durch die KABA-Studie nachge-
wiesen, deren Ergebnisse jedoch ganz bewusst nicht zur Kenntnis ge-
nommen werden. Auch die in anderen Bundesländern gängige Möglich-
keit einer Abgrabung in der Wasserschutzzone IIB soll durch die 51. 
Änderung ausgeschlossen werden. Gerichtliche Feststellungen hierzu 
bleiben ebenso unberücksichtigt, wie der kürzlich erarbeitete gemeinsame 
Standpunkt zwischen LAWA, DVGW und der Abgrabungsindustrie, der 
grundsätzlich die Möglichkeit einer Abgrabung im Bereich der Wasser-
schutzzone IIIB nicht ausschließt. Vielmehr stützt sich die 51. Änderung 
auf das Bieseke & Partner Gutachten, aus dem Jahr 1998, das bereits zu 
diesem Zeitpunkt sehr angreifbar war und heute als überarbeitungsbe-
dürftig gelten muss. Da Kies dort ist, wo gutes Wasser ist, wäre es aus 
Gründen der Raumordnung in einem dicht besiedelten Raum sinnvoll und 
notwendig, jede Möglichkeit der Kooperation im Sinne der Mehrfachnut-
zung zu suchen. 
Die am Bedarf vorbei gehende Ausweisung ganzer Landstriche als Was-
serreservegebiete in Verbindung mit der nunmehr statuierten Aus-
schlusswirkung für Abgrabungsvorhaben ist eher geeignet, für die Abgra-
bungsindustrie eine administrative Flächenverknappung zu bewirken, für 
die es aus dem berechtigten Interesse der Grund- und Trinkwasservor-
sorge keine Rechtfertigung gibt. Angesichts der völlig überdimensionier-
ten Ausweisung von Wasserschutz- und Wasserreservegebieten könnte 
sich hinsichtlich des stetig sinkenden Bedarfs die Frage ergeben, ob hier 
der Wasserwirtschaft riesige Flächen vorgehalten werden sollen, deren 
Sinn  sich in Ermangelung anderweitigen Bedarfs nur aus der wirtschaftli-
chen Verwertung, z.B. durch den Export ergeben könnte. Grundsätzlich 
kann auch die wirtschaftliche Verwertung von Wasser kein Tabuthema 
sein, nur hat dann auf dieser Ebene eine interessensgerechte Abwägung 
mit den wirtschaftlichen Interessen der Rohstoffwirtschaft stattzufinden. 
Den besonderen Schutz genießt nur der Wasserbedarf der Bevölkerung 
zur Sicherung der Versorgung mit ausreichendem und gutem Trinkwas-
ser, nicht die Interessen der Wasserwirtschaft zur Verwertung der darüber 
hinaus gehenden Mengen aus wirtschaftlichen Gründen.  

Diverse Diverse Es wird auf die hinreichenden Angaben dazu im Umweltbericht verwiesen und auf 
die aktuelleren Angaben speziell zum Thema Wasser in der rechten Synopsenspal-
te zu den Anregungen A/413/1 und A/110/8 in der Synopse Allgemeines. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Es wird die geplanten Erläuterung Nr. 13 zu Ziel 1, Kap. 3.12 thematisiert: 
Es wird thematisiert, dass der sinvolle stufenweise Vorrang von Erweite-
rungen (inkl. Wiederaufschlüssen) nur dort hilft, wo andere Kriterien nicht 
entgegenstehen. 

Diverse Diverse Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
  

 

Es wird die geplanten Erläuterung Nr. 13 zu Ziel 1, Kap. 3.12 thematisiert: 
Nennung der Lagerstätteneigenschaften ist sinnvoll; ist aus betrieblicher 
Sicht von entscheidender Bedeutung (Körnungsverhältnis und wertmin-
dernde Faktiren wie Verunreinigungen und große Abraumächtigkeiten). 
Es ist nicht erkennbar, inwieweit die Lagerstätteneigenschaften bei der 
51. Änderung eine Rolle gespielt haben. Jedenfalls sind die in den Betrie-
ben vorhandenen Erkenntnisse und die beim Geologischen Dienst vor-
handenen Rohstoffkarten bislang nicht in der Form verwandt worden, 
dass Flächen mit großer Kiessandmächtigkeit und verwertbarem Vor-
kommen für einen Abgrabungsbereich gesprochen hätten. 

Diverse Diverse Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten bei der 51. Änderung wird – neben den Angaben im Um-
weltbericht - auf die aktuelleren auf die aktuelleren Angaben in der rechten Synop-
senspalte zu den Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synop-
se Allgemeines (inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltbe-
richtes) verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Es wird die geplanten Erläuterung Nr. 13 zu Ziel 1, Kap. 3.12 thematisiert: 
Es wird auf die Thematik der Abwägung mit anderen Belangen im Einzel-
fall eingegangen und dabei auf das Spannungsfeld zwischen Auskie-
sungsflächen und möglichen Siedlungserweiterungen eingegangen. 
Dabei spricht sich der Anreger  für die Möglichkeit stadtnaher Wasserflä-
chen aus (Verweis z.B. auf Auesee in Wesel und Xantener Nord- und  
Südsee) und geht u.a. auch  erneut auf die Rheinvorlandflächen ein (nicht 
besiedelt und von daher kein Konfliktpotential im Sinne des Kriteriums).  
Die wenigsten vom Unternehmen ins Feld geführten Flächen liegen in 
Bereichen, die hier tatsächlich die kommunalen Entwicklungsmöglichkei-
ten bescheiden würden. In einer vielfach größeren Zahl sind dies vielmehr 
die Flächen, die – wie oben gesagt – dem Naturschutz- bzw. Wasserre-
gime unterstellt worden sind und so die Entwicklungsmöglichkeiten der 
Kommunen beschneiden.      

Diverse Diverse Zu den Themen der Abstände zu Siedlungsbereichen etc. wird – neben den Anga-
ben im Umweltbericht  - auch auf die aktuelleren Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/10 in der 
verwiesen.  
Zur Thematik des Rheinvorlandes wird auf die vorstehenden Ausführungen verwie-
sen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Es wird die geplanten Erläuterung Nr. 13 zu Ziel 1, Kap. 3.12 thematisiert: 
Das Kriterium ist nachvollziehbar, dass BSAB vorrangig in Kombination 
mit regionalplanerisch gewünschten (Nachfolge-) Nutzungen erfolgen 
sollen (gesellschaftlicher Mehrwert). Gesellschaftlichen Mehrwert habe 
man in der Vergangenheit auch erreicht. 
Verweis auf entsprechende Vorhaben. 
 
Von Unternehmen sind in Vergangenheit zahlreiche Flächen gemeldet 
worden. Flächen finden sich in Vorhabenskarte der 51. Änderung wieder, 
sind aber ganz überwiegend nicht als Sondierungsbereiche vorgesehen 
worden.  Diese Flächenwünsche werden auch weiterhin aufrecht erhalten 
Bezugnahme auf damalige Anmeldungen. Zu einigen Flächen nachste-
hend ergänzende Hinweise. 

Diverse Diverse Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Bezüglich aller anchfolgend genannten Flächen – auch der Neuanmeldungen – wird 
zur Thematik der Nachfolgenutzungen auf die Anregungen in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und A/205/3 in 
der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der Rekultivie-
rung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) und zur 
Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
 

Folgenutzung: Schaffung von zusätzlichem Retentionsraum und Wieder-
herstellung auendynamischer Strukturen (gesellschaftlicher Mehrwert). 
(fast wortgleich in Du/421/1) 

Duisburg 12-02 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zum Thema Gesellschaftlicher Mehrwert wird auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ zur Anregung A/110/7 verwiesen und zu den Themen 
Nachfolgenutzung und Hochwasserschutz auch auf die Angaben in der rechten 
Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/111/1 und A/413/2. 
siehe auch AGV in kommunaler Synopse zur Anregung Du/421/1  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Duisburg 12-05 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Rheinvorlandflächen können als Hochwasserschutzpolder genutzt werden 
(Hochwasserschutzprojekt des Landes) (gesellschaftlicher Mehrwert). 
Synergieeffekte in technischer wie in finanzieller Hinsicht. 

Kleve 2109-01 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten, da diese zu gewichtig sind. 
Zum Thema Gesellschaftlicher Mehrwert wird auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ zur Anregung A/110/7 verwiesen und zu den Themen 
Nachfolgenutzung und Hochwasserschutz auch auf die Angaben in der rechten 
Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/111/1 und A/413/2. 
siehe auch AGV zur Anregung Kle/421/1 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Kleve 2109-06 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Bedburg-
Hau 

2101-06 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Bedburg-
Hau 

2101-04 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Bedburg-
Hau 

2101-05 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Issum 2105-04 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Issum 2105-05 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Rheinvorlandflächen können als Hochwasserschutzpolder genutzt werden 
(Hochwasserschutzprojekt des Landes) (gesellschaftlicher Mehrwert). 
Synergieeffekte in technischer wie in finanzieller Hinsicht. 

Kalkar, 
Kleve 

2106-01 

 
Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten, da diese zu gewichtig sind. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Zum Thema Gesellschaftlicher Mehrwert wird auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ zur Anregung A/110/7 verwiesen und zu den Themen 
Nachfolgenutzung und Hochwasserschutz auch auf die Angaben in der rechten 
Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/111/1 und A/413/2. 
siehe auch  AGV zu den Anregungen Kal/116/1 und Kal/421/1 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Bereiche liegen nach vorliegender Wasserbilanz in einem Bereich mit 
hohem Nitratgehalt. Im Antragsverfahren wäre möglich Verlegung der 
Wasserförderung in angrenzendes Wasserreservegebiet zu prüfen. 
Flächengröße entsprich zusammen mit 2106-14 A und B der seinerzeit im 
GEP 86 ausgewiesenen Abgrabungsfläche. 

Kalkar 2106-13-A, -B, -
C u. -D 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Es ist bis auf Weiteres am regionalplanerischen Wasserschutz festzuhalten. 
siehe auch AGV zur Anregung Kal/421/1 

Bereiche liegen nach vorliegender Wasserbilanz in einem Bereich mit 
hohem Nitratgehalt. Im Antragsverfahren wäre möglich Verlegung der 
Wasserförderung in angrenzendes Wasserreservegebiet zu prüfen. 

Kalkar 2106-14-A u. -B Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Es ist hier bis auf Weiteres am regionalplanerischen Wasserschutz festzuhalten. 
siehe auch AGV zur Anregung Kal/421/2 
 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Kalkar 2106-17, 
2106-18 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und – insb. bei 2106-18 - deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen 
verwiesen. An den Ausschlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Kalkar 2106-19 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten; insb. Eingriffe in schutzwürdigen Boden  
siehe auch AGV zur  Anregung Kal/415/1,  
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Kevelaer 2108-17 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Kevelaer 2108-21 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Rees 2111-17 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Rees 2111-18 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Uedem 2114-04 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Darstellung 2512-05 und 2512-06 als BSAB. 
Die Erweiterung ist von großer wirtschaftlicher Bedeutung für die Firma 
unumgänglich. Es wird auch auf die Historie des Vorhabens eingegangen 
(Thematik der Kompensation für Streichung der Bislicher Insel am Kies-
werk Büderich-Ginderich). Erinnerung an „Zusage“ des Bezirksplanungs-
rates der Kompensation von Streichungen am Kieswerk Büderich-
Ginderich. Ferner Hinweis auf mögliche Kompromissfläche (siehe auch 
nachstehende Angaben zu 2112-13 und 2512-15). 

Wesel 2512-05, 
2512-06 

(und Umge-
bung) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Die Angaben zur Historie sind nicht geeignet, zu einer Überwindung der Aus-
schlussgründe zu führen. Dafür sind diese zu gewichtig. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Der Kreis Wesel und die Stadt Wesel sind mit Erweiterungsvorhaben 
einverstanden. Ebenso die betroffenen Stadtteile bis hin zum Naturschutz. 

Wesel 2512-05, 
2512-06 

(und Umge-
bung) 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
wird trotz Befürwortung durch die Kommune / den Kreis festgehalten, da sie zu 
gravierend sind. Zur Unterstützung durch die Gebietskörperschaft wird ergänzend 
auf die Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standort-
sicherungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen.  
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Im Verfahren zur Festsetzung der Wasserschutzzone Gindericher Feld ist 
kein konkreter aktueller Bedarf genannt worden, vielmehr ist auf die Mög-
lichkeit eines später eintretenden Bedarfs verwiesen worden. 

Wesel 2512-05, 
2512-06 

(und Umge-
bung) 

s. tlw. auch AGV zur Anregung Wes/421/1 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird ergänzend  auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen 
A/110/8 und A/413/1 verwiesen. Eine Sicherung von Wasserreserven bzw. Für eine 
Förderung geeigneter Gebiete ist auch jenseits eines akuten heutigen Bedarfs 
zweckmäßig.  
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Im Hinblick auf den Landschafts- und Naturschutz sind die Erweite-
rungsbereich nahezu konfliktfrei. 

Wesel 2512-05, 
2512-06 

(und Umge-
bung) 

Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.Zur Thematik der BSN / Natur-
schutzgebiete wird auf die Abschnitte 3.2.6.2 und 3.2.6.4 des Umweltberichtes 
verwiesen (u.a. zu Verzögerungen von Aufwertungen und den höheren Aufwer-
tungspotentialen weniger wertvoller Bereiche sowie Störungen während Abbau).  
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Das geplante Erweiterungsvorhaben verfügt über überdurchschnittliche 
Lagerstätteneigenschaften (Material/ Mächtigkeit). 
Abgrabung Pettenkaul hat überdurchschnittlich gute Lagerstätteneigen-
schaften. Empfiehlt sich im Hinblick auf einen haushälterischen Umgang 
mit der Ressource Kies und Sand. 

Wesel 2512-05, 
2512-06 

(und Umge-
bung) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Im LEP als Kraftwerksstandort ausgewiesen. Städte Wesel und Rees 
bemühen sich um Aufhebung dieser Ausweisung. 
Mit Kraftwerksbetreiber ist Vereinbarung getroffen worden, dass im Falle 
der Aufgabe des Standortes die Flächen für eine Auskiesung zur Verfü-
gung gestellt werden können. 

Wesel 2512-01 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Derzeit stehen im GIB u.a. bereits Ziele der Landesplanung entgegen und auch der 
Beschluss des Regionalrates, dort einen GIB vorzusehen. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Ergänzend wird auf den AGV zur Anregung Wes/421/1 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Erweiterungsfläche könnte als Hochwasserschutzpolder genutzt werden 
(gesellschaftlicher Mehrwert). Gibt von Seiten der Hochwasserschutzver-
antwortlichen Überlegungen, die Fläche in den Hochwasserschutz mit 
einzubeziehen und ggf. den in Ausführung befindlichen Polder Lohrwardt 
um die Flächen des Reckerfeldes und des Kraftwerkstandortes zu erwei-
tern. Das Aufnahmevermögen des Polders würde sich gegenüber den 
bisherigen Planungen um das Doppelte vergrößern. Ferner wäre auch 
Rückverlegung des Deiches in Vahnum denkbar und möglich. 

Wesel 2512-01 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Derzeit stehen im GIB u.a. bereits Ziele der Landesplanung entgegen und auch der 
Beschluss des Regionalrates, dort einen GIB vorzusehen. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Ergänzend wird auf den AGV zur Anregung Wes/421/1 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Folgenutzung: Schaffung von zusätzlichem Retentionsraum,  weitere 
Möglichkeit zur naturräumlichen Gestaltung des Lippemündungsraumes 
(gesellschaftlicher Mehrwert). 

Wesel 2512-07 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
siehe AGV zur Anregung Wes/421/1 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 
Kompromissfläche bzgl. Erweiterung des Kieswerkes Pettenkaul. 
Abgrabung Pettenkaul hat überdurchschnittlich gute Lagerstätteneigen-
schaften. Empfiehlt sich im Hinblick auf einen haushälterischen Umgang 
mit der Ressource Kies und Sand.  

Wesel 2512-13, 
2512-15 

(und Umge-
bung) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten bei der 51. Änderung wird – neben den Angaben im Um-
weltbericht - auf die aktuelleren auf die aktuelleren Angaben in der rechten Synop-
senspalte zu den Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synop-
se Allgemeines (inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltbe-
richtes) verwiesen.  
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Flächenzuschnitte liegen außerhalb der Wasserschutzzone Gindericher 
Feld.  

Wesel 2512-13, 
2512-15 

(und Umge-
bung) 

Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen.  
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Im Verfahren zur Festsetzung der Wasserschutzzone Gindericher Feld 
wurde auf eine Schutzzonenausweisung in diesem Bereich ausdrücklich 
verzichtet und kann insoweit nicht als Ausschlussgrund angeführt werden. 

Alpen 2501-01-B Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten.Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien 
wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der 
Synopse „Allgemeines“ verwiesen (inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 
3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
siehe AGV zur Anregung Alp/421/1 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Die Aufnahme als Sondierungsbereich gilt für den Fall, dass der im LEP 
als Kraftwerksstandort ausgewiesen Bereich zurückgenommen wird.  
(inhaltlich weitestgehend in Alp/421/1) 

Alpen 2501-01-B Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten.  
Derzeit stehen im GIB u.a. bereits Ziele der Landesplanung entgegen und auch der 
Beschluss des Regionalrates, dort einen GIB vorzusehen. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
siehe  AGV zur Anregung Alp/421/1 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Als Folgenutzung wird eine Fortsetzung des Naturschutzgebietes Bisli-
cher Insel angestrebt (gesellschaftlicher Mehrwert).  
(inhaltlich weitestgehend in Alp/421/1) 

Alpen 2501-01-B Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
siehe AGV zur Anregung Alp/421/1 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Im Verfahren zur Festsetzung der Wasserschutzzone Gindericher Feld 
wurde auf eine Schutzzonenausweisung in diesem Bereich ausdrücklich 
verzichtet und kann insoweit nicht als Ausschlussgrund angeführt werden. 
(inhaltlich weitestgehend in Alp/421/1) 

Alpen 2501-02-A u. -B Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
s. AGV zur Anregung Alp/421/1 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Die Aufnahme als Sondierungsbereich gilt für den Fall, dass der im LEP 
als Kraftwerksstandort ausgewiesen Bereich zurückgenommen wird.  
(inhaltlich weitestgehend in Alp/421/1) 

Alpen 2501-02-A u. -B Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten.  
Derzeit stehen im GIB u.a. bereits Ziele der Landesplanung entgegen und auch der 
Beschluss des Regionalrates, dort einen GIB vorzusehen. 
 Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
siehe AGV zur Anregung Alp/421/1 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Als Folgenutzung wird eine Fortsetzung des Naturschutzgebietes Bisli-
cher Insel angestrebt (gesellschaftlicher Mehrwert).  
(inhaltlich weitestgehend in Alp/421/1) 

Alpen 2501-02-A u. -B siehe AGV zur Anregung Alp/421/1 
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Im Verfahren zur Festsetzung der Wasserschutzzone Gindericher Feld 
wurde auf eine Schutzzonenausweisung in diesem Bereich ausdrücklich 
verzichtet und kann insoweit nicht als Ausschlussgrund angeführt werden. 
(inhaltlich weitestgehend in Alp/421/1) 

Alpen 2501-03-A, -B u. 
-C 

Es wird zu den im 2. Entwurf abgelehnten Flächen (d.h. nicht 2501-03-A1) auf die 
Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren 
Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Ausschlussgründen 
wird festgehalten. 
Bedarf für BSAB besteht derzeit im Übrigen nicht: siehe Angaben in der rechten 
Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 
in der Synopse Allgemeines. 
siehe AGV zur  Anregung Alp/421/1 
 

Die Aufnahme als Sondierungsbereich gilt für den Fall, dass der im LEP 
als Kraftwerksstandort ausgewiesen Bereich. zurückgenommen wird.  
(inhaltlich weitestgehend in Alp/421/1) 

Alpen 2501-03-A, -B u. 
-C 

siehe AGV zur Anregung Alp/421/1 (GIB) 
 

Als Folgenutzung wird eine Fortsetzung des Naturschutzgebietes Bisli-
cher Insel angestrebt (gesellschaftlicher Mehrwert).  
(inhaltlich weitestgehend in Alp/421/1) 

Alpen 2501-03-A, -B u. 
-C 

siehe AGV zur Anregung Alp/421/1 
 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Alpen 2501-12 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Alpen 2501-11 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Negativer Einfluss auf mögliche  Wasserschutzzone III B nicht zu besor-
gen. Nutzung des Bereiches als Wasserschutzgebiet z. Z. nicht erkenn-
bar. IIIB eröffnet nach anderer Ansicht Möglichkeit der Verträglichkeit mit 
einer Abgrabung. 

Hammin-
keln 

2503-08 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Der regionalplanerische Wasserschutz ist weiterhin erforderlich. 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Folgenutzung Naherholung aufgrund günstiger Lage zum Sportzentrum, 
Trittstein im Zuge Niederrheinisches Radwanderkonzept, Anlaufpunkt 
Radfahrer (gesellschaftlicher Mehrwert), Arrondierungsmöglichkeit durch 
geplanten Wegfall von Bahnübergängen. 

Hammin-
keln 

2503-07-A, -B, -
C u. -D 

Es wird zu den im 2. Entwurf abgelehnten Flächen (d.h. nicht 2503-07-A) auf die 
Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren 
Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Ausschlussgründen 
wird festgehalten. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Bedarf für BSAB besteht derzeit im Übrigen nicht: siehe Angaben in der rechten 
Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 
in der Synopse Allgemeines. 
Den Anregungen und Bedenken wird – außer bzgl. der Abbildung von 2503-07-A als 
Sondierungsbereiche (Gründe siehe 2. Entwurf) - nicht gefolgt. 
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Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Hammin-
keln 

2503-14 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Hammin-
keln 

2503-12 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Anlage A zu den Synopsen (i.V. mit dem 
Umweltbericht) verwiesen. An den Ausschlussgründen wird festgehalten. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Hammin-
keln 

2503-13 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Hünxe 2504-08 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Kamp-
Lintfort 

2505-03 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Kamp-
Lintfort 

2505-04 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Moers 2506-02 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Neukir-
chen-Vluyn 

2507-04 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der Ausschlussgrund Lage innerhalb oder in Pufferzone zu FFH- und 
Vogelschutzgebiet nicht akzeptabel. Ob erheblichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten sind kann erst im Rahmen einer FFH-Vorprüfung festgestellt 
werden.  

Rheinberg 2508-01, 
2508-02, 
2508-03 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/413/1 verwiesen.  
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der Ausschlussgrund Lage innerhalb oder in Pufferzone zu FFH- und 
Vogelschutzgebiet nicht akzeptabel. Ob erheblichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten sind kann erst im Rahmen einer FFH-Vorprüfung festgestellt 
werden.  

Rheinberg 2508-04 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/413/1 verwiesen.  
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Folgenutzung: Schaffung von zusätzlichem Retentionsraum,  Rheinvor-
landflächen können als Hochwasserschutzpolder genutzt werden (gesell-
schaftlicher Mehrwert); Flächenanmeldung soll als Suchraum für eine 
Abgrabungsfläche innerhalb des geplanten Hochwasserpolders verstan-
den werden; kann Konfliktbehaftetere Abgrabungen im Binnenland erset-
zen; Möglichkeit in räumlicher Nähe Boden und Kiesmengen für den 
Polderbau zu gewinnen. 

Rheinberg 2508-06 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1, A/205/3 
und A/413/2 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik 
der Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 
47) und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwie-
sen.  
 
Ergänzend wir auf den AGV zur Anregung Rh/421/1 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Folgenutzung: Schaffung von zusätzlichem Retentionsraum,  Rheinvor-
landflächen können als Hochwasserschutzpolder genutzt werden (gesell-
schaftlicher Mehrwert). 

Rheinberg 2508-08 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Rheinberg 2508-09, 
2508-10 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und – insb. bei 2508-09 - deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen 
verwiesen.  
An den Ausschlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Xanten 2513-05 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und – insb. bei 2513-05-A - deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen 
verwiesen. An den Ausschlussgründen wird festgehalten. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Xanten 2513-04 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Kempen 2403-09, 
2403-10, 
2403-11 

Es wird zu den im 2. Entwurf abgelehnten Bereichen – d.h. nicht 2403-09 - auf die 
Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren 
Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen.  
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Bedarf für BSAB besteht derzeit im Übrigen nicht: siehe Angaben in der rechten 
Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 
in der Synopse Allgemeines. 
An den Ausschlussgründen wird – außer bezgl. der Abbildung von 2403-09 als 
Sondierungsbereich -festgehalten. 
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Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Willich 2409-05 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Dormagen 2301-09 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und – insb. zu 2301-09-A - deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen 
verwiesen. An den Ausschlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Flächenmeldung erfolgt auf der Grundlage des Kriterienkataloges der 51. 
Regionalplanänderung. 

Dormagen 2301-08 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den Aus-
schlussgründen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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II-W13 

Schreiben vom 27.02.2008 
Aufnahme der Bereiche weitestgehend als Sondierungsbereich. Darstel-
lung der Interessensbereiche 2512-05 und 2512-06 als BSAB. 
Erweiterung und Neuaufschluss von Nass- und einer Trockenabgra-
bungen. 

Wesel, 
Hammin-

keln, 
Duisburg, 

Kalkar, 
Kleve, 
Alpen, 

Rheinberg, 
Bedburg-

Hau, 
Uedem, 
Rees, 

Xanten, 
Sonsbeck, 
Kevelaer, 
Hünxe, 
Kamp-
Lintfort, 
Moers, 
Neukir-
chen-
Vluyn, 
Issum, 

Kempen, 
Willich, 

Dormagen, 
Diverse 

Diverse Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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 Generell:  
Die Kritik an der gesamten Systematik (Verfahren, Ausschlusskriterien 
usw.) der Regionalplanänderung und der Änderung der textlichen Ziele 
und Erläuterungen wird unter Berücksichtigung der überarbeiteten Unter-
lagen zur 2. Öffentlichkeitsbeteiligung bestätigt und ergänzt. Wirtschaftli-
che Belange der Kiesindustrie und des Unternehmens nur unzureichend 
oder gar nicht Rechnung getragen. 
Keine Flexibilität, die die tatsächlichen Verhältnisse berücksichtigt. Kritik 
an regelmäßigen Ausschlussgründen. Fehlende Einzelabwägung. 
 
 

Diverse Diverse Zur Frage und Systematik der Bereichsauswahl und des Auswahlprozesses wird auf 
den Umweltbericht zur 51. Änderung verwiesen (sowie ergänzend auf die Aktualisie-
rung von Kriterien über die Ausgleichsvorschläge in den Synopsen). Das Vorgehen 
ist sachgerecht. Den entsprechenden nebenstehenden Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hervorzuheben ist diesbezüglich insbesondere, dass ein gesamträumlicher Ansatz 
mit regelmäßigen Ausschlussbereichen nach vorheriger gesamträumlicher Betrach-
tung der Rohstoffvorkommen verfolgt wird und Interessensbereichsmeldungen erst 
in einem nachgeordneten Verfahrensschritt im Rahmen der Abwägung als Aspekt 
berücksichtigt wurden. Ergänzend wird auf die aktuelleren Angaben zum gesamt-
räumlichen Planungskonzept in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/170/8 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen und zur 
Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes). Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 



51. Änderung des Regionalplans                                                                    Stand: 18.06.08  

  76

 Vorsorglich wurden von Seiten des Unternehmens und anderer Unter-
nehmen weitere Flächen gemeldet, die ganz überwiegend nach den 
Kriterien der Bezirksregierung ausgewählt wurde. 
Zu Beginn des Jahres, wurden dann von der Bezirksregierung überarbei-
tete und erneut verschärfte Kriterien textlicher Art veröffentlicht sowie der 
2. Entwurf der Erläuterungskarte. Flächen wurden auf 1.675 ha reduziert, 
was nahezu Halbierung entspricht und etwa 25% der von Seiten der Kies- 
und Sandindustrie gemeldeten Flächen. Entspräche bei 161 ha pro Jahr 
ca. 10 Jahren. 
Industriezweig und Unternehmen können mit den Verschärfungen und 
den verbliebenen Sondierungsbereichen nicht leben. Alleine Dauer von 
Genehmigungsverfahren von z.T. mehr als 15 Jahren verdeutlicht, dass 
von gesetzlich geforderter Versorgungssicherheit nicht gesprochen wer-
den kann. 
Alle Beteiligten in schwieriger Situation;  
Regionalrat sieht sich schwieriger Situation gegenüber, dass Kies- und 
Sandlagerstätten nur in einem Teil seines Zuständigkeitsgebietes vorhan-
den sind; Regionalratsmitglieder sehen sich einerseits mit den gesetzli-
chen Vorgaben und dem Anspruch der Wirtschaft auf Versorgungssicher-
heit konfrontiert und andererseits mit dem politischen Druck aus den 
Regionen, scheinbar bereits jetzt über bestimmte kommunale Bereiche 
die Planungshoheit zu verlieren;  
Bezirksregierung steht vor Frage, wie gesetzlicher Forderung nach Ver-
sorgungssicherheit  vor dem Hintergrund unterschiedlichster Gesetze und 
Verordnungen sowie entsprechender Gerichtsurteile nachgekommen 
werden kann, insb. vor dem Hintergrund, dass Gerichte bzgl. GEP99 nicht 
einer politischen Auslegung der gesetzlichen Forderungen gefolgt sind, 
sondern einer juristischen und dementsprechend den GEP als in Teilen 
mit geltendem Recht nicht übereinstimmend erkannt haben; Unternehmen 
und Kiesindustrie haben das existentielle Interesse, ihren Wirtschaftsbe-
reich und seine Arbeitsplätze zu erhalten und auch unter Berücksichti-
gung der Projekt- und Genehmigungsverfahrenslaufzeiten von z.T. meh-
reren Jahrzehnten die Produktion sicherzustellen und das Unternehmen 
zu erhalten; Alle haben gemeinsames Interesse eine bestandkräftige, 
unanfechtbare Planungsgrundlage zu haben; 
Andererseits Gefahr, dass bei unzureichender Berücksichtigung der 
Interessen GEP gerichtlich überprüft wird mit der möglichen Folge seiner 
Rechtsunwirksamkeit; Insb. Unternehmen, die aufgrund der Auswei-
sungspolitik in ihrer Existenz bedroht sind, werden den Weg der gerichtli-
chen Überprüfung gehen müssen. 
Die macht deutlich, wie wichtig ein Verfahren wäre, das den Beteiligten 
Raum für Kompromiss und wo möglich zu einem konsensualen Vorgehen 
gäbe; wenig hilfreich es ist, dies nicht zu versuchen. 
Vorgelegten Entwürfe birgen Gefahr eines nachhaltigen Dissenses; möch-
ten in diesem Zusammenhang auf einige Punkte hinweisen (siehe unten) 

Diverse Diverse Vorab wird angemerkt, dass die Ziele des Regionalplans zur Rohstoffgewinnung 
rechtskräftig sind. 
Von einer gerichtliche Überprüfung der 51. Regionalplanänderung ist bei dieser 
Thematik ohnehin auszugehen. Daran ändert auch der seitens der Bezirkspla-
nungsbehörde ohnehin angestrebte Interessensausgleich und die möglichst faire 
Behandlung der widerstreitenden Interessen nichts.  
Zur Frage und Systematik der Bereichsauswahl und des Auswahlprozesses wird auf 
den Umweltbericht zur 51. Änderung verwiesen (sowie ergänzend auf die Aktualisie-
rung von Kriterien über die Ausgleichsvorschläge in den Synopsen). Das Vorgehen 
ist sachgerecht. Den entsprechenden nebenstehenden Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hervorzuheben ist diesbezüglich insbesondere, dass ein gesamträumlicher Ansatz 
mit regelmäßigen Ausschlussbereichen nach vorheriger gesamträumlicher Betrach-
tung der Rohstoffvorkommen verfolgt wird und Interessensbereichsmeldungen erst 
in einem nachgeordneten Verfahrensschritt im Rahmen der Abwägung als Aspekt 
berücksichtigt wurden. Ergänzend wird auf die aktuelleren Angaben zum gesamt-
räumlichen Planungskonzept in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/170/8 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen und zur 
Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes). Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden je-
doch zur Kenntnis genommen. 
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 Der gesellschaftliche Mehrwert des Hochwasserschutzes der rheinnahen 
Abgrabungen wird unzureichend beachtet. 
Unternehmen ist bereits z.T. aufgrund entsprechender öffentlich-
rechtlicher Verträge mit dem Land in Hochwasserschutzprojekte involviert 
und schafft zusammen mit andern Beteiligten im Zuge von Maßnahmen 
zur Mineralgewinnung Voraussetzungen für einen effektiveren Hochwas-
serschutz. 
Bezugnahme auf Formulierung zu gesellschaftlichem Mehrwert in Kap. 
3.12, Ziel 1 Erläuterung 13 im Entwurf vom Juni 2007 (dort war u.a. 
Hochwasserschutz genannt): Auf den Hinweis des Unternehmens in 1. 
Stgn., dass sich das mit der ebenfalls neu gefassten Absicht überschnei-
de, dass mittel- bis langfristig eine vermehrte Darstellung von Abgra-
bungsbereichen im rheinfernen Binnenland  zum Schutz der Rheinaue 
vorgenommen werden sollen, ist von Seiten der Bezirksregierung der 
Hochwasserschutz aus Erläuterung Nr. 13 gestrichen worden und wird 
nicht mehr als gesellschaftlicher Mehrwert anerkannt und aufgeführt. 
 
Vorgehen macht deutlich, dass es lediglich noch um einen formal schlüs-
sigen Text geht und nicht um eine die tatsächlichen Verhältnisse berück-
sichtigende Abwägungsentscheidung. Die vorliegenden Entwürfe kranken 
daran, dass sie jegliche Flexibilität vermissen lassen, selbst dann, wenn 
gesetzliche Verordnungen diese durchaus vorsehen. So sehen die ent-
sprechenden europäischen, nationalen oder regionalen Verordnungen 
durchaus  nicht vor, dass in FFH- und Vogelschutzgebieten, in Natur-
schutzgebieten, in Landschaftsschutzgebieten, Wasserreservegebieten 
und Wasserschutzzonen IIIB grundsätzlich keine Veränderung stattfinden 
darf, sondern dass geplante Veränderungen ggf. daraufhin überprüft 
werden müssen, ob sie den jeweiligen Schutzzweck nicht beeinträchtigen 
oder verschlechtern. Ausdrücklich vorgesehene Verträglichkeitsprüfungen 
eröffnen aber ausdrücklich die Möglichkeit von Maßnahmen, die die 
Situation nicht verschlechtern, ggf. sogar verbessern. 
Die Einräumung dieses fachgesetzlichen Ermessens wird jedoch dadurch 
ausgehebelt, dass all die Flächen, auf die dieser Schutzzweck zutrifft – 
80% der Gesamtfläche der Kreise Kleve und Wesel – als Tabuflächen 
gewertet werden.  
Besonders schutzwürdige Böden als neuer Ausschlussgrund hinzu ge-
kommen; in der gesamten niederrheinischen Tiefebene und damit der 
Hauptlagerstätte für Kies und Sand nahezu überall zu finden 
Kriterium wird nicht akzeptiert. 
Möglichkeit der Einzelfallabwägung in dem fall, dass gewünschtes Projekt 
mit diesem oder einem anderen Kriterium kollidiert ist nicht eröffnet. Pro-
jekt muss nach dem System zwangsweise entfallen. 

Diverse Diverse Zum Thema Gesellschaftlicher Mehrwert wird auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ zur Anregung A/110/7 verwiesen. Zur Thematik der 
Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 und A/205/3 in der Synopse Allgemei-
nes verwiesen.  
Zur Thematik des Hochwasserschutzes wird auf die Ausführungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung zur Anregung A/413/2 
verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Eine Abwägung der Interessen hat umfangreich und sachgerecht stattgefunden und 
es sind sachgerechte Lösungen gefunden worden. 
Zur Frage und Systematik der Bereichsauswahl und des Auswahlprozesses wird auf 
den Umweltbericht zur 51. Änderung verwiesen (sowie ergänzend auf die Aktualisie-
rung von Kriterien über die Ausgleichsvorschläge in den Synopsen). Das Vorgehen 
ist sachgerecht. Ergänzend wird auf die aktuelleren Angaben zum gesamträumli-
chen Planungskonzept in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag 
zur Anregung A/170/8 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen und zur Thematik 
regelmäßiger Ausschlusskriterien und den nebenstehend genannten Raumkatego-
rien auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der 
Synopse „Allgemeines“.  
Nur ein relativ kleiner Teil der niederrheinischen Tiefeebene sind besonders schüt-
zenswerte Böden. Zur Thematik des Bodenschutzes wird auch auf die entsprechen-
den Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Ob damit immer den Interessen denjenigen gedient ist, die sich darauf 
berufen, ist fraglich. Z. B. die Ausweisung von Flachen in Rheinnähe in 
Verbindung mit Projekten des Hochwasserschutzes würde zahlreiche 
Neuaufschlüsse im Hinterland und damit z. T. in Entwicklungsbereichen 
der Kommunen verhindern. Eine Abwägung zwischen diesen Interessen 
macht der vorliegende Entwurf aufgrund seiner Starrheit jedoch unmög-
lich. Überhaupt ist die Starrheit der Kriterien des Entwurfs und praktisch 
der Ausschluss jeglicher vermittelnden Lösung im Einzelfall nicht nur das 
Problem dieses Ansatzes, sondern birgt zugleich auch die Gefahr seiner 
politischen und juristischen Undurchführbarkeit. 
Es steht ersichtlich im Vordergrund, dass der GEP nunmehr mit aller 
Macht rechtswirksam gemacht werden soll. Jegliches anscheinend ge-
setzlich normierte und formulierte Interesse sowie jegliches irgendwie 
geäußerte Interesse von Beteiligten mit Ausnahme der Kiesindustrie, soll 
dadurch berücksichtigt werden, dass es unweigerlich zum Tabu für die 
Interessen der mineralischen Rohstoffgewinnung führt. Jede Abwägung, 
jede Ermessensentscheidung, jeder politisch-gesellschaftliche Kompro-
miss wird dadurch von vornherein ausgeschlossen vor dem Hintergrund 
der Befürchtung, dass eine flexiblere Handhabung Raum für Diskussionen 
geben könnte, die hier erkennbar unerwünscht sind. Diese Lösung kann 
allerdings nicht das gewünschte Ziel der Rechtsicherheit und Bestands-
kraft der Raumordnung befördern; dies ergibt sich bereits allein aus der 
völlig unzureichenden Berücksichtigung der Interessen derjenigen, um die 
es in dieser Raumordnungsfrage eigentlich auch geht, nämlich der roh-
stoffgewinnenden Betriebe. 
Raumordnung beschränkt sich nicht auf das Errichten einer starren Mat-
rix, unter die Projekte unter Ausfall jeglichen Ermessens subsumiert 
werden und bei Berührung mit einem selbst errichteten Tabukriterium 
automatisch aussondert und nicht mehr berücksichtigt werden. Sinn und 
Zweck einer effektiven Raumordnung ist vielmehr gerade die Abwägung 
zum Teil widerstrebender Belange mit dem Ziel, jeweils nach den Ge-
sichtspunkten des zu beurteilenden Einzelfalles eine sachgerechte Lö-
sung zu ermöglichen. 
 

Diverse Diverse Vorab wird angemerkt, dass die Ziele des Regionalplans zur Rohstoffgewinnung 
rechtskräftig sind. 
Zur Frage und Systematik der Bereichsauswahl und des Auswahlprozesses wird auf 
den Umweltbericht zur 51. Änderung verwiesen (sowie ergänzend auf die Aktualisie-
rung von Kriterien über die Ausgleichsvorschläge in den Synopsen). Das Vorgehen 
ist sachgerecht. Ergänzend wird auf die aktuelleren Angaben zum gesamträumli-
chen Planungskonzept in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag 
zur Anregung A/170/8 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen und zur Thematik 
regelmäßiger Ausschlusskriterien und den nebenstehend genannten Raumkatego-
rien auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der 
Synopse „Allgemeines“. Alle Interessen wurden angemessen berücksichtigt. 
Eine Abwägung der Interessen hat umfangreich und sachgerecht stattgefunden und 
es sind sachgerechte Lösungen gefunden worden. 
Zur Thematik der Rheinferne wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synop-
se Allgemeines unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/8 verwiesen. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
 

 

Die jetzt von der Bezirksregierung Düsseldorf noch einmal verschärfte 
Vorgehensweise macht den GEP gerade dadurch nicht rechtssicherer, 
sondern beschwört vielmehr durch das völlige Ausschalten raumordneri-
scher Überlegungen die Gefahr herauf, dass das Gegenteil erreicht wird. 
Zur Sinnhaftigkeit der von der Bezirksregierung aufgestellten k.o.-Kriterien 
für Rohstoffgewinnungsinteressen sind bereits im Rahmen unserer ersten 
Stellungnahme sowie in den Stellungnahmen der Industrie- und Handels-
kammer, der Verbände und u. a. Ausführungen gemacht worden. Wegen 
der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit und zur Vermeidung von 
Wiederholungen, soll deshalb nachstehend im Wesentlichen auf die nun 
im zweiten Durchgang erneut verschärften k.o.-Kriterien eingegangen 
werden. 

Diverse Diverse Zur Frage und Systematik der Bereichsauswahl und des Auswahlprozesses wird auf 
den Umweltbericht zur 51. Änderung verwiesen (sowie ergänzend auf die Aktualisie-
rung von Kriterien über die Ausgleichsvorschläge in den Synopsen). Das Vorgehen 
ist sachgerecht. Ergänzend wird auf die aktuelleren Angaben zum gesamträumli-
chen Planungskonzept in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag 
zur Anregung A/170/8 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen und zur Thematik 
regelmäßiger Ausschlusskriterien und den nebenstehend genannten Raumkatego-
rien auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der 
Synopse „Allgemeines“. Alle Interessen wurden angemessen berücksichtigt. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Angesprochen sind bereits die nunmehr als generell mit der Rohstoffge-
winnung unvereinbar angesehenen schützenswerten Böden. Ausweislich 
der von der Bezirksregierung hierzu herangezogenen Karten des Geolo-
gischen Dienstes ist zu erkennen, dass der ganz überwiegende Teil der 
niederrheinischen Kiessandlagerstätten auch mit guten Böden versehen 
ist. Dort wo guter Kies vorhanden ist, sind in der Regel auch gute Böden 
anzutreffen. Es ist jedoch kein Rechtsgrund ersichtlich, warum pauschal 
und in jedem Fall den landwirtschaftlichen Interessen der Vorrang einge-
räumt werden sollte gegenüber der Rohstoffindustrie. Es gibt keinen 
Rechtsgrundsatz, der die Interessen der Landwirtschaft generell über die 
der Rohstoffgewinnung stellt. Dass dies durch die von der Bezirksregie-
rung Düsseldorf installierte Automatik nun aber geschieht, ist allein geeig-
net, den GEP rechtwidrig werden zu lassen. 

Diverse Diverse Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/07 verwie-
sen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Weiterhin sollen die Lagerstätteneigenschaften bei der zukünftigen Aus-
weisung von Sondierungsflachen oder BSAB berücksichtigt werden. 
Dieser im Prinzip richtige Ansatz wird jedoch auf eine völlig unzureichen-
de Datenlage gestellt. So ist es schlichtweg willkürlich, in den Kreisen 
Wesel und Kleve die Förderungswürdigkeit eines Vorhabens ab einer 
Kiessandmächtigkeit von über 12,50 m zu sehen, in anderen Gebieten bei 
10 m. Es kommt hier häufig neben der Mächtigkeit auch auf Fragen der 
Materialqualität, der Körnungszusammensetzung, des Kiessandgemi-
sches sowie ggf. bestehender Verunreinigungen und Ähnlichem an. So 
gibt es Kiessandlagerstätten, die über deutlich höhere Bestandteile be-
stimmter Sande verfügen, die in anderen Bereichen, wo körnigere Vor-
kommen vorherrschen, seltener sind. Da von Seiten des Marktes jedoch 
auch diese Produkte nachgefragt werden, muss eine Lagerstätte auch 
unter dem Gesichtspunkt der Nachfrage nach ihren Produkten bewertet 
werden. 
 
Überhaupt ist die Heranziehung der Karten des Geologischen Dienstes 
nur ein Hilfsmittel, das jedoch nicht eine ausreichende Datengrundlage 
liefert, um gegenüber den Interessen der Kiesindustrie als k.o.-Kriterium 
herangezogen zu werden. Die Daten des Geologischen Dienstes über die 
Mächtigkeit von Vorkommen und ggf. deren Qualität setzt sich zusammen 
aus den vorliegenden und bereits durchgeführten Bohrungen und deren 
Ergebnissen. Der Einfachheit halber sind diese Bohrpunkte durch Isoba-
renlinien miteinander verbunden, die von Seiten der Bezirksregierung 
Düsseldorf so gedeutet werden, dass dort gleiche Verhältnisse wie an den 
Bohrpunkten vorzufinden sind. Es ist jedoch Geologen und in Betrieben 
der Kies- und Sandindustrie bekannt, dass sich eine Lagerstätte innerhalb 
weniger Meter erheblich verändern kann und keineswegs die Beständig-
keit ausweist, die Isobarenlinien vortauschen. Die radikale Konsequenz 
eines k.o.-Kriterium gegenüber den Interessen der Kiesindustrie kann 
eine Lagerstattenbeurteilung nur haben, wenn sie auf der Grundlage 
gezielter Bohrungen von den tatsächlichen Verhältnissen in der Lagerstät-
te ausgehen. Dies ist vorliegend nicht berücksichtigt und macht seine 
Anwendung auf dieser Basis zu einem eher willkürlichen Instrument. 
 

Diverse Diverse Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Im Zuge der Regelungen Ober eine Abgrabungserweiterung von weniger 
als 10 Hektar ist ein weiteres k.o.-Kriterium neu eingeführt worden. Da-
nach sollen Abgrabungsbereiche in Bereichen bebauter Ortsteile nicht 
mehr als 100 m oder in Bereichen um ASB nicht naher als 300 m an die 
Bebauung heranrücken. Diese Kriterien finden sich in keinem Gesetz und 
keiner Verordnung wieder. Sie entbehren insoweit einer erforderlichen 
Rechtsgrundlage. Die bestehenden Rechtsgrundlagen, wie z. B. das Bun-
desimmissionsschutzgesetz, TA Lärm und ähnliche Regelwerke sehen 
nach dem Einzelfall zu beurteilende Abstände vor. Nach diesen gesetzli-
chen Vorgaben muss sich auch die Bezirksregierung Düsseldorf richten 
und ist nicht befugt, eigene Gesetzeskompetenz im Bereich des Baurech-
tes oder ähnlicher Rechtsgebiete zu generieren. Auch hier birgt das quasi 
gesetzgeberische Vorgehen der Bezirksregierung die Gefahr der Rechts-
widrigkeit des GEP 

Diverse Diverse Zu den Themen der Abstände zu Siedlungsbereichen etc. wird auf die Angaben in 
der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anre-
gung A/110/10 verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Unabhängig von bereits genannten, zu Tabuflachen für die Rohstoffge-
winnung erklärten Bereich wie Vogelschutzgebieten, Naturschutzgebie-
ten, Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsverboten, Wasserreser-
vegebieten, Wasserschutzzonen werden auch Bereiche zum Schutz der 
Natur gemäß Regionalplan als Tabuflächen behandelt. Dies ist insoweit 
aus unserer Sicht mit geltendem Recht nicht vereinbar, als es sich dabei 
zum Teil um Flachen handelt, die erst zum Naturschutz hin entwickelt 
werden sollen. Ob dies ggf. mit Mitteln der Landschaftsgestaltung nach 
Abgrabung geschehen soll, bleibt offen, ist jedoch nicht ausgeschlossen. 
Die starre Anwendung dieses Kriteriums macht wiederum unnötigerweise 
die Erreichung des zurzeit nicht vorhandenen Naturschutzes auf der 
Fläche durch Rekultivierungsmaßnahmen von vornherein und generell 
unmöglich. 

Diverse Diverse Zur Thematik der BSN / Naturschutzgebiete wird auf die Abschnitte 3.2.6.2 und 
3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (u.a. zu Verzögerungen von Aufwertungen 
und den höheren Aufwertungspotentialen weniger wertvoller Bereiche).  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien und den nebenstehend genannten 
Raumkategorien wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Auf die mittlerweile in ganz Deutschland außer dem Regierungsbezirk 
Düsseldorf anerkannten Praxis der Einzelfallprüfung in Wasserschutzzo-
nen Ill B ist bereits eingegangen worden. Dieser Punkt soll hier zur Ver-
meidung von Wiederholungen nicht vertieft werden. 
 
Es soll aber darauf hingewiesen werden, dass die Bezirksregierung Düs-
seldorf zahlreiche Flächenwünsche unter Hinweis auf beabsichtigte oder 
bereits durchgeführte Wasserschutzzonenausweisungen abgelehnt hat. 
Angesichts der völlig überdimensionierten Ausweisung von Wasserreser-
vegebieten müsste dem an anderer Stelle von Seiten der Bezirksregie-
rung geäußerten Grundsatz, dass schlechte Wasserschutzgebiete zu 
Gunsten besserer aufgegeben werden sollen, mehr Rechnung getragen 
werden. Dies würde erforderlich machen, dass – ähnlich wie bei der 
Bewertung von Kiessandlagerstätten — auch die nicht mehr am Bedarf 
orientierte Anzahl von Wasserreservegebieten auf diejenigen beschrankt 
wird, die den qualitativen Anforderungen an die Wassergewinnung genügt 
und von daher eine relative Wahrscheinlichkeit aufweisen, später auch 
tatsächlich in den Status einer Wasserschutzzone erhoben zu werden. 

Diverse Diverse Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Zur Frage des Mengengerüstes – und damit zu einer politisch hoch aktu-
ellen Frage – nimmt der GEP-Entwurf keine Stellung. Während der Ent-
wurf der Sondierungskarte Stand Juni 2007 insgesamt 2875 ha Flächen 
vorsah, hat sich die Zahl der Sondierungsgebiete im Entwurf Stand Janu-
ar 2008 nahezu um die Hälfte auf 1.665 ha reduziert. Angesichts der 
Tatsache, dass hiervon die bereits genehmigten Flächen abgehen und in 
der Zahl Gebiete mit Spezialvorkommen berücksichtigt sind, ergäbe sich 
auf der Grundlage der von der Bezirksregierung zugrunde gelegten 161 
ha pro Jahr eine Versorgungssicherheit von deutlich weniger als 10 Jah-
ren. Nach dem ersten Entwurf – der noch 2.875 ha enthielt – war offen-
sichtlich aber ein anderes Mengengerüst angestrebt. Aus den vorgelegten 
Unterlagen ist eine Begründung für diese Herabstufung des Bedarfs nicht 
ersichtlich. 
Wie gefährlich es aber ist, mit Bedarfsfragen zu jonglieren und eine viel-
leicht später erfolgende Gesetzesänderung bereits ,vorzuziehen", zeigt 
die Rechtsprechung, die den bestehenden GEP nicht zuletzt deshalb für 
rechtswidrig erklärt hat. 

Diverse Diverse Vorab wird angemerkt, dass die Ziele des Regionalplans zur Rohstoffgewinnung 
rechtskräftig sind. 
Zur Thematik der Vorgaben des LEPs, des rechtlichen Einklang der 51. Änderung 
mit bindenden Vorgaben und zur Thematik des Versorgungszeitraums wird auf die 
entsprechenden Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag 
zur Anregung A/110/6 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen.  
Zur Thematik des Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Die Mengen und die Verän-
derungen der Kriterien, die zu geänderten Mengen geführt haben sind hinreichend 
begründet. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Insgesamt bleibt fraglich, ob mit dem jetzt beschrittenen Weg Planungssi-
cherheit wieder hergestellt werden kann. Angesichts der vorstehend 
angesprochenen – nur unvollständigen — Gründe muss man hieran 
Zweifel haben. Es wäre daher sinnvoll, über eine Abkehr von dem starren 
System der Tabukriterien abzukehren und größere raumplanerische 
Sensibilität auch als Antwort auf die sich ständig wandelnden gesell-
schaftlichen Anforderungen zuzulassen. Es ist schwer vorstellbar, dass 
die Kriterien der Bezirksregierung auf einen Zeitraum von 50 Jahren 
anwendbar sind. Die Erfahrung zeigt vielmehr, dass sich Innerhalb weni-
ger Jahre und Jahrzehnte die Ansprüche an die Gestaltung von Räumen 
grundsätzlich ändern können. Gerade im Bereich des Hochwasserschut-
zes wird deutlich, dass angesichts der jetzt in Anfangen vorliegenden 
Erkenntnisse über den Klimawandel zukünftig größere Anforderungen an 
den Hochwasserschutz gestellt werden müssen. Bereits jetzt für den Zeit-
raum mehrerer Jahrzehnte mögliche Synergien zwischen Hochwasser-
schutz und Rohstoffgewinnung auszuschließen, ist kein Element kluger 
Raumordnung. 
Dies gilt aber auch vor dem Hintergrund der von der Bezirksregierung 
erdachten k.o.-Kriterien für Rohstoffgewinnungsinteressen. Ob die Zahl 
der Wasserreservegebiete vor dem Hintergrund der ständig wachsenden 
Zahl der Wasserschutzgebiete weiterhin in dem Maße aufrecht erhalten 
werden kann und soll ist fraglich und nicht auf Jahrzehnte hinaus im 
Voraus zu beantworten. Ob nicht dort, wo heute landwirtschaftliche Inte-
ressen vorherrschen, in einigen Jahren touristisch oder naturschutzfachli-
che Kriterien höher eingestuft werden, ist nicht voraussehbar und kann 
sich vollkommen anders entwickeln als jetzt gedacht. 

Diverse Diverse Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes). 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte 
Ergänzend wird angemerkt, dass es dem Plangeber unbenommen ist, die regional-
planerischen Kriterien in der Zukunft auf Basis einer entsprechenden Abwägung zu 
modifizieren. Dies ändert aber nichts am sachgerechten Vorgehen im Rahmen der 
51. Änderung. 
Zur Thematik des Hochwasserschutzes wird auf die Ausführungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung zur Anregung A/413/2 
verwiesen. 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen.  
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Aus unserer Sicht müsste daher die Raumordnung die Möglichkeit auf-
weisen, neben einem definierten Flächenbereich einen weiteren Bereich 
vorzuhalten, der weniger restriktiv beschrieben ist, sondern Raum für die 
Entwicklung zukünftiger Projekte gibt. Es müsste innerhalb der Raumord-
nung möglich sein, Projekte, die auf der Grundlage eines gemeinsamen 
Konsenses vor Ort oder auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Vertrage 
beruhen, zu planen und durchzuführen, ohne dass sie bereits jetzt durch 
das starre System der Tabukriterien zum Scheitern verurteilt werden. Das 
jetzt angewandte System schafft keine Raumordnung, sondern verhindert 
sie. Es wäre daher höchst sinnvoll, die sicherlich nicht einfache Frage der 
Berücksichtigung der Rohstoffgewinnung im Rahmen von vorausschau-
ender Raumordnung auf der Grundlage eines Systems zu lösen, das im 
breiten Konsens mit den an der Landesplanung beteiligten Institutionen 
erdacht – und wenn nötig – auch gesetzlich normiert wird. 

Diverse Diverse Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes). 
Es wird ferner auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem 
Textteil des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. An den 
jeweiligen Ausschlussgründen wird trotz Befürwortung durch die Kommune / den 
Kreis festgehalten, da sie zu gravierend sind. Zur Unterstützung durch die Gebiets-
körperschaft wird ergänzend auf die Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifi-
schen Bedarfen und Standortsicherungsinteressen in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synop-
se „Allgemeines“ verwiesen.  
Auch eine Zustimmung von Eigentümern oder anderen Personen vor Ort hat bei 
den abgelehnten Bereichen kein hinreichendes Gewicht um die im Verfahren kon-
kret festgestellten Ausschlussgründe auszuräumen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

In den nun folgenden Teilen B) und C) der Stellungnahme wird – wegen 
der zur Verfügung stehenden Zeit lediglich in gebotener Kürze – auf die 
Gründe eingegangen, mit denen die Bezirksregierung die bereits vorge-
meldeten Flachen bzw. die nachgemeldeten Flachen abgelehnt hat. 
 
Im Rahmen unserer ersten Stellungnahme zur 51. GEP-Änderung vom 
28.08.2007 haben wir bereits zu den einzelnen dort aufgeführten Flachen 
Ausführungen gemacht. Zur Vermeidung von Wiederholungen soll auf 
diese Erläuterungen verwiesen werden; sie werden darüber hinaus voll 
inhaltlich zum Gegenstand dieser Stellungnahme gemacht. 

Diverse Diverse Es wird auf die regionalplanerische Bewertung zur  betreffenden Anregung verwie-
sen I-W-20 verwiesen (ist zwar vom 10.09.2007, aber darin ist auch ein Schreiben 
vom 28.08.2007). 

 

Der 300 m Pufferbereich zum Vogelschutzgebiet betrifft nur einen Teil der 
seinerzeit mit der Bezirksregierung abgesprochenen Erweiterungsflächen. 
Selbst bei unterstellter Unverträglichkeit müsste der Gesamtbereit raum-
planerisch nicht entfallen. Darüber hinaus sieht auch die europäische 
Gesetzgebung zum Vogelschutzgebiet ausdrücklich die Möglichkeit der 
Verträglichkeitsprüfung vor, d. h., dass in dem hierfür vorgesehenen 
Verfahren zunächst festgestellt werden muss, ob die konkrete Maßnahme 
zu einer Beeinträchtigung der Schutzzwecke führt, und dieser auch nicht 
ausgleichbar ist. 
 
Zu der Ausweisung des Bereichs als Grundwasser- und Gewässerschutz 
sowie zur Frage des Bestandes der mittlerweile ausgewiesenen Wasser-
schutzzone III A wird auf die vorhergehenden Erläuterungen verwiesen 
sowie auf das derzeit vor dem Oberverwaltungsgericht Münster anhängi-
ge Verwaltungsstreitverfahren. 
 
Soweit kleinflächig auch das Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungs-
verbot betroffen ist, könnte weitestgehend die Gesamterweiterungsfläche 
um diesen Teil verkleinert werden. Unabhängig davon gelten auch hier 
die nach wie vor aufrecht erhaltenen Hinweise darauf, dass auch im Falle 
von Landschaftsschutzgebieten ausdrücklich Ausnahmen beantragt und 
genehmigt werden können. Hier wäre eine entsprechende Abwägung mit 
den Interessen der Rohstoffgewinnung erforderlich. 
 

Wesel 2512-05, 
2512-06 

Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien (z.B. Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot, BSN-
Darstellung im Regionalplan) wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pau-
schalierend festgelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse 
„Allgemeines“) und dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur 
teilweisen Betroffenheit auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung 
kommen, so dass insgesamt die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen.  
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. Die Betroffenheit des Landschafts-
schutzgebietes mit Abgrabungsverbot hat nicht allein zum Ausschluss der Abbildung 
der genannten Bereiche als Sondierungsbereiche geführt. Die Anmerkungen wer-
den zur Kenntnis genommen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Soweit als Ausschlussgründe teilweise auf den 300m Pufferbereich zum 
Vogelschutzgebiet verwiesen wird, gelten auch die unter B) 1 gemachten 
Ausführungen. Der Abgrabungsbereich könnte schlimmstenfalls einge-
kürzt werden; richtigerweise wäre im Rahmen einer Verträglichkeitsprü-
fung erst zu entscheiden, ob und in welcher Weise tatsächlich eine Beein-
trächtigung überhaupt zu besorgen ist. 
 
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass das Vo-
gelschutzgebiet und die hier in Rede stehende Fläche durch die Bundes-
straße B 8 und die an der Straße liegenden Gebäude getrennt werden. 
 
Wegen der Ausweisung als Trinkwasserreservegebiet stellt sich die gene-
relle Frage, ob auch vor dem Hintergrund des nunmehr von der Bezirks-
regierung Dusseldorf ausgewiesenen Wasserschutzgebietes „Büderich 
Ginderich“ eine soweit gehende Festsetzung von Trinkwasserreservege-
bieten noch erforderlich erscheint. Darüber hinaus würde ein Großteil – 
wenn nicht die gesamte Flache – in den Bereich einer zukünftigen Trink-
wasserschutzzone Ill B fallen. Dies würde eine Genehmigungsfähigkeit 
nicht generell, sondern erst nach entsprechenden Einzelfallprüfungen ggf. 
ausschließen. 
 
Da ein Teil der Gesamtfläche als RSAB ausgewiesen ist, würde sich eine 
darüber hinausgehende Ausweisung auch vor dem von der Bezirksregie-
rung Düsseldorf festgelegten Kriterium der Präferierung von Erweite-
rungsflächen anbieten. 

Hammin-
keln 

2503-08 Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien (z.B. Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot, BSN-
Darstellung im Regionalplan) wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pau-
schalierend festgelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse 
„Allgemeines“) und dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur 
teilweisen Betroffenheit auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung 
kommen, so dass insgesamt die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen und speziell zum Bereich 2503-08 auch auf die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung A/ 413/2 .  
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregun-
gen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. Die Anmerkungen werden zur Kenntnis 
genommen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Der beantragte Bereich stellt die Erweiterung des genehmigten und be-
gonnenen Betriebes Homberger Ort dar. Es handelt sich dabei um eine z. 
T. bereits entlehmte Rheinvorlandfläche, so dass die Funktion des von 
der Bezirksregierung Düsseldorf angeführten besonders schutzwürdigen 
Bodens allenfalls in Teilbereichen gelten kann, jedoch immer unter dem 
Vorbehalt der Bodenqualität des Rheinvorlandes in Duisburg. Unmittelbar 
angrenzend befindet sich der Rheinpreußenhafen sowie verschiedene 
Industrieansiedlungen. Soweit die Fläche als Bereich zum Schutz der 
Natur ausgewiesen ist, muss dies der Abgrabung nicht entgegenstehen, 
da im Rahmen der Rekultivierung diesem Ziel Rechnung getragen werden 
kann – und im Falle des genehmigten Bereichs Homberger Ort getragen 
wird. 
 
Die Flache wird zurzeit entweder mit Schafen beweidet oder von Hunde-
besitzern als Auslaufflache für ihre Tiere genutzt. Durch entsprechende 
Rekultivierungsarbeiten könnte daher der angestrebte Schutz der Natur 
erst tatsächlich verwirklicht werden. Auch hier zeigt sich Insbesondere, 
dass die tatsächliche Nutzung der Flächen und ihr Zustand nicht im Ein-
klang steht mit den hierzu bestehenden Ausweisungen im Regionalplan. 
Von daher muss diese Ausweisung so verstanden werden, dass die 
Fläche im Rahmen einer Weiterentwicklung diesen Status erst erhalten 
soll. Dies wäre aber gerade auch im Rahmen einer Abgrabung mit an-
schließender Rekultivierung möglich.. 

Duisburg 12-02 Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregun-
gen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik der BSN / Naturschutzgebiete wird auf die Abschnitte 3.2.6.2 und 
3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (u.a. zu Verzögerungen von Aufwertungen 
und den höheren Aufwertungspotentialen weniger wertvoller Bereiche). Gerade in 
industriell oder anderweitig besonders belasteten Bereichen  kommt im Übrigen 
dem Schutz der nach vorhandenen Freiräume für den Landschafts-, Arten- und 
Biotopschutz oder auch der naturschonenden Naherholung in Form von Begehun-
gen (nicht möglich bei unverfüllten Nassabgrabungen) ein besonderes Gewicht zu – 
im Übrigen auch für Hundebesitzer. Auch eine Schafbeweidung widerspricht nicht 
der schon bestehenden Wertigkeit der Flächen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. Die Anmerkungen werden zur Kenntnis 
genommen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Auch für den Fall des Rheinvorlandes im Emmericher Eyland gilt, dass 
erst nach Durchführung entsprechender Verträglichkeitsprüfungen festge-
stellt werden könnte, ob eine Abgrabung mit anschließender Wiederher-
stellung und Renaturierung der Schutzausweisung widerspricht bzw. den 
Schutzzweck beeinträchtigt. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass 
gerade durch Maßnahmen im Rahmen einer Rekultivierung der Schutz-
zweck nicht nur beeinträchtigt werden, sondern darüber hinaus sogar 
noch unterstützt werden könnte. 
 
Soweit als Ausschlussgrund hier darauf verwiesen wird, dass die Kies-
sandmächtigkeit nicht mehr als 12,50 m betrage, so wird dies zunächst 
bestritten. Darüber hinaus ist fraglich, ob dieser Ansatz überhaupt rechts-
beständig sein kann. Dagegen spricht u. a., dass eine unterschiedliche 
Behandlung der Flächen im Regierungsbezirk dadurch entsteht, dass 
diese Regelung offensichtlich nur bei Neuansätzen in den Kreisen Kleve 
und Wesel zum Tragen kommen soll. Darüber hinaus ist es so, dass die 
entsprechenden Karten des Geologischen Dienstes auf der Grundlage 
von bekannten Einzelbohrungen entstanden sind, die im vorliegenden Fall 
lediglich als Isobarenlinien bekannte Punkte miteinander verbinden. Es ist 
jedoch anerkannter Grundsatz der Geologie und entspricht den nachweis-
lichen Erfahrungen der Kiesindustrie, dass die Lagerstättenmächtigkeiten 
relativ stark auch auf kleinräumigem Gebiet variieren können. 
 
Für das Rheinvorland bei Emmerich gilt insbesondere, dass dort beson-
dere Sande anstehen, die in dieser Mächtigkeit und Körnungsfraktion in 
anderen Bereichen des Regierungsbezirks nicht zur Verfügung stehen. 
Um solche Sande zu gewinnen, müsste in anderen Kieswerken durch 
spezielle Siebtechniken der Sand herausgefiltert werden, der in den 
dortigen Rohmaterialien allerdings nur zum Teil vorhanden ist. Diese 
Überlegungen bleiben bei dem hier von der Bezirksregierung Düsseldorf 
vorgenommenen Ansatz völlig außer Acht, so dass dies als in vielerlei 
Hinsicht unsachgemäß und nicht mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit 
vereinbar angesehen werden muss. 

Kalkar, 
Kleve 

2106-01,  
2109-01 

Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Aufbereitungen über Siebverfahren etc. sind zumutbar und rechtfertigen nicht, 
diesen insb. landschaftlich und ökologisch wertvollen Bereich mit den entsprechen-
den Ausschlussgründen abzugraben. 
Die Daten in der Gesamtbereichstabelle zu den Mächtigkeiten sind noch einmal 
anhand der Daten des Geologischen Dienstes überprüft worden und sind korrekt. 
Es wird jedoch angemerkt, dass die Bereiche mit den geringen Mächtigkeiten in der 
Gesamtbereichstabelle als nur teilweise vorliegend festgestellt wurden.  
Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. Die Anmerkungen werden zur Kenntnis 
genommen. 
Ergänzend wird auf die Ausgleichsvorschläge in den Synopsen Kleve und Kalkar 
verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Für den Bereich Niedermörmter gilt, dass im seinerzeitigen GEP 1986 
enthalten war und entgegen der Zusage der Bezirksregierung Düsseldorf, 
bei der Neuaufstellung des GEP 99 keine bestehenden BSAB zu strei-
chen, dennoch gestrichen worden ist. In der Sondierungskarte Stand Juni 
2007 war der Bereich zutreffender Weise wieder enthalten; in der Sondie-
rungskarte Stand Januar 2008 ist er nicht mehr enthalten. Ausschlagge-
bend dafür könnte das neu von der Bezirksregierung Düsseldorf einge-
stellte Tabukriterium der schutzwürdigen Böden sein. 
Dieses Kriterium ist generell ungeeignet, um in der Schärfe eines Tabukri-
teriums zum Ausschluss jeglicher Überlegungen der Nutzung der Fläche 
zur späteren Kiessandgewinnung zu führen. In der Regel ist es so, dass 
dort, wo ergiebige und qualitativ hochwertige Kiessandvorkommen vorzu-
finden sind, auch die Oberböden eine entsprechend gute Qualität aufwei-
sen. Wegen der Fülle und Großflächigkeit derjenigen Flächen, die im 
Regierungsbezirk Düsseldorf, die mit entsprechend hohen Bodenqualitä-
ten ausgestattet sind und wegen der genannten Parallelität von guten 
Böden und gutem Kies. ist es ermessensfehlerhaft, die Qualität von Bö-
den generell zum Ausschlusskriterium für eine spätere Möglichkeit der 
Gewinnung mineralischer Rohstoffe heranzuziehen (vgl. oben Teil A). 

Kalkar 2106-13 
A, B, C, D, 
2106-14  

A, B 

Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien (z.B. Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot, BSN-
Darstellung im Regionalplan) wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pau-
schalierend festgelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse 
„Allgemeines“) und dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur 
teilweisen Betroffenheit auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung 
kommen, so dass insgesamt die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
  
Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. Die Anmerkungen werden zur Kenntnis 
genommen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Es wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung Kal/421/1 in der Synopse Kalkar verwiesen. 
 

 

Für die Herausnahme des Gesamtbereichs Niedermörmter aus der 2. 
Sondierungskarte könnte darüber hinaus die uns nicht bekannte Stellung-
nahme der Stadtwerke Kalkar vom 06.08.2007 geführt haben. Hierzu ist 
zu bemerken, dass dies nur für einen Teilbereich des beantragten Abgra-
bungsbereiches gilt. Darüber hinaus ist festzustellen, dass es keine fest-
gesetzten Wasserschutzzonen gibt; ob der Wassergewinnung ein ent-
sprechendes Wasserrecht zugrunde liegt, ist uns nicht bekannt. Darüber 
hinaus befindet sich in einiger Entfernung zu dem Abgrabungsbereich die 
großflächige Wasserreservegebietsausweisung Xanten. Die Wasserförde-
rung selber, befindet sich allerdings außerhalb dieses Bereichs. Soweit 
die Errichtung einer Wasserschutzzone geplant ist, würde dadurch aller-
dings nur ein Teil des beantragten Abgrabungsbereichs betroffen sein; bei 
unterstellter Möglichkeit einer Wassergewinnung in der Wasserschutzzo-
ne Ill B sogar möglicherweise ein noch geringerer Teil. Darüber hinaus 
sind bereits Gespräche geführt worden, die Brunnen aus diesen Berei-
chen zu verlegen und ggf. in den Bereich der im GEP ausgewiesenen 
Wasserreservegebietsausweisung zu verlegen. 
 
Weiterhin dient die Förderung des Wassers nicht der Versorgung der 
Stadt Kalkar; vielmehr wird das Wasser an die Stadtwerke Xanten ver-
kauft. Insofern ist dies eine Produktion, die aus wirtschaftlichen Gründen 
betrieben wird und nicht zum Zwecke der Versorgung der eigenen Bevöl-
kerung mit Trinkwasser. Wirtschaftliche Gründe sind durchaus anerken-
nenswert; da es sich bei der Kiessandförderung jedoch ebenfalls auch um 
solche wirtschaftlichen Interessen handelt, ist hier eine Abwägung auf 
gleicher Augenhöhe geboten. Die Trinkwasserförderung im Bereich Nie-
dermörmter genießt nicht den prioritären Status, der ihr durch das Vorge-
hen der Bezirksregierung eingeräumt wird. 

Kalkar 2106-13 
A, B, C, D, 
2106-14  

A, B 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen.  
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen.  
Eine Trinkwassergewinnung kann nur dort erfolgen, wo die entsprechenden Vor-
aussetzungen gegeben sind. Interkommunale Zusammenarbeiten sind dabei normal 
und schwächen nicht das Gewicht der Wassergewinnungsaspekte in der nebenste-
hend angeführten Weise. Ach die Menschen, Unternehmen etc. in Xanten haben ein 
Anrecht auf eine Wasserversorgung. Für die Kies- und Sandgewinnung konnten 
auch ohne diesen Interessensbereich hinreichende Möglichkeiten gesichert werden. 
Es wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung Kal/421/1 in der Synopse Kalkar verwiesen. 
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Anmerkungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Im Hinblick auf das von der Bezirksregierung Düsseldorf herangezogene 
Kriterium der Auskiesungserweiterunq ist darauf hinzuweisen, dass in 
dem beantragten Bereich bereits eine Entlehmung stattgefunden hat, die 
sich unmittelbar im geplanten Abgrabungsbereich befindet. Darüber 
hinaus ist, getrennt durch eine Landstraße, der Sporthafen Kalkar gele-
gen, der ebenfalls durch eine Auskiesung entstanden ist. Auch insofern 
könnte hier die Ausweisung des beantragten Bereichs als eine Konzentra-
tion von Abgrabungsbereichen gesehen werden. 
 
Die Zuckerfabrik XXX hat bislang in einem ehemaligen Abgrabungs-
bereich im Rheinvorland die im Rahmen der Zuckerproduktion anfallende 
Rübenanhangerde verfüllt. Die Verfüllmöglichkeit innerhalb des genann-
ten Bereichs läuft langsam aus, weshalb Gespräche dahingehend geführt 
worden sind, in dem beantragten Abgrabungsbereich auch die Möglichkeit 
der weiteren Verfüllung von Rübenanhangerde vorzusehen. Unter dem 
Gesichtspunkt der Aufrechterhaltung der Produktion der Zuckerfabrik am 
Standort Niedermörmter spielt dieser Gesichtspunkt eine wesentliche 
Rolle und müsste im Rahmen einer raumordnerischen Abwägung berück-
sichtigt werden. 
 

Kalkar 2106-13 
A, B, C, D, 
2106-14  

A, B 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Die Einstu-
fungen in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Es wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung Kal/421/1 in der Synopse Kalkar verwiesen – unter 
anderem zur Frage der Verfüllung (kann ggf. auch über weitere Transporte woan-
ders erfolgen). 
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Anmerkungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

In dem Sondierungskartenentwurf der Bezirksregierung Stand Juni 2007 
war der Gesamtbereich ausgewiesen. Entfallen sind in dem Entwurf 
Stand 2008 die Flächen B, C, D. 
 
Als Grund hierfür wird u. a. der Vorrang der Windenergienutzung genannt. 
Hierzu ist zu sagen, dass aufgrund entsprechender Vereinbarungen mit 
dem Windkraftanlagenerrichter sowie auf der Grundlage entsprechender 
Gutachten die Abstandsflachen eingehalten worden sind. Ansonsten 
hätten wir als Grundstücksnachbar der Windenergieanlagen die Zustim-
mung zur Eintragung einer Baulast auch gar nicht gegeben. Im Übrigen ist 
es nach den gesetzlichen Regelungen nicht erforderlich, dass der Ab-
standsstreifen zu Windenergieanlagen aus gewachsenem Boden beste-
hen muss. Denkbar sind auch Wasserflachen, die sich im Abstandsbe-
reich von Windenergieanlagen befinden. 
 
Soweit für einen Teilbereich auf besonders schutzwürdige Böden verwie-
sen wird, ist dies unzutreffend, da sich in dem Gesamtbereich Böden 
gleicher Qualität befinden; es handelt sich um leicht sandige Böden. 

Hammin-
keln 

2503-07 
A, B, C, D 

Es wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag 
zur Anregung Hamm/421/1 in der Synopse Hamminkeln verwiesen. 
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Dieser Bereich würde sich in besonderer Weise zur Aufnahme in die 
Sondierungskarte anbieten, da er im Zuge der Neugestaltung der Hoch-
wasserschutzanlagen stromunterhalb sowie stromoberhalb des Rheines 
eine große Rolle spielt. Selbstverständlich setzt eine entsprechende 
Nutzung eine Begrenzung oder eine Zurücknahme der Ausweisung als 
Standort für Energieerzeugung gemäß LEP voraus. Da dies jedoch sehr 
wahrscheinlich ist und hierüber bereits auch entsprechende Vertrage 
bestehen, wäre es sinnvoll, im Rahmen der Raumordnung diesen dann 
frei werdenden Bereich als Sondierungsfläche vorzusehen. 
 
 

Wesel 2512-01 Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. An diesen wird festgehalten. 
Es wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag 
zur Anregung Wes/421/1 in der Synopse Wesel verwiesen. 
Zur Thematik des Hochwasserschutzes wird ergänzend auf die Ausführungen in der 
rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung zur Anregung 
A/413/2 verwiesen.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird ergänzend auf die Anregungen in der 
rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Die vorgenommene Ausweisung ist im Vergleich zum Vorentwurf noch 
einmal auf eine kleinere Flache reduziert worden. Grund hierfür war of-
fensichtlich wiederum das von der Bezirksregierung Düsseldorf neu fest-
gesetzte Tabukriterium der schutzwürdigen Böden. Hierzu ist vorstehend 
bereits verschiedentlich Stellung genommen worden; aus unserer Sicht ist 
dies hier weder zutreffend noch kann es ausschlaggebend dafür sein, im 
Rahmen der Abwägung ungeprüft und unabgewogen die Rohstoffgewin-
nung auszuschließen. Hier würde sich vielmehr empfehlen, sich auf einen 
Bereich zu konzentrieren, der landwirtschaftlichen Interessen dient und 
einen weiteren, in dem die Rohstoffgewinnung den Vorrang erhalt. Die 
kleinstflächige Aufsplitterung dieses Bereiches ist beiden Zielen unzuträg-
lich und raumordnerisch insofern unzweckmäßig. 

Alpen 2501-01 B, 
2501-02 

A, B, 
2501-03 
A, B, C 

Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
 
Die als Sondierungsbereich vorgesehene Fläche ist noch hinreichend groß und der 
Zuschnitt berücksichtigt die Belange der Landwirtschaft hinreichen. Die Fa. hatte im 
Übrigen selber in einer anderen Kommune z.B. einen Neuaufschluss einer Nassab-
grabung von ca. 20 ha Größe als Interessensbereich gemeldet. Von einer Wirt-
schaftlichkeit ist auszugehen. 
 
Es wird – zu den im 2. Entwurf abgelehnten Bereichen - auf die in der Gesamtbe-
reichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil des Umweltberichtes – und 
deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  dargelegten Ausschlussgründe 
verwiesen. An diesen wird festgehalten. 
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt  

 

Hier soll es bei dem Hinweis verbleiben, dass erst im Rahmen einer 
entsprechenden Vertraglichkeitsprüfung, die ausdrücklich auch vorgese-
hen ist, entschieden werden kann, ob eine konkrete Maßnahme geeignet 
ist, den Schutzzweck zu gefährden, oder ob sie ggf. mit dem Schutzzweck 
vertraglich gestaltet werden kann. 

Rheinberg 2508-01, 
2508-02, 
2508-03 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. An diesen wird festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien und Verträglichkeitsprüfungen wird 
auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Syn-
opse „Allgemeines“ verwiesen (inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 
des Umweltberichtes). 
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen.  
Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. Die Anmerkungen werden zur Kenntnis 
genommen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Hier wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen. Dies gilt im 
Übrigen auch für die Einstufung der Flachen als Pufferbereich zum FFH- 
bzw. Vogelschutzgebiet. 

Rheinberg 2508-04 Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. An diesen wird festgehalten. 
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen.  
Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen.  
Darüber hinaus wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur 
Stellungnahme II-W13 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Anmerkungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

Soweit als neues Tabukriterium die Kiessandmächtigkeit von nicht mehr 
als 12,50 m angeführt wird, soll in diesem Zusammenhang auf die vorste-
henden allgemeinen Ausführungen und die Ausführungen zum 4. Emme-
richer Eyland verwiesen werden. Die Lagerstätte setzt sich aus unter-
schiedlichen Kiessandmächtigkeiten sowie Körnungsverhältnissen zu-
sammen und kann insoweit nicht einheitlich beurteilt werden. Hinzu 
kommt, dass nicht beabsichtigt ist, den Gesamtbereich auszukiesen, 
sondern dass in dem Polder, vorwiegend an Stellen, die durch Bergsen-
kungen beeinflusst sind, ein Abgrabungsbereich geschaffen werden soll. 
Dieser soll neben einer Kofinanzierung des Deichbaus auch dazu heran-
gezogen werden, Deichbaumaterialien zu generieren. 
 
Soweit als ebenfalls neu hinzugekommenes Tabukriterium auf schutzwür-
dige Böden verwiesen wird, ist auch hier auf die Absicht abzustellen, den 
Abgrabungsbereich dort zu gestalten, wo durch die eingetretenen bzw. 
noch eintretenden Bergsenkungen Vernässungen stattfinden, die dazu 
führen, dass eine landwirtschaftliche Nutzung nur noch eingeschränkt 
bzw. gar nicht mehr möglich ist. In diesem Fall müsste das Kriterium der 
schutzwürdigen Böden — unabhängig von seiner raumordnerischen 
Relevanz – gar nicht bemüht werden. 

Rheinberg 2508-06 Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. An diesen wird festgehalten. 
Es wird zu den zuvor schon angesprochenen Themen auf die vorstehenden regio-
nalplanerischen Bewertungen zur Stellungnahme II-W13 verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Synopsen-
spalte zu den Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse 
Allgemeines (inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberich-
tes) verwiesen.  
Zur Thematik des Hochwasserschutzes wird auf die Ausführungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung zur Anregung A/413/2 
verwiesen. Finanzierungsaspekte sind nicht geeignet, die gravierenden Ausschluss-
gründe auszuräumen.  
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. Die Böden haben derzeit 
und auf absehbare Zeit den entsprechenden Schutzstatus. 
Ergänzend wird angemerkt, dass im Rahmen der 51. Änderung die heutigen Rah-
menbedingungen und wahrscheinlichen Entwicklungen zu Grunde zu legen. Künfti-
ge eventuell veränderte oder zumindest künftige sicher absehbar geänderte Rah-
menbedingungen können auch erst künftig mit dem entsprechenden hohen Gewicht 
berücksichtigt werden. Ob diese eventuellen Entwicklungen dann jedoch zu einem 
vom Anreger gewünschten Abwägungsergebnis führen ist offen (und angesichts der 
gravierenden Ausschlussgründe sehr fraglich), aber heute haben sie jedenfalls kein 
entsprechendes Gewicht.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Anmerkungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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 Bezüglich der hier angeführten k.o.-Kriterien schutzwürdiger Böden und 
Kiessandmächtigkeit im Kreis Wesel und Kleve wird auf die vorstehenden 
Ausführungen verwiesen. 
 
Das Projekt basiert auf Überlegungen des Naturschutzes, im Rahmen 
einer Tieferlegung des Geländes zusätzliche Auendynamik in die dortigen 
Lippe-Niederungen zu bringen. Es gehört damit zu den beispielhaften 
Projekten einer Kooperation zwischen Naturschutz und der Gewinnung 
mineralischer Rohstoffe zur Optimierung der naturräumlichen Entwicklung 
eines Raumes. 

Wesel 2512-07 Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. An diesen wird festgehalten. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Darüber hinaus wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur 
Stellungnahme II-W13 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Anmerkungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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 Die genannten Flächen sind in Gesprächen zwischen der Bezirksregie-
rung Düsseldorf (Herrn Dr. S., Frau Dr. I.-L, Herr S. u. a.) sowie dem Kreis 
Wesel ermittelt worden, um vor dem Hintergrund der derzeitigen Klage-
verfahren eine konsensuale Lösung im Bereich des Gindericher Feldes 
sowie der Bislicher Insel (Normandie) zu finden. Bei der Komplexität der 
mit den genannten Projekten im Einzelnen verbunden Fragen stand die 
Absicht im Vordergrund, einen Weg zu finden, Rechtsicherheiten für alle 
Beteiligten zu finden und die genannten, zum Teil in verschiedenen In-
stanzen noch laufenden Verfahren zu beenden. Auch dies entspricht – 
insbesondere vor dem Hintergrund der noch aus--stehenden Kompensa-
tionszusage des damaligen Regionalrats – auch den Zielen der Raum-
ordnung. Dies verpflichtet und zwingt auch dazu, im Einzelnen abzuwä-
gen, ob eine solche Regelung nicht mit einem so großen öffentlichen 
Interesse versehen ist, dass sie in der Einzelabwägung Vorrang vor den 
jetzt von der Bezirksregierung Düsseldorf hiergegen vorgebrachten Tabu-
kriterien genießt. 
Die dort aufgeführten k.o.-Gründe, wie Pufferbereiche zum FFH-Gebiet 
sowie zum Vogelschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet etc., betreffen nur 
Teile der Erweiterungsfläche. Darüber hinaus wäre im Zuge entsprechen-
der Verträglichkeitsprüfungen erst festzustellen, ob eine Beeinträchtigung 
der Schutzzwecke vorläge und nicht kompensierbar wäre. Im Hinblick auf 
die Frage der Kiessandmächtigkeit ist darauf hinzuweisen, dass in dem 
nunmehr in Betracht gezogenen Bereich noch gar keine Bohrungen er-
folgt sind und von daher allenfalls Schlussfolgerungen aus anderen Berei-
chen zu dieser Annahme geführt haben können. 
Wie bereits im allgemeinen Teil der Stellungnahme ausgeführt, kann es 
aus unserer Sicht nicht den Zielen einer effektiven Raumordnung dienen, 
unter Ausschaltung jeglichen Ermessens eine Fülle von k.o -Kriterien zu 
statuieren, die letztendlich geeignet sind, vernünftige, konsensuale und 
den Interessen aller Beteiligten dienende Lösungen auszuschließen. 
Gerade dem Anliegen der Bezirksregierung, das Trinkwasserschutzgebiet 
„Gindericher Feld” rechtswirksam zu installieren und langfristig zu schüt-
zen, würde es dienen, im Rahmen eines Vergleiches die dagegen laufen-
den Rechtsmittel zurückzunehmen. Diesem Zweck haben schließlich die 
Gespräche mit der Bezirksregierung Düsseldorf gedient, die zur Anmel-
dung der hier in Frage stehenden Flachen geführt haben. 
 

Wesel 2512-13, 
2512-15 

(und vermutlich 
auch Teil von 
2512-06 ge-

mein) 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen 
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
wird trotz Befürwortung durch den Kreis festgehalten, da sie zu gravierend sind. Zur 
Unterstützung durch die Gebietskörperschaft wird ergänzend auf die Angaben im 
Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standortsicherungsinteressen 
in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 des 
Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen.  
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. Den Anregungen und 
Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien (z.B. Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot, BSN-
Darstellung im Regionalplan) wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pau-
schalierend festgelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse 
„Allgemeines“) und dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur 
teilweisen Betroffenheit auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung 
kommen, so dass insgesamt die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Das Trinkwasserschutzgebiet kann auch ohne Berücksichtigung der betreffenden 
Interessensbereiche als Sondierungsbereiche oder BSAB rechtswirksam und sicher 
installiert werden. 
Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen 
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. Auch für BSDAB besteht kein Bedarf 
(siehe Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 in der Synopse Allgemeines).  
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Den Anregungen und Beden-
ken wird nicht gefolgt.  
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Entgegen der ursprünglichen Flächenmeldung ist im Zuge der nachge-
meldeten Flächen der beantragte Bereich erheblich vergrößert worden. 
Dies erfolgte vor dem Hintergrund, dass nun konkrete Planungen über die 
Ausdehnung des West-Polders von Seiten der Landesregierung Düssel-
dorf vorliegen. Als Suchraum ist vorsorglich der Gesamtpolder definiert 
worden, der – wie bereits oben ausgeführt – nicht insgesamt als Auskie-
sungsfläche in Betracht zu ziehen ist, sondern lediglich in den Bereichen, 
in denen dies angesichts der Gesamtbewertung der Interessen sinnvoll 
erscheint und wo mit Hinweis auf die eintretenden oder eingetretenen 
Bergsenkungen eine landwirtschaftliche Nutzung nur eingeschränkt bzw. 
gar nicht mehr möglich ist. 
 
Ansonsten wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen. 

Rheinberg 2508-08 Es wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur Anregung II-
W13 verwiesen, insb. zum Interessensbereich 2508-06. 

Auch hier ist von Seiten der Bezirksregierung Düsseldorf seit dem 1. 
Entwurf im Rahmen der 51. GEP-Änderung ein neues k.o.-Kriterium 
dahingehend festgelegt worden, wonach von bebauten Ortslagen ein 
Abstand von 100 m und von allgemeinen Siedlungsgebieten ein Abstand 
von 300 m eingehalten werden soll. Dieser Abstand ist in keinem gesetzli-
chen Regelwerk so vorgesehen mit der Folge, dass dieses Kriterium der 
Bezirksregierung im Gesetz keine Grundlage findet. Stattdessen geben 
Regelwerke wie das Bundesimmissionsschutzgesetz, die Lärmschutzver-
ordnung und ähnliches im Detail definierte Abstandsdistanzen vor, die 
sich in der Regel nach den Verhältnissen des Einzelfalls richten. Der 
Bezirksregierung Düsseldorf kommt insoweit keine gesetzgeberische 
Kompetenz in der Form zu, dass sie über die gesetzlich geregelten Ab-
standsvoraussetzungen hinaus eigene Grenzen ziehen darf. 
 

Hammin-
keln 

2503-14 Zu den Themen der Abstände zu Siedlungsbereichen etc. wird auf die Angaben in 
der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anre-
gung A/110/10 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. Es wird ferner auf die vorstehende regio-
nalplanerische Bewertung  2503-07 verwiesen. 
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Den Anregungen und Beden-
ken wird nicht gefolgt. 

Hier wird auf die vorstehend gemachten Äußerungen verwiesen. Kleve 2109-06 Es wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur Anregung II-
W13 verwiesen. 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 

Hier soll auf die vorstehend gemachten Äußerungen verwiesen werden. Bedburg-
Hau 

2101-04,  
2101-05,  
2101-06 

Es wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur Anregung II-
W13 verwiesen. 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 

 

Hier wird ebenfalls auf die vorstehenden Äußerungen verwiesen. Uedem 2114-04 Es wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur Anregung II-
W13 verwiesen. 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
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2106-18 ist in Sondierungskarte aufgenommen.  
Für 2106-17 gelten die vorstehenden Äußerungen entsprechend 

Kalkar 2106-17, 
2106-18 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
 
Der Hinweis zu 2106-18 wird zur Kenntnis genommen. Es wird aber darauf hinge-
wiesen, dass der Bereich zum aktuellen Stand der Planung nicht mehr zur Abbil-
dung als Sondierungsbereich vorgesehen ist. 
 
Für 2106-17 wird ergänzend auch auf die vorstehenden regionalplanerischen Be-
wertungen zur Anregung II-W13 verwiesen. 

Soweit hier auf die Betroffenheit der Verkehrsinfrastrukturdarstellung 
gemäß Regionalrat verwiesen wird, ist zutreffend, dass diese geplante 
Straße den Abgrabungsbereich in zwei Bereiche teilt. Die Gesamtgröße 
der Fläche macht es jedoch möglich, entweder beide Bereiche links und 
rechts der Straße auszuweisen oder hilfsweise sich auf einen Teil zu 
beschränken. Der Wegfall der Gesamtdarstellung ist aus diesem Ge-
sichtspunkt nicht gerechtfertigt. 
 
Ansonsten wird auf die vorstehenden Äußerungen verwiesen. 

Kalkar 2106-19 Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. Es wird an den Ausschlussgründen 
festgehalten. 
Die Darstellung von Verkehrsinfrastruktur hat nicht allein zum Ausschluss der Abbil-
dung der genannten Bereiche als Sondierungsbereiche geführt.  
Ferner wird auf die vorstehend gemachten regionalplanerischen Bewertungen zur 
Anregung II-W13 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Anmerkungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

Es wird auf die vorstehend gemachten Ausführungen zu den Pufferberei-
chen sowie den schutzwürdigen Böden und der angenommenen Kies-
mächtigkeit verwiesen 

Rees 2111-17,  
2111-18 

Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen.  
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Ferner wird auf die vorstehend gemachten regionalplanerischen Bewertungen zur 
Anregung II-W13 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 



51. Änderung des Regionalplans                                                                    Stand: 18.06.08  

  94

 Soweit sich die Ablehnungsgründe darauf stützen, dass der Bereich 
gemäß Regionalplan für Grundwasser- und Gewässerschutz ausgewie-
sen ist, wird darauf verwiesen, dass das derzeit laufende Wasserschutz-
zonenausweisungsverfahren den angemeldeten Bereich ausdrücklich 
nicht berührt. Die geplante Wasserschutzzone liegt gänzlich neben dem 
gemeldeten Abgrabungsbereich; die Abgrabung selber läge somit gänz-
lich außerhalb der Wasserschutzzone. 
 
Wegen der übrigen als k.o.-Kriterien herangezogenen Ablehnungsgründe 
wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen. 
 

Xanten 2513-04 Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pauschalierend fest-
gelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“) und 
dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur teilweisen Betroffenheit 
auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung kommen, so dass insgesamt 
die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
 
Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen 
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. Es wird an den Ausschlussgründen 
festgehalten. Die Angaben sind derzeit korrekt.  
Es ist auch möglich, dass Teilbereiche eines Bereiches für den Grundwasser- und 
Gewässerschutz erst später zusätzlich, neu oder wieder (z.B. nach Verbesserung 
der Wasserqualität) in Anspruch genommen werden, aber bereits heute dafür regio-
nalplanerisch geschützt werden müssen. Die Streichung eines Bereiches für den 
Grundwasser- und Gewässerschutz setzt eine entsprechende Entscheidung in 
einem Regionalplanänderungsverfahren voraus. 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird ferner auf die Angaben 
in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und 
A/413/1 verwiesen.  
Es wird ergänzend auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur 
Anregung II-W13 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Anmerkungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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2513-05 A ist als Sondierungsbereich aufgenommen worden. 
 
Die Ablehnung von 2513-05-B wegen entgegenstehender kommunaler 
Planungen ist insoweit nicht zutreffend, als nach Kenntnis des Unterneh-
mens die geplante Biogasanlage von der Bezirksregierung Düsseldorf 
abgelehnt wurde. 
Übrige angeführte Ausschlussgründe betreffen lediglich Teilbereiche. 
Neben grundsätzlichen Bedenken gegen pauschale Anwendung der 
genannten Ausschlussgründe wäre es erforderlich zu prüfen, inwieweit 
Einkürzung des angemeldeten Bereiches zum Erhalt einer Sondierungs-
fläche möglich ist, ohne dass die Kriterien entgegen gehalten werden 
können. 
 

Xanten, 
Sonsbeck 

2513-05 
A, B 

Der Hinweis zu 2513-05 A wird zur Kenntnis genommen. Es wird darauf hingewie-
sen, dass der Bereich zum aktuellen Stand der Planung nicht mehr zur Abbildung 
als Sondierungsbereich vorgesehen ist. 
 
Zu 2513-05B wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamt-
bereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. 
Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Daran ändern auch 
die nebenstehenden und die weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten 
Unterlagen nichts. 
Die kommunale Planung ist nur einer von mehreren Ausschlussgründen. Die Anga-
ben in der Gesamtbereichstabelle dazu sind korrekt. Man muss zwischen Zulas-
sungsanträgen und der Bauleitplanung unterscheiden. 
 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes). Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
 
Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pauschalierend fest-
gelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“) und 
dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur teilweisen Betroffenheit 
auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung kommen, so dass insgesamt 
die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Soweit hierbei darauf abgestellt wird, dass der Interessenbereich im 
geplanten Wasserschutzgebiet Bönninghardt liegt, ist darauf hinzuweisen, 
dass nach Aussage der Bezirksregierung Düsseldorf eine Konzentration 
der Wassergewinnung auf bestimmte Wassergewinnungsanlagen erfol-
gen soll und andere Bereiche für den Grundwasser- und Gewässerschutz 
entsprechend gestrichen werden sollen. Dies ist jedoch im Rahmen der 
vorgelegten Raumordnung nicht erkennbar, da sämtliche Bereiche für den 
Grundwasser- und Gewässerschutz neben den ausgewiesenen bzw. 
auszuweisenden Wasserschutzzonen offensichtlich Bestand behalten 
sollen, zumindest aber herangezogen werden, um als Ausschlusskriterien 
eine Gewinnung mineralischer Rohstoffe unmöglich zu machen. 
 

Kevelaer 2108-17 Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen.  
 
Die eventuelle Option einer zukünftigen Neubewertung bei geänderten Rahmenbe-
dingungen – zu welchem Thema auch immer – in eventuellen späteren Verfahren 
bleibt bei allen Interessensbereichen unberührt. Heute liegen in jedem Fall Aus-
schlussgründe für den betreffenden Interessensbereich vor (auch weitere außer 
dem Wasserschutz). 
 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Hier wird auf die vorstehenden Äußerungen verwiesen. Kevelaer 2108-21 Es wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur Anregung II-
W13 verwiesen.  
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 

 

Der Bereich ist in die Sondierungskarte aufgenommen worden. Hammin-
keln 

2503-12 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Bereich ist jedoch nach den aktuel-
len Planungen nicht mehr als Sondierungsbereich vorgesehen. 
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Hier wird auf die vorstehenden Äußerungen verwiesen. Hammin-
keln 

2503-13 Es wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur Anregung II-
W13 verwiesen.  
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 

Soweit der Bereich für Grundwasser- und Gewässerschutz gemäß Regio-
nalplan geschützt ist, gilt, dass nach unserer Kenntnis die Wassergewin-
nung in diesem Bereich kurzfristig aufgegeben werden soll mit der Folge, 
dass dieses Kriterium einer Ausweisung des Interessensbereichs nicht 
entgegengehalten werden kann. 
 
Ansonsten wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen. 

Hünxe 2504-08 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen. Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass das Thema Wasserwirt-
schaft nicht alleiniger Ausschlussgrund ist. 
 
Die eventuelle Option einer zukünftigen Neubewertung bei geänderten Rahmenbe-
dingungen – zu welchem Thema auch immer – in eventuellen späteren Verfahren 
bleibt bei allen Interessensbereichen unberührt. Heute liegen in jedem Fall Aus-
schlussgründe für den betreffenden Interessensbereich vor (auch weitere außer 
dem Wasserschutz). 
 
Es ist auch möglich, dass Teilbereiche eines Bereiches für den Grundwasser- und 
Gewässerschutz erst später zusätzlich, neu oder wieder (z.B. nach Verbesserung 
der Wasserqualität) in Anspruch genommen werden, aber bereits heute dafür regio-
nalplanerisch geschützt werden müssen. Die Streichung eines Bereiches für den 
Grundwasser- und Gewässerschutz setzt eine entsprechende Entscheidung in 
einem Regionalplanänderungsverfahren voraus. 
 
Es wird ferner auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur Anre-
gung II-W13 verwiesen.  
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

Soweit die Ablehnung sich darauf beruft, dass der Bereich für Grundwas-
ser- und Gewässerschutz gemäß Regionalplan vorgesehen ist, wird 
darauf verwiesen, dass die ausgewiesene Wasserschutzzone sich zurzeit 
in der gerichtlichen Überprüfung befindet und die Möglichkeit besteht, das 
ihre Rechtsunwirksamkeit gerichtlich festgestellt wird. 
 

Alpen 2501-11 Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Der Bestand der regionalplanerischen Festlegung ist nicht von dem Bestand der 
Wasserschutzzone abhängig. 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
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Über diesen Ausweisungsbereich ist in dem seinerzeitigen Verfahren des 
WVN gegen die Firma L. ein gerichtlicher Vergleich geschlossen worden, 
nach dem erst im Jahre 2015 darüber befunden werden kann, ob der 
ursprünglich genehmigte Bereich nicht einer Auskiesung zugeführt wer-
den kann. 
Ansonsten gilt das vorher Gesagte entsprechend. 

Alpen 2501-12 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen.  
 
Es wird ferner auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur Anre-
gung II-W13 verwiesen.  
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Die Fläche ist als Sondierungsbereich in einer Größenordnung von 56 ha 
vorgesehen. 
Soweit der Bereich nicht in die Sondierungskarte aufgenommen worden 
ist, wird wegen der herangezogenen Ausschlussgründe auf die vorste-
henden Ausführungen verwiesen. 
 
 

Rheinberg 2508-09 Der Bereich 2508-09 ist nicht mehr als Sondierungsbereich vorgesehen.  
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten.  
Es wird ferner auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur Anre-
gung II-W13 verwiesen.  

Auch hier wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen, insbeson-
dere darauf, dass Befreiungen von Festsetzungen der Landschafts-
schutzverordnung auf Antrag möglich sind. Insbesondere, da andere 
Gründe der Ausweisung hier offensichtlich nicht entgegenstehen, ist noch 
einmal ausdrücklich hervorzuheben, dass dieses Rechtsinstitut durch die 
Raumordnung nicht ausgehöhlt werden darf. 

Kamp-
Lintfort 

2505-03, 
2505-04, 
2505-06 

(und vermutlich 
ist auch 2505-
05 gemeint) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Es wird ferner auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur Anre-
gung II-W13 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Auch hier kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden 
 

Moers 2506-02 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Es wird ferner auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur Anre-
gung II-W13 verwiesen.  
Den Anregungen  und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Siehe oben. Neukir-
chen-Vluyn 

2507-04 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Es wird ferner auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur Anre-
gung II-W13 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Siehe oben. Issum 2105-04, 
2105-05 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Es wird ferner auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur Anre-
gung II-W13 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Siehe oben. Duisburg 12-05 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Es wird ferner auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur Anre-
gung II-W13 verwiesen.  
Den Anregungen  und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Die Fläche ist teilweise als Sondierungsbereich vorgesehen, ansonsten 
gelten die vorstehenden Ausführungen. 
 

Kempen 2403-09,  
2403-10 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Es wird ferner auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur Anre-
gung II-W13 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

siehe oben 
 

Willich 2409-05 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Es wird ferner auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur Anre-
gung II-W13 verwiesen.  
Den Anregungen  und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Auch hier gelten die vorstehenden Ausführungen. Dormagen 2301-04 
A, B ; 

2301-05 
A, B; 

2301-07 
A, B 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Es wird ferner auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur Anre-
gung II-W13 verwiesen.  
Den Anregungen  und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Die Fläche ist als Sondierungsbereich teilweise vorgesehene, ansonsten 
gelten auch hier die vorstehenden Ausführungen. 

Dormagen 2301-09 A Es wird darauf hingewiesen, dass der Bereich zum aktuellen Stand der Planung 
nicht mehr zur Abbildung als Sondierungsbereich vorgesehen ist. 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Es wird ferner auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zur Anre-
gung II-W13 verwiesen.  
Den Anregungen  und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Neben dieser Stellungnahme berufen wir uns auch auf den Inhalt unserer 
Stellungnahme vom 28.08.2007 sowie den im Verfahren zur 51. GEP-
Änderung ergangenen Stellungnahmen des Wirtschaftsverbandes der 
Bauindustrie Nord-West e». und der Industrie- und Handelskammern und 
machen sie zum Inhalt auch unseres Vorbringens. 

  Es wird auf die Ausgleichsvorschläge zu den entsprechenden Stellungnahmen der 
Verfahrensbeteiligten in den Synopsen verwiesen. 

 

I-W21 

Schreiben vom 12.09.2007 
Darstellung des Bereiches als BSAB. 
 
(in Anregung Dor/422/1 enthalten) 

Dormagen 2301-04-A, 
 2301-04-B, 
2301-05-A, 
 2301-05-B, 

   
 

siehe hierzu kommunale Synopse Dormagen: AGV zur Anregung Dor/422/1 
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Schreiben vom 21.08.2007 
Aufnahme der Bereiche als Sondierungsbereich 
 
In den Rheinvorlandauskiesungsbereichen finden in der Regel keine 
Störungen im teilweise bewohnten Hinterland statt, da der Materialtrans-
port per Schiff geschieht und störende LKW-Transporte entfallen. Auch 
Störungen durch den Auskiesungsbetrieb sind in der Regel nicht zu be-
sorgen, da das Rheinvorland nicht bewohnt ist.  
Bereits rekultivierte Flächen der Abgrabung Wertherhof sind als FFH-
Gebiet qualifiziert worden. Das zeigt die Potentiale, die mit einer Abgra-
bungsrekultivierung erreicht werden können.   

Meer-
busch, 

Duisburg 

12-03, 
2306-01, 
2306-02, 
2306-04 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Rheinaue wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur 
Anregung A/110/8 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Folgenutzung Hochwasserschutz: Schaffung von zusätzlichem Reten-
tionsraum und zusätzlichen Abflussprofil (gesellschaftlicher Mehrwert). 

Meerbusch 2306-01 Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik des Hochwasserschutzes wird ferner auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/2 verwiesen 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Rekultivierte Abgrabungen der Firma sind inzwischen als FFH-Gebiete 
qualifiziert und dokumentiert das hohe Potential, welches in Abgrabungs-
rekultivierungen steckt (gesellschaftlicher Mehrwert). 

Meerbusch 2306-01 Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

I-W22 

Folgenutzung Hochwasserschutz: Schaffung von zusätzlichem Reten-
tionsraum und zusätzlichen Abflussprofil (gesellschaftlicher Mehrwert). 

Meerbusch 2306-02 Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik des Hochwasserschutzes wird ferner auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/2 verwiesen 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Rekultivierte Abgrabungen der Firma sind inzwischen als FFH-Gebiete 
qualifiziert und dokumentiert das hohe Potential, welches in Abgrabungs-
rekultivierungen steckt (gesellschaftlicher Mehrwert). 

Meerbusch 2306-02 Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Folgenutzung Hochwasserschutz: Schaffung von zusätzlichem Reten-
tionsraum und zusätzlichen Abflussprofil (gesellschaftlicher Mehrwert). 

Meerbusch 2306-04 Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik des Hochwasserschutzes wird ferner auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/2 verwiesen 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Rekultivierte Abgrabungen der Firma sind inzwischen als FFH-Gebiete 
qualifiziert und dokumentiert das hohe Potential, welches in Abgrabungs-
rekultivierungen steckt (gesellschaftlicher Mehrwert). 

Meerbusch 2306-04 Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Folgenutzung Hochwasserschutz: Schaffung von zusätzlichem Reten-
tionsraum und zusätzlichen Abflussprofil (gesellschaftlicher Mehrwert). 

Duisburg 12-03 Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik des Hochwasserschutzes wird ferner auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/2 verwiesen 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Rekultivierte Abgrabungen der Firma sind inzwischen als FFH-Gebiete 
qualifiziert und dokumentiert das hohe Potential, welches in Abgrabungs-
rekultivierungen steckt (gesellschaftlicher Mehrwert). 

Duisburg 12-03 Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 Was die Änderung der textlichen Darstellungen im Rahmen der 51. Ände-
rung anbetrifft, so schließen wir uns dem Inhalt der diesbezüglichen Stel-
lungnahmen des Wirtschaftsverbandes der Baustoffindustrie sowie der 
IHK an. 

Diverse Diverse Es wird auf die entsprechenden AGVs zu den Stellungnahmen der betreffenden 
Beteiligten verwiesen. 
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Schreiben vom 29.08.2007 
Aufnahme der Bereiche als Sondierungsbereich.  

Rheinberg 2508-11, 
2508-12, 
2508-13 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf der aus den im Umweltbericht und 
der Begründung (inkl. Aktualisierung durch Anlage A zu den Synopsen) dargelegten 
Gründen – vorgesehenen Abbildung von 2508-11 als Sondierungsbereich nicht 
gefolgt. 

I-W23 

Kritik an der gesamten Systematik (Verfahren, Ausschlusskriterien usw.) 
der Regionalplanänderung und der Änderung der textlichen Ziele und 
Erläuterungen. 
Ausschlusskriterien führen dazu, dass nur wenige Flächen verbleiben, 
dort befinden sich oft Verkehrsinfrastrukturen und Siedlungen und 
schlechte Rohstoffvorkommen. 
Sollte gesellschaftlichen Mehrwert Vorzug geben und einer weitgehenden 
Konfliktfreiheit. 
Verweis auf Stellungnahmen der IHK Duisburg und des Wirtschaftsver-
bandes der Baustoffindustrie Nord-West e.V. 

Diverse Diverse Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zur Frage und Systematik der Bereichsauswahl und des Auswahlprozesses wird auf 
den Umweltbericht zur 51. Änderung verwiesen (sowie ergänzend auf die Aktualisie-
rung von Kriterien über die Ausgleichsvorschläge in den Synopsen). Das Vorgehen 
ist sachgerecht. Den entsprechenden nebenstehenden Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hervorzuheben ist diesbezüglich insbesondere, dass ein gesamträumlicher Ansatz 
mit regelmäßigen Ausschlussbereichen nach vorheriger gesamträumlicher Betrach-
tung der Rohstoffvorkommen verfolgt wird und Interessensbereichsmeldungen erst 
in einem nachgeordneten Verfahrensschritt im Rahmen der Abwägung als Aspekt 
berücksichtigt wurden. Ergänzend wird auf die aktuelleren Angaben zum gesamt-
räumlichen Planungskonzept in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/170/8 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen und zur 
Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zu den Stellungnahmen der angesprochen Verfahrensbeteiligten wird auf die ent-
sprechenden AGVs in den Synopsen verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Darstellung auf der Grundlage der Ausschlusskriterien der 51. Regional-
planänderung, restriktionsfrei, Erweiterung Nassabgrabung. 

Rheinberg  2508-11, 
2511-12, 
2511-13, 

 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 

 
Schreiben vom 11.09.2007 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
Erweiterung und Neuaufschluss von Trocken- und Nassabgrabung. 
Geht für Unternehmen darum, dass zukünftige Abgrabungsstandorte 
entsprechend ausgewiesen und  berücksichtigt werden 
Ziel ist es, dass diese Flächen als BSAB in den Regionalplan aufgenom-
men werden 

Alpen; 
Kamp-
Lintfort; 
Moers; 

Wachten-
donk; 

Rheinberg, 
Diverse 

Diverse (s.u.) Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

I-W24 

Sondierungsbereiche planerisches Minus gegenüber Reservegebieten, 
nach wie vor fehlendes Gesamtkonzept. 
Geht für Unternehmen darum, dass zukünftige Abgrabungsstandorte 
entsprechend ausgewiesen und berücksichtigt werden; insofern ist es 
unerheblich, ob diese zunächst lediglich Sondierungsbereiche genannt 
werden 

Diverse Diverse Zur Frage und Systematik der Bereichsauswahl und des Auswahlprozesses wird auf 
den Umweltbericht zur 51. Änderung verwiesen (sowie ergänzend auf die Aktualisie-
rung von Kriterien über die Ausgleichsvorschläge in den Synopsen). Das Vorgehen 
ist sachgerecht. Den entsprechenden nebenstehenden Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hervorzuheben ist diesbezüglich insbesondere, dass ein gesamträumlicher Ansatz 
mit regelmäßigen Ausschlussbereichen nach vorheriger gesamträumlicher Betrach-
tung der Rohstoffvorkommen verfolgt wird und Interessensbereichsmeldungen erst 
in einem nachgeordneten Verfahrensschritt im Rahmen der Abwägung als Aspekt 
berücksichtigt wurden. Ergänzend wird auf die aktuelleren Angaben zum gesamt-
räumlichen Planungskonzept in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/170/8 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen und zur 
Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“. Den Anregungen 
und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zum gesamträumlichen Planungskonzept wird auf die entsprechenden Angaben in 
der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/170/8 in der 
Synopse „Allgemeines“ verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht ge-
folgt. 



51. Änderung des Regionalplans                                                                    Stand: 18.06.08  

  103

Der Bereich wird hinsichtlich Wasserschutz als konfliktfrei eingestuft. 
Bereits Antrag nach Bergrecht gestellt; Fläche zeichnet sich dadurch aus, 
dass sie weder durch eine Landschaftsschutzverordnung, noch durch 
wasserrechtliche Schutzverordnungen beeinträchtigt ist und insofern als 
konfliktfrei einzustufen ist. Der einzige Konflikt ergibt sich daraus, dass die 
ortsansässige Gemeinde Alpen strikt weitere Abgrabungen in ihrem Ge-
meindegebiet ablehnt. 

Alpen 2501-05-A, 
 2501-05-B, 

2501-06,  
2501-07 

(jeweils inkl. 
aller Unterseg-

mente) 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten.  
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 

Fläche liegt außerhalb eines Landschaftsschutzgebietes und besitzt auch 
keinen besonderen wasserrechtlichen Schutzstatus. Lediglich dquer 
durch den Abgrabungsbereich verläuft ein Gewässer 2. Ordnung, welches 
nebst Uferstreifen als LSG ausgewiesen ist. Hier lassen sich sicherlich 
entsprechende Kompensationsmaßnahmen finden, die die Ausweisung 
als LSG überwinden. Auch hier dürfte im Wesentlichen entgegenstehen, 
dass die Stadt Kamp-Lintfort als Hauptstandortgemeinde weitere Abgra-
bungsvorhaben in ihrem Stadtgebiet ablehnt. 
 
 
 

Kamp-
Lintfort, 
Moers 

2505-12 Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten.  
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen.  
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der Bereich liegt innerhalb von sehr weiträumigem Landschafts-
schutzgebiet ohne spezifische Schutzausweisungen. Auch hier dürfte im 
Wesentlichen von Bedeutung sind, dass die Stadt Kamp-Lintfort als 
Hauptstandortgemeinde weitere Abgrabungsvorhaben in ihrem Stadtge-
biet ablehnt 
 

Kamp-
Lintfort 

2505-02 Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten.  
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Erweiterung für den Erhalt der dortigen Abgrabung wichtig. 
Gemeinde  Wachtendonk lehnt weitere Abgrabungserweiterungen ab. 
Vorhandene vom Unternehmen betriebene Abgrabung hat Größe von ca. 
10 ha. Für eine derart kleine Abgrabung rechnet sich  die Errichtung der 
erforderlichen Infrastruktur nicht, so dass es notwendig erscheint, dass 
der Abgrabungsbereich auf insgesamt ca. 30 ha erweitert wird. Durch die 
Ausweisung des Sondierungsbereiches von ca. 20 ha würde sich eine 
vernünftige Abgrabungsfläche in Wachtendonk ergeben. 

Wachten-
donk 

2115-03,  
2115-04 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten.  
Unabhängig davon zeigt bereits der vorhandene Betrieb, dass sich auch kleine 
Flächen rechnen, insb. wenn es sich um Erweiterungen handelt. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Betreiben zurzeit in Rheinberg noch eine Nachbaggerung im Haferbruch-
see. Lagerstätte wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 6 Monate 
vollständig erschöpft sein, so dass eine weitere Abgrabung an Ort und 
Stelle nicht mehr möglich sein wird. Die getätigten Investitionen für die 
Aufbereitungsanlage (2,5 Mio. €) würden nutzlos werden. An Ort und 
Stelle ergibt sich noch eine Erweiterungsmöglichkeit Gelinde 2, die sich 
unmittelbar an den Abgrabungsbereich am Haferbruchsee anschließt. 
Dieser Bereich ist lediglich durch die Alte Landstraße in Rheinberg ge-
trennt. Ein Genehmigungsverfahren nach Bergrecht ist eingeleitet worden. 
Ein Erörterungstermin hat bereits stattgefunden. Hierbei hat sich ergeben, 
dass aus fachgesetzlicher Sicht dieser Abgrabungsbereich genehmi-
gungsfähig wäre. 
Im Entwurf der Änderung der textlichen Darstellung sind Ausführungen zu 
Abgrabungsflächen < 10 ha aufgenommen worden. Die dort enthaltenen 
Bedingungen, wann eine Fläche < 10 ha ohne dass sie als BSAB im 
Regionalplan aufgenommen worden ist,  abgegraben werden kann, sind 
für den Abgrabungsbereich Gelinde 2 vollumfänglich erfüllt. Es handelt 
sich um eine Erweiterung  eines im GEP enthaltenen Abgrabungsberei-
ches. Fläche ist weder als LSG, FFH-Gebiet, Wasserschutzgebiet oder 
Ähnliches ausgewiesen. Sie grenzt unmittelbar an die Abgrabung Gelinde 
im Haferbruchsee an bzw. sind lediglich durch die Alte Landstraße in 
Rheinberg getrennt. Die Erschließung erfolgt nach wie vor über das vor-
handene Kieswerk am Haferbruchsee. Hier wird klar verdeutlicht, dass es 
sich um eine Abgrabungserweiterung im Sinne der textlichen Darstellung 
zur 51. Änderung des Regionalplans handelt. 
Lediglich die Nichtausweisung im Regionalplan spricht der Abgrabung 
entgegen. Insofern ist es von existenzieller Bedeutung, dass diese Fläche 
in den Regionalplan als BSAB aufgenommen wird. Das verfahren der 51. 
Änderung dürfte zeitlich nicht ausreichen, um hier eine Sicherung der 
Arbeitsplätze zu erreichen. Insofern haben wir den erforderlichen Geneh-
migungsantrag gestellt und gehen davon aus, dass auf Grund der bisher 
fehlenden Ausschlusswirkung des Regionalplans die Genehmigungsfä-
higkeit gegeben ist. 

Rheinberg 2508-07-A, B, 
C, D: die ne-
benstehend 

angesprochene 
betr. Teilfläche 
gem. aktuellem 
bergrechtlichen 
Verfahren liegt 

in A 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen von 2508-07 auf die 
Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren 
Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen.  
Die Ziele des Regionalplans sind gültig. 
2508-07-A wird aus den aus dem Umweltbericht ersichtlichen Gründen als Sondie-
rungsbereich vorgesehen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Vorhandene Anlagen können zu-
dem oftmals auch verkauft oder verlagert werden. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen. 
Zur Sonderregelung wird darauf hingewiesen, dass der Text bezüglich des An-
schlusses inzwischen von der 1. Fassung abweicht. Im Übrigen ist der Text der 
Sonderregelung selbsterklärend, aber bis zum In-Kraft treten der 51. Änderung des 
Regionalplans kein Ziel der Raumordnung. 
Soweit die nebenstehenden Ausführungen als Anregungen und Bedenken gegen 
den aktuellen Planentwurf gemeint sind wird diesen nicht gefolgt. Darüber hinaus-
gehend werden die Ausführungen zur Kenntnis genommen. 
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II-W41 

Schreiben vom 08.05.2008 
 
 
(im AGV zur Anregung Alp/415/2 enthalten) 

Alpen 2501-05-A, 
2501-05-B, 
2501-06, 
2501-07 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. Zu 
firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Es wird ferner auf den AGV zur Anregung Alp/415/2 verwiesen. 
Darüber hinaus werden die Ausführungen zur Kenntnis genommen. 

 

I-W25 

Schreiben vom 12.09.2007 
Aufnahme der Bereiche als Sondierungsbereich.  
Zusätzliche Meldung von 2504-09 als Interessensbereich für Quarzkies 
(Reichweite ca. 14 Jahre, Anlieferung per LKW. Inanspruchnahme 2038, 
6m Mächtigkeit) . 

Dinslaken, 
Hünxe, 
Diverse 

2504-03-A, -B, -
C u. –D, 

2504-04 -B, 
2502-01-A, -B, -
C u. –D, 2502-

02-A u. –B, 
2502-03-A u. –
B, 2502-04-A 
(und ggf. wei-

tere) 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) und dessen Aktualisierung durch Anlage A zu 
den Synopsen abgelehnten Bereichen auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbe-
richt (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die weiteren detaillierteren Aspek-
te in den eingereichten Unterlagen nichts.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Es wird weiterhin nur 2504-04-A 
wird als Interessensbereich vorgesehen. Die Ausführungen werden jedoch zur 
Kenntnis genommen. 
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 Versorgungssicherheit für das außerhalb des Regierungsbezirks (in 
Dorsten) gelegene Quarzkieswerk durch Lagerstätten außerhalb des 
Regierungsbezirks nur noch für 18 Jahre gewährleistet. Planung das 
Werk danach mit LKWs aus Regierungsbezirk Düsseldorf zu versorgen. 
Als Sondierungsbereich vorgesehene Fläche 2504-04-A reicht nur für 5 
Jahre und ist damit nicht hinreichend. Für Quarzkies (SiO2-Gehalt > 96% 
ist gemäß Landesplanungsrecht ebenfalls eine Versorgungssicherheit von 
25 Jahren gefordert. Diese ist nicht gegeben. Innerhalb der im Schreiben 
näher bezeichneten Flächen sind weitere Sondierungsbereiche festzule-
gen. 
Die Abbaumächtigkeit beträgt maximal 7 Meter. Selbst Quarzkiesmäch-
tigkeiten von 3m sind abbauwürdig, da die Wertschöpfung des Roh-
quartzkieses durch die Aufbereitung, Weiterverarbeitung und Vermark-
tung als hochwertiges Quarzprodukt um ein Wesentliches höher ist als bei 
Sand und Kies für die Betonindustrie. Aufgrund geringer Abbaumächtig-
keiten ist durch eine anschließende Wiederverfüllung bis Ursprungsniveau 
der ehemalige Zustand kurzfristig wieder herstellbar. 
 

Dinslaken, 
Hünxe, 
Diverse 

2504-03-A, -B, -
C u. –D, 

2504-04 -B, 
2502-01-A, -B, -
C u. –D, 2502-

02-A u. –B, 
2502-03-A u. –
B, 2502-04-A 
(und ggf. wei-

tere) 

Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird zunächst auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur 
Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Eine Absicherung einzel-
ner Firmen oder Weiterverarbeitungsbetriebe ist nicht erforderlich. Unabhängig 
davon ist darauf hinzuweisen, die Firma auch Rohstoffe von außerhalb des Regie-
rungsbezirks Düsseldorf oder auf dem freien Markt aus dem Regierungsbezirk 
Düsseldorf beziehen kann. Ggf. sind – wenn Firmen Weiterverarbeitungsanlagen 
nicht verlegen möchten - auch weitere Fahrtwege zumutbar, gerade auch ange-
sichts der vom Unternehmen selber angesprochenen besonders hohen Wertschöp-
fung bei Quarzkies. Eine weitergehendere Berücksichtigung von Bereichen für 
dieses Untersegment ist nicht erforderlich. Eine hinreichende Sicherung ist erfolgt. 
Es ist ferner auf die bereits über die BSAB erfolgten Sicherungen und diejenigen 
über Sondierungsbereiche hinzuweisen. Zusätzliche Sicherungen sind auch für 
diese Rohstoffqualität u.a. anderem vor dem Hintergrund von  Möglichkeiten des 
selektiven Abbaus einer Lagerstätte mit verschiedenen Qualitäten und der Aufberei-
tungsmöglichkeiten nicht erforderlich (hierzu wurde am 16.05.2007 auch ein Telefo-
nat mit dem Geologischen Dienst geführt). Zudem hat die Firma unter Berücksichti-
gung der Flächen außerhalb des Regierungsbezirkes schon nach eigenen Angaben 
einen relativ langen Sicherungszeitraum, der beispielsweise über den 15 Jahren 
liegt, die andernorts für Pläne als Bezugsmaßstabe genommen werden (siehe 
Ausführungen zum substantiellen Umfang der Bereiche und zu den Anforderungen 
an Konzentrationszonenregelungen bei A/110/6 in der Synopse Allgemeines). Ggf. 
kann jedoch zu einem späteren Zeitpunkt eine erneute Überprüfung der Sachlage 
und der aktuellen Bewertungen erfolgen – evtl. auch zusammen mit den Vertretern 
angrenzender Regionen. Es wird davon ausgegangen, dass sich – sollten sich die 
aktuellen Bewertungen wider Erwarten als nicht korrekt herausstellen -  sachgerech-
te Lösungen finden lassen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemei-
nes“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche 
BSAB besteht derzeit kein Bedarf.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Es wird weiterhin nur 2504-04-A 
wird als Interessensbereich vorgesehen. Die Ausführungen werden jedoch zur 
Kenntnis genommen. 
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Kritische Thematisierung von 2504-04 A und Fragen der Lagerstättenqua-
lität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 

Hünxe 2504-04-A Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
 
Aufgrund der Stellungnahme vom 12.09.2007 und 14.02.2008 wurde die Fläche 
2505-04-A auch noch einmal hinsichtlich Mächtigkeiten, Zuschnitt, Erschließung, 
Nutzungsmöglichkeiten der vorhandenen Rohstoffe, Nachfolgenutzungsmöglichkei-
ten, Überdeckungen und Zwischenmittel etc. überprüft. Es ergab en sich aber – 
auch unter Berücksichtigung  der  vom Unternehmen selber angemerkten hohen 
Wertschöpfungsaspekte (geringere Mächtigkeiten auch noch wirtschaftlich)  - keine 
hinreichenden Indizien dafür, dass die Fläche nicht wirtschaftlich abbaubar wäre. Es 
ist von einer wirtschaftlichen Abbaumöglichkeit auszugehen. 
 
Auch ohne die Fläche 2504-04-A – sollte sie wieder der derzeitigen Einschätzung 
nicht abbaubar sein - wären quantitativ hinreichende Lagerstätten gesichert.  
 

 

Der Ausschlussgrund „Lage im Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungs-
verbot“  nicht akzeptabel. Im Genehmigungsverfahren hat Firma stets 
eine ökologisch sinnvolle Rekultivierung nachgewiesen. Befreiungen sind 
möglich nach Erfahrungen in Bottrop; Anregung die Flächen, die aufgrund 
des Ausschlusskriteriums „Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsver-
bot“ entfallen, in die SUP-Teilbereichstabelle mit aufzunehmen mit der 
Möglichkeit, die Abgrabung aufgrund eines Landschaftsschutz-
Befreiungsverfahrens zu ermöglichen. Bezugnahme auf S. 37 des Um-
weltberichtes (1. Fassung): Aussage geeigneter Alternativflächen trifft für 
Quarzkies nicht zu, denn hochwertigen Rohquarzkies in wirtschaftlicher 
Entfernung zur Versorgung des Werkes Dorsten gibt es nur noch in den 
von der Fa. angemeldeten Flächen im Regierungsbezirk Düsseldorf . 

Hünxe, 
Dinslaken, 

Diverse 

2504-03-A, -B, -
C u. –D, 

2504-04 -B, 
2502-01-A, -B, -
C u. –D, 2502-

02-A u. –B, 
2502-03-A u. –
B, 2502-04-A 

(und ggf. weite-
re) 

Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Ferner wird auf die vorstehenden Bewertungen zu Stellungnahme vom 12.09.2007 
verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

II-W02 

Schreiben vom 14.02.2008 
Aufnahme mehrerer Bereiche als Sondierungsbereich.  
In der Sondierungskarte wird keine abbauwürdige Abgrabungsfläche 
berücksichtigt. 

Dinslaken 
Hünxe, 
Diverse 

Diverse Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – 
sollten doch gleich BSAB gewünscht sein - besteht derzeit kein Bedarf.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird zunächst auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur 
Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 



51. Änderung des Regionalplans                                                                    Stand: 18.06.08  

  108

Wie haben 246 ha zur Versorgung des Werkes Dorsten mit Quarzkies 
gemeldet. Nur die Teilfläche 2504-04-A wurde vorgesehen. 
Da Eigentümer im östlichen Bereich Probebohrungen untersagt haben, ist 
es zurzeit nicht möglich zu beurteilen, ob ein wirtschaftlicher Quarzkies-
abbau zur Versorgung des Werkes durchzuführen ist. Aufgrund der Pro-
bebohrungen im westlichen Teilbereich ist zu vermuten, dass der anste-
hende geringmächtige Quarzkies nicht wirtschaftlich gewonnen werden 
kann. Es sind unbedingt weitere Probebohrungen insbesondere im östli-
chen Teil der Abgrabungsfläche. 
Im Ergebnis wird für die Versorgung des Quarzkieswerkes Dorsten keine 
einzige abbauwürdige Abgrabungsfläche berücksichtigt. 
Deshalb ist das Ausschlusskriterium LSG mit Abgrabungsverbot zu über-
prüfen. In unserer Stellungnahme vom 12.09.2007 haben wir ausgeführt, 
dass ein Quarzkiesabbau selbst bei einer Mächtigkeit von 3 m wirtschaft-
lich sein kann. Voraussetzung ist allerdings, dass der Quarzkies ohne 
Überdeckung und in einer verhältnismäßig gleichmäßigen Mächtigkeit 
lagert. Um eine Lagerstätte bezüglich dieser Parameter beurteilen zu 
können, sind umfangreiche Probebohrungen erforderlich. Die Daten und 
Karten des Geologischen Dienstes sind diesbezüglich nicht aussagefähig 
genug. Wir regen an, dass die durch das Ausschlusskriterium LSG mit 
Abgrabungsverbot betroffenen Teilflächen der Abgrabungsbereiche E-
gerheide und Opschlagskath als Sondierungsbereiche in die SUP-
Teilbereichstabelle aufgenommen werden, gegebenenfalls mit dem Ziel, 
diese Flächen durch weitere Probebohrungen zu erkunden und damit die 
Abbauwürdigkeit abschließend beurteilen zu können.  

Dinslaken 
Hünxe 

Diverse Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu den allgemeinen Bedenken bezüglich der Ablehnung von gemeldeten Interes-
sensbereichen wird auf die Angaben im Umweltbericht (inkl. Gesamtbereichstabelle, 
der Begründung der Planerarbeitung und – aktueller – der Anlage A zu den Synop-
sen verwiesen. An den entsprechenden Bewertungen wird festgehalten. Ergänzend 
wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/170/8 bzgl. 
des planerischen Konzeptes und zur Anregung A/413/1 insb. zur Angemessenheit 
des Vorgehens mit regelmäßigen Ausschlusskriterien verwiesen.  
Probebohrungen sind nicht erforderlich (gilt für alle von der Firma angesprochenen 
Interessensbereiche). Daten hinreichender Genauigkeit liegen vor. Unabhängig 
davon ist auf die Rechte der Eigentümer bezüglich der Verweigerungen von Boh-
rungen hinzuweisen. Diese Sachlage ist zu respektieren, wenngleich sich deren 
Positionen im Zeitverlauf ändern können. Ggf. können Unternehmen hier auch 
Anreize setzen. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsverbot/ Landschafts-
schutzgebieten wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse 
„Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. 
Zu den konkreten Aspekten wird auf die vorstehenden regionalplanerische Bewer-
tungen der Anregung vom 12.09.2007 verwiesen, an denen festgehalten wird. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird ergänzend auch auf die Angaben in der rechten Syn-
opsenspalte zu den Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der 
Synopse Allgemeines (inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Um-
weltberichtes) verwiesen. 
Es wird ferner auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen (u.a. zu 
Probebohrungen) und die regionalplanerische Bewertung der Anregung vom 
12.09.2007 verwiesen. 
Es wird ferner auf die vorstehende regionalplanerische Bewertung der Anregung 
vom 12.09.2007 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

Opschlagskath 
Eine Nichtberücksichtigung aller Flächen außer 2504-03-D aufgrund des 
Ausschlussgrundes von Landschaftsschutzgebiet ist nicht zu akzeptieren. 
Ohne weitere Probebohrungen dürfen diese Flächen der Rohstoffsiche-
rung nicht entzogen werden. 
Dieser Abgrabungsbereich ist unbedingt durch weitere Probebohrungen 
zu erkunden, um einen wirtschaftlichen Quarzkiesabbau beurteilen zu 
können. 

Hünxe 2504-03-A, -B, -
C u. –D  

und ggf. die 
angrenzenden 
Interessensbe-
reiche, falls die 
auch gemeint 

sind 

Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsverbot/ Landschafts-
schutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemei-
nes“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. Es wird ferner auf die 
vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen (u.a. zu Probebohrungen) und die 
regionalplanerische Bewertung der Anregung vom 12.09.2007 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Hünxer Heide 
Die Nichtausweisung von 2504-04-B aufgrund der Ausschlussgründe 
zurzeit nachvollziehbar. 
Aufgrund der im westlichen Teilbereich durchgeführten Probebohrungen 
ist zu vermuten, dass der Sondierungsbereich 2504-04-A nicht wirtschaft-
lich betrieben werden kann (siehe oben). 

Hünxe 2504-04-A u. -B 
und ggf. die 

angrenzenden 
Interessensbe-
reiche, falls die 
auch gemeint 

sind. 

 Es wird – außer bei dem weiterhin als Sondierungsbereich vorgesehenen Bereich 
2504-04-A - auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Ge-
samtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen ver-
wiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Ferner wird 
auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen (u.a. zu Probebohrungen) 
und die regionalplanerische Bewertung der Anregung vom 12.09.2007 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Gahlen-Besten 
Die Nichtausweisung ist aufgrund der Ausschlussgründe zurzeit nachvoll-
ziehbar. 

Hünxe 2504-05-A u. -B Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen 

Tester Berge 
Die Nichtausweisung ist aufgrund der Ausschlussgründe zurzeit nachvoll-
ziehbar. 

Hünxe 2504-09 Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen 

Eine Nichtberücksichtigung der Interessensbereiche aufgrund des Aus-
schlussgrundes von Landschaftsschutzgebiet ist nicht zu akzeptieren. 
Ohne weitere Probebohrungen dürfen diese Flächen der Rohstoffsiche-
rung nicht entzogen werden. 

Dinslaken 2502-01-A, -B, -
C u. -D 

Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. Ferner 
wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen (u.a. zu Probebohrun-
gen) und die regionalplanerische Bewertung der Anregung vom 12.09.2007 verwie-
sen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Eine Nichtberücksichtigung der Interessensbereiche aufgrund des Aus-
schlussgrundes von Landschaftsschutzgebiet ist nicht zu akzeptieren. 
Ohne weitere Probebohrungen dürfen diese Flächen der Rohstoffsiche-
rung nicht entzogen werden. 

Dinslaken 2502-02-A u. -B Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. Ferner 
wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen (u.a. zu Probebohrun-
gen) und die regionalplanerische Bewertung der Anregung vom 12.09.2007 verwie-
sen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Eine Nichtberücksichtigung der Interessensbereiche aufgrund des Aus-
schlussgrundes von Landschaftsschutzgebiet ist nicht zu akzeptieren. 
Ohne weitere Probebohrungen dürfen diese Flächen der Rohstoffsiche-
rung nicht entzogen werden. 

Dinslaken 2502-03-A u. -B Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. Ferner 
wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen (u.a. zu Probebohrun-
gen) und die regionalplanerische Bewertung der Anregung vom 12.09.2007 verwie-
sen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Egerheide 
Eine Nichtberücksichtigung aller Flächen außer 2502-04-B aufgrund des 
Ausschlussgrundes von Landschaftsschutzgebiet ist nicht zu akzeptieren. 
Ohne weitere Probebohrungen dürfen diese Flächen der Rohstoffsiche-
rung nicht entzogen werden. 
Der Abgrabungsbereich Egerheide ist von der örtlichen Lage her der für 
das Werk Dorsten günstigste. Dieser Abgrabungsbereich ist unbedingt 
durch weitere Probebohrungen zu erkunden, um einen wirtschaftlichen 
Quarzkiesabbau beurteilen zu können. Solange dies nicht geschehen ist, 
darf diese Fläche der Rohstoffsicherung als potenzielle Abgrabungsfläche 
nicht entzogen werden 

Dinslaken 2502-04-A  
und B 

und ggf. die 
angrenzenden 
Interessensbe-
reiche, falls die 
auch gemeint 

sind 

Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Es wird ferner auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen (u.a. zu 
Probebohrungen) und die regionalplanerische Bewertung der Anregung vom 
12.09.2007 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Schreiben vom 10.09.2007  
Aufnahme der Bereiche für die Sicherung und den Abbau oberflächenna-
her Bodenschätze. Firma führt seit 1957 in Schwalmtal Abgrabungen von 
Sand, Kies und Ton durch. Flächenanmeldung erfolgt, da derzeitige 
Abgrabung voraussichtlich während Laufzeit des neuen Regionalplans zur 
Neige gehen wird (Anreger geht davon aus, dass dieser gerade neu 
aufgestellt wird).  

Schwalmtal südöstl.  Teil-
fläche 2406-02, 

2406-04, 
akt. Standort 

Vorab wird darauf hingewiesen, dass es sich nur um eine Regionalplanänderung 
handelt, nicht die Neuaufstellung des gesamten Regionalplans. 
Zu den im 2. Entwurf und dessen Aktualisierung durch Anlage A zu den Synopsen 
abgelehnten Bereichen wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (ins-
besondere Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird zunächst auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur 
Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden je-
doch zur Kenntnis genommen. 
 
Unabhängig davon wird der Anreger darauf hingewiesen, dass in Ziel 1, Nr. 5, Kap. 
3.12 des Regionalplans eine Sonderregelung für kleinräumige Erweiterungen vor-
gesehen werden soll. 

I-W26 

Als Ergebnis bisheriger Prüfungen ist eine FFH-Vorprüfung nicht erforder-
lich 

Schwalmtal südöstl.  Teil-
fläche 2406-02, 

2406-04 

Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen.  
Auf das Vorliegen einer FFH-Vorprüfung kommt es entscheidungserheblich nicht an. 
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II-W14 

Schreiben vom 28.02.2008 
Aufnahme der Bereiche als Sondierungsbereich.  

Schwalmtal 2406-02 
2406-03 
2406-04 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Frage und Systematik der Bereichsauswahl und des Auswahlprozesses wird auf 
den Umweltbericht zur 51. Änderung verwiesen (sowie ergänzend auf die Aktualisie-
rung von Kriterien über die Ausgleichsvorschläge in den Synopsen). Das Vorgehen 
ist sachgerecht. Den entsprechenden nebenstehenden Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hervorzuheben ist diesbezüglich insbesondere, dass ein gesamträumlicher Ansatz 
mit regelmäßigen Ausschlussbereichen nach vorheriger gesamträumlicher Betrach-
tung der Rohstoffvorkommen verfolgt wird und Interessensbereichsmeldungen erst 
in einem nachgeordneten Verfahrensschritt im Rahmen der Abwägung als Aspekt 
berücksichtigt wurden. Ergänzend wird auf die aktuelleren Angaben zum gesamt-
räumlichen Planungskonzept in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/170/8 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen und zur 
Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“.  
Zu den allgemeinen Bedenken bezüglich der Ablehnung von gemeldeten Interes-
sensbereichen wird auf die Angaben im Umweltbericht (inkl. Gesamtbereichstabelle, 
der Begründung der Planerarbeitung und – aktueller – der Anlage A zu den Synop-
sen verwiesen. An den entsprechenden Bewertungen wird festgehalten. Ergänzend 
wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/170/8 bzgl. 
des planerischen Konzeptes und zur Anregung A/413/1 insb. zur Angemessenheit 
des Vorgehens mit regelmäßigen Ausschlusskriterien verwiesen.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
Unabhängig von den hiesigen Bewertungen wird jedoch auf die geplante Sonderre-
gelung in Ziel 1, Nr. 5, Kap. 3.12 des Regionalplans hingewiesen, die vom Unter-
nehmen geprüft werden könnte.  
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 Durch Schreiben vom 10.09.200/ an das damals zuständige Dezernat 
61 hat unsere Mandantin zwei Abgrabungsflächen auf dem Gebiet der 
Gemeinde Schwalmtal im Kreis Viersen angemeldet. Beide Flächen 
sind nach der Gesamtbereichstabelle mit Stand vom 11.01.2008 nicht 
als Sondierungsbereiche far die künftige Rohstoffgewinnung vorgese-
hen. 
Die erste durch unsere Mandantin angemeldete Fläche (Gemarkung 
Waldniel, Flur 66, Flurstücke 22 etc.) mit einer Größe von ca. 35 ha 
wurde im Rahmen der Prüfung, die der Gesamtbereichstabelle zu 
Grunde liegt, offensichtlich Übersehen oder zumindest vollständig außer 
Acht gelassen. Die Gesamtbereichstabelle weist nämlich far die betrof-
fene Stelle unter der Nummer 2408-02 als angemeldeten Interessenbe-
reich lediglich eine Flächenanmeldung in der Größe von 104 ha aus 
Diese Flächenanmeldung in der Größe von 104 ha eines nicht ortsan-
sässigen Unternehmens überlagert die von unserer Mandantin ange-
meldete Flache zwar vollständig. Das durfte jedoch nicht als Grund 
dafür herangezogen werden, eine Auseinandersetzung mit der seitens 
unserer Mandantin angemeldeten Fläche vollständig zu unterlassen. 
Denn wie sogleich unten unter Ziffer 1 im Einzelnen dargelegt wird, 
greifen die in der Gesamtbereichstabelle aufgeführten Ausschlussgrün-
de für die Nichtdarstellung der 104 ha großen Fläche als Sondierungs-
bereich für die Rohstoffgewinnung für die weitaus kleinere Fläche unse-
rer Mandantin – die darüber hinaus nach Abstimmung mit der Gemein-
de Schwalmtal auf lediglich noch 20 ha reduziert wird – gerade nicht. 
Die zweite von unserer Mandantin angemeldete Fläche (Gemarkung 
Waldniel, Flur 64, Flurstücke 31 etc.) wird in der Gesamtbereichstabelle 
unter der Nummer 2406-04 geführt. Die Anmeldung für diese Fläche 
wird von unserer Mandantin nicht weiter aufrecht erhalten und kann aus 
der Auflistung der angemeldeten Interessenbereiche gestrichen werden. 
Als Ersatz hierfür meldet unsere Mandantin nunmehr einen 35 ha gro-
ßen Teil des — auf Grund der Anmeldung durch ein anderes Unter-
nehmen - bereits als Nummer 2406-03 mit 48 ha in der Gesamtbe-
reichstabelle geführten Interessenbereichs an. Einzelheiten hierzu fol-
gen unter Ziffer 2. 

Schwalmtal 2408-02 
2406-03 
2406-04 

(Interessen nur 
twl.: siehe 
Anregung) 

Die Anlagen zum Schreiben vom 28.08.2008 können vom Regionalrat eingesehen 
werden, ändern jedoch nichts an den nachstehenden Bewertungen des Schreibens. 
 
Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. An diesen wird 
festgehalten. 
 
Dass das Unternehmen eine Fläche innerhalb eines größeren Interessensbereiches 
angemeldet hatte war bekannt und wurde berücksichtigt. Dies birgt aber aufgrund 
der flächendeckend vorliegenden Ausschlussgründe nicht das Erfordernis, hierfür 
einen eigenen Interessensbereich vorzusehen.  
 
Hätte sich innerhalb der größeren Fläche ein darstellbarer Bereich gefunden, wäre 
dieser auch als separater Interessensbereich vorgesehen worden. Dies war jedoch 
nicht der Fall. 
 
Die Reduzierung des Flächeninteresses wird zur Kenntnis genommen. Ein Bedarf 
der Planänderung ergibt sich daraus nicht. 
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 Im Rahmen der bisherigen Prüfung wurde lediglich ein wesentlich größe-
rer Interessenbereich (104 ha) eines nicht ortsansässigen Unternehmens 
betrachtet, der den angemeldeten Interessenbereich eines ortsansässi-
gen Unternehmens weit überlagert. Eine auf diesen wesentlich kleineren 
Bereich bezogen Einzelprüfung hat bisher nicht stattgefunden.  
In Abstimmung mit Gemeinde Schwalmtal wurde die Anmeldung inner-
halb des Interessensbereiches von 35 auf 20 ha verkleinert. Für die 20 ha 
große Teilfläche ergibt sich eine andere Bewertung hinsichtlich der Fra-
gen, ob es sich um eine Erweiterung handelt, und wie die Ausschluss-
gründe zu bewerten sind. 
Anders, als dies Ii der Gesamtbereichstabelle für den überlagernden 
Interessenbereich von 104 ha angenommen wird, handelt es sich bei der 
von unserer Mandantin angemeldeten Fläche um die Erweiterung einer 
laufenden Abgrabung, die nach den Erläuterungen aus Kapitel 3 12 Ziel 1 
des GFP vorrangig als Abgrabungsbereich auszuweisen ist. 
Unsere Mandantin baut in Schwalmtal seit über 50 Jahren Kies, Sand und 
Ton ab. Derzeit erfolgt die Rohstoffgewinnung auf der im aktuellen GEP 
99 zeichnerisch als Abgrabungsbereich dargestellten Fläche Papelter Hof, 
die in ca.  8 Jahren erschöpft sein wird. Wie sich der Planübersicht Anlage 
1 entnehmen lässt, grenzt die Abgrabung Papelter Hof südöstlich an die 
sich derzeit in der Herrichtungsphase befindende Abgrabung unserer 
Mandantin, auf der die Rohstoffgewinnung früher stattfand. Der jetzt 
angemeldete Interessenbereich schließt sich auf der anderen Seite unmit-
telbar an den heutigen Herrichtungsbereich en. 
Dass der Interessenbereich an die Abgrabungsflachen angrenzt, die 
derzeit hergerichtet werden und nicht an die Abgrabungsfläche Papelter 
Hof, wo gegenwärtig die Rohstoffgewinnung stattfindet, spielt für das 
Vorliegen einer Abgrabungserweiterung keine Rolle. Denn eine Abgra-
bung ist nach dem Abgrabungsgesetz Nordrhein-Westfalen erst dann 
abgeschlossen, wenn das Abbau- und Betriebsgelände vollständig wie-
derhergerichtet ist.  
Eine Flache, auf der nach abgeschlossener Rohstoffgewinnung Wieder-
herrichtungsmaßnahmen durchgeführt werden, stellt damit ein laufendes 
Abgrabungsvorhaben im Sinne des Abgrabungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen dar. Bei dem jetzt angemeldeten Interessenbereich handelt es 
sich damit nicht um den „Wiederaufschluss” einer abgeschlossenen „Alt-
abgrabung”, sondern um die Erweiterung einer laufenden Abgrabung, die 
sich zum Tell In der Herrichtungsphase und zum Teil in der Abbauphase 
befindet. 

Schwalmt-
tal 

südöstl. Teil-
fläche 2406-02 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An diesen wird festgehalten. 
 
An den jeweiligen Ausschlussgründen wird trotz Abstimmung mit der Gemeinde 
Schwalmtal festgehalten, da sie zu gravierend sind. Zur Unterstützung durch die 
Gebietskörperschaft wird ergänzend auf die Angaben im Zusammenhang mit fir-
menspezifischen Bedarfen und Standortsicherungsinteressen in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in 
der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. 
 
Dass das Unternehmen eine Fläche innerhalb eines größeren Interessensbereiches 
angemeldet hatte war bekannt und wurde berücksichtigt. Dies birgt aber aufgrund 
der flächendeckend vorliegenden Ausschlussgründe nicht das Erfordernis, hierfür 
einen eigenen Interessensbereich vorzusehen.  
 
Hätte sich innerhalb der größeren Fläche ein darstellbarer Bereich gefunden, wäre 
dieser auch als separater Interessensbereich vorgesehen worden. Dies war jedoch 
nicht der Fall. 
 
Die Reduzierung des Flächeninteresses wird zur Kenntnis genommen. Ein Bedarf 
der Planänderung ergibt sich daraus nicht. 
 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Die Fläche ist 
korrekt als Wiederaufschluss klassifiziert worden.  
Auf die rein rechtliche Einstufung nach Abgrabungsgesetz kommt es dabei nicht an. 
Es geht raumordnerisch u.a. darum, dass Bereiche, in denen noch Anlagen stehen 
oder/und wo die Landschaft als – mangels des Beginns einer Rekultivierung - stär-
ker vorgeschädigt ist, ein höheres Gewicht haben sollen.  
Bei einer Einstufung als Erweiterung hätten aber ohnehin die gleichen Ausschluss-
gründe gegolten.  
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 Dass hier von einer Abgrabungserweiterung und nicht von dem Wieder-
aufschluss einer Altabgrabung auszugehen ist, entspricht auch der Be-
gründung der Planerarbeitung zur 51. Änderung des GEP 1999 mit Stand 
vom 11.01.2008. Dort wird unter Ziff. 4.2.4.3 nämlich ausgeführt, zwi-
schen Erweiterung und Wiederaufschlüssen bestehe ein qualitativer 
Unterschied, der in den tendenziell geringern Standorterhaltungsinte-
ressen und den eher größeren negativen Umweltauswirkungen van Wie-
deraufschlüssen begründet liege. Im vorliegenden Fall macht es im Hin-
blick auf das Standorterhaltungsinteresse ersichtlich keinen Unterschied, 
dass der neu gemeldete Interessenbereich an die Abgrabungsfläche 
angrenzt, die sich derzeit in der Herrichtungsphase befindet und nicht an 
die Flache Papelter Hof, wo die Rohrstoffgewinnung aktuell stattfindet. 
Der neu gemeldete Interessenbereich gehört zu einem wirtschaftlich 
einheitlichen Abgrabungsvorhaben unserer Mandantin innerhalb einer zu-
sammenhängenden Rohstofflagerstätte. Von diesem Abgrabungsstandort 
aus versorgt unsere Mandantin seit Jahrzehnten die regionale Wirtschaft 
in der näheren Umgebung kontinuierlich mit den Rohstoffen Kies, Sand 
und Ton. Es wäre ein offenkundiger Fehlschluss, hier von einem 
,tendenziell geringeren" Standorterhaltungsinteresse auszugehen. nur 
weil der neu gemeldete Interessenbereich nicht unmittelbar an die derzeit 
in der Abbauphase befindliche Flache Papelter Hof angrenzt, sondern an 
den noch nicht abgeschlossenen Wiederherrichtungsbereich. 
Ebenso wenig kann in Bezug auf den neu angemeldeten Interessenbe-
reich von „eher größeren negativen Umweltauswirkungen von Wieder-
aufschlüssen' ausgegangen werden. Auf der unmittelbar an den neu 
angemeldeten Interessenbereich angrenzenden Wiederherrichtungsflä-
che erfolgt derzeit die Verfüllung des durch dis Abgrabungstätigkeit 
geschaffenen Hohlraums mit den hierfür erforderlichen baulichen und 
sonstigen technischen Arbeiten. Durch die Rohstoffgewinnung auf den 
angrenzenden Flächen würde daher nicht in ein von wirtschaftlichen 
Tätigkeiten noch nicht betroffenes Gebiet eingegriffen. Vielmehr würden 
lediglich an diesem Standort seit Jahrzehnten bekannte und — im 
Hinblick auf Verkehrsführung, Nachbar- und Umweltschutz etc. - ent-
sprechend eingespielte Tätigkeiten fortgeführt. Es liegt also eine ganz 
andere Situation vor als im Falle des Wiederaufschlusses einer ggf. vor 
Jahren vollständig wieder hergerichteten Abgrabungsfläche, auf der seit 
dem Ende der Wiederherrichtung keine Arbeiten mehr stattgefunden 
haben. 
Zusammenfassend ist Bereich Abgrabungserweiterung mit dem entspre-
chenden rechtlichen Gewicht. 

Schwalmt-
tal 

südöstl. Teil-
fläche 2406-02 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An diesen wird festgehalten. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Die Fläche ist 
korrekt als Wiederaufschluss klassifiziert worden.  
Auf die rein rechtliche Einstufung nach Abgrabungsgesetz kommt es dabei nicht an. 
Es geht raumordnerisch u.a. darum, dass Bereiche, in denen noch Anlagen stehen 
oder/und wo die Landschaft als – mangels des Beginns einer Rekultivierung - stär-
ker vorgeschädigt ist, ein höheres Gewicht haben sollen. 
Bei einer Einstufung als Erweiterung hätten aber ohnehin die gleichen Ausschluss-
gründe gegolten. 
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 In der Gesamtbereichstabelle werden für den Interessenbereich Nr. 2406-
02, also die 104 ha große, von einem ortsfremden Unternehmen ange-
meldete Abgrabungsfläche, mehrere Ausschlussgründe genannt. Unsere 
Mandantin gestaltet den mit einer Größe von 20 ha wesentlich kleineren 
Interessenbereich so, dass sämtliche Ausschlussgründe nicht zutreffen: 
>300 m Pufferbereich um FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet 
Der bislang ausschließlich in einer Größe von 104 ha untersuchte Interes-
senbereich Nr. 2406-02 reicht in erheblichem Umfang zum Teil deutlich 
näher als 300 m an das FFH Gebiet Schwalm, Knippertzbach, Radervee-
kes und Lüttelforster Bruch (Kenziffer DE -4803-301) und das Vogel-
schutzgebiet Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg heran. 
Für den durch unsere Mandantin angemeldeten Interessenbereich mit 
einer Große von 20 ha gilt dies nicht. Wie sieh aus dem Analyseplan der 
Planungsgruppe S. (Anlage 2) ergibt, beträgt der Mindestabstand der neu 
gemeldeten Fläche zu dem FFH- und Vogelschutzgebiet fast durchgängig 
über 300 m. Lediglich auf einer Länge von ca. 55 m beträgt der Abstand 
zu den beiden Schutzgebiete nur 287 m. Angesichts der in dem Umwelt-
bericht zur 51. Änderung des GEP 99 vielfach betonten Parzel-
lenunschärfe des Regionalplans ist diese absolut geringfügige Unter-
schreitung des Putterbereichs unerheblich und darf bei der Abwägung 
nicht zur Annahme eines Ausschlusskriteriums führen, 
Das wird in dem Umweltbericht auch bestätigt, wo auf Seite 24 ausgeführt 
wird, dass in dem Fall, dass nur Teilbereiche eines Interessenbereiches 
von Ausschlussbereichen betroffen waren, geprüft wurde, ob nur eine 
geringfügigelkleinflächige Betroffenheit besteht, die sich z.B. bei einer 
eventuellen späteren BSAB-Darstellung oder im Zulassungsverfahren 
durch einen etwas modifizierten Zuschnitt beseitigen ließe oder die in 
späteren Verfahrensschritten eventuell zu Gunsten der Rohstoffgewin-
nung zurückstehen könnte. Für den hier angemeldeten Interessenbereich 
ist bereits konkret vorgesehen, dass längs der Grenze der Abgrabungs-
fläche, die den Schutzgebieten zugewandt ist, naturschutzrechtliche 
Vorabmaßnahmen durchgeführt werden, so dass der Abstand der Roh-
stoffgewinnung zu den Schutzgebieten durchgängig mehr als 300 m 
beträgt. 
Der Interessenbereich 2406-02 wurde seitens der Bezirksplanungsbehör-
de bislang nur in der durch ein anderes Unternehmen angemeldeten 
Ausdehnung von 104 ha geprüft. Die insoweit festgestellte Überschnei-
dung mit den Ausschlusshereichen der 300-m Pufferzonen um das FFH-
Gebiet und das Vogelschutzgebiet existiert für die von unserer Mandantin 
angemeldete Fläche nicht. 

Schwalmt-
tal 

südöstl. Teil-
fläche 2406-02 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An diesen wird festgehalten. 
 
Dass das Unternehmen eine Fläche innerhalb eines größeren Interessensbereiches 
angemeldet hatte war bekannt und wurde berücksichtigt. Dies birgt aber aufgrund 
der flächendeckend vorliegenden Ausschlussgründe nicht das Erfordernis, hierfür 
einen eigenen Interessensbereich vorzusehen.  
 
Hätte sich innerhalb der größeren Fläche außerhalb des 300-Meter Puffers ein 
darstellbarer Bereich gefunden, wäre dieser auch als separater Interessensbereich 
vorgesehen worden. Dies war jedoch nicht der Fall. 
 
Auch im Bereich außerhalb des 300 m Pufferbereichs liegen Ausschlussgründe vor. 
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 > Biotop gemäß Biotopkataster 
Durch den seitens unserer Mandantin angemeldeten Interessenbereich 
Wird die Biotopfläche BK 4803-099 nach dem Biotopkataster des IANUV 
(ehemals L013F) nicht in Anspruch genommen. Gleiches gilt für die ande-
ren in diesem Gebiet gelegenen Biotopflächen. Das geht aus dem Analy-
senplan der Planungsgruppe Scheller (Anlage 2) deutlich hervor. Auch in 
diesem Punkt unterscheidet sich die von unserer Mandantin geplante 
Abgrabung in einem Umfang von 20 he vollständig von dem durch ein 
anderes Unternehmen angemeldeten Interessenbereich von 104 ha. 

Schwalmt-
tal 

südöstl. Teil-
fläche 2406-02 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An diesen wird festgehalten. 
 
Dass das Unternehmen eine Fläche innerhalb eines größeren Interessensbereiches 
angemeldet hatte war bekannt und wurde berücksichtigt. Dies birgt aber aufgrund 
der flächendeckend vorliegenden Ausschlussgründe nicht das Erfordernis, hierfür 
einen eigenen Interessensbereich vorzusehen.  
 
Hätte sich innerhalb der größeren Fläche außerhalb der Biotopfläche ein darstellba-
rer Bereich gefunden, wäre dieser auch als separater Interessensbereich vorgese-
hen worden. Dies war jedoch nicht der Fall. 
 
Auch im Bereich außerhalb der Biotopfläche liegen Ausschlussgründe vor. 



51. Änderung des Regionalplans                                                                    Stand: 18.06.08  

  117

 > Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot 
Erweiterungsfläche liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplans (LP) 
Mittleres Schwalmtal, der in seinen textlichen Festsetzungen ein Abgra-
bungsverbot enthält. Dieses Abgrabungsverbot steht allerdings der hier 
angemeldeten Erweiterungsfläche mit 20 ha nicht entgegen. Das belegen 
die beiden Abgrabungsgenehmigungen, die von Kreis Viersen unter der 
Geltung des Abgrabungsverbotes des ersten LP Mittleres Schwalmtal aus 
dem Jahr 1982 erteilt wurden. In Abgrabungsgenehmigung vom 
15.11.1995, Az. 61/41-32 90 20 3 (6.08-1) finden sich zu dem Abgra-
bungsverbot im Landschaftsplan Mittleres Schwalmtal des Kreis Viersee 
keinerlei Ausführungen. Gleiches gilt für die unserer Mandantin erteilte 
Abgrabungsgenehmigung des Kreis Viersen vom 06.12.1999, Az. 61/4-32 
90 20 (6.06-3) für das Flurstück 81 von Flur 65 der Gemarkung Waldniel. 
Dort wird in  Zusammenfassung der UVP durch Kreis Viersen sogar 
ausgeführt, dass die vorgeschlagene Rekultivierung des Abgrabungsge-
lindes dazu führt, dass die Landschaft sich nach Abschluss der Rekultivie-
rungsarbeiten entsprechend den Zielen des LP darstellt. Mit dieser Aus-
sage bestätigt der Kreis Viersen explizit die Vereinbarkeit von Abgrabun-
gen mit dem Landschaftsplan Mittleres Schwalmtal unter der Vorausset-
zung, dass eine für die Verwirklichung der Ziele des LP geeignete Rekul-
tivierung vorgesehen wird. 
Die Regionalplanung kann sich über diese Einschätzung des Kreises als 
Verfasser des Landschaftsplans Mittleres Schwalmtal nicht dadurch 
hinweg setzen, dass der LP ohne weitere Differenzierung als Aus-
schlusskriterium für die Ausweisung von Sondierungsflächen für die 
künftige Rohstoffgewinnung herangezogen wird. Zwar mag die Regional-
planungsbehörde nach den Ausführungen in dem Umweltbericht im Hin-
blick auf Landschaftsschutzgebiete die planerische Konzeption verfolgen, 
keine weiteren Belastungen in dieser Gebietskategorie über neue Sondie-
rungsbereiche und entsprechende BSAB-Fortschreibungen entstehen" zu 
lassen. Es ist aber im Rahmen der verfolgten Konzeption zwingend zu 
berücksichtigen, dass in der vorliegenden Konstellation der Plangeber des 
Landschaftsplans Abgrabungen, die eine geeignete Rekultivierung vorse-
hen, gerade nicht als „Belastung” des Landschaftsschutzgebietes einstuft. 
In diesem Fall wäre das Festhalten an der planerischen Konzeption trotz 
positiver Kenntnis von der andere lautenden Einschätzung der für die 
Landschaftsplanung zuständigen Körperschaft von vornherein abwä-
gungsfehlerhaft. 
Anzumerken ist noch, dass Einstufung von Abgrabungsverboten in LSG 
als generelles Ausschlusskriterium für Sondierungsflachen rechtlich von 
vornherein nicht haltbar ist. Wir gehen aber davon aus, dass es auch in 
Ihrem Interesse ist, dass wir zur Vermeidung von Wiederholungen an 
dieser Stelle auf die Ihnen diesbezüglich bereits vorliegenden rechtlichen 
Stellungnahmen der Interessenverbände und anderer beteiligter Unter-
nehmen verweisen. 

Schwalmt-
tal 

südöstl. Teil-
fläche 2406-02 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An diesen wird festgehalten. 
 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. Der entsprechende 
Ausschlussgrund greift auch hier. Es ist insbesondere auf die Aussage des beson-
ders hohen Aufwertungspotentials noch nicht geschützter Flächen hinzuweisen. 
 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Wie oben bereits dargestellt wurde, zieht unsere Mandantin die Anmel-
dung des Interessenbereichs Nr. 2406-04 der Gesamtbereichstabelle 
zurück und meldet nunmehr eine Teilfläche von 35 ha des Interessenbe-
reichs Nr. 2406-03 der Gesamtbereichstabelle als Sondierungsbereich für 
die künftige Rohstoffgewinnung an. Die genaue Lage des Interessenbe-
reichs von 35 ha, auf den sich die geänderte Anmeldung unserer Man-
dantin bezieht, lasst sich der Planübersicht der Planungsgruppe S. (Anla-
ge 1) entnehmen. Die Fläche ist in der Planübersicht durch eine gelbe 
Schraffierung gekennzeichnet. 
Während der Interessenbereich Nr. 2406-02 der Gesamtbereichstabelle 
für die Sicherung des Betriebs unserer Mandantin und die regionale 
Rohstoffversorgung spätestens in acht Jahren – nach Erschöpfung der 
Flache Popelter Hof - relevant wird, dient die Anmeldung des Interessen-
bereichs Nr. 2408-03 der Gesamtbereichstabelle der längerfristigen Ver-
sorgung der Region mit Rohstoffen durch unsere Mandantin ab ca. 2030. 
Zwar handelt es sich bei der betroffenen Fläche nicht um eine Abgra-
bungserweiterung oder einen Wiederaufschluss, jedoch Ist gerade diese 
Fläche aufgrund ihrer Konfliktarmut für eine langfristige Sicherung der 
künftigen Rohstoffgewinnung besonders geeignet. Die in der Gesamtbe-
reichstabelle derzeit genannten Ausschlussgründe für den Interessenbe-
reich 2406-03 lassen sich nämlich ausräumen, wie im Folgenden zu 
sehen ist. 

Schwalmtal 2406-03 Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An diesen wird festgehalten. 
 
Dass das Unternehmen eine Fläche innerhalb eines größeren Interessensbereiches 
angemeldet hat, ist bekannt und wurde berücksichtigt. Dies birgt aber aufgrund der 
flächendeckend vorliegenden Ausschlussgründe nicht das Erfordernis, hierfür einen 
eigenen Interessensbereich vorzusehen.  
 
Hätte sich innerhalb der größeren Fläche ein darstellbarer Bereich gefunden, wäre 
dieser auch als separater Interessensbereich vorgesehen worden. Dies war jedoch 
nicht der Fall. 
 

 

Die Annahme in der Gesamtbereichstabelle, dass sich der angemeldete 
Interessenbereich Nr. 2406-03 auf schutzwürdige Böden nach der Karte 
der schutzwürdigen Böden des Geologischen Dienstes erstreckt, trifft für 
die seitens unserer Mandantin angemeldete Fläche von ca. 35 ha zu 
weniger als 5 Prozent zu. Dies macht der Analyseplan der Planungsgrup-
pe S. (Anlage 3), wo die Bodenarten nach GD 2006 im Interessenbereich 
unserer Mandantin ausgewiesen sind, optisch deutlich. Der hiernach 
lediglich in geringfügigen Teilbereichen der angemeldeten Fläche auftre-
tende Konflikt ließe sich – um mit den Worten des Umweltberichts zu 
sprechen - bei einer eventuellen späteren BSAB-Darstellung oder im 
Zulassungsverfahren ohne weiteres durch einen etwas modifizierten 
Zuschnitt beseitigen. Den angemeldeten Interessenbereich ausschließlich 
wegen der geringfügigen Überschneidung mit als schutzwürdig auege-
wiesenen Böden, die derzeit zudem noch Intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzt werden, im weiteren Verfahren der 51. GEP-Änderung nicht zu 
berücksichtigen, wäre erkennbar abwägungsfehlerhaft. 

Schwalmtal 2406-03 Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An diesen wird festgehalten. 
 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
 
Hinsichtlich der in Einzelfällen nur teilweisen Betroffenheit von Ausschlusskriterien 
wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pauschalierend festgelegte regelmä-
ßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die Angaben in der rechten Synop-
senspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“) und dass in den 
betreffenden Interessensbereichen bei einer nur teilweisen Betroffenheit auch noch 
andere Ausschlusskriterien zur Anwendung kommen, so dass insgesamt die ge-
samte Fläche auszuschließen ist. 
 



51. Änderung des Regionalplans                                                                    Stand: 18.06.08  

  119

Zur Vereinbarkeit mit dem Abgrabungsverbot im Landschaftsschutzgebiet 
Mittleres Schwalmtal gilt das oben Gesagte. Der Plangeber des Land-
schaftsplans selbst stuft Abgrabungen bei entsprechender Rekultivierung 
nicht als Belastung den Landschaftsschutzgebietes ein, so dass die He-
ranziehung der Lage des Interessenbereiches im Landschaftsschutzge-
biet als Ausschlusskriterium für die Darstellung als Sondierungsbereich 
für zukünftige Abgrabungen im konkreten Fall keinen sachlichen Hin-
tergrund hatte und ausschließlich der formalen Umsetzung des planeri-
schen Konzepts dienen würde. Das würde aber erkennbar keine ord-
nungsgemäße Abwägung darstellen. 
 
Die Einstufung flächendeckender Abgrabungsverbote in Landschafts-
schutzgebieten als Ausschlussgrund für die Darstellung von Flächen als 
Sondierungsbereiche ist darüber hinaus insgesamt rechtlich nicht haltbar. 

Schwalm-
tal, Diverse 

Insb.. 2406-03 Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An diesen wird festgehalten. 
 
Es wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zu dieser Thematik 
bei der Bewertung des betreffenden Schreibens vom 28.02.2008 verwiesen. 

Die Anmeldung des Interessensbereiches wir zurückgezogen. Schwalmtal 2406-04 Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Ein Bedarf der Planänderung ergibt 
sich daraus nicht. 

 

Bei der Ermittlung der Sondierungsbereiche für die zukünftige Rohstoff-
gewinnung durch die Bezirksplanungsbehörde bzw. den Regionalrat 
wurden die spezifischen Interessen unserer Mandantin an der Auswei-
sung der beiden angemeldeten Flachen bislang noch nicht ausreichend 
gewürdigt. Dies muss dringend nachgeholt werden. 
 
Unsere Mandantin versorgt als Familienunternehmen seit mehr als 50 
Jahren ausschließlich die regionale Wirtschaft und Bevölkerung mit den 
Rohstoffen Kies, Sand und Ton. Eine überregionale Vermarktung der in 
Schwalmtal gewonnenen Rohstoffe wurde durch unsere Mandantin nie-
mals praktiziert und wird auch nicht angestrebt. Die nur langsam fort-
schreitende Inanspruchnahme der genehmigten Abgrabungsflächen 
durch unsere Mandantin in den vergangenen Jahrzehnten belegt, dass 
unsere Mandantin als ortsansässiges Tiefbauunternehmen lediglich den 
regionalen Markt bedient. 

Schwalmtal 2406-02 
2406-03 
2406-04 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An diesen wird festgehalten. 
 
Die spezifischen Interessen wurden hinreichend gewürdigt. 
 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Die nebenstehenden Aspekte haben nicht das Gewicht, die Ausschlussgründe 
auszuräumen. 
 
Unabhängig von den hiesigen Bewertungen wird jedoch auf die geplante Sonderre-
gelung in Ziel 1, Nr. 5, Kap. 3.12 des Regionalplans hingewiesen, die vom Unter-
nehmen geprüft werden könnte. 
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 Die Tätigkeit unserer Mandantin dient damit in besonderer Weise der 
Verwirklichung des Zieles der langfristigen Versorgung mit heimischen 
Bodenschätzen nach Ziff. C, IV. 2.1 I EP NRW. Unsere Mandantin verfolgt 
nicht das Interesse, durch die Ausbeutung großer Abgrabungsflächen in 
möglichst kurzer Zeit hohe Marktanteile auf überregionalen Märkten zu 
erzielen. Vielmehr praktiziert unsere Mandantin in ständiger Abstimmung 
mit den lokalen Gremien einen nachhaltigen Rohstoffabbau zum tatsäch-
lichen Nutzen der heimischen Wirtschaft und Bevölkerung. 
 
Um dieses Ziel auch zukünftig verfolgen zu können, meldet unsere Man-
dantin lediglich die oben dargestellten, flächenmäßig mit 20 und 35 ha 
überschaubaren Interessenbereiche an. Diese sind für die Aufrechterhal-
tung der Versorgung des vorhandenen regionalen Marktes durch unsere 
Mandantin in den kommenden Jahren zwar unbedingt erforderlich, jedoch 
auch ausreichend. Unsere Mandantin hat sich bewusst dafür entschieden, 
keine auf die Versorgung eines Oberregionalen Marktes abzielende Vor-
ratsanmeldung von Interessenbereichen zu betreiben. Unter Abwägungs-
gesichtspunkten ist es dringend erforderlich, dass bei der Auswahl der 
Sondierungsbereiche auch kleinräumige" Überlegungen und Interessen 
wie diejenigen unserer Mandantin beachtet werden. Denn ohne eine 
Berücksichtigung der konkreten Unternehmensziele und lokalen Markt-
verhältnisse ist das Ziel des LEP NRW, die langfristige Versorgung mit 
heimischen Bodenschätzen zu sichern, auf der Ebene der Regi-
onalplanung nicht zu erreichen, Diesem Nachhaltigkeitsziel des LEP NRW 
würde es gerade widersprechen, wenn die gewählte Vorgehensweise bei 
der Auswahl der Sondierungsbereiche durch die Regionalplanung dazu 
führen würde, dass zukünftig überwiegend nur noch örtlich ungebundene 
Unternehmen, die ihre Abgrabungsflächen unabhängig von den regiona-
len Märkten aussuchen können, Abgrabungen betreiben und die entspre-
chenden Rohstoffe vermarkten konnten. 

Schwalmtal 2406-02 
2406-03 
2406-04 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An diesen wird festgehalten. 
 
Die spezifischen Interessen wurden hinreichend gewürdigt. 
 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Die nebenstehenden Aspekte haben nicht das Gewicht, die Ausschlussgründe 
auszuräumen. 
 
Zum Umfang der Bereiche und der Sicherung der Versorgung wird auf die Angaben 
in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/6 in der Synopse Allgemeines 
verwiesen. 
 
Unabhängig von den hiesigen Bewertungen wird jedoch auf die geplante Sonderre-
gelung in Ziel 1, Nr. 5, Kap. 3.12 des Regionalplans hingewiesen, die vom Unter-
nehmen geprüft werden könnte. 
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 Die seitens unserer Mandantin angemeldeten Interessenbereiche zeich-
nen sich, wie oben dargelegt wurde, auf der regionalplanerischen Ebene 
durch ihre Konfliktarmut aus. Mit Blick auf die örtliche Ebene stimmt unse-
re Mandantin als ortsansässiges Unternehmen die Schritte für die not-
wendige Erweiterung ihrer Abgrabungstätigkeit mit der Gemeinde 
Schwalmtal ab, um lokale Konflikte von vornherein zu vermeiden oder in 
jedem Fall weitestgehend zu minimieren. Gerade im Hinblick auf die 
Erweiterungsfläche von 20 ha innerhalb des Interessenbereichs Nr. 2406-
02 der Gesamtbereichstabelle hat bereits eine sehr weltgehende Abstim-
mung mit der Gemeinde Schwalmtal stattgefunden. So soll beispielsweise 
die Erweiterung so geplant werden, dass In diesem Gebiet herrschende. 
erhebliche Probleme mit Oberflächenerosionen bei Starkregenereignissen 
beseitigt werden. Der Flachennutzungsplan der Gemeinde Schwalmtal 
weist die insoweit abgestimmten Maßnahmen seit Juni 2006 bereits als 
Flächen für den Erosionsschutz aus. Es wäre aus rechtlicher Sicht nicht 
haltbar, solche gewichtigen Interessen bei der Entscheidung über die 
Darstellung dieser Fläche als Sondierungsbereich nur deshalb unberück-
sichtigt zu lassen, weil die Fläche formal im Geltungsbereich eines Land-
schaftsplanes mit einem Abgrabungsverbot, dass aus Sicht des plange-
benden Kreises Viersen Abgrabungsvorhaben unserer Mandantin in der 
Vergangenheit nicht entgegengestanden hat, liegt. 
 
Lediglich der guten Ordnung halber weisen wir darauf hin, dass mit den 
obigen Ausführungen kein Anerkenntnis der rechtlichen Vorgehensweise 
hinsichtlich Darstellung und Funktion der Abgrabungsbereiche oder Son-
dierungsbereiche im Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
verbunden ist. Wir gehen allerdings davon aus, dass die berechtigten 
Interessen unserer Mandantin nunmehr mit dem ihnen zukommenden 
Gewicht in die Entscheidung über die Sondierungsbereiche einbezogen 
werden und weitere rechtliche Ausführungen aus diesem Grund zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich sind. Sollten Sie weitere Informationen 
über die durch unsere Mandantin angemeldeten Flachen oder die Tätig-
keit unserer Mandantin benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur 
Verfügung. 
 
 
 

Schwalmtal 2406-02 
2406-03 
2406-04 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An diesen wird festgehalten. 
 
An den jeweiligen Ausschlussgründen wird trotz Abstimmung mit der Gemeinde 
Schwalmtal festgehalten, da sie zu gravierend sind. Zur Unterstützung durch die 
Gebietskörperschaft wird ergänzend auf die Angaben im Zusammenhang mit fir-
menspezifischen Bedarfen und Standortsicherungsinteressen in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in 
der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. 
 
Der Erosionsschutz kann auch durch andere Maßnahmen erreicht werden, als über 
eine Abgrabung. Dies ist kein hinreichender Grund für eine Abbildung als Sondie-
rungsbereich. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auch auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47). 
 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Die nebenstehenden Aspekte haben nicht das Gewicht, die Ausschlussgründe 
auszuräumen. 
 
Zum Umfang der Bereiche und der Sicherung der Versorgung wird auf die Angaben 
in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/6 in der Synopse Allgemeines 
verwiesen. In diesem Kontext wird auch angemerkt, dass auch für BSAB – falls 
doch gleich BSAB gewünscht sein sollten – kein Bedarf besteht. 
 
Die spezifischen Interessen wurden hinreichend gewürdigt. 
Es wird auf die vorstehenden Bewertungen zum Schreiben vom 28.02.2008 verwie-
sen. 
 
Unabhängig von den hiesigen Bewertungen wird jedoch auf die geplante Sonderre-
gelung in Ziel 1, Nr. 5, Kap. 3.12 des Regionalplans hingewiesen, die vom Unter-
nehmen geprüft werden könnte. 
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Schreiben vom 13.09.2007 
 
Aufnahme der Bereiche als Sondierungsbereich. 
 
Anregung erfolgt auf eig. Antrieb; seit langem mit Thema Baustoffversor-
gung etc. befasst. 
 
Geplante Sonderregelung in Ziel 1 Nr. 5, Kap. 3.12 greift das Thema der 
Zulassung von Abgrabungen geringer Größe außerhalb von BSAB auf 
und wird einigen der angesprochenen Unternehmen helfen; mit Blick auf 
die im Schreiben genannten Anforderungen (siehe A/415/3) werden 
jedoch auch Neuaufschlüsse erforderlich sein, die nach heutiger Lesart 
als BSAB vorgesehen werden müssen. Maßgeblich wird jedoch voraus-
sichtlich weiterhin das Ergebnis des Monitorings ein und hier werde die 
besondere Situation der am Schreiben angesprochenen Betriebe nicht 
berücksichtigt. 
 
Weitere Argumente sinngemäß oder wortgleich in Nett/415/1 und Synop-
se Allgemeines in der Anregung A/415/3. 
 

Nettetal, 
Schwalm-

tal,  
Diverse 

Insb. 2404-06, 
2404-07 
2406-01, 
2406-05 

Siehe auch regionalplanerische Bewertung zu I-W09 und I-W27 
 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Bezüglich der Neuaufschlussthematik wird angemerkt, dass Unternehmen sich ggf. 
auch BSAB mit anderen Unternehmen teilen können und dass ggf. auch längere 
Wege zumutbar sind; ebenso können Bauunternehmen den Rohstoffbezug oder die 
Entsorgung von Material auch über den freien Markt abwickeln.  
 
Zu den weiteren Aspekten wird auf die AGVs in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/415/3, Nett/415/1 und Schw/415/ ver-
wiesen.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

(in Nett/415/1 enthalten) Nettetal 2404-06, 
2404-07 

Es wird auf den AGV in der rechten Spalte der Synopse Nettetal zu der Anregung 
Nett/415/1 verwiesen. 
 

I-W27 

(in Schw/415/1 enthalten) Schwalmtal 2406-01, 
2406-05 

Es wird auf den AGV in der rechten Spalte der Synopse Schwalmtal zu der Anre-
gung Schw/415/1 verwiesen. 

 
Schreiben vom 14.09.2007 
Stellungnahme zur bisher gemeldeten Optionsflächen 
. 

Krefeld; 
Mönchen-
gladbach; 
Bedburg-

Hau; 
Goch; 
Issum; 
Weeze; 

Dormagen; 
Neuss; 
Hünxe 

Diverse Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

I-W28 

(in Kre/413/1 enthalten) 
 

Krefeld 14-03 Es wird auf den AGV in der rechten Spalte der Synopse Krefeld zu der Anregung 
Kre/413/1 verwiesen 
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(in MG/413/1 enthalten) 
 

Mönchen-
gladbach 

15-09, 
15-12-A u. -B 

Es wird auf den AGV in der rechten Spalte der Synopse Mönchengladbach zu der 
Anregung MG/413/1 verwiesen. 

(in B-H/413/1 enthalten) 
 

Bedburg-
Hau 

2101-01 Es wird auf den AGV in der rechten Spalte der Synopse Bedburg-Hau zu der Anre-
gung B-H/413/1 verwiesen. 

(in Goc/413/1 enthalten) 
 

Goch 2104-09-A Es wird auf den AGV in der rechten Spalte der Synopse Goch zu der Anregung 
Goc/413/1 verwiesen. 

(in Iss/413/1 enthalten) 
 

Issum 2105-03-A u. -B Es wird auf den AGV in der rechten Spalte der Synopse Issum zu der Anregung 
Iss/413/1 verwiesen. 
Auch bei einer reinen Trockenabgrabung stünden Ausschlussgründe entgegen. 

(in Wee/413/1 enthalten) 
 

Weeze 2116-08-A, 
2116-11-B, 
2116-13,  
2116-14 

Es wird auf den AGV in der rechten Spalte der Synopse Weeze zu der Anregung 
Wee/413/1 verwiesen. 

(in Dor/413/1 enthalten) 
 

Dormagen 2301-06, 
2301-07-A 

Es wird auf den AGV in der rechten Spalte der Synopse Dormagen zu der Anregung 
Dor/413/1 verwiesen. 

(in Neu/413/1 enthalten) 
 

Neuss 2307-01-A u. –
B, 

2307-02 

Es wird auf den AGV in der rechten Spalte der Synopse Neuss zu der Anregung 
Neu/413/1 verwiesen. 

 

(in Hü/413/1 enthalten 
 

Hünxe 2504-01 Es wird auf den AGV in der rechten Spalte der Synopse Hünxe zur Anregung 
Hü/413/1 verwiesen. 

 
Schreiben vom 03.03.2008 
 
 

 
 

Krefeld; 
Mönchen-
gladbach; 
Bedburg-

Hau; 
Goch; 
Issum; 
Weeze; 

Dormagen; 
Neuss; 
Hünxe 

Diverse Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

Als Anlage reichen wir Ihnen nochmals unsere Stellungnahmen zur Kenn-
tnis, die wir bereits im letzten Jahr im Rahmen der Beteiligung vorgelegt 
hatten. Aufgrund der aktuellen Beteiligung und der Ihrerseits neu aufge-
stellten Ausschlussgründe wurden viele unserer bereits im Vorfeld als 
Sondierungsbereiche ausgewiesenen Flächen wieder aus der Planung 
herausgenommen bzw. in der Flächengröße reduziert. 
  
Wir verweisen deshalb voll inhaltlich auf die Stellungnahme des Wirt-
schaftsverbandes der Baustoffindustrie Nord-West e.V. vom 25. Februar 
2008 und bitten um Darstellung der Sondierungsbereich im Rahmen der 
51. Regionalplanänderung. 

Diverse Diverse Es wird auf die entsprechenden Ausgleichsvorschläge zu dem entsprechenden 
Beteiligten 413 in den Synopsen verwiesen. 
 
Ergänzend zu den nachfolgenden Bewertungen wird ferner auf die regionalplaneri-
sche Bewertung zu I-W28 verwiesen. 

(in Anregung I-W28 enthalten) Krefeld 14-03 Es wird auf die regionalplanerische Bewertung zu I-W28 verwiesen. 

II-W21 

(in Anregung I-W28 enthalten) 
 

Mönchen-
gladbach 

15-09 Es wird auf die regionalplanerische Bewertung zu I-W28 verwiesen. 
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(in Anregung I-W28 enthalten) 
 

Mönchen-
gladbach 

15-12-A, 
u. -B 

Es wird auf die regionalplanerische Bewertung zu I-W28 verwiesen. 

Südl. Kleve, Am Weißen Tor: zusammenhängende Lagerstätte großer 
Mächtigkeit wird aufgrund eines in der Region großräumig vorhanden 
Bodens beschnitten.  
 
 

Bedburg-
Hau 

2101-01-B Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Darüber hinausgehend  wird auf die regionalplanerische Bewertung zu I-W28 ver-
wiesen (zu 2101-01). 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Goch: Nähe zu Wohnbebauungen ist im Rahmen eines Antragverfahrens 
insbesondere bez. Lärm zu prüfen; alleine aufgrund eines in der Region 
großräumig vorhanden Bodens wird auf eine Lagerstätte großer Mächtig-
keit verzichtet. 
 
 

Goch 2104-09-A Zu den Themen der Abstände zu Siedlungsbereichen etc. wird auf die Angaben in 
der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anre-
gung A/110/10 verwiesen.  
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Darüber hinausgehend  wird auf die regionalplanerische Bewertung zu I-W28 ver-
wiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

(in Anregung I-W28 enthalten) Issum 2105-03-A u. -B Es wird auf die regionalplanerische Bewertung zu I-W28 verwiesen. 
(in Anregung I-W28 enthalten) Weeze 2116-08-A Es wird auf die regionalplanerische Bewertung zu I-W28 verwiesen. 
(in Anregung I-W28 enthalten) Weeze 2116-11-B Es wird auf die regionalplanerische Bewertung zu I-W28 verwiesen. 
(in Anregung I-W28 enthalten) Weeze 2116-13 Es wird auf die regionalplanerische Bewertung zu I-W28 verwiesen. 

 

Weeze:  Betroffenheit von Wohnbebauung und Leitungstrassen ist im 
Rahmen eines Antragsverfahrens zu prüfen; gleiches gilt bez. Linienbe-
stimmungsverfahren zur Umgehung von Weeze; Mächtigkeiten KS sind 
zu prüfen. 
 
 

Weeze 2116-14-B Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Die Lagerstättendaten wurden hinreichend geprüft.  
Darüber hinausgehend  wird auf die regionalplanerische Bewertung zu I-W28 ver-
wiesen (zu 2116-14). 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Broich: aufgrund Unterrichtung gem. § 5 UVPG aus Dez. 2003 bzw. Jan. 
2004 liegen die Stellungnahmen der TÖBs sowie der Untersuchungsrah-
men für die Umweltverträglichkeitsstudie bereits vor; schutzwürdige Bö-
den in Region großräumig vorhanden; relativ kleine jedoch mächtige 
Lagerstätte wird beschnitten; als Erweiterung einer bestehenden Gewin-
nung und Verfüllung ggf. besonders günstiger Standort zwischen Deponie 
und alten Gewinnungsbereichen; oberirdische Transportleitung nicht 
betroffen; Verkehrsinfrastruktur nach Rückfrage nicht betroffen 

Dormagen 2301-06-B Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, aber die Angaben in der Ge-
samtbereichstabelle zur Infrastruktur sind korrekt (Straße regionalplanerisch auf-
grund Abständen, Ausbaumöglichkeiten etc. zweckmäßig größer gesichert).  
Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pauschalierend fest-
gelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“) und 
dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur teilweisen Betroffenheit 
auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung kommen, so dass insgesamt 
die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
Darüber hinausgehend  wird auf die regionalplanerische Bewertung zu I-W28 ver-
wiesen (zu 2301-06). 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Delhoven: aufgrund Unterrichtung gem. § 5 UVPG aus Okt. 2003 liegen 
die Stellungnahmen der TÖBs sowie der Untersuchungsrahmen für die 
Umweltverträglichkeitsstudie bereits vor;  schutzwürdige Böden in Region 
großräumig vorhanden; Optionsfläche liegt außerhalb von WSG; selbst in 
WSGZ IIIB gem. aktueller Entwicklungen in Ministerium und Fachgremien 
nach Einzelfallprüfung ggf. sogar Nassgewinnung möglich; regional weit 
verbreitete Böden verhindern Gewinnung einer Lagerstätte großer Mäch-
tigkeit 
 

Dormagen 2301-07-A Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den Anregungen und 
Bedenken wird nicht gefolgt. 
Darüber hinausgehend  wird auf die regionalplanerische Bewertung zu I-W28 ver-
wiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

(in Anregung I-W28 enthalten) Neuss 2307-01-A u. -B Es  wird auf die regionalplanerische Bewertung zu I-W28 verwiesen. 
(in Anregung I-W28 enthalten) Neuss 2307-02 Es  wird auf die regionalplanerische Bewertung zu I-W28 verwiesen. 

 

Hünxe: Rohstoffgewinnung kann zusätzlichen Retentionsraum schaffen; 
landschaftlich sensible Waldbereiche ausklammern; Optionsfläche liegt 
außerhalb von WSG; selbst in WSGZ IIIB gem. aktueller Entwicklungen in 
Ministerium und Fachgremien nach Einzelfallprüfung Nassgewinnung 
möglich; keine besonders schützenswerten Böden vorhanden 

Hünxe 2504-01 Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Die Angaben in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Darüber hinausgehend  wird auf die regionalplanerische Bewertung zu I-W28 ver-
wiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

I-W29 

Schreiben vom 10.09.2007 
 
 

Kempen 2403-05, 
2403-09, 
2403-10 

Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Zur Thematik der Flächenumfangs 
und der Versorgungszeiträume sowie des Bedarfs wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung 
A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB besteht derzeit kein Bedarf.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Aufnahme im Rahmen der 51. Änderung als Erweiterung des bestehen-
den BSAB; Erweiterung einer Nassabgrabung. 
Erweiterung der vorhandenen Abgrabung von existenzieller Bedeutung für 
die Firma (ermöglicht Fortführung um 2 – 3 Jahre). 
An vorhandenem Standort, auf einem gemeinsamen Betriebsgelände, 
befindet sich zudem eine Anlage zur Herstellung von Transportbeton und 
zur Herstellung von Mörtel 
Rohstoffförderung in der Abgrabung  - und in der Folge auch der Betrieb 
der Anlagen zur Rohstoffveredelung – wird voraussichtlich Ende 2009 
auslaufen. Sind jedoch an Fortführung des Produktionsstandortes in 
Kempen interessiert. 

Kempen 2403-05 Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 

Aufnahme des Bereiches als Sondierungsbereich. 
Neuaufschluss einer Nassabgrabung, um den Betrieb für den Versor-
gungsbereich Kreis Viersen / Stadt Krefeld auch langfristig zu sichern. 
Gewinnungsbetrieb erfordert 30-40 ha in Bereich ohne fachplanerische 
Restriktionen und ohne konkurrierende Nutzungsansprüche, Bereich hat 
145 ha und ist in Bezug auf Eignung einer Teilfläche zu untersuchen. Die 
Verkehrsanbindung ist über die Landesstraße 361 und 362 hergestellt. 
Die Errichtung einer Bahnverladung ist zusätzlich denkbar. 

Kempen 2403-09, 
2403-10 

Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik des Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird bis auf die (aus den im Umweltbericht und - 
aktueller - der Anlage A zu den Synopsen ersichtlichen Gründen vorgesehenen) 
Abbildung von 2403-10 als Sondierungsbereich nicht gefolgt. 

Vorhabensfläche liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten. Der Bereich 
ist hinsichtlich Natur- und Landschaftsschutz konfliktfrei. 

Kempen 2403-09, 
2403-10 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. Die Themen Wasserwirtschaft und Ge-
wässerschutz sowie Natur- und Landschaftsschutz haben nicht zum Ausschluss der 
Abbildung der genannten Bereiche als Sondierungsbereiche geführt.  
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 
 

 

Möglichkeiten der Folgenutzung des entstehenden Gewässers und des 
Umfeldes von besonderer Bedeutung. Als Folgenutzung ist die Entwick-
lung eines überörtlichen, attraktiven Naherholungsgebietes möglich. Es 
ergeben sich auch Ansätze für die Bereitstellung hochwertiger Wohnquar-
tiere in nicht allzu großer Entfernung zur Kempener Innenstadt.  

Kempen 2403-09, 
2403-10 

Zum Thema Gesellschaftlicher Mehrwert wird auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ zur Anregung A/110/7 verwiesen und zur Thematik der 
Nachfolgenutzungen auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemei-
nes“ zur Anregung A/111/1.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden je-
doch zur Kenntnis genommen. 
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Schreiben vom 14.09.2007 
Insb. Aufnahme der Bereiche als Sondierungsbereiche bzw. Darstellung 
von BSAB. 
 
60 Mitarbeiter; einer der lokal größten Arbeitgeber 
Nachhaltigkeit für Unternehmen wichtig und haben hochwertige, rich-
tungsweisende Rekultivierungen vorgenommen. 
Unternehmen ist auf Rhein als Transportweg angewiesen. Schiffstrans-
port ist umweltfreundlicher als LKW (Emissionen, CO2 etc.).  
 

Insb. 
Hammin-

keln, 
Wesel 

Diverse Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) und dessen Aktualisierung durch Anlage A zu 
den Synopsen abgelehnten Bereichen auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbe-
richt (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – 
sofern gleich BSAB gewünscht sein sollten - besteht derzeit kein Bedarf. Zu firmen-
spezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsicherungsinte-
ressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 
in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik des Rheins wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur 
Anregung A/110/8 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird - bis auf die (aus den im Umweltbericht und - 
aktueller - der Anlage A zu den Synopsen ersichtlichen Gründen vorgesehene) 
Abbildung von 2512-03-A1 - als Sondierungsbereich nicht gefolgt. Die weiteren 
Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Bezüglich der allgemeinen rechtlichen Würdigung der 51. Änderung 
schließt sich Anreger den Stellungnahmen seiner Verbände und der 
IHKen an. 

Diverse Diverse Zu den Stellungnahmen der Verbände und der IHKen wird auf die entsprechenden 
AGVs in den Synopsen verwiesen. 

(die weiteren Aspekte sind in Anregung Hamm/415/1 und Hamm/415/2 
enthalten) 

Hammin-
keln 

2503-05, 
2503-06,  

2503-11 / 2503-
10 

Es wird auf die AGV zu den Anregungen Hamm/415/1 und Hamm/415/2 in der 
rechten Spalte der Synopse Hamminkeln verwiesen. 
Es wird davon ausgegangen, dass mit der Nummer 2503-10 in 
der Stellungnahme vom 24.09.2007 der Bereich 2503-11 gemeint ist (siehe 
auch Stgn Hamm/415/2). Die Ausführungen im AGV zur Anregung Hamm 415/1 
wären jedoch auch dann zutreffend, wenn wirklich der Bereich 2503-10 gemeint 
sein sollte, der im Schreiben genannt wurde. 

I-W30 

(die weiteren Aspekte sind in Anregung Wes/415/1 enthalten) 
 
 
 
 

Wesel 2512-02,  
2512-03-A1, 
2512-03-A2, 

2512-03-
B,2512-04,  
2512-09,  
2512-10,  

2512-11-A u. -B 

Es wird auf die AGV zu den Anregungen Wes/415/1 und Wes/415/2 in der rechten 
Spalte der Synopse Wesel verwiesen. 
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Schreiben vom 18.02.2008 
Insb. Bitte um Aufnahme von Interessensbereichen in die Reservege-
bietskarte  

Insb. 
Hamm-
inkeln /  
Wesel 

Diverse Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – 
sofern doch gleich BSAB gewünscht sein sollten - besteht derzeit kein Bedarf. 
Den Anregungen und Bedenken – bis auf die (aus den im Umweltbericht und - 
aktueller - der Anlage A zu den Synopsen ersichtlichen Gründen vorgesehene) 
Abbildung von 2512-03-A1- wird nicht gefolgt. 

51. Änderung und Reservegebietskarte werden begrüßt, aber Verschär-
fung der Kriterien zur Ausweisung von Sondierungsbereichen und BSAB 
im Rahmen der 2. Fassung wird mit Sorge um das Unternehmen gese-
hen. Vor allem mittel- bis langfristig sehen wir betriebswirtschaftlich(= 
marktorientierte) und prozesstechnisch sinnvolle Ausbeutung von Lager-
stätten in Gefahr. Daraus folgen im hohen Maße Neuaufschlüsse in rhein-
fernen Lagen mit entsprechenden Problemen für die betroffenen Kommu-
nen. 

Diverse Diverse Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zur Thematik der Rheinferne wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synop-
se Allgemeines unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/8 verwiesen. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. 
Es wird ferner auf die AGVs zu den Stellungnahmen der IHKen und Wirtschaftsver-
bänden in den Synopsen verwiesen, insbesondere Anregung A/413/1. 
Es wird ferner auf den AGV in der kommunalen Synopse Rees zur Anregungen 
Ree/415/1 verwiesen. 

Bezüglich der Ausschlusskriterien sowie der allgemeinen rechtlichen 
Würdigung wird sich der Stellungnahmen der Verbände und IHKen ange-
schlossen. 

Diverse Diverse Es wird bezüglich der Stellungnahmen der Verbände und IHKen auf die AGVs zu 
den Stellungnahmen IHKen und Wirtschaftsverbänden in den Synopsen verwiesen. 

II-W04 

(die weiteren Aspekte sind in den Anregungen Wes/415/2 und 
Hamm/415/2 enthalten 

Wesel / 
Ham-

minkeln 

Diverse Es wird auf den AGVs in den kommunalen Synopse Wesel und Hamminkeln zu den 
Anregungen Wes/415/2 und Hamm/415/2 verwiesen. 
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Schreiben vom 14.09.2007 
Aufnahme der Bereiche als Sondierungsbereiche bzw. Darstellung von 
BSAB  
Sind Erweiterungen oder Nachfolgestandorte der bestehenden Abgra-
bungen unserer Firma. 
. 

Geldern 
Weeze 
Alpen 

Diverse Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – 
sofern bzw. soweit doch gleich BSAB gewünscht werden - besteht derzeit kein 
Bedarf.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Aufnahme von Sondierungsbereichen von existenzieller Bedeutung für die 
langfristige Sicherung der Firma und den damit verbundenen Erhalt von 
40 Arbeitsplätzen und der beiden Kieswerke; Mittelständische Fa. seit 30 
Jahren im Bereich der Stadt Geldern und der Gemeinde Weeze tätig; 
betreibt derzeit 2 Abgrabungen für die Gewinnung von Kies und Sand: in 
Weeze im Trockenabbau und in Geldern im Nassabbau; Rohstoffe wer-
den ausschließlich lokal und regional vermarktet; Flächenanmeldungen 
für die weitere Rohstoffsicherung und zur Deckung des anhaltenden 
Bedarfs an Kiesen und Sanden für die Unternehmen der Region sollten 
der Existenzsicherung der Fa. an beiden Standorten dienen. 
Stellungnahme I-W31 könnte evtl. teils auch so interpretiert werden, dass 
BSABs gewünscht werden. 

Diverse Diverse Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für BSAB – sofern gleich ein 
BSAB gewünscht sein sollte - besteht derzeit kein Bedarf. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

Wird z. Z. nicht mehr als Interessensbereich weiterverfolgt. Geldern 2103-01 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

I-W31 

Bereich der Altabgrabung, in dem bereits Nachauskiesung stattgefunden 
hat, steht als Lagerstätte nicht mehr zur Verfügung. 

Geldern 2103-02 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 Der Bereich ist ab ca. 2012 als Nachfolgestandort vorgesehen für Stand-
ort von uns, der noch Rohstoffkapazitäten bis etwa 2014 aufweist. 
Fläche war bereits im GEP-Entwurf (1997) von der Stadt Geldern zur 
Darstellung in der Reservekarte gemeldet und dargestellt worden und 
wurde u.a. aus diesem Grund von Fa. als Nachfolgestandort gewählt. 
 Vollständig konfliktfreier Bereich.  
Standort entspricht den Vorgaben der Bezirksregierung nach haushälteri-
scher Nutzung einer Lagerstätte im konfliktarmen Bereich und einer sozi-
al- und umweltverträglichen Anbindung. 
 
Die besonders gute Qualität und Mächtigkeit der Lagerstätte ist durch 
mehrfach niedergebrachte Bohrungen bestätigt. Die Mächtigkeit der 
Lagerstätte liegt bei durchschnittlich 25 m mit einer Abraummächtigkeit 
von nur 0.5m. Das Kies-/Sandvorkommen weist eine optimale Körnung 
(40% über 2 mm) auf und ist nahezu zu 100% verwertbar. Bedeutet 
haushälterische  Nutzung der Lagerstätte durch große Abbautiefe und 
sehr gute Rohstoffqualität. 
 
Darstellung als Sondierungsbereich für künftige BSAB im 1. Entwurf wird 
begrüßt. 
 

Geldern 2103-04 Der Bereich wird aktuell nicht mehr als Sondierungsbereich vorgesehen. 
Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen trotz der 
Angaben zur früheren Anmeldung durch die Stadt  festgehalten, da sie zu gravie-
rend sind. Zur Unterstützung durch die Gebietskörperschaft wird ergänzend auf die 
Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standortsiche-
rungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik des Bodenschutzes (ein Ausschlussgrund; gem. Anlage A zu den 
Synopsen zudem  zu geringe Mächtigkeit bei Neuansätzen) wird auf die entspre-
chenden Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Ausschlussgrund „Lage im Landschaftsschutzgebiet nicht akzeptabel;  
generelle Bedenken gegen dieses Ausschlusskriterium; Lage eines Ab-
bauvorhabens im LSG muss keinen Konflikt mit den Entwicklungszielen 
darstellen, sondern durch eine naturnahe Herrichtung und Einbindung in 
die Landschaft kann es auch die Entwicklungs- und Schutzziele eines 
LSGs unterstützen; bisher war es gängige Praxis der Kreise, Befreiungen 
zu erteilen, wenn Herrichtungsziel mit den Entwicklungszielen des LSG 
vereinbar war; diese Kriterien erfüllt das Vorhaben „Spanische Ley“ in 
allen Punkten.  
 
Mit dem generellen Ausschluss von Abgrabungen in LSG mit Abgra-
bungsverbot wird die Hierarchie der Planungsebenen auf den Kopf ge-
stellt; es kann nicht sinnvoll sein, dass wertvolle, qualitativ hochwertige 
Lagerstätten nicht gesichert werden können, weil die Landes- und Regio-
nalplanung sich den Kreisplanungen unterordnet. Damit wird Kreisen ein 
Instrument an die Hand gegeben, die Sicherung wertvoller Lagerstätten 
zu verhindern. 
 
Darstellung der Erweiterungsfläche als BSAB entspricht den textlichen 
Zielen für die Darstellung von Abgrabungsbereichen im Entwurf der Ände-
rung der textlichen Darstellung  für Kap. 3.12, Ziel 1, Erläuterung Nr. 13 in 
nahezu allen Punkten. Lediglich LSG entspricht nicht den formulierten 
Zielen. Einer Darstellung des Abbauvorhabens Spanische Ley als BSAB 
steht aufgrund der aufgeführten Argumente nichts entgegen. 
 
Fläche heute intensiv genutzte, größtenteils ausgeräumte Agrarland-
schaft; die in der Umgebung teilweise vorhandenen gut strukturierten 
Parzellen mit wechselnder Nutzung sind hier nicht mehr vorhanden; sie 
sind im westlichen Teilbereich einer Intensivkultur mit Heidelbeerplantage 
sowie im westlichen Teilbereich vornehmlich einer Anzuchtfläche für 
Rollrasen gewichen; eine hohe Bedeutung als historische Kulturlandschaft 
kann heute im Bereich der Vorhabensfläche nicht mehr bestätigt werden. 
 
Ergänzende Ausführungen und eine Bewertung des Abbauvorhabens 
„Spanische Lay“ liegen bei (Ersteinschätzung des Vogelschlagrisikos). 

Weeze 2116-40 Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
wird festgehalten 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsvebot/Landschafts-
schutzgebieten und Befreiungen wird ergänzend auf die Angaben in der rechten 
Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwie-
sen. Ergänzend wird angemerkt, dass auch die Wirkung einer Abgrabung auf das 
landschaftlich besonders schützenswerte Strukturen in der Umgebung zu berück-
sichtigen ist. Zur Thematik regelmäßiger (LSG ist kein generelles Ausschlusskriteri-
um) Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur 
Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen (inkl. des dortigen Ver-
weises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Zu der Erläuterung Nr. 13 wird angemerkt, dass diese eben nicht als Ziel vorgese-
hen ist sondern nur als Erläuterung. Außerdem sollen die Kriterien der Nr. 13 nur 
„insbesondere berücksichtigt“ werden  und das Vorhaben ist derzeit neben dem 
Kriterium des LSGs u.a. auch aufgrund des Mengengerüstes nicht als BSAB vorzu-
sehen. Auf weitere eventuelle Ausschlussgründe (z.B. Vergleich zu anderen Alter-
nativen in der Abwägung im Einzelfall;  nicht enthalten in Erläuterungskarte) muss 
an dieser Stelle nicht eingegangen werden. 
Die Betroffenheit historischer Kulturlandschaften stellt kein Ausschlusskriterium 
gegen die Abbildung eines Sondierungsbereiches dar. Demnach wurden aufgrund 
dessen auch keine Interessensbereiche ausgeschlossen.  
Es wird aber auf die Weiträumigkeit der kulturlandschaftlichen Zusammenhänge 
(keine Durchbrechung durch „ausgeräumte“ Agrarflächen) und auch die weiträumi-
gen landschaftlichen Auswirkungen von Abgrabungen verwiesen, die deutlich über 
die Abgrabungsfläche hinaus gehen. Die Angaben dazu in der Gesamtbereichsta-
belle sind korrekt. 
Ergänzend wird neben den Angaben in der Gesamtbereichstabelle auch auf die 
aktuelleren Angaben im Ausgleichsvorschlag zur Anregung Wee/126/1 in der kom-
munalen Synopse Weeze verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden je-
doch zur Kenntnis genommen. 
An den Bewertungen ändern auch die beigefügten detaillierteren Unterlagen nichts, 
die der Abwägung auch mit zu Grunde gelegt wurden und die – wie alle Stellung-
nahmen – vom Regionalrat eingesehen werden können. 

 

Als Erweiterung mit bereits vorhandenen Transportwegen und Anlagen-
standort vorgesehen; soll als Ergänzung .zur genehmigten Trockenabgra-
bung vom bestehenden Anlagenstandort per Förderbandanlage aus als 
Nassabgrabung „Spanische Lay“ erschlossen werden; kein zusätzlicher 
Flächenverbrauch für Anlagenstandort und Erschließung. 

Weeze 2116-40 Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausschlussgründe sind zu 
gravierend, als dass die nebenstehenden Aspekte an der Entscheidung in der Ab-
wägung etwas ändern könnten. 
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Ein Vogelschlaggefahrgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass bei Be-
achtung bestimmter Biotopmanagementvorschläge keine Gefahr für eine 
Erhöhung des Vogelschlagrisikos durch die geplante Nassabgrabung zu 
erwarten ist. 
 
Ersteinschätzung des Vogelschlagsrisikos ist beigefügt (trifft etwas diffe-
renziertere Aussagen, als die vorstehende Bewertung aus der Hauptstel-
lungnahme und macht folgende Biotopmanagementvorschläge: steile 
Ufer; keine Buchten, sondern steile Kanten; keine Flachwasserzonen oder 
Halbinseln; keine Wiesen in Umgebung; Besucherweglenkung; keine 
Badeseen; keine Nahungsnetzbildung 

Weeze 2116-40 Zur Thematik des Vogelschlags wird auf den Abschnitt 3.4.2 des Umweltberichtes 
verwiesen. Die Ausführungen in der Gesamtbereichstabelle sind sachgerecht. Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.  
Ergänzend wird angemerkt, dass die zur Vogelschlagsvermeidung in den beigefüg-
ten Unterlagen vorgeschlagenen drastischen Maßnahmen nicht gerade den land-
schaftlichen Wert, den ökologischen Wert oder den  Erholungswert der Nachfolge-
nutzung unterstützen und zudem aufzeigen, dass hier bezüglich des Vogelschlags 
durchaus ein potenzielles Problem ist. 
Ferner wird zur Thematik der Nachfolgenutzungen auf die Anregungen in der rech-
ten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der Synop-
se Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der Rekultivierung auf 
Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47). 

 

Abbildung als Sondierungsbereich wird begrüßt. Alpen 2501-09-A 
(inzwischen 
unterteilt) 

Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 2501-09-A ist nur teilweise als Sondierungsbereich vorgesehen. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
Schreiben vom 20.02.2008 
Ausweisung von Flächen für die Rohstoffsicherung  
 

Geldern 
Weeze 
Alpen 

Diverse Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

Für bisher vollständig konfliktfreie Bereiche – die auch bis zur 2. Fassung 
der Regionalplanänderung von der Bezirksregierung so eingeschätzt 
wurden - werden neue Ausschlusskriterien aus „dem Hut gezaubert“.  

Diverse Diverse Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Das Planungsverfahren ist ein ergebnisoffenes Verfahren. Änderungen des Plan-
entwurfs gehören daher bei einer entsprechenden Erforderlichkeit dazu. 
 

II-W08 

Die Stellungnahme vom 14.09.2007 wird in vollem Umfang aufrecht erhal-
ten. 

Geldern 
Weeze 
Alpen 

2103-01, 
2103-02, 
2103-04, 
2116-40, 

2501-09-A 

Es wird auf die vorstehenden Bewertungen zur Stellungnahme vom 14.09.2007 
verwiesen. 
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Nachfolgestandort in Geldern ist ebenso wie die Erweiterung im Interes-
sensgebiet 2116-40 für Firma für die Standortsicherung und den Erhalt 
der ca. 40 Arbeitsplätze von existentieller Bedeutung. 
Die Vermarktung der Produkte beider Kieswerke erfolgt ausschließlich 
regional und lokal und zu einem großen Teil an örtliche Privatkunden. So 
wurden im vergangenen Jahr knapp 7.300 Privatkunden aus der unmittel-
baren Umgebung mit Kies und Sand aus unseren Kieswerken versorgt. 
Informationsbroschüren wurden beigelegt, die - über die nur allgemeine 
Bewertung der Bezirksregierung hinaus – die Flächen im Detail und vor 
allem im Zusammenhang mit den örtlichen Gegebenheiten beurteilt. Wir 
bitten Sie daher ausdrücklich die von uns aufgeführten Argumente bei der 
Auswahl der Sondierungsbereiche zu berücksichtigen.  
Bitte um Berücksichtigung der Belange des Unternehmens; Flächenaus-
weisung von großer Bedeutung für den Erhalt der beiden Kieswerke und 
der ca. 40 Arbeitsplätze und kann Planungssicherheit gewährleisten. 
 

Geldern 
Weeze 

2103-04, 
2116-40 

Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Die Originalstellungnahme samt Anhang wurde den hiesigen Bewertung zu Grund 
gelegt und die gesamten eingereichten Unterlagen können vom Regionalrat einge-
sehen werden.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für BSAB – sofern gleich ein 
BSAB gewünscht sein sollte - besteht derzeit kein Bedarf. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Das angemeldete Interessensgebiet kann nicht als klassischer Neuauf-
schluss gewertet werden, da die Flächen ausschließlich als direkter Nach-
folgestandort für das bestehende Kieswerk in Geldern, an dem es keine 
Erweiterungsmöglichkeiten mehr gibt, dienen soll. 

Geldern 2103-04 Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt 
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 Fläche wurde bisher von der Bezirksregierung und unseren Fachplanern 
als konfliktfrei eingeschätzt.  
Der Ausschlussgrund „schutzwürdiger Boden“ nicht akzeptabel. 
Dass für Neuaufschlüsse andere Kriterien hinsichtlich der schutzwürdigen 
Böden angesetzt werden, als bei Erweiterungen ist fachlich nicht nachzu-
vollziehen, da sowohl beim Neuaufschluss als auch einer Erweiterung 
einer Abgrabung der Boden vollständig verloren geht. 
Schutzwürdige Böden sind in der Region großräumig vorhanden. Durch 
den geplanten Abgrabungsnachfolgestandort wird der potenziell schutz-
würdige Bodentyp im Verhältnis zu seinem Gesamtverbreitungsareal 
innerhalb des Landschaftsraums am Rande lediglich kleinräumig entfernt. 
 
Die intensive landwirtschaftliche Nutzung führt bereits zu einer Minderung 
der Schutzwürdigkeit der im Vorhabensgebiet anstehenden Braunerden 
(Säuren, Düngung, Pflanzenschutzmittel). 
 
Die anstehenden Böden sind weder selten, noch zeichnen sie sich durch 
eine besondere Naturnähe aus. Auch natur- oder kulturhistorisch  wertvol-
le Ausprägungen der Geologie oder Morphologie liegen nicht vor. Eine 
besondere Schutzwürdigkeit  nach § 1 LBodSchG NW ist daher nicht 
abzuleiten, wie im Übrigen auch die in der „Digitalen Karte der schutzwür-
digen Böden im Auskunftssystem der BK 50 NRW“ erfolgte Zuordnung 
der anstehenden Böden lediglich zu der niedrigsten Schutzwürdigkeitsstu-
fe 1 (schutzwürdig) belegt. 

Diverse Diverse Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. Ergänzend wird dabei 
betont, dass bei Erweiterungen die Belange des Bodenschutzes etwas weniger 
stark berücksichtigt wurden u.a. um Standortsicherungsinteressen und die Vorprä-
gung der dortigen Landschaft zu berücksichtigen. Die unterschiedliche Behandlung 
von Neuansätzen und Erweiterungen ist sachgerecht. 
Die intensive ackerbauliche Nutzung der bettreffenden Flächen unterstreicht im 
Übrigen den Wert des dortigen Bodens. 
Die mit der Landwirtschaft generell einher gehenden Auswirkungen z.B. bezüglich 
nutzungsbedingten Einträgen und Pflanzenschutzmitteln sind keineswegs geeignet, 
Zweifel an den Bewertungen aufkommen zu lassen, zumal gerade die Böden die 
u.a. aufgrund ihrer hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit erhalten werden sollen ja 
insb. für eine landwirtschaftliche Nutzung geschützt werden sollen und nicht für das 
Freihalten von solchen Nutzungen. Düngemittel müssen im Übrigen gerade auf 
diesen Böden weniger eingesetzt werden, als andernorts. 
Die Schutzwürdigkeit ist keineswegs gemindert und auch eine weiträumige Verbrei-
tung in dieser Region ändert nichts an der Schutzwürdigkeit. Hier ist auch die be-
sondere Funktion für die bundesweite Landwirtschaft von Regionen mit guten Bö-
den zu beachten. 
Das Planungsverfahren ist ein ergebnisoffenes Verfahren. Änderungen des Plan-
entwurfs gehören daher bei einer entsprechenden Erforderlichkeit dazu. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 

 
Schreiben vom 14.09.2007 
Aufnahme von Optionsflächen für die oberflächennahe Gewinnung von 
Bodenschätzen durch Nassabgrabung (Erweiterung eines 
BSAB)/Aufnahme als Abgrabungsbereich 
. 

Wesel 2512-12 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – falls 
auch gleich BSAB gewünscht ist - besteht derzeit kein Bedarf.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

I-W32 

 Aufgrund der Neuaufstellung der Landschaftsschutzgebiete greift das 
Ausschlusskriterium Landschaftsschutzgebiet nicht. 

Wesel 2512-12 Die Gesamtbereichstabelle sieht kein Landschaftsschutzgebiet als Ausschlusskrite-
rium vor. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es besteht kein Bedarf einer 
Planänderung. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird ergänzend auf die Angaben in der rechten 
Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwie-
sen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Verweis auf Stellungnahme des NFN   Wesel 2512-12 siehe hierzu AGV in Synopse Allgemeines zu den  Anregungen A/201/1, A/201/2 
und A/201/3 

Der Ausschlussgrund Vogelschutz trifft nicht zu. Vogelschutz in der 
Rheinaue heißt nicht nur Äsungsflächen für arktische Gänse sichern, 
sondern auch Brut- und Nahrungsraum für zahlreiche in den amtlichen 
Unterlagen aufgeführte Vogelarten, deren Lebensräume in der Rheinaue 
bereits dramatisch abgenommen haben und die durch die Sohlenerosion 
des Rheins in einem schleichenden Prozess ihre Funktion verlieren. 
Durch die Erweiterung des BSAB können hier hochwertige Lebensräume 
geschaffen werden, z.B. durch Tieferlegung um etwa 5 Meter, Anlage 
größerer Schwimmblattpflanzzonen und Schilfröhrichte sowie Strukturie-
rung des Vogelschutzes. Verweis auf „Drittellösung“.  

Wesel 2512-12 Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen (inkl. des dortigen Verweises auf den Umweltbericht). Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Auch die nebenstehenden Aspekte 
führend nicht zu einer geänderten Bewertung. Gerade in dem betreffenden Groß-
raum bestehen bereits über die extrem umfangreichen BSAB hinreichende Möglich-
keiten solche Aspekte bei der Rekultivierung zu berücksichtigen, soweit sie sich 
nach einer Detailbewertung als sinnvoll erweisen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird ferner auf die Anregungen in der rech-
ten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Ferner ergeben sich durch die Nähe zum Rhein und den damit sich erge-
benden Möglichkeiten der Vernetzung der vorhandenen Abgrabungsseen 
erhebliche Entwicklungspotentiale unter dem Aspekt Hochwasserschutz. 
 

Wesel 2512-12 Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7.  
Speziell zur Thematik des Hochwasserschutzes wird auf den AGV zur Anregung 
A/413/2 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Versorgungsleitung (Pipeline) wurde von BRD aufgegeben und stellt 
daher kein Ausschlusskriterium dar. 

Wesel 2512-12 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Pipeline stellt kein Ausschlusskriteri-
um dar. Daher besteht kein Bedarf einer Planänderung. 

 

I-W33 

Schreiben vom 17.09.2007 
 
Darstellung der Bereiche als BSAB (wird trotz etwas unklarer Formulie-
rung auch für Bereiche B und C unterstellt; aber Prüfung erfolgte auch im 
Hinblick auf Sondierungsbereiche). 
Erweiterung bzw. Neuaufschluss von Nassabgrabungen. Eigentümer von 
Flächen im Bereich 2108-11-A bis C 

Kevelaer 2108-11-A, B, 
C, 

2108-19 

 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Die entspre-
chenden Bewertungen in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Das Eigentum der Flächen hat hier kein hinreichendes Gewicht um die im Verfahren 
konkret festgestellten Ausschlussgründe auszuräumen. Den Anregungen und Be-
denken wird nicht gefolgt.  
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Vorrang vor Erweiterungen (inkl. Wiederaufschlüssen) vor Neuaufschlüs-
sen: hier Erweiterung; es handelt sich mit Blick auf den Kiessee östlich 
der K 33 um die Fortsetzung einer bereits bestehenden Auskiesung. 

Kevelaer 2108-11-A, B, C 
(evtl, ist auch 
2108-19 mit 

gemeint) 

Die entsprechenden Bewertungen in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt.  
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  Den Anre-
gungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Ausschlussgrund „Lage im Landschaftsschutzgebiet nicht akzeptabel; 
kann kein generelles Auskiesungs-Tabu darstellen, wie u.a. auch der dem 
Änderungstext zu entnehmende Hinweis belegt, dass „künftige BSAB-
Neudarstellungen einen gesellschaftlichen Mehrwert“ nach sich ziehen 
sollen.  
 
Gesellschaftlicher Mehrwert liegt – auch losgelöst von ökologischen 
Aufwertungen - in der Schaffung der Voraussetzungen zum Bau der L 
486, welche auf etwa 2 km über im Besitz seiner Familie liegenden 
Grundbesitz führe und für deren Realisierung bereits auf eigene Kosten 
umfangreiche Vorarbeiten durchgeführt worden seien.  

Kevelaer 2108-11-A, B, C 
(evtl, ist auch 
2108-19 mit 

gemeint) 
 
 

Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Die Abbildung der Flächen als Sondierungsbereich oder deren Darstellung als 
BSAB sind planerisch nicht Voraussetzung für den Bau der L 486 und die Flächen 
für solche Straßen könnten auch so erworben bzw. akquiriert werden.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden je-
doch zur Kenntnis genommen. 

Keine erhaltungswürdige historische Kulturlandschaft, da keine histori-
schen Gebäude betroffen sind, dass historische Wegenetz und die histo-
rische reich gegliederte Kulturlandschaft nicht mehr vorhanden; Land-
schaft war in letzten Jahrhunderten massiven Veränderungen ausgesetzt; 
oberhalb des Niers- und Fleuthtales nahezu ausschließlich jeweils über 
100 ha große Wald- und Ackerschläge;  Hinweis auf traditionelle, reich 
gegliederte Kulturlandschaft muss Fehler sei; lediglich „Schafskuhle“ ist 
ein solch gliederndes Element, wird aber ohnehin von Auskiesung ausge-
schlossen; ansonsten nur vereinzelt durch Wege getrennte großflächige 
Landwirtschaft. 

Kevelaer 2108-11-A, B, C 
(evtl, ist auch 
2108-19 mit 

gemeint) 

Die Angaben im Umweltbericht sind korrekt und es kommt hierbei auf den Gesamt-
raum und auch Sichtbeziehungen an, nicht auf einzelne Ackerschläge. Zudem mag 
es im Vergleich zu früheren Jahrhunderten zu einer relativen Ausräumung gekom-
men sein, aber trotzdem ist hier im Vergleich zu vielen anderen Agrarlandschaften 
noch eine reich gegliederte Landschaft vorhanden. 
Die Betroffenheit historischer Kulturlandschaften und auch die Bemerkungen zur 
reich gegliederten Kulturlandschaft stellen jedoch ohnehin kein Ausschlusskriterium 
gegen die Abbildung eines Sondierungsbereiches dar (oder die Darstellung als 
BSAB). Demnach wurden aufgrund dessen auch keine Interessensbereiche ausge-
schlossen. Es wird aber auf die Weiträumigkeit der kulturlandschaftlichen Zusam-
menhänge (keine Durchbrechung durch „ausgeräumte“ Agrarflächen) und auch die 
weiträumigen landschaftlichen Auswirkungen von Abgrabungen verwiesen, die 
deutlich über die Abgrabungsfläche hinaus gehen. Die Angaben dazu in der Ge-
samtbereichstabelle sind korrekt. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden je-
doch zur Kenntnis genommen.  

 

Vereinbarkeit mit Trassenführung der OWI (L 486) gegeben; gibt eindeu-
tige Abstimmung mit Stadt Kevelaer, dass Auskiesung Bau der OW I nicht 
behindern darf; gibt Abstimmung mit dem Niersverband, wonach vom 
Anreger eine 11 ha große Grünfläche in der angrenzenden Niersschleife 
für ein Renaturierungsprojekt zur Verfügung gestellt wird, sollte es zum 
Bau der OW I in der derzeit vorgesehenen (südlichen) Trassierung kom-
men.. 

Kevelaer 2108-11-A, B, C 
(evtl, ist auch 
2108-19 mit 

gemeint) 
 

Auch wenn die Trasse der OW I kein Problem bezüglich 2108-11-A darstellen sollte, 
so stehen trotzdem hinreichende Ausschlussgründe im Restbereich einer Abbildung 
als Sondierungsbereich entgegen (auch auch einer Darstellung als BSAB) (siehe 
Umweltbericht; insb. Gesamtbereichstabelle). Bei 2108-11-B und 2108-11-C gilt das 
gleiche, wobei dort in der Gesamtbereichstabelle ohnehin von einer Vereinbarkeit 
mit der Straßenplanung ausgegangen wurde und weiterhin wird. 
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Bezüglich der günstigen Möglichkeiten der landwirtschaftlichen Bewirt-
schaftung wird darauf hingewiesen, dass Interessen Dritter nicht berührt 
werden, da die Bewirtschaftung in der Hand des Antragstellers liegt. 

Kevelaer 2108-11-A, B, C 
(evtl, ist auch 
2108-19 mit 

gemeint) 

Zu den Themen Landwirtschaft, Agrarstruktur und Bodenschutz wird auf die Anga-
ben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/110/7 verwiesen.  
Ergänzend wird – unabhängig vom vorliegenden Fall - angemerkt, dass die Regio-
nalplanung auch die Landwirtschaft als solches und nicht nur die heutigen Landwirte 
im Blick haben muss. Unabhängig davon können jedoch evtl. auch andere heutige 
Landwirte betroffen sein, wenn mit den Mitteln aus Auskiesungen oder ggf. Land-
verkauf neue Flächen in der Nachbarschaft gekauft oder gepachtet werden. Der 
lokale Landmarkt wird evtl. enger. Preise/Pachtpreise können steigen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Flächen sind von Stadt Kevelaer beauftragten Studie als potentielle Vor-
rangflächen (ohne Vorliegen zwingender Versagungsgründe) für die 
Ausweisung im Flächennutzungsplan ausgewiesen worden. 

Kevelaer 2108-11-A, B, C 
(evtl, ist auch 
2108-19 mit 

gemeint) 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
wird trotz Befürwortung durch die Kommune / den Kreis und Absichten für FNP-
Konzentrationszonen festgehalten, da sie zu gravierend sind. Zur Unterstützung 
durch die Gebietskörperschaft wird ergänzend auf die Angaben im Zusammenhang 
mit firmenspezifischen Bedarfen und Standortsicherungsinteressen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 des Beteiligten 
413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. Ferner wird auf die Beachtenspflich-
ten bezüglich der Ziele der Raumordnung hingewiesen. 
Zur Thematik Flächennutzungsplanung wird auch auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/171/1 und 
A/178/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Der Bereich verfügt über eine erhebliche  Lagerstättenmächtigkeit; Pro-
bebohrungen brachten Nachweis erheblicher Kiesmächtigkeiten auf den 
nördlich der Trasse der geplanten OW I gelegenen Ackerflächen (eben-
falls im Eigentum des Anregers); BSAB-Fläche gewünscht. 

Kevelaer 2108-19 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten (auch für die südlich 
angrenzenden Bereiche). 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Das Eigentum der Flächen hat hier kein hinreichendes Gewicht um die im Verfahren 
konkret festgestellten Ausschlussgründe auszuräumen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Schreiben vom 29.02.2008 
Aufnahme der Bereiche als Sondierungsbereiche. 
 
 

Kevelaer 2108-11 
-A, -B, -C, 
2108-19, 
2108-20 

Die zugehörigen Anlagen (FFH-Vorprüfung und Bohrdaten)  können vom Regional-
rat eingesehen werden, ändern aber nichts an den nachstehenden Bewertungen, da 
die Anlagen dabei berücksichtigt wurden. 
 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten (würde auch gelten, 
wenn doch BSAB gewünscht werden würden). 

Bin Eigentümer des Flurstückes Nr. 66 der Flur 3 in der Gemarkung 
Wetten. 
Ich beantrage und bitte darum, die im Betreff aufgeführten Flächen als 
Sondierungsflächen für den Abbau von Kies und Sand in den Gebiets-
entwicklungsplan aufzunehmen. 
Die Flächen weisen 
- eine Abbauhöffigkeit  
- Erschließung  
- Wirtschaftlichkeit  
- optimale Einbindung in den Wirtschaftsstandort  
- Einbindung in die Landwirtschaft  
- Schutz von Natur und Landschaft sowie  
- die Harmonisierung von landschaftsplanerischen Zielen auf. 
 

Kevelaer 2108-11 
-A, -B, -C, 
2108-19, 
2108-20 

Es wird auf die nachfolgenden regionalplanerischen Bewertungen verwiesen 

II-W17 

Hierzu möchte ich im Einzelnen wie folgt Stellung nehmen: 
 
1. Höffigkeit 
Die Grundstücke sind auf ihre Eignungshöffigkeit für den Abbau von 
Kiesen und Sanden untersucht worden. Aus der beiliegenden Übersichts-
karte ergeben sich die Mächtigkeiten des ausbeutungsfähigen Vorkom-
mens. Die zu den einzelnen Probebohrungen festgestellten Mächtigkeiten 
sind in der Karte jeweils am Bohrpunkt eingetragen. 
Anlage 1 
Die Kiese und Sande stehen in unmittelbarer Nähe zur Oberfläche zum 
Abbau an. 
 
Die Qualität der Kiese und Sande machen diese geeignet als Bauzu-
schlagsstoffe sowie für die bautechnische Weiterverarbeitung. Die Lager-
stätte rechtfertigt somit den Aufschluss und Abbau. 

Kevelaer 2108-11 
-A, -B, -C, 
2108-19, 
2108-20 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Die Anlage 1 wird zur Kenntnis genommen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – 
sofern doch gleich BSAB gewünscht sein sollten - besteht derzeit kein Bedarf. 
Die nebenstehenden Aspekte und das Eigentum der Flächen hat hier kein hinrei-
chendes Gewicht um die im Verfahren konkret festgestellten Ausschlussgründe 
auszuräumen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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 2. Erschließung 
Sowohl die innere wie auch die äußere Erschließung ist gesichert. 
a) Innere Erschließung 
Die beantragte Fläche ist groß genug, in einem systematischen Abbau so 
aufgeschlossen und erschlossen zu werden, dass ausreichend Platz für 
temporäre Aufbereitungsanlagen besteht, um vor Ort die notwendige 
Klassierung der anfallenden Bodenschätze vorzunehmen. Durch ihren 
optimalen Zuschnitt ist ein interner Transport der anfallenden Kiese und 
Sande im Wesentlichen durch mechanische Einrichtungen möglich, wo-
durch zusätzliche Transporte verhindert werden. 
b) Äußere Erschließung 
Das Vorkommen wird durchtrennt durch die im Straßenfestsetzungsver-
fahren bereits linienfestgesetzte Ortsumgehungsstraße OW I. (L 486n) 
Die OW I dient u. a. der Entlastung der südlichen Teile der Stadt Kevelaer 
sowie zum mittelbaren Anschluss überregionaler Verkehrsträger an den 
Flughafen Weeze-Laarbruch. 
Das Grundstück der vorgesehenen Trasse befindet sich in diesem Stre-
ckenabschnitt noch in meinem Eigentum. 
Sowohl die planungsrechtliche Sicherung, die grundbuchrechtliche Über-
tragung als auch die bautechnische Ausführung der Ortsumgehung OW 1 
würde nur durch die Ausweisung als Sondierungsgebiet gesichert. 
Entsprechende Vorverträge mit der Stadt Kevelaer und dem Niersverband 
sind bereits abgeschlossen bzw. besprochen. 
Der Aufschluss des Vorkommens muss zeitlich an die planungsrechtliche 
Sicherung sowie Inbetriebnahme der OW I gekoppelt werden. In diesem 
Fall bestünde auch die äußere Erschließung des Abtransports der klas-
sierten Bodenschätze über diesen Verkehrsträger. Hierdurch wäre ge-
währleistet, dass durch die zusätzlichen Transporte keine innerörtlichen 
Verkehrsbelastungen entstehen würden. 
Der zu erwartende LKW-Verkehr könnte auf dieser neuen Trasse stö-
rungsarm abgeleitet werden. 
Die innere und äußere Erschließung der wirtschaftlichen Ausnutzung des 
Vorkommens ist gesichert. 

Kevelaer 2108-11 
-A, -B, -C, 
2108-19, 
2108-20 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Die nebenstehenden Aspekte und das Eigentum der Flächen hat hier kein hinrei-
chendes Gewicht um die im Verfahren konkret festgestellten Ausschlussgründe 
auszuräumen. 
Zu Verkehrswegen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/170/14 und A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Die nebenstehenden Aspekte und das Eigentum der Flächen hat hier kein hinrei-
chendes Gewicht um die im Verfahren konkret festgestellten Ausschlussgründe 
auszuräumen. 
Auch wenn die Trasse der OW I kein Problem darstellen sollte oder die Abbildung 
des Sonderungsbereiches das Vorhaben sogar unterstützen sollte, so stehen trotz-
dem hinreichende Ausschlussgründe im Restbereich einer Abbildung als Sondie-
rungsbereich entgegen (auch einer Darstellung als BSAB) (siehe Umweltbericht; 
insb. Gesamtbereichstabelle).  
Dass Straßenplanungen über private Grundstücke laufen und die entsprechenden 
Probleme gelöst werden müssen ist im Übrigen eher der Normalfall und hier beste-
hen auch ohne Sondierungsbereichsabbildung ggf. Lösungsansätze.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 



51. Änderung des Regionalplans                                                                    Stand: 18.06.08  

  140

3. Wirtschaftlichkeit 
Unabhängig von der Tatsache, dass es sich bei Kiesen und Sanden um 
ortsfeste Rohstoffe handelt, wäre eine wirtschaftliche Ausbeute der Kies-
vorkommens auf meinem Grundstück möglich. Unabhängig von der 
Mächtigkeit des Vorkommens sind die örtlichen und überörtlichen Ab-
satzwege für die geförderten Bodenschätze kurz. 
Als Absatzgebiet für die geförderten Rohstoffe kommt ein Gebiet im regi-
onalen Umfeld des Vorkommens in Betracht. Selbst im südlichen Teil der 
Stadt Kevelaer befindet sich ein genehmigter Großbetrieb, der Kiese und 
Sande weiterverarbeitet.  
So ist gewährleistet, dass durch kurze Transportwege sowohl eine wirt-
schaftliche Ausnutzbarkeit des Rohstoffs als auch seiner wirtschaftlichen 
Weiterverwendung sichergestellt ist. 
Wegen der Mächtigkeit des Vorkommens besteht ein sinnvolles Verhältnis 
zwischen dem Aufwand zum Aufschluss der Fläche und ihrem Abbau. 
Gleiches gilt für das Verhältnis zwischen den durch Abbau erforderlichen 
Grundstücksflächen und dem zu erwartenden Ertrag. 
Die Ausweisungen gerade von Sondierungsflächen im Regionalplan 
sollten auch berücksichtigen, dass eine breite und vielfältige Angebotspa-
lette den Wirtschaftsmarkt „Kies und Sand“ offen für neue Anbieter hält. 

Kevelaer 2108-11 
-A, -B, -C, 
2108-19, 
2108-20 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – 
sofern doch gleich BSAB gewünscht sein sollten - besteht derzeit kein Bedarf. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Die Systematik der 51. Änderung bietet hinreichende Möglichkeiten für neue Wett-
bewerber. 
Die nebenstehenden Aspekte und das Eigentum der Flächen hat hier kein hinrei-
chendes Gewicht um die im Verfahren konkret festgestellten Ausschlussgründe 
auszuräumen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

4. Einbindung in den Wirtschaftsstandort 
Die natürlichen Gegebenheiten schenken dem Niederrhein reiche Vor-
kommen an Kiesen und Sanden. Hierdurch ist historisch eine gewachse-
ne Struktur an Kies und Sand verarbeitenden Unternehmen entstanden. 
Diese benötigen Planungssicherheit und ausreichende Vorkommen. 
Hierzu ist es erforderlich, besagtes Grundstück als Sondierungsfläche(n) 
in den GEP aufzunehmen, um sicherzustellen, dass ein nachhaltiges 
Angebot an Kiesen und Sanden für die örtliche Wirtschaft erhalten bleibt. 
Auf die Frage des Wettbewerbs hatte ich bereits hingewiesen. 
Nicht zuletzt in absehbarer Zukunft erwartete Straßenbaumaßnahmen 
machen ortsnahe aufgeschlossene Vorkommen von Kiesen und Sanden 
erforderlich. 
Es besteht eine wirtschaftlich nachhaltige Nachfrage von Kiesen und 
Sanden. 

Kevelaer 2108-11 
-A, -B, -C, 
2108-19, 
2108-20 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – 
sofern doch gleich BSAB gewünscht sein sollten - besteht derzeit kein Bedarf. 
Die Straßenbaumaßnahmen können angesichts der Vielzahl von Gewinnungsberei-
chen im Regierungsbezirk auch ohne diese Flächen mit Rohstoffen versorgt wer-
den. Die ggf. etwas längeren Wege sind hinnehmbar. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen (einschließlich Weiterverarbeiter), Verkehrswegen, 
Arbeitsplätzen und Standortsicherungsinteressen wird auf die Angaben in der rech-
ten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Die Systematik der 51. Änderung bietet auch neuen Mitbewerbern hinreichende 
Möglichkeiten der Betätigung – ggf. z.B. angrenzend an vorhandene Abgrabungs-
standorte, über Übernahme vorhandener Abgrabungen oder über den Kauf von 
Flächen in BSAB und geplanten Sondierungsbereichen. 
Die nebenstehenden Aspekte und das Eigentum der Flächen hat hier kein hinrei-
chendes Gewicht um die im Verfahren konkret festgestellten Ausschlussgründe 
auszuräumen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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 5. Vereinbarkeit mit der Landwirtschaft 
Die betroffenen Flächen werden derzeit durch den eigenen landwirtschaft-
lichen Betrieb genutzt. 
Im Verhältnis zu der Gesamtfläche des Wissener land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebes stellen die hier als Sondierungsfläche auszuwei-
senden Flächen einen Prozentsatz von ca. 3% dar. 
Für den Fall der Einbeziehung der Flächen in den Gebietsentwicklungs-
plan werden keinerlei nachteilige Folgen für die Landwirtschaft oder für 
den landwirtschaftlichen Betrieb des Hauses Wissen erwartet. 
Ein Ausschluss von der Festsetzung als Sondierungsfläche für den Abbau 
von Kies und Sand wegen eines schutzwürdigen Bodens besteht nicht. 
Zwar ist die Qualität der Böden in dem betreffenden Bereich als mittel bis 
gut einzustufen. Dennoch finden sich solcherlei Böden in der unmittelba-
ren Umgebung häufig. Darüber hinaus sind in der modernen Landwirt-
schaft nicht die Fragen der Bodengüte, sondern der Behandlung des 
Bodens und der Saaten für den Ertrag von entscheidender Bedeutung. 
Die Flächen stehen in meiner Eigennutzung. Pächter werden also nicht 
betroffen. Eigentumsrechtliche Veränderungen sind nicht erforderlich. Für 
Maßnahmen des Ausgleiches für Eingriffe in Natur und Landschaft stehen 
umfangreiche Flächen, die ebenfalls in Eigennutzung sind, zur Verfügung. 

Kevelaer 2108-11 
-A, -B, -C, 
2108-19, 
2108-20 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu den Themen Landwirtschaft, Agrarstruktur und Bodenschutz wird auf die Anga-
ben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/110/7 verwiesen. Die Behandlung des Bodens und der Saaten ist 
sicherlich auch wichtig, aber trotzdem ist die Grundlage des Bodens, d.h. der Basis 
für diese Tätigkeiten der raumordnerisch der entscheidendere Aspekt.   
Ergänzend wird – unabhängig vom vorliegenden Fall - angemerkt, dass die Regio-
nalplanung auch die Landwirtschaft als solches und nicht nur die heutigen Landwirte 
im Blick haben muss. Unabhängig davon können jedoch evtl. auch andere heutige 
Landwirte betroffen sein, wenn mit den Mitteln aus Auskiesungen oder ggf. Land-
verkauf neue Flächen in der Nachbarschaft gekauft oder gepachtet werden. Der 
lokale Landmarkt wird evtl. enger. Preise/Pachtpreise können steigen. Ähnliches 
gilt, wenn Ausgleichsmaßnamen auf den eigenen Flächen vorgenommen werden. 
Die nebenstehenden Aspekte und das Eigentum der Flächen hat hier kein hinrei-
chendes Gewicht um die im Verfahren konkret festgestellten Ausschlussgründe 
auszuräumen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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 6. Einklang von Natur und Landschaft 
Die Maßnahme kann im Einklang von Natur und Landschaft ausgeführt 
werden. 
Zum einen stellt eine rekultivierte Wasserfläche, so wie nach Abschluss 
der Auskiesungsarbeiten zu erwarten, eine gerade für den Niederrhein 
prägende Landschaftssituation dar. 
Eine gestaltete und gerade für Natur und Umwelt als Rückzugsfläche 
brach liegende Wasserfläche bedeutet im Biotop-Verbund der Niers eine 
besondere ökologische Chance. Dies gilt im speziellen, als von mir, für 
den Fall der Erteilung einer Abgrabungsgenehmigung, Ausgleichsflächen 
für die mit der OW I einhergehenden Beeinträchtigungen für den Träger 
der Straßenbaulast kostenlos zur Verfügung gestellt werden, um einen 
weiteren „Trittstein“ in Niersauenkonzept zu verwirklichen. 
Die vielfältig gestalteten Uferzonen könne für die Flora und Fauna von 
besonderer Bedeutung sein. 
Gerade das Zusammenspiel zwischen dem FFH-Gebiet in der Nachbar-
schaft, das zum Schutz des Fischbestandes ausgewiesen ist, kann in 
einem besonders positiven Verhältnis zu der erwarteten Wasserfläche 
stehen. 
Bei Einhaltung eines planungsrechtlich zu sichernden ausreichenden 
Abstands zum FFH-Gebiet sind weder bei der Auskiesungsmaßnahme 
noch nach erfolgter Auskiesung nachteilige Folgen auf die Ziele der FFH-
Festsetzung zu befürchten. Zur Klärung dieser Frage hab ich eine Prü-
fung in Auftrag gegeben, die zum Ergebnis hat, dass Bedenken nicht 
bestehen. 
Anlage 2 
Unter Berücksichtigung einer parzellenscharfen Festsetzung im Auskie-
sungs-Genehmigungsverfahren sind ausreichende Schutz- und Entwick-
lungszielvereinbarungen in Bezug auf das FFH-Gebiet sowie die weiteren 
Umweltmedien und der Flora und Fauna zu vereinbaren. 
Im Ergebnis wird die Auskiesung eine Verbesserung der ökologischen 
Belange bewirken. Dies auch dadurch, dass durch die Wasserflächen 
intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen entfallen, die derzeit 
keine hohe ökologische Werthaltigkeit aufweisen. Der  Eintrag von Dün-
gemitteln und anderer Substanzen wird entfallen. 

Kevelaer 2108-11 
-A, -B, -C, 
2108-19, 
2108-20 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Die Abbildung der Flächen als Sondierungsbereich oder deren Darstellung als 
BSAB sind planerisch nicht Voraussetzung für den Bau der L 486 und die Flächen 
für solche Straßen könnten auch so erworben bzw. akquiriert werden.  
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen. 
Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien (z.B. Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot, BSN-
Darstellung im Regionalplan) wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pau-
schalierend festgelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse 
„Allgemeines“) und dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur 
teilweisen Betroffenheit auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung 
kommen, so dass insgesamt die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
Die nebenstehenden Aspekte – einschließlich des Aspektes der kostenlosen Abga-
be von Flächen für Ausgleichsmaßnahmen und des Wegfalls der Belastungen der 
Landwirtschaft (im übrigen nichts besonderes bei Nassabgrabungen) - haben kein 
hinreichendes Gewicht, um die im Verfahren konkret festgestellten Ausschlussgrün-
de auszuräumen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden je-
doch zur Kenntnis genommen. 
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7. Harmonisierung von Landschaftsplanungszielen 
Für das betreffende Grundstück ist wie bereits dargelegt ein wichtiges 
Landesplanungsziel die Herstellung der Ortsumgehung OW I, die neben 
der Entlastungsfunktion auch Erschließungsfunktion für überörtliche 
Verkehrsträger hat. 
Nur durch eine Darstellung meines Grundstückes als Sondierungsgebiet 
für den Abbau von Kies und Sand, mit Herausnahme der linienfestgestell-
ten Trasse, ist die Verwirklichung des planerischen Zieles der Verkehrs-
entwicklung sinnvoll zu bewirken. 
Hierfür sprechen auch die positiven Stellungnahmen zu meinem Antrag 
der Stadt Kevelaer und der Landwirtschaftsverbandes. 

Kevelaer 2108-11 
-A, -B, -C, 
2108-19, 
2108-20 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
An den jeweiligen Ausschlussgründen wird auch im Falle einer Befürwortung durch 
die Stadt Kevelaer oder den Landwirtschaftsverband (siehe Angaben zum Boden 
und der Landwirtschaft weiter oben) festgehalten, da sie zu gravierend sind. Zur 
Unterstützung durch die Gebietskörperschaft wird ergänzend auf die Angaben im 
Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standortsicherungsinteressen 
in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 des 
Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. 
An den jeweiligen Ausschlussgründen wird auch trotz Absichten für FNP-
Konzentrationszonen festgehalten, da sie zu gravierend sind. Zur Thematik Flä-
chennutzungsplanung wird auch auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/171/1 und A/178/1 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen.  
Auch wenn die Trasse der OW I kein Problem darstellen sollte oder die Abbildung 
des Sonderungsbereiches das Vorhaben sogar unterstützen sollte, so stehen trotz-
dem hinreichende Ausschlussgründe im Restbereich einer Abbildung als Sondie-
rungsbereich entgegen (auch einer Darstellung als BSAB) (siehe Umweltbericht; 
insb. Gesamtbereichstabelle).  
Das Straßenplanungen über private Grundstücke laufen und die entsprechenden 
Probleme gelöst werden müssen ist im Übrigen eher der Normalfall und hier beste-
hen auch ohne Sondierungsbereichsabbildung ggf. Lösungsansätze.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

Fazit der FFH-Vorprüfung:  
Eine Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 
„Fleuthkuhlen“ einschließlich der relevanten Lebensraumtypen und Arten 
durch die geplante Abgrabung Alt- 
Wetten kann nur ausgeschlossen werden, wenn sichergestellt ist, dass es 
nicht zu vorhabensbedingten Veränderungen im Hydroregime der Issumer 
Fleuth kommt. Das muss im 
weiteren Planungsprozess fachgutachterlich abgesichert werden. 
Eine weitergehende umfassende FFH-Verträglichkeitsprüfung ist dem-
nach nur erforderlich, wenn Veränderungen im Hydroregime der Issumer 
Fleuth nicht ausgeschlossen werden könnten. Ansonsten sind keine 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele im FFH-Gebiet 
„Fleuthkuhlen“ zu erwarten. 
 

Kevelaer 2108-11 
-A, -B, -C, 
2108-19, 
2108-20 

(Hinweis: Gesamttext der FFH-Vorprüfung wurde ausgewertet und hiesigen Bewer-
tungen zu Grund gelegt) 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen. 
Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien (z.B. Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot, BSN-
Darstellung im Regionalplan) wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pau-
schalierend festgelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse 
„Allgemeines“) und dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur 
teilweisen Betroffenheit auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung 
kommen, so dass insgesamt die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden je-
doch zur Kenntnis genommen. 
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Schreiben vom 17.09.2007 
Vorschlag für eine Sand- und Kiesabgrabung (u.a. Ausschnitt aus Regio-
nalplan beigefügt) 
 
 

Rheurdt 2112-01 (tlw.), 
2112-02, 
2112-03 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – 
sofern doch gleich BSAB gewünscht werden sollten - besteht derzeit kein Bedarf.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Kein Naturschutzgebiet und kein schutzwürdiges Biotop auf der Antrags-
fläche. Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Wald nicht betroffen. 
Im  Regionalplan wird der Bereich als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbe-
reich bezeichnet. Ausweisungen hinsichtlich naturschutzwürdiger Flächen 
sind nicht dargestellt.  

Rheurdt 2112-01 (tlw.), 
2112-02, 
2112-03 

Die Gesamtbereichstabelle sieht kein Naturschutzgebiet, Wald oder schutzwürdiges 
Biotop als Ausschlussgrund vor. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Es besteht kein Bedarf einer Planänderung.  

Westlich grenzt eine kleine ältere Abgrabung an  
Ausreichende Rohstoffmächtigkeiten sind durch Gutachten nachgewie-
sen. 

Rheurdt 2112-01 (tlw.), 
2112-02, 
2112-03 

Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Die entspre-
chenden Angaben in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. Die Einstufungen in 
der Gesamtebreichstabelle sind angesichts der Größen und Entfernungen korrekt. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

I-W34 

Ausweisungen hinsichtlich Grundwasser- und Gewässerschutz liegen 
westlich und südlich der Antragsfläche in ausreichender Entfernung. 

Rheurdt 2112-01 (tlw.), 
2112-02, 
2112-03 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird ergänzend auch auf 
die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen 
A/110/8 und A/413/1 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

I-W35 

Schreiben vom 13.09.2007 
Darstellung des Bereiches als BSAB. 
Erweiterung „Weimannsfeld“; Fa betriebt Weimannsfeld die im Jahr 1999 
genehmigt und von Vorgänger-Firma aufgeschlossen wurde. 
(überwiegend sinngemäß bzw. weitestgehend wortgleich in Anregung  N-
V/413/1; darüber hinaus schließt sich Anreger „Ausführungen in der Stel-
lungnahme des Bundesverbandes der deutschen Kies- und Sandindustrie 
(BKS)“ an - insb. zur kritischen Bewertung einiger genereller Ausschluss-
kriterien (ausdrücklich benannt werden der Ausschluss von Landschafts-
schutzgebieten und Wasserschutz- und Reservegebiete (IIIB).  

Neukir-
chen-Vlyun 

2507-05 Es wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag 
zur Anregung N-V/413/1 in der kommunalen Synopse Neukirchen Vluyn verwiesen. 
Ferner wird – vor dem Hintergrund zu den Ausführungen zum Bunderverband - auf 
die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den 
Anregungen der Beteiligten 413-424 in der Synopse Allgemeines verwiesen, da 
davon ausgegangen wird, dass die nicht näher spezifizierten allgemeinen Bedenken 
des Anregers in den Stellungnahmen der betreffenden Beteiligten abgedeckt sind; 
insb. wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/413/1 verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
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I-W36 

Schreiben vom 13.09.2007 
Darstellung des Bereiches weiterhin als BSAB. 
 
Vertiefung einer bisher im Trockenschnitt betriebenen Abgrabung und 
Betrieb als Nassabgrabung 

Goch 2104-05 
 

Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Eine ganzflächige Darstellung der Nachfolgenutzung Oberflächengewässer für den 
BSAB wird derzeit unter Berücksichtigung der bereits verfüllten Bereiche und der 
landschaftlichen Auswirkungen (angesichts der Höhenlagen) landschaftlich als nicht 
sinnvoll erachtet. Eine kleinräumige Wasserfläche ist jedoch auch bereits auf Basis 
der aktuellen Regionalplandarstellungen nicht ausgeschlossen.  
Der Anregung wird daher nicht gefolgt. 
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Standortsicherung von existenzieller Bedeutung für die Firma. Firma 
betreibt seit 65 Jahren Abgrabung am Standort; in Betrieb derzeit 5 ha als 
Folgeabgrabung einer angrenzenden, abgebauten und rekultivierten 
Abgrabung; Vermarktung lokal und regional an Firmen des Bauhaupt- und 
Nebengewerbes im Umkreis von 20 km sowie an Kleinabnehmer aus 
Region. Im Zuge der bisherigen Abgrabungstätigkeit im Trockenschnitt 
haben sich die geologischen Ausgangsbedingungen der Lagerstätte als 
nicht genügend ergiebig gezeigt, um den Bedarf ausreichend zu decken. 
Ressourcen in naher Zukunft erschöpft.  
Änderung des Regionalplanes / lediglich der nördliche Teil des bisherigen 
BSAB soll als BSAB verbleiben und als Folgenutzung eine Wasserfläche 
dargestellt werden. Firma beabsichtigt zur Existenzsicherung und zur 
Bedarfsdeckung der Region bezüglich Kiesen und Sanden, im derzeitigen 
Abbaubereich Vergrößerung der Gewinnungstiefe vorzunehmen und 
dabei im Nassabbau vorzugehen. Folgenutzung soll Seefläche sein. 
Antrag auf Darstellung einer Wasserfläche bereits 2002. Seinerzeit noch 
im gesamten BSAB. Derzeit nur noch für den nördlichen Teilbereich des 
BSAB, nämlich den genehmigten Abgrabungsbereich geplant in einer 
Größe von 14 ha. Vertiefung dient Fortbestand der Firma und ist zwin-
gend für Deckung des Bedarfs an Kiesen und Sanden erforderlich und 
zum Erhalt bestehender Arbeitsplätze. Pfalzdorf ist einziger Betriebs-
standort. Standortwechsel aufgrund Standortgebundenheit des Rohstoff-
vorkommens und bestehendem lokalen Kundenkreis nicht möglich. 
Bisherige Sicherung als BSAB nicht hinreichend, da gemäß früheren 
Aussagen der Bezirksregierung und der Kreisverwaltung ohne Darstellung 
einer Wasserfläche im Regionalplan die Gewinnung im Nassabbau in der 
geplanten Größe nicht genehmigungsfähig ist. Daher Änderung des 
Regionalplans im nördlichen Teil des vorhandenen BSAB dringend erfor-
derlich. 
Im südlichen Teil von 2104-05 ist eine Wasserfläche nicht mehr erforder-
lich und nicht mehr gewünscht. 
Bisherige Abgrabung seit Jahren konfliktfrei. Funktioniert nur da mit 
45.000t Jahresförderung relativ klein. Zur weiteren Akzeptanz sollte Ge-
winnungsstandort in gleichem Stil fortgeführt werden. Weitere Flächen-
ausweisungen an dem Standort nicht gewünscht. 

Goch 2104-05, 
2104-06 

Eine ganzflächige Darstellung der Nachfolgenutzung Oberflächengewässer für den 
BSAB wird derzeit unter Berücksichtigung der bereits verfüllten Bereiche und der 
landschaftlichen Auswirkungen (angesichts der Höhenlagen) landschaftlich als nicht 
sinnvoll erachtet. Eine kleinräumige Wasserfläche ist jedoch bereits auf Basis der 
aktuellen Regionalplandarstellungen nicht ausgeschlossen.  
 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.  Die Ausführungen werden 
jedoch zur Kenntnis genommen. 
 
Unabhängig davon wird die Firma auf die geplante Sonderregelung in Ziel 1 Nr. 5, 
Kap. 3.12 des Regionalplans aufmerksam gemacht.  

 

Wird nicht mehr als Interessensbereich weiterverfolgt. Goch 2104-06 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Schreiben vom 12.09.2007 
Aufnahme des Bereiches als Sondierungsbereich. 
 
Erweiterung einer Trockenabgrabung. 
 
 

Dormagen 2301-06-A u. -B Anmerkung der Bezirksregierung: Dem Schreiben lag ein Lageplan bei, der vom 
Regionalrat eingesehen werden kann. Hieraus ergaben sich jedoch keine geänder-
ten Bewertungen. 
 
Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. Bei 2301-06-B wird jedoch der nicht den Tatsachen entsprechende 
Ausschlussgrund der teilweisen Lage in den  weiteren Einzugsgebieten gestrichen, 
aber die anderen Aspekte führen weiterhin zu einem Ausschluss des Bereiches. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird somit bis auf die (aus den im Umweltbericht 
ersichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2301-06-A als Sondierungsbe-
reich nicht gefolgt.  

Standortsicherung von existenzieller Bedeutung für die Firma: Fa. betreibt 
am Standort Gohr Abgrabung auf 14 ha. Abbau jedoch inzwischen abge-
schlossen. Derzeit Rekultivierung bis Ende 2008. Erweiterung daher 
dringend.  
Aufnahme in 1. Entwurf mit ca. 13 ha wird begrüßt, aber Stgn. erfolgt 
trotzdem, da im weiteren Verfahren mit dem Vortrag von Bedenken ge-
rechnet werden muss. 
Sondierungsbereich notwendig zur wirtschaftlichen Sicherung des ortsan-
sässigen Betriebes und zur Versorgung des regionalen Marktes. Aufnah-
me dringend notwendig. 

Dormagen 2301-06-A u. -B Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird - bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2301-06-A als Sondierungsbe-
reich - nicht gefolgt. Die Ausführungen werden jedoch zur Kenntnis genommen. 

Bereich mit im Vergleich zu anderen Sondierungsflächen geringem  Kon-
fliktpotential (restriktionsfrei). Liegt in einem anthropogen bereits intensiv 
genutzten Bereich. 

Dormagen 2301-06-A u. -B Zum abgelehnten Teilbereich wird auf die entsprechenden Angaben im Umweltbe-
richt verwiesen. Darüber hinausgehend werden die Ausführungen zur Kenntnis 
genommen. 

I-W37 

Bereich ist ergiebige Lagerstätte, deren landesplanerische Ausweisung 
und wirtschaftliche Nutzung insbesondere vor dem Hintergrund des im 
westlichen Teil gegebenen hohen Ertragspotentials der in Anspruch 
genommenen landwirtschaftlichen Flächen geboten erscheint. 

Dormagen 2301-06-A u. -B Zu Thematik des Bodenschutzes und der Landwirtschaft wird auf die Angaben in 
der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anre-
gung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird bis auf die (aus den im Umweltbericht ersicht-
lichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2301-06-A als Sondierungsbereich 
nicht gefolgt. Die Ausführungen werden jedoch zur Kenntnis genommen. 
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 Sondierungsbereich entspricht Ziel der Landesplanung, dass Erweiterung 
eines bestehenden Standortes den Vorrang gegenüber einem Neuauf-
schluss einräumt, um auf diese Weise einen ansässigen Betrieb in seiner 
Existenz zu sichern. 
Rheinnaher Abbau von Sand und Kies wird mittelfristig zur vollständigen 
Zerstörung der letzten noch weitgehend intakten Rheinauenbereiche und 
damit zu enormen ökologischen Konflikten führen. Verlagerung ins Hinter-
land an weniger konfliktträchtige Standorte wird landesplanerisch ange-
strebt und Gohr entspricht diesen Vorgaben.  
 

Dormagen 2301-06-A u. -B Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Die Bewer-
tungen in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik der Rheinferne wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synop-
se Allgemeines unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/8 verwiesen. 
Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts.  

 

I-W38 

Schreiben vom 12.09.2007 
Aufnahme des Bereiches als Sondierungsbereich. 
 
Trockenabgrabung mit Wiederverfüllung und Nachfolgenutzung Land-
schaftsschutz und Landwirtschaft. 
 
 

Straelen 2113-01,  
2113-02-A u. -B 

Anmerkung der Bezirksregierung: Dem Schreiben lagen ergänzende Datenblattan-
gaben bei (u.a. Datenfelder zum Vorhaben, der Lagerstätte, dem Regionalplan, 
Laufzeiten und jährlichem Bedarf), die vom Regionalrat eingesehen werden können. 
Hieraus ergaben sich jedoch keine geänderten Bewertungen. 
 
Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2113-01 und 2113-02-A als Son-
dierungsbereich - nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Standortsicherung von existenzieller Bedeutung für die Firma.; Fa. be-
treibt in Straelen-Herongen 2 Abgrabungen, von denen eine bereits abge-
schlossen ist und zweite in nächsten Jahren ausläuft; Aufgrund örtlicher 
Großprojekte besteht für die Fa. und für die Versorgung der Region drin-
gender Bedarf für Sand und Kies als Baustoff im Tiefbau, insb. Straßen-, 
Wege- und Kanalbau 
 
2002 beim Kreis Kleve Trockenabgrabung beantragt, aber über Antrag 
(4,5 ha) konnte noch nicht entschieden werden, weil Stadt Einvernehmen 
verweigert während Kreis das Vorhaben befürwortet und Verfahren kurz-
fristig zum Abschluss bringen könnte. Bei Abbauvolumen von 300.000t 
und jährlichem Bedarf von 40-45.000 t wäre Standort nach 7 Jahren 
erschöpft.  
 

Straelen 2113-01, 
 2113-02-A u. -B 

Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Die entspre-
chenden Angaben in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2113-01 und 2113-02-A als Son-
dierungsbereich - nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Sicherung eines ortsansässigen Betriebes, Versorgung des regionalen 
Marktes, lange Entwicklungs- und Verfahrensdauer, Anspruch der Lan-
desentwicklung auf 25-jährige Versorgungssicherheit und Wirtschaftlich-
keitsgebot seitens des Unternehmens ergeben Erforderlichkeit die Aus-
weisung von Sondierungsbereichen im GEP vorzuschlagen. 

Straelen 2113-01,  
2113-02-A u. -B 

Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2113-01 und 2113-02-A als Son-
dierungsbereich - nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Der Bereich verfügt über eine gute Lagerstättenmächtigkeit; durchschnitt-
liche Mächtigkeit 7 Meter; Versorgungssicherheit von 30 Jahren. 

Straelen 2113-01,  
2113-02-A u. -B 

Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2113-01 und 2113-02-A als Son-
dierungsbereich - nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

 

Bereiche restriktionsfrei und weist ein vergleichsweise geringes  Konflikt-
potential auf.  
 

Straelen 2113-01,  
2113-02-A u. -B 

Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts.  
Zu den Themen der Abstände zu Siedlungsbereichen etc. wird auf die Angaben in 
der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anre-
gung A/110/10 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2113-01 und 2113-02-A als Son-
dierungsbereich - nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 
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 Rheinnaher Abbau von Sand und Kies wird mittelfristig zur vollständigen 
Zerstörung der letzten noch weitgehend intakten Rheinauenbereiche und 
damit zu enormen ökologischen Konflikten führen. Verlagerung ins Hinter-
land an weniger konfliktträchtige Standorte wird landesplanerisch ange-
strebt und Standort entspricht diesen Vorgaben. 

Straelen 2113-01,  
2113-02-A u. -B 

Zur Thematik der Rheinferne wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synop-
se Allgemeines unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/8 verwiesen. 
Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2113-01 und 2113-02-A als Son-
dierungsbereich - nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

 
Schreiben vom 12.09.2007 
Aufnahme des Bereiches als Sondierungsbereich  
Trockenabgrabung mit anschließender Wiederverfüllung und Folgenut-
zung Landschaftsschutz und Landwirtschaft. 
 
 

Kalkar 2106-20 Anmerkung der Bezirksregierung: Dem Schreiben lagen ergänzende Datenblattan-
gaben bei (u.a. Datenfelder zum Vorhaben, der Lagerstätte, dem Regionalplan, 
Laufzeiten und jährlichem Bedarf), die vom Regionalrat eingesehen werden können. 
Hieraus ergaben sich jedoch keine geänderten Bewertungen. 
 
Der Bereich ist für eine Abbildung als Sondierungsbereich vorgesehen. 
 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – falls 
doch bereits ein BSAB gewünscht sein sollte -besteht derzeit kein Bedarf. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 

I-W39 

Standortsicherung von existenzieller Bedeutung für die Firma; Sondie-
rungsbereich notwendig für wirtschaftliche Sicherung eines ortsansässi-
gen Betriebes und zur Versorgung des regionalen Marktes mit Sand und 
Kies; 
Direkter Anschluss an BSAB Totenhügel mit gemeinsamer Erschließung 
war angestrebt, aber aus eigentumsrechtlichen Gründen nicht möglich; 
verstehen Vorhaben aber trotzdem als Erweiterung des BSAB.  

Kalkar 2106-20 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur 
Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. 
Zur Thematik der Erweiterungen/Wiederaufschlüssen und Neuansätze wird ergän-
zend auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/110/7 verwiesen. Die entsprechende Einstufung in der Gesamtbe-
reichstabelle ist korrekt.  
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Bei Lagerstättenmächtigkeit von 10 m bietet der Sondierungsbereich in 
Größenordnung von 13 ha eine Versorgungssicherheit in der Größenord-
nung von etwa 25 Jahren.. 

Kalkar 2106-20 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Synopsen-
spalte zu den Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse 
Allgemeines (inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberich-
tes) verwiesen.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur 
Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 

Bereiche ohne relevantes Konfliktpotential. Kalkar 2106-20 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Der Bereich ist mit Stadt Kalkar und der Kreis Kleve abgestimmt und wird 
von diesen in den Grundzügen mitgetragen. 

Kalkar 2106-20 Die Angaben werden zur Kenntnis genommen. 
Wenngleich der Bereich als Sondierungsbereich vorgesehen ist, so wird zur Thema-
tik der Unterstützung durch die Gebietskörperschaft ergänzend auf die Angaben zu 
diesem Thema im Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standortsi-
cherungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen.  

 

Rheinnaher Abbau von Sand und Kies wird mittelfristig zur vollständigen 
Zerstörung der letzten noch weitgehend intakten Rheinauenbereiche und 
damit zu enormen ökologischen Konflikten führen. Verlagerung ins Hinter-
land an weniger konfliktträchtige Standorte wird landesplanerisch ange-
strebt und Standort entspricht diesen Vorgaben. 

Kalkar 2106-20 Zur Thematik der Rheinferne wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synop-
se Allgemeines unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/8 verwiesen. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

I-W40 

Schreiben vom 12.09.2007 
Aufnahme des Bereiches als Sondierungsbereich. 
Erweiterung einer Trockenabgrabung mit anschließender Wiederverfül-
lung und Folgenutzung Landschaftsschutz und Landwirtschaft. 
Abgrabungsantrag ist in Bearbeitung 
 

Uedem 2114-01-A, 
2114-01-B, 

2114-05 
 

Anmerkung der Bezirksregierung: Dem Schreiben lagen ergänzende Datenblattan-
gaben bei (u.a. Datenfelder zum Vorhaben, der Lagerstätte, dem Regionalplan, 
Laufzeiten und jährlichem Bedarf), die vom Regionalrat eingesehen werden können. 
Hieraus ergaben sich jedoch keine geänderten Bewertungen. 
 
Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – falls 
doch bereits ein BSAB gewünscht sein sollte - besteht derzeit kein Bedarf.  
Derzeit werden von den nebenstehend angesprochenen Bereichen nur die Bereiche 
2114-01-B u. 2114-05 als Sondierungsbereiche vorgesehen 
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 Firma plant im westlichen Bereich des BSAB eine Trockenabgrabung von 
4 h. Eine Genehmigung vorausgesetzt sichert dies dem Unternehmen 
einen Betrieb von voraussichtlich 10 Jahren (vorausgesetzt Konjunktur 
bringt keine größeren Schwankungen). Eine Erweiterung nach Osten 
innerhalb des BSAB ist nicht möglich, da an dieser Stelle bereits eine 
rechtskräftige Abgrabung durch ein anderes Unternehmen betrieben wird. 
 
Aufnahme von 2114-01-A in die Erläuterungskarte (im 1. Entwurf) wird 
begrüßt, weil damit Erforderlichkeit der Sicherung dieses Abgrabungs-
standortes ausdrücklich durch die Regionalplanung anerkannt wird; Ab-
grenzung entspricht jedoch Vorstellungen der Fa. und Anforderungen an 
umweltschonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen; Verhältnis 
beanspruchter Fläche zu gewonnen Massen ungünstig; liegt nicht nur am 
Zuschnitt und der Topographie der ausgewiesenen Fläche, die nicht nur 
von Norden nach Süden um 15 m abfällt, sondern im östlichen Randbe-
reich auch noch eine Erosionsrinne als geschützten Landschaftsbestand-
teil aufweist.; Interessensbereich 2114-01-B entspricht insb. aufgrund von 
Mächtigkeiten nur teilweise – im nördlichen Bereich - den Vorstellungen 
der Firma; Teile des BSAB aufgrund von eigentumsrechtlichen Schwierig-
keiten und Schutzausweisungen nicht nutzbar, daher Optionsfläche mittel-
fristig notwendig. 
 
Für mittelfristige Planungssicherheit Vorschlag von Optionsfläche auf 
einem Niveau zwischen 35m und 40m NN (was eine höhere Ausbeute bei 
geringerem Flächenverbrauch bedeutet) bestehend aus 2114-05 und 
nördlichem Teil von 2114-01-B; Lage im zentralen Bereich der Hochflä-
che);  
 
In Kenntnis des erfahrungsgemäß zeitintensiven Planungs- und Verfah-
rensprozesses zur Genehmigung des Abbauvorhabens und des landes-
planerischen Ziels einer Versorgungssicherheit mit Rohstoffen über einen 
Zeitraum von 25 Jahren sieht sich Firma bereits heute veranlasst, die 
Optionsfläche als nord-westliche Erweiterung des BSAB vorzuschlagen. 

Uedem 2114-01-A, 
2114-01-B, 

2114-05 
 

Derzeit werden von den nebenstehend angesprochenen Bereichen die Bereiche 
2114-01-B u. 2114-05 als Sondierungsbereiche vorgesehen – aus den sich aus dem 
Umweltbericht und der Begründung der Planerarbeitung ergebenden Gründen. 
Insoweit wird den nebenstehenden Bedenken vom Ergebnis her teilweise gefolgt. 
Ansonsten wird den Anregungen und Bedenken jedoch nicht gefolgt. Die Ausfüh-
rungen werden jedoch zur Kenntnis genommen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur 
Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. 
Zum BSAB wird angemerkt, dass sich eine derzeitige Nichtverfügbarkeit für das 
Unternehmen künftig ändern kann (siehe auch AGV zur Anregung A/703/2) und 
bezüglich der Schutzausweisungen ist auf die Parzellenunschärfe des Regional-
plans hinzuweisen. Zudem können ggf. auch andere Firmen den Bereich in An-
spruch nehmen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird ferner auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
zu den Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allge-
meines (inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) 
verwiesen.  
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Bereich weist ein vergleichsweise geringes Konfliktpotenzial auf. 
Standort ist insbesondere im Bereich der Optionsfläche ergiebige Lager-
stätte, deren landesplanerische Ausweisung und wirtschaftliche Nutzung 
insbesondere vor dem Hintergrund des im westlichen Teil gegebenen 
hohen Ertragspotentials der in Anspruch genommenen landwirtschaftli-
chen Flächen geboten erscheint. 

Uedem 2114-01-A, 
2114-01-B, 

2114-05 
 

Es wird zu den am Standort abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die 
Anlage A zu den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe 
gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die 
eingereichten Unterlagen nichts. 
Zu Thematik des Bodenschutzes und der Landwirtschaft wird auf die Angaben in 
der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anre-
gung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird bis auf die (aus den im Umweltbericht ersicht-
lichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2114-01-B u. 2114-05 als Sondie-
rungsbereich nicht gefolgt. Die Ausführungen werden jedoch zur Kenntnis genom-
men.  

Sondierungsbereich entspricht Ziel der Landesplanung, dass Erweiterung 
eines bestehenden Standortes den Vorrang gegenüber einem Neuauf-
schluss einräumt. 
Rheinnaher Abbau von Sand und Kies wird mittelfristig zur vollständigen 
Zerstörung der letzten noch weitgehend intakten Rheinauenbereiche und 
damit zu enormen ökologischen Konflikten führen. Verlagerung ins Hinter-
land an weniger konfliktträchtige Standorte wird landesplanerisch ange-
strebt und Standort entspricht diesen Vorgaben. 

Uedem 2114-01-B 
(tlw.), 

2114-05 

Zur Thematik der Rheinferne wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synop-
se Allgemeines unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/8 verwiesen. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die mittel- und langfristige Planung der Firma wurde mit Gemeinde Ue-
dem abgestimmt und wird von dieser in den Grundzügen mitgetragen. 

Uedem 2114-01-B 
(tlw.), 

2114-05 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Schreiben vom 12.09.2007 
Aufnahme des Bereiches 2107-02-A als Neuansatz als Sondierungsbe-
reich im 1. Entwurf wird ausdrücklich begrüßt. 
 
Vorschlag einer Optionsfläche von 87 ha im nordwestlichen Teil des 
Interessensbereiches 2107-02-A; Nassauskiesung mit Folgenutzung 
Landschaftsschutz und offene Wasserfläche 
 

Kerken Teilfläche von 
2107-02-A 

Anmerkung der Bezirksregierung: Dem Schreiben lagen ergänzende Datenblattan-
gaben bei (u.a. Datenfelder zum Vorhaben, der Lagerstätte, dem Regionalplan, 
Laufzeiten und jährlichem Bedarf), die vom Regionalrat eingesehen werden können. 
Hieraus ergaben sich jedoch keine geänderten Bewertungen. 
 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die 
nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unterlagen nichts. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – falls 
doch bereits ein BSAB gewünscht sein sollte -besteht derzeit kein Bedarf.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der Bereich stellt eine äußerst ergiebige und hochwertige Lagerstätte dar 
(Kiessäule 30 m; Kiesanteil ca. 35%; Rohstoffgewinnung in günstigem 
Verhältnis zum Flächenverbrauch), deren landesplanerische Ausweisung 
und wirtschaftliche Nutzung insbesondere vor dem Hintergrund des im 
westlichen Teil gegebenen hohen Ertragspotentials der in Anspruch 
genommenen landwirtschaftlichen Flächen geboten erscheint. 

Kerken Teilfläche von 
2107-02-A 

Zu Thematik des Bodenschutzes und der Landwirtschaft wird auf die Angaben in 
der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anre-
gung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Optimale Verkehrsanbindung, unmittelbare Lage an B9 und der Auto-
bahnanschlussstelle Kerken. 

Kerken Teilfläche von 
2107-02-A 

Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. 

Bereich restriktionsfrei und weist ein vergleichsweise geringen Konfliktpo-
tential auf; Positionierung der Betriebsanlagen im südöstlichen Bereich 
der Optionsfläche minimiert Auswirkungen für die Bevölkerung.    

Kerken Teilfläche von 
2107-02-A 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Daran  ändern auch die 
nebenstehenden Aspekte des Anlagenstandortes nicht, da die Ausschlussgründe zu 
gewichtig sind. 

I-W41 

Standort liegt außerhalb von für den Grundwasserschutz sensiblen Berei-
chen. Die nordwestliche Grenze ergibt sich aus dem im Regionalplan 
dargestellten Bereich für den Grundwasser- und Gewässerschutz. Das 
WSG Kerken-Aldekerk wurde zwischenzeitlich aufgehoben. Belange des 
Grundwasserschutz und der Trinkwassergewinnung stehen - auch im 
Falle einer zukünftig möglichen wasserwirtschaftlichen Wiedernutzbarma-
chung - nicht entgegen. 

Kerken Teilfläche von 
2107-02-A 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Wasserwirtschaftliche Aspekte 
führten nicht zum Ausschluss der Fläche. 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird ergänzend auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen 
A/110/8 und A/413/1 verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Abgrenzung berücksichtigt unterirdisch geführte Ferngasleitung, Boden-
denkmal und Landschaftsbild. 

Kerken Teilfläche von 
2107-02-A 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Diese Belange führten auch nicht 
zum Ausschluss der Fläche. 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 

 
Rheinnaher Abbau von Sand und Kies wird mittelfristig zur vollständigen 
Zerstörung der letzten noch weitgehend intakten Rheinauenbereiche und 
damit zu enormen ökologischen Konflikten führen. Verlagerung ins Hinter-
land an weniger konfliktträchtige Standorte wird landesplanerisch ange-
strebt und Standort entspricht diesen Vorgaben. 

Kerken Teilfläche von 
2107-02-A 

Zur Thematik der Rheinferne wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synop-
se Allgemeines unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/8 verwiesen. 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis genommen. 

Hohes städtebauliches Potenzial im Hinblick auf eine wassergebundene 
Erholungsnutzung. 

Kerken Teilfläche von 
2107-02-A 

Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Die Betreiberfirma handelt im Einvernehmen mit den Grundflächeneigen-
tümern. 

Kerken Teilfläche von 
2107-02-A 

Eine Zustimmung von Eigentümern hat hier kein hinreichendes Gewicht um die im 
Verfahren konkret festgestellten Ausschlussgründe auszuräumen. Den Anregungen 
und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 
Schreiben vom 29.02.2008 
Berücksichtigung in Erläuterungskarte 

Kerken Teilfläche von 
2107-02-A 

Die beigelegte Karte kann vom Regionalrat eingesehen werden, ändert aber nichts 
an den nachstehenden Bewertungen. 
Der Bereich liegt im südwestlichen Bereich von 2107-02-A - ungefähr gegenüber 
der aktiven Abgrabung. 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 

II-W18 

Mit Verwunderung mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass die von uns 
vorgeschlagene Sondierungsfläche 'Aldekerk' im Interessensbereich 
2107-02 in der nun vorliegenden Erläuterungskarte nicht berücksichtigt 
wurde. Wir erlauben uns daher, zu dem Vorhaben der XXX im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung wie folgt Stellung zu nehmen: 
Auch wenn die Erweiterung bestehender Abgrabungsstandorte grund-
sätzlich Vorrang vor einem Neuaufschluss und somit auch vor der Neu-
ansiedlung eines Unternehmens haben muss, so kann es dennoch nicht 
landesplanerisches Ziel sein, durch Verhinderung neuer Mitbewerber 
steuernd in den Markt einzugreifen. 
Die XXX ist ein Tochterunternehmen der XXX-Y einem überregional im 
Hoch-, Tief- und Straßenbau tätigen Unternehmen mit langjährigen Erfah-
rungen in der Sand- und Kiesgewinnung. In anderen Regierungsbezirken 
und Bundesländern ist das Unternehmen an mehreren Abgrabungsstand-
orten tätig. 
Durch seine überregionale Tätigkeit und Präsenz - u.a. Niederlassung 
Willich - hat das Unternehmen einen erheblichen Bedarf an Sand und 
Kies - auch in Nordrhein-Westfalen - und beabsichtigt, diesen durch ihr 
XXX zu bedienen. 

Kerken Teilfläche von 
2107-02-A 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Die Systematik der 51. Änderung bietet auch neuen Mitbewerbern hinreichende 
Möglichkeiten der Betätigung – ggf. z.B. angrenzend an vorhandene Abgrabungs-
standorte, über Übernahme vorhandener Abgrabungen oder über den Kauf von 
Flächen in BSAB und in geplanten Sondierungsbereichen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – falls 
doch bereits ein BSAB gewünscht sein sollte - besteht derzeit kein Bedarf. 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
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Die verkehrsgünstige Lage des Standortes an der B9 mit Anbindung an 
die BAB 40 ermöglicht die Versorgung in Richtung Ballungsgebiet Rhein-
Ruhr, aber auch in die Niederlande. 

Kerken Teilfläche von 
2107-02-A 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu Verkehrswegen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/170/14 und A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 

Darstellung des Interessensbereichs 
Die in der kartographischen Übersichtskarte durch Zusammenfassung 
mehrerer Interessensbereiche vorgenommene pauschale Flächenaus-
weisung erlaubt keine differenzierte Betrachtung des von der XXX vorge-
schlagenen Interessensbereichs. Dieser umfasst nur eine Teilfläche des 
dargestellten Interessensbereichs, auf den die überwiegenden Aus-
schlussgründe nicht zutreffen. 
Der vorgeschlagene lnteressensbereich hat In der geänderten Abgren-
zung lediglich eine Größe von 62 ha, während der gesamte Interes-
sensbereich 2107-02 ca. 455 ha umfasst. Selbst die Untereinheit 2107-
02-A ist mit einer Fläche von 297 ha noch um ein Mehrfaches größer als 
der vorgeschlagene Interessensbereich der XXX. Auch dieser ist bei 
Vorliegen ausschlaggebender Argumente möglicherweise noch weiter zu 
konkretisieren. 
In der Beurteilung des Interessensbereiches ist ebenfalls unberücksichtigt 
geblieben, dass es sich bei der Abgrabung ’Aidekerk' nicht um einen 
Neuaufschluss, sondern um den Wiederaufschluss bzw. die Erweiterung 
einer bis in die 1980-er Jahre betriebenen Abgrabung (2107-02-C) han-
delt. Die Trennung durch den 'Berger Kirchweg' steht dieser Definition 
nicht entgegen. 

Kerken Teilfläche von 
2107-02-A 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregun-
gen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Der Bereich 2107-02-C ist sowohl aufgrund seiner Größe, als auch seiner Gestalt 
nicht geeignet, den Antragsbereich (oder einen für eine Abbildung als Sondierungs-
bereich hinreichen großen Teilbereich) zu einem Wiederaufschluss zu machen und 
eine Erweiterung im Sinne der sachgerechten Systematik der 51. Änderung ist es 
ohnehin nicht. 
 

 

Schutzausweisungen 
Der vorgeschlagene Interessensbereich 'Aldekerk' liegt in seiner gemäß 
beiliegender Kartendarstellung konkretisierten Abgrenzung weder inner-
halb eines ausgewiesenen Landschaftsschutzgebietes mit Abgrabungs-
verbot, noch kollidiert er mit der Ausweisung eines Wasserschutzgebietes 
oder mit der Darstellung als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) im 
Gebietsentwicklungsplan. Zu allen Festsetzungen und Darstellungen wird 
ein ausreichender Schutz- und Sicherheitsabstand eingehalten, der ggf. 
über eine Lärm-/Immissionsprognose zu definieren ist. 
Das Wasserschutzgebiet 'Kerken-Aldekerk ist bereits aufgehoben. Inso-
fern sind diesbezüglich keine Restriktionen zu berücksichtigen. 
Ebenfalls wird das ausgewiesene Bodendenkmal 'Berger Kirchweg' nicht 
tangiert und durch ausreichende Abstände gesichert. Die Auswirkungen 
des Abgrabungsvorhabens auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind zu-
dem in einer Umweltverträglichkeitsstudie zu bewerten. Das gilt auch für 
den 'Berger Kirchweg' und alle weiteren Bodendenkmäler. 

Kerken Teilfläche von 
2107-02-A 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Zur Thematik der Abstände zu ASB etc. wird auf die entsprechenden Angaben in 
der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/10 verwiesen. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien und wird auf die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ ver-
wiesen (inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes). 
Die Angaben zum WSG Kerken-Aldekerk sind in der Gesamtbereichstabelle korrekt. 
Zu archäologischen Aspekten (inkl. Kulturlandschaft) wird auf die entsprechenden 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anre-
gungen A/300/1 und A/300/2 des Beteiligten 300. Landschaftsverband Rheinland 
verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Schutzwürdige Böden, kulturhistorische Bedeutung 
Die zutreffenden, durchaus gewichtigen Kriterien der Schutzwürdigkeit 
wertvoller Böden und der kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft 
bedürfen einer differenzierten, standortbezogenen Betrachtung, können 
jedoch nicht zu einem generellen Ausschluss der Lagerstätte führen. 
Schließlich handelt es sich um eine hochwertige Sand-/ Kieslagerstätte 
mit sehr hoher Ergiebigkeit und Qualität der Rohstoffe in einem optimalen 
Flächen-/ Ertragsverhältnis, das am Niederrhein sonst kaum vorzufinden 
ist. 
Abgesehen davon ist zu berücksichtigen, dass es sich im vorliegenden 
Fall um die Erweiterung einer Abgrabung (2107-02-C) handelt, auch wenn 
deren Betrieb bereits in den 1980-er Jahren eingestellt wurde. Da bei 
Erweiterungen von Abgrabungen das Kriterium der Schutzwürdigkeit der 
Böden nicht greift, kann hierdurch auch kein Ausschluss begründet wer-
den. 
 

Kerken Teilfläche von 
2107-02-A 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Zur Thematik der Abstände zu ASB etc. wird auf die entsprechenden Angaben in 
der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/10 verwiesen. 
Zu archäologischen Aspekten (inkl. Kulturlandschaft) wird auf die entsprechenden 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anre-
gungen A/300/1 und A/300/2 des Beteiligten 300. Landschaftsverband Rheinland 
verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregun-
gen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Der Bereich 2107-02-C ist sowohl aufgrund seiner Größe, als auch seiner Gestalt 
nicht geeignet, den Antragsbereich (oder einen für eine Abbildung als Sondierungs-
bereich hinreichen großen Teilbereich) zu einem Wiederaufschluss zu machen und 
eine Erweiterung im Sinne der sachgerechten Systematik der 51. Änderung ist es 
ohnehin nicht. 

Mit der Verschiebung der Abgrabungsschwerpunkte aus den rheinnahen 
Bereichen ins rheinfeme Hinterland sollen die noch vorhandenen, fluss-
nahen Auenrelikte geschont werden. Diesem Ziel würde eine Abgrabung 
am Standort'Aldekerk' in vollem Umfang entsprechen. 

Kerken Teilfläche von 
2107-02-A 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Rheinferne wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synop-
se Allgemeines unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/8 verwiesen. 

 

Gesellschaftlicher Mehlwert / Folgenutzung 
Die Lage des Interessenbereiches prädestiniert den Standort für die 
Entwicklung eines Freizeit- und Erholungsschwerpunktes. Die Fa. XXX 
erklärt sich bereit, ein qualifiziertes Folgenutzungskonzept zu entwickeln, 
das auf die Interessen der Gemeinde Kerken am Standort abzustellen 
wäre. 
Die ehemalige Abgrabung im Interessensbereich 2107-02-C wurde bis in 
die 1980-er Jahre hinein wieder verfüllt. Dabei wurden Materialien einge-
setzt, die den heutigen Anforderungen an die Verfüllung von Abgra-
bungen nicht gerecht werden. Insofern stellt die ehemalige Grube heute 
eine Altrast dar, die als solche auch im Altlastenkataster des Kreises 
Kleve geführt wird. 
Die Fa. XXX erklärt sich bereit, den Altstandort auf seinen Sanierungsbe-
darf hin zu untersuchen, um ggf. konkrete Maßnahmen zu dessen Behe-
bung zu ergreifen. Dabei steht für den Betreiber im Vordergrund, eine 
Beeinträchtigung des Abgrabungsgewässers durch diese Altlast unbe-
dingt auszuschließen. 
Bei einem evtl. erforderlichen Austausch von schadstoffbelastetem Ver-
füllmaterial wäre unbelasteter Abraumboden aus der geplanten Abgra-
bung über kurze Transportentfernungen für die Verfüllung der Altlast in 
ausreichendem Maße verfügbar. 

Kerken Teilfläche von 
2107-02-A 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Die Ausschlussgründe sind auch vor dem Hintergrund der nebenstehenden Aspekte 
und Angebote zu gewichtig. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
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 Wir bitten Sie nochmals eindringlich um Überprüfung des vorgeschlage-
nen Interessenbereichs unter Würdigung der vorgetragenen Aspekte und 
verweisen abschließend nochmals auf unsere Stellungnahme vom 
12.09.2007, die vollumfänglich weiterhin ihre Gültigkeit behält. Wir gehen 
davon aus, dass bei der Auswahl der Sondierungsflächen das Gleichbe-
handlungsprinzip gewahrt wird, so dass sich bei einer Gleichgewichtung 
der Kriterien ergeben wird, dass sich ein Abgrabungsvorhaben am Stand-
ort 'Aldekerk' mit den Zielen der Raumordnung und Landesentwicklung 
vereinbaren lasst. 

Kerken Teilfläche von 
2107-02-A 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Die Kriterien sind dabei 
sachgerecht gewichtet worden. 
Es wird ferner auf die regionalplanerische Bewertung zur Anregung I-W41 verwie-
sen. 

 

I-W42 

Schreiben vom 12.09.2007 
Aufnahme der Bereiche als Sondierungsbereich / Darstellung im Regio-
nalplan  
Erweiterung einer Trockenabgrabung mit Wiederverfüllung und Folgenut-
zung Landschaftsschutz und Landwirtschaft. 
 
 

Goch 2104-01-A u. 
01-B, 

2104-03 

Anmerkung der Bezirksregierung: Dem Schreiben lagen ergänzende Datenblattan-
gaben bei (u.a. Datenfelder zum Vorhaben, der Lagerstätte, dem Regionalplan, 
Laufzeiten und jährlichem Bedarf), die vom Regionalrat eingesehen werden können. 
Hieraus ergaben sich jedoch keine geänderten Bewertungen. 
 
Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – falls 
doch bereits ein BSAB gewünscht sein sollte - besteht derzeit kein Bedarf.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2104-01-A und  2104-03 als 
Sondierungsbereich -  nicht gefolgt. 
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Bereichsdarstellung entspricht dem derzeit beim Kreis Kleve anhängigen 
Erweiterungsverfahren, das aufgrund fehlender landesplanerischer Ab-
stimmung noch nicht abgeschlossen werden konnte. 
Standortsicherung von existenzieller Bedeutung für die Firma. Darstellung 
der Interessensbereiche im Regionalpan dringend; Fa. betreibt seit 1982 
Trockenabgrabung am Standort Kleine Heide; 2007 wurde südlich des 
Alt-Standortes Teilgenehmigung für nur 4 Jahre erteilt; Teilgenehmigung 
wurde erforderlich, weil Bezirksplanungsbehörde aufgrund fehlender 
landesplanerischer Abstimmung Einvernehmen verweigerte; Antrag sah 
19,6 ha /für 16 Jahre) vor, aber nur 6,2 ha über Regionalplan abgedeckt, 
so dass nur 5,2 ha zur Genehmigung verblieben. 

Goch 2104-01-A u. 
01-B, 

2104-03 

Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – falls 
doch bereits ein BSAB gewünscht sein sollte - besteht derzeit kein Bedarf. 
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2104-01-A und  2104-03 als 
Sondierungsbereich -  nicht gefolgt. 

Auf wesentliche Teilbereiche (16 ha) des benachbarten, im Regionalplan 
dargestellten BSAB hat das Unternehmen aufgrund eigentumsrechtlicher 
Schwierigkeiten keine Möglichkeit des Zugriffs, so dass dort kurz- bis 
mittelfristig keine Realisierung einer Abgrabung möglich sein wird, so 
dass alleine darüber bereits die Optionsfläche I (süd-östliche Erweiterung) 
mehr als abgedeckt wäre. 
In Kenntnis des erfahrungsgemäß zeitintensiven Planungs- und Verfah-
rensprozesses zur Genehmigung des Abbauvorhabens und des landes-
planerischen Ziels einer Versorgungssicherheit mit Rohstoffen über einen 
Zeitraum von 25 Jahren sieht sich Firma bereits heute veranlasst, die 
Optionsfläche II als nord-östliche Erweiterung des BSAB vorzuschlagen. 

Goch 2104-01-A u. 
01-B, 

2104-03 
und Umgebung 

Es wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag 
zur Anregung A/703/2 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen 
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2104-01-A und  2104-03 als 
Sondierungsbereich -  nicht gefolgt. 

 

Optionsflächen weitestgehend restriktionsfrei und weisen ein gegenüber 
anderen Belangen vergleichsweise geringes Konfliktpotential auf. 

Goch 2104-01-A u. 
01-B, 

2104-03 

Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2104-01-A und  2104-03 als 
Sondierungsbereich -  nicht gefolgt. 
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 Sondierungsbereich entspricht Ziel der Landesplanung, dass Erweiterung 
eines bestehenden Standortes den Vorrang gegenüber einem Neuauf-
schluss einräumt.  
Rheinnaher Abbau von Sand und Kies wird mittelfristig zur vollständigen 
Zerstörung der letzten noch weitgehend intakten Rheinauenbereiche und 
damit zu enormen ökologischen Konflikten führen. Verlagerung ins Hinter-
land an weniger konfliktträchtige Standorte wird landesplanerisch ange-
strebt und Standort entspricht diesen Vorgaben. 

Goch 2104-01-A u. 
01-B, 

2104-03 

Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Rheinferne wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synop-
se Allgemeines unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/8 verwiesen. 
Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2104-01-A und  2104-03 als 
Sondierungsbereich -  nicht gefolgt. 

 

I-W43 

Schreiben vom 12.09.2007 
Aufnahme der Bereiche als Sondierungsbereich. 
Nassabgrabungen mit Folgenutzung Landschaftsschutz und offene Was-
serfläche. 
 
Interessensbereiche im Schreiben vom 12.09.2007 sind etwas kleiner, als 
2106-02-A, -B, -C, 2106-04 und 2106-16 (ca. 190 ha zu ca. 141 ha); 
Lageplan kann vom Regionalrat eingesehen werden. 
 
 
 

Kalkar Tlw. 2106-02-A, 
-B, -C,  

2106-04, 
2106-16 

 

Anmerkung der Bezirksregierung: Dem Schreiben lagen ergänzende Datenblattan-
gaben bei (u.a. Datenfelder zum Vorhaben, der Lagerstätte, dem Regionalplan, 
Laufzeiten und jährlichem Bedarf), die vom Regionalrat eingesehen werden können. 
Hieraus ergaben sich jedoch keine geänderten Bewertungen. 
 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 



51. Änderung des Regionalplans                                                                    Stand: 18.06.08  

  161

Beide Optionsflächen (Nassabgrabungen) liegen nicht in restriktionsfrei-
em Raum. Dies ist auch dem Vorhabensträger bewusst. Der gesamte 
Raum Emmericher Eyland / Bylerward ist als „Landschaftsschutzgebiet 
mit Abgrabungsverbot“ ausgewiesen. 
Der Ausschlussgrund „Lage im Landschaftsschutzgebiet ist nicht akzep-
tabel, da selbst im Kreis Kleve an mehreren Standorten Abgrabungen im 
„Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot“ landesplanerisch aus-
gewiesen und zum Teil auch bereits genehmigt sind . Bei entsprechender 
Herrichtung bietet Abgrabung gute Entwicklungsmöglichkeiten. Es ist in 
solchen Fällen – wie bereits mehrfach belegt – ein ökologisches Entwick-
lungskonzept zu erstellen, dass es dem Kreis und dem Beirat der Unteren 
Landschaftsbehörde ermöglicht, eine Befreiung von den Festsetzungen 
der Landschaftsschutzverordnung zu erteilen. Ein entsprechender Aus-
gleich und Ersatz durch den Betreiber muss selbstverständlich gewähr-
leistet sein. Im Rahmen einer fachlich qualifizierten Planung ist es durch-
aus möglich, die verschiedenen konkurrierenden Raumansprüche und 
Schutzgüter angemessen zu berücksichtigen. 

Kalkar Tlw. 2106-02-A, 
-B, -C,  

2106-04, 
2106-16 

(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Sondierungsbereiche müssen 
nicht nach denselben Kriterien ausgewählt werden, wie frühere BSAB. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Ausschlusskriterium räumliche Nähe zum Vogelschutzgebiet nur akzepta-
bel, wenn Bereiche innerhalb der Zone und wenn mit Vorhaben negative 
Auswirkungen auf das Schutzgebiet verbunden sind. 

Kalkar Tlw. 2106-02-A, 
-B, -C,  

2106-04, 
2106-16 

(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Ggf. Reduzierung des Interessensbereiches um 15 ha wegen Nähe zum 
Vogelschutzgebiet. 

Kalkar Tlw. 2106-02-A, 
-B, -C,  

2106-04, 
2106-16 

(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es besteht kein Bedarf der Planänderung. 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
 

Beides sind Lagerstätten höchster Ergiebigkeit, deren Nutzung sich ins-
besondere unter dem Aspekt eines flächenschonenden Umgangs mit 
natürlichen Ressourcen sowie den ökologischen Potentialen anbietet. Der 
Standort „Emmericher Eyland“ ist aufgrund seiner bis zu 20m hohen 
Sand-Kiessäule als Lagerstätte oberflächennaher Bodenschätze ausge-
wiesen (GLA 1998). Nach Auswertung vorliegender Daten sind zudem 
auch die qualitativen Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Abbau 
gegeben.    

Kalkar Tlw. 2106-02-A, 
-B, -C,  

2106-04, 
2106-16 

(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Verkehrsgünstige Lage, die umweltverträgliche Erschließung über den 
Schifffahrtsweg Rhein ermöglicht. 

Kalkar Tlw. 2106-02-A, 
-B, -C,  

2106-04, 
2106-16 

(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. 



51. Änderung des Regionalplans                                                                    Stand: 18.06.08  

  162

 Aus Angaben im Schreiben ergibt sich dringende Notwendigkeit der 
Berücksichtigung der gemeldeten Optionsflächen am Abgrabungsstandort 
„Emmericher Eyland“ als Sondierungsbereiche.  

Kalkar Tlw. 2106-02-A, 
-B, -C,  

2106-04, 
2106-16 

(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 
Schreiben vom 12.09.2007 
Aufnahme der Bereiche als Sondierungsbereich und Tausch eines BSAB 
in Rees. 
 
Nassabgrabung, Folgenutzung Landschaftsschutz, Erholung, offene 
Wasserfläche. 
 
 

Kevelaer, 
Rees 

Insb. 2108-01-A 
und B, 2108-03, 
2108-05-A bis 

C, 
2108-16-A  

und B, 
2108-16-A  

und B 

Anmerkung der Bezirksregierung: Dem Schreiben lagen ergänzende Datenblattan-
gaben bei (u.a. Datenfelder zum Vorhaben und BSAB Sandland, der Lagerstätte, 
dem Regionalplan, Laufzeiten und jährlichem Bedarf), die vom Regionalrat eingese-
hen werden können. Hieraus ergaben sich jedoch keine geänderten Bewertungen. 
 
Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2108-05-A, 2108-05-B und 2108-
16-A als Sondierungsbereiche - nicht gefolgt. 

I-W44 

Bereiche für die langfristige Sicherung des Betriebes elementar; Fa. 
betreibt seit 1990 in Kevelaer Kervendonk eine Abgrabung zur Gewin-
nung von Kies und Sand; Gesamtabgrabungsfläche innerhalb des BSAB 
mit den genehmigten Erweiterungen 68 ha; Abbaubetrieb läuft nach 
derzeitigem Stand 2015 aus 
Gewünscht: Erweiterungsvorhaben als Nassabgrabung 

Kevelaer 2108-01-A und 
B, 2108-03, 

2108-05-A bis C 
2108-16-A u. B 

Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Die Angaben 
in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2108-05-A, 2108-05-B und 2108-
16-A als Sondierungsbereiche - nicht gefolgt. 
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Etwa 11 ha in ausgewiesenem BSAB in Kevelaer stehen nicht zur Verfü-
gung (Hochspannungsmasten, ein archäologischer Fundplatz sowie eine 
Restfläche, die durch einen Erschließungsweg von der übrigen Abbauflä-
che abgeschnitten wird und somit unwirtschaftlich ist) und 17 ha konnten 
seinerzeit in eine ausgewiesenem BSAB in Rees aufgrund von Einwen-
dungen der Stadt nicht abgebaut werden  
Bitte um Flächentausch von Rees nach Kevelaer. Mindestens 28 ha 
könnten somit in den GEP aufgenommen werden, ohne das Mengen- und 
Flächengerüst zu verändern.  
Vor dem Hintergrund des zeitintensiven Planungs- und Verfahrenspro-
zesses zur Genehmigung eines Abbauvorhabens und des landesplaneri-
schen Ziels einer Versorgungssicherheit mit Rohstoffen über einen Zeit-
raum von 25 Jahren sieht sich Firma bereits heute veranlasst, über die 
hier vorgestellten Tauschflächen von 25 ha hinaus Sondierungsflächen 
vorzuschlagen, die eine Versorgungssicherheit über einen Zeitraum von 
25 Jahren bieten würden. 
Aus Schreiben ergibt sich die dringende Notwendigkeit der Berücksichti-
gung der gemeldeten Optionsflächen am Abgrabungsstandort Grotendonk 
als Sondierungsbereiche. 

Kevelaer, 
Rees 

2108-01-A und 
B, 2108-03, 

2108-05-A bis 
C, 

2108-16-A und 
B 

und Umgebung 
sowie BSAB in 

Rees 

Zu der Thematik wird angemerkt, dass auch Wegeparzellen ggf. gekauft oder Wege 
verlegt werden können. Auch eine aktuelle Nichtverfügbarkeit für ein Unternehmen 
kann sich dabei künftig ändern und ggf. können auch andere Unternehmen oder ein 
Landeigentümer den Abbau vornehmen. Ergänzend wird dazu auf den Ausgleichs-
vorschlag zur Anregung A/703/2 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ferner wird 
bezüglich Rees auf den Vorrangstatus der BSAB einerseits und die Parzellenun-
schärfe des Regionalplans andererseits verwiesen. Bezüglich des BSAB in Kevelaer 
wird ebenfalls auf die Parzellenunschärfe des Regionalplans verwiesen (vor allem 
angesichts der Größe des BSAB in Relation zu den angeblich nicht verfügbaren 
Flächen) – was bereits ausreichen würde, selbst wenn man dem Unternehmen bzgl. 
der Argumentation zu Wegeparzellen etc. folgen würde - und darauf, dass das 
Unternehmen bereits durch den Kreis Kleve die Parzellenunschärfe des Regional-
plans bereits zu Gunsten des Unternehmens berücksichtigt hat. Für einen Flächen-
tausch besteht keine Veranlassung. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf – selbst wenn die nebenstehend skizzierten Flächen wirk-
lich nicht verfügbar sein sollten (Nichtverfügbarkeiten wurden bei einigen Flächen 
auch beim Monitoring festgestellt und mit einkalkuliert). 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. Unabhängig von den sonstigen hiesigen Bewertungen wird auch 
darauf hingewiesen, dass die Firma bezüglich des eigenen Versorgungszeitraums in 
einer besseren Position ist, als einige andere Firmen.   
Eine Abbildung der Flächen, die nicht als Sondierungsbereiche vorgesehen werden 
als BSAB im Zuge eines Flächentausches scheitert zudem bereits daran, dass hier 
Ausschlussgründe vorliegen, die der Gesamtbereichstabelle entnommen werden 
können und die auch einer BSAB-Abbildung entgegenstehen. 
Unabhängig von den vorstehenden Bewertungen wird die Fa. auch auf die geplante 
Sonderregelung in Ziel 1, Nr. 5, Kap. 3.12 des Regionalplans hingewiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2108-05-A, 2108-05-B und 2108-
16-A als Sondierungsbereiche - nicht gefolgt. 

 

Bereiche überwiegend restriktionsfrei; lediglich mit einer kleineren Fläche 
im Abschlussbereich zur bestehenden Abgrabung wird „Landschafts-
schutzgebiet mit Abgrabungsverbot“ tangiert  

Kevelaer 2108-01-A und 
B, 2108-03, 

2108-05-A bis C 
2108-16-A und 

B 
(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2108-05-A, 2108-05-B und 2108-
16-A als Sondierungsbereiche - nicht gefolgt. 
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Vorhaben mit der Stadt Kevelaer abgestimmt und wird von dieser mitge-
tragen; Ausweisung als Konzentrationszone im FNP angestrebt.. 

Kevelaer 2108-01-A und 
B, 2108-03, 

2108-05-A bis 
C, 

2108-16-A und 
B 

(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
wird trotz Befürwortung durch die Stadt Kevelaer festgehalten, da sie zu gravierend 
sind. Zur Unterstützung durch die Gebietskörperschaft wird ergänzend auf die An-
gaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standortsicherungs-
interessen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung 
A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen.  
Zur Thematik Flächennutzungsplanung wird auch auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/171/1 und 
A/178/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2108-05-A, 2108-05-B und 2108-
16-A als Sondierungsbereiche - nicht gefolgt. 

Die Betreiberfirma handelt im Einvernehmen mit den Grundflächeneigen-
tümern. 

Kevelaer 2108-01-A und 
B, 2108-03, 

2108-05-A bis 
C, 

2108-16-A und 
B 

(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Eine Zustimmung von Eigentümern hat hier kein hinreichendes Gewicht um die im 
Verfahren konkret festgestellten Ausschlussgründe (bei den als BSAB oder Sondie-
rungsbereich abgelehnten Bereichen) auszuräumen.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2108-05-A, 2108-05-B und 2108-
16-A als Sondierungsbereiche - nicht gefolgt. 
 

Langfristige Interessensgebiete der Fa. liegen in Bereich, der auch nach 
erfolgter Abgrabung ein hohes Entwicklungspotenzial für eine sinnvolle 
Folgenutzung aufweist und somit den geforderten gesellschaftlichen 
Mehrwert bewirken kann. In Abstimmung mit Stadt Kevelaer laufen zurzeit 
Planungen, Teilbereiche des Abgrabungskomplexes für eine Erholungs-
nutzung zu erschließen. Insbesondere bestehen konkrete Absichten zur 
Einrichtung eines Campingplatzes. 
 
 

Kevelaer 2108-01-A und 
B, 2108-03, 

2108-05-A bis 
C, 

2108-16-A und 
B 

(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2108-05-A, 2108-05-B und 2108-
16-A als Sondierungsbereiche - nicht gefolgt. 

 

Schutzstatus „Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot“ muss nicht 
zwangsläufig bedeuten, dass Abgrabungen damit grundsätzlich ausge-
schlossen sind.  
. Es ist in solchen Fällen ein ökologisches Entwicklungskonzept zu erstel-
len, dass es dem Kreis und dem Beirat der Unteren Landschaftsbehörde 
ermöglicht, eine Befreiung von den Festsetzungen der Landschafts-
schutzverordnung zu erteilen. Ein entsprechender Ausgleich und Ersatz 
durch den Betreiber muss selbstverständlich gewährleistet sein.  

Kevelaer 2108-01-A und 
B, 2108-03, 

2108-05-A bis 
C, 

2108-16-A und 
B 

(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2108-05-A, 2108-05-B und 2108-
16-A als Sondierungsbereiche - nicht gefolgt. 
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 BSAB Grotendonk stellt eine äußerst ergiebige und hochwertige  Lager-
stätte dar, deren landesplanerische Ausweisung eine optimale wirtschaft-
liche Nutzung der Lagerstätte erfordert, insbesondere vor dem Hinter-
grund des hohen Ertragspotentials der in Anspruch genommenen Flächen 
als landwirtschaftliche Produktionsstandorte. 
 

Kevelaer 2108-01-A und 
B, 2108-03, 

2108-05-A bis 
C, 

2108-16-A und 
B 

(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

und angr. BSAB 

Zu Thematik des Bodenschutzes und der Landwirtschaft wird auf die Angaben in 
der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anre-
gung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2108-05-A, 2108-05-B und 2108-
16-A als Sondierungsbereiche - nicht gefolgt. 

 

I-W45 

Schreiben vom 12.09.2007 
Aufnahme des Bereiches als Sondierungsbereich. 
Nassabgrabung; Folgenutzung Landschaftsschutz und offene Wasserflä-
che. 
Genehmigungsverfahren zur geplanten Erweiterung einschl. Überplanung 
des ‚genehmigten‘ Bereiches der Abgrabung ‚Gelinter Heide‘ steht kurz 
vor dem Abschluss. Mit dem Abbau ist bisher nicht begonnen worden. 
 
 

Wachten-
donk, 

Kempen 

2115-07, -09, 
(auf Karte auch 

2403-02 und 
2403-01) 

 

Anmerkung der Bezirksregierung: Dem Schreiben lagen ergänzende Datenblattan-
gaben bei (u.a. Datenfelder zum Vorhaben, der Lagerstätte, dem Regionalplan, 
Laufzeiten und jährlichem Bedarf), die vom Regionalrat eingesehen werden können. 
Hieraus ergaben sich jedoch keine geänderten Bewertungen. 
 
Falls entgegen dem Eindruck beim Lesen des Schreibens auch 2403-01 und 2403-
02 sowie 2115-07 gemeint sein sollten: Es wird zu den abgelehnten Bereichen 
(Stand gemäß dem durch die Anlage A zu den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) 
auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und 
deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den 
aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenste-
henden Aspekte und die eingereichten Unterlagen nichts.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2115-09 als Sondierungsbereich - 
nicht gefolgt. 
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 Die planfestgestellte Abgrabung erstreckt sich auf zwei Teilflächen mit ca. 
11 ha nördlich und südlich der BAB 40 innerhalb des BSAB gem. Regio-
nalplan (GEP 99). Abgrabung Gelinter Heide z.Z. noch nicht betrieben, da 
wirtschaftlicher Abbau auf Grundlage des geltenden Planfeststellungsbe-
schlusses für den Vorhabenträger nicht möglich ist. Die Fa. plant daher 
eine Erweiterung der Abgrabung um ca. 22,6 auf 38,4 ha und hat zu 
diesem Zweck 2004 Erweiterungsantrag gestellt. Planfeststellungsverfah-
ren ist beim Kreis Viersen anhängig und steht kurz vor Abschluss, so dass 
mit einer Genehmigung noch 2007 gerechnet werden kann. Ebenso ist 
Erweiterung des genehmigten Betriebsstandortes und eine Neutrassie-
rung der Transporteinrichtungen zwischen  Abgrabungsstandort und 
Betriebsstandort vorgesehen. Nur so kann wirtschaftlicher Betrieb der 
Abgrabung erfolgen. Abbauzeitraum voraussichtlich 9 Jahre. 
Auch mit der beantragten Erweiterung, die den derzeitigen BSAB aus-
schöpft kann lediglich Abbauzeitraum von 9 Jahren erreicht werden. Für 
einen wirtschaftlichen Abbaubetrieb ist eine angemessene Erweiterung, 
insbesondere vor dem Hintergrund der umfangreichen Investitionen in 
Anlagentechnik, Flächen und Infrastruktur dringend geboten. 
Vor dem Hintergrund des zeitintensiven Planungs- und Verfahrenspro-
zesses zur Genehmigung eines Abbauvorhabens und des landesplaneri-
schen Ziels einer Versorgungssicherheit mit Rohstoffen über einen Zeit-
raum von 25 Jahren sieht sich Firma bereits heute veranlasst, nördlich 
des jetzigen BSAB in einer Größenordnung von 70 ha einen Sondie-
rungsbereich als Optionsfläche vorzuschlagen, der eine Versorgungssi-
cherheit über einen Zeitraum von 25 Jahren bieten würde. 
Die als Optionsfläche vorgeschlagene Erweiterung ergänzt sinnvoll einen 
bestehenden Abgrabungsstandort und weist nur ein vergleichsweise 
geringes Konfliktpotential auf. 
Aus dem Schreiben ergibt sich die dringende Notwendigkeit der Berück-
sichtigung der gemeldeten Optionsflächen als Sondierungsbereich (vo-
rauss. Nassabgrabung). 

Wachten-
donk, 

Kempen 

2115-07, -09, 
(auf Karte auch 

2403-02 und 
2403-01) und 
Umgebung 

Falls entgegen dem Eindruck beim Lesen des Schreibens auch 2403-01 und 2403-
02 sowie 2115-07 gemeint sein sollten: Es wird zu den abgelehnten Bereichen 
(Stand gemäß dem durch die Anlage A zu den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) 
auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und 
deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den 
aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenste-
henden Aspekte und die eingereichten Unterlagen nichts. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – falls 
ein solcher bereits jetzt gewünscht sein sollte - besteht derzeit kein Bedarf.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2115-09 als Sondierungsbereich - 
nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Schreiben vom 12.09.2007 
Aufnahme des Bereiches als Sondierungsbereich. 
Nassabgrabung; Folgenutzung Landschaftsschutz und offene Wasserflä-
che. 
 

Weeze 2116-43 Anmerkung der Bezirksregierung: Dem Schreiben lagen ergänzende Datenblattan-
gaben bei (u.a. Datenfelder zum Vorhaben, der Lagerstätte, dem Regionalplan, 
Laufzeiten und jährlichem Bedarf), die vom Regionalrat eingesehen werden können. 
Hieraus ergaben sich jedoch keine geänderten Bewertungen. 
 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – falls 
doch sofort ein BSAB gewünscht werden sollte .- besteht derzeit kein Bedarf.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

I-W46 

Erweiterung (Nassabgrabung) für die langfristige Standortsicherung von 
existenzieller Bedeutung für die Firma.  
Planfestgestellte Abgrabung Vollbrockhof erstreckt sich mit 42 ha inner-
halb des BSAB. Abbaubetrieb wird 2007 aufgenommen. Nach derzeitigem 
Genehmigungsstand läuft der Abbau nach 12 Jahren 2019 aus. Material 
wird nach Herstellung der Verbindung am bestehenden Betriebsstandort 
Steinbergen aufbereitet und von dort vertrieben. So kann auf neue Aufbe-
reitungsanlage und auf den Ausbau einer Erschließung verzichtet werden, 
so dass ein wirtschaftlicher und umweltverträglicher Betrieb gewährleistet 
werden kann. 
Zur mittelfristigen Absicherung Planung einer Erweiterung über 44 ha in 
westliche Richtung. Vorstellungen sind Regionalplanungsbehörde be-
kannt. Aufgrund des Ausschlusskriteriums „Landschaftsschutzgebiet mit 
Abgrabungsverbot“ sind die Optionsflächen jedoch im ersten Flächenab-
gleich bereits wieder ausgeschieden. 
Die als Optionsfläche vorgeschlagene Erweiterung zeichnet sich dadurch 
aus, dass sie einen bestehenden Abgrabungsstandort sinnvoll ergänzt 
und nur ein vergleichsweise geringes Konfliktpotenzial gegenüber ande-
ren Belangen aufweist. 

Weeze 2116-43 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Die Angaben 
in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Für wirtschaftlichen Abbaubetrieb ist eine angemessene Erweiterung insb. 
vor dem Hintergrund der umfangreichen Investitionen dringen geboten. 
Eine mittelfristig zu realisierende Erweiterung des Abgrabungsstandortes 
gebietet sich insb. unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunk-
ten. Da es sich um eine Erweiterung handelt, sind mit der Erweiterung 
keine Investitionen und Eingriffe im Rahmen der Einrichtung einer neuen 
Aufbereitungsanlage und Erschließung verbunden. Die vollständig vor-
handene und leistungsfähige Anlage wird für die gesamte Laufzeit der 
Abgrabung „Vollbrockshof genutzt“. Zu diesem Zweck sind umfangreiche 
Investitionen in die Transporteinrichtungen unter Querung der Autobahn 
und der Kreisstraße getätigt worden. 
 
 

Weeze 2116-43 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Es ist eindeutig davon auszugehen, dass der Bereich Vollbrockshof von dieser oder 
anderen Firmen auch ohne die Erweiterung wirtschaftlich betrieben werden kann 
und im Übrigen hatte die Firma bei ihren Investitionsentscheidungen niemals eine 
regionalplanerische Zusage zu der Westerweiterung als Entscheidungsgrundlage. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

Vorhaben mit der Gemeinde Weeze im Vorfeld abgestimmt und wird von 
dieser mitgetragen. Eine Ausweisung als Abgrabungskonzentrationszone 
im FNP wird angestrebt. 

Weeze 2116-43 Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
wird trotz Befürwortung durch die Gemeinde Weeze festgehalten, da sie zu gravie-
rend sind. Zur Unterstützung durch die Gebietskörperschaft wird ergänzend auf die 
Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standortsiche-
rungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen.  
Zur Thematik Flächennutzungsplanung wird auch auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/171/1 und 
A/178/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Vor dem Hintergrund des zeitintensiven Planungs- und Verfahrenspro-
zesses zur Genehmigung eines Abbauvorhabens und des landesplaneri-
schen Ziels einer Versorgungssicherheit mit Rohstoffen über einen Zeit-
raum von 25 Jahren sieht sich Firma bereits heute veranlasst, westlich 
des bestehenden BSAB in einer Größenordnung von 44 ha eine Options-
fläche als Sondierungsbereich vorzuschlagen, der eine Versorgungssi-
cherheit über einen Zeitraum von 25 Jahren bieten würden. 
Aus Schreiben ergibt sich die dringende Notwendigkeit der Berücksichti-
gung der gemeldeten Optionsflächen als Sondierungsbereiche. 

Weeze 2116-43 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Schreiben vom 25.02.2008 
Aufnahme des Bereiches als Sondierungsbereich. 
 

Weeze / 
Diverse 

2116-43 
/Diverse 

Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme über das Büro B. vom 12.09.2007 wird in vollem 
Umfang aufrecht erhalten. 

Insb.  
Weeze 

Insb. 2116-43 Es wird auf die regionalplanerische Bewertung zu I-W46 verwiesen.  

II-W12 

Standort verfügt über eine sehr gute Lagerstättenmächtigkeit und –
qualität (Mächtigkeit durchschnittlich 18 m ); optimale Nutzung der Res-
sourcen bei vergleichsweise geringe Flächenverbrauch; Erkundungsboh-
rungen wiesen Mächtigkeiten zwischen 18 und 20 m auf, auf Teilflächen 
sogar bis zu 28 m.  
Sehr gute Verkehrsanbindung, vorhandener Anlagenstandort kann weiter 
genutzt werden.  
Erweiterung (Nassabgrabung) für die langfristige Standortsicherung von 
existenzieller Bedeutung für die Firma. Erhalt von ca. 10 Arbeitsplätzen, 
Erhalt des Standortes für weitere ca. 11 Jahre. 

Weeze 2116-43 Die Angaben wurden noch einmal anhand der unabhängigen  flächigen Daten des 
Geologischen Dienstes überprüft. Die Mächtigkeiten liegen nur randlich unter 10m 
und sind überwiegend im Bereich zwischen der Kategorie B.  Bezüglich der Rand-
bereiche wird am entsprechenden Ausschlussgrund festgehalten, aber der Aus-
schlussgrund LSG wäre auch alleine schon hinreichend. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Interessensbereich entspricht im Wesentlichen den textlichen Zielen aus 
dem Regionalplan für die Darstellung von Abgrabungsbereichen im Ent-
wurf der Änderung der textlichen Darstellung für Kapitel 3.12, Ziel 1, 
Erläuterung Nr. 13 [...]: 
Gewährleistung langfristiger Planungssicherheit, Lage im Rheinfernen 
Hinterland, Lage in raumordnerisch konfliktarmen Bereichen, außerhalb 
von Bereichen mit besonders guten landwirtschaftlichen Produktionsbe-
dingungen oder spezialisierten Intensivnutzungen, außerhalb von FFH-
Gebieten, Europäischen Vogelschutzgebieten, Naturschutzgebieten, 
gesetzlich geschützten Biotope, Bereichen mit besonders schützenswer-
ten Böden, Bereichen für den Wasserschutz oder Einzugsgebieten, Vor-
rang von Erweiterungen vor Neuaufschluss, gute Lagerstätteneigenschaf-
ten. 

Weeze 2116-43 Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. Den Anre-
gungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
 
 

 

Bei Abgrabungserweiterungen sollte eine Lockerung der Ausschlusskrite-
rien erfolgen, um diese vorrangig vor Neuaufschlüssen zu ermöglichen. 
Nur so können vorhandene Standorte, die langjährig von allen Seiten 
akzeptiert sind für die Zukunft gesichert und Neuaufschlüssen vorgebeugt 
werden.  
Insb. „Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot“ darf nicht Aus-
schlusskriterium sein, sondern sollte Abwägungskriterium sein, da durch 
eine naturnahe Herrichtung einer Abbaustätte und Einbindung in die 
Landschaft die Entwicklungs- und Schutzziele eines LSG unterstützt 
werden können. 
Lage im LSG  muss keinen Konflikt mit den Entwicklungszielen darstellen, 
sondern kann durch eine naturnahe Herrichtung und Einbindung in die 
Landschaft auch die Entwicklungs- und Schutzziele eines LSG unterstüt-
zen, zumal es in der Vergangenheit gängige Praxis war, für Abgrabungen 
eine Befreiung nach § 69 LG NW vom Abgrabungsverbot im LSG zu 
erteilen, wenn das Herrichtungsziel mit den Entwicklungszielen für das 
LSG vereinbar war. 
Durch Abgrabung hergestellte Sekundärbiotope stellen bei einsprechen-
der naturnaher Ausgestaltung hochwertige Lebensräume für seltene, 
gefährdete und charakteristische Tier- und Pflanzenarten mit wichtigen 
Funktionen auch für den Menschen im Sinne einer landschafts- und 
naturbezogenen Erholung dar. Durch die naturnahe Gestaltung können 
Vernetzungsachsen zu ähnlichen Lebensräumen hergestellt werden, die 
im Sinne eines Biotopverbundes wirken. 
Nach vollständiger Wiederherrichtung des Abbaugeländes wird ein neu 
geschaffenes Landschaftsbild entstehen und mit der Vielgestaltigkeit der 
entstehenden Landschaftselemente (Stillgewässer, artenreiche Gehölz-
strukturen, Sukzessions- und Verlandungsbereiche) gegenüber dem 
heutigen Zustand dazu beitragen, insbesondere die landschaftsökologi-
sche, aber auch die landschaftsästhetische Wertigkeit des Geländes zu 
steigern. 
Auch Abgrabungen sind letztendlich Teil einer Kulturlandschaft und für 
diese von Bedeutung. 

Weeze, 
Diverse 

2116-43, 
Diverse 

Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen und zur Kulturland-
schaft auf den AGV zu A/165/2. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
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Ein höheres Vogelschlagrisiko kann durch entsprechende Minimierungs-
maßnahmen im Rahmen der Herrichtung entschärft werden. Detaillierte 
Prüfung und Festlegung ggf.  notwendiger Minderungsmaßnahmen ist im 
Fachverfahren möglich. 
Die Agrar- und Waldflächenflächen in der Umgebung der Abgrabung 
sowie um den Flughafen werden bereits derzeit von u.a. Möwen und 
Krähen, also vogelschlagsrelevanten Arten, als Nahrungsbiotope genutzt. 
Hier kommt es bedingt durch die Nahrungsverfügbarkeit zu erhöhten 
Flugbewegungen der Tiere. Neuere Untersuchungen zur Vogelschlagsge-
fährdung zeigen, dass die Herstellung einer Wasserfläche nicht zwangs-
läufig Flugsicherheitsrelevanz besitzt, da wie bereits erwähnt auch die 
Agrarflächen vogelschlagsrelevante Arten z.T. in großen Zahl aufweisen.  

Weeze 2116-43 Zur Thematik des Vogelschlags wird auf den Abschnitt 3.4.2 des Umweltberichtes 
verwiesen. Die Ausführungen in der Gesamtbereichstabelle sind sachgerecht.  
Hingewiesen wird ferner darauf, dass viele Vogelschlagsvermeidungsmaßnahmen 
gerade den landschaftlichen und ökologischen Wert schmälern können und auch 
die Erholungsnutzungseignung (siehe I-W31 zur Fläche 2116-40). 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Vom Vorhaben sind vornehmlich naturferne Waldbereiche betroffen, die 
auch nicht im Kataster schutzwürdiger Biotope aufgeführt sind. Ersatzauf-
forstungen und Waldumbaumaßnahmen können problemlos im Genehmi-
gungsverfahren geregelt werden und bedürfen keines Ausschlusses 
dieser Flächen auf regionalplanerischer Ebene. 

Weeze 2116-43 Zur allgemeinen Thematik der Waldflächen wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/211/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. 
Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. Die Thematik Waldflächen hat nicht zum 
Ausschluss der Abbildung der genannten Bereiche als Sondierungsbereiche ge-
führt. Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Bodendenkmäler im Bereich nicht bekannt. Die bodendenkmalpflegeri-
schen Belange werden aber im Fachverfahren im Rahmen einer UVP 
abgeprüft und dem Bodendenkmalamt rechtzeitig vor Beginn der Maß-
nahme gemäß § 19 Denkmalschutzgesetz NW Gelegenheit zur fachwis-
senschaftlichen Untersuchung gegeben. Sollte Bodendenkmäler oder 
sonstige kulturelle oder archäologische Objekte bei den Abgrabungsarbei-
ten aufgefunden werden, wird die zuständige Behörde für den Denkmal-
schutz informiert, um dieser Gelegenheit zur Bergung der Funde zu ge-
ben. 

Weeze 2116-43 Zu archäologischen Aspekten (inkl. Kulturlandschaft) wird auf die entsprechenden 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anre-
gungen A/300/1 und A/300/2 des Beteiligten 300. Landschaftsverband Rheinland 
verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. Die Thematik Bodendenkmäler hat nicht 
zum Ausschluss der Abbildung der genannten Bereiche als Sondierungsbereiche 
geführt. Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 

 Anreger schließt sich Stellungnahme des Bundesverbandes der deut-
schen Kies- und Sandindustrie (BKS)“ an - insb. zur kritischen Bewertung 
einiger genereller Ausschlusskriterien. 
 
 

Diverse Diverse Es wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag 
zu den Anregungen der Beteiligten 413-424 in der Synopse Allgemeines verwiesen, 
da davon ausgegangen wird, dass die nicht näher spezifizierten allgemeinen Be-
denken des Anregers in den Stellungnahmen der betreffenden Beteiligten abge-
deckt sind; insb. wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 verwiesen. 

 

I-W47 

Schreiben vom 12.09.2007 
Aufnahme der Bereiche als Sondierungsbereich. 
Nassabgrabungen; Folgenutzung Landschaftsschutz und offene Wasser-
fläche. 
 

Weeze, 
Kevelaer 

2116-41-A & B,  
2116-42-A & B,  

2108-15 
(überw.), 
2108–18 

evtl. auch 2108-
10 (im Betreff 

genannt, obwohl 
nicht in Karte) 

 

Anmerkung der Bezirksregierung: Dem Schreiben lagen ergänzende Datenblattan-
gaben bei (u.a. Datenfelder zum Vorhaben, der Lagerstätte, dem Regionalplan, 
Laufzeiten und jährlichem Bedarf), die vom Regionalrat eingesehen werden können. 
Hieraus ergaben sich jedoch keine geänderten Bewertungen. 
 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Abgrabung Hüdderath wurde im April 2000 durch Kreis Kleve genehmigt. 
Betrieb wurde Anfang 2001 aufgenommen. Laufzeit zwar seinerzeit auf 17 
Jahre berechnet, aber Betrieb kann ohne Einschränkungen nur noch 6-7 
Jahre fortgeführt werden, wenn keine Erweiterungsmöglichkeiten beste-
hen. Spätestens 2012 müsste Betriebsstandort geräumt oder verlagert 
werden, da dieser zum großen Teil die Abbauphasen 1, 7 und 8 bean-
sprucht. 
Vor dem Hintergrund der langen Entwicklungs- und Verfahrensdauer, 
dem Anspruch der Landesentwicklung auf 25-jährige Versorgungssicher-
heit sowie dem Wirtschaftlichkeitsgebot seitens des Unternehmens sieht 
sich Betreiberfirma bereits heute veranlasst, Sondierungsflächen in Form 
einer nördlichen (Optionsfläche I) und einer östlichen Erweiterung (Opti-
onsflächen II und III) vorzuschlagen;  
Östliche Optionsflächen würden Versorgungssicherheit für 32 Jahre 
bieten. 
Aus Schreiben ergibt sich die dringende Notwendigkeit der Berücksichti-
gung der gemeldeten Optionsflächen als Sondierungsbereiche. 
 Mindestens 10 Arbeitsplätze gingen verloren und Versorgung der Region 
mit preiswerten und qualitativ hochwertigen Rohstoffen sowie die Erfül-
lung laufender Verträge mit ortsansässigen Firmen wäre nicht mehr gesi-
chert, wenn das Kieswerk nach Auslaufen der derzeitigen Genehmigun-
gen seinen Betrieb einstellen müsste. 
Unter Beibehaltung der Betriebsflächen ergibt sich eine Restlaufzeit von 
4-5 Jahren am Standort Hüdderath. 

Weeze, 
Kevelaer 

2116-41-A & B,  
2116-42-A & B,  

2108-15 
(überw.), 
2108–18, 

evtl. auch 2108-
10 (im Betreff 

genannt, obwohl 
nicht in Karte) 

 

Anmerkung der Bezirksregierung: Es war aufgrund nahezu doppelter, aber abwei-
chender Passagen in der Stellungnahme nicht erkennbar, ob sich die 32 Jahre auf 
alle oder nur die östlichen Optionsflächen bezogen. Die nachfolgende Bewertung 
passt jedoch in beiden Fällen. 
 
Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – falls 
doch bereits ein BSAB gewünscht sein sollte - besteht derzeit kein Bedarf.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.  
Unabhängig davon wird angemerkt, dass ggf. auch eine Verlagerung des Betriebs-
standortes zumutbar ist und dass die Problematik der Abbauphasen der Firma bei 
Standortentscheidung vermutlich bewusst gewesen sein muss. 

Vorhaben in Bereichen 2116-41-A und B sowie 2116-42-A und B mit der 
Gemeinde Weeze abgestimmt und wird von dieser mitgetragen. Eine 
Ausweisung als Konzentrationszone im Flächennutzungsplan wird ange-
strebt. 

Weeze 
 

2116-41-A & B  
sowie 2116-42-

A und B 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
wird trotz Befürwortung durch die Gemeinde Weeze festgehalten, da sie zu gravie-
rend sind. Zur Unterstützung durch die Gebietskörperschaft wird ergänzend auf die 
Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standortsiche-
rungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen.  
Zur Thematik Flächennutzungsplanung wird auch auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/171/1 und 
A/178/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Es handelt sich um Erweiterungen des Kieswerkes „Hüdderath“ Weeze, 
Kevelaer 

2116-41-A & B,  
2116-42-A & B,  

2108-15 
(überw.), 
2108–18 

evtl. auch 2108-
10 (im Betreff 

genannt, obwohl 
nicht in Karte) 

Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Die Einstu-
fungen in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Schreiben vom 21.02.2008 
Aufnahme der Bereiche als Sondierungsbereich. 
Erweiterung und Neuaufschluss von Nassabgrabungen. 

Weeze, 
Kevelaer 

Diverse 
(Regionalrat 

kann Stg. ein-
sehen) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

Allgemein: 
Die gemeldeten Interessensbereiche entsprechen im Wesentlichen den 
textlichen Zielen aus dem Regionalplan für die Darstellung von Abgra-
bungsbereichen im Entwurf der Änderung der textlichen Darstellung für 
Kapitel 3.12, Ziel 1, Erläuterung Nr. 13 [...]. 
Gewährleistung von Planungssicherheit für die Firma, Lage im Rheinfer-
nen Hinterland, Lage in raumordnerisch konfliktarmen Bereichen,  außer-
halb von Bereichen mit besonders guten landwirtschaftlichen Produkti-
onsbedingungen oder spezialisierten Intensivnutzungen, außerhalb von 
FFH-Gebieten, Europäischen Vogelschutzgebieten, Naturschutzgebieten, 
gesetzlich geschützten Biotope, Bereichen mit besonders schützenswer-
ten Böden, Bereichen für den Wasserschutz oder Einzugsgebieten. 

Weeze, 
Kevelaer 

Standort Allg. 
und insb. 

2116-41-A & B,  
2116-42-A & B,  

2108-10, 
2108-15,  
2108-16, 
2108-18 

Bezüglich 2108-16 wird davon ausgegangen, dass 2108-18 gemeint ist. In jedem 
Fall sind jedoch die betreffenden Bewertungen in der Gesamtbereichstabelle kor-
rekt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass in den geplanten Erläuterungen des Regional-
plans nicht auf die Planungssicherheit für diese Firma abgehoben wird. 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Allgemein: 
Die Bereiche verfügen über eine sehr gute Lagerstättenmächtigkeit und -
qualität. 

Weeze, 
Kevelaer 

Standort Allg. 
und insb. 

2116-41-A & B,  
2116-42-A & B,  

2108-10, 
2108-15,  
2108-16, 
2108-18 

Bezüglich 2108-16 wird davon ausgegangen, dass 2108-18 gemeint ist. In jedem 
Fall sind jedoch die betreffenden Bewertungen in der Gesamtbereichstabelle kor-
rekt. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

II-W09 

Allgemein: 
Der vorhandene Anlagenstandort mit Aufbereitungsanlage sowie die 
Erschließung können weiter in gleicher Form genutzt werden, für die 
notwendige Infrastruktur entsteht kein zusätzlicher Flächenverbrauch. Mit 
direkter Anbindung an die Bundestrasse B 9 besteht eine optimale Ver-
kehrsanbindung. 

Weeze, 
Kevelaer 

Standort Allg. 
und insb. 

2116-41-A & B,  
2116-42-A & B,  

2108-10, 
2108-15,  
2108-16, 
2108-18 

Bezüglich 2108-16 wird davon ausgegangen, dass 2108-18 gemeint ist. In jedem 
Fall sind jedoch die betreffenden Bewertungen in der Gesamtbereichstabelle kor-
rekt. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Die Einstu-
fungen in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. 
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Allgemein: 
Die Stellungnahme über das Büro B. vom 12.09.2007 wird in vollem 
Umfang aufrecht erhalten. 

Weeze, 
Kevelaer 

Standort Allg. 
und insb. 

2116-41-A & B,  
2116-42-A & B,  

2108-10, 
2108-15,  
2108-16, 
2108-18  

Bezüglich 2108-16 wird davon ausgegangen, dass 2108-18 gemeint ist. In jedem 
Fall sind jedoch die betreffenden Bewertungen in der Gesamtbereichstabelle kor-
rekt. 
Es wird auf die entsprechenden Bewertungen der Stellungnahme vom 12.09.2007 
weiter oben verwiesen. 

Flächen sind ausnahmslos als Erweiterungen unserer bestehenden Ab-
grabung Hüdderath vorgesehen. Sie sind jedoch weder in der 1. Fassung, 
noch der 2. Fassung der 51. Regionalplanänderung als „Sondierungsbe-
reich“ vorgesehen worden. 

Weeze, 
Kevelaer 

Standort Allg. 
und insb. 

2116-41-A & B,  
2116-42-A & B,  

2108-10, 
2108-15,  
2108-16, 
2108-18 

Bezüglich 2108-16 wird davon ausgegangen, dass 2108-18 gemeint ist. In jedem 
Fall sind jedoch die betreffenden Bewertungen in der Gesamtbereichstabelle kor-
rekt. 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Die Einstu-
fungen in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 

 

Allgemein: 
Standortsicherung von existenzieller Bedeutung für die Firma.  
Der Standort Hüdderath zeichnet sich durch eine sehr gute Lagerstätten-
mächtigkeit und –qualität aus. Aufgrund der großen Lagerstättenmächtig-
keit von bis zu 18 Metern ist eine optimale Nutzung der Ressourcen bei 
vergleichsweise geringem Flächenverbrauch möglich. Die Rohstoffkarten 
des Geologischen  Dienstes stellen teilweise auf den geplanten Erweite-
rungsflächen noch größere Mächtigkeiten (20-22,5 m) dar. 
Der vorhandene Anlagenstandort mit Aufbereitungsanlage sowie die  
Erschließung können weiter in gleicher Form genutzt werden, für die 
notwendige Infrastruktur entsteht kein zusätzlicher Flächenverbrauch. Mit 
direkter Anbindung besteht eine optimale Verkehrsanbindung. 
Eine Abgrabungserweiterung ist ein unverzichtbarer Schritt zur Existenz-
sicherung unseres Kieswerkes Hüdderath und zum Erhalt von 15 Arbeits-
plätzen. Die gemeldeten Interessensgebiete würden unseren Standort für 
ca. 30 Jahre sichern und deren Darstellung als Sondierungsbereich Pla-
nungssicherheit für unsere Kunden und unseren Kundenstamm geben, 
insbesondere für unseren Großkunden XXX in Kevelaer. Das Unterneh-
men hat zudem seine Verarbeitungsmaschinen auf das speziell geologi-
sche Vorkommen an Sand und Kies im Bereich Hüdderath ausgerichtet. 
Etwa 200 Mitarbeiter sind bei dem Unternehmen XXX beschäftigt. 

Weeze, 
Kevelaer 

Standort Allg. 
und insb. 

2116-41-A & B,  
2116-42-A & B,  

2108-10, 
2108-15,  
2108-16, 
2108-18 

Bezüglich 2108-16 wird davon ausgegangen, dass 2108-18 gemeint ist. In jedem 
Fall sind jedoch die betreffenden Bewertungen in der Gesamtbereichstabelle kor-
rekt. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Allgemein: 
Insb. bezüglich einiger genereller Ausschlusskriterien wird sich der Stel-
lungnahme des Bundesverbandes der deutschen Kies- und Sandindustrie 
angeschlossen. 

Diverse Diverse Es wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag 
zu den Anregungen der Beteiligten 413-424 in der Synopse Allgemeines verwiesen, 
da davon ausgegangen wird, dass die nicht näher spezifizierten allgemeinen Be-
denken des Anregers in den Stellungnahmen der betreffenden Beteiligten abge-
deckt sind; insb. wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 verwiesen. 

 

Allgemein: 
Bitte für Abgrabungserweiterungen eine Lockerung der Ausschlusskrite-
rien vorzunehmen, um diese vorrangig vor Neuaufschlüssen zu ermögli-
chen. Nur so können vorhandene Standorte, die langjährig von allen 
Seiten akzeptiert sind, für die Zukunft gesichert und Neuaufschlüssen 
vorgebeugt werden. 
Das Ausschlusskriterium „Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsver-
bot“ sollte lediglich Abwägungskriterium sein, da eine Abgrabung bei 
entsprechender Herrichtung gute Entwicklungsmöglichkeiten für Ent-
wicklungs- und Schutzziele des LSG bietet. 

Diverse Diverse Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Erweiterungen 
werden bereits hinreichend bevorzugt behandelt. 
Ergänzend wird auf die geplante Sonderregelung in Kap. 3.12, Ziel 1, Nr 5 des 
Regionalplans verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Vorhaben ist mit der Gemeinde Weeze abgestimmt und wurde ca. ent-
sprechend der Bereiche 2116-42-A u. -B in geplante FNP-Änderung 
aufgenommen (Nachfolgenutzung Natur- und Landschaftsschutz). Unter-
stützung von Kommune. 
Einziger Ausschlussgrund: LSG mit Abgrabungsverbot.  
Lage muss keinen Konflikt mit den Entwicklungszielen darstellen, sondern 
kann durch eine naturnahe Herrichtung und Einbindung in die Landschaft 
auch die Entwicklungs- und Schutzziele eines LSG unterstützen, zumal es 
in der Vergangenheit gängige Praxis war, für Abgrabungen eine Befreiung 
nach § 69 LG NW vom Abgrabungsverbot im LSG zu erteilen, wenn das 
Herrichtungsziel mit den Entwicklungszielen für das LSG vereinbar war. 
Durch Abgrabung hergestellte Sekundärbiotope stellen bei einsprechen-
der naturnaher Ausgestaltung hochwertige Lebensräume für seltene, 
gefährdete und charakteristische Tier- und Pflanzenarten mit wichtigen 
Funktionen auch für den Menschen im Sinne einer landschafts- und 
naturbezogenen Erholung dar. Durch die naturnahe Gestaltung können 
Vernetzungsachsen zu ähnlichen Lebensräumen hergestellt werden, die 
im Sinne eines Biotopverbundes wirken. 
Dies wird im vorliegenden Fall insb. in Verbindung mit dem Niersauen-
konzept zu einer gesamträumlichen Optimierung führen. Es ist angedacht, 
hier in Abstimmung mit dem Niersverband ein Konzept zu erstellen, wel-
ches neben den geplanten Erweiterungsflächen auch das bestehende 
Abbaugewässer, die Niersaue und das angrenzende Naturschutzgebiet 
einbezieht. Nach vollständiger Wiederherrichtung des Abbaugeländes 
wird ein neu geschaffenes Landschaftsbild entstehen und mit der Vielge-
staltigkeit der entstehenden Landschaftselemente (Stillgewässer, arten-
reiche Gehölzstrukturen, Sukzessions- und Verlandungsbereiche) gegen-
über dem heutigen Zustand dazu beitragen, insbesondere die land-
schaftsökologische, aber auch die landschaftsästhetische Wertigkeit des 
Geländes zu steigern. 
Auch Abgrabungen sind letztendlich Teil einer Kulturlandschaft und für 
diese von Bedeutung. 

Weeze ca. 2116-42-A 
u. -B 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
wird trotz Befürwortung durch die Kommune und trotz der nebenstehenden Aspekte 
festgehalten, da sie zu gravierend sind. Zur Unterstützung durch die Gebietskörper-
schaft wird ergänzend auf die Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen 
Bedarfen und Standortsicherungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse 
„Allgemeines“ verwiesen.  
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen und zur Kulturland-
schaft auf den AGV zu A/165/2. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. Er-
gänzend wird auf die Angaben zum Thema Vogelschlag weiter unten verwiesen. 
Zur Thematik Flächennutzungsplanung wird auch auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/171/1 und 
A/178/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Ein höheres Vogelschlagrisiko kann durch entsprechende Minimierungs-
maßnahmen im Rahmen der Herrichtung entschärft werden. Flächen 
können wie bereits derzeit durch Monitoring überwacht werden.  Detaillier-
te Prüfung und Festlegung von Minderungsmaßnahmen ist im Fachver-
fahren möglich. 
Die Agrarflächen in der Umgebung der Abgrabung sowie um den Flugha-
fen werden demgegenüber von Möwen als Nahrungsbiotope genutzt. Hier 
kommt es bedingt durch die Nahrungsverfügbarkeit zu erhöhten Flugbe-
wegungen der Tiere. Ebenso wurden von der Auskiesung vorhandene 
Agrarflächen von Möwen genutzt, sodass sich an der Flugsicherheitsrele-
vanz praktisch nichts geändert hat.  

Weeze ca. 2116-42-A 
u. -B 

Zur Thematik des Vogelschlags wird auf den Abschnitt 3.4.2 des Umweltberichtes 
verwiesen. Die Ausführungen in der Gesamtbereichstabelle sind sachgerecht.  
Hingewiesen wird ferner darauf, dass viele Vogelschlagsvermeidungsmaßnahmen 
gerade den landschaftlichen und ökologischen Wert schmälern können und auch 
die Erholungsnutzungseignung (siehe I-W31 zur Fläche 2116-40). 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Bei den betroffenen Waldbereichen und nach LÖBF-Kataster schutzwür-
digen Biotopen handelt es sich vornehmlich um naturferne Waldgesell-
schaften. Die betroffenen Eichenwälder sind in diesem speziellen Fall laut 
Auskunft des Flächeneigentümers und - bewirtschafters hiebsreif und 
befinden sich derzeit im Umbau zu Nadelholzbeständen. Daher werden 
vom Abbauvorhaben keine ökologisch wertvollen Bestände betroffen sein. 
Ersatzaufforstungen und Waldumbaumaßnahmen können problemlos im 
Genehmigungsverfahren geregelt werden und bedürfen keines Aus-
schlusses dieser Flächen auf der regionalplanerischen Ebene.  

Weeze ca. 2116-42-A 
u. -B 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
wird trotz der nebenstehenden Aspekte festgehalten, da sie zu gravierend sind. 
Die aktuellen Wertigkeiten sind korrekt und maßgeblich.  
Zur allgemeinen Thematik der Waldflächen (nicht als Ausschlussgrund in Gesamt-
bereichstabelle genannt) wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur 
Anregung A/211/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen.  
Zur Thematik der Biotope wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung A/ 413/1 in der Synopse All-
gemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Es handelt sich nicht um einen Neuaufschluss, sondern um eine Erweite-
rung des Kieswerkes „Hüdderath“. Daher sind alle in der Gesamtbereichs-
tabelle für Neuaufschlüsse aufgeführten Ausschlusskriterien hier nicht  
zutreffend. 
Einziger verbleibender Ausschlussgrund ist demnach die Lage des Vor-
habens im LSG. Siehe hierzu unsere Ausführungen zu 2116-42-A. 

Weeze 2116-41-A Die Angaben in der Gesamtbereichstabelle inkl. der Einstufungen bzgl. Neuansät-
zen und Erweiterungen sind korrekt. 
Zur Thematik Neuansätze und Erweiterungen wird ergänzend auf die entsprechen-
den Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anre-
gung A/110/7 verwiesen. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen (und ergänzend den 
obigen AGV zu 2116-42-A). 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Die Bereiche verfügen über eine sehr gute Lagerstättenmächtigkeit und -
qualität. 

Weeze Standort allg. 
und damit auch 

2116-41-A 

Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Ausschlussgrund / Gesetzlich geschützte Biotope nach § 62 LG sind nicht 
betroffen. Hier muss ein Fehler vorliegen. 

Weeze 2116-41-B Die Daten in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. Das Biotop nach § 62 LG ist 
kleinflächig (im Westen am Waldrand) und wird daher von dem sehr viel größeren 
Interessensbereich vollständig überdeckt. Das große Biotop gemäß Biotopkataster 
liegt hingegen ganzflächig über dem Interessensbereich. 
Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen 
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Die im Regionalplan dargestellten Bereiche für den Schutz der Natur 
umfassen insbesondere die durch die Fachplanung gesicherten Gebiete 
und weitere naturschutzwürdige Lebensräume (Biotope), die entspre-
chend zu schützen sind. Darüber hinaus enthalten sie Teilbereiche, die für 
die Fachplanung als Suchräume gelten, in denen die Fachplanung die 
Möglichkeiten zur Ergänzung der vorhandenen naturschutzwürdigen 
Lebensräume und zum Aufbau eines Biotopverbundes zu bestimmen und 
zu entwickeln hat. Die Lage eines Teilbereiches der geplanten Abgrabung 
in einem Bereich zum Schutz der Natur widerspricht nicht den Zielen des 
Regionalplans, sondern soll diese vielmehr langfristig unterstützen. Das 
festgesetzte NSG liegt außerhalb des Interessensbereiches.  
Die den Erweiterungsbereich betreffenden Flächen stellen keine hochwer-
tigen Biotope, sondern vornehmlich naturferne Forstflächen (siehe auch 
unten stehende Ausführungen zu den Waldflächen) dar, welche die Mög-
lichkeiten zur Ergänzung der naturschutzwürdigen Lebensräume bieten 
und zum Aufbau eines Biotopverbundsystems entwickelt werden können. 
Hier bietet sich speziell die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes in Zu-
sammenarbeit mit dem Niersverband an (siehe Ausführungen zur Teilflä-
che 2116-42). 

Weeze 2116-41-B Zur Thematik der BSN / Naturschutzgebiete wird auf die Abschnitte 3.2.6.2 und 
3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (u.a. zu Verzögerungen von Aufwertungen 
und den höheren Aufwertungspotentialen weniger wertvoller Bereiche).  
Zur Thematik der Biotope wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung A/ 413/1 in der Synopse All-
gemeines verwiesen. Ferner wird dazu angemerkt, dass die Wertigkeit der Flächen 
einen Ausschluss rechtfertigt. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Ergänzend wird auf die vor- und nachstehenden Bewertungen zum Standort Hüdde-
rath und zu den Erweiterungsflächen verwiesen. 
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
 

Besonders schutzwürdiger Boden ist im Bereich des Interessensgebiets 
allenfalls kleinflächig, am äußersten nördlichen Rand vorhanden. Hier 
können im fachrechtlichen Verfahrens ggf. eine Anpassung der Abbau-
planung und sonstige Maßnahmen zum Schutz des Bodens festgelegt 
werden. Diese kleinflächige Betroffenheit darf nicht zu einem Ausschluss 
der Fläche führen.  
 

Weeze 2116-41-B Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pauschalierend fest-
gelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“) und 
dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur teilweisen Betroffenheit 
auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung kommen, so dass insgesamt 
die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Des Weiteren wird auf die Ausführungen zu den Teilflächen 2116-42-A 
und 2116-41-A verwiesen. 

Weeze 2116-41-B Es wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zu 2116-42-A und 
2116-41-A verwiesen. 

 

Die vorgesehene Entwicklung eines gesamträumlichen Konzeptes in 
Verbindung mit dem Niersauenkonzept birgt Möglichkeiten einer Verknüp-
fung mit Maßnahmen zum Hochwasserschutz, sodass die teilweise Lage 
im Überschwemmungsgebiet keinen Hinderungsgrund für eine Abgrabung 
darstellen sollte. 
 

Kevelaer 2108-10 Die Lage im Überschwemmungsgebiet wurde nicht als Ausschlussgrund in der 
Gesamtbereichstabelle genannt und ist auch weiterhin hier kein Ausschlussgrund. 
Zur Thematik des Hochwasserschutzes wird ergänzend auf die Ausführungen in der 
rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung zur Anregung 
A/413/2 verwiesen. D  
Zum Thema Gesellschaftlicher Mehrwert wird auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ zur Anregung A/110/7 verwiesen. Zur Thematik der 
Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und A/205/3 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen.  
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Schutzwürdige Böden nur randlich kleinflächig an der Niers betroffen. Hier 
können im fachrechtlichen Verfahren ggf. eine Anpassung der Abbaupla-
nung oder sonstige Maßnahmen zum Schutz des Bodens festgelegt 
werden. Diese kleinflächige Betroffenheit darf nicht zu einem Ausschluss 
der Fläche führen, zumal aufgrund des Sicherheitsabstandes zur Niers 
diese Böden vom Abbau vermutlich nicht betroffen sein werden. 

Kevelaer 2108-10 Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pauschalierend fest-
gelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“) und 
dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur teilweisen Betroffenheit 
auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung kommen, so dass insgesamt 
die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Des Weiteren wird auf die Ausführungen zu den Teilflächen 2116-42-A 
und 2116-41-A verwiesen. 

Kevelaer 2108-10 Es wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zu 2116-42-A und 
2116-41-A verwiesen. 

Es handelt sich nicht um einen Neuaufschluss, sondern um eine Erweite-
rung des Kieswerkes „Hüdderath“; soll vom Kieswerk Hüdderath aus 
betrieben werden. 
Daher sind alle in der Gesamtbereichstabelle für Neuaufschlüsse aufge-
führten Ausschlusskriterien hier nicht  zutreffend. 

Kevelaer 2108-15,  
 

Die Angaben in der Gesamtbereichstabelle inkl. der Einstufungen bzgl. Neuansät-
zen und Erweiterungen sind korrekt. 
Zur Thematik Neuansätze und Erweiterungen wird ergänzend auf die entsprechen-
den Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anre-
gung A/110/7 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Die kleinflächige Betroffenheit geschützter bzw. schutzwürdiger Biotope 
innerhalb des gemeldeten Interessensbereiches kann im Rahmen der 
genauen Abgrenzung für die Genehmigungsplanung umgangen oder 
durch entsprechende Maßnahmen kompensiert werden. Auch liegt hier 
kein Ausschlussgrund für den gesamten Interessensbereich vor.  
 

Kevelaer 2108-15 Zur Thematik der Biotope wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung A/ 413/1 in der Synopse All-
gemeines verwiesen. 
Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien (z.B. Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot, BSN-
Darstellung im Regionalplan) wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pau-
schalierend festgelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse 
„Allgemeines“) und dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur 
teilweisen Betroffenheit auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung 
kommen, so dass insgesamt die gesamte Fläche auszuschließen ist 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Besonders schutzwürdige Böden allenfalls randlich und sehr kleinflächig 
betroffen; kann ggf. bei Abbauplanung berücksichtigt werden.  

Kevelaer 2108-15 Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien (z.B. Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot, BSN-
Darstellung im Regionalplan) wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pau-
schalierend festgelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse 
„Allgemeines“) und dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur 
teilweisen Betroffenheit auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung 
kommen, so dass insgesamt die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Zu den sonstigen Ausschlusskriterien wird auf die oben gemachten Aus-
führungen verwiesen. 

Kevelaer 2108-15 Es wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen verwiesen.  

2108-18: „siehe obige Ausführungen“ Kevelaer 2108-18 Es wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen verwiesen. 
 

I-W48 

Schreiben vom 12.09.2007 
Aufnahme der Bereiche als Sondierungsbereich. 
Nassabgrabung; Folgenutzung Landschaftsschutz und offene Wasserflä-
che. 
 

Weeze 2116-06 bis -11-
A, 

2116-13 bis 17 
(inkl. Unterseg-

mente) 
 (maßgeblich ist 
Originalschrei-
ben inkl. Lage-

plan, aber 
Lageplan um-

fasst mehr 
Interessensbe-
reiche, als im 
Betreff des 
Schreibens 

genannt; haben 
diese weiteren 
Bereiche auch 

aufgeführt) 
(Regionalrat 

kann Original-
schreiben ein-

sehen) und 
Umgebung  

Anmerkung der Bezirksregierung: Dem Schreiben lagen ergänzende Datenblattan-
gaben bei (u.a. Datenfelder zum Vorhaben, der Lagerstätte, dem Regionalplan, 
Laufzeiten und jährlichem Bedarf), die vom Regionalrat eingesehen werden können. 
Hieraus ergaben sich jedoch keine geänderten Bewertungen. 
 
Es wird auch auf das Verfahren der 48. Regionalplanänderung hingewiesen und auf 
die entsprechenden Angaben dazu im Umweltbericht und – aktueller – in der kom-
munalen Synopse Weeze verwiesen. 
Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Den Anregungen und Be-
denken wird nicht gefolgt. 
Darüber hinaus wird auf die Ausgleichsvorschläge in der kommunalen Synopse 
Weeze zu den Anregungen Wee/421/1 und Wee/422/1 verwiesen. 
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 Auf wesentliche Teilbereiche eines in Weeze im Regionalplan dargestell-
ten BSAB hat das Unternehmen keine Zugriffsmöglichkeit. 
Fima betreibt seit 1991 Abgrabung Höster Feld. Erweiterung nicht mög-
lich, obwohl sich BSAB über 83,4 ha erstreckt. Restfläche von 30,7 ha 
steht aufgrund mangelnder Abbauwürdigkeit und fehlender Verkaufsbe-
reitschaft der Eigentümer nicht zur Verfügung. Abbau dieser Flächen auch 
langfristig nicht zu erwarten und wäre zudem auch ökonomisch nicht zu 
vertreten. Höster Feld und Knappheide sind zu vergleichen. 
Als Folgeprojekt für Höster Feld soll ca. 1 km entfernte südlich der BAB 
gelegene Standort Knappheide dienen. Regionalplandarstellung auf 
Grundlage eines Flächentausches notwendig. Landesplanerische Ab-
stimmung erfolgt in 48. Änderung des Regionalplans. 
Planung des Vorhabenträgers zielt auf eine mittelfristige Absicherung des 
Betriebes, die mit Optionsflächen über die 48. Änderung hinaus einen 
Zeithorizont von 25 Jahren abdecken soll. Daher Vorschlag einer östli-
chen (58 ha; Optionsfläche II) und einer nördlichen (30 ha; Optionsfläche 
I) Erweiterung. 
Mit der angestrebten BSAB-Ausweisung kann lediglich ein Abbauzeitraum 
von 10 Jahren abgesichert werden. Für einen wirtschaftlichen Abbaube-
trieb ist eine angemessene Erweiterung dringend geboten. 
Mit Errichtung des Kieswerkes ist auch die Ansiedlung eines Transportbe-
tonwerkes verbunden. Dies soll vom Kieswerk Knappheide beliefert wer-
den und verlangt eine langfristige Liefergarantie. 
Es handelt sich um die Erweiterung der Altabgrabung Steveshof und nicht 
um einen Neuaufschluss. 
Vor dem Hintergrund des zeitintensiven Planungs- und Verfahrenspro-
zesses zur Genehmigung eines Abbauvorhabens und des landesplaneri-
schen Ziels einer Versorgungssicherheit mit Rohstoffen über einen Zeit-
raum von 25 Jahren sieht sich Firma bereits heute veranlasst, nördlich der 
anstehenden BAB-Ausweisung in einer Größenordnung von 30 ha eine 
Optionsfläche als Sondierungsbereich vorzuschlagen, der eine Versor-
gungssicherheit über einen Zeitraum von 6 Jahren bieten würde (Options-
fläche I). 
Mit der geplanten Ansiedlung des Kieswerkes im Verbund mit dem Trans-
portbetonwerk im Bereich zwischen Bundesstraße und Bahnlinie im Nah-
bereich des Autobahnanschlusses verfügt der Standort über eine optimale 
Erschließung. 

Weeze Siehe oben 
(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Es wird auch auf das Verfahren der 48. Regionalplanänderung hingewiesen und auf 
die entsprechenden Angaben dazu im Umweltbericht und – aktueller – in der kom-
munalen Synopse Weeze verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Zur Thematik der Flächenumfangs 
und der Versorgungszeiträume sowie des Bedarfs wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung 
A/110/6 verwiesen.  
Die Versorgung eines eventuellen Betonwerkes kann angesichts der vielen Abgra-
bungen und Abbaubetriebe in der Region auch ohne die zusätzlichen Interessens-
bereiche ggf. über den freien Markt hinreichend gesichert werden, soweit erforder-
lich. 
Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Dabei wird an den Ausschlussgründen festgehalten. Daran 
ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unterlagen nichts. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Die Einstu-
fungen in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Den Anregungen und Beden-
ken wird nicht gefolgt. 
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Vorhaben nördlich des geplanten BSAB mit der Gemeinde Weeze und 
dem Kreis Kleve abgestimmt und wird von diesen mitgetragen. Eine 
Ausweisung im FNP wird angestrebt. 
 
Für Vorhaben nordwestlich des BSAB (westlich des Weges „Alte Bahn“) 
wurde bereits im Vorfeld der Planungen das Einvernehmen mit der Ge-
meinde Weeze herbeigeführt. Eine Ausweisung im FNP ist vorgesehen. 
 
 

Weeze Siehe oben 
(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
wird trotz Befürwortung durch die Gemeinde Weeze und teilweise den Kreis Kleve 
festgehalten, da sie zu gravierend sind. Zur Unterstützung durch die Gebietskörper-
schaft wird ergänzend auf die Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen 
Bedarfen und Standortsicherungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse 
„Allgemeines“ verwiesen.  
Zur Thematik Flächennutzungsplanung wird auch auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/171/1 und 
A/178/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Kritik an LSG-Ausschlussgrund; 
Flächen westlich des Weges alte Bahn (Optionsfläche I) werden ebenfalls 
vorgeschlagen. Für diese Flächen gilt zwar der Schutzstatus „Land-
schaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot, a 
ber es handelt sich de facto um weitgehend ausgeräumte Agrarbereiche, 
auf die der Schutzstatus nach heutigen Maßstäben nicht zutrifft. 
 

Weeze Siehe oben 
(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Zur Thematik LSG mit Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Syn-
opsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 in der Synopse All-
gemeines verwiesen. Dabei wird auch darauf hingewiesen, dass neben den eigent-
lichen Flächen auch die Wirkung auf besonders schutzwürdige Landschaftselemen-
te im Nahbereich berücksichtigt werden muss. Den Anregungen und Bedenken wird 
daher nicht gefolgt und diese Bewertungen treffen auch für die nördlich des geplan-
ten BSAB gelegenen Flächen zu. 
Ergänzend wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter AGv zu den 
Anregungen Wee/421/1 und Wee/421/2 in der kommunalen Synopse Weeze ver-
wiesen. 

 

II-W11 

Schreiben vom 25.02.2008 
 

Weeze Bereich Knapp-
heide /  

2116-06 
bis 

2116-17 
(inkl. Unterseg-

mente) 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
Vgl. auch Erarbeitungsbeschluss zur 48. Änderung des Regionalplanes. Da der 
Aufstellungsbeschluss der 51. Änderung voraussichtlich vor dem der 48. Änderung 
gefasst werden wird, werden die diesbezüglich genannten Flächen in die 51. Ände-
rung einbezogen. 
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Die im 2. Entwurf ausgewiesenen Sondierungsbereiche im Bereich Knap-
pheide dienen als Nachfolgestandort des Kieswerkes „Höster Feld“ und 
Erweiterung der Altabgrabung „Steveshof“ und sind Gegenstand der 48. 
Änderung. Im Juni 2008 ist mit Aufstellungsbeschluss zu rechnen und 
BSAB würde Standort für 9 Jahre sichern. Diese 47 ha gehören somit 
nicht in die 51. Änderung und fallen als Sondierungsbereiche für künftige 
BSAB weg.  
Anregungen und Bedenken der Stellungnahme vom 12.9.2007 werden in 
vollem Umfang aufrecht erhalten. 

Weeze Siehe oben 
(betr. Bereiche / 

Teilbereiche) 

Da der Aufstellungsbeschluss der 51. Änderung voraussichtlich vor dem der 48. 
Änderung gefasst werden wird, werden die diesbezüglich genannten Flächen in die 
51. Änderung einbezogen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Darüber hinaus wird auf die regionalplanerische Bewertung zu I-W 48 verwiesen. 
 

Für langfristige Standortsicherung ist die Aufnahme weiterer Sondie-
rungsbereiche von existenzieller Bedeutung.  

Weeze Siehe oben 
(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. 

Die Bereiche zeichnen sich durch eine sehr gute Lagerstättenmächtigkeit 
und -qualität aus (13-20 Meter). Optimale Nutzung bei vergleichsweise 
geringem Flächenverbrauch möglich. 
Die gemeldeten Interessensbereiche würde den Standort über die 48. 
Änderung hinaus für weitere 25 Jahre sichern. Planungssicherheit für 
Firma und Kundenstamm, insb. vor dem Hintergrund der zu tätigenden 
Investitionen in neue Anlagentechnik und Infrastruktur sowie der mit der 
Errichtung des Kieswerkes verbundenen Ansiedlung eines Transportbe-
tonwerkes. 

Weeze Siehe oben 
(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Die Mächtigkeitsangaben in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Den Anregungen und Bedenken wird – trotz der in Teilbereichen im Vergleich zu 
anderen benachbarten Flächen höheren Mächtigkeiten nicht gefolgt, da die Aus-
schlussgründe zu gravierend sind. 

Es besteht eine optimale umwelt- und sozialverträgliche Verkehrsanbin-
dung. 

Weeze Siehe oben 
(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. 

 

Die gemeldeten Interessensbereiche am Standort Knappheide entspre-
chen im Wesentlichen den textlichen Zielen aus dem Regionalplan für die 
Darstellung von Abgrabungsbereichen im Entwurf der Änderung der 
textlichen Darstellung für Kapitel 3.12, Ziel 1, Erläuterung Nr. 13 [...]: 
Gewährleistung langfristiger Planungssicherheit, Lage im Rheinfernen 
Hinterland, Lage in raumordnerisch konfliktarmen Bereichen, außerhalb 
von Bereichen mit besonders guten landwirtschaftlichen Produktionsbe-
dingungen oder spezialisierten Intensivnutzungen, außerhalb von FFH-
Gebieten, Europäischen Vogelschutzgebieten, Naturschutzgebieten, 
gesetzlich geschützten Biotope, Bereichen mit besonders schützenswer-
ten Böden, Bereichen für den Wasserschutz oder Einzugsgebieten, Vor-
rang von Erweiterungen vor Neuaufschluss, gute Lagerstätteneigenschaf-
ten. 

Weeze Siehe oben 
(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. Den Anre-
gungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Vorhaben „Knappheide“ wird von der Gemeinde Weeze im Rahmen der 
kommunalen Entwicklung unterstützt. Im Zuge der 25. Teilfortschreibung 
des FNP ist der Bereich weiterstgehend zur Festlegung als Fläche für 
Abgrabungen mit Folgenutzung „Freizeit- und Naherholung“ im Süden 
und „Natur- und Landschaftsschutz“ im Norden vorgesehen. Nur durch 
eine entsprechende Größe des Gewässers kann für die Folgenutzung 
eine Mehrfachnutzung und Trennung der Bereiche für Erholung und 
Naturschutz sinnvoll verwirklicht werden. 

Weeze Siehe oben 
(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
wird trotz Befürwortung durch die Kommune festgehalten, da sie zu gravierend sind. 
Zur Unterstützung durch die Gebietskörperschaft wird ergänzend auf die Angaben 
im Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standortsicherungsinte-
ressen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung 
A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen.  
Zur Thematik Flächennutzungsplanung und Erholung wird auch auf die Angaben in 
der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/171/1 
und A/178/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zum Thema Gesellschaftlicher Mehrwert wird auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ zur Anregung A/110/7 verwiesen. Zur Thematik der 
Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und A/205/3 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Eine sonnvolle Folgenutzung ist auch bei der im Rahmen der 48. Änderung vorge-
sehenen Größe möglich. Vor allem kann der außerhalb des BSAB liegende nördlich 
anschließende Bereiche auch so – weiterhin – Aufgaben bzgl. Natur- oder Land-
schaftsschutz übernehmen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Bei Abgrabungserweiterungen sollte eine Lockerung der Ausschlusskrite-
rien erfolgen, um diese vorrangig vor Neuaufschlüssen zu ermöglichen. 
Nur so können vorhandene Standorte, die langjährig von allen Seiten 
akzeptiert sind für die Zukunft gesichert und Neuaufschlüssen vorgebeugt 
werden.  
Insb. „Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot“ darf nicht Aus-
schlusskriterium sein, sondern sollte Abwägungskriterium sein, da durch 
eine naturnahe Herrichtung einer Abbaustätte und Einbindung in die 
Landschaft die Entwicklungs- und Schutzziele eines LSG unterstützt 
werden können.  

Weeze Siehe oben 
(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 

 

.Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot“ darf nicht Ausschlusskri-
terium bei Erweiterungen sein. Lage muss kein Konflikt mit Entwicklungs-
ziele darstellen, sondern kann durch naturnahe Herrichtung einer Abbau-
stätte und Einbindung in die Landschaft die Entwicklungs- und Schutzzie-
le eines LSG unterstützten. Zumal es in der Vergangenheit gängige Pra-
xis war, für Abgrabungen Befreiungen nach § 69 LSG zu erteilen, wenn 
das Herrichtungsziel mit Entwicklungszielen des LSG vereinbar war. 
Durch Abgrabung hergestellte Sekundärbiotope stellen bei einsprechen-
der naturnaher Ausgestaltung hochwertige Lebensräume für seltene, 
gefährdete und charakteristische Tier- und Pflanzenarten mit wichtigen 
Funktionen auch für den Menschen im Sinne einer landschafts- und 
naturbezogenen Erholung dar. Durch die naturnahe Gestaltung können 
Vernetzungsachsen zu ähnlichen Lebensräumen hergestellt werden, die 
im Sinne eines Biotopverbundes wirken. 
Nach vollständiger Wiederherrichtung des Abbaugeländes wird ein neu 
geschaffenes Landschaftsbild entstehen und mit der Vielgestaltigkeit der 
entstehenden Landschaftselemente (Stillgewässer, artenreiche Gehölz-
strukturen, Sukzessions- und Verlandungsbereiche) gegenüber dem 
heutigen Zustand dazu beitragen, insbesondere die landschaftsökologi-
sche, aber auch die landschaftsästhetische Wertigkeit des Geländes zu 
steigern. 
Auch Abgrabungen sind letztendlich Teil einer Kulturlandschaft und für 
diese von Bedeutung. 

Weeze 2116-06 Zur Thematik Kulturlandschaft wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/165/2 in der Synopse „Allgemei-
nes“ verwiesen. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Waldbereiche nur randlich gelegen und nicht von Abbau betroffen. Nur in 
2116-06 im nördlichen Bereich sehr kleine Waldfläche betroffen, dies 
kann im Fachverfahren durch Kompensation geregelt werden. 

Weeze 2116-06 Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien wird darauf hingewiesen, in den betreffenden Bereichen bei einer 
nur teilweise Betroffenheit auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung 
kommen, so dass insgesamt die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
Am Ausschlussgrund des wertvollen Laubwaldbestandes wird für den betreffenden 
Teilbereich festgehalten. Eine Kompensation ist hier nicht sinnvoll, sonder der Er-
halt. 
Zur allgemeinen Thematik der Waldflächen wird ergänzend auf die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/211/1 in der Synopse „Allgemeines“ ver-
wiesen. 
 

Randlich vorhandenes Bodendenkmal wird vom Abbau ausgespart. Bo-
dendenkmalpflegerische Belange werden im Fachverfahren im Rahmen 
einer UVP abgeprüft und dem Denkmalamt rechtzeitig vor Beginn Gele-
genheit zur fachwissenschaftlichen Untersuchung gegeben. Sollten Bo-
dendenkmäler oder sonstige kulturelle oder archäologische Objekte bei 
den Abgrabungsarbeiten aufgefunden werden, wird die zuständige Be-
hörde für Denkmalschutz informiert, um dieser Gelegenheit zur Bergung 
der Funde zu geben. 

Weeze 2116-06 Aufgrund der Ballung und Bedeutung der archäologischen Funde erscheint in die-
sem Fall eine Verschiebung der Thematik auf die Ebene des Zulassungsverfahren 
nicht hinreichend. Es stehen jedoch ohnehin Ausschlussgründe entgegen.   
 

Siehe Ausführungen zu Interessensgebiet 2116-06. 
 
Im Interessensgebiet und dem anschließenden Umfeld vorherrschenden 
schutzwürdige Böden (SWB1 – natürliche Bodenfruchtbarkeit) werden 
derzeit intensiv ackerbaulich genutzt. Die damit verbundenen Einträge 
wirken sich negativ auf den natürlichen Bodenhaushalt aus. Schutzwür-
digkeit der im Vorhabensgebiet anstehenden Böden ist demnach gemin-
dert und in Relation zu dem großen Verbreitungsareal dieses Bodentyps 
in der betreffenden Region zu bewerten. Die Böden sind weder selten 
noch zeichnen sie sich durch eine besondere Naturnähe aus. Eine be-
sondere Schutzwürdigkeit nach § 1 LBodSchG ist daher nicht abzuleiten, 
wie im Übrigen auch die in  der „Digitale Karte der schutzwürdigen Böden 
im Auskunftssystem der BK 50 NRW“ erfolgte Zuordnung der anstehen-
den Böden lediglich zu der niedrigsten Schutzwürdigkeitsstufe 1 (schutz-
würdig) belegt. 
. 

Weeze 2116-07 Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Ergänzend wird dabei betont, dass bei Erweiterungen die Belange des Bodenschut-
zes etwas weniger stark berücksichtigt wurden u.a. um Standortsicherungsinteres-
sen und die Vorprägung der dortigen Landschaft zu berücksichtigen.  
Schutzwürdige Böden sind bei 2116-07 nicht als Ausschlussgrund aufgeführt.  
Die intensive ackerbauliche Nutzung der bettreffenden Flächen unterstreicht im 
Übrigen den Wert des dortigen Bodens. 
Die mit der Landwirtschaft generell einher gehenden Auswirkungen z.B. bezüglich 
nutzungsbedingten Einträgen und Pflanzenschutzmitteln sind keineswegs geeignet, 
Zweifel an den Bewertungen aufkommen zu lassen, zumal gerade die Böden die 
u.a. aufgrund ihrer hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit erhalten werden sollen ja 
insb. für eine landwirtschaftliche Nutzung geschützt werden sollen und nicht für das 
Freihalten von solchen Nutzungen. Düngemittel müssen im Übrigen gerade auf 
diesen Böden weniger eingesetzt werden, als andernorts. 
Die Schutzwürdigkeit ist keineswegs gemindert und auch eine weiträumige Verbrei-
tung in dieser Region ändert nichts an der Schutzwürdigkeit. Hier ist auch die be-
sondere Funktion für die bundesweite Landwirtschaft von Regionen mit guten Bö-
den zu beachten. 
Ferner wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zu 2116-06 
verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Hier wird auf das Verfahren der 48. Regionalplanänderung verwiesen. 
Eine Darstellung als Sondierungsbereich erübrigt sich bei Darstellung 
eines BSAB. 
Ansonsten siehe Ausführungen zu Interessensgebiet 2116-06. 

Weeze 2116-08-A 
,2116-08 B1, 
2116-11-B1, 

2116-13, 
2116-14-A 

Da der Aufstellungsbeschluss der 51. Änderung voraussichtlich vor dem der 48. 
Änderung gefasst werden wird, werden die diesbezüglich genannten Flächen in die 
51. Änderung einbezogen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Darüber hinaus wird auf die regionalplanerische Bewertung zu I-W 48 verwiesen. 
Ferner wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zu 2116-06 
verwiesen. 
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Siehe Ausführungen zu Interessensgebiet 2116-06. 
 
Zur vorhandenen Kammmolchpopulation wurden bereits umfangreiche 
Untersuchungen durchgeführt. Dabei wurden Maßnahmen zur Sicherung 
der Population und zur Optimierung des Lebensraumes festgelegt. Der-
zeit findet u.a. die vorzeitige Herstellung von Ersatzlebensräumen zur 
Umsiedlung der Population statt. 
 
 

Weeze 2116-08 B2 Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. Der Kammmolch ist im Übrigen nicht der 
einzige Ausschlussgrund, der zum Verzicht auf  die Abbildung des genannten Be-
reiches als Sondierungsbereiche geführt hat. Die Anmerkungen werden zur Kennt-
nis genommen, aber es wird an allen Ausschlussgründen festgehalten.  
Ferner wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zu 2116-06 
verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Siehe Ausführungen zu Interessensgebiet 2116-06. 
 
Altlasten können im Zuge einer Abgrabung vollständig entfernt und ord-
nungsgemäß entsorgt werden. Was als positiver Begleiteffekt betrachtet 
werden kann. Genauere Untersuchungen obliegen dem Fachverfahren. 

Weeze 2116-09 Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. Die Thematik Altlast hat nicht zum Aus-
schluss der Abbildung der genannten Bereiche als Sondierungsbereiche geführt 
(siehe auch Anmerkungen zur Thematik Altlast im Umweltbericht). Die Anmerkun-
gen werden zur Kenntnis genommen. 
Ferner wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zu 2116-06 
verwiesen. 

Siehe Ausführungen zu Interessensgebiet 2116-06. Weeze 2116-10, 
2116-11-A, 
2116-11-B2 

2116-15 

Es wird auf die entsprechenden vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zu 
2116-06 verwiesen. 

Siehe Ausführungen zu Interessensgebiet 2116-06. 
 
Der 300m-Bereich um ASB nur kleinflächig berührt. Hier können in Ab-
stimmung mit Gemeinde Weeze ggf. die Abbauplanung angepasst oder 
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

Weeze 2116-14 B Zu den Themen der Abstände zu Siedlungsbereichen etc. wird auf die Angaben in 
der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anre-
gung A/110/10 verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien (z.B. Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot, BSN-
Darstellung im Regionalplan) wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pau-
schalierend festgelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse 
„Allgemeines“) und dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur 
teilweisen Betroffenheit auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung 
kommen, so dass insgesamt die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
Ferner wird auf die vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zu 2116-06 
verwiesen. 

Zur Trasse der Transportfernleitung wird ein ausreichender Abstand 
eingehalten. 

Weeze 2116-14 B Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen. Die Transportfernleitung hat nicht zum 
Ausschluss der Abbildung der genannten Bereiche als Sondierungsbereiche ge-
führt. Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 

Siehe Ausführungen zu Interessensgebieten 2116-06 und 2116-08-B2 Weeze 2116-16 Es wird auf die entsprechenden vorstehenden regionalplanerischen Bewertungen zu 
2116-06 und 2116-08-B2 verwiesen. 

 

Kein Neuaufschluss, sondern Teilfläche einer vorgesehenen Abgra-
bungserweiterung an unserem Kieswerk Knappheide. Daher sind alle für 
Neuaufschlüsse aufgeführten Ausschlussgründe hier nicht zutreffend . 

Weeze 2116-17 Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Die Einstufungen in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. Es gibt noch kein 
Kieswerk Knappheide. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 In späterer Gesamtgestaltung können Aspekte des Hochwasserschutzes 
und Optimierungsmaßnahmen des Niederungssystems einbezogen wer-
den. 

Weeze 2116-17 Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Zum Hochwasserschutz wird auch auf die Angaben in der rechten  
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/2 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Anreger schließt sich Stellungnahme des Bundesverbandes der deut-
schen Kies- und Sandindustrie (BKS)“ an - insb. zur kritischen Bewertung 
einiger genereller Ausschlusskriterien. 
 

Diverse Diverse Es wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag 
zu den Anregungen der Beteiligten 413-424 in der Synopse Allgemeines verwiesen, 
da davon ausgegangen wird, dass die nicht näher spezifizierten allgemeinen Be-
denken des Anregers in den Stellungnahmen der betreffenden Beteiligten abge-
deckt sind; insb. wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 verwiesen. 

 

I-W49 

Schreiben vom 12.09.2007 
Aufnahme des Bereiches als Sondierungsbereich. 
Erweiterung einer Nassabgrabung; Folgenutzung Landschaftsschutz und 
Erholungs- und Freizeitsee. 
 

Kalkar 2106-09 
A, B, 

 2106-10 

Anmerkung der Bezirksregierung: Dem Schreiben lagen ergänzende Datenblattan-
gaben bei (u.a. Datenfelder zum Vorhaben, der Lagerstätte, dem Regionalplan, 
Laufzeiten und jährlichem Bedarf), die vom Regionalrat eingesehen werden können. 
Hieraus ergaben sich jedoch keine geänderten Bewertungen. 
 
Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2106-09-A und 2106-10 als Son-
dierungsbereiche - nicht gefolgt. 
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Flächen wurden zwar im ersten Bewertungsdurchgang berücksichtigt, 
Flächen schieden jedoch bereits auf dieser Ebene wieder aus, da diese 
mit ca. 29 ha im Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot liegen.   
Der Ausschlussgrund „Lage im Landschaftsschutzgebiet ist nicht akzep-
tabel, da selbst im Kreis Kleve an mehreren Standorten Abgrabungen im 
„Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot“ landesplanerisch aus-
gewiesen und zum Teil auch bereits genehmigt sind . Bei entsprechender 
Herrichtung bietet Abgrabung gute Entwicklungsmöglichkeiten. Es ist in 
solchen Fällen – wie bereits mehrfach belegt – ein ökologisches Entwick-
lungskonzept zu erstellen, dass es dem Kreis und dem Beirat der Unteren 
Landschaftsbehörde ermöglicht, eine Befreiung von den Festsetzungen 
der Landschaftsschutzverordnung zu erteilen. Ein entsprechender Aus-
gleich und Ersatz durch den Betreiber muss selbstverständlich gewähr-
leistet sein. 

Kalkar 2106-09-A & B 
und 2106-10 

(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche) 

Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. Den Anregungen und 
Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2106-09-A und 2106-10 als Son-
dierungsbereiche - nicht gefolgt.  Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

 

Fa. betreibt bereits seit 1976 Abgrabung Birgelfeld, die lediglich für die 
Laufzeit der Abgrabung Mühlenfeld, die in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Standort Birgelfeld angesiedelt und inzwischen ausgelaufen ist, 
unterbrochen wurde. 
2006 wurde im Zuge einer kleinräumigen Erweiterung der Abbaubetrieb 
wieder aufgenommen. Spätestens 2010 müsste der Betrieb eingestellt 
werden, sollte keine Erweiterung möglich sein.  
Bereits frühzeitig wurde Kontakt zur Landesplanungsbehörde gesucht, um 
eine potentielle Erweiterungsfläche landesplanerisch abzustimmen. So-
wohl Stadt, als auch Bezirksplanungsbehörde machten Abstimmung von 
der Vorlage eines nachhaltigen Entwicklungskonzeptes abhängig, dass 
für die Stadt Kalkar eine deutliche Wertsteigerung darstellen müsse. 
Dieses Konzept ist zur Zeit in Bearbeitung und wird der Stadt kurzfristig in 
abgestimmter Form vorgelegt. 
Eine weitere Voraussetzung für die Erweiterung der Abgrabung ist eine 
Umsiedlung des Betriebsstandortes verbunden mit hohen Investitionen in 
Technik und Infrastruktur. Umsiedlung nicht zuletzt geboten, um den 
genehmigten Betriebsstandort in Gänze zu nutzen und auch die am der-
zeitigen Betriebsstandort lagernden Sande und Kiese abbauen zu kön-
nen. Alleine durch diese Maßnahme kann der Betrieb des Kieswerkes drei 
Jahre aufrechterhalten werden. 
Standortsicherung von existenzieller Bedeutung für die Firma. Mindestens 
10 Arbeitsplätze gingen ohne Optionsflächen verloren und die Versorgung 
der Region mit preiswerten, qualitativ hochwertigen Rohstoffen wäre nicht 
mehr gesichert, müsste das Kieswerk nach Auslaufen der derzeitigen 
Genehmigungen seinen Betrieb einstellen  
Die Firma betreibt im weiten Umreis das einzige Kieswerk, dass vorrangig 
für den regionalen Markt produziert und keinen Schiffabsatz oder Trans-
port in die Niederlande tätigt. Abgrabung dient ausschließlich der regiona-
len Versorgung mit den Rohstoffen Kies und Sand. 
Aus Schreiben ergibt sich dringende Notwendigkeit der Berücksichtigung 
der gemeldeten Optionsflächen als Sondierungsbereiche. 

Kalkar 2106-09-A & B 
und 2106-10 

Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – 
sofern doch bereits ein BSAB gewünscht sein sollte - besteht derzeit kein Bedarf.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Exporte wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse 
„Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/5 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2106-09-A und 2106-10 als Son-
dierungsbereiche - nicht gefolgt.  Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 
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In der Ausdehnung der gemeldeten Sondierungsfläche von ca. 49 ha 
bietet das Erweiterungsvorhaben Birgelfeld eine langfristige Sicherheit für 
die regionale Versorgung mit Sand und Kies, aber auch für den langfristi-
gen Fortbestand des Betriebes über ca. 37 Jahre, die heute angesichts 
der erheblichen Investitionen in Flächen und Anlagentechnik vorausge-
setzt werden müssen. 

Kalkar 2106-09-A & B 
und 2106-10 

Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – 
sofern doch bereits ein BSAB gewünscht sein sollte - besteht derzeit kein Bedarf.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2106-09-A und 2106-10 als Son-
dierungsbereiche - nicht gefolgt.  Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Die Auskiesungsaktivitäten des Kieswerkes werden seit vielen Jahren 
kontinuierlich mit der Stadt Kalkar und dem Kreis Kleve abgestimmt. 
Daher und da mit dem Vorhaben ein erheblicher gesellschaftlicher Mehr-
wert verbunden ist, werden die vorgeschlagenen Optionsflächen auch von 
diesen mitgetragen. 
 

Kalkar 2106-09-A & B 
und 2106-10 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
wird trotz Befürwortung durch die Stadt Kalkar und den Kreis Kleve festgehalten, da 
sie zu gravierend sind. Zur Unterstützung durch die Gebietskörperschaft wird ergän-
zend auf die Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und 
Standortsicherungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ 
verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2106-09-A und 2106-10 als Son-
dierungsbereiche - nicht gefolgt. 

 

Der Bereich stellt eine äußerst ergiebige und hochwertige Lagerstätte dar, 
deren landesplanerische Ausweisung insbesondere vor dem Hintergrund 
eines verantwortungsvollen Umgangs mit dem hohen Ertragspotential der 
in Anspruch genommenen landwirtschaftlichen Flächen geboten er-
scheint. In Kenntnis anderer Abgrabungsstandorte ist festzustellen, dass 
die Rohstoffgewinnung am Standort Birgelfeld unter Berücksichtigung 
qualitativer wie quantitativer Aspekte in einem vergleichsweise günstigen 
Verhältnis zum Flächenverbrauch steht  

Kalkar 2106-09-A & B 
und 2106-10 

Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Zu den Themen Landwirtschaft, Agrarstruktur und Bodenschutz wird auf die Anga-
ben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2106-09-A und 2106-10 als Son-
dierungsbereiche - nicht gefolgt. 
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 Auch ist die Abwägung zwischen den Belangen der Landschaft und de-
nen der Rohstoffgewinnung an diesem Standort durchaus gerechtfertigt. 
In Anbetracht der Hochwertigkeit und Mächtigkeit der Lagerstätte sollte 
jedoch den Belangen der Rohstoffsicherung Vorrang eingeräumt werden, 
was die Berücksichtigung ökologischer Belange nicht einschränken muss. 

Kalkar 2106-09-A & B 
und 2106-10 

Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Synopsen-
spalte zu den Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse 
Allgemeines (inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberich-
tes) verwiesen.  
Zu den Belangen des Landschaftsschutzes wird ergänzend auch auf die Angaben in 
der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anre-
gung A/413/1 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2106-09-A und 2106-10 als Son-
dierungsbereiche - nicht gefolgt. 

 

II-W20 

Schreiben vom 29.02.2008 
Insb. Aufnahme als Sondierungsbereich(e) 
Erweiterung einer Nassabgrabung. 
 
 
 
 

Kalkar 2106-09 
A, B, 

(+2106-10) 

Der Stellungnahme ist ein Lageplan beigefügt, der vom Regionalrat eingesehen 
werden kann. Er wurde berücksichtigt und ändert nichts an den nachstehenden 
Bewertungen.  
 
Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
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Abgrabung Birgelfeld' - Interessenbereich 2106-09, 2106-10 Stadt Kalkar, 
Gemarkung Hönnepel, Flur 3, 4, 12, Vorhabensträger: XXX 
 
Verweis auf Stellungnahmen vom 12.9.2007 
 
Bitte, Interessen nochmals eingehender Prüfung zu unterziehen. 
 
Im Entwurf der Erläuterungskarte 2008 wurde lediglich der nördliche Teil 
des vorgeschlagenen Interessensbereichs im Umfang von 26 ha darge-
stellt, wovon ca. 6,5 ha bereits genehmigt sind und zurzeit abgegraben 
werden (2106-10). 
Die Darstellung in der Erläuterungskarte 2008 ist umso verwunderlicher, 
als es sich bei dem vorgeschlagenen Interessensbereich um die Erwei-
terung der bestehenden Abgrabung 'Birgelfeld' handelt, die definitionsge-
mäß Vorrang vor einem Neuaufschluss haben sollte. Die Nichtbe-
rücksichtigung der Erweiterung an diesem Standort bedingt einen vorzei-
tigen Neuaufschluss an anderer Stelle. Die im ausgewiesenen BSAB 
durchgeführte Abgrabung `Mühlenfeld' ist bereits abgeschlossen und 
rekultiviert. 
 

Kalkar 2106-09 
A, B, 

(+2106-10) 

Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. 
Zur Stellungnahme vom 12.09.2007 wird auf die regionalplanerische Bewertung zu 
I-W49 verwiesen. 
Dass Sondierungsbereichen zum Teil zugelassen worden sind ist bekannt und 
wurden im Rahmen der 51. Änderung einkalkuliert (siehe Umweltbericht). 
Es besteht keine Notwendigkeit rekultivierte BSAB-Bereich zeitnah anzupassen, 
denn in den BSAB ist die Nachfolgenutzung als landesplanerisches Ziel vorgesehen 
und der Stand der Abgrabung wird beim Monitoring erfasst. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik des Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Schutzausweisungen 
Die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot stellt 
hier das einzige Ausschlusskriterium dar. Dabei muss die Festsetzung als 
Landschaftsschutzgebiet, auch in Verbindung mit einem Ab-
grabungsverbot, nicht zwangsläufig bedeuten, dass Abgrabungen grund-
sätzlich ausgeschlossen sind. Vielmehr verpflichten die damit ver-
bundenen Auflagen und Bedingungen den Vorhabensträger zu verstärk-
ten Ausgleichsleistungen. Ob schließlich ein Vorhaben zugelassen wer-
den kann, ist nicht zuletzt davon abhängig, dass die Untere Land-
schaftsbehörde eine Befreiung von den Festsetzungen der Land-
schaftsschutzverordnung erteilt. Diese setzt ein entsprechendes Votum 
des Beirats bei der Unteren Landschaftsbehörde voraus. Dass dies mög-
lich ist, wurde im Zusammenhang mit anderen Abgrabungen bereits 
mehrfach gezeigt. 
Weitere Ausschlusskriterien werden nicht genannt. Die ergänzenden 
Hinweise sind sämtlich korrekt, können einem derartigen Vorhaben je-
doch nicht entgegenstehen. 

Kalkar 2106-09 
A, B, 

(+2106-10) 

Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. 
Zur Frage und Systematik der Bereichsauswahl und des Auswahlprozesses wird 
ferner auf den Umweltbericht zur 51. Änderung verwiesen (sowie ergänzend auf die 
Aktualisierung von Kriterien über die Ausgleichsvorschläge in den Synopsen). Das 
Vorgehen ist sachgerecht. Den entsprechenden nebenstehenden Bedenken wird 
nicht gefolgt. Hervorzuheben ist diesbezüglich insbesondere, dass ein gesamträum-
licher Ansatz mit regelmäßigen Ausschlussbereichen nach vorheriger gesamträum-
licher Betrachtung der Rohstoffvorkommen verfolgt wird und Interessensbereichs-
meldungen erst in einem nachgeordneten Verfahrensschritt im Rahmen der Abwä-
gung als Aspekt berücksichtigt wurden. Ergänzend wird auf die aktuelleren Angaben 
zum gesamträumlichen Planungskonzept in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/170/8 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
und zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“. 

Büro fie  
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Gesellschaftlicher Mehrwert / Folgenutzunq 
Die Erweiterungsabsichten des Kieswerkes XXX liegen in einem Bereich, 
der Ihnen bereits mit unserer letzten Stellungnahme vom 12.09.2007 
vorgestellt wurde. Es handelt sich dabei um Flächen nordwestlich des 
ausgewiesenen BSAB. Für diesen Bereich ist die Unterstützung der Stadt 
Kalkar und des Kreises Kleve zu erwarten. Die Zustimmung ist begründet 
und beruht auf der vertraglichen Verpflichtung des Kieswerkes, für den 
Erweiterungsbereich ein realisierbares Folgenutzungskonzept zu entwi-
ckeln, das einen erheblichen gesellschaftlichen Mehrwert für die Stadt 
Kalkar bedeutet. Dieses Konzept liegt inzwischen in einer Entwurfsfas-
sung vor und wurde dem Bau- und Planungsausschuss der Stadt Kalkar 
am 21M2.2008 vorgestellt. 
Dieses Folgenutzungskonzept beinhaltet eine Nutzung der randlichen 
See- und Uferflächen zur Entwicklung eines innovativen, energieautarken 
und CO2-neutralen Baugebietes (s. Lageplan in der Anlage). Die Mitwir-
kung des Fraunhofer Institutes für solare Energiesysteme (ISE), Freiburg 
ist bereits gewährleistet. Die Einrichtung eines Prototyps als Forschungs-
anlage soll kurzfristig noch in diesem Jahr erfolgen. 
Es handelt sich dabei um ein überregional einzigartiges Forschungs-
konzept mit Pilotcharakter, das die heutigen umweltrelevanten Anforde-
rungen hinsichtlich Energienutzung und Umweltschutz vereint. Die Ener-
giegewinnung aus dem Wasser, ergänzt durch Solarenergie steht dabei 
im Vordergrund. 

Kalkar 2106-09 
A, B, 

(+2106-10) 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
wird bei den betreffenden abgelehnten Bereichen trotz Befürwortung durch die Stadt 
Kalkar und den Kreis Kleve festgehalten, da sie zu gravierend sind. Zur Unterstüt-
zung durch die Gebietskörperschaften wird ergänzend auf die Angaben im Zusam-
menhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standortsicherungsinteressen in der 
rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 des 
Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.   
Es ist im Übrigen unabhängig von den vorstehenden Bewertungen  davon auszuge-
hen, dass die angestrebten Nutzungen auch mit dem Umfang der Flächen realisiert 
werden können, die in der Erläuterungskarte vorgesehen sind. 
 
Es wird ergänzend – unabhängig von den hiesigen Bewertungen - auf die Möglich-
keiten der geplanten Sonderregelung in Kap. 3.12, Ziel 1, Nr. 5 des Regionalplans 
hingewiesen. 

 

Sollte den Interessen des Kieswerkes betr. die Aufnahme des Interes-
sensbereiches als Sondierungsbereich in die Erläuterungskarte nicht in 
vollem Umfang entsprochen werden können, weil sich dies nicht mit dem 
Flächen- und Mengengerüst vereinbaren lässt, das dem vorliegenden 
Konzept zugrunde liegt, so regen wir eine Flächenverlagerung aus ande-
ren Interessensbereichen an, die dort weder von der 
Stadt/Gemeinde noch vom Kreis mitgetragen werden. Hierzu bieten sich 
die Interessensbereiche 2106-05, 2106-18, 2101-03 oder 2101-01 und 
2101-09 geradezu an. 
Vor dem Hintergrund, dass sowohl die Stadt Kalkar als auch der Kreis 
Kleve eine Erweiterung des Abgrabungsbereiches 'Birgelfeld' vom Grund-
satz her mittragen, bitten wir nochmals um eingehende Prüfung unseres 
Flachenvorschlags und um Darstellung als Sondierungsbereich in der 
Erläuterungskarte. Dabei sollte auch nicht außer Acht gelassen werden, 
dass die Stadt Kalkar an einer Entwicklung des künftigen Ab-
grabungsgewässers in der dargestellten Art und Weise höchstes Inte-
resse zeigt und das entwickelte Folgenutzungskonzept bei reduzierter 
Abgrabungsfläche nur schwerlich zu realisieren wäre. 
 

Kalkar 2106-09 
A, B, 

(+2106-10) 

Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – falls 
doch bereits ein BSAB gewünscht sein sollte - besteht derzeit kein Bedarf. 
Es wird zu den abgelehnten Interessensbereichen auf die Ausschlussgründe gemäß 
Umweltbericht (insbesondere Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. Hier kann auch ein Flächentausch nicht helfen. 
Zur Unterstützung durch die Gebietskörperschaften wird ergänzend auf die Anga-
ben im Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standortsicherungsin-
teressen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung 
A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. 
In gleicher Weise wird bei den weiterhin vorgesehenen Interessensbereichen (d.h.  
nicht allen nebenstehend genannten) an der entsprechenden Abbildung aufgrund 
der entsprechenden raumordnerischen Bewertung festgehalten. Dies gilt bei den 
Bereichen ggf. auch, wenn die betreffenden Kommunen nicht für das Vorhaben 
sind. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.   
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 In diesem Zusammenhang erlauben wir uns an das am 20.07.2005 in 
Ihrem Hause geführte Gespräch zu erinnern, in welchem eine GEP-
Änderung in der vorgeschlagenen Größe von 56 ha von der Vorlage eines 
realisierungsfähigen Folgenutzungskonzeptes abhängig gemacht wurde, 
welches für die Kommune mit einem deutlichen gesellschaftlichen Mehr-
wert verbunden ist. Dieses Konzept liegt inzwischen im Entwurf vor. 
Daher sollte nun im Gegenzug auch die entsprechende Ausweisung in 
der Erläuterungskarte und darauf aufbauend im GEP erfolgen. 
Wir sind überzeugt, dass sich ein Abgrabungsvorhaben am Standort 
'Birgelfeld' auch in der vorgeschlagenen Flächenabgrenzung mit den 
Zielen der Raumordnung und Landesentwicklung vereinbaren lässt. 
In der Hoffnung auf eine positive Entscheidung im Sinne des Vorha-
bensträgers verbleiben wir. 

Kalkar 2106-09 
A, B, 

(+2106-10) 

Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. 
Es wurde keine Zusage für eine BSAB-Darstellung o. Ä. gemacht. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.   
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.   
Es ist im Übrigen unabhängig von den vorstehenden Bewertungen  davon auszuge-
hen, dass die angestrebten Nutzungen auch mit dem Umfang der Flächen realisiert 
werden können, die in der Erläuterungskarte vorgesehen sind. 
 
Es wird ergänzend – unabhängig von den hiesigen Bewertungen - auf die Möglich-
keiten der geplanten Sonderregelung in Kap. 3.12, Ziel 1, Nr. 5 des Regionalplans 
hingewiesen. 

 

I-W50 

Schreiben vom 12.09.2007 
Aufnahme der Bereiche als Sondierungsbereich. 
Erweiterung und Neuaufschluss von Nassabgrabungen; Folgenutzungen 
jeweils Landschaftsschutz und offene Wasserfläche. 
 

Emmerich 2102-01, 
2102-02 A1, 
2102-02-A2, 
2102-02-B, 
2102-04-A, 
2102-04-B 

 

Anmerkung der Bezirksregierung: Dem Schreiben lagen ergänzende Datenblattan-
gaben bei (u.a. Datenfelder zum Vorhaben, der Lagerstätte, dem Regionalplan, 
Laufzeiten und jährlichem Bedarf), die vom Regionalrat eingesehen werden können. 
Hieraus ergaben sich jedoch keine geänderten Bewertungen. 
 
Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2102-02-A1 als Sondierungsbe-
reich - nicht gefolgt. 
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Die langfristigen Interessensgebiete liegen in einem Bereich, der nach 
erfolgter Abgrabung ein hohes Entwicklungspotential für sinnvolle Folge-
nutzungen aufweist und so den geforderten gesellschaftlichen Mehrwert 
bewirken kann. 

Emmerich 2102-01, 
2102-02 A1, 
2102-02-A2, 
2102-02-B, 
2102-04-A, 
2102-04-B 

 

Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2102-02-A1 als Sondierungsbe-
reich - nicht gefolgt. 

 

1. Entwurf der Erläuterungskarte beinhalte Optionsfläche I in vollem Um-
fang (2102-02 A1, 2102-02-A2 und 2102-02-B), aber Verfahren könnte 
dazu führend, dass die Interessen der Fa. unberücksichtigt bleiben. Es 
wurden daher in der Vergangenheit Alternativvorschläge eingebracht, die 
sich in den Optionen I (2102-02 A1, 2102-02-A2 und 2102-02-B), II (2102-
04.A, 2102-04-B) und III (2102-01) wiederspiegeln. Standorte Vrasselt 
und Dornick wurden in 1. Entwurf aufgenommen und Grondstein aufgrund 
des Ausschlussgrundes LSG mit Abgrabungsverbot abgelehnt. Berück-
sichtigung von Vrasselt und Dornick lässt erkennen, welche Bedeutung 
Abgrabung in dem Raum seitens der Regionalplanung beigemessen wird. 
Firma betreibt seit 1994 in Emmerich, Gemarkung Vrasselt Abgrabung 
Hohes Broich, die Gesamtfläche von 85 ha umfasst und zur oberirdischen 
Gewinnung von Sand und Kies sowie Lehm betrieben wird. Sande und 
Kiese dienen der regionalen Versorgung der Kies verarbeitenden Indust-
rie sowie von Hoch- und Tiefbauunternehmen mit Rohstoffen. Das dem 
Kies auflagernde etwa 5,6 m mächtige Deckgebirge enthält einen hoch-
wertigen Lehm, der sich als Rohstoff für die Ziegelindustrie eignet und 
daher an die Ziegelindustrie verkauft wird. Nach dem derzeitigen Stand 
von Abbau und Genehmigung wird der Abbaubetrieb 2021 abgeschlossen 
sein, sollte keine Erweiterung möglich sein. 
Aus dem Schreiben ergibt sich die dringende Notwendigkeit der Berück-
sichtigung der gemeldeten Optionsflächen am Standort Hohes Broich als 
Sondierungsbereiche; weitere Berücksichtigung des Standortes hat ele-
mentare Bedeutung auch für regionale Versorgung mit Rohstoffen.  
In Kenntnis des erfahrungsgemäß zeitintensiven Planungs- und Verfah-
rensprozesses zur Genehmigung des Abbauvorhabens und des landes-
planerischen Ziels einer Versorgungssicherheit mit Rohstoffen über einen 
Zeitraum von 25 Jahren sieht sich Firma bereits heute veranlasst, drei 
weitere Flächen als Erweiterung der Abgrabungsbereiches (Optionsfläche 
I) bzw. als Folgestandorte (Optionsflächen II und III) vorzuschlagen. 
Optionsfläche 21002-02 würde Versorgungssicherheit für ca. 33 Jahre 
ergeben. 

Emmerich 2102-01, 
2102-02 A1, 
2102-02-A2, 
2102-02-B, 
2102-04-A, 
2102-04-B 

 

Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. Auch die Komponente des Lehms wird hinreichend berücksichtigt und 
führt zu keiner geänderten Entscheidung. Die Nutzbarkeit der Vorkommen wurde in 
der Abwägung berücksichtigt (nur nicht in der Gesamtbereichstabelle vermerkt) und 
auch im Rohstoffmonitoring. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – 
sollte doch gleich ein BSAB gewünscht sein - besteht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht ersichtlichen Gründen vorgesehene) 
Abbildung von 2102-02-A1 als Sondierungsbereich - nicht gefolgt. Die weiteren 
Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Es werden Optionsflächen vorgeschlagen, die bereits in der Übersicht der 
Interessensbereiche enthalten waren, aber aufgrund des als Ausschluss-
kriteriums definierten Schutzstatus „LSG mit Abgrabungsverbot“ bereits 
wieder ausgeschieden sind : Optionsflächen I-III  

Emmerich 2102-01, 
2102-02 A1, 
2102-02-A2, 
2102-02-B, 
2102-04-A, 
2102-04-B 

 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen  
dargelegten Ausschlussgründe verwiesen.  
Das Kriterium LSG mit Abgrabungsverbot hat nicht zum Ausschluss der Abbildung 
der genannten Bereiche als Sondierungsbereiche geführt.  
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 

Der BSAB „Hohes Broich“  stellt eine äußerst ergiebige und hochwertige 
Lagerstätte dar, deren landesplanerische Ausweisung eine optimale 
wirtschaftliche Nutzung als Rohstofflagerstätte erfordert, insbesondere vor 
dem Hintergrund des hohen Ertragspotentials der in Anspruch genomme-
nen Flächen als landwirtschaftliche Produktionsstandorte. 
Das mächtige Deckgebirge aus Lehm und Ton stellt dabei heute kein 
Manko mehr dar, des es sich um hochwertige Rohstoffe handelt, die sich 
in besonderem Maße für die Herstellung von Klinkern und Ziegeln eignen.  

Emmerich (am ehesten 
relevant für 

direkt angren-
zende Flächen 
2102-02-A1, 

2102-02-A2 und 
2101-02-B) 

Zu den Themen Landwirtschaft, Agrarstruktur und Bodenschutz wird auf die Anga-
ben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2102-02-A1 als Sondierungsbe-
reich - nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Optionsfläche I (Ost-Erweiterung; 2102-02-A1, 2102-02-A2 und 2102-02-
B))  stellt eine Erweiterung eines bestehenden BSAB dar, so dass Be-
triebsstandort und Erschließungseinrichtungen weiterhin genutzt werden 
könnten. Bereich war bereits im GEP 1986 und auch im Entwurf der 
34.GEP- Änderung enthalten. 

Emmerich 2102-02-A1, 
2102-02-A2, 
2102-02-B 

 

Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Es wird zu den aktuell (2. Entwurf unter Berücksichtigung der Aktualisierung durch 
Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschlussgründe 
gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den aktuellen Ausschlussgründen wird 
festgehalten.  
Den Anregungen und Bedenken wird insoweit nicht gefolgt. Die weiteren Ausfüh-
rungen werden zur Kenntnis genommen. Mit Blick zur Historie wird darauf hingewie-
sen, dass sich planerische Bewertungen immer ändern können. 

 

Optionsfläche II (2102-04-A und 2102-04-B) stellt einen Neuaufschluss 
dar und ist als Alternative zu 2102-02 zu sehen.  
 
Optionsfläche III (2102-01) stellt einen Neuaufschluss dar. Es wird den-
noch darum gebeten neben der Optionsfläche I auch die anderen beiden 
Optionsflächen einer eingehenden Prüfung zu unterziehen 

Emmerich 2102-01, 
2102-04-A, 
2102-04-B 

 
 
 
 

Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen.   
Es wird zu den aktuell (2. Entwurf unter Berücksichtigung der Aktualisierung durch 
Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschlussgründe 
gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den aktuellen Ausschlussgründen wird 
festgehalten.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt 
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 Standorte Grondstein hebt sich von den Optionsflächen I und II insbeson-
dere dadurch ab, dass er ein hohes ökologisches Entwicklungspotential 
besitzt, das sich im Rahmen einer Abgrabung nutzen und fördern ließe. 
Gegenüber anderen Standorten bedeutet Grondstein auch, dass die 
Erschließung ausschließlich von niederländischer Seite erfolgen müsste, 
eine Tangierung Emmericher Ortsteile kann somit ausgeschlossen wer-
den. Die abgeschiedene Lage in Benachbarung zu den Altarmen des 
Oude Rijn auf holländischer Seite und das hohe ökologische Entwick-
lungspotential eröffnen hier die einmalige Chance, als Ausgleich für den 
erheblichen Eingriff in den Naturhaushalt ein optimales Renaturierungs-
konzept im Sinne einer ökologischen Auenentwicklung umzusetzen, dass 
sich ausschließlich an ökologischen Kriterien orientiert.  

Emmerich 2102-01 
 
 
 
 
 

Es wird zu den aktuell (2. Entwurf unter Berücksichtigung der Aktualisierung durch 
Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschlussgründe 
gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An diesen wird festgehalten. Sie sind zu 
gravierend, als dass Aufwertungspotentiale etc. zu einer geänderten Entscheidung 
führen könnten. Den Anregungen und Bedenken wird insoweit nicht gefolgt. Es ist 
auch nicht entscheidend, von welcher Seite oder über welches Staatsgebiet die 
Erschließung erfolgt.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird ergänzend auf die Anregungen in der 
rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

I-W51 

Schreiben vom 12.09.2007 
Insb. Aufnahme von Bereichen als Sondierungsbereiche 
Erweiterung einer Nassabgrabung; Folgenutzung Landschaftsschutz und 
Freizeitgewässer. 
 

Kalkar 2106-06 bis 
2106-08 (inkl. 

Teilsegmenten -
circa) 

Anmerkung der Bezirksregierung: Dem Schreiben lagen ergänzende Datenblattan-
gaben bei (u.a. Datenfelder zum Vorhaben, der Lagerstätte, dem Regionalplan, 
Laufzeiten und jährlichem Bedarf), die vom Regionalrat eingesehen werden können. 
Hieraus ergaben sich jedoch keine geänderten Bewertungen. 
 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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 Die Firma betreibt am Standort Wisseler See seit 1932 eine Abgrabung 
zur Gewinnung von Kies und Sand. Entsprechend der Genehmigungslage 
verfügt das Kieswerk lediglich noch über Vorratsflächen für ca. 14 Jahre, 
vorausgesetzt die Konjunktur bedingte keine größeren Schwankungen. 
Wisseler See hat sich zu einem übergeordneten Erholungsschwerpunkt 
entwickelt, der vor wenigen Jahren mit erheblichem Aufwand v. a. an 
öffentlichen Mitteln ausgebaut wurde. Daneben ist mit „Wunderland Kal-
kar“ eine weitere Erholungseinrichtung von überörtlicher Bedeutung ent-
standen. 
Damit Behinderungen der unterschiedlichen Raumansprüche künftig 
weitgehend ausgeschlossen ist, wurden 1998 die Betriebsanlagen des 
Kieswerkes verlagert. Parallel wurde eine Komplettsanierung der Verla-
destation am Rhein durchgeführt. Somit ist störungsarmer und umweltver-
träglicher Schiffstransport der Rohstoffe gewährleistet. 
Beispiel Wissel zeigt, dass Abgrabungen bei Vorliegen einer intelligenten 
Konzeption bzgl. ihrer Folgenutzung langfristig durchaus eine Bereiche-
rung bewirken können. 
Der Bereich 2106-05 wird aktuell nicht mehr von der Firma gewünscht 
und auch nicht von der Stadt und dem Kreis. Er steht nicht zur Verfügung. 
Städtebaulich ist Abgrabung an diesem Standort nicht gewünscht. Er 
eignet sich nicht zur Integration in den Erholungsschwerpunkt Wisseler 
See. 

Kalkar Standort allg. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird ergänzend auf die Anregungen in der 
rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ferner wird zur Thematik der Re-
kultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) und 
zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7.  
2106-05 ist nicht als Sondierungsbereich vorgesehen. 
 



51. Änderung des Regionalplans                                                                    Stand: 18.06.08  

  199

 Die nordöstlichen und südlichen Optionsflächen I und II (der überwiegen-
de Teil von 2106-06 bis 2106-08; d.h. nur die Teile außerhalb des BSAB) 
schieden im ersten Entwurf aus, da diese überwiegend im Landschafts-
schutzgebiet und tlw. im 300m-Pufferbereich zum Vogelschutzgebiet 
liegen. Die potentiellen Erweiterungsbereiche sind überwiegend als Land-
schaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot ausgewiesen. Das muss aber 
nicht bedeuten, dass Abgrabungen grundsätzlich ausgeschlossen sind. 
Es ist in solch einem Fall  wie bereits mehrfach belegt – nicht zuletzt am 
Abgrabungsstandort Wissel - ein ökologisches Entwicklungskonzept zu 
erstellen, dass es dem Kreis und dem Beirat der Unteren Landschaftsbe-
hörde ermöglicht, eine Befreiung von den Festsetzungen der Land-
schaftsschutzverordnung zu erteilen 
Die Optionsflächen I und II werden erneut als Sondierungsbereich vorge-
schlagen. 
Die Optionsfläche I entspricht flächenmäßig in etwa den nicht abbaubaren 
bzw. nicht verfügbaren Flächen innerhalb des BSAB. Es würde sich somit 
im Wesentlichen um einen Flächentausch handeln und die Flächen-
/Mengenbilanz somit nicht beeinflussen.  
Die Optionsfläche II stellt die südliche Erweiterung des Abgrabungsstand-
ortes Wissel dar. Sie entspricht flächenmäßig in etwa dem Interessensbe-
reich 2106-05, der im Entwurf der Erläuterungskarte 9a mit 95 ha nördlich 
des rechtskräftigen BSAB dargestellt ist. 
In Kenntnis des erfahrungsgemäß zeitintensiven Planungs- und Verfah-
rensprozesses zur Genehmigung des Abbauvorhabens und des landes-
planerischen Ziels einer Versorgungssicherheit mit Rohstoffen über einen 
Zeitraum von 25 Jahren sieht sich Firma bereits heute veranlasst, die 
Optionsflächen I und II vorzuschlagen als nordöstliche und südliche Er-
weiterung des Abgrabungsbereiches. 
Die Notwendigkeit zur Darstellung ergibt sich zunächst aus hohem Anteil 
nicht verfügbarer Flächen innerhalb des BSAB. Mit etwa 25 ha erreichen 
sie in etwa Größenordnung von Optionsfläche I (28 ha). Insofern ist die 
Aufnahme dieser Fläche bereits mittelfristig wesentlich für eine wirtschaft-
liche Fortführung des Abgrabungsbetriebes. 
Aus dem Schreiben ergibt sich die dringenden Notwendigkeit der Berück-
sichtigung der gemeldeten Optionsflächen am Abgrabungsstandort „Wis-
sel“ als Sondierungsbereiche. 

Kalkar 2106-06 bis 
2106-08 (inkl. 

Teilsegmenten - 
circa) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird ergänzend auf die Angaben in der rechten 
Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwie-
sen.  
Zur Thematik VSG/VSG-Pufferbereich wird ergänzend auf die Angaben in der rech-
ten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zur Anregung A/413/1 verwiesen.  
Bezüglich regelmäßiger Ausschlusskriterien wird ebenfalls ergänzend auf die Anga-
ben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allge-
meines“ verwiesen (inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umwelt-
berichtes). 
Bezüglich der nicht verfügbaren Flächen wird auf die Parzellenunschärfe des Regi-
onalplans verwiesen und auf den Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/703/2 in der 
Synopse Allgemeines. Für einen Flächentausch besteht keine Veranlassung.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur 
Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Unabhängig davon ist 
anzumerken, dass die Firma noch einen längeren Versorgungszeitraum hat, als 
einige andere Firmen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – falls 
doch gleich ein BSAB gewünscht sein sollte - besteht derzeit kein Bedarf. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
Es wird allerdings – unabhängig von den hiesigen Bewertungen - auf die geplante 
Sonderregelung in Ziel 1 Nr. 5 Kap. 3.12 des Regionalplans hingewiesen. 
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Der Abgrabungsbetrieb ist eng verbunden mit dem bisherigen Ausbau des 
Erholungsschwerpunktes. Mit den Freizeitparks Wunderland Kalkar und 
Wisseler See befinden sich zwei Freizeitpark mit vielfältigem Unterhal-
tungs- und Erholungsangebot im näherem Umfeld des Abgrabungsstand-
ortes, von denen bisher lediglich der Freizeitpark Wisseler See eine Ver-
bindung zur Wasserfläche hat. Durch Konzentrierung der Abgrabungstä-
tigkeiten auf Optionsfläche II (2106-08) könnte auch eine direkte wasser-
läufige Anbindung des Wunderlandes Kalkar an den Wisseler See herge-
stellt werden. 
In diesem Zusammenhang erlangt die weitere Berücksichtigung des 
Abgrabungsstandortes im GEP elementare Bedeutung nicht nur für die 
Entwicklung des Kieswerkes selbst, sondern auch für den weiteren Aus-
bau des Erholungsschwerpunktes Wissel mit den Schwerpunkten Wisse-
ler See und Wunderland Kalkar und damit für die Attraktivität der Stadt 
Kalkar im touristischen Sinne. 
 

Kalkar 2106-08 (inkl. 
Teilsegmenten -

circa) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Diese sind auch unter 
Berücksichtigung der nebenstehenden Aspekte zu gewichtig. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zum Thema Gesellschaftlicher Mehrwert wird auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ zur Anregung A/110/7 verwiesen. Zur Thematik der 
Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und A/205/3 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen.  
Ergänzend wird angemerkt, dass ggf. auch die Option evtl. nicht raumordnerisch 
relevanter schmaler Kanalverbindungen geprüft werden könnte. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

Der BSAB Wisseler See stellt eine äußerst ergiebige und hochwertige 
Lagerstätte dar, deren landesplanerische Ausweisung eine optimale 
wirtschaftliche Nutzung der Rohstofflagerstätte erfordert, insbesondere 
vor dem Hintergrund des hohen Ertragspotentials der in Anspruch ge-
nommen Flächen als landwirtschaftliche Produktionsstandorte. In Kennt-
nis anderer Abgrabungsstandorte ist festzustellen, dass die Rohstoffge-
winnung am Standort Wissel insbesondere unter Berücksichtigung quali-
tativer Aspekte in einem vergleichsweise günstigen Verhältnis zum Flä-
chenverbrauch steht. 
 

Kalkar 2106-06 bis 
2106-08 (inkl. 

Teilsegmenten - 
circa) 

Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Zu den Themen Landwirtschaft, Agrarstruktur und Bodenschutz wird auf die Anga-
ben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

Die Auskiesungsaktivitäten werden seit vielen Jahren kontinuierlich mit 
der Stadt und dem Kreis abgestimmt. Daher werden die vorgeschlagenen 
Optionsflächen auch zum überwiegenden Teil von diesen mitgetragen.  
Die mittel- und langfristigen Planungen des Kieswerkes wurden sowohl 
mit dem Kreis Kleve, als auch mit der Stadt Kalkar angestimmt und wer-
den von diesen in den Grundzügen mitgetragen. 
 
 

Kalkar 2106-06 bis 
2106-08 (inkl. 
Teilsegmenten 

– circa) 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
wird trotz Befürwortung durch die Kommune / den Kreis festgehalten, da sie zu 
gravierend sind. Zur Unterstützung durch Gebietskörperschaften wird ergänzend auf 
die Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standortsi-
cherungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

II-W19 

Schreiben vom 29.02.2008 
Insb. Aufnahme von Bereichen als Sondierungsbereiche 
 
 
 
 
 

Kalkar 2106-06 A - D, 
2106-07 
A - C, 

2106-08, 
Gesamtstand-

ort, 
2106-05-B1 u. 

B2 

Es wurde eine Karte beigeführt, die vom RR eingesehen werden kann. Diese ändert 
aber nichts an den nachstehenden Bewertungen. 
 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
 
Darüber hinaus wird auf die Möglichkeiten der geplanten Sonderregelung in Kap. 
3.12, Ziel 1, Nr. 5 des Regionalplans hingewiesen, die vom Unternehmen geprüft 
werden können. 
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Verwunderung dass vom Anreger vorgeschlagene Flächen innerhalb von 
2106-06 bis 2106-08 nicht in Erläuterungskarte berücksichtigt wurden. 
Vollumfänglicher Verweis auf Stgn. vom 12.09.2007 und Bitte um erneute 
Prüfung. 

Kalkar 2106-06 
A - D, 

2106-07 
A - C, 

2106-08 
(und Gesamt-

standort) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
 
Bezüglich der Stellungnahme vom 12.09.2007 wird auf die regionalplanerische 
Bewertung von I-W51 verwiesen. 

Stattdessen nördlich und westlich der Ortschaft gelegene Sondierungsbe-
reiche von 74 ha nicht im Interesse des Kieswerkes und werden von Stadt 
Kalkar und Kreis Klevel abgelehnt. 

Kalkar 2106-05-B1 u. 
B2 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Bereiche nördlich und 
westlich Wissel sind im Entwurf aber ohnehin aus den der Anlage A zu den Synop-
sen zu entnehmenden Gründen nicht mehr als Sondierungsbereiche vorgesehen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 

Erweiterungsabsichten des Kieswerkes liegen in Bereichen gem. Stg. 
Vom 12.09.2007: Flächen nordöstlich und südöstlich des ausgewiesenen 
BSAB. Für diese Bereiche ist die Unterstützung der Stadt Kalkar und des 
Kreises Kleve zu erwarten. 

Kalkar 2106-06 
A - D, 

2106-07 
A - C, 

2106-08 
(und Gesamt-

standort) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Daran würde auch eine Unterstützung durch die Stadt oder den Kreis nichts ändern, 
da die Ausschlussgründe zu gewichtig sind. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Unterstützung durch die Gebietskörperschaft wird ergänzend auf die Angaben 
im Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standortsicherungsinte-
ressen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. 

 

LSG mit Abgrabungsverbot 
Landschaftsschutzgebietsausweisung bedeutet nicht zwangsläufig, dass 
Abgrabungen grundsätzlich ausgeschlossen sind. Vielmehr verpflichten 
die damit verbundenen Auflagen und Bedingungen den Vorhabensträger 
zu verstärkten Ausgleichsleistungen. Ob schließlich ein Vorhaben zuge-
lassen werden kann, ist nicht zuletzt davon abhängig, dass die Untere 
Landschaftsbehörde eine Befreiung von den Festsetzungen der Land-
schaftsschutzverordnung erteilt. Diese setzt ein entsprechendes Votum 
des Beirats bei der Unteren Landschaftsbehörde voraus. Dass dies mög-
lich ist, wurde im Zusammenhang mit anderen Abgrabungen bereits 
mehrfach gezeigt. 

Kalkar 2106-06 
A - D, 

2106-07 
A - C, 

2106-08 
(und Gesamt-

standort) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. 
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Schutzwürdige Böden, wertvolle Kulturlandschaft 
Wertvolle Böden sind ein schützenswertes Gut. Dies ist unstreitig. 
Gleichwohl soll eine differenzierte Betrachtung möglich sein, die auch die 
Hochwertigkeit einer Lagerstätte berücksichtigt. Im konkreten Fall stellt 
sich der Interessensbereich als quantitativ wie auch qualitativ hochwertige 
Lagerstätte dar, die aufgrund der verglichen mit anderen Abgrabungsbe-
reichen geringen Flächenbeanspruchung durchaus eine Gewinnung der 
Bodenschätze rechtfertigen kann. 
 
Ähnlich verhält es sich mit der kulturhistorischen Bedeutung der Fläche, 
jedoch trifft dieses Argument auf beinahe den gesamten Niederrhein zu. 
Ob und in welchem Umfang kulturhistorisch wertvolle Bereiche oder 
Elemente betroffen sein können, ist Untersuchungsgegenstand der UVP 
und kann ggf. zum Ausschluss von Teilflächen oder sogar des Vorhabens 
führen. 

Kalkar 2106-06 
A - D, 

2106-07 
A - C, 

2106-08 
(und Gesamt-

standort) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Die Betroffenheit historischer Kulturlandschaften stellt kein Ausschlusskriterium 
gegen die Abbildung eines Sondierungsbereiches dar. Demnach wurden aufgrund 
dessen auch keine Interessensbereiche ausgeschlossen. Es wird aber auf die 
Weiträumigkeit der kulturlandschaftlichen Zusammenhänge (keine Durchbrechung 
durch „ausgeräumte“ Agrarflächen) und auch die weiträumigen landschaftlichen 
Auswirkungen von Abgrabungen verwiesen, die deutlich über die Abgrabungsfläche 
hinaus gehen. Die Angaben dazu in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Zu archäologischen Aspekten (inkl. Kulturlandschaft) wird ferner auf die entspre-
chenden Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den 
Anregungen A/300/1 und A/300/2 des Beteiligten 300. Landschaftsverband Rhein-
land verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pauschalierend fest-
gelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“) und 
dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur teilweisen Betroffenheit 
auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung kommen, so dass insgesamt 
die gesamte Fläche auszuschließen ist. 

Natura 2000-Flächen (FFH-, Vogelschutzgebiete), IBA-Flächen 
2106-06/07 grenzt an das Vogelschutzgebiet ’Unterer Niederrhein’ an. Ob 
jedoch eine tatsächliche Betroffenheit vorliegt bleibt einer Verträglich-
keitsprüfung vorbehalten, die an dieser Stelle nicht geleistet werden kann. 
Im Ergebnis kann dies letztlich dazu führen, dass ein Abgrabungsvorha-
ben in diesem Bereich nicht, nur mit Einschränkungen oder mit Auflagen 
realisiert werden kann.  
Für den Interessensbereich 2106-08 gilt dies nicht, da das VSG nicht 
tangiert wird. 
Die Ausweisung als IBA-Gebiet impliziert keinen Schutzstatus, so dass 
hieraus auch kein Ausschlusskriterium hergeleitet werden kann. 

Kalkar 2106-06 
A - D, 

2106-07 
A - C, 

2106-08 
(und Gesamt-

standort) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen.  
Die Betroffenheit von IBA-Flächen stellt kein Ausschlusskriterium gegen die Abbil-
dung eines Sondierungsbereiches dar. Demnach wurden aufgrund dessen auch 
keine Interessensbereiche ausgeschlossen. Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Zur Thematik IBA-Flächen wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung A/ 201/3 verwiesen. 

 

ASB 
Bei den ASB handelt es sich um die Erholungsschwerpunkte ‚Wunderland 
Kalkar’ (vormals Kernwasserwunderland) und Erholungsstätte Wisseler 
See. Diese sind jedoch nicht als typische ASB zu verstehen, sondern 
vielmehr in ihrer Zweckgebundenheit als Ferieneinrichtung bzw. Freizeit-
anlage. Beide Einrichtungen sind im Kontext mit dem Wisseler See zu 
sehen und hängen mit dessen Entwicklung unmittelbar zusammen.  

Kalkar 2106-06 
A - D, 

2106-07 
A - C, 

2106-08 
(und Gesamt-

standort) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Diese sind auch unter 
Berücksichtigung der nebenstehenden Aspekte zu gewichtig. 
Zu den Themen der Abstände zu Siedlungsbereichen etc. wird auf die Angaben in 
der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anre-
gung A/110/10 verwiesen. Auch für die nebenstehend genannten Nutzungen gelten 
entsprechende Ausschlussgründe (Erweiterungsoptionen des ASB sichern, Schutz 
vor Emissionen, Reservierung von Raum für landgebundene Erholung, Grünsäume 
etc.). 
Gerade Erholungsnutzungen sind besonders sensibel in Bezug auf gewerbliche 
Nutzungen (Kiesförderanlagen etc.) in unmittelbarer Nachbarschaft. 
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Zurzeit ist eine Vereinbarung zwischen den beiden Erholungseinrichtun-
gen, dem Kieswerk Wissel sowie der Stadt Kalkar in Vorbereitung, welche 
die gemeinsamen und gegenseitigen Entwicklungsabsichten definiert und 
gegenseitige Unterstützung zusichert. Dieser Absichtserklärung steht die 
geplante Erweiterung des Abgrabungsschwerpunktes nicht entgegen. 
Vielmehr profitieren alle Vertragsparteien von einer langfristigen Erweite-
rung des Abgrabungsbereiches und dadurch auch des Freizeit- und Erho-
lungsschwerpunktes. Dessen Attraktivität kann durch die Schaffung grö-
ßerer Wasserflächen erheblich gesteigert werden, wodurch letztlich auch 
dessen Existenz gesichert werden kann. 
Vor dem Hintergrund, dass sowohl die Stadt Kalkar, als auch der Kreis 
Kleve eine Erweiterung des Abgrabungsbereiches Wissel vom Grundsatz 
her mittragen, bitten wir nochmals um eingehende Prüfung unserer Be-
reichsvorschläge und um Darstellung als Sondierungsbereich in der 
Erläuterungskarte, wenn unumgänglich auch in reduziertem Umfang.  
Dabei sollte jedoch nicht außer acht gelassen werden, dass die mit dem 
Kieswerk Wissel kooperierenden Einrichtungen - Erholungsstätte Wisseler 
See, Wunderland Kalkar – im Einvernehmen mit der Stadt und im gegen-
seitigem Interesse eine weitere Entwicklung in dem dargestellten Umfang 
mittragen. 

Kalkar 2106-06 
A - D, 

2106-07 
A - C, 

2106-08 
(und Gesamt-

standort) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Diese sind auch unter 
Berücksichtigung der nebenstehenden Aspekte zu gewichtig. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zum Thema Gesellschaftlicher Mehrwert wird auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ zur Anregung A/110/7 verwiesen. Zur Thematik der 
Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und A/205/3 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen.  
Ergänzend wird angemerkt, dass ggf. auch die Option evtl. nicht raumordnerisch 
relevanter schmaler Kanalverbindungen geprüft werden könnte. 
Ergänzend wird auf die vorstehenden Ausführungen zu ASB verwiesen und darauf, 
dass über die vorhandenen BSAB ohnehin schon größere zusätzliche  Wasserflä-
chen geplant sind.  
 
Darüber hinaus wird auf die Möglichkeiten der geplanten Sonderregelung in Kap. 
3.12, Ziel 1, Nr. 5 des Regionalplans hingewiesen, die vom Unternehmen geprüft 
werden können. 

Sollte den Interessen des Kieswerkes betr. der Aufnahme des Interes-
sensbereiches als Sondierungsbereich in die Erläuterungskarte nicht in 
vollem Umfang entsprochen werden können, weil sich dies nicht mit dem 
Flächen- und Mengengerüst vereinbaren lässt, so regen wir eine Flä-
chenverlagerung aus anderen Interessensbereichen an, die dort weder 
von der Stadt/Gemeinde noch vom Kreis mitgetragen werden. Hierzu 
bieten sich die Interessensbereiche 2106-05, 2106-18, 2101-03 oder 
2101-01 und 2101-09 geradezu an. 

Kalkar 2106-06 
A - D, 

2106-07 
A - C, 

2106-08 
(und Gesamt-

standort) 

Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – falls 
doch bereits ein BSAB gewünscht sein sollte - besteht derzeit kein Bedarf. 
Es wird zu den abgelehnten Interessensbereichen auf die Ausschlussgründe gemäß 
Umweltbericht (insbesondere Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. Hier kann auch ein Flächentausch nicht helfen. 
In gleicher Weise wird bei den weiterhin vorgesehenen Interessensbereichen (d.h.  
nicht allen nebenstehend genannten) an der entsprechenden Abbildung aufgrund 
der entsprechenden raumordnerischen Bewertung festgehalten. Dies gilt bei den 
Bereichen ggf. auch, wenn die betreffenden Kommunen nicht für das Vorhaben 
sind. 

 

Wir sind überzeugt, dass sich ein Abgrabungsvorhaben am Standort 
Wissel auch in der vorgeschlagenen Flächenabgrenzung mit den Zielen 
der Raumordnung und Landesentwicklung vereinbaren lässt. 

Kalkar 2106-06 
A - D, 

2106-07 
A - C, 

2106-08 
(und Gesamt-

standort) 

Es wird zu den abgelehnten Interessensbereichen auf die Ausschlussgründe gemäß 
Umweltbericht (insbesondere Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. 
 
Darüber hinaus wird auf die Möglichkeiten der geplanten Sonderregelung in Kap. 
3.12, Ziel 1, Nr. 5 des Regionalplans hingewiesen, die vom Unternehmen geprüft 
werden können. 
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Schreiben vom 17.09.2007 
Aufnahme des Bereiches als Sondierungsbereich. 
Neuaufschluss einer Trockenabgrabung mit anschließender Wiederverfül-
lung; Folgenutzung: Landschaftsschutz und Landwirtschaft. 
 

Issum südl. Teilfläche 
der beiden 

Interessensbe-
reiche 

2501-08-A1-A 
 und 2501-08-

A1-B 

Anmerkung der Bezirksregierung: Dem Schreiben lagen ergänzende Datenblattan-
gaben bei (u.a. Datenfelder zum Vorhaben, der Lagerstätte, dem Regionalplan, 
Laufzeiten und jährlichem Bedarf), die vom Regionalrat eingesehen werden können. 
Hieraus ergaben sich jedoch keine geänderten Bewertungen. 
 
Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/111/1 in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2501-08-A1-A als Sondierungsbe-
reich - nicht gefolgt. 

I-W52 

Ausweisung der Flächen im 1. Entwurf wird begrüßt. Interessensbereich 
des Vorhabensträgers für den das Büro schreibt, beschränkt sich jedoch 
auf südlichen Teilbereich der ausgewiesenen Flächen im Anschluss an 
den bisherigen Abgrabungsbereich.  
Notwendigkeit ergibt sich aus wirtschaftlicher Sicherung eines ortsansäs-
sigen Betriebes und der Versorgung des regionalen Marktes mit Sand und 
Kies. 
Nach derzeitiger Genehmigungslage ist Abbaubetrieb noch für vier Jahre 
am Standort gesichert, vorausgesetzt die Konjunktur bedingt keine größe-
ren Schwankungen. Um Planungssicherheit zu erreichen und Leerlaufzei-
ten mit Einbußen zu vermeiden – insb. vor dem Hintergrund, dass Abbau 
genehmigungskonform 2011 ausläuft – ist eine zeitnahe Realisierung 
neuer Abbauflächen für den Vorhabensträger unabdingbar. Die Erweite-
rungsplanung ergibt sich bereits aus betriebstechnischen Gesichtspunk-
ten, denn vor dem Hintergrund der genehmigten Wiederverfüllung muss 
eine mögliche Abbauerweiterung frühzeitig in den Betriebsablauf integriert 
werden. 
Bei einer Mächtigkeit des anstehenden Kies- und Sandkörpers von 18,5 
Jahren bietet der Sondierungsbereich mit einer Fläche von 9 ha der Firma  
eine Versorgungssicherheit von 26 Jahren. 
Aus dem Schreiben ergibt sich die dringende Notwendigkeit  der Meldung 
der Optionsfläche als Sondierungsbereich. 

Issum südl. Teilfläche 
der beiden 

Interessensbe-
reiche 

2501-08-A1-A 
 und 2501-08-

A1-B 

Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – falls 
doch bereits ein BSAB gewünscht sein sollte - besteht derzeit kein Bedarf.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2501-08-A1-A als Sondierungsbe-
reich - nicht gefolgt. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Es wird allerdings – unabhängig von den hiesigen Bewertungen - auf die geplante 
Sonderregelung in Ziel 1 Nr. 5 Kap. 3.12 des Regionalplans hingewiesen. 
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 Die Optionsfläche ist weitestgehend restriktionsfrei und weist ein ver-
gleichsweise geringes Konfliktpotential auf.    
Die Lage entspricht dem Ziel der Landesplanung, das einer Erweiterung 
eines bestehenden Standortes den Vorrang gegenüber einem Neuauf-
schluss einräumt.  
Rheinnaher Abbau von Sand und Kies wird mittelfristig zur vollständigen 
Zerstörung der letzten noch weitgehend intakten Rheinauenbereiche und 
damit zu enormen ökologischen Konflikten führen. Verlagerung ins Hinter-
land an weniger konfliktträchtige Standorte wird landesplanerisch ange-
strebt Standort entspricht diesen Vorgaben.  
 
 

Issum südl. Teilfläche 
der beiden 

Interessensbe-
reiche 

2501-08-A1-A 
 und 2501-08-

A1-B 

Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zur Thematik der Rheinferne wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synop-
se Allgemeines unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/8 verwiesen. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2501-08-A1-A als Sondierungsbe-
reich - nicht gefolgt. 

 

I-W53 

Schreiben vom 14.09.2007 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
Erweiterung und Neuaufschluss von Nassabgrabungen. 
 
 

Meerbusch 
Kaarst; 

Korschen-
broich; 
Kerken; 
Viersen; 

Tönisvorst; 
Bedburg-

Hau; 
Kalkar; 
Issum; 
Kamp-
Lintfort; 
Moers; 
Neukir-
chen-
Vluyn; 

Kempen; 
Dormagen 

Diverse Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Generell: 
Erweiterung oder Neuaufschluss von Abgrabungen ist von existenzieller 
Bedeutung für den Lieferverbund. 
Fa. ist international führendes Baustoffunternehmen; hat Fa. übernom-
men; Hauptproduktgruppen des übernommenen Zweiges sind minerali-
sche Rohstoffe (Kies, Sand und Splitt), Zement, Transportbeton und 
Betonbauteile. Fa. ist größer Transportbetonhersteller im Regierungsbe-
zirk und bundesweit. Mineralische Rohstoffe sind unter einer Führungsge-
sellschaft gebündelt. Diese ist eine 100%ige Tochtergesellschaft und ein 
bundesweit tätiges Unternehmen der Rohstoffindustrie, welche 5 Nassab-
grabungen in Kaarst, Kleinenbroich, Stenden, Viersen und Vorst zur 
Gewinnung von Kies und Sand betreibt.. Von dort werden eine Vielzahl 
eigener Transportbetonwerke sowie zahlreiche Firmen des Bauhaupt- und 
Nebengewerbes mit qualitativ hochwertigen, DIN-gerechten Baustoffen, 
wie Betonzuschlagsstoffen und Füllmaterial versorgt. 
Für einen solchen Baustoffkonzern ist die Sicherung bestehender Produk-
tionsstätten vorrangiges Ziel. Aufgrund bekannter Schwierigkeiten hin-
sichtlich des Erhalts von Folgegenehmigungen ist der Aufschluss neuer 
Rohstofflagerstätten zwingend notwendig. Das Ziel einer stärkeren Eigen-
versorgung durch verbrauchernahe Standorte ist nicht nur wichtig, son-
dern für die Zukunft zwingend notwendig, um im örtlichen Wettbewerb 
bestehen zu können. 
Lieferverbund ist stark gefährdet. An Standorten Mondorf und Klei-
nenbroich besteht ein sehr großes Risiko keine Folgegenehmigungen zu 
erhalten aufgrund der Nichtdarstellung im Regionalplan. Das Risiko be-
reits 2008 zum Stillstand zu kommen ist sehr wahrscheinlich. Damit droht 
Wegfall von 40% des Produktionsvolumens in NRW. Zwangsläufig ist die 
Versorgung unserer eigenen Transportbetonwerke sowie die weitere 
Versorgung der Region stark gefährdet. Den hier arbeitenden Mitarbeitern 
mit allen standortgebundenen Folgearbeitsplätzen droht die kurzfristige 
Entlassung.  
Aussage der Bezirksplanungsbehörde im Zusammenhang mit der Tage-
bauerweiterung Kleinenbroich, dass derzeit kein quantitativer Bedarf für 
die Darstellung neuer BSAB im Regionalplan besteht, ist nicht nachvoll-
ziehbar.  

Diverse Diverse Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es wird zu den abgelehnten 
Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu den Synopsen aktualisiertem 
2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichs-
tabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird 
an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die 
nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unterlagen nichts. Entsprechenden 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Folgegenehmigungen für bestehende Standorte sind mit Risiken behaftet, 
so dass Ressourcen bald erschöpft sein werden. Ausweisung zukünftiger 
BSAB ist zur Absicherung des heutigen Rohstoffbedarfs zwingend not-
wendig. Ebenfalls muss der steigenden Nachfrage an Rohstoffen für 
Unternehmensgruppe und insgesamt Rechnung getragen werden. Mit 
vorliegendem Antrag wird um Darstellung derb betreffenden Gebiete als 
BSAB gebeten. 

Diverse Diverse Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es wird zu den abgelehnten 
Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu den Synopsen aktualisiertem 
2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichs-
tabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird 
an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die 
nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unterlagen nichts. Entsprechenden 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Seit 1999 werden zwischen Kiesindustrie und Bezirksregierung Diskussi-
onen zum Mengengerüst geführt. Wiederholt wurden und werden die 
Unternehmen aufgefordert neue Anfragen der Bezirksregierung oder der 
Kreise zu beantworten. Seit 1999 wurden von Unternehmen eine Vielzahl 
von Interessensgebieten gemeldet und von der Bezirksregierung gesam-
melt.  
 
Die allgemein zugängliche Datenlage wurde qualifiziert digital ausgewer-
tet. Entsprechend der Datenlage wurden der Bezirksregierung im Zuge 
des Abgrabungsmonitorings rund 12.000 ha Interessensgebiete gemeldet. 
Mit der 51. Änderung sollen jedoch Darstellungen von BSABs nur noch in 
konfliktfreien Bereichen ausgewiesen werden, nämlich nur außerhalb von 
FFH-Gebieten, VSGs, NSGs, gesetzlich geschützten Biotopen, LSGs mit 
uneingeschränktem Abgrabungsverbot, BSNs, Bereichen für spezialisierte 
Intensivnutzungen in der Landwirtschaft, sonstigen Zweckbindungen im 
Freiraum, Bereichen für den Grundwasser- und Gewässerschutz, weite-
ren Einzugsgebieten gemäß EK 8 Wasserwirtschaft. 
Daher fallen 75% der von Unternehmen bislang gemeldeten Flächen 
durch und sollen künftig nicht als BSAB dargestellt oder in einer Reserve-
gebietskarte vorgehalten werden. Nur 25 % erfüllen die Vorgaben. Dies 
entspricht einer Bruttofläche von knapp 3.000 ha = ca. 2.250 ha Nettoab-
grabungsfläche. 

Diverse Diverse  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Bezüglich des zumindest regelmäßigen Ausschlusses von bestimmten Bereichen 
auch bei Erweiterungen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Systematik des Auswahlprozesses wird auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 in der 
Synopse Allgemeines verwiesen. 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Soweit sie als Anregungen und 
Bedenken gemeint sind, wird diesen nicht gefolgt. 
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 Legt man den Flächenverzehransatz von 161 ha/anno aus dem Rohs-
toffmonitoring der letzten 5 Jahre bis 2007 zu Grunde, so reichen die 
bislang dargestellten Sondierungsbereiche rechnerisch für einen Zeitraum 
von knapp 14 Jahren. Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass nie 100% der 
BSAB-Flächen bzw. Interessensgebieten genehmigt werden, da z.B. 
Grundstückeeigentümer ihr Grundstücke nicht verkaufen wollen, bzw. 
wirtschaftlich nicht erwerbbar sind, Meldeflächen zwischenzeitlich über-
plant wurden, betroffene Gemeinden bzw. Kommunen ihr Einvernehmen 
versagen oder sonstige Einwendungen und Bedenken nicht zu einer 
Genehmigung führen. Aus diesem Grund ist selbst bei optimistischer 
Betrachtung ein weiterer Abschlag von mindestens 30%, heute aufgrund 
der Stimmen zur 51. Regionalplanänderung sicherlich sogar eher 50% 
anzusetzen (Verweis auf Zeitungsartikel „Ja wer baggert da denn noch?“ 
in NRZ vom 11.09.2007). Folglich rechtfertigt die 51. Änderung nur eine 
Planungs- und Investitionssicherheit von 7-10 Jahren. Dieser Zeitraum 
entspricht nicht den Vorgaben des LEPs. Aus unserer Sicht besteht hier 
erheblicher Nachbesserungsbedarf.   
 
Proberechnung: Im vorgenannten Pressebericht wurden auch Aussagen 
zum Mengengerüst über den Bereich Niederrhein getroffen. Meldeflächen 
hier 9.899 ha. Hieraus sieht Bezirksregierung nur 2.273 ha für zukünftige 
BSAB vor. Dies entspricht rund 23% der von den Unternehmen gemelde-
ten Flächen. Reichdauer von 14 Jahren Brutto = 7 Jahre bis max. 10 
Jahre Netto wird hierdurch bestätigt. 
 
Der zusätzliche Bedarf an BSABs begründet die hier vorliegen-
den/vorgelegten Meldeflächen. 

Diverse Diverse Es wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den Anregungen  
A/415/1 und A/703/2 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Die nebenstehenden 
Zahlen zu den nicht verfügbaren Flächen sind nicht plausibel. 
Ferner wird zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie 
des Bedarfs auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es wird zu den abgelehnten 
Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu den Synopsen aktualisiertem 
2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichs-
tabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird 
an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die 
nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unterlagen nichts. Entsprechenden 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Bei weiterer Analyse der nicht berücksichtigten Meldeflächen fällt auf, 
dass allein rund 50% dieser Flächen auf Landschaftsschutzgebiete entfal-
len. Zumeist handelt es sich bei den potentiellen Abgrabungsflächen 
jedoch auch innerhalb der Landschaftsschutzgebiete um landwirtschaft-
lich genutzte Flächen. Inwieweit eine Abgrabung mit den Zielen des 
Landschaftsschutzes in Einklang gebracht werden kann sollte im jeweili-
gen Planfeststellungsverfahren im Einzelfall abgewogen werden (vgl. 
nachfolgende Aussagen zu Kleinenbroich). 
 
Die Entscheidung pro Einzelfallprüfung fände auch Rückendeckung am 
Beispiel des Abbaus innerhalb von Wasserschutzzonen bzw. Wasserein-
zugsgebieten. In dem inzwischen zwischen DVGW, LAWA, MIRO und 
BKS abgestimmten Positionspapier vom 16.02.2007 zum Abbau minerali-
scher Rohstoffe innerhalb von Wasserschutzgebieten ist die Einzelfallprü-
fung ausdrückliches Ziel. Die Umweltministerkonferenz hat bereits dem 
Positionspapier im Sinne einer Einzelfallprüfung bundesweit zugestimmt. 
Damit stellen Sie sich gegen die Entscheidung der Umweltministerkonfe-
renz. Nach uns vorliegenden Informationen soll die Entscheidung für die 
Einzelfallprüfung bereits kurzfristig in einem ministerialen Erlass münden. 
Durch die Ausschlusskriterien sind wir bei Erweiterungsvorhaben in Vier-
sen, Kaarst und insbesondere Kleinenbroich betroffen. 
Sie vertreten ebenfalls den Grundsatz Erweiterungen vor Neuaufschluss. 
Aus diesem Grund bitten wir Sie Ihre Strategie nochmals zu überdenken 
und eine Einzelfallprüfung insbesondere bei Erweiterungsvorhaben zuzu-
lassen. 

Diverse Diverse Zur Thematik der Landschaftsschutzgebiete, Grundwasserschutz/Gemeinsamer 
Standpunkt, regelmäßigen Ausschlusskriterien und Einzelfallprüfungen wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung  A/413/1 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen. Ferner wird auf den Status der BSAB als  Vorranggebiete 
verwiesen. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es wird zu den abgelehnten 
Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu den Synopsen aktualisiertem 
2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichs-
tabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird 
an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die 
nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unterlagen nichts. Entsprechenden 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
 
Ferner wird – unabhängig von den vorstehenden Bewertungen - auf die geplante 
Sonderregelung in Ziel 1, Nr. 5, Kap. 3.12 des Regjonalplans hingewiesen.  

Angaben zur Genehmigungssituation bestehender Standorte 
(in Anregung Vie/415/1) 

Diverse Diverse Es wird auf den Ausgleichsvorschlag in der kommunalen Synopse Viersen zur 
Anregung Vie/415/1 verwiesen. 

Stgn zu Kaarst: Verweis auf Schreiben vom 22.08.2007 sowie vom 
12.09.2007 (zusätzliche Aspekte abgedeckt über Anregung Kaa/415/1 – 
da Abgrabungs- und Interessenskomplex überwiegend in Kaarst) 

Meerbusch siehe Abgren-
zung in Anre-

gung Kaa/415/1 

s. hierzu AGV in den kommunalen Synopsen Kaarst zur Anregung Kaa/415/1  
Hinweis: Mit dem Schreiben vom 22.08.2007 ist vermutlich ein Schreiben vom 
28.08.2007 gemeint. 
 

Stgn zu Kaarst: Verweis auf Schreiben vom 22.08.2007 sowie vom 
12.09.2007 (zusätzliche Aspekte abgedeckt über Anregung Kaa/415/1) 

Kaarst siehe Abgren-
zung in Anre-

gung Kaa/415/1 

s. hierzu AGV in kommunaler Synopse Kaarst zur Anregung Kaa/415/1 

(in I-W01 wiedergegeben) Korschen-
broich 

 

2305-01, 
2305-02-A u. -B 

siehe hierzu regionalplanerische Bewertung zu Einwender-Nr. I-W01 und Angaben 
in der rechten Synopsenspalte der kommunalen Synopse Korschenbroich zur Anre-
gung des Kor/415/1 
 

(in Anregung Ker/415/1)  Kerken 2107-06-A u. –
B, 

2107-07 

s. AGV in kommunaler Synopse Kerken zur Anregung Ker/415/1 

(in Anregung Vie/415/1) Viersen 2408-03 u. 
2408-04 

s. AGV in kommunaler Synopse Viersen zur Anregung Vie/415/1 

(in Anregung Tö/415/2) Tönisvorst 2407-01 s. AGV in kommunaler Synopse Tönnisvorst zu den Anregungen Tö/415/1 und 
Tö/415/2 

 

(in Anregung B-H/415/1) Bedburg-
Hau 

2101-09 u. 
2101-10 

s. AGv in kommunaler Synopse Bedburg-Hau zur Anregung B-H/415/1 



51. Änderung des Regionalplans                                                                    Stand: 18.06.08  

  210

(in Anregung Kal/415/1) Kalkar (siehe Abbil-
dung in 

Kal/415/1; 
ungefähr 2106-

19) 

s. AGv in kommunaler Synopse Kalkar zur Anregung Kal/415/1 

(in Anregung Iss/415/1) Issum 2105-06 s. AGV in  kommunaler Synopse Issum zur Anregung Iss/415/1 
(in Anregung K-L/415/1) Kamp-

Lintfort 
2505-08, 

-09, -10 u. 
-11 

s. AGv in kommunaler Synopse Kamp-Lintfort zur Anregung K-L/415/1 

(in Anregungen Moe/4151 und N-V/415/1) Moers 
Neukir-

chen-Vluyn 

2506-04 s. AGv in kommunaler Synopse Moers zu den Anregungen Moe/415/1 und N-
V/415/1 

(in Anregung Kem/415/1) Kempen 2403-08 s. AGv in kommunaler Synopse Kempen zur Anregung Kem/415/1 

 

(in Anregung Dor/415/1) Dormagen 2308-09-A u. -B s. AGv in kommunaler Synopse Dormagen zur Anregung Dor/415/1 
 

II-W15 

Schreiben vom 28.02.2008 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
Erweiterungen und Neuaufschlüsse von Nassabgrabungen. 

Korschen-
broich; 
Kerken; 
Viersen; 

Tönisvorst; 
Bedburg-

Hau; 
Kalkar; 
Issum; 
Kamp-
Lintfort; 
Moers; 
Neukir-
chen-
Vluyn; 

Kempen; 
Dormagen  

Diverse Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Die XXX ist ein international führendes Baustoffunternehmen mit mehr als 
60.000 Mitarbeitern in über fünfzig Nationen. Die Hauptproduktgruppen 
von XXX-D sind die mineralischen Rohstoffe (Kies, Sand und Splitt), 
Zement, Transportbeton und Betonbauteile. Die XXX ist sowohl Deutsch-
lands, als auch im Regierungsbezirk Düsseldorf größter Transportbeton-
hersteller. 
Die mineralischen Rohstoffe sind unter der Führungsgesellschaft XXX-K 
gebündelt. Diese ist eine 100%ige Tochter der XX-D und ein bundesweit 
tätiges Unternehmen der Rohstoffindustrie, welches im Regierungsbezirk 
Düsseldorf  5 Nassabgrabungen, nämlich Kaarst, Kleinenbroich, Stenden, 
Viersen und Vorst zur Gewinnung von Sand und Kies betreibt. Von hier 
werden eine Vielzahl eigener Transportbetonwerke sowie zahlreiche 
Firmen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes mit qualitativ hochwerti-
gen DIN-gerechten Baustoffen, wie Betonzuschlagstoffen und Füllmate-
rialien, versorgt. 
 
Für einen Baustoffkonzern wie die XXX ist die Sicherung bestehender 
Produktionsstätten vorrangiges Ziel. Auf Grund jedoch Ihnen bekannter 
Schwierigkeiten hinsichtlich des Erhalts von Folgegenehmigungen, ist der 
Aufschluss neuer Rohstofflagerstätten zwingend notwendig. Das Ziel 
einer stärkeren Eigenversorgung durch verbrauchernahe Standorte ist 
nicht nur wichtig, sondern für die Zukunft zwingend notwendig, um im 
örtlichen Wettbewerb bestehen zu können. 
 
Unser Lieferverbund ist stark gefährdet. An den Standorten Mondorf und 
Kleinenbroich besteht ein sehr großes Risiko keine weiteren Folgege-
nehmigungen auf Grund der Nichtdarstellung im Regionalplan zu erhal-
ten. Das Risiko, bereits in 2008 zum Stillstand zu kommen, ist sehr wahr-
scheinlich. Damit droht uns der Wegfall von rund 40 % unseres Produkti-
onsvolumens in NRW. Zwangsläufig ist die Versorgung unserer eigenen 
Transportbetonwerke sowie die weitere Versorgung der Region stark 
gefährdet. Den hier arbeitenden Mitarbeitern mit allen standortgebunde-
nen Folgearbeitsplätzen droht die kurzfristige Entlassung. 
 
Unsere Argumente aus unserer Stellungnahme vom 14.09.2007 wollen 
wir an dieser Stelle nicht wiederholen. Diese bitten wir aber nach wie vor 
bei der Abwägung zu berücksichtigen. 
Diese Stellungnahme stellt auf Ihren Umweltbericht und die Inhalte des 
Anhangs 1 zu Anlage 4 ab. (Stand 11. Januar 2008, Offenlage bis 03. 
März 2008) 

Diverse Diverse Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt 
 
Zur Stellungnahme vom 14.09.2007 wird auf die regionalplanerische Bewertung der 
Anregung I-W53 verwiesen. 
 
Darüber hinausgehend werden die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Aspekte sind hinreichend in den Anregungen Kor/415/1 und Kor/415/2 
enthalten. 

Korschen-
broich 

2305-01, 
2305-02 

A, B 

siehe hierzu AGV in kommunaler Synopse Korschenbroich  zu den Anregungen: 
Kor/415/1 und Kor/415/2 
 

Aspekte sind hinreichend in Anregung Ker/415/2 enthalten. Kerken 2107-06-A u. -B    
2107-07 

siehe hierzu AGV in kommunaler Synopse Kerken zur Anregung Ker/415/2 
 

 

Aspekte sind hinreichend in Anregung Vie/415/2 enthalten. 
 
 
 

Viersen 2408-03, 
2408-04 

siehe hierzu AGV in kommunaler Synopse Viersen zur Anregung Vie/415/2 
 
Ferner wird auf die regionalplanerische Bewertung der Anregung I-W53 verwiesen  
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Aspekte sind hinreichend in Anregung Tö/415/2 enthalten. 
 

Tönisvorst 2407-01 siehe hierzu AGV in kommunaler Synopse Tönisvorst, Beteiligter: 415, Anregungs-
nummer: Tö/415/2 
 
Ferner wird auf die regionalplanerische Bewertung der Anregung I-W53 verwiesen 

Aspekte sind hinreichend in  Anregung B-H/415/2 enthalten. Bedburg-
Hau 

2101-01 
A, B, C 

2101-09, 
2101-10 

siehe hierzu AGV in kommunaler Synopse Bedburg-Hau, Beteiligter: 415, Anre-
gungsnummer: B-H/415/2 
 

Aspekte sind hinreichend in  Anregung Kal/415/2 enthalten. Kalkar 2106-19 siehe hierzu AGV in kommunaler Synopse Kalkar, Beteiligter: 415, Anregungsnum-
mer: Kal/415/2 

Aspekte sind hinreichend in Anregung Iss/415/2 enthalten. Issum 2105-06 siehe hierzu AGV in kommunaler Synopse Issum, Beteiligter: 415, Anregungsnum-
mer: Iss/415/2 
 

Aspekte sind hinreichend in Anregung K-L/415/3 enthalten. Kamp-
Lintfort 

2505-08,  
2505-10,  
2505-11 

siehe hierzu kommunale Synopse Kamp-Lintfort, Beteiligter: 415, Anregungsnum-
mer: K-L/415/3 
 

Aspekte sind hinreichend in den Anregungen Moe/415/2 und N-V/415/2 
enthalten. 

Moers / 
Neukir-

chen-Vluyn 

2506-04 siehe hierzu kommunale Synopse Moers, Beteiligter: 415, Anregungsnummer: 
Moe/415/2 und 
kommunale Synopse Neukirchen-Vluyn, Beteiligter: 415, Anregungsnummer: N-
V/415/2 

Aspekte sind hinreichend in Anregung Kem/415/2 enthalten. Kempen 2403-08 siehe hierzu kommunale Synopse Kempen, Beteiligter: 415, Anregungsnummer: 
Kem/415/2 

 

Aspekte sind hinreichend in Anregung Dor/415/2 enthalten. Dormagen 2301-09-A u. -B siehe hierzu kommunale Synopse Dormagen, Beteiligter: 415, Anregungsnummer: 
Dor/415/2 

 

Wie bereits mehrfach in der Vergangenheit hingewiesen sind wir eine 
Baustoffunternehmen, welches hohen Wert auf eine fachliche Auseinan-
dersetzung legt. Wir wissen um die Verantwortung, die mit der Entwick-
lung der Interessensgebiete einhergeht. Uns ist die öffentliche Akzeptanz 
sehr wichtig. Aus diesem Grunde bieten wir Ihnen an, die Folgenutzungs-
konzepte gemeinsam mit Ihren Fachabteilungen zu entwickeln. 
 

Diverse Diverse Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 
Schreiben vom 14.09.2007 
Insb. Berücksichtigung im Regionalplan 
 

Insb. Rees Diverse Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – 
sofern doch gleich BSAB gewünscht sein sollten - besteht derzeit kein Bedarf. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
 

I-W54 

Bezüglich des Ausschlusskriterien sowie der allgemeinen rechtlichen 
Würdigung der 51. Änderung wird sich  den Stellungnahmen der IHKen 
und der Fachverbände angeschlossen. 

Diverse Diverse Es wird auf die AGVs zu den IHKen und Wirtschaftsverbänden in den Synopsen 
verwiesen. 
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(die weiteren Aspekte sind in Anregung Ree/415/1 enthalten) 

Rees Diverse Es wird auf den AGV zur Anregung Ree/415/1 in der kommunalen Synopse Rees 
verwiesen. 

 

II-W03 

Schreiben vom 18.02.2008 
Insb- Bitte um Aufnahme von Flächen in die Reservegebietskarte  
 
(Bohrprofile sind beigefügt) 
 
 
 
 

Insb. Rees Diverse Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die beige-
fügten Unterlagen inkl. Bohrprofilen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – 
sofern doch gleich BSAB gewünscht sein sollten - besteht derzeit kein Bedarf. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
 
 

 
Bezüglich der Ausschlusskriterien sowie der allgemeinen rechtlichen 
Würdigung wird sich der Stellungnahmen der Verbände und IHKen ange-
schlossen. 

Diverse Diverse Es wird bezüglich der Stellungnahmen der Verbände und IHKen auf die AGVs zu 
den Stellungnahmen IHKen und Wirtschaftsverbänden in den Synopsen verwiesen. 

 

51. Änderung und Reservegebietskarte werden begrüßt, aber Verschär-
fung der Kriterien zur Ausweisung von Sondierungsbereichen und BSAB 
im Rahmen der 2. Fassung wird mit Sorge um das Unternehmen gese-
hen. Vor allem mittel- bis langfristig sehen wir betriebswirtschaftlich(= 
marktorientierte) und prozesstechnisch sinnvolle Ausbeutung von Lager-
stätten in Gefahr. Daraus folgen im hohen Maße Neuaufschlüsse in rhein-
fernen Lagen mit entsprechenden Problemen für die betroffenen Kommu-
nen. 

Diverse Diverse Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zur Thematik der Rheinferne wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synop-
se Allgemeines unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/8 verwiesen. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. 
Es wird ferner auf die AGVs zu den Stellungnahmen der IHKen und Wirtschaftsver-
bänden in den Synopsen verwiesen, insbesondere Anregung A/413/1. 
Es wird ferner auf den AGV in der kommunalen Synopse Rees zur Anregungen 
Ree/415/1 verwiesen. 

 (die weiteren Aspekte sind in der Anregung Ree/415/2 enthalten) Rees Diverse Es wird auf den AGV in der kommunalen Synopse Rees zur Anregung Ree/415/1 
(bei A/415/2 wird auf A/415/1) verwiesen. 
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Schreiben vom 13.09.2007 
Anmeldung als „Optionsflächen“ 
 

Schwalmtal 
Nieder-

krüchten 

Diverse Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Den Anregungen und Be-
denken wird nicht gefolgt. 

Lage außerhalb festgesetzter oder konkret geplanter Wasserschutzgebie-
te;. Verfügen über gute Verkehrsanbindungen über Kreis- , Landes- oder 
Bundesstraßen mit dem Autobahnnetz; Insb. die Flächen in Oberkrüchten 
Nord-West und Süd-Ost befinden sich in der Nähe zur geplanten Eisen-
bahntrasse „Eiserner“ Rhein und können über vorhandene Bahntrassen 
mit dieser verbunden werden, so das eine Belieferung von Kunden im 
Ruhrgebiet mit der Bahn möglich ist. 
 

Schwalmtal 2406-02, 
2406-03 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird ergänzend auch auf 
die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen 
A/110/8 und A/413/1 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden je-
doch zur Kenntnis genommen führen in der Abwägung jedoch nicht zu einer ande-
ren Entscheidung, da die Ausschlussgründe zu gewichtig sind. 

I-W55 

Lage außerhalb festgesetzter oder konkret geplanter Wasserschutzgebie-
te;. Verfügen über gute Verkehrsanbindungen über Kreis- , Landes- oder 
Bundesstraßen mit dem Autobahnnetz; Insb. die Flächen in Oberkrüchten 
Nord-West und Süd-Ost befinden sich in der Nähe zur geplanten Eisen-
bahntrasse „Eiserner“ Rhein und können über vorhandene Bahntrassen 
mit dieser verbunden werden, so das eine Belieferung von Kunden im 
Ruhrgebiet mit der Bahn möglich ist. 
 

Nieder-
krüchten 

2405-09,  
2405-10-A1, 
2405-10-A2, 
2405-10-B 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird ergänzend auch auf 
die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen 
A/110/8 und A/413/1 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden je-
doch zur Kenntnis genommen führen in der Abwägung jedoch nicht zu einer ande-
ren Entscheidung, da die Ausschlussgründe zu gewichtig sind.. 
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Schreiben vom 05.03.2008 und Anlage vom 21.02.2008 
 

Nie-
derkrüch-

ten / 
Schwalmtal 

2405-09, 
2405-10-A1, 
2405-10-A2, 
2405-10-B 
2406-02, 
2406-03 

 

 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. 
Es wird ferner auf die AGVs zu den Stellungnahmen der IHKen und Wirtschaftsver-
bänden in den Synopsen verwiesen, insbesondere Anregung A/413/1. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

II-W22 
(Teil 3) 

 
(II-W22 

ist mehr-
fach in 
der Ta-
belle ab 

den 
Seiten 

273, 284 
und 215) 

„Anmerkungen: siehe zu vorgenannten Interessensgebieten“ 
 
(Es wird damit ergänzend auf Ausführungen unter der Nummer II-W22 
(Teil 1 und Teil 2) zu Flächen in Kevelaer und Dormagen verwiesen.) 

Diverse Diverse Zur regionalplanerischen Bewertung der betreffenden Ausführungen wird auf die 
Ausführungen unter der regionalplanerischer Bewertung zu II-W22 (Teil 1 und Teil 
2) an anderer Stelle in diese Tabelle verwiesen (ab S. 273 bzw. ab  S. 284). Die 
dortigen regionalplanerischen Bewertungen gelten übertragend auch für die in 
diesem Teil 3 genannten Flächen. 
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2405-09: Das Landschaftsschutzgebiet ist hier nur randlich zum Wald hin 
berührt. Hier kann man durch Waldrandgestaltung etc. Optimierung im 
Sinne der Schutzziele für das LSG erreichen. 
Bei den Flächen handelt es sich, soweit aus dem Luftbild ersichtlich, um 
eine nahezu ausgeräumte Agrarlandschaft. Woran sich hier der Wert der 
wertvollen Kulturlandschaft festmacht ist nicht ersichtlich. Möglicherweise 
ist diese ebenfalls nur randlich berührt. 
siehe zu vorgenannten Interessensgebieten 
 
2405-10-A: Flächenzuschnitt durch Wegfall der Teilfläche B nicht mehr 
günstig! Ansonsten siehe zu vorgenannten Interessensgebieten 
siehe zu vorgenannten Interessensgebieten 
 
2405-10-B: siehe zu vorgenannten Interessensgebieten 
 
2406-02: Schutzwürdige Biotope sind nicht betroffen! (Überschneidung 
wahrscheinlich auf Maßstabsungenauigkeit zurückzuführen). Zwischen 
FFH- und Vogelschutzgebiet und der Vorhabensfläche liegt noch der 
Siedlungsbereich von  Lüttelforst. Der 300 m-Puffer kann allenfalls rand-
lich berührt sein. Negative Auswirkungen sind voraussichtlich nicht zu 
erwarten (siehe auch Erläuterungen zur FFH-Vorprüfung und FFH-
Verträglichkeitsprüfung) 
siehe zu vorgenannten Interessensgebieten 
 
2406-03: Waldflächen sind  nicht betroffen 
siehe zu vorgenannten Interessensgebieten 
 
 

Nie-
derkrüch-

ten / 
Schwalmtal 

2405-09, 
2405-10-A1, 
2405-10-A2, 
2405-10-B 
2406-02, 
2406-03 

(in den betr. 
Teilbereichen) 

 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pauschalierend fest-
gelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“) und 
dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur teilweisen Betroffenheit 
auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung kommen, so dass insgesamt 
die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. Ergänzend wird auf 
den besonderen Wert der Waldrand- und Übergangsbereiche hingewiesen, in de-
nen Störungen möglichst vermieden werden sollten. 
2405-10-A ist nicht als Sondierungsbereich vorgesehen (Gründe siehe Anlage A zu 
den Synopsen). 
Die Angaben zu Biotopen in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Die Betroffenheit historischer Kulturlandschaften stellt kein Ausschlusskriterium 
gegen die Abbildung eines Sondierungsbereiches dar. Demnach wurden aufgrund 
dessen auch keine Interessensbereiche ausgeschlossen. Es wird aber auf die 
Weiträumigkeit der kulturlandschaftlichen Zusammenhänge (keine Durchbrechung 
durch „ausgeräumte“ Agrarflächen) und auch die weiträumigen landschaftlichen 
Auswirkungen von Abgrabungen verwiesen, die deutlich über die Abgrabungsfläche 
hinaus gehen. Die Angaben dazu in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Es wird  darauf hingewiesen, dass die wertvolle Kulturlandschaft kein Ausschluss-
grund ist. 
Bezüglich des Waldes bei 2406-03  wurden in der Gesamtbereichstabelle nur FNP-
Inhalte korrekt wiedergegeben. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Darüber hinausgehend werden 
die Ausführungen zur Kenntnis genommen. 

 

Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot  
Im Landschaftsschutzgebiet "Schommerter Heide" unterliegen die Durch-
führung von Abgrabungen einem Verbot mit Befreiungsvorbehalt. Von 
dem Verbot generell ausgenommen sind nur solche Abgrabungen, die im 
GEP Düsseldorf 1999 als BSAB ausgewiesen sind. Sofern die Fläche von 
Ihnen nicht dargestellt wird, verweisen die beiden Vorschriften gegenseitig 
aufeinander und bilden somit ein gewisses Paradoxon. Hier stellt sich die 
Frage der rechtlichen Zulässigkeit.  
 

Schwalmtal 2406-03 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Der landschaftliche Wert rechtfertigt in jedem Fall den Ausschluss der Fläche im 
Rahmen der 51. Änderung (geringeres Aufwertungspotenzial als Alternativflächen 
etc.). 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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"Schutzwürdiger Boden in der Funktion Biotopentwicklungspotential 
(Extremstandorte)": Als Argument wird offensichtlich nicht der derzeitige 
Stand der Bodennutzung herangeführt, sondern lediglich das Potential. 
Zudem wird das hier gesehene Potential als besonders geeignet für 
Extremstandorte bewertet; solche Standorte sind jedoch im Rahmen einer 
Trockenabgrabung in großem Umfange leicht herzustellen. Unsere Ab-
grabungsplanung entspricht damit weitestgehend den von Ihnen für die-
sen Standort vorgesehenen Entwicklungen. 

Schwalmtal 2406-03 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den Anregungen und 
Bedenken wird nicht gefolgt. 

Ihre "Ergänzenden Hinweise": Die von Ihnen angeführten ergänzenden 
Hinweise können im Rahmen der Renaturierungsplanung vollständig 
aufgegriffen und zielgerichtet umgesetzt werden. 

Schwalmtal 2406-03 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Wasserschutzzone IIIA 
Die Wasserschutzzone befindet sich derzeit im Planungszustand; zudem 
soll nach unseren Informationen im Bereich des geplanten Abgrabungs-
feldes nur eine Wasserschutzzone IIIB eingerichtet werden, so dass hier 
eine Verträglichkeit gegeben sein müsste.  
 

Nieder-
krüchten 

2405-09 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Das von Ihnen angeführte Argument "sehr schutzwürdiger Boden" wird in 
Frage gestellt. Zwar wird nicht bezweifelt, dass der Boden ackerbaulich 
gut nutzbar ist, jedoch entsteht bei Durchsicht der Gesamtbereichstabelle 
der Eindruck, dass der überwiegende Teil des Regierungsbezirkes mit 
besonders schutzwürdigen Böden bedeckt ist. Mit einer solchen übermä-
ßigen Qualifizierung wird das Urteil fragwürdig. 

Nieder-
krüchten 

2405-09 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den Anregungen und 
Bedenken wird nicht gefolgt. 

Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot 
Die Regelungen im LSG können nicht zu einer abschließenden Versa-
gung der Darstellung der Abgrabung im GEP führen, da im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens die Erwirkung von Ausnahmen zu der Schutz-
gebietssatzung möglich sind.  
 

Nieder-
krüchten 

2405-09 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Wertvolle Kulturlandschaft/historische Kulturlandschaft hoher Bedeutung: 
Die Einstufung wird in Frage gestellt, da der fragliche Bereich intensiv 
ackerbaulich genutzt wird. 
 

Nieder-
krüchten 

2405-09 Die Betroffenheit historischer Kulturlandschaften stellt kein Ausschlusskriterium 
gegen die Abbildung eines Sondierungsbereiches dar. Demnach wurden aufgrund 
dessen auch keine Interessensbereiche ausgeschlossen. Es wird aber auf die 
Weiträumigkeit der kulturlandschaftlichen Zusammenhänge (keine Durchbrechung 
durch „ausgeräumte“ Agrarflächen) und auch die weiträumigen landschaftlichen 
Auswirkungen von Abgrabungen verwiesen, die deutlich über die Abgrabungsfläche 
hinaus gehen. Die Angaben dazu in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Während das Gebiet mit der Bezeichnung 2405-10-A als Sondierungsbe-
reich dargestellt wird, wurde die Fläche 2405-10-B abgelehnt. Gegen die 
als Begründung vorgebrachten Argumente wenden wir wie folgt ein: 

Nieder-
krüchten 

2405-10-A1, 
2405-10-A2, 
2405-10-B 

Es ist keiner der Bereiche mehr als Sondierungsbereich vorgesehen (siehe Anlage 
A zu den Synopsen). 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 

Lage im Bereich von 300 m um ASB: Das Kriterium ist willkürlich, da von 
der Abgrabung (in diesem Falle Trockenabgrabung) keine wesentlichen 
Beeinträchtigungen der Wohnbevölkerung ausgehen. In der Vergangen-
heit wurden bereits an verschiedenen Stellen Abgrabungen mit Zustim-
mung der Anwohner bis auf wenige Meter an die Wohnbebauung heran-
geführt. Eine Abstimmung der exakten Durchführung der Abgrabung mit 
den unmittelbaren Anwohnern ist selbstverständlich im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens zu führen. 

Nieder-
krüchten 

2405-10-A1, 
2405-10-A2, 
2405-10-B 

(in den betr. 
Teilbereichen) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik regelmäßiger Ausschlusskriterien wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
Zu den Themen der Abstände zu Siedlungsbereichen etc. wird auf die Angaben in 
der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anre-
gung A/110/10 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Schutzwürdiger Boden in der Funktion Biotopentwicklungspotential (Ex-
tremstandorte)": Als Argument wird offensichtlich nicht der derzeitige 
Stand der Bodennutzung herangeführt, sondern lediglich das Potential. 
Zudem wird das hier gesehene Potential als besonders geeignet für 
Extremstandorte bewertet; solche Standorte sind jedoch im Rahmen einer 
Trockenabgrabung in großem Umfange leicht herzustellen. Unsere Ab-
grabungsplanung entspricht damit weitestgehend den von Ihnen für die-
sen Standort vorgesehenen Entwicklungen. 
 
Pufferfunktion/natürliche Bodenfruchtbarkeit: Dieses Argument trifft nur für 
Teile der Abgrabungsfläche zu; hier ist zu prüfen, ob dieses Argument im 
Rahmen der UVP überwunden werden kann. 

Nieder-
krüchten 

2405-10-A1, 
2405-10-A2, 
2405-10-B 

(in den betr. 
Teilbereichen) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Lage im WG Niederkrüchten (IIIA/IIIB geplant): 
Nach uns vorliegenden Informationen wurde die Fläche so bemessen, 
dass sie nur in der geplanten Wasserschutzzone IIIB liegt. Da diese 
Wasserschutzzone noch zu errichten ist, gilt hier insbesondere die Stel-
lungnahme der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser, dass Trockenabgra-
bungen in der Wasserschutzzone IIIB unproblematisch möglich sein 
sollten. Gegebenenfalls ist im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ein 
entsprechendes Gutachten vorzulegen. Die geplante Wasserschutzzone 
kann jedoch keinen Ablehnungsgrund darstellen.  

Nieder-
krüchten 

2405-10-A1, 
2405-10-A2, 
2405-10-B 

(in den betr. 
Teilbereichen) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Schreiben vom 03.03.2008 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
Neuaufschluss von Trockenabgrabungen. 
Hinweis: 
Die nachfolgende Stellungnahme wurde von einer RA-Kanzlei für das 
Unternehmen abgegeben, welches selbst als Einwender I-W55 und II-
W22 zu den aufgeführten Interessensbereichen Stellung genommen hat.   

Schwalmtal 
Nieder-

krüchten, 
Diverse 

 

Insb.  
2405-09, 

2405-10-A, 
2405-10-B, 
2406-02, 
2406-03 

Es wird zu den aktuell (2. Entwurf unter Berücksichtigung der Aktualisierung durch 
Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschlussgründe 
gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die weiteren 
detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts 
Zur Thematik des Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassungen 
unter Berücksichtigung der aktuelleren Anlage A zu den Synopsen) bereits berück-
sichtigt werden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.. 

II-W33 

(Allgemeine Passagen zur 51. Änderung (vor nachfolgend thematisierten 
vorhabens- und firmenbezogen Angaben im Einzelnen)) 

Diverse Diverse Die entsprechenden hier nicht aufgeführten Argumente wurden weitestgehend 
wortgleich bei den Anregungen II-W24 bis II-W39 eingereicht. Der Anregungstext 
wird exemplarisch einmal im Anhang zu dieser Tabelle wiedergegeben. Bezüglich 
der regionalplanerischen Bewertung wird auf die  Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
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 Zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens ist unsere Mandantin zumin-
dest mittelfristig darauf angewiesen, das Interessensgebiet Oberkrüchten 
Nord/West für die Rohstoffgewinnung in Anspruch zu nehmen. 
Es wird deshalb angeregt, die Vorhabensfläche als BSAB auszuweisen. 
Das insgesamt etwa 98 ha umfassende Interessensgebiet verfügt über 
gute Verkehrsanbindungen über Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen mit 
dem Autobahnnetz. In der Nähe befindet sich die geplante Eisenbahn-
trasse "Eiserner Rhein", Das Interessensgebiet kann über vorhandene 
alte Bahntassen mit dieser verbunden werden, sodass eine Belieferung 
von Kunden im Ruhrgebiet per Bahn möglich ist. 
Das Interessensgebiet liegt entgegen der Darstellung in der Gesamtbe-
reichstabelle außerhalb festgesetzter oder geplanter Wasserschutzgebie-
te. Ebenso befinden sich innerhalb des Interessensgebiet, keine FFH- und 
Vogelschutzgebiete oder vom LANUV kartierte schutzwürdige Biotope. 
Das Interessensgebiet liegt zwar mit einem geringen Flächenanteil (rand-
lich zum Wald hin) in einem durch Landschaftsplan ausgewiesenen Land-
schaftsschutzgebiet. Der Landschaftsplan setzt für Landschaftsschutzge-
biete jedoch kein absolutes Abgrabungsverbot fest. Vielmehr bleiben 
ausweislich der allgemeinen Regelungen des Landschaftsplans für sämt-
liche Landschaftsschutzgebiete Abgrabungen innerhalb der im Regional-
plan dargestellten Abgrabungsbereiche von dem Verbot unberührt. Dies 
bleibt in der Gesamtbereichstabelle unverständlicherweise unerwähnt. 
Soweit zum vermeintlichen Beleg dafür, dass Landschaftsschutzgebiete 
als Ausschlussgebiete von vornherein als potenzielle Flachen für die 
Darstellung von Sondierungsbereichen bzw. BSAB ausgeschieden wer-
den dürfen, in der SUP auf das Urteil des Sächsischen Oberverwaltungs-
gericht hingewiesen wird, sind diese Ausführungen unzutreffend. Denn 
zum einen ist hier eine Unberührtheitsklausel für regionalplanerische 
Darstellungen vorgesehen. Zum anderen hat das Sächsische Ober-
verwaltungsgericht in der zitierten Entscheidung ausdrücklich festgestellt, 
dass jedenfalls in dem Fall, in dem konkrete Anhaltspunkte für das Vorlie-
gen einer objektiven Befreiungslage vorliegen, dies vom Regionalplange-
ber entsprechend zu berücksichtigen ist. Solche konkreten Anhaltspunkte 
sind vorliegend gegeben. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-09 Es wird zu den aktuell (2. Entwurf unter Berücksichtigung der Aktualisierung durch 
Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschlussgründe 
gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die weiteren 
detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts 
Zur Thematik des Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Die wasserwirtschaftlichen Angaben in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. Zu 
den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird ergänzend auf die Anga-
ben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 
und A/413/1 verwiesen.   
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Die in der Gesamtbereichstabelle getroffene Aussage, dass die Vorha-
bensfläche Bestandteil einer historischen Kulturlandschaft hoher Bedeu-
tung sei, ist darüber hinaus korrekturbedürftig. Relikte einer solchen 
historischen Kulturlandschaft befinden sich zwar In der Umgebung der 
Vorhabensfläche. Die Vorhabensfläche selbst wird jedoch zu 100 % von 
großen, intensiv genutzten Landwirtschaftsflächen eingenommen. 
In einem Teilbereich des Interessensgebiets unserer Mandantin kommen 
zwar schutzwürdige Böden im Sinne des Auskunftssystems BK 50 des 
Geologischen Dienstes NRW vor. Sie erfüllen entgegen der Darstellung in 
der Gesamtbereichstabelle allerdings nur das 5chutzwürdigkeitskriterium 
"Bodenfruchtbarkeit". Außerdem sind sie in der Umgebung der Vorha-
bensfläche weit verbreitet. Hieraus wird unzulässigerweise ein Tabukrite-
rium abgeleitet. Das ergibt sich bereits daraus, dass das Auskunftssystem 
BK 50 aufgrund seiner Großmaßstäblichkeit sehr ungenau ist. Der Geolo-
gische Dienst NRW weist in den textlichen Erläuterungen zum genannten 
Kartenwerk selbst darauf hin, dass beim Übergang von der BK 50 auf die 
BK 5 30 % bis 50 Wo der nach BK 50 als schutzwürdig eingestuften 
Flächen entfallen. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-09 Es wird zu den aktuell (2. Entwurf unter Berücksichtigung der Aktualisierung durch 
Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschlussgründe 
gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die weiteren 
detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Die Betroffenheit historischer Kulturlandschaften stellt kein Ausschlusskriterium 
gegen die Abbildung eines Sondierungsbereiches dar. Demnach wurden aufgrund 
dessen auch keine Interessensbereiche ausgeschlossen. Es wird aber auf die 
Weiträumigkeit der kulturlandschaftlichen Zusammenhänge (keine Durchbrechung 
durch „ausgeräumte“ Agrarflächen) und auch die weiträumigen landschaftlichen 
Auswirkungen von Abgrabungen verwiesen, die deutlich über die Abgrabungsfläche 
hinaus gehen. Die Angaben dazu in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens ist unsere Mandantin zumin-
dest mittelfristig darauf angewiesen, das Interessensgebiet Oberkrüchten 
Süd/West für die Rohstoffgewinnung in Anspruch zu nehmen. 
Gegen die beabsichtigte Darstellung nur eines Teils des Interessensge-
biets lediglich als Sondierungsbereich in der Erläuterungskarte 9 a beste-
hen deshalb erhebliche Bedenken. Es wird vielmehr angeregt, den Inter-
essensbereich vollständig als BSAB auszuweisen. Das insgesamt etwa 
88 ha umfassende Interessensgebiet verfügt über gute Verkehrsanbin-
dungen Ober Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen mit dem Autobahnnetz. 
In der Nähe befindet sich die geplante Eisenbahntrasse "Eiserner Rhein". 
Das Interessensgebiet kann über vorhandene alte Bahntrassen mit dieser 
verbunden werden, sodass eine Belieferung von Kunden im Ruhrgebiet 
per Bahn möglich ist. 
Das Interessensgebiet liegt außerhalb festgesetzter oder geplanter Was-
serschutzgebiete. Ebenso befinden sich innerhalb des Interessensgebiets 
keine FFH- und Vogelschutzgebiete oder vom LANUV kartierte schutz-
würdige Biotope. Das Interessensgebiet liegt auch nicht in einem beson-
ders geschützten Teil von Natur und Landschaft. 
Die in der Gesamtbereichstabelle getroffene Aussage, dass die Vorha-
bensfläche Bestandteil einer historischen Kulturlandschaft hoher Bedeu-
tung sei, ist darüber hinaus korrekturbedürftig. Relikte einer solchen 
historischen Kulturlandschaft befinden sich zwar in der Umgebung der 
Vorhabensfläche. Die Vorhabensfläche selbst wird jedoch zu 100 % von 
großen, intensiv genutzten Landwirtschaftsflächen eingenommen. 
In einem Teilbereich des Interessensgebiets unserer Mandantin kommen 
zwar schutzwürdige Böden im Sinne des Auskunftssystems BK 50 des 
Geologischen Dienstes NRW vor. Sie erfüllen entgegen der Darstellung in 
der Gesamtbereichstabelle allerdings nur das Schutzwürdigkeitskriterium 
"Bodenfruchtbarkeit". Außerdem sind sie in der Umgebung der Vorha-
bensfläche weit verbreitet. Hieraus wird unzulässigerweise ein Tabukrite-
rium abgeleitet. Das ergibt sich bereits daraus, dass das Auskunftssystem 
BK 50 aufgrund seiner Großmaßstäblichkeit sehr ungenau ist. Der Geolo-
gische Dienst NRW weist in den textlichen Erläuterungen zum genannten 
Kartenwerk selbst darauf hin, dass beim Übergang von der BK 50 auf die 
BK 5 30 % bis 50 % der nach BK 50 als schutzwürdig eingestuften Flä-
chen entfallen. 

Nie-
derkrüch-

ten 

2405-10-A, 
2405-10-B 

Es wird zu den aktuell (2. Entwurf unter Berücksichtigung der Aktualisierung durch 
Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschlussgründe 
gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die weiteren 
detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts 
Zur Thematik des Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Die aktuellen wasserwirtschaftlichen Angaben (Gesamtbereichstabelle unter Be-
rücksichtigung der Aktualisierungen durch Anlage A zu den Synopsen) sind korrekt. 
Den nebenstehenden Bemerkungen wird nicht gefolgt. Zu den Themen Wasserwirt-
schaft und Gewässerschutz wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 verwiesen.   
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. 
Die Betroffenheit historischer Kulturlandschaften stellt kein Ausschlusskriterium 
gegen die Abbildung eines Sondierungsbereiches dar. Demnach wurden aufgrund 
dessen auch keine Interessensbereiche ausgeschlossen. Es wird aber auf die 
Weiträumigkeit der kulturlandschaftlichen Zusammenhänge (keine Durchbrechung 
durch „ausgeräumte“ Agrarflächen) und auch die weiträumigen landschaftlichen 
Auswirkungen von Abgrabungen verwiesen, die deutlich über die Abgrabungsfläche 
hinaus gehen. Die Angaben dazu in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 



51. Änderung des Regionalplans                                                                    Stand: 18.06.08  

  223

 Zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens ist unsere Mandantin zumin-
dest mittelfristig darauf angewiesen, das Interessensgebiet Lüttelforst Für 
die Rohstoffgewinnung in Anspruch zu nehmen. 
Es wird deshalb angeregt, die Vorhabensfläche als BSAB auszuweisen. 
Das insgesamt etwa 104 ha umfassende Interessensgebiet verfügt über 
gute Verkehrsanbindungen über Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen mit 
dem Autobahnnetz. 
Das Interessensgebiet liegt außerhalb festgesetzter oder geplanter Was-
serschutzgebiete. Ebenso befinden sich innerhalb des Interessensgebiets 
keine FFH- und Vogelschutzgebiete oder vorn LANUV kartierte schutz-
würdige Biotope. Zwischen dem in der Gesamtbereichstabelle angespro-
chenen FFH- und Vogelschutzgebiet und dem Interessensgebiet liegt 
noch der Siedlungsbereich von Lüttelforst. Der 300 m-Puffer, der ange-
sichts dieser Lage ohnehin kein zulässiges Ausschlusskriterium bilden 
kann, kann allenfalls randlich berührt sein. Negative Auswirkungen auf 
das FFH- und Vogelschutzgebiet sind nach den von unserer Mandantin 
für den Standort bereits beauftragten Fachgutachten voraussichtlich nicht 
zu erwarten. 
Das Interessensgebiet liegt zwar in einem durch Landschaftsplan ausge-
wiesenen Landschaftsschutzgebiet. Der Landschaftsplan setzt für Land-
schaftsschutzgebiete jedoch kein absolutes Abgrabungsverbot fest. Viel-
mehr bleiben ausweislich der allgemeinen Regelungen des Landschafts-
plans für sämtliche Landschaftsschutzgebiete Abgrabungen innerhalb der 
im Regionalplan dargestellten Abgrabungsbereiche von dem Verbot 
unberührt. Dies bleibt in der Gesamtbereichstabelle unverständlicher-
weise unerwähnt. 
Soweit zum vermeintlichen Beleg dafür, dass Landschaftsschutzgebiete 
als Ausschlussgebiete von vornherein als potenzielle Flächen für die 
Darstellung von Sondierungsbereichen bzw. BSAB ausgeschieden wer-
den dürfen, in der SUP auf das Urteil des Sächsischen Oberverwaltungs-
gericht hingewiesen wird, sind diese Ausführungen unzutreffend. Denn 
zum einen ist hier eine Unberührtheitsklausel für regionalplanerische 
Darstellungen vorgesehen. Zum anderen hat das Sächsische Oberverwal-
tungsgericht in der zitierten Entscheidung ausdrücklich festgestellt, dass 
jedenfalls in dem Fall, in dem konkrete Anhaltspunkte für das Vorliegen 
einer objektiven Befreiungslage vorliegen, dies vom Regionalplangeber 
entsprechend zu berücksichtigen ist. Solche konkreten Anhaltspunkte 
sind vorliegend gegeben. 
Die in der Gesamtbereichstabelle getroffene Aussage, dass die Vorha-
bensfläche Bestandteil einer historischen Kulturlandschaft hoher Bedeu-
tung sei, ist darüber hinaus korrekturbedürftig. Relikte einer solchen 
historischen Kulturlandschaft befinden sich zwar in der Umgebung der 
Vorhabensfläche. Die Vorhabensfläche selbst wird jedoch zu 100 % von 
großen, intensiv genutzten Landwirtschaftsflächen eingenommen. 

Schwalmtal 2406-02 Es wird zu den aktuell (2. Entwurf unter Berücksichtigung der Aktualisierung durch 
Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschlussgründe 
gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die weiteren 
detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts 
Die Angaben zu Biotopen in der Gesamtbereichstabelle (tlw. Biotope vorhanden) 
sind korrekt. 
Zur Thematik des Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zur FFH/VSG, Verträglichkeitsprüfungen und entsprechenden Pufferbereichen wird 
ergänzend auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zur 
Anregung A/413/1 verwiesen.   
Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pauschalierend fest-
gelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“) und 
dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur teilweisen Betroffenheit 
auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung kommen, so dass insgesamt 
die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Die wasserwirtschaftlichen Angaben in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. Zu 
den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird ergänzend auf die Anga-
ben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 
und A/413/1 verwiesen.   
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. 
Die Betroffenheit historischer Kulturlandschaften stellt kein Ausschlusskriterium 
gegen die Abbildung eines Sondierungsbereiches dar. Demnach wurden aufgrund 
dessen auch keine Interessensbereiche ausgeschlossen. Es wird aber auf die 
Weiträumigkeit der kulturlandschaftlichen Zusammenhänge (keine Durchbrechung 
durch „ausgeräumte“ Agrarflächen) und auch die weiträumigen landschaftlichen 
Auswirkungen von Abgrabungen verwiesen, die deutlich über die Abgrabungsfläche 
hinaus gehen. Die Angaben dazu in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens ist unsere Mandantin zumin-
dest mittelfristig darauf angewiesen, das Interessensgebiet Waldniel für 
die Rohstoffgewinnung in Anspruch zu nehmen. 
Es wird deshalb angeregt, die Vorhabensfläche als BSAB auszuweisen. 
Das insgesamt etwa 48 ha umfassende Interessensgebiet verfugt über 
gute Verkehrsanbindungen über Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen mit 
dem Autobahnnetz. 
Das Interessensgebiet liegt außerhalb festgesetzter oder geplanter Was-
serschutzgebiete. Ebenso befinden sich innerhalb des Interessensgebiets 
keine FFH- und Vogelschutzgebiete oder vom LANUV kartierte schutz-
würdige Biotope. 
Das Interessensgebiet liegt zwar in einem durch Landschaftsplan ausge-
wiesenen Landschaftsschutzgebiet. Der Landschaftsplan setzt für Land-
schaftsschutzgebiete jedoch kein absolutes Abgrabungsverbot fest. Viel-
mehr bleiben ausweislich der allgemeinen Regelungen des Landschafts-
plans für sämtliche Landschaftsschutzgebiete Abgrabungen Innerhalb der 
im Regionalplan dargestellten Abgrabungsbereiche von dem Verbot 
unberührt. Dies bleibt in der Gesamtbereichstabelle unverständlicherwei-
se unerwähnt. 
Soweit zum vermeintlichen Beleg dafür, dass Landschaftsschutzgebiete 
als Ausschlussgebiete von vornherein als potenzielle Flächen für die 
Darstellung von Sondierungsbereichen bzw. BSAB ausgeschieden wer-
den dürfen, in der SUP auf das Urteil des Sächsischen Oberverwaltungs-
gericht hingewiesen wird, sind diese Ausführungen unzutreffend. Denn 
zum einen ist hier eine Unberührtheitsklausel für regionalplanerische 
Darstellungen vorgesehen. Zum anderen hat das Sächsische Ober-
verwaltungsgericht in der zitierten Entscheidung ausdrücklich festgestellt, 
dass jedenfalls in dem Fall, in dem konkrete Anhaltspunkte für das Vorlie-
gen einer objektiven Befreiungslage vorliegen, dies vom Regionalplange-
ber entsprechend zu berücksichtigen Ist. Solche konkreten Anhaltspunkte 
sind vorliegend gegeben. 
In einem Teilbereich des Interessensgebiets unserer Mandantin kommen 
zwar schutzwürdige Böden im Sinne des Auskunftssystems BK 50 des 
Geologischen Dienstes NRW vor. Sie erfüllen entgegen der Darstellung in 
der Gesamtbereichstabelle allerdings nur das Schutzwürdigkeitskriterium 
"Bodenfruchtbarkeit". Außerdem sind sie in der Umgebung der Vorha-
bensfläche weit verbreitet. Hieraus wird unzulässiger Weise ein Tabukrite-
rium abgeleitet. Das ergibt sich bereits daraus, dass das Auskunftssystem 
BK 50 aufgrund seiner Großmaßstäblichkeit sehr ungenau ist. Der Geolo-
gische Dienst NRW weist in den textlichen Erläuterungen zum genannten 
Kartenwerk selbst darauf hin, dass beim Übergang von der BK 50 auf die 
BK 5 30 % bis 50 W der nach BK 50 als schutzwürdig eingestuften Flä-
chen entfallen. 

Schwalmtal 2406-03 Es wird zu den aktuell (2. Entwurf unter Berücksichtigung der Aktualisierung durch 
Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschlussgründe 
gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die weiteren 
detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts 
Zur Thematik des Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pauschalierend fest-
gelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“) und 
dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur teilweisen Betroffenheit 
auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung kommen, so dass insgesamt 
die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Die wasserwirtschaftlichen Angaben in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. Zu 
den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird ergänzend auf die Anga-
ben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 
und A/413/1 verwiesen.   
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. 
Die Betroffenheit historischer Kulturlandschaften stellt kein Ausschlusskriterium 
gegen die Abbildung eines Sondierungsbereiches dar. Demnach wurden aufgrund 
dessen auch keine Interessensbereiche ausgeschlossen. Es wird aber auf die 
Weiträumigkeit der kulturlandschaftlichen Zusammenhänge (keine Durchbrechung 
durch „ausgeräumte“ Agrarflächen) und auch die weiträumigen landschaftlichen 
Auswirkungen von Abgrabungen verwiesen, die deutlich über die Abgrabungsfläche 
hinaus gehen. Die Angaben dazu in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens ist unsere Mandantin darauf 
angewiesen, dass ihr zumindest mittelfristig in dem vorstehend angemel-
deten Umfang geeignete Flächen für neue Rohstoffgewinnungsvorhaben 
zur Verfügung stehen. Für den Fall, dass die unter Ziffern 2.1 bis 2.4 
aufgeführten Projekte nicht vollständig als BSAB im Regionalplan darge-
stellt werden sollten, melden wir für unsere Mandantin vorsorglich bereits 
zum jetzigen Zeitpunkt das Bestehen entsprechender Abgrabungsinteres-
sen auf allen im Umweltbericht auf Seite 22 F. lediglich abstrakt genann-
ten Flachen außerhalb der Ausschlussbereiche an. 

Planungs-
gebiet 

Diverse Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Die Angaben in der Gesamtbereichstabelle zur Verkehrsinfrastruktur sind korrekt. 
Darüber hinaus wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insb. Ge-
samtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen ver-
wiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Daran 
ändern auch die nebenstehenden und die weiteren detaillierteren Aspekte in den 
eingereichten Unterlagen nichts. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

I-W56 

Schreiben vom 18.09.2007 
Darstellung des Bereiches als BSAB. 
Trockenabgrabung. 
(Schreiben des Anwalts in Anregung MG/422/1) 

Mönchen-
gladbach 

15-08 siehe zum Schreiben des Anwalts AGV in kommunaler Synopse Mönchengladbach 
zur Anregung MG/422/1  
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 Zum Schreiben von unserem Rechtsanwalt vom 14.09.2007 zur Erläute-
rung Übersendung eines weiteren Schreiben: 
 
Erbringen seit vielen Jahren Erdbauleistungen im Stadtgebiet; haben es 
trotz schwieriger Marktphase geschafft den 50 Mitarbeitern ein verlässli-
cher Arbeitgeber zu sein; Konstanz basiert auf Verfügbarkeit eigener 
Rohstoffe, nämlich Kiesgruben. Fortführung des Konzeptes gefährdet; 
gab nie Beanstandungen und trotzdem will man offensichtlich weitere 
Genehmigungen verwehren; beantragte Flächen liegen innerhalb des 
z.Zt. gültigen FNP; mithin geht Antrag konform mit aktuell/gültigem Recht;  
 
Verfüllungen: verfüllen mit einwandfreiem Z0-Material; 
 
Vorgehensweise: Bei Angebotsabgabe wird vom Kalkulator überlegt, wie 
frühere Nutzung war; Gutachter ist eingeschaltet; Abfuhr  fast ausschließ-
lich mit eigene LKW und Arbeiten auf Baustelle durch eigene Geräte; 
personal ist gut geschult, um Belastungen frühzeitig zu erkennen; Bei 
Verfüllungen werden nochmals Überprüfungen (Geruch/Verfärbungen) 
stattfinden; dann wird Baumaßnahem beim Umweltamt angemeldet; 
halbjährlich werden vom Büro Proben genommen; an Arbeitsweise er-
sichtlich, wie vorsichtig gearbeitet wird. 
 
Weiterhin wird Z0 Material der NVV (nicht siebfähiger Lehm) verfüllt 
 
Darüber hinaus liegt Vorhaben ganz am Rand des Einzugsgebietes des 
Wasserwerkes Helenabrunn. Es ist umgeben von bereits abgeschlosse-
nen Abbau- und Rückverfüllungsvorhaben. Trotzdem zu keiner Zeit ir-
gendwelche Beanstandungen hinsichtlich der Wasserqualität; in direkter 
Nachbarschaft wird Müllumladestelle betrieben. 
 
Da auf kooperativem Weg keine Genehmigung zu erlangen Einschaltung 
eines Fachanwaltes erfolgt; würden aber lieber mit Hilfe der wesentlichen 
Entscheider der Stadt zum Erfolg kommen; deshalb Brief an Herrn B.; 
Gesprächsbitte/-angebot. 

Mönchen-
gladbach 

15-08 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird ergänzend auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen 
A/110/8 und A/413/1 verwiesen. 
Ferner wird auf den AGV in der kommunalen Synopse Mönchengladbach zur Anre-
gung MG/422/1 verwiesen. 
Zur Thematik Flächennutzungsplanung wird auch auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/171/1 und 
A/178/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
ändern in der Abwägung aber nichts an der Entscheidung. 

 

I-W57 

Schreiben vom 14.09.2007 
Allgemeine Bedenken u.a. gegen Planansatz, Ziel, Erläuterungen und 
Erläuterungskarte 
(Inhalte sind thematisch über die Anregung A/422/1b und die weiteren 
Stellungnahmen in der allg. Synopse, insb. der Beteiligten 413-424 abge-
deckt) 

Diverse Diverse Es wird auf die AGVs in der Synopse Allgemeines verwiesen - insb. zur Anregung 
A/422/1b und zu den sonstigen Anregungen der Beteiligten 413-424.  
 
Den Bedenken wird nicht gefolgt, soweit sie nicht durch den zweiten Entwurf und – 
aktueller - der Anlage A zu den Synopsen bereits berücksichtigt wurden. 

 

II-W30 

Schreiben vom 03.03.2008 
 
(Allgemeine Passagen zur 51. Änderung ) 

Diverse Diverse  
Die entsprechenden hier nicht aufgeführten Argumente wurden weitestgehend 
wortgleich bei den Anregungen II-W24 bis II-W39 eingereicht. Der Anregungstext 
wird exemplarisch einmal im Anhang zu dieser Tabelle wiedergegeben. Bezüglich 
der regionalplanerischen Bewertung wird auf die  Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allge-
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meines verwiesen. 
 

II-W39 

Schreiben vom 03.03.2008 
(Allgemeine Passagen zur 51. Änderung) 
 

Diverse Diverse Die entsprechenden hier nicht aufgeführten Argumente wurden weitestgehend 
wortgleich bei den Anregungen II-W24 bis II-W39 eingereicht. Der Anregungstext 
wird exemplarisch einmal im Anhang zu dieser Tabelle wiedergegeben. Bezüglich 
der regionalplanerischen Bewertung wird auf die  Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 

 
Schreiben vom 14.09.2007 
Allgemeine Bedenken u.a. gegen Planansatz, Ziel, Erläuterungen und 
Erläuterungskarte 
(Inhalte sind thematisch über die Anregung A/422/1b und die weiteren 
Stellungnahmen in der allg. Synopse, insb. der Beteiligten 413-424 abge-
deckt) 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
Erweiterung und Neuaufschluss von Nass- und Trockenabgrabungen. 

Dormagen, 
Neuss, 
Issum 

Monheim 
und Di-
verse 

Diverse Es wird zu den abgelehnten Bereichen (Stand gemäß dem durch die Anlage A zu 
den Synopsen aktualisiertem 2. Entwurf) auf die Ausschlussgründe gemäß Umwelt-
bericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den 
Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehal-
ten. Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte und die eingereichten Unter-
lagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zum allgemeinen Teil der Stellungnahme wird auf die AGVs in der Synopse Allge-
meines verwiesen - insb. zur Anregung A/422/1b und zu den sonstigen Anregungen 
der Beteiligten 413-424. Den Bedenken wird nicht gefolgt, soweit sie nicht durch den 
zweiten Entwurf und – aktueller - der Anlage A zu den Synopsen bereits berücksich-
tigt wurden. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Verschiedene Projekte: Darstellung der Bereiche als BSAB 
(in Anregung Dor/422/1 enthalten) 

Dormagen 2301-06-A u. B,  
2301-07-A u. –

B, 
2301-09 

siehe hierzu AGV zur Anregung Dor/422/1 in der kommunalen Synopse Dormagen 
 

Projekte Holzheim und Röckrath: Darstellung der Bereiche als BSAB 
(in Anregung Neu/422/1 enthalten) 

Neuss 2307-01-A u. –
B, 

2307-02 

siehe hierzu  AGV zur Anregung Neu/422/1 in der kommunalen Synopse Neuss 
 

Projekt Sevelen: Darstellung des Bereiches als BSAB. 
Neuaufschluss einer Nassabgrabung. 

Issum 2105-03 (A u. B) Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Im Hinblick auf den Gewässerschutz ist der Bereich konfliktfrei. Issum  2105-03 (A u. B) Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird ergänzend auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen 
A/110/8 und A/413/1 verwiesen.  

I-W58 

Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft sind vom Vorha-
ben nicht betroffen; keine FFH-/Vogelschutzgebiete oder kartierte Biotope 

Issum 2105-03 (A u. B) Es wird auf die obigen Angaben zu Ausschlussgründen (inkl. Bodenschutz) verwie-
sen. Darüber hinausgehend werden die Ausführungen zur Kenntnis genommen. 
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Lage der Vorhabensfläche in einer Windkraft-Konzentrationszone steht 
einer Realisierung nicht zwingend entgegen. 

Issum 2105-03 (A u. B) Zur Windkraft-Konzentrationszone wird ergänzend auf die Angaben auf Seite 36 des 
Umweltberichtes verwiesen . 
Ergänzend wird auf den AGV zur Anregung Iss/413/1 verwiesen. Den Anregungen 
und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Zwar kommen sehr Schutzwürdige Böden vor, sind aber in Region groß-
räumig vorhanden, außerdem nur Schutzwürdigkeitskriterium Boden-
fruchtbarkeit 

Issum 2105-03 (A u. B) Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den Anregungen und 
Bedenken wird nicht gefolgt. 

Projekt Monheim: Darstellung des Bereiches als BSAB. 
Neuaufschluss einer Nassabgrabung ; Mächtigkeit 10-20m/>20 m 

Monheim 2207-01 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Neuaufschluss ist von existenzieller Bedeutung für die Firma; muss mittel-
fristig im Anschluss an Abgrabung Hitdorf Teil der projektierten Fläche in 
Anspruch nehmen. 

Monheim 2207-01 Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. 

Im Hinblick auf den Gewässerschutz ist der Bereich konfliktfrei. Monheim 2207-01 Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der Lage der Vorhabensfläche im Landschaftsschutzgebiet kann durch 
entsprechende Renaturierung Rechnung getragen werden , z.B. als 
Retentionsfläche. 

Monheim 2207-01 Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Zur Thematik der Rekultivierung wird auch aus S. 47 des Umweltberichtes verwie-
sen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ zur Anregungen A/111/1 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Auf Teilflächen Böden mit regional hoher Bodenfruchtbarkeit vorhanden, 
sind in der Umgebung des Projektgebietes jedoch weit verbreitet und 
schließen Inanspruchnahme für Rohstoffgewinnung nicht aus  

Monheim 2207-01 Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den Anregungen und 
Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Schreiben vom 03.03.2008 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
Erweiterung und Neuaufschluss von Nass- und Trockenabgrabungen. 

Dormagen, 
Neuss, 
Issum 

Monheim 
und Diver-

se 

Diverse Die Anlagen können vom Regionalrat eingesehen werden, ändern jedoch nichts an 
den hiesigen Bewertungen. 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

(Allgemeine Passagen zur 51. Änderung (vor nachfolgend thematisierten 
vorhabens- und firmenbezogen Angaben im Einzelnen)) 

Diverse Diverse Die entsprechenden hier nicht aufgeführten Argumente wurden weitestgehend 
wortgleich bei den Anregungen II-W24 bis II-W39 eingereicht. Der Anregungstext 
wird exemplarisch einmal im Anhang zu dieser Tabelle wiedergegeben. Bezüglich 
der regionalplanerischen Bewertung wird auf die  Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 

II-W31 

Das Projekt Broich umfasst eine Fläche von insgesamt 11 ha und ermög-
licht die Gewinnung von insgesamt etwa 2 Mio. m3 Sand und Kies im 
Trockenschnitt (siehe Anlage 1). 
 
Die Vorhabensfläche grenzt unmittelbar südlich an eine bestehende 
Abgrabung an. Der Abbaubetrieb in der bestehenden Grube ist inzwi-
schen abgeschlossen. Sie wird derzeit wiederverfüllt. Die Böschung zu 
dem Projekt Broich ist noch nicht wiederverfüllt. Es ist beabsichtigt, das 
neue Vorhaben von der bestehenden Abgrabung aus aufzuschließen, um 
im Sinne der Ressourcenschonung eine möglichst vollständige Nutzung 
der Lagerstätte zu gewährleisten. Ohne eine zeitnahe Durchführung des 
geplanten Vorhabens wäre dies nicht möglich. 
 
Gegen die beabsichtigte Darstellung nur eines Tells des Vorhabens unse-
rer Mandantin lediglich als Sondierungsbereich in der Erläuterungskarte 
9a bestehen deshalb erhebliche Bedenken. Es wird vielmehr angeregt, 
die Vorhabensfläche vollständig zusätzlich als BSAB auszuweisen. 
 
 
 

Dormagen 2301-06-A, 
2301-06-B 

2301-06-A ist als Sondierungsbereich vorgesehen (Gründe siehe 2. Fassung und 
deren Aktualisierung durch Anlage A zu den Synopsen). 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Die Abgrabung kann ggf. auch nach dem Abschluss der Rekultivierung vorgenom-
men werden. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Ergänzend wird auf den Ausgleichsvorschlag zur Anregung Dor422/1 in der Synop-
se Dormagen verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Unabhängig von den hiesigen Bewertungen wird jedoch auf die geplante Sonderre-
gelung in Kap. 3.12, Ziel 1, Nr. 5 hingewiesen. 
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Sie liegt außerhalb festgesetzter oder geplanter Wasserschutzgebiete und 
verfügt bereits über eine optimale Anbindung an die B 477. Die in der 
Gesamtbereichstabelle zu Nr. 2301-06-B getroffene Aussage, es handele 
sich um eine Trockenabgrabung im weiteren Einzugsgebiet gemäß Erläu-
terungskarte 8 des Regionalplans (teilweise), ist schlicht unzutreffend. Die 
Eigentümer der Vorhabensfläche stehen der Realisierung des Projekts 
zudem uneingeschränkt positiv gegenüber. Im Rahmen der ersten Öf-
fentlichkeitsbeteiligung zur 51. Regionalplanänderung wurden auch keine 
Privateinwendungen gegen das Vorhaben vorgetragen. 
Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft sind von dem 
geplanten Vorhaben ebenfalls nicht betroffen. Ebenso befinden sich 
innerhalb der Erweiterungsfläche keine FFH- und Vogelschutzgebiete 
oder vom LANUV kartierte schutzwürdige Biotope. 
 
 

Dormagen 2301-06-A, 
2301-06-B 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten (bis auf Wasser: siehe unten). Daran ändern auch die 
nebenstehenden und die weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten 
Unterlagen nichts. 
Bei 2301-06-B wird jedoch der nicht den Tatsachen entsprechende Ausschluss-
grund der Lage in den  weiteren Einzugsgebieten gestrichen, aber die anderen 
Aspekte führen weiterhin zu einem Ausschluss des Bereiches. 
Die eventuelle Zustimmung der Eigentümer und das Fehlen weiterer Privateinwen-
dungen zum Vorhaben im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung haben ange-
sichts der gravierenden Ausschlussgründe bei den als BSAB oder Sondierungsbe-
reich ausgeschlossenen Bereichen kein hinreichendes Gewicht, um zu geänderten 
Bewertungen zu führen. 
Darüber hinausgehend  wird auf die regionalplanerische Bewertung zu I-W28 ver-
wiesen (zu 2301-06). 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 

In einem Teilbereich der Vorhabensfläche (Nr. 2301-06-B) unserer Man-
dantin kommen zwar besonders schutzwürdige Böden im Sinne des 
Auskunftssystems BK 50 des Geologischen Dienstes NRW vor. Sie erfül-
len entgegen der Darstellung in der Gesamtbereichstabelle allerdings nur 
das Schutzwürdigkeitskriterium "Bodenfruchtbarkeit". Außerdem sind sie 
in der Umgebung der Vorhabensfläche weit verbreitet. Hieraus wird unzu-
lässigerweise ein Tabukriterium abgeleitet. Dies ergibt sich bereits dar-
aus, dass das Auskunftssystem BK 50 aufgrund seiner Großmaßstäblich-
keit sehr ungenau ist. Der Geologische Dienst NRW weist in den textli-
chen Erläuterungen zum genannten Kartenwerk selbst darauf hin, dass 
beim Übergang von der BK 50 auf die BK 5 30 % bis 50 % der nach BK 
50 als schutzwürdig eingestuften Flächen entfallen. 

Dormagen 2301-06-A, 
2301-06-B 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten (bis auf Wasser: siehe oben). 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Das geplante Vorhaben lässt schließlich das lm Regionalplan dargestellte 
Verkehrsinfrastrukturvorhaben vollkommen unberührt. Die gegenteilige 
Behauptung in der Gesamtbereichstabelle ist unzutreffend. 

Dormagen 2301-06-B Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten (bis auf Wasser: siehe oben). Daran ändern auch die 
nebenstehenden und die weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten 
Unterlagen nichts. 
Die Angaben in der Gesamtbereichstabelle zur Infrastruktur sind korrekt (Straße 
regionalplanerisch aufgrund Abständen, Ausbaumöglichkeiten etc. zweckmäßig 
größer gesichert). Die betrifft aber ohnehin nur eine sehr kleine Fläche. Der Haupt-
ausschlussgrund ist der Boden. 
Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pauschalierend fest-
gelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“) und 
dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur teilweisen Betroffenheit 
auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung kommen, so dass insgesamt 
die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
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Das Projekt Delhoven umfasst eine Fläche von insgesamt etwa 48 ha und 
ermöglicht die Gewinnung von etwa 8,2 Mio. m3 Sand und Kies im Nass-
schnitt (siehe Anlage 2). Es handelt sich um einen Neuaufschluss. Auf 
eine zumindest mittelfristige Durchführung des Vorhabens ist unsere 
Mandantin zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens angewiesen. 
Es wird deshalb angeregt, die Vorhabensfläche vollständig als BSAB 
auszuweisen. Sie liegt entgegen der Darstellung in der Gesamtbereichs-
tabelle zu Nr. 2301-07-B außerhalb der durch die Verlegung und den 
Ausbau des Autobahnanschlusses beanspruchten Fläche. 

 
 

Dormagen 2301-07-A, 
2301-07-B 

Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Die Angaben in der Gesamtbereichstabelle zur Verkehrsinfrastruktur sind korrekt. 
Darüber hinaus wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insb. Ge-
samtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen ver-
wiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Daran 
ändern auch die nebenstehenden und die weiteren detaillierteren Aspekte in den 
eingereichten Unterlagen nichts. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

Die Vorhabensfläche liegt auch nicht in einem festgesetzten oder geplan-
ten Wasserschutzgebiet. Die in der Gesamtbereichstabelle zu Nr. 2301-
07-A getroffene Aussage, es handele sich um eine Nassabgrabung im 
weiteren Einzugsgebiet gemäß Erläuterungskarte 8 des Regionalplans, ist 
schlicht unzutreffend.  
Ökologisch sensible Bereiche werden von dem geplanten Vorhaben 
ebenfalls nicht tangiert; vielmehr stellt sich die Fläche als reine Ackerfla-
che dar. Darüber hinaus ist die Vorhabensfläche bereits optimal an die L 
280 sowie die A 57 angebunden. Die betroffenen Anwohner stehen dem 
Projekt ausnahmslos positiv gegenüber. Im Rahmen der ersten Öffent-
lichkeitsbeteiligung zur 51. Regionalplanänderung wurden deshalb auch 
keine Privateinwendungen gegen das Vorhaben vorgetragen. 

Dormagen 2301-07-A, 
2301-07-B 

Die Angabe bei 2301-07-A unter „Ergänzende Hinweise auf weitere betroffene 
Raumnutzungen“, dass der Bereich „kleinflächig“ (aufgrund dessen auch kein Aus-
schlussgrund) in einem weiteren Einzugsgebiet liegt ist richtig. Es handelt sich um 
den nordwestlichen Randbereich des Interessensbereiches. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Die Angaben in der Gesamtbereichstabelle zur Verkehrsinfrastruktur sind korrekt. 
Die eventuelle Zustimmung der Anwohner und das Fehlen weiterer Privateinwen-
dungen zum Vorhaben im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung haben ange-
sichts der gravierenden Ausschlussgründe bei den als BSAB oder Sondierungsbe-
reich ausgeschlossenen Bereichen kein hinreichendes Gewicht, um zu geänderten 
Bewertungen zu führen. 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
 

 

In einem Teilbereich der Vorhabensfläche unserer Mandantin kommen 
zwar schutzwürdige Böden im Sinne des Auskunftssystems BK 50 des 
Geologischen Dienstes NRW vor. Sie erfüllen entgegen der Darstellung in 
der Gesamtbereichstabelle allerdings nur das Schutzwürdigkeitskriterium 
"Bodenfruchtbarkeit". Außerdem sind sie in der Umgebung der Vorha-
bensfläche weit verbreitet. Hieraus wird unzulässigerweise ein Tabukrite-
rium abgeleitet. Das ergibt sich bereits daraus, dass das Auskunftssystem 
BK 50 aufgrund seiner Großmaßstäblichkeit sehr ungenau ist. Der Geolo-
gische Dienst NRW weist in den textlichen Erläuterungen zum genannten 
Kartenwerk selbst darauf hin, dass beim Übergang von der BK 50 auf die 
BK 5 30 % bis 50 % der nach BK 50 als schutzwürdig eingestuften Fla-
chen entfallen. 

Dormagen 2301-07-A, 
2301-07-B 

Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Die Lage der Fläche im Bereich eines im Regionalplan dargestellten 
regionalen Grünzugs steht der Darstellung der Vorhabensfläche als BSAB 
schließlich ebenso wenig entgegen wie der Umstand, dass sie im 300 m-
Umkreis eines GIB liegt. Der GIB befindet sich östlich der BAB 57, wäh-
rend die Vorhabensfläche westlich der Autobahn liegt. Vor diesem Hinter-
grund ist nicht ersichtlich, wie das von unserer Mandantin geplante Vor-
haben Nutzungen im Bereich des GIB beeinträchtigen können soll. Eine 
solche Beeinträchtigung ist schlechterdings ausgeschlossen. 

Dormagen 2301-07-A, 
2301-07-B 

Die Betroffenheit von Regionalem Grünzug und 300 m Umkreis eines GIB stellen 
keine Ausschlusskriterien bzgl. der Abbildung eines Sondierungsbereiches dar. 
Demnach wurden aufgrund dessen auch keine Interessensbereiche ausgeschlos-
sen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

Das Projekt Röckrath umfasst eine Fläche von insgesamt etwa 37 ha und 
ermöglicht die Gewinnung von etwa 3 Mio. m3 Sand und Kies im Nass-
schnitt (siehe Anlage 3). Es handelt sich um einen Neuaufschluss. Auf 
eine zumindest mittelfristige Durchführung des Vorhabens ist unsere 
Mandantin zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens angewiesen. 
Es wird deshalb angeregt, die Vorhabensfläche vollständig als BSAB 
auszuweisen. 

Neuss 2307-02, 
2307-03 

Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Die Angaben in der Gesamtbereichstabelle zur Verkehrsinfrastruktur sind korrekt. 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

Die Vorhabensfläche liegt außerhalb festgesetzter oder geplanter Was-
serschutzgebiete. Über den vorhandenen Kreisverkehr ist die Herstellung 
einer Erschließung auf das überörtliche Straßennetz ohne weiteres mög-
lich. Im Rahmen der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung zur 51. Regional-
planänderung wurden auch keine Privateinwendungen gegen das Vorha-
ben vorgetragen. 

Neuss 2307-02, 
2307-03 

Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Die eventuelle Zustimmung der Anwohner und das Fehlen weiterer Privateinwen-
dungen zum Vorhaben im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung haben ange-
sichts der gravierenden Ausschlussgründe bei den als BSAB oder Sondierungsbe-
reich ausgeschlossenen Bereichen kein hinreichendes Gewicht, um zu geänderten 
Bewertungen zu führen. 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft sind von dem 
geplanten Vorhaben ebenfalls nicht betroffen. Ebenso befinden sich 
innerhalb der Erweiterungsfläche keine FFH- und Vogelschutzgebiete 
oder vom LANUV kartierte schutzwürdige Biotope. 

Neuss 2307-02, 
2307-03 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Zum Bodenschutz wird auf die 
nachfolgende Ausführungen verwiesen. 
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Innerhalb der Vorhabensfläche unserer Mandantin kommen zwar beson-
ders schutzwürdige Böden im Sinne des Auskunftssystems BK 50 des 
Geologischen Dienstes NRW vor. Sie erfüllen entgegen der Darstellung in 
der Gesamtbereichstabelle allerdings nur das Schutzwürdigkeitskriterium 
"Bodenfruchtbarkeit". Außerdem sind sie in der Umgebung der Vorha-
bensflache weit verbreitet. Hieraus wird unzulässigerweise ein Tabukrite-
rium abgeleitet. Das ergibt sich bereits daraus, dass das Auskunftssystem 
BK 50 aufgrund seiner Großmaßstäblichkeit sehr ungenau ist. Der Geolo-
gische Dienst NRW weist in den textlichen Erläuterungen zum genannten 
Kartenwerk selbst darauf hin, dass beim Übergang von der BK 50 auf die 
BK 5 30 % bis 50 der nach BK SO als schutzwürdig eingestuften Flächen 
entfallen. 

Neuss 2307-02, 
2307-03 

Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen 

An der derzeit noch in der Erläuterungskarte 1 enthaltenen Darstellung 
der Fläche als Sondierungsbereich für eine mögliche GIB-Darstellung soll 
ausweislich der Unterlagen zu dem in 2006 eingeleiteten Verfahren zur 
46. Regionalplanänderung nicht festgehalten werden. Die im Rahmen der 
46. Regionalplanänderung vorgesehene Darstellung eines Teils der Vor-
habensfläche als "Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich für zweckge-
bundene Nutzungen" steht der Realisierung des geplanten Vorhabens 
ebenfalls nicht entgegen. 
 

Neuss 2307-02, 
2307-03 

Sobald die 46. Änderung in Kraft getreten ist, steht zwar nicht mehr der Sondie-
rungsbereich für mögliche GIB entgegen (bis dahin schon), aber die dann neuen 
Zielvorgaben des Regionalplans, mit denen das Vorhaben nicht vereinbar ist. 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

Das Projekt Sevelen umfasst eine Fläche von insgesamt etwa 25 ha und 
ermöglicht die Gewinnung von etwa 3,7 Mio. m3 Sand und Kies im Nass-
schnitt (siehe Anlage 4). Es handelt sich um einen Neuaufschluss. Auf 
eine zumindest mittelfristige Durchführung des Vorhabens ist unsere 
Mandantin zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens angewiesen. 
Es wird deshalb angeregt, die Vorhabensfläche vollständig als BSAB 
auszuweisen. 

Issum 2105-02 Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Die Vorhabensfläche liegt außerhalb festgesetzter oder geplanter Was-
serschutzgebiete. Ebenso befinden sich innerhalb der Erweiterungsfläche 
keine FFH- und Vogelschutzgebiete oder vom LANUV kartierte schutz-
würdige Biotope. Die Herstellung einer Erschließung auf die überörtliche L 
287 ist ohne weiteres möglich. Im Rahmen der ersten Öffentlichkeitsbetei-
ligung zur 51. Regionalplanänderung wurden auch keine Privateinwen-
dungen gegen das Vorhaben vorgetragen. 
Die Vorhabensfläche liegt zwar in einem durch Landschaftsplan ausge-
wiesenen Landschaftsschutzgebiet. Der Landschaftsplan setzt für Land-
schaftsschutzgebiete jedoch kein absolutes Abgrabungsverbot fest. Viel-
mehr bleiben ausweislich der allgemeinen Regelungen des Landschafts-
plans für sämtliche Landschaftsschutzgebiete Abgrabungen innerhalb der 
im Regionalplan dargestellten Abgrabungsbereiche von dem Verbot 
unberührt. Dies bleibt in der Gesamtbereichstabelle unverständlicherwei-
se unerwähnt. 
Soweit zum vermeintlichen Beleg dafür, dass Landschaftsschutzgebiete 
als Ausschlussgebiete von vornherein als potenzielle Flächen für die 
Darstellung von Sondierungsbereichen bzw. BSAB ausgeschieden wer-
den dürfen, in der SUP auf das Urteil des Sächsischen Oberverwaltungs-
gericht hingewiesen wird, sind diese Ausführungen unzutreffend. Denn 
zum einen ist hier eine Unberührtheitsklausel für regionalplanerische 
Darstellungen vorgesehen. Zum anderen hat des Sächsische Ober-
verwaltungsgericht in der zitierten Entscheidung ausdrücklich festgestellt, 
dass jedenfalls in dem Fall, in dem konkrete Anhaltspunkte für das Vorlie-
gen einer objektiven Befreiungslage vorliegen, dies vom Regionalplange-
ber entsprechend zu berücksichtigen ist. Solche konkreten Anhaltspunkte 
sind vorliegend gegeben. 

Issum 2105-02 Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Das Fehlen weiterer Privateinwendungen zum Vorhaben im Rahmen der 1. Öffent-
lichkeitsbeteiligung hat angesichts der gravierenden Ausschlussgründe bei den als 
BSAB oder Sondierungsbereich ausgeschlossenen Bereichen kein hinreichendes 
Gewicht, um zu geänderten Bewertungen zu führen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Die in der Gesamtbereichstabelle getroffene Aussage, dass die Vorha-
bensfläche Bestandteil einer historischen Kulturlandschaft hoher Bedeu-
tung sei, ist darüber hinaus korrekturbedürftig. Relikte einer solchen 
historischen Kulturlandschaft befinden sich zwar in der Umgebung der 
Vorhabensfläche. Die Vorhabensfläche selbst wird jedoch zu 100 % von 
im Rahmen der Flurbereinigung entstandenen großen, intensiv genutzten 
Ackerschlägen eingenommen. 

Issum 2105-02 Die Betroffenheit historischer Kulturlandschaften stellt kein Ausschlusskriterium 
bzgl. der Abbildung eines Sondierungsbereiches dar.  
Es wird aber auf die Weiträumigkeit der kulturlandschaftlichen Zusammenhänge 
(keine Durchbrechung durch „ausgeräumte“ Agrarflächen) und auch die weiträumi-
gen landschaftlichen Auswirkungen von Abgrabungen verwiesen, die deutlich über 
die Abgrabungsfläche hinaus gehen. Die Angaben dazu in der Gesamtbereichsta-
belle sind korrekt. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

In einem Teilbereich der Vorhabensfläche unserer Mandantin kommen 
zwar schutzwürdige Böden im Sinne des Auskunftssystems BK 50 des 
Geologischen Dienstes NRW vor. Sie erfüllen entgegen der Darstellung in 
der Gesamtbereichstabelle allerdings nur das Schutzwürdigkeitskriterium 
"Bodenfruchtbarkeit". Außerdem sind sie in der Umgebung der Vorha-
bensfläche weit verbreitet, Hieraus wird unzulässigerweise ein Tabukrite-
rium abgeleitet. Das ergibt sich bereits daraus, dass das Auskunftssystem 
BK 50 aufgrund seiner Großmaßstäblichkeit sehr ungenau ist. Der Geolo-
gische Dienst NRW weist in den textlichen Erläuterungen zum genannten 
Kartenwerk selbst darauf hin, dass beim Übergang von der BK 50 auf die 
BK 5 30 % bis 50 % der nach BK 50 als schutzwürdig eingestuften Flä-
chen entfallen. 

Issum 2105-02 Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen 
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 Das Projekt Sevelen-Süd umfasst eine Fläche von insgesamt etwa 77 ha 
(siehe Anlage 5). Es handelt sich um einen Neuaufschluss. Auf eine 
zumindest mittelfristige Durchführung des Vorhabens ist unsere Mandan-
tin zur Zukunftssicherung Ihres Unternehmens angewiesen. 
Es wird deshalb angeregt, die Vorhabensfläche vollständig als BSAB 
auszuweisen. 
Die Vorhabensfläche liegt außerhalb festgesetzter oder geplanter Was-
serschutzgebiete. Die Herstellung einer Erschließung auf die überörtliche 
B 510 ist ohne weiteres möglich. 
Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft sind von dem 
geplanten Vorhaben ebenfalls nicht betroffen. Ebenso befinden sich 
innerhalb der Erweiterungsflache keine FFH- und Vogelschutzgebiete 
oder vom LANUV kartierte schutzwürdige Biotope. 
In einem Teilbereich der Vorhabensfläche unserer Mandantin kommen 
zwar sehr schutzwürdige und schutzwürdige Böden im Sinne des Aus-
kunftssystems BK 50 des Geologischen Dienstes NRW vor. Sie erfüllen 
entgegen der Darstellung in der Gesamtbereichstabelle allerdings nur das 
Schutzwürdigkeitskriterium "Bodenfruchtbarkeit". Außerdem sind sie in 
der Umgebung der Vorhabensfläche weit verbreitet. Hieraus wird unzu-
lässigerweise ein Tabukriterium abgeleitet. Das ergibt sich bereits daraus, 
dass das Auskunftssystem BK 50 aufgrund seiner Großmaßstäblichkeit 
sehr ungenau ist. Der Geologische Dienst NRW weist in den textlichen 
Erläuterungen zum genannten Kartenwerk selbst darauf hin, dass beim 
Übergang von der BK 50 auf die BK 5 30 % bis 50 % der nach BK 50 als 
schutzwürdig eingestuften Flächen entfallen. 
Die Lage eines Teils der Vorhabensfläche in einer im Flächennutzungs-
plan dargestellten Windkraft-Konzentrationszone steht einer Realisierung 
des geplanten Vorhabens ebenfalls nicht zwingend entgegen. 

Issum 2105-03-A, 
2105-03-B 

Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Windkraft-Konzentrationszone wird ergänzend auf die Angaben auf Seite 36 des 
Umweltberichtes verwiesen.  
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen.  
Es wird an den Ausschlussgründen festgehalten. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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 Das Projekt Monheim umfasst eine Fläche von insgesamt 66 ha (siehe 
Anlage 6). Diese stellt sich gegenwärtig überwiegend als landwirtschaftli-
che Nutzfläche dar. Untergeordnet sind von dem geplanten Vorhaben 
darüber hinaus kleine Geholzflächen sowie Wegeflächen betroffen. Die 
Mächtigkeit der Sand- und Kieslagerstätte schwankt ausweislich der 
vorliegenden Daten des Geologischen Dienstes NRW zwischen 10 - 20 
m/> 20 m. Zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens ist unsere Mandan-
tin zumindest mittelfristig darauf angewiesen, im Anschluss an die Abgra-
bung Hitdorf einen Teil der projektierten Fläche für die Rohstoffgewinnung 
in Anspruch zu nehmen. 
Es wird deshalb angeregt, die Vorhabensfläche als BSAB auszuweisen. 
Sie liegt außerhalb festgesetzter oder geplanter Wasserschutzgebiete. 
Ihre Erschließung ist über das vorhandene übergeordnete Straßennetz 
ohne weiteres möglich. Im Rahmen der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung 
zur 51. Regionalplanänderung wurden auch keine Privateinwendungen 
gegen das Vorhaben vorgetragen. Der Lage der Vorhabensfläche im 
Landschaftsschutzgebiet "Monheimer Aue" kann durch eine angepasste 
Renaturierungsplanung Rechnung getragen werden. Denkbar ist etwa 
eine Gestaltung als natürliche Retentionsfläche des Rheins. 
Auf einer kleinen Teilfläche des Projektgebiets sind schließlich zwar im 
Sinne des Auskunftssystems BK 50 des Geologischen Dienstes NRW als 
besonders schutzwürdig einzustufende Böden mit regional hoher Boden-
fruchtbarkeit vorhanden. Diese sind in der Umgebung des Projektgebiets 
jedoch weit verbreitet und schließen deshalb eine Inanspruchnahme des 
Projektgebiets für die Rohstoffgewinnung nicht aus. Hieraus wird unzuläs-
sigerweise ein Tabukriterium abgeleitet. Das ergibt sich bereits daraus, 
dass das Auskunftssystem BK 50 aufgrund seiner Großmaßstäblichkeit 
sehr ungenau ist. Der Geologische Dienst NRW weist in den textlichen 
Erläuterungen zum genannten Kartenwerk selbst darauf hin, dass beim 
Übergang von der BK 50 auf die 5K 5 30 % bis 50 % der nach BK 50 als 
schutzwürdig eingestuften Flächen entfallen. 

Monheim 2207-01 Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Das Fehlen weiterer Privateinwendungen zum Vorhaben im Rahmen der 1. Öffent-
lichkeitsbeteiligung hat angesichts der gravierenden Ausschlussgründe bei den als 
BSAB oder Sondierungsbereich ausgeschlossenen Bereichen kein hinreichendes 
Gewicht, um zu geänderten Bewertungen zu führen. 
Dies Ausführungen zur Lagerstätte werden zur Kenntnis genommen. Ergänzend 
wird zur Berücksichtigung von Mächtigkeiten sowie zu Rohstoffdaten auf die Anga-
ben in der rechten Synopsenspalte zu den Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor 
allem A113/2 in der Synopse Allgemeines (inkl. des dortigen Verweises auf Ab-
schnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen.  
Es wird an den Ausschlussgründen festgehalten. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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 Das Projekt Rheinfeld umfasst eine Fläche von insgesamt 66 ha (siehe 
Anlage 7). Diese wird ausschließlich von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen sowie von Wegeflächen eingenommen. Die Mächtigkeit der 
Sand- und Kieslagerstätte liegt ausweislich der vorliegenden Daten des 
Geologischen Dienstes NRW zwischen 10 - 20 m. Zur Zukunftssicherung 
ihres Unternehmens ist unsere Mandantin zumindest mittelfristig darauf 
angewiesen, im Anschluss an die Abgrabung Nievenheim einen Teil der 
projektierten Fläche für die Rohstoffgewinnung in Anspruch zu nehmen. 
Es wird deshalb angeregt, die Vorhabensfläche als BSAB auszuweisen. 
Sie liegt außerhalb festgesetzter oder geplanter Wasserschutzgebiete. 
Die Entfernung zwischen der Außengrenze der Vorhabensfläche sowie 
der Grenze der festgesetzten Schutzzone III B des Wasserschutzgebiets 
"Auf dem Grind" beträgt im Minimum 500 m. Die Erschließung der Vorha-
bensfläche ist über das vorhandene übergeordnete Straßennetz ohne 
weiteres möglich. Im Rahmen der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung zur 51. 
Regionalplanänderung wurden auch keine Privateinwendungen gegen 
das Vorhaben vorgetragen. Besonders geschützte Teile von Natur und 
Landschaft sind von dem geplanten Vorhaben ebenfalls nicht betroffen. 
Sie liegt auch nicht in einem im Regionalplan ausgewiesenen Bereich für 
den Schutz der Natur. Ebenso befinden sich innerhalb der Vorhabensflä-
che keine FFH- und Vogelschutzgebiete oder vom LANUV kartierte 
schutzwürdige Biotope. Im 300 m-Umkreis um die Vorhabensfläche ist 
auch kein ASB vorhanden. 
Auf Teilflächen des Projektgebiets sind schließlich zwar im Sinne des 
Auskunftssystems BK 50 des Geologischen Dienstes NRW als besonders 
schutzwürdig eingestufte Böden mit regional hoher Bodenfruchtbarkeit 
vorhanden. Diese sind in der Umgebung des Projektgebiets jedoch weit 
verbreitet und schließen deshalb eine Inanspruchnahme des Projektge-
biets für die Rohstoffgewinnung nicht aus. Hieraus wird unzulässigerweise 
ein Tabukriterium abgeleitet. Das ergibt sich bereits daraus, dass das 
Auskunftssystem BK 50 aufgrund seiner Großmaßstäblichkeit sehr unge-
nau ist. Der Geologische Dienst NRW weist in den textlichen Erläuterun-
gen zum genannten Kartenwerk selbst darauf hin, dass beim Übergang 
von der BK 50 auf die BK 5 30 % bis 50 % der nach BK 50 als schutzwür-
dig eingestuften Flächen entfallen. 
Bei der Ausweisung des BSAB sind die Standorte der Hochspannungs-
masten als nicht abbaubar zu berücksichtigen. 

Dormagen 2301-09-A, 
2301-09-B 

(tlw.) 

Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten (LSG) und LSG mit Abgrabungsver-
bot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den 
Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Das Fehlen weiterer Privateinwendungen zum Vorhaben im Rahmen der 1. Öffent-
lichkeitsbet. hat angesichts der gravierenden Ausschlussgründe bei den als BSAB 
oder Sondierungsbereich ausgeschlossenen Bereichen kein hinreichendes Gewicht, 
um zu geänderten Bewertungen zu führen. 
Dies Ausführungen zur Lagerstätte werden zur Kenntnis genommen. Ergänzend 
wird zur Berücksichtigung von Mächtigkeiten sowie zu Rohstoffdaten auf die Anga-
ben in der rechten Synopsenspalte zu den Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor 
allem A113/2 in der Syn. Allgemeines (inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 
3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pauschalierend fest-
gelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“) und 
dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur teilweisen Betroffenheit 
auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung kommen, so dass insgesamt 
die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
In diesem Kontext wird darauf hingewiesen, dass der Interessensbereiche 2301-09-
B deutlich größer ist, als das Vorhaben des Anregers. Die Angaben zur teilweisen 
Lage im Bereich von 300 Metern um einen ASB beziehen sich auf den Gesamtbe-
reich 2301-09-B. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen.  
Es wird an den Ausschlussgründen festgehalten. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 
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 Zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens ist unsere Mandantin darauf 
angewiesen, dass ihr zumindest mittelfristig in dem vorstehend angemel-
deten Umfang geeignete Flächen für neue Rohstoffgewinnungsvorhaben 
zur Verfügung stehen. Für den Fall, dass die unter Ziffern 2.1 bis 2.7 
aufgeführten Projekte nicht vollständig als BSAB im Regionalplan darge-
stellt werden sollten, melden wir für unsere Mandantin vorsorglich bereits 
zum jetzigen Zeitpunkt das Bestehen entsprechender Abgrabungsinteres-
sen auf allen im Umweltbericht auf Seite 22 f. lediglich abstrakt genannten 
Flächen außerhalb der Ausschlussbereiche an. 

Planungs-
gebiet 

Diverse Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Anmeldung eines Interesses an allen im Umweltbericht auf Seite 22 ff. lediglich 
abstrakt genannten Flächen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allgemeines 
verwiesen. 
 Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

I-W59 

Schreiben vom 14.09.2007 
Allgemeine Bedenken u.a. gegen Planansatz, Ziel, Erläuterungen und 
Erläuterungskarte 
(Inhalte sind thematisch über die Anregung A/422/1b und die weiteren 
Stellungnahmen in der allg. Synopse, insb. der Beteiligten 413-424 abge-
deckt) 
Darstellung des Bereiches als BSAB. 
Erweiterung einer Nassabgrabung (in Anregung Dor/422/1) 

Dormagen 2301-02 Zu den allgemeinen Aspekten: 
Zum allgemeinen Teil der Stellungnahme wird auf die AGVs in der Synopse Allge-
meines verwiesen - insb. zur Anregung A/422/1b und zu den sonstigen Anregungen 
der Beteiligten 413-424. Den Bedenken wird nicht gefolgt, soweit sie nicht durch den 
zweiten Entwurf und – aktueller - der Anlage A zu den Synopsen bereits berücksich-
tigt wurden. 
 
Zu den weiteren Aspekten: siehe AGV in kommunaler Synopse Dormagen, insb. zu 
Dor/422/1 
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Schreiben vom 03.03.2008 
Darstellung des Bereiches als BSAB. 
 

Dormagen, 
Diverse 

 

Insb. 2301-02 Zum Umgang mit den nachstehend thematisierten Interessensbereichen hinsichtlich 
der Entscheidungen für oder gegen die Abbildung als Sondierungsbereich sowie für 
oder gegen die Darstellung als Interessensbereich wird generell auf den 2. Planent-
wurf und dessen Aktualisierung durch die Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An 
den entsprechenden Entscheidungen für oder gegen die Abbildung/Darstellung wird 
festgehalten.  
Das heißt, bei den als Sondierungsbereiche und/oder BSAB abgelehnten Bereichen 
führen auch die nachstehend thematisierten Stellungnahmen aus der Öffentlich-
keitsbeteiligung nicht zu anderen Bewertungen. Gegenteilige Anregungen und 
Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassungen 
unter Berücksichtigung der aktuelleren Anlage A zu den Synopsen) bereits berück-
sichtigt werden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

II-W24 

(Allgemeine Passagen zur 51. Änderung (vor nachfolgend thematisierten 
vorhabens- und firmenbezogen Angaben im Einzelnen)) 
 

Diverse Diverse Die entsprechenden hier nicht aufgeführten Argumente wurden weitestgehend 
wortgleich bei den Anregungen II-W24 bis II-W39 eingereicht. Der Anregungstext 
wird exemplarisch einmal im Anhang zu dieser Tabelle wiedergegeben. Bezüglich 
der regionalplanerischen Bewertung wird auf die  Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
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Auf Teilflächen des Projektgebiets sind schließlich zwar im Sinne des 
Auskunftssystems BK 50 des Geologischen Dienstes NRW als schutz-
würdig eingestufte Böden mit regional hoher Bodenfruchtbarkeit vorhan-
den. Diese sind in der Umgebung des Projektgebiets jedoch weit verbrei-
tet und schließen deshalb eine Inanspruchnahme des Projektgebiets für 
die Rohstoffgewinnung nicht aus. Hieraus könnte im Übrigen selbst dann 
in zulässiger Weise kein Ausschlusskriterium abgeleitet werden, wenn es 
vorliegend um einen Neuaufschluss ginge. Das ergibt sich bereits daraus, 
dass das Auskunftssystem BK SU aufgrund seiner Großmaßstäblichkeit 
sehr ungenau ist. Der Geologische Dienst NRW weist in den textlichen 
Erläuterungen zum genannten Kartenwerk selbst darauf hin, dass beim 
Übergang von der BK 50 auf die BK 5 30 % bis 50 % der nach BK 50 als 
schutzwürdig eingestuften Flächen entfallen. 
 
Relevante klimatische Auswirkungen sind durch Abgrabungen zudem in 
der Regel nicht zu erwarten, somit auch nicht auf das in der Gesamtbe-
reichstabelle angesprochene Hauptluftaustauschgebiet. Offene Wasser-
flächen haben sogar eher klimatisch ausgleichende Wirkungen. 

Dormagen 2301-02 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. Die Datengrundlagen 
sind geeignet. 
Die Lage im Hauptluftaustauschgebiet stellt kein Ausschlusskriterium bzgl. der 
Abbildung eines Sondierungsbereiches dar. Demnach wurden aufgrund dessen 
auch keine Interessensbereiche ausgeschlossen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

Zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens ist unsere Mandantin darauf 
artgewiesen, dass ihr kurzfristig in dem vorstehend angemeldeten Um-
fang geeignete Flächen für neue Rohstoffgewinnungsvorhaben zur Verfü-
gung stehen. Für den Fall, dass das unter Ziffer 2.1 aufgeführte Projekt 
nicht vollständig als BSAB im Regionalplan dargestellt werden sollte, 
melden wir für unsere Mandantin vorsorglich bereits zum jetzigen Zeit-
punkt das Bestehen entsprechender Abgrabungsinteressen auf allen im 
Umweltbericht auf Seite 22 f. lediglich abstrakt genannten Flächen außer-
halb der Ausschlussbereiche an. 

Pla-
nungsgebi

et 

Diverse Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Anmeldung eines Interesses an allen im Umweltbericht auf Seite 22 ff. lediglich 
abstrakt genannten Flächen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allgemeines 
verwiesen. 
 Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Sonstige Passagen zum Vorhaben und den Interessen der Firma sind in 
Anregung Dor/422/1 enthalten 

Dormagen 
/ Diverse 

Insb. 2301-02 Es wird auf die regionalplanerische Bewertung  zur Anregung Dor/422/1 verwiesen. 

 

I-W60 

Schreiben vom 14.09.2007 
 
Allgemeine Bedenken u.a. gegen Planansatz, Ziel, Erläuterungen und 
Erläuterungskarte 
(Inhalte sind thematisch über die Anregung A/422/1b und die weiteren 
Stellungnahmen in der allg. Synopse, insb. der Beteiligten 413-424 abge-
deckt) 
 
Darstellung des Bereiches als BSAB. 
Erweiterung einer Trockenabgrabung   
(in Anregung MG/422/1 wiedergegeben). 

Mönchen-
gladbach 

15-07 Zu den allgemeinen Aspekten: 
Zum allgemeinen Teil der Stellungnahme wird auf die AGVs in der Synopse Allge-
meines verwiesen - insb. zur Anregung A/422/1b und zu den sonstigen Anregungen 
der Beteiligten 413-424. Den Bedenken wird nicht gefolgt, soweit sie nicht durch den 
zweiten Entwurf und – aktueller - der Anlage A zu den Synopsen bereits berücksich-
tigt wurden. 
 
Zu den weiteren Aspekten: 
siehe hierzu AGV zur Anregung MG/422/1 in der kommunalen Synopse Mönchen-
gladbach 
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Schreiben vom 03.03.2008 
Darstellung des Bereiches als BSAB. 
 

Mönchen-
gladbach, 
Diverse 

Insb. 15-07 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 

(Allgemeine Passagen zur 51. Änderung (vor nachfolgend thematisierten 
vorhabens- und firmenbezogen Angaben im Einzelnen)) 

Diverse Diverse Die entsprechenden hier nicht aufgeführten Argumente wurden weitestgehend 
wortgleich bei den Anregungen II-W24 bis II-W39 eingereicht. Der Anregungstext 
wird exemplarisch einmal im Anhang zu dieser Tabelle wiedergegeben. Bezüglich 
der regionalplanerischen Bewertung wird auf die  Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
 

Auf einem Teil der Vorhabensfläche unserer Mandantin kommen zwar 
sehr schutzwürdige Böden vor. Sie erfüllen entgegen der Darstellung in 
der Gesamtbereichsliste allerdings nur das Schutzwürdigkeitskriterium 
"Bodenfruchtbarkeit". Außerdem sind sie in der Umgebung der Vorha-
bensfläche weit verbreitet und rechtfertigen deshalb eine Ablehnung des 
Vorhabens nicht. Hieraus könnte selbst dann kein Ausschlusskriterium 
abgeleitet werden, wenn es vorliegend um einen Neuaufschluss ginge. 
Das ergibt sich bereits daraus, dass das Auskunftssystem BK 50 aufgrund 
seiner Großmaßstäblichkeit sehr ungenau ist. Der Geologische Dienst 
NRW weist in den textlichen Erläuterungen zum genannten Kartenwerk 
selbst darauf hin, dass beim Übergang von der BK 50 auf die BK 5 30 % 
bis 50 % der nach BK 50 als schutzwürdig eingestuften Flächen entfallen. 

Mönchen-
gladbach 

(und Diver-
se) 

15-07 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

2.2 Flächen außerhalb der Ausschlussbereiche 
Zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens ist unsere Mandantin darauf 
angewiesen, dass ihr zumindest mittelfristig in dem vorstehend angemel-
deten Umfang geeignete Flachen für ein neues Rohstoffgewinnungsvor-
haben zur Verfügung stehen. Für den Fall, dass das unter Ziffer 2.1 auf-
geführte Projekt nicht vollständig als BSAB im Regionalplan dargestellt 
werden sollte, melden wir für unsere Mandantin vorsorglich bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt das Bestehen entsprechender Abgrabungsinteressen 
auf allen im Umweltbericht auf Seite 22 f. lediglich abstrakt genannten 
Flachen außerhalb der Ausschlussbereiche an. 
 

Planungs-
gebiet 

Diverse Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Anmeldung eines Interesses an allen im Umweltbericht auf Seite 22 ff. lediglich 
abstrakt genannten Flächen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allgemeines 
verwiesen. 
 Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

II-W27 

(weitere Ausführungen sind in der Anregung MG/422/1 hinreichend de-
ckungsgleich enthalten) 

Mönchen-
gladbach 

15-07 Es wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag 
zur Anregung MG/422/1 in der kommunalen Synopse Mönchengladbach verwiesen. 

 

I-W61 

Schreiben vom 14.09.2007 
 
Allgemeine Bedenken u.a. gegen Planansatz, Ziel, Erläuterungen und 
Erläuterungskarte 
(Inhalte sind thematisch über die Anregung A/422/1b und die weiteren 
Stellungnahmen in der allg. Synopse, insb. der Beteiligten 413-424 abge-
deckt) 

Mönchen-
gladbach 

15-05, 
15-06 

Zu den allgemeinen Aspekten: 
Zum allgemeinen Teil der Stellungnahme wird auf die AGVs in der Synopse Allge-
meines verwiesen - insb. zur Anregung A/422/1b und zu den sonstigen Anregungen 
der Beteiligten 413-424. Den Bedenken wird nicht gefolgt, soweit sie nicht durch den 
zweiten Entwurf und – aktueller - der Anlage A zu den Synopsen bereits berücksich-
tigt wurden. 
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Darstellung der Bereiche als BSAB. 
Erweiterung einer Trockenabgrabung  
(in Anregung MG/422/1 wiedergegeben). 

Zu den weiteren Aspekten: 
siehe hierzu AGV zur Anregung MG/422/1 in der kommunalen Synopse Mönchen-
gladbach 
 

 
Schreiben vom 03.03.2008 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
Erweiterung einer Trockenabgrabung. 

Mönchen-
gladbach, 
Diverse 

 

Insb. 15-05, 
15-06 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
 
 

(Allgemeine Passagen zur 51. Änderung (vor nachfolgend thematisierten 
vorhabens- und firmenbezogen Angaben im Einzelnen)) 
 

Diverse Diverse Die entsprechenden hier nicht aufgeführten Argumente wurden weitestgehend 
wortgleich bei den Anregungen II-W24 bis II-W39 eingereicht. Der Anregungstext 
wird exemplarisch einmal im Anhang zu dieser Tabelle wiedergegeben. Bezüglich 
der regionalplanerischen Bewertung wird auf die  Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
 

Entgegen der unzutreffenden Darstellung in der Gesamtbereichstabelle 
kommen im Bereich der Vorhabensfläche unserer Mandantin auch keine 
sehr schutzwürdigen Böden vor. Ausweislich der Karte der schutzwürdi-
gen Böden des Geologischen Dienstes NRW erfüllen die Im Bereich der 
Vorhabensfläche vorkommenden Böden (L4702_Bh631, Typische Braun-
erde, tiefreichend humos Pseudogley-Braunerde, tiefreichend humos) 
vielmehr keines der für eine Schutzwürdigkeit sprechenden Kriterien. 
Selbst wenn im Bereich der Vorhabensfläche unserer Mandantin nach 
dem Auskunftssystem BK 50 als schutzwürdig eingestufte Böden vorkä-
men, stünde dies einer Darstellung als BSAB nicht entgegen. Denn das 
Auskunftssystem BK so ist aufgrund seiner Großmaßstäblichkeit sehr 
ungenau. Der Geologische Dienst NRW weist in den textlichen Erläute-
rungen zum genannten Kartenwerk selbst darauf hin, dass beim Ober-
gang von der BK 50 auf die BK 5 30 % bis 50 % der nach BK 50 als 
schutzwürdig eingestuften Flächen entfallen. Es kann deshalb  auch nicht 
zur Konstruktion von Ausschlusskriterien herangezogen werden. 

Mönchen-
gladbach 

(und Diver-
se) 

15-05 , 
15-06 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

II-W28 

2.2 Flächen außerhalb der Ausschlussbereiche 
Zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens ist unsere Mandantin darauf 
angewiesen, dass ihr zumindest mittelfristig in dem vorstehend angemel-
deten Umfang geeignete Flachen für ein neues Rohstoffgewinnungsvor-
haben zur Verfügung stehen. Für den Fall, dass das unter Ziffer 2.1 auf-
geführte Projekt nicht vollständig als BSAB im Regionalplan dargestellt 
werden sollte, melden wir für unsere Mandantin vorsorglich bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt das Bestehen entsprechender Abgrabungsinteressen 
auf allen im Umweltbericht auf Seite 22 f. lediglich abstrakt genannten 
Flachen außerhalb der Ausschlussbereiche an. 
 

Planungs-
gebiet 

Diverse Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Anmeldung eines Interesses an allen im Umweltbericht auf Seite 22 ff. lediglich 
abstrakt genannten Flächen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allgemeines 
verwiesen. 
 Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 (weitere Ausführungen sind in der Anregung MG/422/1 hinreichend de-
ckungsgleich enthalten) 

Mönchen-
gladbach 

Diverse Es wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag 
zur Anregung MG/422/1 in der kommunalen Synopse Mönchengladbach verwiesen. 

 
Schreiben vom 14.09.2007 
Allgemeine Bedenken u.a. gegen Planansatz, Ziel, Erläuterungen und 
Erläuterungskarte 
(Inhalte sind thematisch über die Anregung A/422/1b und die weiteren 
Stellungnahmen in der allg. Synopse, insb. der Beteiligten 413-424 abge-
deckt) 
 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
Neuaufschluss und Erweiterung von Nass- und Trockenabgrabungen; seit 
Jahren örtlicher Einklang; schon mustergültige Abgrabungsrenaturierun-
gen an der Niers vom Unternehmen (Mandanten) vorgenommen; Unter-
nehmen hat dazu beigetragen dass Stadt überregional anerkanntes Was-
sersportzentrum betreiben kann. 

Goch, 
Weeze 

Diverse Zu den allgemeinen Aspekten: 
Zum allgemeinen Teil der Stellungnahme wird auf die AGVs in der Synopse Allge-
meines verwiesen - insb. zur Anregung A/422/1b und zu den sonstigen Anregungen 
der Beteiligten 413-424. Den Bedenken wird nicht gefolgt, soweit sie nicht durch den 
zweiten Entwurf und – aktueller - der Anlage A zu den Synopsen bereits berücksich-
tigt wurden. 
 
Zu den Interessensbereichen: 
Es wird - bis auf die (aus den im Umweltbericht ersichtlichen Gründen vorgesehene) 
Abbildung von 2104-08-A als Sondierungsbereich - auf die Ausschlussgründe gem. 
Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A 
zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen 
festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

I-W62 

Neuaufschluss ist von existenzieller Bedeutung für die Firma. (Rohstoff-
vorkommen Ende des Jahres des Schreibens erschöpft); Abgrabungsan-
trag gestellt, aber vom Kreis abgelehnt wegen Regionalplan; VG Düssel-
dorf hat 2004 entschieden, dass Regionalplan kein Ablehnungsgrund, 
Urteil rechtskräftig; Januar 2006 Feststellung, dass Bergverwaltung zu-
ständig; Bergrechtsverfahren in Gänze erneut durchgeführt und in positi-
vem Sinne entscheidungsreif; Abbildung als Sondierungsbereich reicht 
nicht; BSAB gewünscht; Abgrabung kein Neuansatz, sondern Anschluss-
projekt für auslaufenden Quarzkies- und Quarzsandabbau; direkte Anbin-
dung an K 28 und B 504; Betriebsstandort Goch mit 9 Beschäftigten 
müsste geschlossen werden und Folgearbeitsplätze sind auch bedroht 
(Speditionsunternehmen und Subunternehmer). 

Goch 
 

2104-08-A, 
2104-08-B 

Es wird - bis auf die weiterhin (aus den im Umweltbericht ersichtlichen Gründen) 
vorgesehene Abbildung von 2104-08-A als Sondierungsbereich - auf die Aus-
schlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktua-
lisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten 
Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zur Thematik der Neuansätze / Erweiterungen / Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen. Die Einstufung als Neuansatz ist korrekt. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 
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Der Bereich verfügt über eine sehr gute Lagerstättenmächtigkeit und 
Rohstoffqualität. 
Lagerstättenmächtigkeit durchschnittlich 16 m. 

Goch 
 

2104-08-A, 
2104-08-B 

Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Ergänzend wird auf den AGV zur Anregung Goc/110/1 in der kommunalen Synopse 
Goch verwiesen. 
Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass die Mächtigkeit von unter 10 Metern 
nur für Teilbereiche von 2104-08-B als Ausschlussgrund angegeben wurde. Diese 
Bewertung ist korrekt.  
Zudem wird angemerkt, dass der Bereich 2104-08-A – vor dem Hintergrund  einer 
Abweichung von den ansonsten geltenden Kriterien – insb. aufgrund der Positionen 
der Kommune als Sondierungsbereich vorgesehen wurde und weil er zumindest die 
Kriterien für Erweiterungen erfüllt. Die Regelkriterien für einen hinreichend großen 
Neuansatz wurden nicht erreicht wurden. Selbst wenn  – entgegen der noch einmal 
überprüften hiesigen Bewertung – die Angaben im Umweltbericht bezüglich der 
Ausschlussgründe nicht ganz korrekt sein sollten, (siehe vertiefende Ausführungen 
in der Anregung II-W29), so soll der östliche Bereich 2104-08-B nicht vorgesehen 
werden (auch wenn er die Kriterien für Erweiterungen erfüllen sollte), da die Abwei-
chung von den Regelkriterien zwecks Minderungen der Belastungen der Bürger 
(auch bezüglich Feierabenderholung) und zur Aufrechterhaltung von siedlungsna-
hen Spielräumen für kommunale Planungen zumindest nur im möglichst bebau-
ungsfernen Bereich und in der Nähe der nordwestlich gelegenen Straßenkreuzung 
(Vorschädigung) vorgenommen werden soll. Zudem ist die Größenordnung auch so 
hinreichend. Eine bezüglich der Größe angeführte „angedachte“ Segeljollennutzung 
(Anregung II-W29) ist nicht zwingend erforderlich. Auch andere Freizeitnutzungen 
sind möglich. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Vorhaben wurde mit der Stadt Goch einvernehmlich abgestimmt. Goch 
 

2104-08-A, 
2104-08-B 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
wird trotz Befürwortung durch die Kommune / den Kreis festgehalten, da sie zu 
gravierend sind. Zur Unterstützung durch die Gebietskörperschaft wird ergänzend 
auf die Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standort-
sicherungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Als Folgenutzung ist ein Seenverbund zwischen Kessel und Asperden 
geplant,  trägt dem Nutzungskonzept „Wohnen und Freizeit“ Rechnung 
(gesellschaftlicher Mehrwert); Vorhaben fügt sich nach Beendigung har-
monisch in die Landschaft ein und bietet attraktive Erholungsmöglichkei-
ten; z.B. geeignet für Seegeljollennutzung. 

Goch 
 

2104-08-A, 
2104-08-B 

Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes (S. insb. 47) und zur 
Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Entsprechende Nutzungsmöglichkeiten gibt es in der Region im Übrigen auch ohne 
diese weitere Abgrabung. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Im Hinblick auf den Gewässerschutz ist der Bereich konfliktfrei. Relikte 
einer historischen Kulturlandschaft finden sich innerhalb der Vorhabens-
flächen nur kleinflächig. 95% der Fläche sind große, intensiv genutzte 
Ackerschläge. 

Goch 
 

2104-08-A, 
2104-08-B 

Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen.  
Die Angaben zur Kulturlandschaft sind korrekt. Hier sind auch die großräumigeren 
räumlichen Zusammenhänge und Raumeindrücke zu berücksichtigen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Erweiterung ist von existenzieller Bedeutung für die Firma; Rohstoffvor-
kommen 2009 erschöpft, 2001 Abgrabungsantrag gestellt, den Kreis 2002 
wegen Regionalplan ablehnte; 2005 Versagungsbescheid aufgehoben vor 
dem Hintergrund der OVG-Rechtsprechung zum Regionalplanung; 2006 
dann Feststellung, dass Bergverwaltung zuständig ist; Vorhaben positiv 
entscheidungsreif; keinerlei Ablehnungsgründe; Abbildung als Sondie-
rungsbereich reicht nicht; BSAB gewünscht; Vorhaben ist nicht lediglich 
Erweiterung eines BSAB, sondern Erweiterung einer bestehenden, Ende 
2009 auslaufenden Abgrabung; sehr gute Rohstoffqualität; reicht für 10 
Jahre; Erschließung über K 37, an die Abgrabungskomplex seit vielen 
Jahren ohne Beeinträchtigung Dritter direkt angebunden ist; Renaturie-
rung nach einheitlichem Renaturierungskonzept, dass Bildung eines 
großflächigen Biotopverbundes ermöglicht; renaturierte Flächen fügen 
sich harmonisch in die Landschaft ein. 

Weeze 2116-32 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Neuansätze / Erweiterungen / Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen. Die Einstufung als Erweiterung eines BSAB ist korrekt, 
obwohl es auch eine Erweiterung einer bestehenden Abgrabung ist. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes (S. insb. 47) und zur 
Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
 
Unabhängig von der Bewertung des Bereiches wird angemerkt, dass das Unter-
nehmen sich ggf. auch die geplante Sonderregelung zu Ziel 1 Nr. 5, Kap. 3.12 des 
Regionalplans anschauen könnte. 

Ausschlussgrund „Lage im Landschaftsschutzgebiet“ nicht akzeptabel.  
(siehe auch II-W29) 

Weeze 2116-32 Frühere Bewertungen binden spätere Bewertungen nicht zwingend und sie sind 
auch insofern überholt, als heute eine andere Alternativensituation zu verzeichnen 
ist. Die heutigen Bewertungen im 2. Entwurf sind korrekt. 
Zu den Thematik LSG und Befreiungen wird auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ zur Anregungen A/413/1 verwiesen (inkl. des dortigen 
Verweises auf den Umweltbericht). 
s. ferner AGV zur Anregung  Wee/421/1 in der kommunalen Synopse Weeze 

 

Hinsichtlich eines möglichen Vogelschlagrisiko keine Bedenken (Bezug 
auf bisherige Erfahrungen und Prognose)  

Weeze 2116-32 s. AGV zur Anregung  Wee/421/1 in der kommunalen Synopse Weeze 
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Keine besonders schutzwürdigen Böden; lediglich 31% sehr schutzwürdi-
ger Plaggenesch, der in Umgebung der Vorhabensfläche weite Verbrei-
tung findet. 
 
Abtrag von Böden wird nicht als schädliche Bodenveränderung vom GD 
eingestuft; unveränderter Erhalt nicht notwendig; SUP Angabe einer 
erheblichen Umwelteinwirkung in keiner Weise nachvollziehbar. 

Weeze 2116-32 Die Angaben zu den Böden im 2. Entwurf sind korrekt.  
Zum Thema Bodenschutz wird auch auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zur Anregungen A/110/7 verwiesen (inkl. des dortigen Ver-
weises auf den Umweltbericht). 
s. AGV zur Anregung  Wee/421/1 in der kommunalen Synopse Weeze 
 

Durch das in ökologischer Hinsicht besonders wertvolle einheitliche Rena-
turierungskonzept entsteht ein gesellschaftlicher Mehrwert.  

Weeze 2116-32 Zum Thema Gesellschaftlicher Mehrwert wird auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ zur Anregung A/110/7 verwiesen. Ergänzend wird zur 
Thematik der Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen 
(S. insb. 47). 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

Erweiterung ist von existenzieller Bedeutung für die Firma; Lagerstätten-
mächtigkeit 8,6 Meter, mit Aufschluss soll nach Abbau von 2116-32 ca. 
2020 begonnen werden, Laufzeit ca. 10 Jahre; Lage im GIB auch kein 
Ausschlussgrund. 

Weeze 2116-37 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Zur Thematik des GIB wird auf den Abschnitt 3.2.6.2 des Umweltberichtes verwie-
sen. Der Ausschlussgrund ist sachgerecht. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 

Ein mögliches  Vogelschlagrisiko nicht zu besorgen da keine Nassabgra-
bung geplant. 

Weeze 2116-37 siehe AGV zur Anregung Wee/421/1 in der kommunalen Synopse Weeze 
 

 

Der Ausschlussgrund „Lage im Landschaftsschutzgebiet“ nicht akzepta-
bel.  

Weeze 2116-37 siehe AGV zur Anregung Wee/421/1 in der kommunalen Synopse Weeze und 
vorstehenden AGV zur Anregung bzgl. 2116-32 
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Erweiterungsfläche, Darstellung als BSAB zwingend geboten;  Bereich 
verfügt über eine sehr gute Lagerstättenmächtigkeit und Rohstoffqualität. 
Lagerstättenmächtigkeit durchschnittlich 16 Meter, reicht für 14 Jahre, 
direkte Anbindung an L 460; fast ausschließlich intensiv genutzte Acker-
fläche; untergeordnet werden intensiv genutzte Gründlandflächen, versie-
gelte und teilversiegelte Wegeflächen sowie eine kleine Waldfläche in 
Anspruch genommen; keine schutzwürdigen Biotope in Erweiterungsflä-
che; Bereich ohne besonderes Konfliktpotential. 

Weeze 2116-24,  
2116-27,  
2116-28 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu den Thematik LSG und Befreiungen wird auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ zur Anregungen A/413/1 verwiesen (inkl. des dortigen 
Verweises auf den Umweltbericht). 
Wertvolle Donkenlandschaft.  
Biotopangaben in Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Soweit sie als Anregungen und 
Bedenken gemeint sind, wird diesen nicht gefolgt. 

 

In Betrieb befindliche Abgrabung und Erweiterungsflächen bilden nachfol-
gend zusammenhängendes, harmonisch in den Landschaftsraum einge-
fügtes Gewässer (gesellschaftlicher Mehrwert). Ziel der Renaturierung ist 
Schaffung naturschutzwürdiger Flächen. 

Weeze 2116-24,  
2116-27,  
2116-28 

Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

II-W29 

Schreiben vom 03.03.2008 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
Neuaufschluss und Erweiterung von Nass- und Trockenabgrabungen. 

Goch, 
Weeze, 
Diverse 

 

Diverse Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassungen 
unter Berücksichtigung der aktuelleren Anlage A zu den Synopsen) bereits berück-
sichtigt werden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 
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(Allgemeine Passagen zur 51. Änderung (vor nachfolgend thematisierten 
vorhabens- und firmenbezogen Angaben im Einzelnen)) 
  

Diverse Diverse Die entsprechenden hier nicht aufgeführten Argumente wurden weitestgehend 
wortgleich bei den Anregungen II-W24 bis II-W39 eingereicht. Der Anregungstext 
wird exemplarisch einmal im Anhang zu dieser Tabelle wiedergegeben. Bezüglich 
der regionalplanerischen Bewertung wird auf die  Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 

 

Seit mehr als drei Jahrzehnten betreibt unsere Mandantin in der Stadt 
Goch in völligem örtlichem Einklang ein Unternehmen zur Gewinnung und 
Vermarktung von Sand und Kies. Sie hat aktiv dazu beigetragen, dass die 
Stadt Goch ein diesem Bereich seit vielen Jahren ein überregional aner-
kanntes Wassersportzentrum betreiben kann. Eine mustergültige Renatu-
rierung der im Zuge der bisherigen Abgrabungstätigkeit unserer Mandan-
tin entstandenen Abgrabungsseen entlang der Niers ist landesweites 
Demonstrationsobjekt für Behörden in NRW insgesamt und war Anlass 
zur Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2007. Diese Pla-
nung ist nicht nur stets mit der Stadt Goch abgestimmt worden. Vielmehr 
sind deren Belange auch immer umfassend in Verträger) berücksichtigt 
und abgesichert worden. Unsere Mandantin ist Gochs zweitgrößter Ge-
werbesteuerzahler und hat in den Jahrzehnten intensiver Tätigkeit bedeu-
tende Werte für die Region geschaffen. 
Da das genehmigte Rohstoffvorkommen im Laufe des Monats März 2008 
erschöpft sein wird, hatte unsere Mandantin bereits 2001 einen Abgra-
bungsantrag für den als Anschlussprojekt konzipierten Quarzkies- und 
Quarzsandtagebau Goch IV gestellt. Der Antrag wurde vom Kreis Kleve 
allein mit der Begründung abgelehnt, dass das Vorhaben nicht im Regio-
nalplan Düsseldorf dargestellt sei. Mit Urteil vom Januar 
2004 hat das VG Düsseldorf entschieden, dass der Regionalplan Düssel-
dorf keinen Ablehnungsgrund darstellt und auch andere Ablehnungsgrün-
de nicht ersichtlich sind. 
Der Kreis Kleve hat das Urteil rechtskräftig werden lassen. Im nachfol-
genden Verfahren ergaben sich keinerlei neue Gesichtspunkte. Im Januar 
2006 ist dann festgestellt worden, dass nicht der Kreis Kleve, sondern die 
Bergverwaltung für das Vorhaben zuständig ist. Aus Gründen der Rechts-
sicherheit hat die Bergverwaltung das Verwaltungsverfahren in Gänze 
erneut durchgeführt. Wiederum ergaben sich keinerlei Ablehnungsgründe. 
Vielmehr ist das Verwaltungsverfahren seit Monaten im positiven Sinne 
entscheidungsreif. Wahrend der Offenlage wurden nur von einer Privat-
person Einwendungen erhoben. Im Rahmen der ersten Öffentlichkeitsbe-
teiligung zur 51. Regionalplanänderung wurden überhaupt keine Privat-
einwendungen vorgetragen. Dies zeigt, dass das Vorhaben unserer Man-
dantin auch in der Bevölkerung hohe Akzeptanz genießt. 
 

Goch 2104-08-A, 
2104-08-B 

Es wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung von 2104-08-A als Sondie-
rungsbereich - auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Das Vorhaben ist keineswegs aktuell zulassungsfähig, da es den aktuellen Zielen 
des Regionalplans widerspricht (Ablehnung durch Bergbehörde). 
Zur Unterstützung durch die Gebietskörperschaft und Abstimmung mit deren Belan-
gen wird ergänzend auf die Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen 
Bedarfen und Standortsicherungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse 
„Allgemeines“ verwiesen (Ausschlussgründe bei den abgelehnten Bereichen zu 
gravierend – auch angesichts der Abstimmung mit Belangen der Stadt und ihrer 
Zustimmung und eventueller örtlicher Akzeptanz).  
Den Anregungen und Bedenken wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung 
von 2104-08-A als Sondierungsbereich – somit nicht gefolgt. Die weiteren Ausfüh-
rungen werden zur Kenntnis genommen, ändern aber in der Abwägung nichts an 
der Entscheidung. 
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Gegen die beabsichtigte Darstellung lediglich eines Teils des Vorhabens 
unserer Mandantin nur als Sondierungsbereich in der Erläuterungskarte 9 
a bestehen deshalb erhebliche Bedenken. Die Vorhabensfläche ist viel-
mehr zusätzlich vollständig als BSAB auszuweisen.  

Goch 2104-08-A, 
2104-08-B 

Es wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung von 2104-08-A als Sondie-
rungsbereich - auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  

 

Entgegen der Darstellung in der Gesamtbereichstabelle handelt es sich 
bei dem geplanten Vorhaben nicht um einen Neuaufschluss, sondern um 
ein Anschlussprojekt für den benachbarten, Ende des Jahres wegen 
Erschöpfung der Rohstoffvorräte auslaufenden Quarzkies- und Quarz-
sandtagebau unserer Mandantin. Es ermöglicht mit einem gewinnbaren 
Rohstoffvolumen von etwa 6,2 Mio. m3 die Aufrechterhaltung des Be-
triebsstandorts Goch für weitere 15 Jahre. Die insgesamt 61,8 ha umfas-
sende Vorhabensfläche weist bei sehr guter Rohstoffqualität eine Lager-
stättenmächtigkeit von durchschnittlich etwa 16 m auf. Sie verfügt über 
eine direkte Anbindung an die K 28 und die B 504. 
 

Goch 2104-08-A, 
2104-08-B 

Es wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung von 2104-08-A als Sondie-
rungsbereich - auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregun-
gen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Ergänzend wird auf den AGV zur Anregung Goc/110/1 in der kommunalen Synopse 
Goch verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Die in der Gesamtbereichstabelle getroffene Aussage, dass die unter der 
Nr. 2104-08-B geführte Teilfläche lediglich eine Kiessandmächtigkeit <10 
m (Stufe C) aufweise, ist unzutreffend. Ausweislich der vorliegenden, 
ihrem Hause aus dem bei der Bezirksregierung Arnsberg anhängigen 
bergrechtlichen Rahmenbetriebsplanverfahren bekannten Bohrprofile 
weist die Vorhabensfläche in dem weder für eine Sondierungsbereichs-, 
noch für eine BSAB-Darstellung vorgesehenen zentralen Bereich eine 
durchschnittliche Kiessandmächtigkeit von > 20 m auf. Die Kiessand-
mächtigkeit ist dort wesentlich höher als in dem für eine Darstellung als 
Sondierungsbereich vorgesehenen westlichen Drittel der Vorhabensfläche 
(Nr. 2104-08-A), wo ausweislich der konkreten Bohrergebnisse Kies-
sandmächtigkelten zwischen durchschnittlich 13,25 m und 18,40 m er-
reicht werden. Lediglich im östlichen Drittel der Vorhabensfläche liegt die 
Kiessandmächtigkeit ausweislich der konkreten Bohrergebnisse unter 10 
m. 
Auf die Einbeziehung des östlichen Drittels der Vorhabensfläche in die 
Rohstoffgewinnung kann wegen der in einvernehmlicher Abstimmung mit 
der Stadt Goch geplanten, auf die für den Bereich Goch-Kessel von der 
Stadt Goch entwickelte Nutzungskonzeption "Wohnen und Freizeit" abge-
stimmten Folgenutzung auch nicht verzichtet werden. Nach Beendigung 
des geplanten Tagebaus soll zwischen den Ortslagen Kessel und Asper-
den eine Seenlandschaft entstehen, die sich harmonisch in die umge-
bende Landschaft einfügt und attraktive Erholungsmöglichkeiten bietet. 
Angedacht Ist eine Segelnutzung mit Kleinjollen. Eine solche wasserspor-
tive Nutzung verlangt ausweislich der Richtlinie des DVWK für die Gestal-
tung und Nutzung von Baggerseen (DVWK-Regeln 108/1983) eine See-
größe von mindestens 30 ha. Bei Regattaseen sind zusätzlich die von den 
zuständigen Sportverbänden festgelegten Längen- und Breitenabmes-
sungen zu beachten. Die nach der Gesamtbereichstabelle für eine Dar-
stellung als Sondierungsbereich vorgesehene Teilfläche hat demgegen-
über lediglich eine Gesamtgröße von 25 ha und ist demzufolge für eine 
spätere wassersportive Nutzung gänzlich ungeeignet. Davon, dass die 
beabsichtigte Darstellung der in der Gesamtbereichstabelle unter der 
Nummer 2104-08-A erfassten Teilfläche als Sondierungsbereich der 
Verwirklichung der planerischen Vorstellungen der Stadt Goch Raum gibt, 
kann angesichts dessen nicht die Rede sein. Ganz im Gegenteil werden 
durch die räumliche Beschränkung des Sondierungsbereichs auf das 
westliche Drittel der Vorhabensfläche unserer Mandantin die planerischen 
Absichten der Stadt Goch konterkariert. 

Goch 2104-08-A, 
2104-08-B 

Es wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung von 2104-08-A als Sondie-
rungsbereich - auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Ergänzend wird auf den AGV zur Anregung Goc/110/1 in der kommunalen Synopse 
Goch verwiesen 
Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass die Mächtigkeit von unter 10 Metern 
nur für Teilbereiche von 2104-08-B als Ausschlussgrund angegeben wurde. Diese 
Bewertung ist korrekt.  
Zudem wird angemerkt, dass der Bereich 2104-08-A – vor dem Hintergrund  einer 
Abweichung von den ansonsten geltenden Kriterien – insb. aufgrund der Positionen 
der Kommune als Sondierungsbereich vorgesehen wurde und weil er zumindest die 
Kriterien für Erweiterungen erfüllt. Die Regelkriterien für einen hinreichend großen 
Neuansatz wurden nicht erreicht wurden. Selbst wenn  – entgegen der noch einmal 
überprüften hiesigen Bewertung – die Angaben im Umweltbericht bezüglich der 
Ausschlussgründe nicht ganz korrekt sein sollten, (siehe vertiefende Ausführungen 
in der Anregung II-W29), so soll der östliche Bereich 2104-08-B nicht vorgesehen 
werden (auch wenn er die Kriterien für Erweiterungen erfüllen sollte), da die Abwei-
chung von den Regelkriterien zwecks Minderungen der Belastungen der Bürger 
(auch bezüglich Feierabenderholung) und zur Aufrechterhaltung von siedlungsna-
hen Spielräumen für kommunale Planungen zumindest nur im möglichst bebau-
ungsfernen Bereich und in der Nähe der nordwestlich gelegenen Straßenkreuzung 
(Vorschädigung) vorgenommen werden soll. Zudem ist die Größenordnung auch so 
hinreichend. Eine bezüglich der Größe angeführte „angedachte“ Segeljollennutzung 
ist nicht zwingend erforderlich. Auch andere Freizeitnutzungen sind möglich. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auch auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

Die Vorhabensfläche liegt außerhalb bestehender oder geplanter Was-
serschutzzonen. Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft 
sind von dem geplanten Vorhaben ebenfalls nicht betroffen. Die in der 
Gesamthereichstabelle sowie die SUP Teilbereichstabelle getroffene 
Aussage, dass die Vorhabensfläche Bestandteil einer historischen Kultur-
landschaft hoher Bedeutung sei, ist darüber hinaus korrekturbedürftig. 
Relikte einer solchen historischen Kulturlandschaft finden sich innerhalb 
der Vorhabensfläche jedenfalls nur sehr kleinflächig. Denn 95 % der 
Vorhabensfläche werden von im Rahmen der Flurbereinigung entstande-
nen großen, intensiv genutzten Ackerschlägen eingenommen. 

Goch 2104-08-A, 
2104-08-B 

Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen.  
Die Angaben zur Kulturlandschaft sind korrekt. Hier sind auch die großräumigeren 
räumlichen Zusammenhänge und Raumeindrücke zu berücksichtigen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Schutzwürdige Böden (der Schutzwürdigkeitsstufe 1) im Sinne des vom 
Geologischer Dienst NRW herausgegebenen Auskunftssystems BK 50 
kommen schließlich im Wesentlichen nur innerhalb des für eine Darstel-
lung als Sondierungsbereich vorgesehenen Teils der Vorhabensfläche 
vor. Im Bereich des von einer Darstellung als Sondierungsbereich ausge-
schlossen Teils der Vorhabensfläche kommen dagegen überhaupt keine 
schutzwürdigen Böden im Sinne des vom Geologischen Dienst NRW 
herausgegebenen Auskunftssystems BK 50 vor. Hieraus darf auch kein 
Tabukriterium abgeleitet werden. Das ergibt sich bereits daraus, dass das 
Auskunftssystem BK 50 aufgrund seiner Großmaßstäblichkeit sehr unge-
nau ist. Der Geologische Dienst NRW weist in den textlichen Erläuterun-
gen zum genannten Kartenwerk selbst darauf hin, dass beim Übergang 
von der BK 50 auf die BK 5 30 % bis 50 % der nach BK 50 als schutzwür-
dig eingestuften Flächen entfallen. 

Goch 2104-08-A, 
2104-08-B 

Die Angaben zu den Böden im 2. Entwurf sind korrekt (wurde noch einmal über-
prüft).  
Zum Thema Bodenschutz wird auch auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zur Anregungen A/110/7 verwiesen (inkl. des dortigen Ver-
weises auf den Umweltbericht).  
Ergänzend wird auf die vorstehenden Angaben zum Ausschluss der östlichen Flä-
che hingewiesen (Abweichung von Regelkriterien für Neuansätze nur im Westen). 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
 

 

Ohne die zeitnahe Realisierung des geplanten Tagebaus müsste unsere 
Mandantin den Betriebsstandort Goch mit allen negativen Folgen für 
Arbeitsplätze und Region in Kürze schließen. Von der Betriebsschließung 
wären nicht nur die am Betriebsstandort Goch beschäftigten 9 Mitarbeiter 
unserer Mandantin betroffen. Mittelbar wären vielmehr auch die Arbeits-
plätze des überwiegend für unsere Mandantin tätigen XXX bedroht. 
Dieses Speditionsunternehmen beschäftigt 16 angestellte Fahrer, eine 
Bürokraft und weitere Teilzeitkräfte sowie fünf - ebenfalls in der Region - 
ansässige Subunternehmer. 85 % des derzeitigen Transportvolumens 
werden für unsere Mandantin abgewickelt. Ohne den Anschlusstagebau 
Goch IV würde das Transportvolumen für unsere Mandantin vollständig 
wegbrechen und neben den Arbeitsplätzen bei unserer Mandantin waren 
unmittelbar weitere 14 Arbeitsplätze bei der Firma XXX sowie die Arbeits-
plätze bei deren fünf Subunternehmern akut gefährdet. 

Goch 2104-08-A, 
2104-08-B 

Es wird - bis auf die weiterhin (aus den im Umweltbericht ersichtlichen Gründen) 
vorgesehene Abbildung von 2104-08-A als Sondierungsbereich - auf die Aus-
schlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktua-
lisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten 
Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Neben der Stadt Goch, die die von der Zulassung des Projekts abhängige 
Wertschöpfung und künftige Gewerbesteuereinnahmen in beträchtlicher 
Höhe einbüßen würde, würden auch die Belange des Bodendenkmal-
schutzes nachteilig berührt. 
Im Falle der Realisierung des geplanten Vorhabens würde die Stadt Goch 
alleine folgende Leistungen erhalten: 
- Kaufpreis für Auskiesungsflächen: circa € 94.000,00. 
- Projektbezogene Vergütung: circa € 2.170.000,00. 
- Renaturierung der Abgrabungsflächen in der Weise, dass ein Land-
schaftssee entsteht, der einer wassersportiven Nutzung wie zum Beispiel 
Segeln zugeführt werden kann. 
- Unentgeltliche Übereignung der See- und Uferflächen nach Beendigung 
der Abgrabung, circa 60,3 ha. Die Wertschöpfung durch Schaffung einer 
wassersportiven Nutzung verbliebe der Stadt. 
- Unentgeltliche Übereignung der See- und Uferflächen des noch nicht an 
die Stadt übertragenen Teils des benachbarten Abgrabungsgewässers 
Goch I zum Zwecke der Schaffung eines Erholungsbereichs, circa 47,6 
ha. Die Wertschöpfung durch Schaffung eines Erholungsbereichs verblie-
be der Stadt. 
 
Das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege würde circa € 750.000,00 
verlieren, die unsere Mandantin aufgrund einer in der Branche bisher 
einmaligen Kooperationsvereinbarung - nur im Falle der Realisierung des 
Vorhabens - pauschal für archäologische Forschungen zu zahlen ver-
pflichtet wäre. 
 

Goch 2104-08-A, 
2104-08-B 

Es wird - bis auf die weiterhin (aus den im Umweltbericht ersichtlichen Gründen) 
vorgesehene Abbildung von 2104-08-A als Sondierungsbereich - auf die Aus-
schlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktua-
lisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten 
Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Die Ausschlussgründe sind bei den nicht als BSAB oder Sondierungsbereich vorge-
sehenen Bereichen zu gewichtig, als dass die nebenstehenden Aspekte zu geän-
derten Entscheidungen führen können.  
Auch ohne die Ausweisung von BSAB auf der Fläche oder die Erweiterung des 
Sondierungsbereiches bestehen in Goch hinreichende Möglichkeiten zur Auswei-
tung der Freizeitnutzung. 
Die Errichtung entsprechender Nutzungen im Regierungsbezirk ist ohnehin nicht 
von dieser Abgrabung abhängig. Es wird auf die vielfältigen bereits bestehenden 
Gewässer und attraktiven Landschaften im Regierungsbezirk hingewiesen. 
Die eventuellen lokalen Vorteile und Vorteile für des Rheinische Amt für Denkmal-
pflege sind nicht geeignet, die gewichtigen Ausschlussgründe zu kompensieren und 
sie sind im Übrigen kein Alleinstellungsmerkmal, denn auch mit anderen Abgra-
bungsvorhaben könnten im Einzelfall positive lokale Effekte erzielt werden. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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 Im Bereich der Gemeinde Weeze unterhält unsere Mandantin ebenfalls 
bereits seit Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts einen 
Quarzkies- und Quarzsandtagebau, der sich südlich, westlich und nördlich 
des Flughafens Weeze erstreckt. 
Da das genehmigte Rohstoffvorkommen Ende 2009 erschöpft sein wird, 
hatte unsere Mandantin bereits 2001 einen Abgrabungsantrag für den als 
Erweiterung des bestehenden Tagebaus konzipierten Quarzkies- und 
Quarzsandtagebau Weeze Nord II gestellt. Der Antrag wurde vom Kreis 
Kleve im Juli 2002 allein mit der Begründung abgelehnt, dass das Vorha-
ben nicht im Regionalplan Düsseldorf dargestellt sei. Auf den Wider-
spruch unserer Mandantin und vor dem Hintergrund der Rechtsprechung 
des OVG Münster zur mangelnden Zielqualität der im Regionalplan Düs-
seldorf dargestellten Abgrabungskonzentrationszonen hob der Kreis 
Kleve den Versagungsbescheid im Februar 2005 wieder auf. Im nachfol-
genden Verfahren ergaben sich keinerlei Ablehnungsgründe. Im Januar 
2006 ist dann festgestellt worden, dass nicht der Kreis Kleve, sondern die 
Bergverwaltung für das Vorhaben zuständig ist. Aus Gründen der Rechts-
sicherheit hat die Bergverwaltung das Verwaltungsverfahren in Gänze 
erneut durchgeführt. Wiederum ergaben sich keinerlei Ablehnungsgründe. 
Vielmehr ist das Verwaltungsverfahren im positiven Sinne erörterungs- 
und entscheidungsreif. Während der Offenlage wurden keinerlei Privat-
einwendungen erhoben. Dies zeigt, dass das Vorhaben unserer Mandan-
tin auch in der Bevölkerung hohe Akzeptanz genießt. 
Die Vorhabensfläche ist deshalb als BSAB auszuweisen. 
 
Im Rahmen der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung zur 51. Regionalplanän-
derung wurden keine Privateinwendungen vorgetragen. 

Weeze 2116-32 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Das Vorhaben ist keineswegs aktuell zulassungsfähig, da es den aktuellen Zielen 
des Regionalplans widerspricht. 
Die Ausschlussgründe sind auch angesichts eventueller örtlicher Akzeptanz zu 
gravierend.  
Den Anregungen und Bedenken wird somit nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen, ändern aber in der Abwägung nichts an der Ent-
scheidung. 
 
Unabhängig von der Bewertung des Bereiches wird angemerkt, dass das Unter-
nehmen sich ggf. auch die geplante Sonderregelung zu Ziel 1, Nr. 5, Kap. 3.12 des 
Regionalplans anschauen könnte. 
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 Entgegen der Darstellung in der Gesamtbereichstabelle handelt es sich 
bei dem geplanten Vorhaben nicht lediglich um die Erweiterung eines 
BSAB, sondern um die Erweiterung eines bestehenden, Ende des Jahres 
2009 wegen Erschöpfung der Rohstoffvorräte auslaufenden Quarzkies- 
und Quarzsandtagebau unserer Mandanten. Es ermöglicht mit einem ge-
winnbaren Rohstoffvolumen von etwa 2,13 Mio. m3 die Aufrechterhaltung 
des Betriebsstandorts Weeze für weitere 10 Jahre. Die insgesamt 41,2 ha 
umfassende Vorhabensfläche weist eine sehr gute Rohstoffqualität auf. 
Die Erschließung erfolgt, - wie bisher - über die K 37, an die der Abgra-
bungskomplex bereits seit vielen Jahren ohne Beeinträchtigung Dritter 
direkt angebunden ist. Im, Bereich der geplanten Erweiterung sollen nach 
dem Abbau - ebenso wie im Bereich der bereits bestehenden Tagebau-
flächen - naturschutzwürdige Flächen entstehen. Die Renaturierung 
erfolgt dabei nach einem einheitlichen Renaturierungskonzept, welches 
im Zusammenhang mit dem hohen Entwicklungspotenzial des Raumes 
die Bildung eines großflächigen Biotopverbundsystems ermöglicht. Die 
renaturierten Abgrabungsflächen fügen sich harmonisch in die umgeben-
de Landschaft ein. 
 
 
 

Weeze 2116-32 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu den Themen Neuansätze, Erweiterungen und Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvor-
schlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Die Angaben 
in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt, wenngleich es sich angrenzend um einen 
bestehenden Tagebau handelt. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes (S. insb. 47) und zur 
Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Auch ohne die Ausweisung von BSAB auf der Fläche oder die Erweiterung des 
Sondierungsbereiches bestehen hinreichende Möglichkeiten für ökologische Auf-
wertungen/Biotopverbund im Grenzbereich. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Vorhabensfläche liegt außerhalb bestehender oder geplanter Was-
serschutzzonen. Sie befindet sich zwar ebenso wie die bereits bestehen-
den Tagebauflächen - in einem durch Landschaftsplan ausgewiesenen 
Landschaftsschutzgebiet. Der Landschaftsplan setzt für Landschafts-
schutzgebiete jedoch kein absolutes Abgrabungsverbot fest. Vielmehr 
bleiben ausweislich der allgemeinen Regelungen des Landschaftsplans 
für sämtliche Landschaftsschutzgebiete Abgrabungen innerhalb der im 
Regionalplan dargestellten Abgrabungsbereiche von dem Verbot unbe-
rührt. Dies bleibt in der Gesamtbereichstabeile ebenso unerwähnt wie der 
Umstand, dass die Höhere Landschaftsbehörde der Bezirksregierung 
Düsseldorf im Rahmen des Verfahrens zur 34. Änderung des Regional-
plans Düsseldorf trotz der Lage im Landschaftsschutzgebiet keine Beden-
ken gegen die Darstellung des geplanten Tagebaus als BSAS geltend 
gemacht hat. 
Soweit zum vermeintlichen Beleg dafür, dass Landschaftsschutzgebiete 
als Ausschlussgebiete von vornherein als potenzielle Flächen für die 
Darstellung von Sondierungsbereichen bzw. BSAB ausgeschieden wer-
den dürfen, in der SUP auf das Urteil des Sächsischen Oberverwaltungs-
gerichts hingewiesen wird, sind diese Ausführungen unzutreffend. Denn 
zum einen ist hier eine Unberührtheitsklausel für regionalplanerische 
Darstellungen vorgesehen. Zum anderen hat das Sächsische Ober-
verwaltungsgericht in der zitierten Entscheidung ausdrücklich festgestellt, 
dass jedenfalls in dem Fall, in dem konkrete Anhaltspunkte für das Vorlie-
gen einer objektiven Befreiungslage vorliegen, dies vom Regionalplange-
ber entsprechend zu berücksichtigen ist. Solche konkreten Anhaltspunkte 
sind vorliegend gegeben. Sie sind der Bezirksregierung Düsseldorf aus 
dem derzeit anhängigen bergrechtlichen Rahmenbetriebsplanverfahren 
auch hinreichend bekannt. 

Weeze 2116-32 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Frühere Bewertungen binden spätere Bewertungen nicht zwingend und sie sind 
auch insofern überholt, als heute eine andere Alternativensituation zu verzeichnen 
ist. Die heutigen Bewertungen im 2. Entwurf sind korrekt. 
Zu den Thematik LSG und Befreiungen wird auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ zur Anregungen A/413/1 verwiesen (inkl. des dortigen 
Verweises auf den Umweltbericht). 
siehe ferner AGV zur Anregung  Wee/421/1 in der kommunalen Synopse Weeze 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 
 

 

Auch die räumliche Nähe der Vorhabensfläche zu dem im Regionalplan 
als GIB dargestellten Flugplatz Weeze stellt keinen Grund für die Nicht-
darstellung eis BSAB im Regionalplan Düsseldorf dar. Weder ist es im 
Rahmen des bisherigen Tagebaubetriebs unserer Mandantin zu irgend-
welchen Nutzungskonflikten in Bezug auf den angrenzenden Flugplatz 
gekommen, noch sind derartige Nutzungskonflikte infolge der geplanten 
Tagebauerweiterung zu erwarten. Hiervon geht ganz offensichtlich auch 
die Betreibern des Flugplatzes, die Flughafen Niederrhein GmbH, aus, die 
im anhängigen bergrechtlichen Zulassungsverfahren ebenso wie der von 
ihr mit einer diesbezüglichen fachlichen Beurteilung beauftragte Deutsche 
Ausschuss zur Verhütung von Vogelschlägen im Luftverkehr keine Be-
denken gegen das geplante Erweiterungsvorhaben unserer Mandantin 
vorgetragen hat. 
 

Weeze 2116-32 siehe AGV zur Anregung  Wee/421/1 in der kommunalen Synopse Weeze 
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 Entgegen der Darstellung in der Gesamtbereichstabelle werden von dem 
geplanten Vorhaben auch keine besonders schutzwürdigen Böden in 
Anspruch genommen. Lediglich etwa 31 % der Vorhabensfläche werden 
von dem nach dem Auskunftssystem BK 50 als sehr schutzwürdig einge-
stuften Bodentyp "Plaggenesch" eingenommen, der in der Umgebung der 
Vorhabensfläche eine weite Verbreitung findet. Die restlichen 69 % der 
Vorhabensfläche beherbergen keine schutzwürdigen Böden im Sinne des 
Auskunftssystems BK 50. 
Ein Abtrag des auf Teilflächen der Vorhabensfläche vorhandenen nach 
dem Auskunftssystem BK 50 sehr schutzwürdigen Bodens wird nach der 
Bewertung des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen nicht als 
schädliche Bodenveränderungen eingestuft; ein unveränderter Erhalt des 
Bodens wird danach nicht als notwendig erachtet. Bereits angesichts 
dessen ist die in der SUP getroffene Annahme, der Verlust dieses Bodens 
sei als erhebliche Umwelteinwirkung anzusehen, in keiner Weise nach-
vollziehbar. Ein Tabukriterium lässt sich hieraus erst recht nicht in zuläs-
siger Weise ableiten. Dies gilt zumal, als das Auskunftssystem BK 50 
aufgrund seiner Großmaßstäblichkeit sehr ungenau ist. Der Geologische 
Dienst NRW weist in den textlichen Erläuterungen zum genannten Kar-
tenwerk selbst darauf hin, dass beim Übergang von der BK 50 auf die BK 
5 30 % bis 50 % der nach 5K 50 als schutzwürdig eingestuften Flächen 
entfallen. 

Weeze 2116-32 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Die Angaben zu den Böden im 2. Entwurf sind korrekt.  
Zum Thema Bodenschutz wird auch auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zur Anregungen A/110/7 verwiesen (inkl. des dortigen Ver-
weises auf den Umweltbericht). 
siehe AGV zur Anregung  Wee/421/1 in der kommunalen Synopse Weeze 
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 Als möglicher gesellschaftlicher Mehrwert des geplanten Vorhabens wird 
in der Gesamtbereichstabelle schließlich lediglich die "optimierte Roh-
stoffgewinnungskonzeption Fliegenberg" sowie die "Schaffung natur-
schutzwürdiger Flächen" angeführt. Zu berücksichtigen ist jedoch auch 
der durch das in ökologischer Hinsicht besonders wertvolle einheitliche 
Renaturierungskonzept entstehende gesellschaftliche Mehrwert (Schaf-
fung eines grenzüberschreitenden Biotopverbunds). Ein diesbezüglicher 
Hinweis in der Gesamtbereichstabelle fehlt vollständig. 
Auch die Gemeinde Weeze würde von der Realisierung des Vorhabens 
erheblich profitieren. Sie erhielte alleine folgende Leistungen: 
- Unentgeltliche Herstellung und Übereignung einer neuen Zufahrt zum 
Flughafengelände Im Norden von der K 37 aus. 
- Unentgeltliche Herstellung eines Rad-/Wanderwegs in dem nördlichen 
Abstandsstreifen der Abgrabungsgrundstücke im Streckenabschnitt der K 
37 zwischen der Zufahrt zum St. Petrus-Heim bis zur östlichen Grenze 
der Abgrabung. 
- Herstellung im Streckenabschnitt zwischen Zufahrt zum St. Petrus-Heim 
und neuer Zufahrt zum Flughafengelände binnen drei Jahren, Rest binnen 
eines Jahres seit Regine der Abgrabung des Grundstücks Gemarkung 
Weeze, Flur 3, Flurstück 32. 
- Unentgeltliche Herstellung eines Rad-/Wanderwegs, der ab der K 37 
entlang der neuen Zufahrt zum Flughafengelände, sodann nördlich und 
westlich der Zaunanlage des Flughafengeländes und der südlichen Gren-
ze des Flurstücks 71 im Abstandsstreifen der Abgrabungsgrundstücke 
verläuft und sodann in südlicher Richtung parallel zur K 37 bis zur südli-
chen Grenze des Grundstücks Gemarkung Weeze, Flur 49, Flurstück 31, 
geführt wird. 
Herstellung binnen sechs Monaten, nicht jedoch vor dem 31.12.2008. - 
Auskiesungsentgelt für Wegeflächen. circa € 26.000,00. 
- Projektbezogene Vergütung: circa € 360.000,00. 
- Unentgeltliche Übereignung der Abgrabungsflächen nach Beendigung 
der Abgrabung, circa 39,1 ha. 

Weeze 2116-32 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Auch ohne die Ausweisung von BSAB auf der Fläche oder die Erweiterung des 
Sondierungsbereiches bestehen hinreichende Möglichkeiten für ökologische Auf-
wertungen/Biotopverbund im Grenzbereich. 
Die eventuellen lokalen Vorteile sind nicht geeignet, die gewichtigen Ausschluss-
gründe zu kompensieren und sie sind im Übrigen kein Alleinstellungsmerkmal, denn 
auch mit anderen Abgrabungsvorhaben könnten im Einzelfall positive lokale Effekte 
erzielt werden. 
Zur eventuellen Unterstützung durch die Gebietskörperschaft und Abstimmung mit 
deren Belangen wird ergänzend auf die Angaben im Zusammenhang mit firmenspe-
zifischen Bedarfen und Standortsicherungsinteressen in der rechten Synopsenspal-
te unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Syn-
opse „Allgemeines“ verwiesen (Ausschlussgründe bei den abgelehnten Bereichen 
zu gravierend – auch angesichts der Abstimmung mit Belangen der Kommune und 
ihrer Zustimmung und eventueller örtlicher Akzeptanz).  
Die Ausschlussgründe sind zu gewichtig, als dass die nebenstehenden Aspekte zu 
geänderten Entscheidungen führen können.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Zur mittelfristigen Sicherung des Betriebsstandorts in Weeze beabsichtigt 
unsere Mandantin, den bestehenden Tagebau in den Bereich der Wald-
fläche südlich des Flugplatzes Weeze zu erweitern. Diese hat eine Größe 
von etwa 32,5 ha und ermöglicht bei einer durchschnittlichen Lagerstät-
tenmächtigkeit von 8,6 m die Gewinnung von etwa 1,7 Mio. m3 Quarzkies 
und Quarzsand im Trockenabbau. Mit einem Aufschluss soll voraussicht-
lich nach Erschöpfung der Rohstoffvorräte des unter Ziffer 2.2 behandel-
ten Tagebaus Weeze Nord II (2116-32), also etwa im Jahre 2020, begon-
nen werden. Die Laufzeit des Anschlussvorhabens wird voraussichtlich 10 
Jahre betragen. Die Renaturierung soll entsprechend dem im Bereich des 
bestehenden Tagebaus bereits weitgehend umgesetzten einheitlichen 
Renaturierungskonzept erfolgen. 

Weeze 2116-37 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Auch ohne die Ausweisung von BSAB auf der Fläche oder die Erweiterung des 
Sondierungsbereiches bestehen hinreichende Möglichkeiten für ökologische Auf-
wertungen/Biotopverbund im Grenzbereich. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

Im Rahmen der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung zur 51. Regionalplanän-
derung wurden keine Privateinwendungen vorgetragen. 

Weeze 2116-37 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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 Die Nichtdarstellung der Fläche als Sondierungsbereich wird In der Ge-
samtbereichstabelle mit deren Lage in einem im Regionalplan dargestell-
ten GIB begründet. Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Fläche im 
Landschaftsschutzgebiet liege. Der Bereich zähle im Übrigen zu den 
Gebieten, für die aufgrund der räumlichen Zuordnung/Nähe zu Flugbe-
triebsflächen ein Vorbehalt bezüglich einer genaueren Betrachtung des 
Vogelschlagrisikos bestehe, sofern es sich um (voraussichtliche) Nassab-
grabungen handele. 
Letztgenannte Aussage in der Gesamtbereichstehelle ist bereits deshalb 
nicht nachvollziehbar, weil am fraglichen Standort angesichts des hohen 
Grundwasserflurabstands sowie der vergleichsweise geringen Lagerstät-
tenmächtigkeit ein Nassabbau schlechterdings unmöglich ist. Dement-
sprechend wurden sämtliche bislang in den Tagebau einbezogenen 
Flächen ohne jegliche Nutzungskonflikte mit dem angrenzenden Flug-
platzbetrieb auch nur trocken abgegraben. Derartige Nutzungskonflikte 
sind auch infolge des geplanten Vorhabens nicht zu erwarten. Die Lage in 
einem im Regionalplan GIB kann deshalb im konkreten Fall auch keinen 
Ausschlussgrund für die Darstellung der Vorhabensfläche als Sondie-
rungsbereich in der Erläuterungskarte 9a darstellen 
Dass ein solcher Ausschlussgrund auch nicht in der Lage der Vorhabens-
fläche in einem im Landschaftsplan ausgewiesenen Landschaftsschutz-
gebiet zu sehen ist, wurde bereits oben unter Ziffer 2.2 im Zusammen-
hang mit der geplanten Tagebauerweiterung Weeze Nord II (2116-32) 
dargelegt. Auf die dortigen Ausführungen sei an dieser Stelle zur Vermei-
dung von Wiederholungen lediglich nochmals verwiesen. 

Weeze 2116-37 Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Zur Thematik des GIB wird auf den Abschnitt 3.2.6.2 des Umweltberichtes verwie-
sen. Der Ausschlussgrund ist sachgerecht. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 
Zum Vogelschlagsrisiko siehe AGV zur Anregung Wee/421/1 in der kommunalen 
Synopse Weeze 
Zum LSG siehe AGV zur Anregung Wee/421/1 in der kommunalen Synopse Weeze 
und vorstehenden AGV zur Anregung bzgl. 2116-32. 
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 Bei der 2. Erweiterung der Abgrabung Vorselaer handelt es sich um die 
geplante Erweiterung einer bereits bestehenden Nassabgrabung nach 
Norden und Westen. Die insgesamt eine Fläche von 52 ha umfassende 2. 
Erweiterung der Abgrabung Vorselaer weist eine sehr gute Lagerstätten-
qualität auf und ermöglicht bei einer durchschnittlichen Lagerstättenmäch-
tigkeit von 16 m die Gewinnung von 6,4 Mio. m3 Sand und Kies über 
einen Zeitraum von 14 Jahren. Sie verfügt über eine direkte Anbindung an 
die L 460. Baulichkeiten worden durch die bereits vorhandene Erschlie-
ßung nicht tangiert. 
Im Rahmen der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung zur 51. Regionalplanän-
derung wurden keine Privateinwendungen vorgetragen. 
Die Erweiterungsfläche stellt sich gegenwärtig nahezu ausschließlich als 
intensiv genutzte Ackerfläche dar. Untergeordnet werden intensiv genutz-
te Grünlandflächen, versiegelte und teilversiegelte Wegeflächen sowie 
eine kleine Waldfläche in Anspruch genommen. Schutzwürdige, im Bio-
topkataster der (ehemaligen) LÖBF erfasste Biotope kommen im Bereich 
der Erweiterungsfläche nicht vor. 
Nach Beendigung der geplanten Abgrabungserweiterung werden der in 
Betrieb befindliche Teil des Abgrabungskomplexes und die Erweiterungs-
flächen ein zusammenhängendes, sich harmonisch in den Landschafts-
raum einfugendes Gewässer bilden. Ziel der Renaturierung ist die Schaf-
fung naturschutzwürdiger Flächen. 
Ausschlussgründe stehen einer Ausweisung der Erweiterungsfläche als 
BSAB bzw. Sondierungsbereich entgegen der Darstellung in der Gesamt-
bereichstabelle nicht entgegen. Da die Erweiterungsfläche zwecks Auf-
rechterhaltung des Betriebsstandorts Vorselaer Ressourcen schonend 
zeitlich und räumlich in die bestehende Abbauplanung integriert werden 
soll, ist eine Darstellung als BSAB zwingend geboten. Eine Darstellung 
als Sondierungsbereich in der Erläuterungskarte 9a reicht deshalb nicht 
aus. 

Weeze 2116-24, 
2116-27 
2116-28 

 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Die Angaben in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu den Thematik LSG und Befreiungen wird auf die Angaben in der rechten Spalte 
der Synopse „Allgemeines“ zur Anregungen A/413/1 verwiesen (inkl. des dortigen 
Verweises auf den Umweltbericht). 
Wertvolle Donkenlandschaft.  
Biotopangaben in Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Soweit sie als Anregungen und 
Bedenken gemeint sind, wird diesen nicht gefolgt. 
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Mit der Realisierung des Vorhabens wäre schließlich ein erheblicher 
gesellschaftlicher Mehrwert verbunden. Alleine die Gemeinde Weeze 
würde bei Zulassung des Vorhabens folgende Leistungen erhalten: 
 
- Unentgeltlicher Ausbau und Übereignung eines Rad-/Wanderwegs zur 
Mitnutzung als Forstweg zwischen dem Weg Vorselaer im Südosten und 
der Wegeparzelle Gemarkung Weeze, Flur 32, Flurstück 24, Am Schep-
perjanshof.  
- Unentgeltliche Herstellung und Übereignung eines Rad-/Wander- und 
Forstwegs im südlichen Abstandsstreifen des Grundstücks Gemarkung 
Weeze, Flur 31, Flurstück 26, zur Verbindung der Wegeparzelle Gemar-
kung Weeze, Flur 32, Flurstück 24, mit dem bestehenden Waldweg im 
Bereich Kambeckskiefern.  
- Unentgeltliche Herstellung und Übereignung eines Rad-/Wanderwegs im 
westlichen Abstandsstreifen der Abgrabungsfläche zur Verbindung des in 
Ziffer 1.2 genannten Rad-/Wander- und Forstwegs mit dem Weg Vorse-
laer im Nordwesten. 
- Übernahme der Baukosten eines Fahrradwegs entlang der L 444 im 
Streckenabschnitt zwischen dem WPg Vorselaer und der B 9 (Schloss 
Wissen).  
- Unentgeltliche Herstellung und Übereignung einer Wegeverbindung an 
den nördlichen und nordöstlichen Grenzen der abzugrabenden Grundstü-
cke Gemarkung Weeze, Flur 30, Flurstücke 9 und 10, als Ersatz für den 
durch Abgrabung entfallenden Teil des Weges Vorselaer  
- Kaufpreis für abzugrabende Wegeflächen: circa € 151.500,00 
Projektbezogene Vergütung: circa € 1.170.000,00. 
- Vorgezogene Fälligkeit der bisherigen projektbezogenen Vergütung: 
   > ohne Abzinsung: Liquiditätserhöhung jährlich circa € 32.500,00 und 
per sofort circa € 162.500,00 
   > mit Abzinsung: Liquiditätserhöhung per sofort circa € 364.500,00 
Unentgeltliche Übereignung der See- und Uferflächen nach Beendigung 
der Abgrabung, circa 53 ha. 

Weeze 2116-24, 
2116-27 
2116-28 

 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Die eventuellen lokalen Vorteile sind nicht geeignet, die gewichtigen Ausschluss-
gründe zu kompensieren und sie sind im Übrigen kein Alleinstellungsmerkmal, denn 
auch mit anderen Abgrabungsvorhaben könnten im Einzelfall positive lokale Effekte 
erzielt werden. 
Zur eventuellen Unterstützung durch die Gebietskörperschaft und Abstimmung mit 
deren Belangen wird ergänzend auf die Angaben im Zusammenhang mit firmenspe-
zifischen Bedarfen und Standortsicherungsinteressen in der rechten Synopsenspal-
te unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Syn-
opse „Allgemeines“ verwiesen (Ausschlussgründe bei den abgelehnten Bereichen 
zu gravierend – auch angesichts der Abstimmung mit Belangen der Kommune und 
ihrer Zustimmung und eventueller örtlicher Akzeptanz).  
Die Ausschlussgründe sind zu gewichtig, als dass die nebenstehenden Aspekte zu 
geänderten Entscheidungen führen können.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

Flächen außerhalb der Ausschlussbereiche 
Zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens ist unsere Mandantin darauf 
angewiesen, dass ihr kurzfristig in dem vorstehend angemeldeten Umfang 
geeignete Flächen für neue Rohstoffgewinnungsvorhaben zur Verfügung 
stehen. Für den Fall, dass die unter Ziffern 2.1 bis 2.4 aufgeführten Pro-
jekte nicht vollständig als BBAB im Regionalplan dargestellt werden soll-
ten, melden wir für unsere Mandantin vorsorglich bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt das Bestehen entsprechender Abgrabungsinteressen auf allen 
im Umweltbericht auf Seite 22 f. lediglich abstrakt genannten Flächen 
außerhalb der Ausschlussbereiche an. 

Planungs-
gebiet 

Diverse Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Anmeldung eines Interesses an allen im Umweltbericht auf Seite 22 ff. lediglich 
abstrakt genannten Flächen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allgemeines 
verwiesen. 
 Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Schreiben vom 14.09.2007 
- Allgemeine Bedenken u.a. gegen Planansatz, Ziel, Erläuterungen und 
Erläuterungskarte 
(Inhalte sind thematisch über die Anregung A/422/1b und die weiteren 
Stellungnahmen in der allg. Synopse, insb. der Beteiligten 413-424 abge-
deckt) 
- Darstellung der Bereiche als BSAB. 
Neuaufschluss einer Nassabgrabung. Erhebliche Bedenken dagegen, 
dass nur Sondierungsbereiche vorgesehen sind und einige Bereiche ganz 
abgelehnt werden. 

Kevelaer / 
Weeze 

2108-06,  
2108-07-A, -B u. 

-C, 
2108-08 

Zu den allgemeinen Aspekten: 
Zum allgemeinen Teil der Stellungnahme wird auf die AGVs in der Synopse Allge-
meines verwiesen - insb. zur Anregung A/422/1b und zu den sonstigen Anregungen 
der Beteiligten 413-424. Den Bedenken wird nicht gefolgt, soweit sie nicht durch den 
zweiten Entwurf und – aktueller - der Anlage A zu den Synopsen bereits berücksich-
tigt wurden. 
 
Zu den weiteren Aspekten: 
Es wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung von 2108-06, 2108-07-A als 
Sondierungsbereiche - auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Ge-
samtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen ver-
wiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
 
Den Anregungen und Bedenken wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung 
von 2108-06, 2108-07-A als Sondierungsbereiche – somit nicht gefolgt. 

Erweiterung ist von existenzieller Bedeutung für die Firma mit allen nega-
tiven Folgen für Arbeitsplätze (9 noch am Standort Weeze Beschäftigten 
und denen von Transportunternehmern) und Region; Vorkommen am 
Standort Weeze wird Ende des Jahres erschöpft sein; 1999 Antrag auf 
Anschlussvorhaben in Kevelaer gestellt; Antrag vom Kreis Kleve abge-
lehnt, weil nicht im Regionalplan; Urteil des VG Düsseldorf 2003, dass 
Regionalplan keinen Ablehnungsgrund darstellt; andere Ablehnungsgrün-
de nicht ersichtlich; Kreis hat Urteil rechtskräftig werden lassen; Kreis 
Kleve machte 2005 deutlich, dass er Vorhaben erneut ablehnen werden, 
da er von baldiger Heilung des Regionalplans ausgehe; 2005 dann abge-
lehnt ohne eingeleitete Feststellung der Berggeeignetheit abzuwarten. 
2005 dann Feststellung, dass Bergverwaltung zuständig ist. Kreis Kleve 
hat Ablehnungsbescheid daher zurücknehmen müssen. Verwaltungsver-
fahren von Bergverwaltung erneut durchgeführt. Keinerlei Ablehnungs-
gründe. Im positiven Sinne entscheidungsreif. 

Kevelaer / 
Weeze  

2108-06,  
2108-07-A, -B u. 

-C, 
2108-08 

Es wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung von 2108-06, 2108-07-A als 
Sondierungsbereiche - auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Ge-
samtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen ver-
wiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Das Vorhaben ist keineswegs aktuell zulassungsfähig, da es den aktuellen Zielen 
des Regionalplans widerspricht. 
Den Anregungen und Bedenken wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung 
von 2108-06, 2108-07-A als Sondierungsbereiche – somit nicht gefolgt. Die weiteren 
Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, ändern aber in der Abwägung 
nichts an der Entscheidung. 

I-W63 

Der Bereich verfügt über eine sehr gute Rohstoffqualität und eine  Lager-
stättenmächtigkeit von durchschnittlich etwa 16 m 

Kevelaer 2108-06,  
2108-07-A, -B u. 

-C, 
2108-08 

Es wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung von 2108-06, 2108-07-A als 
Sondierungsbereiche - auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Ge-
samtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen ver-
wiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
 
Den Anregungen und Bedenken wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung 
von 2108-06, 2108-07-A als Sondierungsbereiche -  nicht gefolgt. Die weiteren 
Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, ändern aber in der Abwägung 
nichts an der Entscheidung. 
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Vorhaben wird von der Stadt Kevelaer unterstützt; Belange der Stadt 
umfassend in einem Vertrag berücksichtigt; Stadt versucht Projekt durch 
die eigene Planung zu unterstützen; einhellige örtliche Akzeptanz gemäß 
Bürgerbeteiligung; 

Kevelaer 2108-06,  
2108-07-A, -B u. 

-C, 
2108-08 

Es wird auf die in der Gesamtbereichstabelle – im Zusammenhang mit dem Textteil 
des Umweltberichtes – dargelegten Ausschlussgründe und deren Aktualisierung 
durch Anlage A zu den Synopsen verwiesen. An den jeweiligen Ausschlussgründen 
wird bei den als Sondierungsbereich abgelehnten Teilbereichen und bei der gene-
rellen Ablehnung als BSAB trotz Befürwortung durch die Kommune / den Kreis und 
eventueller Unterstützung vor Ort (Bürger etc.)   festgehalten, da sie zu gravierend 
sind.  
Zur Unterstützung durch die Gebietskörperschaft wird ergänzend auf die Angaben 
im Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standortsicherungsinte-
ressen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung 
A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen.  
Zur Thematik der Unterstützung durch kommunale Bauleitplanung und  zu kommu-
nalen Entwicklungskonzepten wird ergänzend auch auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/171/1 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
 
Den Anregungen und Bedenken wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung 
von 2108-06, 2108-07-A als Sondierungsbereiche -  nicht gefolgt. Die weiteren 
Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, ändern aber in der Abwägung 
nichts an der Entscheidung. 

Die Vorhabensflächen liegen außerhalb von Wasserschutzgebieten. 
Lediglich die südlichen Bereiche liegen  innerhalb von Wasserreservege-
biet gem. Regionalplan. Beeinträchtigungen der zukünftigen Trinkwasser-
versorgung sind hier gem. VG Düsseldorf(Urteil vom Oktober 2003)  nicht 
ersichtlich. 

Kevelaer 2108-06,  
2108-07-A, -B u. 

-C, 
2108-08 

s. AGV zur Anregung Kev/421/1 in der kommunalen Synopse Kevelaer 
 

 

Folgenutzungskonzept für Abgrabungsgewässer sieht  attraktives Frei-
zeitangebot (Wassersport, Ferienpark) und auch Biotopschutz vor  Im 
Abgrabungsgebiet sollen zwei Gewässer hergestellt werden. Das nord-
westliche Gewässer soll insgesamt dem Biotopschutz dienen. Bezüglich 
des östlichen Gewässers ist ein Ferienpark vorgesehen. Erheblicher 
gesellschaftlicher Mehrwert. 

Kevelaer 2108-06,  
2108-07-A, -B u. 

-C, 
2108-08 

Es wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung von 2108-06, 2108-07-A als 
Sondierungsbereiche - auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Ge-
samtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen ver-
wiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes (S. insb. 47) und zur 
Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Die Errichtung von Ferienparken im Regierungsbezirk ist nicht von dieser Abgra-
bung abhängig. Es wird auf die vielfältigen bereits bestehenden Gewässer und 
attraktiven Landschaften im Regierungsbezirk hingewiesen. 
s. auch AGV zur Anregung Kev/421/1 
 
Den Anregungen und Bedenken wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung 
von 2108-06, 2108-07-A als Sondierungsbereiche - nicht gefolgt. Die weiteren 
Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, ändern aber in der Abwägung 
nichts an der Entscheidung. 
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 Aufstandsfläche für die Bandstraße liegt am äußersten Rand eines Land-
schaftsschutzgebietes. Abbauflächen und Betriebsgelände liegen außer-
halb geschützter Teile von Natur und Landschaft,  
Vorselaer Ley fehlt anzustrebende Naturnähe - Angaben im Umweltbe-
richt daher korrekturbedürftig; von Mandantin geplanten landespflegeri-
schen Maßnahmen sehen naturnahe Gestaltung der Vorselaer Ley vor; 
insofern bestehen Voraussetzungen für Erteilung einer Befreiung vom 
landschaftsrechtlichen Verbot der Veränderung des Wasserlaufes . Nie-
derungsbereiche werden lediglich temporär für die Anlage in Anspruch 
genommen und im Übrigen werden dort lediglich Maßnahmen durchge-
führt, die schon keinem landschaftspflegerischen Verbot unterliegen; 
Kompensation der 8.600 m2 großen Waldfläche im Norden erfolgt über 
Ersatzaufforstung im Bereich des Betriebsgeländes in einer Größe von 
48.150 m2 

Kevelaer 2108-06,  
2108-07-A, -B u. 

-C, 
2108-08 

(betr. I-Bereiche 
/ Teilbereiche) 

Es wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung von 2108-06, 2108-07-A als 
Sondierungsbereiche - auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Ge-
samtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen ver-
wiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
s. AGV zur Anregung Kev/421/1 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Die Angaben zur Vorselaer Ley im Umweltbericht sind korrekt, auch wenn Gewäs-
ser fast immer noch – auch ohne Abgrabungen – ökologisch optimiert werden kön-
nen. 
Zur Thematik von Befreiungen etc. wird auch auf die Angaben in der rechten Syn-
opsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 in der Synopse All-
gemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung 
von 2108-06, 2108-07-A als Sondierungsbereiche - nicht gefolgt. Die weiteren 
Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, ändern aber in der Abwägung 
nichts an der Entscheidung. 

 
Schreiben vom 03.03.2008 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
 

Kevelaer / 
Weeze, 
Diverse 

 

Insb. 2108-06,  
2108-07-A, -B u. 

-C, 
2108-08 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassungen 
unter Berücksichtigung der aktuelleren Anlage A zu den Synopsen) bereits berück-
sichtigt werden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

II-W26 

(Allgemeine Passagen zur 51. Änderung (vor nachfolgend thematisierten 
vorhabens- und firmenbezogen Angaben im Einzelnen)) 
 

Diverse Diverse Die entsprechenden hier nicht aufgeführten Argumente wurden weitestgehend 
wortgleich bei den Anregungen II-W24 bis II-W39 eingereicht. Der Anregungstext 
wird exemplarisch einmal im Anhang zu dieser Tabelle wiedergegeben. Bezüglich 
der regionalplanerischen Bewertung wird auf die  Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
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 Unsere Mandantin betreibt seit mehr als drei Jahrzehnten in der Gemein-
de Weeze ein Unternehmen zur Gewinnung und Vermarktung von Sand 
und Kies. Das genehmigte Rohstoffvorkommen am Standort Weeze wird 
Ende dieses Monats erschöpft sein. 
Zur Zukunftssicherung des Unternehmens hatte unsere Mandantin bereits 
im März 1999 einen Antrag für ein Anschlussvorhaben auf dem Gebiet 
der Stadt Kevelaer gestellt. 
Der Antrag wurde vom Kreis Kleve allein mit der Begründung abgelehnt, 
dass das Vorhaben nicht im Regionalplan Düsseldorf dargestellt sei. Mit 
Urteil vom Oktober 2003 hat das VG Düsseldorf entschieden, dass der 
Regionalplan Düsseldorf keinen Ablehnungsgrund darstellt und auch 
andere Ablehnungsgründe nicht ersichtlich sind. 
Der Kreis Kleve hat das Urteil rechtskräftig werden lassen. Im nachfol-
genden Verfahren ergaben sich nur positive neue Gesichtspunkte. Dar-
über hinaus sind die Belange der Stadt Kevelaer umfassend in einem 
Vertrag berücksichtigt und abgesichert worden. Die Stadt Kevelaer setzt 
sich seither aktiv für das Rohstoffgewinnungsprojekt ein und versucht, das 
Projekt durch eine eigene Planung zu unterstützen. Im 
Rahmen einer Bürgerbeteiligung der Stadt Kevelaer ergab sich eine 
einhellige örtliche Akzeptanz. Gleichwohl machte der Kreis Kleve im 
Erörterungstermin im Juni 2005 deutlich, dass er das Vorhaben trotz 
rechtskräftigen Urteils und trotz dieser neuen positiven Umstände erneut 
ablehnen werde, da er davon ausgehe, dass der Regionalplan Düsseldorf 
sicher demnächst geheilt werde. Ohne ein zwischenzeitlich eingeleitetes 
Verfahren auf Feststellung der Berggeeignetheit abzuwarten, hat der 
Kreis Kleve im Oktober 2005 den Antrag erneut zurückgewiesen. 
Im November 2005 ist dann festgestellt worden, dass nicht der Kreis 
Kleve, sondern die Bergverwaltung für das Vorhaben zuständig ist. Der 
Kreis Kleve hat den als unzuständige Behörde erlassenen Ablehnungsbe-
scheid im Gerichtsverfahren zurücknehmen müssen. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit hat die Bergverwaltung das Verwaltungsverfahren in 
Gänze erneut durchgeführt. Wiederum ergaben sich keinerlei Ab-
lehnungsgründe. Vielmehr ist das Verwaltungsverfahren seit Monaten im 
positiven Sinne entscheidungsreif. 
Gegen die beabsichtigte Darstellung der von dem Vorhaben unserer 
Mandantin umfassten Interessensbereiche Nr. 2108-06 sowie Nr. 2108-
07-A lediglich als Sondierungsbereich in der Erläuterungskarte 9 a sowie 
die gänzliche Nichtberücksichtigung der weiteren Interessensbereiche Nr. 
2108-07-B, Nr. 2108-07-C und Nr. 2100-08 bestehen deshalb erhebliche 
Bedenken. Es wird daher angeregt, die Vorhabensfläche insgesamt als 
BSAB auszuweisen. 

Kevelaer / 
Weeze 

2108-06,  
2108-07-A, -B u. 

-C, 
2108-08 

Es wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung von 2108-06, 2108-07-A als 
Sondierungsbereiche - auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Ge-
samtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen ver-
wiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Das Vorhaben ist keineswegs aktuell zulassungsfähig, da es den aktuellen Zielen 
des Regionalplans widerspricht. 
Zur Thematik der Unterstützung durch kommunale Bauleitplanung und  zu kommu-
nalen Entwicklungskonzepten wird ergänzend auch auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/171/1 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen. 
Zur Unterstützung durch die Gebietskörperschaft und Abstimmung mit deren Belan-
gen wird ergänzend auf die Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen 
Bedarfen und Standortsicherungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse 
„Allgemeines“ verwiesen (Ausschlussgründe bei den abgelehnten Bereichen zu 
gravierend – auch angesichts der Abstimmung mit Belangen der Stadt und ihrer 
Zustimmung und eventueller örtlicher Akzeptanz).  
Den Anregungen und Bedenken wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung 
von 2108-06, 2108-07-A als Sondierungsbereiche – somit nicht gefolgt. Die weiteren 
Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, ändern aber in der Abwägung 
nichts an der Entscheidung. 
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Das Projekt unserer Mandantin ermöglicht mit einem gewinnbaren Roh-
stoffvolumen von etwa 9,29 Mio. m3 die Existenzsicherung des Betriebs 
unserer Mandantin für weitere 34 Jahre. Die insgesamt 89,56 ha umfas-
sende Vorhabensfläche weist bei sehr guter Rohstoffqualität eine Lager-
stättenmächtigkeit von durchschnittlich etwa 16 m auf. Sie verfügt über 
eine direkte Anbindung an die K 13 und von dort weiter an die L 460. 
 

Kevelaer 2108-06,  
2108-07-A, -B u. 

-C, 
2108-08 

Es wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung von 2108-06, 2108-07-A als 
Sondierungsbereiche - auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Ge-
samtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen ver-
wiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung 
von 2108-06, 2108-07-A als Sondierungsbereiche -  nicht gefolgt. Die weiteren 
Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, ändern aber in der Abwägung 
nichts an der Entscheidung. 

Im Rahmen der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung zur 51. Regionalplanän-
derung wurden keine Privateinwendungen vorgetragen. 
 

Kevelaer 2108-06,  
2108-07-A, -B u. 

-C, 
2108-08 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Nach Beendigung der Abgrabung soll das Vorhaben unserer Mandantin 
entsprechend der Abstimmung mit der Stadt Kevelaer Teil eines zu schaf-
fenden Erholungsgebiets werden. Das von der Stadt Kevelaer insoweit 
verfolgte Abgrabungs- und Erholungskonzept Bleickshof sieht vor, dass 
im Vorhabensgebiet durch Abgrabung von Sand und Kies zwei Gewässer 
hergestellt werden. Das nordwestliche Gewässer soll insgesamt dem 
Biotopschutz dienen. Bezüglich des südöstlichen Gewässers Ist ein Na-
turfreibad mit wassersportlicher Nutzung geplant. Östlich der Gewässer ist 
ein Ferienpark vorgesehen. Durch das Vorhaben entsteht demzufolge ein 
erheblicher gesellschaftlicher Mehrwert. 

Kevelaer 2108-06,  
2108-07-A, -B u. 

-C, 
2108-08 

Es wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung von 2108-06, 2108-07-A als 
Sondierungsbereiche - auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Ge-
samtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen ver-
wiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes (S. insb. 47) und zur 
Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Die Errichtung von Ferienparken im Regierungsbezirk ist nicht von dieser Abgra-
bung abhängig. Es wird auf die vielfältigen bereits bestehenden Gewässer und 
attraktiven Landschaften im Regierungsbezirk hingewiesen. 
Zur Unterstützung durch die Gebietskörperschaft und Abstimmung mit deren Belan-
gen wird ergänzend auf die Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen 
Bedarfen und Standortsicherungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse 
„Allgemeines“ verwiesen (Ausschlussgründe bei den abgelehnten Bereichen zu 
gravierend – auch angesichts der Abstimmung mit Belangen der Stadt und ihrer 
Zustimmung und eventueller örtlicher Akzeptanz).  
s. auch AGV zur Anregung Kev/421/1 
Den Anregungen und Bedenken wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung 
von 2108-06, 2108-07-A als Sondierungsbereiche - nicht gefolgt. Die weiteren 
Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, ändern aber in der Abwägung 
nichts an der Entscheidung. 
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Die Vorhabensfläche liegt außerhalb bestehender Wasserschutzzonen. 
Die Interessensbereiche Nr. 2108-07 B und 2108-08 im südlichen Teil der 
Vorhabensfläche liegen lediglich in einem im Regionalplan Düsseldorf 
dargestellten Wasserreservegebiet. Anhaltspunkte dafür, dass das Vor-
haben eine Beeinträchtigung der - bislang planerisch nicht einmal an-
satzweise konkretisierten - zukünftigen Trinkwassergewinnung im Bereich 
des im Regionalplan Düsseldorf dargestellten Wasserreservegebiets 
hervorrufen könnte, sind ebenfalls nicht ersichtlich. Dies hat das VG 
Düsseldorf in seinem rechtskräftigen Urteil vom Oktober 2003 bereits 
festgestellt 

Kevelaer 2108-06,  
2108-07-A, -B u. 

-C, 
2108-08 

(betr. I-Bereiche 
/ Teilbereiche) 

Es wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung von 2108-06, 2108-07-A als 
Sondierungsbereiche - auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Ge-
samtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen ver-
wiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen. An dem Bestehen wasserwirtschaftlicher Ablehnungsgründe ändern bei 
den abgelehnten Interessensbereichen auch die Urteilsangaben nichts. 

Die Aufstandsfläche für die Bandstraße liegt am äußersten Rand eines 
durch Landschaftsplan ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiets. Im 
Landschaftsschutzgebiet ist es unter anderem verboten, bauliche Anlagen 
zu errichten. Soweit die Errichtung der Bandstraße nicht ohnehin von der 
landschaftsschutzrechtlichen Unberührtheitsklausel erfasst ist, besteht 
jedoch zumindest ein Anspruch auf Erteilung einer Befreiung von dem 
Verbot des Landschaftsplans. Die Abbaufläche selbst und das Betriebs-
gelände befinden sich dagegen außerhalb besonders geschützter Teile 
von Natur und Landschaft. 
Die in der Gesamtbereichstabelle sowie in der SUP-Teilbereichstabelle 
getroffene Aussage, dass die Vorhabensfläche an einen wertvollen Gra-
ben angrenzt, ist darüber hinaus korrekturbedürftig. Denn der an die 
Vorhabensfläche angrenzenden Vorselaerer Ley fehlt aufgrund ihres 
gradlinigen Verlaufs die anzustrebende Naturnähe. Ökologische Funktio-
nen kann sie daher nur eingeschränkt wahrnehmen. Die von unserer 
Mandantin geplanten landschaftspflegerischen Maßnahmen sehen daher 
die naturnahe Gestaltung der Vorselaerer Ley vor. Insoweit liegen auch 
die Voraussetzungen für die Erteilung einer Befreiung von dem land-
schaftsschutzrechtlichen Verbot der Veränderung eines Wasserlaufs vor. 
 
Soweit in der Gesamtbereichstabelle sowie in der SUP-
Teilbereichstabelle auf die Betroffenheit eines Niederungsbereichs durch 
das geplante Vorhaben unserer Mandantin hingewiesen wird, ist klarzu-
stellen, dass Niederungsbereiche lediglich für die temporäre Anlage einer 
Bandstraße in Anspruch genommen werden. Im Übrigen werden dort 
lediglich landschaftspflegerische Maßnahmen durchgeführt, die schon 
keinem landschaftspflegerischen Verbot unterliegen. Schließlich erfolgt 
als Kompensation für die Inanspruchnahme einer etwa 8.600 m2 großen 
Waldfläche im Norden der geplanten Vorhabensfläche eine Ersatzauffors-
tung im Bereich des Betriebsgeländes in einer Größe von 48.150 m2. 
 

Kevelaer 2108-06,  
2108-07-A, -B u. 

-C, 
2108-08 

Es wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung von 2108-06, 2108-07-A als 
Sondierungsbereiche - auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Ge-
samtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen ver-
wiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
s. AGV zur Anregung Kev/421/1 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Die Angaben zur Vorselaer Ley im Umweltbericht sind korrekt, auch wenn Gewäs-
ser fast immer noch – auch ohne Abgrabungen – ökologisch optimiert werden kön-
nen. 
Zur Thematik von Befreiungen etc. wird auch auf die Angaben in der rechten Syn-
opsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 in der Synopse All-
gemeines verwiesen. 
Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pauschalierend fest-
gelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“) und 
dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur teilweisen Betroffenheit 
auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung kommen, so dass insgesamt 
die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
Den Anregungen und Bedenken wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung 
von 2108-06, 2108-07-A als Sondierungsbereiche - nicht gefolgt. Die weiteren 
Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, ändern aber in der Abwägung 
nichts an der Entscheidung. 

 

Ohne die zeitnahe Realisierung des geplanten Tagebaus droht unserer 
Mandantin eine existenzielle Gefährdung mit allen negativen Folgen für 
Arbeitsplätze und Region. 
Von der Betriebsschließung wären nicht nur die derzeit noch am Betriebs-
standort Weeze beschäftigten 9 Mitarbeiter unserer Mandanten betroffen. 
Mittelbar wären vielmehr auch die Arbeitsplätze der für unsere Mandantin 
tätigen Transportunternehmen bedroht. 

Kevelaer / 
Weeze 

2108-06,  
2108-07-A, -B u. 

-C, 
2108-08 

Es wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung von 2108-06, 2108-07-A als 
Sondierungsbereiche - auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Ge-
samtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen ver-
wiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
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 Darüber hinaus hält die Stadt Kevelaer die Realisierung des im Zuge der 
Abgrabung geplanten Erholungsgebiets mit vielfältigen, attraktiven Frei-
zeitangeboten aus städtebaulicher Sicht für dringend erforderlich. Hier-
durch werden bedeutende Werte für die Region geschaffen. Alleine die 
Stadt Kevelaer und die Gemeinde Weeze würden bei Zulassung des 
Vorhabens folgende Leistungen erhalten: 
Stadt Kevelaer: 
- Unentgeltliche Herstellung und Übereignung eines Naturfreibades mit 
ausgedehnten Schwimmer- und Nichtschwimmerzonen, Strand und Lie-
gewiese mit Spiel- und Ruhezonen und eines Parkplatzes binnen 9 Jah-
ren, circa 10 ha, Kapazität circa 5.000 Personen. 
- Unentgeltliche Übereignung des restlichen südöstlichen Sees nach 
weiteren 5 Jahren, circa 16 ha. 
- Unentgeltliche Übereignung des nordwestlichen Sees nach Beendigung 
der Abgrabung, circa 56 ha. 
- Unentgeltliche Herstellung eines Rundwanderwegs in den Abstands- 
und Uferzonen des nordwestlichen Sees im Zuge der Rekultivierung, 
Länge circa 4,1 km. 
- Unentgeltliche Herstellung eines Rundwanderwegs in den Abstands- 
und Uferzonen des nordwestlichen Sees im Zuge der Rekultivierung, 
Länge circa 4,J km. 
- Projektbezogene Vergütung in Höhe von   € 0,36/1,95583 je Kubikmeter 
entnommener verwertbarer Sande und Kies, bei dem zum Abbau bean-
tragten Volumen von rund 9,29 Mio. m3 insgesamt circa t 1.710.000, 
zahlbar in 33 gleichen Jahresraten. 
- Kaufpreis für Abgrabungsgrundstücke: € 106.649,92, zahlbar binnen 
eines Monats. 
- Verkauf der Flächen des Ferienparks zum Ackerwert von € 4,35/m2, bei 
circa 13,9 ha insgesamt ca. € 604.650,00; Zahlung durch Verrechnung mit 
der projektbezogenen Vergütung (1.5). Die Wertschöpfung durch Bau-
landschaffung  verbleibt der Stadt. 
Gemeine Weeze 
- Unentgeltliche Freigabe der für die Herstellung einer neuen Anbindung 
des Flughafens an die K 37 notwendigen Wegeparzelle G5 nebst der zur 
Verbreiterung notwendigen Grundstücksstreifen, circa 200 m. 
- Unentgeltliche Übereignung der ausgebauten Zufahrt zwischen der 
Heesstraße (Alte Zollstraße) und der Wegeparzelle 25 als Teil der neuen 
Anbindung des Flughafens an die K 37, circa 700 m. 
- Unentgeltliche Herstellung eines Rad-/Wanderweges parallel zur K 37 in 
Fortführung des auf dem Abgrabungsgelände der GMG zu erstellenden 
Rad-/Wanderwegs bis zur Heesstraße (Alte Zollstraße), circa 1,5 km. 

Kevelaer / 
Weeze 

2108-06,  
2108-07-A, -B u. 

-C, 
2108-08 (und 

betr. nebenste-
hend angespro-
chene Bereiche) 

Es wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung von 2108-06, 2108-07-A als 
Sondierungsbereiche - auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Ge-
samtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen ver-
wiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Die Ausschlussgründe sind bei den nicht als BSAB oder Sondierungsbereich vorge-
sehenen Bereichen zu gewichtig, als dass die nebenstehenden Aspekte zu geän-
derten Entscheidungen führen können.  
Die Errichtung von Ferienparken im Regierungsbezirk ist nicht von dieser Abgra-
bung abhängig. Es wird auf die vielfältigen bereits bestehenden Gewässer und 
attraktiven Landschaften im Regierungsbezirk hingewiesen. 
Die eventuellen lokalen Vorteile sind im Übrigen sind nicht geeignet, die gewichtigen 
Ausschlussgründe zu kompensieren und sie sind auch 
kein Alleinstellungsmerkmal, denn auch mit anderen Abgrabungsvorhaben könnten 
im Einzelfall positive lokale Effekte erzielt werden. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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 Flächen außerhalb der Ausschlussbereiche 
Zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens ist unsere Mandantin darauf 
angewiesen, dass ihr kurzfristig in dem vorstehend angemeldeten Umfang 
geeignete Flächen für ein neues Rohstoffgewinnungsvorhaben zur Verfü-
gung stehen. Für den Fall, dass das unter Ziffer 2.1 aufgeführte Projekt 
nicht vollständig als BSAB im Regionalplan dargestellt werden sollte, 
melden wir für unsere Mandantin vorsorglich bereits zum jetzigen Zeit-
punkt das Bestehen entsprechender Abgrabungsinteressen auf allen im 
Umweltbericht auf Seite 22 f. lediglich abstrakt genannten Flächen außer-
halb der Ausschlussbereiche an. 
 

Planungs-
gebiet 

Diverse Es wird - bis auf die weiterhin vorgesehene Abbildung von 2108-06, 2108-07-A als 
Sondierungsbereiche - auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Ge-
samtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen ver-
wiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Anmeldung eines Interesses an allen im Umweltbericht auf Seite 22 ff. lediglich 
abstrakt genannten Flächen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allgemeines 
verwiesen. 
 Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

I-W64 

Schreiben vom 14.09.2007 
- Allgemeine Bedenken u.a. gegen Planansatz, Ziel, Erläuterungen und 
Erläuterungskarte 
(Inhalte sind thematisch über die Anregung A/422/1b und die weiteren 
Stellungnahmen in der allg. Synopse, insb. der Beteiligten 413-424 abge-
deckt) 
- Darstellung des Bereiches als BSAB. 
Nassabgrabung. 

Rheinberg 2508-07-A, -B, -
C u. -D 

Zu den allgemeinen Aspekten: 
Zum allgemeinen Teil der Stellungnahme wird auf die AGVs in der Synopse Allge-
meines verwiesen - insb. zur Anregung A/422/1b und zu den sonstigen Anregungen 
der Beteiligten 413-424. Den Bedenken wird nicht gefolgt, soweit sie nicht durch den 
zweiten Entwurf und – aktueller - der Anlage A zu den Synopsen bereits berücksich-
tigt wurden. 
 
Zu den weiteren Aspekten: 
Es wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht ersichtlichen Gründen vorgesehe-
ne) Abbildung von 2508-07-A als Sondierungsbereich - auf die Ausschlussgründe 
gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Ergänzend wird zu der gesamten Stellungnahme auch auf den AGV zur Anregung 
Rh/415/1 in der kommunalen Synopse Rheinberg verwiesen. 
Ebenso wird auf die regionalplanerische Bewertung der Anregung II-W25 (aus 2. 
Beteiligungsrunde) verwiesen, da die dortigen Ausführungen zum Unternehmen und 
zum Vorhaben in vielen Passagen identisch mit den nebenstehend zusammenge-
fassten vorhabens- und firmenbezogenen Angaben sind. 
Den Anregungen und Bedenken wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht er-
sichtlichen Gründen vorgesehene) Abbildung von 2508-07-A als Sondierungsbe-
reich -  nicht gefolgt. 
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Erweiterung ist von existenzieller Bedeutung für die Firma genehmigtes 
Rohstoffvorkommen in Kürze erschöpft; bereits 1993 Planfeststellung 
beantragt bei Bezirksregierung; Ablehnung von Bezirksregierung wegen 
Widerspruch mit Ziele der des GEP 1986 im Jahr 1998 und außerdem 
widerspreche Vorhaben auch in Aufstellung befindliche GEP 1999; Klage 
hatte keinen Erfolg; 2005 ausschließlich wegen Lage eines Teils im mit 
Abgrabungsverbot belegten Landschaftsplan abgelehnt;  
 
Daraufhin neuer Planfeststellungsantrag für außerhalb des Landschafts-
schutzgebietes gelegenen Teil beim Kreis; 2006 Feststellung, dass Berg-
behörde zuständig ist; Beteiligung der TÖBs und Offenlage veranlasst; es 
ergaben sich keinerlei Ablehnungsgründe; vielmehr ist Vorhaben im 
positiven Sinne Entscheidungsreif; dies zeige, dass das Vorhaben auch in 
der Bevölkerung hohe Akzeptanz habe; Ohne zeitnahe Realisierung 
müsste Betriebsstandort geschlossen werden, 10 Arbeitsplätze wären 
unmittelbar betroffen; bei Anwendung eines „anerkannten“ Multiplikators 
von 35 ergäben sich 350 Arbeitsplätze in den im engen Zusammenhang 
stehenden Wirtschaftsbereichen im näheren und weiteren Umfeld (inkl. 
Personen, die von der Kaufkraft leben); Verlust hätte in von hoher Arbeits-
losigkeit betroffenen Region schwere, nachhaltige Folgen, die nicht im 
öffentlichen Interesse lägen; vielmehr bestehe angesichts der ohnehin 
hohen Arbeitslosigkeit in NRW ein vordringliches Interesse der Allge-
meinheit daran, dass Arbeitsplätze gesichert werden und neue geschaffen 
werden und so ein Anstieg der Arbeitslosenquote vermieden werden 
(Verweis auf Urteil des OVG Saarlouis, Beschluss vom 15.07.1996 etc.); 
Abgrabung reicht für 4 Jahre, direkte Anbindung an K 31; Transport er-
folgt überwiegend nach Norden zur B 510 mit Anschluss an A 42; Aus-
weisung als BSAB wird angeregt 
 
Ferner wird angeregt, auch 2508-07-B und 2508-07-C als BSAB auszu-
weisen, würde Aufrechterhaltung des Betriebsstandortes für mindestens 
weitere 3 Jahre ermöglichen. Einbeziehung der im Landschaftsschutzge-
biet gelegenen Teilfläche würde Flächenzuschnitt erheblich verbessern 
und eine vollständige Ausnutzung der Lagerstätte ermöglichen. 

Rheinberg 2508-07-A, -B, -
C u. –D 

(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche – 
evtl. ohne D) 

Es wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht ersichtlichen Gründen vorgesehe-
ne) Abbildung von 2508-07-A als Sondierungsbereich - auf die Ausschlussgründe 
gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. 
 
Ablehnungsgründe auf der Ebene des Zulassungsverfahrens liegen derzeit vor, da 
das Vorhaben dem Regionalplan widerspricht. 
 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt.  
 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
 
Die weiteren Ausführungen (u.a. zum Flächenzuschnitt) werden zur Kenntnis ge-
nommen, ändern in der Abwägung aber nichts an den Entscheidungen. Bei den 
abgelehnten Bereichen sind die Ausschlussgründe zu gewichtig. 

Vorhaben ist nicht nur Erweiterung eines BSAB, sondern Erweiterung 
einer aktiven Abgrabung 

Rheinberg 2508-07-A, -B, -
C u. –D 

(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche – 
evtl. ohne D) 

Zur Thematik der Neuansätze / Erweiterungen / Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen.  
Die Einstufungen in der Gesamtbereichstabelle sind  korrekt, obwohl es im Westen 
auch eine Erweiterung einer bestehenden Abgrabung ist. 

 

Vorhaben unterfällt der Ausnahmeregelung in Ziel 1 Abs. 5 Satz 1 lit a). 
Daher Anregung der Darstellung als BSAB 

Rheinberg 2508-07-A, -B, -
C u. –D 

(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche – 
evtl. ohne D) 

 

Die Ausführung zur Qualifizierung für die Anwendung der geplanten Sonderregelung 
werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird jedoch auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen.  
Für zusätzliche BSAB besteht derzeit kein Bedarf. 
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Der Lage der Vorhabensflächen im Landschaftsschutzgebiet kann durch 
entsprechende Renaturierung Rechnung getragen werden; Unberührt-
heitsklausel für BSAB gegeben im, Landschaftsplan. 

Rheinberg 2508-07-B, -C 
u. –D 

(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche im 

LSG – evtl. 
ohne D) 

Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der Bereich verfügt über eine Lagerstättenmächtigkeit von durchschnitt-
lich etwa 15 Metern und eine sehr gute Rohstoffqualität. 

Rheinberg 2508-07-A, -B, -
C u. –D 

(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche – 
evtl. ohne D) 

Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Soweit sie als Anregungen und 
Bedenken gemeint sind, wird diesen nicht gefolgt 
 

 

Folgenutzung sieht sukzessive Renaturierung für Zwecke des Biotop- und 
Artenschutzes vor und würde ökologische Situation erheblich verbessern; 
Fläche derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt; nachteilige Auswirkun-
gen auf Moersbachniederung sind nicht zu erwarten; Renaturierungspla-
nung berücksichtigt Planungen zur Renaturierung des Moersbaches. 

Rheinberg 2508-07-A, -B, -
C u. –D 

(betr. Bereiche/ 
Teilbereiche – 
evtl. ohne D) 

Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes (S. insb. 47) und zur 
Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den Anre-
gungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

I-W65 

Schreiben vom 14.09.2007 
- Allgemeine Bedenken u.a. gegen Planansatz, Ziel, Erläuterungen und 
Erläuterungskarte 
(Inhalte sind thematisch über die Anregung A/422/1b und die weiteren 
Stellungnahmen in der allg. Synopse, insb. der Beteiligten 413-424 abge-
deckt) 
-Darstellung der Bereiche als BSAB. 
 

Kevelaer 2108-09-A, -B u. 
-C 

Zu den allgemeinen Aspekten: 
Zum allgemeinen Teil der Stellungnahme wird auf die AGVs in der Synopse Allge-
meines verwiesen - insb. zur Anregung A/422/1b und zu den sonstigen Anregungen 
der Beteiligten 413-424. Den Bedenken wird nicht gefolgt, soweit sie nicht durch den 
zweiten Entwurf und – aktueller - der Anlage A zu den Synopsen bereits berücksich-
tigt wurden. 
 
Zu den weiteren Aspekten: 
Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Beim Kreis Kleve wurde bereits ein Planfeststellungsverfahren nach WHG 
durchgeführt; Antrag 1997 abgelehnt, weil Vorhaben nicht im Gebietsent-
wicklungsplan lag und als raumbedeutsames Vorhaben den Zielen der 
Raumordnung widerspreche – außerdem liege Vorhaben in einem durch 
den Landschaftsplan ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet, in dem 
Abgrabungen verboten seien und Befreiungsvoraussetzungen seien nicht 
gegeben; OVG Münster hob den Ablehnungsbescheid auf Klage der 
Mandantin auf und Verpflichtete Kreis neu zu bescheiden; Urteil ist recht-
kräftig; im nachfolgenden Verfahren keine neuen Gesichtspunkte; 2006 
dann Feststellung, dass Bergverwaltung zuständig ist; Verfahren wurde 
erneut durchgeführt; wiederum ergaben sich keine Ablehnungsgründe;  
Anregung der Darstellung als BSAB; würde Betriebszeit von etwa 17 
Jahren ermöglichen 
Der Bereich verfügt über eine Lagerstättenmächtigkeit von durchschnitt-
lich 13 Metern  und eine sehr gute Rohstoffqualität. Folgenutzung sieht 
sukzessive Renaturierung für Zwecke des Biotop- und Artenschutzes vor 
(gesellschaftlicher Mehrwert). 

Kevelaer 2108-09-A, -B u. 
-C 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes (S. insb. 47) und zur 
Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Soweit sie als Anregungen und 
Bedenken gemeint sind  wird  ihnen nicht gefolgt. 

 

Der Ausschlussgrund „Lage im Landschaftsschutzgebiet“ nicht akzepta-
bel; steht nach den rechtskräftigen Feststellungen des OVG Zulassung 
nicht entgegen.  
Vorhabensflächen liegen nicht Pufferzone von FFH-Gebiet und schutz-
würdige Biotope sind entgegen dem in der Gesamtbereichstabelle er-
weckten Anschein nicht betroffen. 
Die Vorhabensflächen liegen außerhalb von festgesetzten oder geplanten 
Wasserschutzgebieten.  Anhaltspunkte dafür, dass das Vorhaben eine 
Beeinträchtigung der – bislang planerisch nicht ansatzweise konkretisier-
ten – zukünftigen Trinkwassergewinnung im Bereich des im Regionalplan 
dargestellten Wasserreservegebietes hervorrufen könnte, sind ebenfalls 
nicht ersichtlich.  Die habe OVG Münster 2003 in rechtskräftigem Urteil 
festgestellt. Aussage, es könne sich eine Grenzverschiebung ergeben, 
sind unhaltbar. 

Kevelaer 2108-09-A, -B u. 
-C 

s. AGV zur Anregung Kev/421/1 in der kommunalen Synopse Kevelaer 
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Schreiben vom 21.02.2008 (Anlage zum Schreiben vom 05.03.2008) 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
Hinweis:  
Das Unternehmen, dass im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung zu 
den aufgeführten Interessensbereichen Stellung genommen hat, ist nicht 
identisch mit dem Unternehmen aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
. 

Kevelaer 2108-09-A, -B u. 
-C 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassungen 
unter Berücksichtigung der aktuelleren Anlage A zu den Synopsen) bereits berück-
sichtigt werden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Anmerkungen: Die Lage eines Abbauvorhabens in einem Landschafts-
schutzgebiet muss keinen Konflikt mit den Entwicklungszielen darstellen, 
sondern kann durch eine naturnahe Herrichtung und Einbindung in die 
Landschaft auch die Entwicklungs- und Schutzziele eines LSG unterstüt-
zen. Zumal es in der Vergangenheit gängige Praxis war, für Abgrabungen 
eine Befreiung nach § 69 LG NW vom Abgrabungsverbot im LSG zu 
erteilen, wenn das Herrichtungsziel mit den Entwicklungszielen für das 
LSG vereinbar war. 
 

Kevelaer 2108-09-A, -B u. 
–C 

 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit 
Abgrabungsverbot wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allge-
meines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen. Den Anregungen und 
Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den 
Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

II-W22 
(Teil 1) 

 
(II-W22 

ist mehr-
fach in 
der Ta-
belle ab 

den 
Seiten 

273, 284 
und 215) 

Es ist nicht nachzuvollziehen, dass das Kriterium schutzwürdiger Boden 
(SWB1 – natürliche Bodenfruchtbarkeit) für Neuaufschlüsse angesetzt 
wird und dadurch ansonsten konfliktarme Bereiche als Sondierungsbe-
reich ausgeschlossen werden. Die im Interessensgebiet und dem an-
schließenden Umfeld vorherrschenden Braunerden werden derzeit vor-
nehmlich intensiv ackerbaulich genutzt. Die damit verbundenen nut-
zungsbedingten Einträge in den Boden wirken sich negativ auf den natür-
lichen Bodenhaushalt aus. Die Schutzwürdigkeit der im Vorhabensgebiet 
anstehenden Braunerden und Gleye ist demnach gemindert und in Rela-
tion zu dem großen Verbreitungsareal dieses Bodentyps in der betreffen-
den Region zu bewerten. Die Böden sind weder selten, noch zeichnen sie 
sich durch eine besondere Naturnähe aus. Eine besondere Schutzwür-
digkeit nach § 1 LBodSchG NW ist daher nicht abzuleiten, wie im Übrigen 
auch die in der "Digitalen Karte der schutzwürdigen Böden im Auskunfts-
system der BK 50 NRW" erfolgte Zuordnung der anstehenden Böden 
lediglich zu der niedrigsten Schutzwürdigkeitsstufe 1 (schutzwürdig) 
belegt. 

Kevelaer 2108-09-A, -B u. 
–C 

(in den betr. 
Teilbereichen) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den Anregungen und 
Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Die Trinkwassereinzugsgebiete werden nur randlich betroffen. Durch ggf. 
Anpassung der Abbauplanung oder Fachgutachten könnten die Bedenken 
ausgeräumt werden. Es wird auf die Möglichkeit der Einzelfallprüfung in 
Wasserschutzzone IIIB verwiesen.  

Kevelaer 2108-09-A, -B u. 
–C 

(in den betr. 
Teilbereichen) 

 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien (z.B. Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot, BSN-
Darstellung im Regionalplan) wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pau-
schalierend festgelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse 
„Allgemeines“) und dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur 
teilweisen Betroffenheit auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung 
kommen, so dass insgesamt die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen. 

Sollten Nachweise zu größeren Mächtigkeiten oder besonders guten 
Qualitäten der Lagerstätte z. B. anhand von Bohrungen vorliegen, sollte 
dies der Bezirksregierung bekannt gemacht werden, da die Karten des 
GD im Wesentlichen auf Grundlage der dort vorhandenen Bohrdatenbank 
erstellt wurde. Detailliertere Kenntnisse zu den einzelnen Lagerstätten 
können da sicher weiterhelfen. 

Kevelaer 

 
2108-09-A, -B u. 

–C 
(in den betr. 

Teilbereichen) 
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  

 

Im 300 m-Pufferbereich zum FFH-Gebiet kann in einem ersten Schritt im 
Rahmen einer Vorabschätzung geprüft werden, ob das Vorhaben im 
konkreten Fall überhaupt geeignet ist, das NATURA 2000-Gebiet (FFH- 
oder Vogelschutzgebiet) erheblich beeinträchtigen zu können (FFH-
Vorprüfung). Kann die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung 
nicht ausgeschlossen werden, ist anschließend eine umfassende FFH-
Verträglichkeitsprüfung erforderlich. Als schutzwürdige Biotope (LÖBF) 
sind ausschließlich die Bereiche unmittelbar an den Kendeln 
(Kirchbruchsley/Wettetley) ausgewiesen. Ich gehe davon aus, dass ein 
entsprechender Abstand zu den Fließgewässern eingehalten wird, sodass 
keine Beeinträchtigungen dieser Biotope zu erwarten sind. Das betrifft 
auch den besonders schutzwürdigen Boden unmittelbar im Bereich der 
Kendel. 

Kevelaer 2108-09-A, -B u. 
–C 

(in den betr. 
Teilbereichen) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Hinsichtlich der in Einzelfällen nur randlichen/teilweisen Betroffenheit von Aus-
schlusskriterien (z.B. Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot, BSN-
Darstellung im Regionalplan) wird darauf hingewiesen, dass der Plangeber pau-
schalierend festgelegte regelmäßige Ausschlusskriterien anwenden darf (siehe die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/413/1 in der Synopse 
„Allgemeines“) und dass in den betreffenden Interessensbereichen bei einer nur 
teilweisen Betroffenheit auch noch andere Ausschlusskriterien zur Anwendung 
kommen, so dass insgesamt die gesamte Fläche auszuschließen ist. 
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen.  
Zur Thematik der Biotope wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter "Ausgleichsvorschlag" zur Anregung A/ 413/1 in der Synopse All-
gemeines verwiesen. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Hinweis:  
Das Unternehmen, dass nachfolgend zu den aufgeführten Interessensbe-
reichen Stellung genommen hat, ist nicht identisch mit den Einwendern I-
W65 und II-W22 
Schreiben vom 03.03.2008 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
Neuaufschluss einer Nassabgrabung. 

Kevelaer, 
Dormagen, 

Diverse 

 
 

 

 

Insb.  
2108-09-A, -B u. 

–C; 
2301-04-A u. B, 
2301-05-A u.  B. 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassungen 
unter Berücksichtigung der aktuelleren Anlage A zu den Synopsen) bereits berück-
sichtigt werden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

(Allgemeine Passagen zur 51. Änderung (vor nachfolgend thematisierten 
vorhabens- und firmenbezogen Angaben im Einzelnen)) 

Diverse Diverse Die entsprechenden hier nicht aufgeführten Argumente wurden weitestgehend 
wortgleich bei den Anregungen II-W24 bis II-W39 eingereicht. Der Anregungstext 
wird exemplarisch einmal im Anhang zu dieser Tabelle wiedergegeben. Bezüglich 
der regionalplanerischen Bewertung wird auf die  Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 

II-W32 

Seit mehr als zwei Jahrzehnten betreibt unsere Mandantin In der Stadt 
Dormagen östlich des Ortsteils Straberg in völligem örtlichem Einklang ein 
Unternehmen zur Gewinnung und Vermarktung von Sand und Kies. Im 
Zuge der bisherigen Abgrabungstätigkeit ist der so genannte Balgheimer 
See entstanden, der aufgrund seiner bereits derzeit hohen ökologischen 
Bedeutung im Landschaftsplan "Dormagen" des Rhein-Kreises Neuss als 
Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde. 
Da das genehmigte Rohstoffvorkommen spätestens in 2 bis 3 Jahren 
erschöpft sein wird, hatte unsere Mandantin bereits im August 2004 beim 
Rhein-Kreis Neuss eine Erweiterung der bestehenden Abgrabung in 
östlicher Richtung (Abgrabungserweiterung Balgheimer See) beantragt. 
Sie dient der Standortsicherung des vorhandenen Betriebs. Im Rahmen 
der daraufhin vom Rhein-Kreis Neuss eingeleiteten, inzwischen weitge-
hend abgeschlossenen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wur-
den Bedenken im Wesentlichen nur wegen der Nichtdarstellung der Vor-
habensfläche als BSAB im Regionalplan Düsseldorf sowie wegen deren 
Lage in der Schutzzone III B des Wasserschutzgebiets "Auf dem Grind" 
vorgetragen. Die Rechtmäßigkeit dieser Wasserschutzgebietsverordnung, 
insbesondere des darin für die Schutzzone III B statuierten Abgrabungs-
verbots, wird derzeit in einem Berufungsverfahren vor dem OVG Münster 
einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen. Der Rhein-Kreis Neuss hat 
deshalb eine Entscheidung über den Erweiterungsantrag unserer Man-
dantin zurückgestellt, bis eine rechtskräftige Entscheidung des OVG 
Münster in dem Parallelverfahren vorliegt. 
Es wird deshalb angeregt, die Vorhabensfläche als BSAB auszuweisen. 

Dormagen 2301-04-A u. B, 
2301-05-A u.B. 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassungen 
unter Berücksichtigung der aktuelleren Anlage A zu den Synopsen) bereits berück-
sichtigt werden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 
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 Entgegen der Darstellung in der Gesamtbereichstabelle handelt es sich 
bei dem geplanten Vorhaben nicht um einen Neuaufschluss bzw. die 
bloße Erweiterung eines BSAB, sondern um die Erweiterung einer bereits 
bestehenden, aktiven Abgrabung unserer Mandantin. Es ermöglicht mit 
einem gewinnbaren Rohstoffvolumen von etwa 4,1 Mio. m3 die Aufrecht-
erhaltung des Betriebs am vorhandenen Standort für weitere 21 Jahre. 
Die insgesamt 28,8 ha umfassende Vorhabensfläche weist bei sehr guter 
Rohstoffqualität eine Lagerstättenmächtigkeit von etwa 27 m auf. Sie 
verfügt über eine direkte Anbindung an die L 280. Von hier besteht über 
die Anschlussstelle Dormagen ein direkter Anschluss an die A 57 ohne 
Ortsdurchfahrt. 
Ebenso wie die bereits bestehenden Abgrabungsflächen soll die geplante 
Abgrabungserweiterung ausschließlich für Zwecke des Biotop- und Arten-
schutzes renaturiert werden. Die Renaturierung orientiert sich maßgeblich 
an den Maßnahmen des Pflege- und Entwicklungsplans für das angren-
zende Naturschutzgebiet "Balgheimer See". Unter Berücksichtigung 
mehrerer nachgewiesener seltener oder gefährdeter Tier- und Pflanzenar-
ten sollen dort möglichst großflächige Offenlandbiotope entstehen, um 
speziell an jene Lebensräume gebundene Arten zu fördern. Die im Zuge 
der Renaturierung vorgesehenen Maßnahmen (unter anderem Ausbau 
von Radwegen, Errichtung von Aussichtspunkten) verbessern darüber 
hinaus die "Erlebbarkeit" des Naturschutzgebiets. Trotz Lage der Vorha-
bensfläche in einem festgesetzten Landschaftsschutzgebiet wird die 
Planung unserer Mandantin deshalb von der Unteren Landschaftsbehörde 
des Rhein-Kreises Neuss ausdrücklich begrüßt. Auch die im Planfeststel-
lungsverfahren beteiligten Naturschutzvereine haben der Planung unserer 
Mandantin grundsätzlich zugestimmt. 

Dormagen 2301-04-A u. B, 
2301-05-A u. B 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot wird auf die 
Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Dormagen“ zur Anregung Dor/422/1 
verwiesen. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassungen 
unter Berücksichtigung der aktuelleren Anlage A zu den Synopsen) bereits berück-
sichtigt werden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 
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 Seitens der Stadt Dormagen bestehen gegen das Vorhaben ebenfalls 
keine Bedenken. Auch hei den Grundeigentümern und Anwohnern ge-
nießt das Vorhaben uneingeschränkte Akzeptanz. Dies zeigt sich auch 
darin, dass im Rahmen der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung zur 51. Regi-
onalplanänderung keine Privateinwendungen gegen das Vorhaben vorge-
tragen wurden. 
Die Vorhabensfläche liegt zwar innerhalb einer festgesetzten Wasser-
schutzzone III B. Gegen die Rechtmäßigkeit der Wasserschutzgebiets-
verordnung bestehen jedoch erhebliche Bedenken. So weicht sie unter 
anderem erheblich von den Maßgaben des DVGW-Arbeitsblatts ab und 
berücksichtigt auch in keiner Weise den aktuellen fachtechnischen Er-
kenntnisstand hinsichtlich des beherrschbaren Gefährdungspotenzials 
von Nassabgrabungen in der Schutzzone IH B. Wegen der näheren 
Einzelheiten sei auf den der Bezirksregierung Düsseldorf bekannten, auf 
entsprechende Fachgutachten gestützten schriftsätzlichen Vortrag in dem 
parallel anhängigen Berufungsverfahren vor dem OVG Münster (Az.: 20 A 
628/05) verwiesen, in dem eine rechtliche Überprüfung der Wasser-
schutzgebietsverordnung "Auf dem Grind" ansteht. 
Durch hydrogeologische Fachgutachten wurde darüber hinaus belegt, 
dass infolge der Realisierung das geplanten Vorhabens konkret keine 
nachteilige Beeinflussung der Trinkwassergewinnung oder eine sonstige 
nachteilige Beeinflussung des Grundwassers zu besorgen ist. Die in der 
Gesamtbereichstabelle aufgestellte Behauptung, infolge der Abgrabungs-
erweiterung sei eine Grenzverschiebung des Wasserschutzgebiets mög-
lich, wird durch die vorliegenden fachgutachterlichen Untersuchungen wi-
derlegt. Den vorliegenden Fachgutachten, die durch die sachverständigen 
Stellungnahmen des Rhein-Kreises Neuss im vorausgegangenen Was-
serschutzzonenverfahren bestätigt werden, Ist die Bezirksregierung Düs-
seldorf nicht substanziiert entgegengetreten. 
Relevante klimatische Auswirkungen sind durch Abgrabungen zudem in 
der Regel nicht zu erwarten, somit auch nicht auf das in der Gesamtbe-
reichstabelle angesprochene Hauptluftaustauschgebiet. Offene Wasser-
flächen haben sogar eher klimatisch ausgleichende Wirkungen 

Dormagen 2301-04-A u. B, 
2301-05-A u. B 

Bezüglich der angesprochenen Wasserschutzaspekte wird auf die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/110/8 und 
A/413/1 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. Die regionalplanerischen wasser-
wirtschaftlichen Ausschlussgründe würden im Übrigen auch greifen, wenn es nicht 
zu einer Grenzverschiebung kommen würde. Dabei ist anzumerken, dass sich die 
Bezirksregierung besonders eingehend mit diesen Bereichen befasst hat (die Dez. 
54 vorliegenden wasserw. Gutachten etc. dazu können natürlich vom Regionalrat 
eingesehen werden). 
Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, ändern in der Abwä-
gung aber nichts an den Entscheidungen. So hat auch eine vermeintliche oder reale 
Akzeptanz der Anwohner und Grundeigentümer nicht das hinreichende Gewicht, um 
bei den abgelehnten Bereichen zu einer geänderten Entscheidung zu kommen. 
Die Lage im Hauptluftaustauschgebiet stellt kein Ausschlusskriterium bzgl. der 
Abbildung eines Sondierungsbereiches dar. Demnach wurden aufgrund dessen 
auch keine Interessensbereiche ausgeschlossen. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassungen 
unter Berücksichtigung der aktuelleren Anlage A zu den Synopsen) bereits berück-
sichtigt werden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 
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 Die teilweise Lage im Naturschutzgebiet (siehe Gesamtbereichstabelle zu 
Nr. 2301-04-B) steht der Darstellung der Vorhabensfläche als BSAB 
ebenfalls nicht entgegen. Bei dem betroffenen Naturschutzgebiet handelt 
es sich - wie oben bereits dargelegt - um die derzeit noch betriebene 
Abgrabung. Schutzzweck des wegen seiner regionalen Bedeutung für 
Amphibien, Libellen und Pflanzen- und Tierarten (Brut- und Gastvögel) 
der Rote Liste NRW, seiner Iokalen Bedeutung als Vernetzungsbiotop 
und seines hohen Entwicklungspotenzials festgesetzten Naturschutzge-
biets ist die Erhaltung und Entwicklung des Gewässers und seines Um-
felds mit seinen offenen Wasserflächen, Flach- und Steiluferbereichen, 
kiesig-sandigen Uferzonen, offenen  Böschungen mit primärer Dünenve-
getation sowie Böschungen mit ungelenker Gebüsch- und Primärwald-
entwicklung sowie die Wiederherstellung und Entwicklung des Abgra-
bungsgewässers und seines Umfelds für den Biotop- und Artenschutz, 
insbesondere für wassergebundene Tierarten und im Bereich der trocke-
nen Böschungen für Tier- und Pflanzenarten der primären Dünenvegeta-
tion. Eine Erweiterung des Balgheimer Sees und somit auch des natur-
schutzwürdigen Bereichs würde diese Schutzziele unterstützen. 

Dormagen 2301-04-A u. B, 
2301-05-A u. B 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Es wird zur nebenstehenden Thematik insb. auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltbe-
richtes verwiesen (Höhere Aufwertungspotentiale anderer Bereiche etc.). Zudem 
sollten sich hochwertige Bereiche irgendwann auch einmal ruhig und ohne weitere 
Störungen durch gewerbliche Nutzungen entwickeln können und sie sollten – soweit 
mit den Schutzzielen vereinbar – vom Menschen ohne weitere Störungen durch 
gewerbliche Nutzungen „erlebt“ werden können. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Im Bereich der letztgenannten Teilfläche kommen schließlich zwar wegen 
ihrer Fruchtbarkeit nach dem Auskunftssystem BK 50 des Geologischen 
Dienstes NRW als sehr schutzwürdig bzw. schutzwürdig eingestufte 
Böden (Parabraunerden) vor. Diese werden im Bereich der Vorhabensflä-
che sowie in deren Umfeld intensiv ackerbaulich, vornehmlich für Mals- 
und Weizenanbau genutzt. Die damit verbundenen nutzungsbedingten 
Einträge in den Boden wirken sich negativ auf den natürlichen Boden-
haushalt aus. Dies bestätigen die im Zusammenhang mit dem geplanten 
Vorhaben von der erstellten hydrogeologischen, Ihrem Hause aus dem 
beim Rhein-Kreis Neuss anhängigen Planfeststellungsverfahren bekann-
ten Fachgutachten. Danach kommen im Untersuchungsraum vorwiegend 
mineralische Düngemittel zum Einsatz, sodass neben dem Nährstoffein-
trag die im Zuge der Düngung eingetragenen Säuremengen grundsätzlich 
hoch sein dürften. Der mit Säureanlieferung und Sickerwasserabfluss 
bewirkten Entkalkung und damit Versauerung des Bodens wird durch 
Aufkalkung entgegengewirkt. Weitere Beeinträchtigungen der anstehen-
den Böden sind durch die mit der landwirtschaftlichen Nutzung verbunde-
nen Einträge von Pflanzenschutzmitteln Fungiziden, Insektiziden und 
Herbiziden gegeben. Von einer "naturnahen" Nutzung kann daher aus 
fachgutachterlicher Sicht die Rede sein. 
Die Schutzwürdigkeit der im Vorhabensgebiet anstehenden Parabrauner-
den ist demnach gemindert und in Relation zu dem großen Verbreitungs-
areal dieses Bodentyps in der betreffenden Region zu bewerten. Sie sind 
weder selten, noch zeichnen sie sich durch eine besondere Naturnähe 
aus. Auch natur- und kulturhistorisch wertvolle Ausprägungen der Geolo-
gie oder Morphologie liegen nicht vor. Eine besondere Schutzwürdigkeit 
nach § 1 LBodSchG NRW ist daher nicht abzuleiten, wie im Übrigen auch 
die im Auskunftssystem BK 50 des Geologischen Dienstes NRW erfolgte 
Zuordnung der anstehenden Böden lediglich zu den Schutzwürdigkeits-
stufen 1 (schutzwürdig) und 2 (sehr schutzwürdig) belegt. 
Durch das geplante Vorhaben wird zudem der potenziell schutzwürdige 
Bodentyp im Verhältnis zu seinem Gesamtverbreitungsareal innerhalb 
des Landschaftsraums am Rande lediglich kleinräumig entfernt. Das 
teilweise Vorhandensein dieses Bodentyps schließt deshalb eine Inan-
spruchnahme des Vorhabensgebiets für die Rohstoffgewinnung nicht aus. 
Hieraus wird unzulässigerweise ein Tabukriterium abgeleitet. Das ergibt 
sich bereits daraus, dass das Auskunftssystem BK 50 aufgrund seiner 
Großmaßstäblichkeit sehr ungenau ist. Der Geologische Dienst NRW 
weist in den textlichen Erläuterungen zum genannten Kartenwerk selbst 
darauf hin, dass beim Übergang von der BK 50 auf die BK 5 30 % bis 50 
% der nach 8K 50 als schutzwürdig eingestuften Flächen entfallen. 
 

Dormagen 2301-04-A u. B, 
2301-05-A u. B 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird ergänzend auf die entsprechenden Angaben 
in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den Anregungen 
und Bedenken wird nicht gefolgt. 
 

 

Zu den in der Gesamtbereichstabelle angesprochenen Transportfernlei-
tungen wird schließlich ein ausreichender Abstand eingehalten. 

Dormagen 2301-05-A u. B Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Mandantin beabsichtigt, in der Stadt Kevelaer auf einer Fläche von insge-
samt etwa 34,2 ha einen Quarzkies- und Quarzsandtagebau Im Nass-
schnitt neu aufzuschließen. Für das geplante Vorhaben wurde vom Kreis 
Kleve bereits ein Planfeststellungsverfahren nach § 31 WHG durchge-
führt. Der entsprechende Antrag wurde von dort in 1997 zunächst mit der 
Begründung abgelehnt, die Antragsfläche sei im Gebietsentwicklungsplan 
für den Regierungsbezirk Düsseldorf nicht als BSAB dargestellt und 
widerspreche daher als raumbedeutsames Vorhaben den Zielen der 
Raumordnung. Außerdem liege die Vorhabensfläche in einem durch 
Landschaftsplan ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet, in dem Abgra-
bungen verboten seien. die Voraussetzungen für die Erteilung einer Be-
freiung von diesem Verbot seien nicht gegeben, Auf die Klage unserer 
Mandantin hob das OVG Münster den Ablehnungsbescheid mit Urteil vom 
Juli 2003 auf und verpflichtete den Kreis Kleve, den Planfeststellungs-
antrag neu zu bescheiden. Das Urteil ist rechtskräftig. Im nachfolgenden 
Verfahren ergaben sich keinerlei neue Gesichtspunkte. Im Januar 2006 ist 
dann festgestellt worden, dass nicht der Kreis Kleve, sondern die Berg-
verwaltung für das Vorhaben zuständig ist. Aus Gründen der Rechtssi-
cherheit hat die Bergverwaltung das Verwaltungsverfahren in Gänze 
erneut durchgeführt. Wiederum ergaben sich keinerlei Ablehnungsgründe. 
 
Es wird deshalb angeregt, die Vorhabensfläche als BSAB auszuweisen. 
Das geplante Vorhaben ermöglicht mit einem gewinnbaren Rohstoffvolu-
men von etwa 2,2 Mio. m3 eine Betriebszeit von etwa 17 Jahren. Die 
insgesamt 34,2 ha umfassende Vorhabensfläche weist bel sehr guter 
Rohstoffqualität eine Lagerstättenmächtigkeit von durchschnittlich etwa 13 
m auf. Sie verfügt über eine Anbindung an die L 362. 

Kevelaer 2108-09-A, 
2108-0_9-B und 

2108-09-C 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
Zur Thematik LSG wird auf den AGV zur Anregung Kev/421/1 in der kommunalen 
Synopse Kevelaer verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Der Zulassung des Vorhabens stehen Ziele des Regionalplans entgegen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen, ändern in der Abwägung aber nichts an der Ent-
scheidung 

 

Im Rahmen der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung zur 51. Regionalplanän-
derung wurden keine Privateinwendungen gegen das Vorhaben vorgetra-
gen. 
 
Der geplante Tagebau soll ausschließlich für Zwecke des Biotop- und 
Artenschutzes renaturiert werden. Über die Anforderungen der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung hinausgehend werden an den Tage-
bau angrenzende Flächen in der Fleuthniederung, die derzeit einer inten-
siven landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen, aus der Nutzung genom-
men und ebenfalls unter Gesichtspunkten des Biotop- und Artenschutzes 
gestaltet. Hierdurch entsteht ein erheblicher gesellschaftlicher Mehrwert. 

Kevelaer 2108-09-A, 
2108-0_9-B und 

2108-09-C 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Das Fehlen weiterer Privateinwendungen zum Vorhaben im Rahmen der 1. Öffent-
lichkeitsbeteiligung haben angesichts der gravierenden Ausschlussgründe bei den 
als BSAB oder Sondierungsbereich ausgeschlossenen Bereichen kein hinreichen-
des Gewicht, um zu geänderten Bewertungen zu führen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes (S. insb. 47) und zur 
Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen, ändern in der Abwägung aber nichts an der Ent-
scheidung 
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Die Lage der Vorhabensfläche in einem festgesetzten Landschafts-
schutzgebiet steht dar Zulassung des Vorhabens nach den rechtskräfti-
gen Feststellungen des OVG Münster nicht entgegen. Die Vorhabensflä-
che liegt entgegen der Darstellung in der Gesamtbereichstabelle auch 
nicht innerhalb der 300 m-Pufferzone des FFH-Gebiets "Fleuthkuhlen". 
Dieses FFH-Gebiet befindet sich vielmehr etwa 5 km Luftlinie südöstlich 
der Vorhabensfläche und kann damit offenkundig nicht durch das geplan-
te Vorhaben nachteilig betroffen werden. 
Schutzwürdige Biotope nach dem Biotopkataster des LANUV werden von 
dem geplanten Vorhaben entgegen dem in der Gesamtbereichstabelle 
erweckten Anschein ebenfalls nicht betroffen. 

Kevelaer 2108-09-A, 
2108-0_9-B und 

2108-09-C 

Es wird auf den AGV zur Anregung Kev/421/1 in der kommunalen Synopse Kevela-
er verwiesen. 

Die Vorhabensfläche liegt auch nicht in einem festgesetzten oder geplan-
ten Wasserschutzgebiet. Anhaltspunkte dafür, dass das Vorhaben eine 
Beeinträchtigung der - bislang planerisch nicht einmal ansatzweise kon-
kretisierten - zukünftigen Trinkwassergewinnung im Bereich des im Regi-
onalplan dargestellten Wasserreservegebiets hervorrufen könnte, sind 
ebenfalls nicht ersichtlich. Dies hat das OVG Münster in sei 
nem rechtskräftigen Urteil vom Juli 2003 bereits festgestellt. Vor diesem 
Hintergrund ist die in der Gesamtbereichstabelle getroffene Aussage, 
infolge des geplanten Vorhabens könne sich eine Grenzverschiebung des 
Wassereinzugsgebiets ergeben, schlechterdings unhaltbar, weil bisher 
noch gar kein Wassereinzugsgebiet errechnet ist. 

Kevelaer 2108-09-A, 
2108-0_9-B und 

2108-09-C 

Es wird auf den AGV zur Anregung Kev/421/1 in der kommunalen Synopse Kevela-
er verwiesen. 

 

Dass im Vorhabensgebiet schutzwürdige Böden im Sinne des Auskunfts-
systems BK 50 des Geologischen Dienstes NRW vorkommen, steht der 
Darstellung als BSAB ebenfalls nicht entgegen. Die im Vorhabensgebiet 
und dem anschließenden Umfeld vorherrschenden Braunerden werden 
derzeit vornehmlich intensiv ackerbaulich genutzt. Die damit verbundenen 
nutzungsbedingten Einträge in den Boden wirken sich negativ auf den 
natürlichen Bodenhaushalt aus. Die Schutzwürdigkeit der im Vorhah-
bensgebiet anstehenden Braunerden und Gleye ist demnach gemindert 
und in Relation zu dem großen Verbreitungsareal dieses Bodentyps in der 
betreffenden Region zu bewerten. Die Böden sind weder selten, noch 
zeichnen sie sich durch eine besondere Naturnähe aus. Eine besondere 
Schutzwürdigkeit nach § 1 L.BodSchG NRW ist daher nicht abzuleiten, 
wie im Übrigen auch die im Auskunftssystem BK 50 erfolgte Zuordnung 
der anstehenden Böden lediglich zu der niedrigsten Schutzwürdigkeits-
stufe 1 (schutzwürdig) belegt. Hieraus wird unzulässiger Weise ein 
Tabukriterium abgeleitet. Das ergibt sich bereits daraus, dass das Aus-
kunftssystem BK 50 aufgrund seiner Großmaßstäblichkeit sehr ungenau 
ist. Der Geologische Dienst NRW weist in den textlichen Erläuterungen 
zum genannten Kartenwerk selbst darauf hin, dass beim Übergang von 
der BK 50 auf die BK 5 30 % bis 50 % der nach BK 50 als schutzwürdig 
eingestuften Flächen entfallen. 

Kevelaer 2108-09-A, 
2108-0_9-B und 

2108-09-C 

Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den Anregungen und 
Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens Ist unsere Mandantin darauf 
angewiesen, dass ihr zumindest mittelfristig in dem vorstehend angemel-
deten Umfang geeignete Flächen für neue Rohstoffgewinnungsvorhaben 
zur Verfügung stehen. Für den Fall, dass die unter Ziffern 2.1 und 2.2 
aufgeführten Projekte nicht vollständig als BSAB im Regionalplan darge-
stellt werden sollten, melden wir für unsere Mandantin vor-sorglich bereits 
zum jetzigen Zeitpunkt das Bestehen entsprechender Abgrabungsin-
teressen auf allen im Umweltbericht auf Seite 22 f. lediglich abstrakt 
genannten FIächen außerhalb der Ausschlussbereiche an. 

Planungs-
gebiet 

Diverse Es wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht ersichtlichen Gründen vorgesehe-
ne) Abbildung von 2508-07-A als Sondierungsbereich - auf die Ausschlussgründe 
gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Anmeldung eines Interesses an allen im Umweltbericht auf Seite 22 ff. lediglich 
abstrakt genannten Flächen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allgemeines 
verwiesen. 
 Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

I-W66 

Schreiben vom 14.09.2007 
- Allgemeine Bedenken u.a. gegen Planansatz, Ziel, Erläuterungen und 
Erläuterungskarte 
(Inhalte sind thematisch über die Anregung A/422/1b und die weiteren 
Stellungnahmen in der allg. Synopse, insb. der Beteiligten 413-424 abge-
deckt) 
- Darstellung des Bereiches als BSAB. 
Erweiterung einer Nassabgrabung(in Anregung Will/422/1). 

Willich 2409-03, 
2409-06 

Zu den allgemeinen Aspekten: 
Zum allgemeinen Teil der Stellungnahme wird auf die AGVs in der Synopse Allge-
meines verwiesen - insb. zur Anregung A/422/1b und zu den sonstigen Anregungen 
der Beteiligten 413-424. Den Bedenken wird nicht gefolgt, soweit sie nicht durch den 
zweiten Entwurf und – aktueller - der Anlage A zu den Synopsen bereits berücksich-
tigt wurden. 
 
Zu den weiteren Aspekten: 
siehe hierzu AGV kommunaler Synopse Willich zur Anregung Will/422/1  

 
Schreiben vom 14.09.2007 
Darstellung des Bereiches als BSAB. 
Erweiterung einer Nassabgrabung. 

Willich, 
Diverse 

 

Insb. 2409-03 
2409-06 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassungen 
unter Berücksichtigung der aktuelleren Anlage A zu den Synopsen) bereits berück-
sichtigt werden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

II-W38 

(Allgemeine Passagen zur 51. Änderung (vor nachfolgend thematisierten 
vorhabens- und firmenbezogen Angaben im Einzelnen))  

Diverse Diverse Die entsprechenden hier nicht aufgeführten Argumente wurden weitestgehend 
wortgleich bei den Anregungen II-W24 bis II-W39 eingereicht. Der Anregungstext 
wird exemplarisch einmal im Anhang zu dieser Tabelle wiedergegeben. Bezüglich 
der regionalplanerischen Bewertung wird auf die  Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
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Der in die Gesamtbereichstabelle unter „Weitere Bemerkungen“ aufge-
nommene Hinweis, eine Klage gegen die Ablehnung einer Erweiterung in 
Zone III A sei durch Urteil des OVG Münster abgewiesen worden, ist 
irreführend. Vorliegend geht es nicht um eine Erweiterung in der Zone III 
A (mit Abgrabungsverbot), sondern um eine Erweiterung in der Zone III B 
(mit Genehmigungsvorbehalt), die eine gänzlich andere rechtliche Beur-
teilung erfordert. Der gegebene Hinweis ist deshalb ohne jegliche rechtli-
che Relevanz. 

Willich 2409-03  
2409-06 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen und auf die Abgaben im AGV zur Anregung Will/422/1 in der Synopse 
Willich.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

In einem Teilbereich der Vorhabensfläche unserer Mandantin kommen 
schließlich zwar derzeit noch sehr schutzwürdige Böden vor. Für den 
fraglichen Teilbereich der Vorhabensfläche liegt jedoch bereits eine be-
standskräftige Planfeststellung vor. Schon deshalb kann vorliegend ent-
gegen der Darstellung in der Gesamtbereichstabelle in dem teilweisen 
Vorkommen schutzwürdiger Böden kein Ausschlussgrund gesehen wer-
den. 
Im Übrigen: Die in Rede stehenden Böden erfüllen entgegen der Darstel-
lung in der Gesamtbereichstabelle sowie der SUP-Teilbereichstabelle nur 
das Schutzwürdigkeitskriterium „Bodenfruchtbarkeit“ und sind in der 
Umgebung der Vorhabensfläche weit verbreitet. Hieraus wird unzulässi-
gerweise ein Tabukriterium abgeleitet. Das ergibt sich bereits daraus, 
dass das Auskunftssystem BK 50 aufgrund seiner Großmaßstäblichkeit 
sehr ungenau ist. Der Geologische Dienst NRW weist in den textlichen 
Erläuterungen zum genannten Kartenwerk selbst darauf hin, dass beim 
Übergang von der BK 50 auf die BK 5  30 % bis 50 % der nach BK 50 als 
schutzwürdig eingestuften Flächen entfallen. 

Willich 2409-03,  
2409-06 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den Anregungen und 
Bedenken wird nicht gefolgt. 
Bereits erteilte Zulassungen bleiben im Übrigen unberührt. Die Bereiche sollen, 
soweit sie als Sondierungsbereich nicht geeignet sind, aber trotzdem nicht vorgese-
hen werden, insbesondere um zumindest eine rasche Abgrabung und Rekultivie-
rung zu unterstützen. 

Zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens ist unsere Mandantin darauf 
angewiesen, dass ihr zumindest mittelfristig in dem vorstehend angemel-
deten Umfang geeignete Flächen für ein neues Rohstoffgewinnungsvor-
haben zur Verfügung stehen. Für den Fall, dass das unter Ziffer 2.1 auf-
geführte Projekt nicht vollständig als BSAB im Regionalplan dargestellt 
werden sollte, melden wir für unsere Mandantin vorsorglich bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt das Bestehen entsprechender Abgrabungsinteressen 
auf allen im Umweltbericht auf Seite 22 f. lediglich abstrakt genannten 
Flächen außerhalb der Ausschlussbereiche an. 

Planungs-
gebiet 

Diverse Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Anmeldung eines Interesses an allen im Umweltbericht auf Seite 22 ff. lediglich 
abstrakt genannten Flächen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allgemeines 
verwiesen. 
 Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

(Weitere Aspekte sind in der Anregung Will/422/1 enthalten) 
 

  Es wird auf den AGV zur Anregung Will 422/1 in der Synopse Willich verwiesen. 

 

I-W67 

Schreiben vom 14.09.2007 
 
- Allgemeine Bedenken u.a. gegen Planansatz, Ziel, Erläuterungen und 
Erläuterungskarte 
(Inhalte sind thematisch über die Anregung A/422/1b und die weiteren 

Dormagen 2301-04-A u. –
B, 

2301-05-A u. –
B, 

2301-06-A u. -B 

Zu den allgemeinen Aspekten: 
Zum allgemeinen Teil der Stellungnahme wird auf die AGVs in der Synopse Allge-
meines verwiesen - insb. zur Anregung A/422/1b und zu den sonstigen Anregungen 
der Beteiligten 413-424. Den Bedenken wird nicht gefolgt, soweit sie nicht durch den 
zweiten Entwurf und – aktueller - der Anlage A zu den Synopsen bereits berücksich-
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Stellungnahmen in der allg. Synopse, insb. der Beteiligten 413-424 abge-
deckt) 
 
- Darstellung als BSAB (in Anregung Dor/422/1 enthalten). 

tigt wurden. 
 
Zu den weiteren Aspekten: 
siehe hierzu AGV in  kommunaler Synopse Dormagen zur Anregung Dor/422/1 

 
Schreiben vom 05.03.2008 und Anlage vom 21.02.2008 
 
 
Sämtliche Argumente, die zum Ausschluss geführt haben sind nicht stich-
haltig. 

Dormagen 2301-04-A u. –
B, 

2301-05-A u. -B 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB – 
sofern gleich BSAB gewünscht sind - besteht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen 
und Bedenken wird nicht gefolgt. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassung der 
Unterlagen unter Berücksichtigung der späteren Änderungen durch Anlage A zu den 
Synopsen) berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

„Anmerkungen: siehe unter Interessensgebiet 2108-09“ 
 
(Es wird damit ergänzend auf Ausführungen unter der Nummer II-W22 
(Teil 1) zur Fläche 2108-09 verwiesen.) 
 

Dormagen 2301-04-A u. –
B, 

2301-05-A u. –B 
(in den betr. 

Teilbereichen) 

Es wird davon ausgegangen, dass die dortigen Argumentationen des Anregers zu 
den thematisch berührten Raumkategorien etc. auch auf gleiche Raumkategorien 
und Probleme bei den Flächen in Dormagen übertragen werden sollen. 
Zur regionalplanerischen Bewertung der Ausführungen zu 2108-09 wird auf die 
Ausführungen unter II-W22 (Teil 1) an anderer Stelle in diese Tabelle verwiesen (ab 
S. 273). Die dortigen regionalplanerischen Bewertungen gelten übertragend auch 
für die Flächen in Dormagen. 
 

II-W22 
(Teil 2) 

 
(II-W22 

ist mehr-
fach in 
der Ta-
belle ab 

den 
Seiten 

273, 284 
und 215) 

Das Gebiet liegt nach Ihrer Aussage in einem Hauptluftaustauschgebiet 
gemäß Erl.-Karte 4 des Regionalplans. Das Bestehen eines Hauptluftaus-
tauschgebietes ist kein Kriterium, welches gegen eine Abgrabung spre-
chen kann, da der Luftaustausch in keiner Weise behindert wird. Insbe-
sondere werden keinerlei Hochbauten errichtet. Auch die Aufbereitungs-
anlage, welche nicht höher als die umliegenden Bäume ist, setzt dem 
Luftaustausch keinen Widerstand entgegen. 
 
Relevante klimatische Auswirkungen sind durch Abgrabungen in der 
Regel nicht zu erwarten, somit auch nicht auf das Hauptluftaustauschge-
biet. Offene Wasserflächen haben sogar eher klimatisch ausgleichende 
Wirkungen. 
 

Dormagen 2301-04-A u. –
B, 

2301-05-A u. –B 
(in den betr. 

Teilbereichen) 

Die Lage im Hauptluftaustauschgebiet stellt kein Ausschlusskriterium bzgl. der 
Abbildung eines Sondierungsbereiches dar. Demnach wurden aufgrund dessen 
auch keine Interessensbereiche ausgeschlossen.  
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 



51. Änderung des Regionalplans                                                                    Stand: 18.06.08  

  285

Es wird die Betroffenheit einer oberirdischen Transportfernleitung, sowie 
einer Elektroleitung angeführt. Zum einen ist die Fernleitung nicht oberir-
disch, sondern unterirdisch verlegt, zum anderen ist die Leitung ein-
schließlich der erforderlichen Schutzabstände in unserer Planung berück-
sichtigt. Dies betrifft auch die Elektroleitung, welche in keinster Weise 
gefährdet wird. 
 
Zu den Transportfernleitungen wird ein ausreichender Abstand eingehal-

ten. 

Dormagen 2301-04-A u. –
B, 

2301-05-A u. –B 
(in den betr. 

Teilbereichen) 

Es wird auf die Angaben in der Gesamtbereichstabelle verwiesen. Die Leitungen 
sind dort nicht als Ausschlussgrund genannt. 
 
Die Darstellung „oberirdische“ Transportfernleitung ist dort zudem nur für Strom 
angegeben. Darauf kommt es hier aber auch nicht an. 

Bei dem betroffenen  Naturschutzgebiet handelt es sich um die derzeit 
noch betriebene Abgrabung. Schutzzweck des wegen seiner regionalen 
Bedeutung für Amphibien, Libellen und Pflanzen- und Tierarten (Brut- und 
Gastvögel) der Roten Liste NW, seiner lokalen Bedeutung als Vernet-
zungsbiotop und seines hohen Entwicklungspotenziales festgesetzten 
Naturschutzgebietes ist  
• die Erhaltung und Entwicklung des Gewässers und seines Umfeldes 

mit seinen offenen Wasserflächen, Flach- und Steiluferbereichen, 
kiesig-sandigen Uferzonen, offenen Böschungen mit primärer Dü-
nenvegetation sowie Böschungen mit ungelenkter Gebüsch- und 
Primärwaldentwicklung 

• die Wiederherstellung und Entwicklung des Abgrabungsgewässers 
und seines Umfeldes für den Biotop- und Artenschutz, insbesondere 
für wassergebundene Tierarten und im Bereich der trockenen Bö-
schungen für Tier- und Pflanzenarten der primären Dünenvegetation 

Eine Erweiterung des Balgheimers Sees und somit auch des natur-
schutzwürdigen Bereiches würde diese Schutzziele unterstützen. 
 
 
 

Dormagen 2301-04-A u. –
B, 

2301-05-A u. –B 
(in den betr. 

Teilbereichen) 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
 
Es wird zur nebenstehenden Thematik insb. auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltbe-
richtes verwiesen (Höhere Aufwertungspotentiale anderer Bereiche etc.). Zudem 
sollten sich hochwertige Bereiche irgendwann auch einmal ruhig und ohne weitere 
Störungen durch gewerbliche Nutzungen entwickeln können und sie sollten – soweit 
mit den Schutzzielen vereinbar – vom Menschen ohne weitere Störungen durch 
gewerbliche Nutzungen „erlebt“ werden können. 
 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

Es wird teilweise das Bestehen eines BSLE gemäß Regionalplan ange-
führt. Ein Widerspruch zu unseren Abgrabungsplänen kann hierin nicht 
erkannt werden. 
Es wird angeführt, dass gemäß Regionalplan ein regionaler Grünzug 
vorhanden sei. Diese Aussage ist falsch; es handelt sich bei der von uns 
geplanten Fläche ausschließlich um intensiv genutztes Ackerland ohne 
Randbepflanzungen. 

Dormagen 2301-04-A u. –
B, 

2301-05-A u. –B 
(in den betr. 

Teilbereichen) 

Die Lage im BSLE bzw. Regionaler Grünzug  stellt kein Ausschlusskriterium bzgl. 
der Abbildung eines Sondierungsbereiches dar. Demnach wurden aufgrund dessen 
auch keine Interessensbereiche ausgeschlossen. 
Darüber hinausgehend wird festgestellt, dass die Angaben in der Gesamtbereichs-
tabelle korrekt sind. Die Plandarstellung regionaler Grünzug setzt nicht voraus, dass 
dort (schon) besonders hochwertige  Landschaftsstrukturen vorhanden sind (Schutz 
verbliebener Freiflächenkorridore etc. reicht auch). 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Das von Ihnen angeführte Argument "sehr schutzwürdiger Boden" wird in 
Frage gestellt. Zwar wird nicht bezweifelt, dass der Boden ackerbaulich 
gut nutzbar ist, jedoch entsteht bei Durchsicht der Gesamtbereichstabelle 
der Eindruck, dass der überwiegende Teil des Regierungsbezirkes mit 
besonders schutzwürdigen Böden bedeckt ist. Mit einer solchen übermä-
ßigen Qualifizierung wird das Urteil fragwürdig. 
Aufgrund ihrer Fruchtbarkeit werden die sehr schutzwürdigen und 
schutzwürdigen Böden (Parabraunerden) auf der Vorhabensfläche und 
dem anschließenden Umfeld intensiv ackerbaulich, vornehmlich für Mais- 
und Weizenanbau genutzt. Die damit verbundenen nutzungsbedingten 
Einträge in den Boden wirken sich negativ auf den natürlichen Boden-
haushalt aus. Dies bestätigen die im „Hydrologischen Gutachten zur 
geplanten Abgrabungserweiterung Balgheimer See“ vom 21.12.2004, 
Stand der Überarbeitung 05.08.2005 (Dr. Tillmanns & Partner GmbH), 
getroffenen Aussagen. Danach kommen im Untersuchungsraum vorwie-
gend mineralische Düngemittel zum Einsatz, sodass neben dem Nähr-
stoffeintrag die im Zuge der Düngung eingetragenen Säuremengen 
grundsätzlich hoch sein dürften. Der mit Säureranlieferung und Sicker-
wasserabfluss bewirkten Entkalkung und damit Versauerung des Bodens 
wird durch Aufkalkung entgegengewirkt. Weitere Beeinträchtigungen der 
anstehenden Böden sind durch die mit der landwirtschaftlichen Nutzung 
verbundenen Einträge von Pflanzenschutzmitteln wie Fungizide, Insektizi-
de und Herbizide gegeben. Von einer „naturnahen“ Nutzung kann daher 
aus gutachterlicher Sicht nicht die Rede sein. 
 
Die Schutzwürdigkeit der im Vorhabensgebiet anstehenden Parabrauner-
den ist demnach gemindert und in Relation zu dem großen Verbreitungs-
areal dieses Bodentyps in der betreffenden Region zu bewerten. Sie sind 
weder selten, noch zeichnen sie sich durch eine besondere Naturnähe 
aus. Auch natur- oder kulturhistorisch wertvolle Ausprägungen der Geolo-
gie oder Morphologie liegen nicht vor. Eine besondere Schutzwürdigkeit 
nach § 1 LBodSchG NW ist daher nicht abzuleiten, wie im Übrigen auch 
die in der "Digitalen Karte der schutzwürdigen Böden im Auskunftssystem 
der BK 50 NRW" erfolgte Zuordnung der anstehenden Böden lediglich zu 
den Schutzwürdigkeitsstufen 1 (schutzwürdig) und 2 (sehr schutzwürdig) 
belegt. 
Durch die geplante Abgrabungserweiterung wird zudem der potenziell 
schutzwürdige Bodentyp im Verhältnis zu seinem Gesamtverbreitungs-
areal innerhalb des Landschaftsraums am Rande lediglich kleinräumig 
entfernt.   

Dormagen 2301-04-A u. –
B, 

2301-05-A u. –B 
(in den betr. 

Teilbereichen) 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den Anregungen und 
Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Sie führen an, dass das Gebiet teilweise im 300 m Bereich um ein GIB 
gemäß Regionalplan liegt. Dieser Gewerbe- und Industriebereich ist 
bislang lediglich geplant und dies trotz der bestehenden Abgrabung. 
Zudem liegen zwischen dem Abgrabungsbereich und dem geplanten GIB 
eine Landesstraße. Eine Beeinträchtigung des GIB durch die Abgrabung 
ist in keinster Weise zu befürchten. 
 
Das Ausschlusskriterium 300 m um ASB / GIB ist hier vollständig irrele-
vant, da zwischen ASB und dem Interessensgebiet die A 57 und die L 380 
verlaufen.  
 

Dormagen 2301-04-A u. –
B, 

2301-05-A u. –B 
(in den betr. 

Teilbereichen) 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Die Nähe zum GIB stellt kein Ausschlusskriterium bezgl. der Abbildung eines Son-
dierungsbereiches dar. Demnach wurden aufgrund dessen auch keine Interessens-
bereiche ausgeschlossen.  
Zur Thematik der Abstände zu ASB wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/10 verwie-
sen. 
Gerade in durch Verkehrsinfrastrukturen oder gewerbliche Nutzungen besonders 
belasteten Bereichen kommt dem Erhalt wohnnaher Freiflächen eine besonders 
hohe Funktion zu. 
Im Übrigen zeigen gerade in Dormagen die dortigen Bestrebungen westlich der 
Autobahn – südlich der Abgrabungen - gewerbliche Nutzungen anzusiedeln (was 
hier nicht weiter bewertet werden soll), dass es zweckmäßig ist, solche siedlungs-
nahen Bereiche für heute noch nicht absehbare für künftige Entwicklungen freizu-
halten (z.B. auch wohnnahe Erholungsmöglichkeiten etc.). 
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Sie verweisen auf die Lage der Fläche im WSG "Auf dem Grind" (IIIB) 
gemäß gemeinsamer Stellungnahme aller Umweltminister der Bundesre-
publik Deutschland sind Abgrabungen in der Wasserschutzzone IIIB 
möglich, sofern gutachterlich festgestellt wird, dass die Unbedenklichkeit 
gegeben ist. Ein solches Gutachten liegt für die hier diskutierte Fläche 
vor. Ihr Haus sollte daher die Änderung der Wasserschutzzonenverord-
nung dahingehend veranlassen, dass eine Abgrabung im Ausnahmefall 
genehmigungsfähig ist. 

Dormagen 2301-04-A u. –
B, 

2301-05-A u. –B 
(in den betr. 

Teilbereichen) 

Zu den Themen Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird auf die Angaben in der 
rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 
verwiesen. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Ein Argument, welches in Ihren Abwägungsprozessen keinerlei Berück-
sichtigung findet, ist die verkehrliche Erschließung einer Abgrabungsflä-
che. Diese ist in der von Ihnen dargestellten Fläche in Zons in keinster 
Weise gegeben, während unsere Fläche über das bestehende Kieswerk, 
welches weiter verwendet werden soll, und eine Landesstraße unmittelbar 
an die BAB 57 angeschlossen ist. Der zu- und abrollende Verkehr muss 
dabei keinerlei Siedlungen durchqueren. Wir halten daher die von Ihnen 
zur Prüfung angewendeten Maßstäbe für unangemessen. 

Dormagen 2301-04-A u. –
B, 

2301-05-A u. –B 
(in den betr. 

Teilbereichen) 

Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. 
Ferner wird zur Thematik der Erschließung auch auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/170/14 verwiesen. 
Allerdings ist die Fläche südlich von Zons derzeit auch nicht mehr als Sondierungs-
bereich vorgesehen (siehe dazu Anlage A zu den Synopsen). 

 

Mit großer Verwunderung nehmen wir zur Kenntnis, dass unter Ihrer 
Nummer 2301-09-A eine 50 Hektar große Fläche im Bereich Zons als 
Sondierungsbereich dargestellt wird, obwohl gegen die Fläche ähnliche 
Bedenken bestehen, wie gegen die von uns eingebrachte Fläche. So stört 
auch hier ein angeblicher regionaler Grünzug gemäß Regionalplan, ein 
Hauptluftaustauschgebiet, sowie das Bestehen besonders schutzwürdiger 
Böden. Zudem handelt es sich hierbei - nach Ihren eigenen Worten und 
im Gegensatz zu der von uns favorisierten Erweiterungsfläche - um eine 
historische Kulturlandschaft von sehr hoher Bedeutung. 

Dormagen 2301-04-A u. –
B, 

2301-05-A u. –B 
(in den betr. 

Teilbereichen) 

Es wird zu den gemäß dem aktualisierten 2. Entwurf (2. Entwurf  unter Berücksichti-
gung der Anlage A zu den Synopsen) abgelehnten Bereichen auf die Ausschluss-
gründe gemäß Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisie-
rung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Aus-
schlussgründen festgehalten. Daran ändern auch die nebenstehenden und die 
weiteren detaillierteren Aspekte in den eingereichten Unterlagen nichts. 
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die Angaben in der Spalte „Ergänzende 
Hinweise auf weitere betroffene Raumnutzungen“ im 1.und 2. Entwurf keine jeweils 
in den Entwürfen als Ausschlussgründe angeführten Angaben enthielt (siehe Um-
weltbericht). Allerdings ist die Fläche südlich von Zons derzeit auch nicht mehr als 
Sondierungsbereich vorgesehen (siehe dazu Anlage A zu den Synopsen). 



51. Änderung des Regionalplans                                                                    Stand: 18.06.08  

  288

 
Schreiben vom 03.03.2008 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
 

Mönchen-
gladbach, 
Diverse 

 
 

Insb. 15-08 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassungen 
unter Berücksichtigung der aktuelleren Anlage A zu den Synopsen) bereits berück-
sichtigt werden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

(Allgemeine Passagen zur 51. Änderung (vor nachfolgend thematisierten 
vorhabens- und firmenbezogen Angaben im Einzelnen)) 

Diverse Diverse Die entsprechenden hier nicht aufgeführten Argumente wurden weitestgehend 
wortgleich bei den Anregungen II-W24 bis II-W39 eingereicht. Der Anregungstext 
wird exemplarisch einmal im Anhang zu dieser Tabelle wiedergegeben. Bezüglich 
der regionalplanerischen Bewertung wird auf die  Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allge-
meines verwiesen.. 

II-W36 

In Teilbereichen der Vorhabensfläche unserer Mandantin kommen zwar 
sehr schutzwürdige bzw. besonders schutzwürdige Böden im Sinne des 
Auskunftssystems BK 50 des Geologischen Dienstes NRW vor. Sie erfül-
len entgegen der Darstellung in der Gesamtbereichsliste allerdings nur 
das Schutzwürdigkeitskriterium "Bodenfruchtbarkeit". Außerdem sind sie 
in der Umgebung der Vorhabensfläche weit verbreitet und rechtfertigen 
deshalb eine Ablehnung des Vorhabens nicht. Hieraus konnte selbst dann 
kein Ausschlusskriterium abgeleitet werden, wenn es vorliegend um einen 
Neuausschluss ginge. Das ergibt sich bereits daraus, dass das Aus-
kunftssystem BK 50 aufgrund seiner Großmaßstäblichkeit sehr ungenau 
ist. Der Geologische Dienst NRW weist in den textlichen Erläuterungen 
zum genannten Kartenwerk selbst darauf hin, dass beim Übergang von 
der BK 50 auf die BK 5 30 % bis 50 % der nach SK SO als schutzwürdig 
eingestuften Flächen entfallen. 

Mönchen-
gladbach 

15-08 Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Flächen außerhalb der Ausschlussbereiche 
Zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens ist unsere Mandantin darauf 
angewiesen, dass ihr zumindest mittelfristig in dem vorstehend angemel-
deten Umfang geeignete Flächen für ein neues Rohstoffgewinnungsvor-
haben zur Verfügung stehen. Für den Fall, dass das unter Ziffer 2.1 auf-
geführte Projekt nicht vollständig als BSAB im Regionalplan dargestellt 
werden sollte, melden wir für unsere Mandantin vorsorglich bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt das Bestehen entsprechender Abgrabungsinteressen 
auf allen im Umweltbericht auf Seite 22 f. lediglich abstrakt genannten 
Flächen außerhalb der Ausschlussbereiche an. 

Planungs-
gebiet 

Diverse Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Anmeldung eines Interesses an allen im Umweltbericht auf Seite 22 ff. lediglich 
abstrakt genannten Flächen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allgemeines 
verwiesen. 
 Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

(weitere Ausführungen sind in der Anregung MG/422/1 hinreichend de-
ckungsgleich enthalten) 

Mönchen-
gladbach 

15-08 Es wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag 
zur Anregung MG/422/1 in der kommunalen Synopse Mönchengladbach verwiesen. 

 

I-W68 

Schreiben vom 14.09.2007 
 
- Allgemeine Bedenken u.a. gegen Planansatz, Ziel, Erläuterungen und 
Erläuterungskarte 
(Inhalte sind thematisch über die Anregung A/422/1b und die weiteren 
Stellungnahmen in der allg. Synopse, insb. der Beteiligten 413-424 abge-
deckt) 
 
- Darstellung des Bereiches als BSAB, 
Erweiterung einer Trockenabgrabung  
(in Anregung MG/422/1 wiedergegeben). 

Mönchen-
gladbach 

15-08 Zu den allgemeinen Aspekten: 
Zum allgemeinen Teil der Stellungnahme wird auf die AGVs in der Synopse Allge-
meines verwiesen - insb. zur Anregung A/422/1b und zu den sonstigen Anregungen 
der Beteiligten 413-424. Den Bedenken wird nicht gefolgt, soweit sie nicht durch den 
zweiten Entwurf und – aktueller - der Anlage A zu den Synopsen bereits berücksich-
tigt wurden. 
 
Zu den weiteren Aspekten: 
siehe hierzu AGV zur Anregung MG/422/1 in der kommunalen Synopse Mönchen-
gladbach 

 

I-W69 

Schreiben vom 14.09.2007 
- Allgemeine Bedenken u.a. gegen Planansatz, Ziel, Erläuterungen und 
Erläuterungskarte 
(Inhalte sind thematisch über die Anregung A/422/1b und die weiteren 
Stellungnahmen in der allg. Synopse, insb. der Beteiligten 413-424 abge-
deckt) 
- Darstellung der Bereiches als BSAB, 
Erweiterung einer Nassabgrabung. 

Wesel, 
Diverse 

Insb. 2512-05  
2512-06 

bzw. Gesamt-
standort 

 
 

Zu den allgemeinen Aspekten: 
Zum allgemeinen Teil der Stellungnahme wird auf die AGVs in der Synopse Allge-
meines verwiesen - insb. zur Anregung A/422/1b und zu den sonstigen Anregungen 
der Beteiligten 413-424. Den Bedenken wird nicht gefolgt, soweit sie nicht durch den 
zweiten Entwurf und – aktueller - der Anlage A zu den Synopsen bereits berücksich-
tigt wurden. 
 
Zu den weiteren Aspekten: 
Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
siehe hierzu ergänzend auch die regionalplanerische Bewertung zu Einwender-Nr. I-
W20 und die AGVs in der kommunalen Synopse Wesel – insb. zu den Anregungen  
Wes/170/1, Wes/182/1 und Wes/421/1. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
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Seit 3 Jahrezehnten im örtlichen Einklang am Standort Gewinnung und 
Vermarktung von Sand und Kies; 1975 zugelassene Nassabgrabung 
Pettenkaul hat Größe von 105 ha; Rohstoffvorkommen in naher Zukunft 
erschöpft; daher 2004 Erweiterungsantrag; Antrag 2005 alleine aufgrund 
von wasserrechtlicher Veränderungssperre abgelehnt; 2007 entschied VG 
Düsseldorf, dass wasserrechtlicher Ablehnungsgrund nicht vorliegt und 
auch andere Ablehnungsgründe nicht ersichtlich sind; Kreis Wesel hat 
Berufung eingelegt, über die noch nicht entschieden ist; es wird daher 
angeregt, die Fläche als BSAB auszuweisen; es handelt sich um Erweite-
rung einer auslaufenden Abgrabung; Vorhaben sicher Betriebsstandort für 
weitere 19 Jahre; direkte Anbindung an L 460; Teil der Produktion über 
Hafen Wesel und dann Binnenschiffe für weiteren Transport an Ober- und 
Mittelrhein, nach Westfalen sowie in das Emsland. 
Der Bereich verfügt über eine Lagerstättenmächtigkeit von durchschnitt-
lich etwa 22 Metern und eine sehr gute Rohstoffqualität. 
Nach Beendigung der Abgrabungserweiterung Seelandschaft, die sich 
harmonisch in Landschaft einfügt; Rekultivierung für Biotop- und Arten-
schutz; neben landschaftsgerechter Ausformung des Gewässers sollen 
durch ausgedehnte Flachwasserzonen insbesondere ausgedehnte am-
phibische und aquatische Lebensräume geschaffen werden, die sich im 
Laufe der Zeit zu bedeutenden Habitaten für viele Pflanzen- und Tierarten 
entwickeln können. 

Wesel siehe oben Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes (S. insb. 47) und zur 
Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen, ändern in der Abwägung aber nichts an der Ent-
scheidung 

Stadt Wesel unterstützt Vorhaben und in Bevölkerung genießt Vorhaben 
uneingeschränkte Akzeptanz. 

Wesel siehe oben Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. Diese sind trotz der nebenste-
henden Aspekte (Akzeptanz, Unterstützung der Kommune) zu gewichtig. 
Zur Unterstützung durch die Gebietskörperschaft wird ergänzend auch auf die 
Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standortsiche-
rungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Vorhaben liegt in WSZ IIIA; gegen die Rechtmäßigkeit der Verordnung 
bestehend jedoch bereits deshalb erhebliche Bedenken, da für eine Was-
sergewinnung an dieser Stelle kein Bedarf besteht; die vorhandenen 
Wassergewinnungsanlagen decken den Bedarf auch langfristig; dies gilt 
sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht; Wasserschutzge-
bietsverordnung weicht erheblich von den Maßgaben des DVGW-
Arbeitsblattes ab; Verweis auf umfangreiche Einwendungen im Wasser-
schutzzonenverfahren gegenüber Dezernat 54; Überprüfung der Verord-
nung steht deshalb in dem beim OVG anhängigen Berufungsverfahren an 
 

Wesel siehe oben  
 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur wasserwirtschaftlichen Aspekten wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregung A/110/8 und A/413/1 in der 
Synopse „Allgemeines“ verwiesen. 
Die Wasserschutzgebietsverordnung ist korrekt. 
Ergänzend wird auf Qualitätsprobleme in einigen Wassergewinnungen, Risiken 
eventueller künftiger klimatischer Veränderungen und die Ambitionen einer – was-
serverbrauchenden – Ausweitung des Bereiches Agro-Business hingewiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Besonders geschützte Bereiche von Natur und Landschaft sind nicht 
betroffen; innerhalb der Erweiterungsfläche auch keine FFH- und Vogel-
schutzgebiete oder vom LANUV kartierte schutzwürdige Biotope; eine 
erweiterungsbedingte erhebliche Beeinträchtigung des angrenzenden 
VSG und der angrenzenden FFH-Gebiete ist ausweislich der vorliegen-
den Studien nicht zu besorgen; Forderung der EU-Kommission das VSG 
um die IBA zu erweitern ist Landesregierung NRW zwischenzeitlich sub-
stantiiert entgegen getreten. 

Wesel siehe oben  
 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Die Angaben zu Biotopen in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Zur Thematik der Gänseäsung, des Vogelschutzes, des FFH-Schutzes und der 
Verträglichkeitsprüfungen enthält bereits der Umweltbericht für diese Verfahrensstu-
fe und für Wesel/Rees hinreichende Angaben (vgl. insb. Abschnitt 3.2.6.4 und 3.4.3 
sowie die Angaben im Tabellenanhang). Die entsprechenden Belange wurden auch 
in der Abwägung sachgerecht berücksichtigt (entgegen den Ausführungen in Anre-
gung Wes/421/2). Ergänzend wird jedoch zur Frage der Verträglichkeitsprüfungen 
auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/413/1 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Ohne zeitnahe Realisierung der Abgrabungserweiterung müsste Mandan-
tin Betriebsstandort schließen; 16 Arbeitsplätze betroffen; weitere 35 
Mitarbeiter könnten nicht mehr ausgelastet werden, mit der Folge einer 
Arbeitsplatzbedrohung; über diese 51 Beschäftigten hinaus ergäbe sich 
über Multiplikator von 35 eine Betroffenheit von 1.785 Arbeitsplätzen im 
näheren und weiteren Umfeld; Verlust hätte in von hoher Arbeitslosigkeit 
betroffenen Region schwere, nachhaltige Folgen, die nicht im öffentlichen 
Interesse lägen; vielmehr bestehe angesichts der ohnehin hohen Arbeits-
losigkeit in NRW ein vordringliches Interesse der Allgemeinheit daran, 
dass Arbeitsplätze gesichert werden und neue geschaffen werden und so 
ein Anstieg der Arbeitslosenquote vermieden werden (Verweis auf Urteil 
des OVG Saarlouis, Beschluss vom 15.07.1996 etc.). 

Wesel siehe oben 
 
 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Nichtdarstellung als BSAB würde Vertrauen in Entscheidungen des Regi-
onalrates erschüttern; Erweiterungsflächen sollten bereits in 56. Änderung 
des GEP 1986 zur Kompensation der im Rahmen der 54. Änderung 
entfallenden Abgrabungsbereichsdarstellungen , wo Mandantin bereits 
umfangreiche Flächen von BRD erworben hatte und Kiesentgeld gezahlt 
hatte, als BSAB ausgewiesen werden; In Begründung der Vorlage  der 
Bezirksregierung für Sitzung des Bezirksplanungsrates am 09.12.2003 
wird ausdrücklich ausgeführt:  
„Die Darstellung des Abgrabungsbereiches in „Büderich-Ginderich“ steht 
in direktem Zusammenhang mit der im Erarbeitungsverfahren befindlichen 
54. GEP-Änderung zur Ausnahme eines ca. 300 Hektar großen Bereiches 
für die oberird. Gewinnung von Bodenschätzen auf der Bilsicher Insel. 
Derzeit stellt der GEP für den Bereich „Büderich-Ginderich“ Agrarbereich 
mit überlagernder Darstellung als Bereich zum Schutz der Gewässer und 
teilweise Darstellung Erholungsbereich sowie im Westen ein Leitungs-
band dar. Die Änderung des Bereiches zum Schutz der Gewässer ist für 
die projektierten rheinnahen Gewinnungsgebiete beabsichtigt.“ 
Im GEP-Änderungsverfahren wurden seitens der Wasserverbund Nieder-
rhein GmbH (WVN) im April 1994 Bedenken geltend gemacht, weil der 
Bereich sich in einem Bereich für den Schutz der Gewässer befinde 
(Reservegebiet Ginderich). In Gesprächen kam man überein die Verein-
barkeit von Trinkwasser- und Kiesgewinnung am Standort gutachterlich 
untersuchen zu lassen. Zur Darstellung der projektierten Erweiterungsflä-
chen als BSAB kam es nicht mehr, weil die Beauftragung des Gutachtens 
durch die Bezirksregierung erst im Juni 1998 erfolgte und damit einem 
Zeitpunkt, als bereits die Neuaufstellung des GEP 1999 im Verfahren 
befindlich war. 
Im Regionalplan (GEP99) wurde Vorhabensfläche nicht als BSAB darge-
stellt, sondern als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich mit teilweiser 
Überlagerung als Bereich für den Schutz der Landschaft und vollständiger 
Überlagerung als Bereich für den Grundwasser- und Gewässerschutz. 
Das hydrogeologische Gutachten wurde im Oktober 2000 und damit 10 
Monate nach In-Kraft-Treten des Regionalplans Düsseldorf vorgelegt. 
Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung der 
aktuellen Nutzungen im Reservegebiet Ginderich weitere Abgrabungen, 
insbesondere Nassabgrabungen, unter der Voraussetzung realisierbar 
seien, dass diese zukünftig außerhalb der nach Maßgabe der in Betracht 
kommenden Wassergewinnungsanlagen noch zu konstruierenden Was-
serschutzzonen lägen. Diese Prämisse sei bei gleichzeitiger Ergreifung 
technischer Maßnahmen (Abwehrbrunnen oder Dichtwände) erfüllbar. 
Insoweit seien jedoch weitere Untersuchungen erforderlich. Zu diesen 
Untersuchungen kam es indes bis heute nicht. Stattdessen erließ Bezirks-
regierung auf Grundlage des vorgenannten Gutachtens im März 2002 
eine Veränderungssperre, die im Februar 2005 nochmals um ein Jahr 
verlängert und im April 2007 durch die Wasserschutzgebietsverordnung 
„abgelöst“ wurde und von deren räumlichen Geltungsbereich auch die 
projektierten Erweiterungsflächen unserer Mandantin erfasst werden. 
Bedenken gegen diese Verordnung (siehe oben). 

Wesel 

 
 

siehe oben 

 
 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Die Regionalplandarstellungen sind eine unternehmensunabhängige Angebotspla-
nung. Ein unternehmerischer Anspruch besteht bei dem vorliegenden Fall nicht. Bei 
entsprechenden Gründen wie z.B. neuen Erkenntnissen können Bereiche wie die 
Normandie auch wieder gestrichen werden. Aus den Beschlüssen zur Aufstellung 
des Regionalplans (GEP 99) ergibt sich, dass bereits im Zuge der Aufstellung keine 
Kompensation mehr erfolgen sollte (Reservegebietskarte gestrichen).  
Der Regionalrat hat sich in der Vergangenheit klar gegen die Erweiterung der Ab-
grabung Pettenkaul positioniert. Der Bereich Normandie kann im Übrigen auch nicht 
als Sondierungsbereich oder BSAB vorgesehen werden – falls hieran – ein Interes-
se bestehen sollte, denn hier liegen  Ausschlussgründe gemäß der Systematik der 
51. Änderung vor (u.a. ein BSN und naturschutzfachliche Schutzausweisungen). 
Es wird zur Erweiterung von Pettenkaul und zur Normandie auf die Ausschluss-
gründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung 
in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. Diese sind trotz der nebenstehenden Aspekte zu gewichtig. 
Zur wasserwirtschaftlichen Aspekten wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregung A/110/8 und A/413/1 in der 
Synopse „Allgemeines“ verwiesen und auf die Ausführungen weiter oben zu dieser 
Stellungnahme. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass in dem BGG ggf. auch weitere Gewin-
nungsbrunnen jenseits der bislang über die WSZ vorgesehenen Standorte platziert 
werden könnten. Der Schutz der Regionalplandarstellung als BGG ist daher  auch 
außerhalb der WSZ zweckmäßig. Eventuelle künftige Neubewertungen über die 
BGG-Abgrenzung bleiben unberührt. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 
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Schreiben vom 14.09.2007 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
 

Wesel, 
Diverse 

 

Insb. 2512-05  
2512-06,  
2512-13, 
 2512-15  

und Gesamt-
standort 

siehe auch regionalplanerische Bewertung zu Einwender I-W20 und II-W13 
 
Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassungen 
unter Berücksichtigung der aktuelleren Anlage A zu den Synopsen) bereits berück-
sichtigt werden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

II-W35 

(Allgemeine Passagen zur 51. Änderung (vor nachfolgend thematisierten 
vorhabens- und firmenbezogen Angaben im Einzelnen)) 

Diverse Diverse Die entsprechenden hier nicht aufgeführten Argumente wurden weitestgehend 
wortgleich bei den Anregungen II-W24 bis II-W39 eingereicht. Der Anregungstext 
wird exemplarisch einmal im Anhang zu dieser Tabelle wiedergegeben. Bezüglich 
der regionalplanerischen Bewertung wird auf die  Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
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 Seit mehr als drei Jahrzehnten betreibt unsere Mandantin in der Stadt 
Wesel zwischen den Ortsteilen Büderich und Ginderich in völligem örtli-
chem Einklang ein Unternehmen zur Gewinnung und Vermarktung von 
Sand und Kies. Die zum überwiegenden Teil bereits ausgekieste Nassab-
grabung Pettenkaul wurde im April 1975 zugelassen und hat eine Größe 
von etwa 105 ha. 
Da das genehmigte Rohstoffvorkommen in naher Zukunft erschöpft sein 
wird, hatte unsere Mandantin bereits 2004 beim Kreis Wesel eine Erweite-
rung der bestehenden Abgrabung in westlicher, nordöstlicher und südöst-
licher Richtung (Abgrabung Gindericher Freiheit) beantragt. Sie dient der 
Standortsicherung des vorhandenen Betriebs. Der Antrag wurde vom 
Kreis Wesel im Juli 2005 allein unter Berufung auf die im März 2002 für 
das Gindericher Feld erlassene wasserrechtliche Veränderungssperre 
abgelehnt. Mit Urteil vom April 2007 hat das VG Düsseldorf entschieden, 
dass ein wasserrechtlicher Ablehnungsgrund nicht vorliegt und auch 
andere Ablehnungsgründe nicht ersichtlich sind. Der Kreis Wesel hat 
gegen das Urteil Berufung eingelegt, über die noch nicht entschieden ist. 
Es wird deshalb angeregt, die Vorhabensfläche als RSAR auszuweisen. 
Wie in der Gesamtbereichstabelle zutreffend hervorgehoben wird, handelt 
es sich bei dem geplanten Vorhaben nicht um einen Neuaufschluss, 
sondern um die Erweiterung der bestehenden, demnächst wegen Er-
schöpfung der Rohstoffvorräte auslaufenden Abgrabung unserer Mandan-
tin. Es ermöglicht mit einem gewinnbaren Rohstoffvolumen von etwa 27 
Mio. t die Aufrechterhaltung des Betriebsstandorts Büderich-Ginderich für 
weitere 19 Jahre. Die insgesamt 153 ha umfassende Vorhabensfläche 
weist bei sehr guter Rohstoffqualität eine Lagerstättenmächtigkeit von 
durchschnittlich etwa 22 m auf. Sie verfügt über eine direkte Anbindung 
an die L 460. Ein Teil der Produktion wird darüber hinaus zum Hafen 
Wesel gefahren und dort auf Binnenschiffe verladen, die den weiteren 
Transport an den Ober- und Mittelrhein, nach Westfalen sowie ins Ems-
land übernehmen. 

Wesel 2512-05  
2512-06,  
2512-13, 
 2512-15 

und Gesamt-
standort 

(ber. Teilberei-
che) 

 
 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen, ändern in der Abwägung aber nichts an der Ent-
scheidung. 
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 Nach Beendigung der geplanten Abgrabungserweiterung wird zwischen 
den Ortslagen Büderich und Ginderich eine Seenlandschaft entstehen, 
die sich harmonisch in die umgebende Landschaft einfügt. Die Rekultivie-
rung erfolgt ausschließlich für Zwecke des Biotop- und Artenschutzes. 
Neben einer landschaftsgerechten Ausformung des verbleibenden Ge-
wässers und einer naturnahen Eingrünung der Uferböschungen sollen 
durch die Anlage von ausgedehnten Flachwasserzonen insbesondere 
ausgedehnte amphibische und aquatische Lebensräume geschaffen 
werden, die sich im Laufe der Zeit zu bedeutsamen Habitaten für viele 
Pflanzen- und Tierarten entwickeln können. 
Von der Stadt Wesel wird das Vorhaben unserer Mandantin deshalb auch 
uneingeschränkt unterstützt.  
In der Bevölkerung genießt das geplante Vorhaben ebenfalls uneinge-
schränkte Akzeptanz. Dies kommt auch darin zum Ausdruck, dass im 
Rahmen der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung zur 51. Regionalplanände-
rung keine Privateinwendungen gegen das Vorhaben unserer Mandantin 
vorgetragen wurden 
Die Vorhabensfläche liegt zwar innerhalb einer zwischenzeitlich verkünde-
ten Wasserschutzzone XII A. Gegen die Rechtmäßigkeit der Wasser-
schutzgebietsverordnung bestehen jedoch bereits deshalb erhebliche 
Bedenken, da für eine Wassergewinnung an dieser Stelle kein Bedarf 
besteht. Die im Regierungsbezirk Düsseldorf vorhandenen Wassergewin-
nungsanlagen decken den Wasserbedarf auch langfristig. Dies gilt sowohl 
in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht. Ferner weicht die Wasser-
schutzgebietsverordnung unter anderem erheblich von den Maßgaben 
des DVGW-Arbeitsblatts ab. Hinsichtlich der näheren Einzelheiten sei auf 
die von unserer Mandantin im Wasserschutzzonenverfahren gegenüber 
dem Dezernat 54 der Bezirksregierung Düsseldorf erhobenen umfangrei-
chen Einwendungen verwiesen. In dem beim OVG Münster anhängigen 
Berufungsverfahren steht deshalb auch eine rechtliche Überprüfung der 
Verordnung an. 

Wesel 2512-05  
2512-06,  
2512-13, 
 2512-15 

(ber. Teilberei-
che) 

 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Diese sind trotz der nebenstehenden Aspekte (Akzeptanz, Unterstützung der Kom-
mune) zu gewichtig. 
Zur Unterstützung durch die Gebietskörperschaft wird ergänzend auch auf die 
Angaben im Zusammenhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standortsiche-
rungsinteressen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes (S. insb. 47) und zur 
Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur wasserwirtschaftlichen Aspekten wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregung A/110/8 und A/413/1 in der 
Synopse „Allgemeines“ verwiesen. 
Die Wasserschutzgebietsverordnung ist korrekt. 
Ergänzend wird auf Qualitätsprobleme in einigen Wassergewinnungen, Risiken 
eventueller künftiger klimatischer Veränderungen und die Ambitionen einer – was-
serverbrauchenden – Ausweitung des Bereiches Agro-Business hingewiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft sind von dem 
geplanten Vorhaben nicht betroffen. Die in der Gesamtbereichstabelle zu 
(Nr. 2512-06 getroffene Aussage, kleinflächig sei ein Landschaftsschutz-
gebiet mit Abgrabungsverbot tangiert, ist schlicht unzutreffend. Ebenso 
befinden sich innerhalb der Erweiterungsfläche keine FFH- und Vogel-
schutzgebiete oder vom LANUV kartierte schutzwürdige Biotope. Eine 
erweiterungsbedingte erhebliche Beeinträchtigung des angrenzenden Vo-
gelschutzgebiets "Unterer Niederrhein" sowie der angrenzenden FFH-
Gebiete ist ausweislich der vorliegenden FFH-Verträglichkeitsstudie nicht 
zu besorgen. Gleiches gilt danach für das in der Gesamtbereichstabelle 
angesprochene IBA-Gebiet. Der Forderung der EU-Kornmission, das 
bereits bestehende Vogelschutzgebiet um das IBA-Gebiet zu erweitern, 
Ist die nordrhein-westfälische Landesregierung im Übrigen zwischenzeit-
lich substanziiert entgegengetreten. Der Darstellung der Vorhabensfläche 
als BSAB steht die Lage im 300 m-Pufferbereich um die FFH- und Vogel-
schutzgebiete deshalb nicht entgegen. 
In einem Teilbereich der Vorhabensfläche kommen schließlich zwar sehr 
schutzwürdige und schutzwürdige Böden im Sinne des Auskunftssystems 
BK 50 des Geologischen Dienstes NRW vor. Sie erfüllen entgegen der 
Hinweise in der Gesamtbereichstabelle allerdings nur das Schutzwürdig-
keitskriterium "Bodenfruchtbarkeit". Außerdem sind sie in der Umgebung 
der Vorhabensfläche weit verbreitet. Hieraus könnte deshalb in rechtlich 
zulässiger Weise selbst dann kein Tabukriterium abgeleitet werden, wenn 
es sich bei dem Vorhaben unserer Mandantin um einen Neuaufschluss 
handeln würde. Dies ergibt sich bereits daraus, dass das Auskunftssys-
tem BK 5O aufgrund seiner Großmaßstäblichkeit sehr ungenau ist. Der 
Geologische Dienst NRW weist in den textlichen Erläuterungen zum 
genannten Kartenwerk selbst darauf hin, dass beim Übergang von der BK 
50 auf die BK 5 30 % bis 50 % der nach BK 50 als schutzwürdig einge-
stuften Flächen entfallen. 

Wesel 2512-05  
2512-06,  
2512-13, 
 2512-15 

(ber. Teilberei-
che) 

 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Die Angaben zu Biotopen in der Gesamtbereichstabelle sind korrekt. 
Zur Thematik der Gänseäsung, des Vogelschutzes, des FFH-Schutzes und der 
Verträglichkeitsprüfungen enthält bereits der Umweltbericht für diese Verfahrensstu-
fe und für Wesel/Rees hinreichende Angaben (vgl. insb. Abschnitt 3.2.6.4 und 3.4.3 
sowie die Angaben im Tabellenanhang). Die entsprechenden Belange wurden auch 
in der Abwägung sachgerecht berücksichtigt (entgegen den Ausführungen in Anre-
gung Wes/421/2). Ergänzend wird jedoch zur Frage der Verträglichkeitsprüfungen 
auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur 
Anregung A/413/1 verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Ohne die zeitnahe Realisierung der geplanten Abgrabungserweiterung 
müsste unsere Mandantin den Betriebsstandort Büderich-Ginderich mit 
allen negativen Folgen für Arbeitsplätze und Region schließen. Von der 
Betriebsschließung wären unmittelbar 16 Arbeitsplätze bei unserer Man-
dantin betroffen. Weitere 35 Mitarbeiter unserer Mandantin könnten im 
Falle der Schließung des Betriebs Büderich-Ginderich nicht mehr ausge-
lastet werden mit der Folge, dass auch deren Arbeitsplätze bedroht wä-
ren. Über die damit insgesamt 51 Beschäftigten unserer Mandantin hin-
aus sind bei Zugrundelegung eines anerkannten Multiplikators von 35 
gemäß dem im Mai 2002 vom Bayerischen Staatsministerium für Wirt-
schaft, Verkehr und Technologie herausgegebenen, unter anderem unter 
Mitwirkung des Instituts für Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufga-
ben Hannover, des Niedersächsischen Landesamts für Bodenordnung in 
Hannover sowie der Technischen Universität München erstellten Roh-
stoffbericht etwa 1.785 Arbeitsplätze in den mit der Gewinnung und Auf-
bereitung von Sand und Kies in engem Zusammenhang stehenden Wirt-
schaftsbereichen im näheren und weiteren Umfeld betroffen. Dazu gehö-
ren auch Unternehmen der gesamten Region, die von der Kaufkraft der in 
dem Betrieb unserer Mandantin beschäftigten Menschen leben. 
Der Verlust von Arbeitsplätzen hätte insbesondere in der ohnehin von 
einer hohen Arbeitslosigkeit betroffenen Region rund um Wesel bzw. im 
nordwestlichen Nordrhein-Westfalen schwerwiegende und nachhaltige 
Folgen. Diese Folgen lägen nicht im öffentlichen Interesse. Vielmehr 
besteht angesichts der ohnehin hohen Arbeitslosigkeit in NRW ein vor-
dringliches Interesse der Allgemeinheit daran, dass Arbeitsplätze gesi-
chert werden, neue Arbeitsplätze geschaffen werden und auf diese Weise 
ein weiterer Anstieg der Arbeitslosenquote vermieden wird. 
Vgl. zum Aspekt der Arbeitsplatzsicherheit als öffentliches Interesse etwa 
OVG Saarlouis, Beschluss vom 15.07.1996, ZfB 1996, S. 226, 233; 
Kopp/Schenke, VwGO, 14. Aufl. [2005], § 80 Rdn. 93. 

Wesel 2512-05  
2512-06,  
2512-13, 
 2512-15 

(ber. Teilberei-
che) 

 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 Zu bedenken ist schließlich, dass die Nichtdarstellung als BSAB das 
Vertrauen in die Entscheidungen des Regionalrats erschüttert. Die von 
unserer Mandantin projektierten Erweiterungsflächen sollten bereits im 
Rahmen der 56. Änderung des Gebietsentwicklungsplans für den Regie-
rungsbezirk Düsseldorf aus dem Jahre 1986 zur Kompensation der im 
Rahmen der 54. GEP-Änderung entfallenden Abgrabungsbe-
reichsdarstellungen im Bereich der Bislicher Insel, wo unsere Mandantin 
bereits umfangreiche Flächen von der Bundesrepublik Deutschland ale 
Abgrabungsflächen erworben und das Kiesentgelt gezahlt hat, als BSAB 
ausgewiesen werden. In der Begründung der Vorlage der Bezirksregie-
rung Düsseldorf für die Sitzung des damaligen Bezirksplanungsrats am 
09.12.1993 wird Insoweit ausdrücklich ausgeführt: 
„Die Darstellung des Abgrabungsbereichs in "Büderich-Ginderich" steht in 
direktern Zusammenhang mit der im Erarbeitungsverfahren befindlichen 
54. GEP-Änderung zur Ausnahme eines ca. 300 Hektar großen Bereichs 
für die oberirdische Gewinnung von Bodenschätzen auf der Bislicher 
Insel. Derzeit stellt der GEP für den Bereich "Büderich-Ginderich" Agrar-
bereich mit überlagernder Darstellung Bereich turn Schutz der Gewässer 
und teilweise Darstellung Erholungsbereich sowie im Westen ein Lei-
tungsband dar. Die Änderung des Bereichs zum Schutz der Gewässer ist 
für die projektierten rheinnahen Gewinnungsgebiete beabsichtigt.“ 
Gegen die seinerzeit geplante Abgrabungsbereichsdarstellung wurden im 
GEP-Änderungsverfahren seitens der Wasserverbund Niederrhein GmbH 
(WVN) im April 1994 Bedenken mit der Begründung geltend gemacht, die 
geplante Bereichsdarstellung befinde sich in einem im GEP dargestellten 
Bereich für den Schutz der Gewässer (Reservegebiet Ginderich). Zur 
Erörterung dieser Bedenken fanden in der Folgezeit - teilweise unter 
Beteiligung des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Land-
wirtschaft - diverse Gespräche zwischen der Bezirksregierung Düsseldorf, 
der WVN, der LINEG, der Stadt Wesel und unserer Mandantin statt, 
anlässlich derer man schließlich übereinkam, die Vereinbarkeit von Trink-
wasser- und Kiesgewinnung an dem in Rede stehenden Standort gutach-
terlich untersuchen zu lassen. 
Zu der Darstellung der projektierten Erweiterungsflächen als BSAB kam 
es im Rahmen der 56. Änderung des GEP 1986 anschließend nicht mehr, 
weil die Beauftragung des vereinbarten Gutachtens durch die Bezirksre-
gierung Düsseldorf erst im Juni 1998 und damit zu einem Zeitpunkt erfolg-
te, als bereits die Neuaufstellung des GEP Düsseldorf 1999 (jetzt: Regio-
nalplan Düsseldorf) Verfahren befindlich war. 
Auch im Regionalplan Düsseldorf wurde die Vorhabensfläche unserer 
Mandantin nicht als BSAR dargestellt. Stattdessen erfolqte eine Darstel-
lung als "Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich" mit teilweiser Überla-
gerung als "Bereich für den Schutz der Landschaft" und vollständiger 
Überlagerung eines "Bereiche für den Grundwasser- und Gewässer-
schutz". 

Wesel 2512-05  
2512-06,  
2512-13, 
 2512-15 

(ber. Teilberei-
che) 

 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Die Regionalplandarstellungen sind eine unternehmensunabhängige Angebotspla-
nung. Ein unternehmerischer Anspruch besteht bei dem vorliegenden Fall nicht. Bei 
entsprechenden Gründen wie z.B. neuen Erkenntnissen können Bereiche wie die 
Normandie auch wieder gestrichen werden. Aus den Beschlüssen zur Aufstellung 
des Regionalplans (GEP 99) ergibt sich, dass bereits im Zuge der Aufstellung keine 
Kompensation mehr erfolgen sollte (Reservegebietskarte gestrichen).  
Der Regionalrat hat sich in der Vergangenheit klar gegen die Erweiterung der Ab-
grabung Pettenkaul positioniert. Der Bereich Normandie kann im Übrigen auch nicht 
als Sondierungsbereich oder BSAB vorgesehen werden – falls hieran – ein Interes-
se bestehen sollte, denn hier liegen  Ausschlussgründe gemäß der Systematik der 
51. Änderung vor (u.a. ein BSN und naturschutzfachliche Schutzausweisungen). 
Es wird zur Erweiterung von Pettenkaul und zur Normandie auf die Ausschluss-
gründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung 
in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. Diese sind trotz der nebenstehenden Aspekte zu gewichtig. 
Zur wasserwirtschaftlichen Aspekten wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregung A/110/8 und A/413/1 in der 
Synopse „Allgemeines“ verwiesen und auf die Ausführungen weiter oben zu dieser 
Stellungnahme. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass in dem BGG ggf. auch weitere Gewin-
nungsbrunnen jenseits der bislang über die WSZ vorgesehenen Standorte platziert 
werden könnten. Der Schutz der Regionalplandarstellung als BGG ist daher  auch 
außerhalb der WSZ zweckmäßig. Eventuelle künftige Neubewertungen über die 
BGG-Abgrenzung bleiben unberührt. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 
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Das hydrologische Gutachten, welches die wasserwirtschaftliche Vertret-
barkeit der von unserer Mandantin angestrebten Abgrabungserweiterung 
im Gindericher Feld klären sollte, wurde im Oktober 2000 und damit erst 
zehn Monate nach In-Kraft-Treten des Regionalplans Düsseldorf von der 
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung der 
aktuellen Nutzungen im Reservegebiet Ginderich weitere Abgrabungen, 
insbesondere  Nassabgrabungen, unter der Voraussetzung realisierbar 
seien, dass diese künftig außerhalb der nach Maßgabe der in Betracht 
kommenden Wassergewinnungsanlagen noch zu konstruierenden Was-
serschutzzonen lägen. Diese Prämisse sei bei gleichzeitiger Ergreifung 
technischer Maßnahmen (Abwehrbrunnen oder Dichtwände) erfüllbar. 
Insoweit seien jedoch noch weitere Untersuchungen erforderlich. 
Zu diesen Untersuchungen kam es indes bis heute nicht. Stattdessen 
erließ die Bezirksregierung Düsseldorf auf der Grundlage des vorgenann-
ten Gutachtens im März 2002 für das Gindericher Feld eine wasserrecht-
liche Veränderungssperre, die im Februar 2005 nochmals um ein Jahr 
verlängert und im April 2007 durch die bereits erwähnte Wasserschutzge-
bietsverordnung "abgelöst" wurde und von deren räumlichen Geltungsbe-
reich auch die projektierten Erweiterungsflächen unserer Mandantin 
erfasst werden. Dass diese Verordnung angesichts der Ungewissheit der 
künftigen Wassergewinnung indes erheblichen rechtlichen Bedenken 
begegnet, wurde oben bereits dargelegt. 

Wesel 2512-05  
2512-06,  
2512-13, 
 2512-15 

(ber. Teilberei-
che) 

 

Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur wasserwirtschaftlichen Aspekten wird auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregung A/110/8 und A/413/1 in der 
Synopse „Allgemeines“ verwiesen und auf die Ausführungen weiter oben zu dieser 
Stellungnahme. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass in dem BGG ggf. auch weitere Gewin-
nungsbrunnen jenseits der bislang über die WSZ vorgesehenen Standorte platziert 
werden könnten. Der Schutz der Regionalplandarstellung als BGG ist daher  auch 
außerhalb der WSZ zweckmäßig. Eventuelle künftige Neubewertungen über die 
BGG-Abgrenzung bleiben unberührt. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 

 

Flächen außerhalb der Ausschlussbereiche 
Zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens ist unsere Mandantin darauf 
angewiesen, dass ihr zumindest mittelfristig in dem vorstehend angemel-
deten Umfang geeignete Flachen für ein neues Rohstoffgewinnungsvor-
haben zur Verfügung stehen. Für den Fall, dass das unter Ziffer 2.1 auf-
geführte Projekt nicht vollständig als BSAR im Regionalplan dargestellt 
werden sollte, melden wir für unsere Mandantin vorsorglich bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt das Bestehen entsprechender Abgrabungsinteressen 
auf allen im Umweltbericht auf Seite 22 f. lediglich abstrakt genannten 
Flächen außerhalb der Ausschlussbereiche an. 

Planungs-
gebiet 

Diverse Es wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht ersichtlichen Gründen vorgesehe-
ne) Abbildung von 2508-07-A als Sondierungsbereich - auf die Ausschlussgründe 
gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Anmeldung eines Interesses an allen im Umweltbericht auf Seite 22 ff. lediglich 
abstrakt genannten Flächen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allgemeines 
verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Schreiben vom 14.09.2007 
- Allgemeine Bedenken u.a. gegen Planansatz, Ziel, Erläuterungen und 
Erläuterungskarte 
(Inhalte sind thematisch über die Anregung A/422/1b und die weiteren 
Stellungnahmen in der allg. Synopse, insb. der Beteiligten 413-424 abge-
deckt) 
- Darstellung als BSAB. 
Trockenabgrabung. 

Straelen 2113-03-A u. -B Zu den allgemeinen Aspekten: 
Zum allgemeinen Teil der Stellungnahme wird auf die AGVs in der Synopse Allge-
meines verwiesen - insb. zur Anregung A/422/1b und zu den sonstigen Anregungen 
der Beteiligten 413-424. Den Bedenken wird nicht gefolgt, soweit sie nicht durch den 
zweiten Entwurf und – aktueller - der Anlage A zu den Synopsen bereits berücksich-
tigt wurden. 
 
Zu den weiteren Aspekten: 
Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Vorhaben ist nicht identisch mit dem vom VG Düsseldorf im Oktober 2004 
ohne Wiederverfüllung aus naturschutzrechtlichen Gründen als unzuläs-
sig beurteilten Vorhaben. Wiederverfüllung geplant. 
Es wird deshalb angeregt, den Bereich als BSAB auszuweisen. Betriebs-
zeit wären 15 Jahre. Es erfolgt eine Anbindung an die L 140 

Straelen 2113-03-A u. -B Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen und Verfüllungen wird ergänzend auf die 
Anregungen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anre-
gung A/111/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Während des Abbaubetriebes würden in diesem landschaftlich wertvollen Bereich 
negative Auswirkungen entstehen – auch auf das wertvolle Umfeld - unabhängig 
von der Folgenutzung und Rekultivierung. Ergänzend wird zur Thematik der Rekulti-
vierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes (S. insb. 47) und zur Thematik 
des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

I-W70 

 
 
 
 
 

Der Bereich verfügt über eine Lagerstättenmächtigkeit von durchschnitt-
lich 12m und eine sehr gute Rohstoffqualität. 

Straelen 2113-03-A u. -B Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes).  
 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiterführenden Angaben 
werden zur Kenntnis genommen. 
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Folgenutzung sieht sukzessive Renaturierung für Zwecke des Biotop- und 
Artenschutzes vor (gesellschaftlicher Mehrwert). Vorhabensfläche liegt 
außerhalb besonders geschützter Teile von Natur und Landschaft. Zur als 
NSG ausgewiesenen waldbestandenen Terrassenkante nordwestlich des 
Tagebaufeldes wird ein Schutzabstand vom 20 m eingehalten. Beein-
trächtigung des NSG kann ausgeschlossen werden. Schutzwürdige Bio-
tope nicht betroffen. Entfernung zum VSG 1.000 Meter und zum FFH-
Gebiet „Hangmoor Damerbruch“ etwa 1.200 m. Naturschutzrechtlichen 
Bedenken des VG Düsseldorf Rechnung tragend sieht das nunmehr 
geplante Vorhaben eine vollständige Wiederverfüllung des Tagebaus vor. 
Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes wird dadurch vermieden. 

Straelen 2113-03-A u. -B Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Es sollen in diesem landschaftlich wertvollen/sensiblen Bereich auch negative land-
schaftliche Auswirkungen während des Betriebes vermieden werden. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Vorhabensflächen liegen zwar im faktischen Einzugsgebiet der Was-
sergewinnung Kastanienburg (pot. WSZ IIIB). Eine Beeinträchtigung der 
öffentlichen Wasserversorgung ist jedoch nicht zu erwarten, dass die 
Grundwasserförderung ausschließlich aus dem II. und III. Grundwasser-
stock erfolgt und tagebaubedingter Schadstoffeintrag in die Förderung der 
Wassergewinnungsanlage aufgrund der örtlichen hydrogeologischen 
Rahmenbedingungen sicher ausgeschlossen ist. 

Straelen 2113-03-A u. -B Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu wasserwirtschaftlichen Fragen wird auch auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 in 
der Synopse Allgemeines verwiesen. Unabhängig davon wird ergänzend ange-
merkt, dass sich der Förderstock auch ändern kann und dass Verminderungen der 
Decksichten ebenfalls zu vermeiden sind. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiterführenden Angaben 
werden zur Kenntnis genommen. 

 
Schreiben vom 03.03.2008 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
Erweiterung einer Trockenabgrabung. 

Straelen, 
Diverse 

 

Insb. 2113-03-A 
u .-B 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassungen 
unter Berücksichtigung der aktuelleren Anlage A zu den Synopsen) bereits berück-
sichtigt werden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

II-W34 

(Allgemeine Passagen zur 51. Änderung (vor nachfolgend thematisierten 
vorhabens- und firmenbezogen Angaben im Einzelnen)) 

Diverse Diverse Die entsprechenden hier nicht aufgeführten Argumente wurden weitestgehend 
wortgleich bei den Anregungen II-W24 bis II-W39 eingereicht. Der Anregungstext 
wird exemplarisch einmal im Anhang zu dieser Tabelle wiedergegeben. Bezüglich 
der regionalplanerischen Bewertung wird auf die  Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
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Unser Mandant beabsichtigt, in der Stadt Straelen auf einer Fläche von 
insgesamt etwa 24,8 ha einen Quarzkies- und Quarzsandtagebau im 
Trockenschnitt mit anschließender vollständiger Wiederverfüllung der 
Tagebauflächen zu betreiben. Das geplante Tagebauprojekt ist nicht 
identisch mit dem vom VG Düsseldorf (Az.: 4 K 7513/00) im Oktober 2004 
ohne Wiederverfüllung aus naturschutzrechtlichen Gründen als unzuläs-
sig beurteilte Vorhaben. 
Für das von unserem Mandanten geplante - nunmehr wiederzuverfüllende 
- Vorhaben ist seit Mai 2007 bei der Bergbehörde ein Rahmenbetriebs-
planverfahren anhängig. Es wird deshalb angeregt, die Vorhabensfläche 
als BSAB auszuweisen. Das in der Gesamtbereichstabelle unzulässiger-
weise in der Absicht, weitere Ausschlussgründe konstruieren zu können, 
in zwei Teilflächen aufgespaltene Vorhaben ermöglicht mit einem gewinn-
baren Rohstoffvolumen von etwa 2,3 Mio. ma eine Betriebszeit von etwa 
15 Jahren. Die insgesamt 24,8 ha umfassende Vorhabensfläche weist bei 
sehr guter Rohstoffqualität eine Lagerstättenmächtigkeit von durchschnitt-
lich etwa 12 m auf. Es erfolgt eine Anbindung an die L 140. 
Im Rahmen der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung zur 51. Regionalplanän-
derung wurden keine Privatentwendungen gegen das Vorhaben vorgetra-
gen. 
Der geplante Tagebau soll über die Anforderungen der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung hinausgehend vollständig für Zwecke des Biotop- 
und Artenschutzes renaturiert werden. Hierdurch entsteht ein erheblicher 
gesellschaftlicher Mehrwert. 
Die Vorhabensfläche liegt außerhalb besonders geschützter Teile von 
Natur und Landschaft. Zu der als Naturschutzgebiet ausgewiesenen 
waldbestandenen Terrassenkante nordwestlich des Tagebaufeldes wird 
ein Schutzabstand von 20 m eingehalten. Eine Beeinträchtigung des 
Naturschutzgebiets kann hierdurch ausgeschlossen werden. 
 

Straelen 2113-03-A u .-B Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Frage und Systematik der Bereichsauswahl (inkl. Aufsplittungen: ermöglicht 
differenziertere Bewertungen) und des Auswahlprozesses wird auf den Umweltbe-
richt zur 51. Änderung verwiesen (sowie ergänzend auf die Aktualisierung von 
Kriterien über die Ausgleichsvorschläge in den Synopsen). Das Vorgehen ist sach-
gerecht. Den entsprechenden nebenstehenden Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen und Verfüllungen wird ergänzend auf die 
Anregungen in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anre-
gung A/111/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Während des Abbaubetriebes würden in diesem landschaftlich wertvollen Bereich 
negative Auswirkungen entstehen – auch auf das wertvolle Umfeld - unabhängig 
von der Folgenutzung und Rekultivierung. Ergänzend wird zur Thematik der Rekulti-
vierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes (S. insb. 47) und zur Thematik 
des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. 
Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

Schutzwürdige Biotope nach dem Biotopkataster des LANUV und Natura 
2000-Gebiete werden von dem geplanten Vorhaben ebenfalls nicht betrof-
fen. Die Entfernung der Tagebauflache zu dem südlich gelegenen Vogel-
schutzgebiet "Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg" beträgt 
etwa 1.000 m. Das FFHGebiet "Hangmoor Damerbruch" befindet sich 
nördlich der Tagebaufläche in einer Entfernung von etwa 1.200 m. 
 
Den naturschutzrechtlichen Bedenken des VG Düsseldorf gegen das von 
dort im Oktober 2004 beurteilte Vorhaben Rechnung tragend, sieht das 
von unserem Mandanten nunmehr geplante Vorhaben eine vollständige 
Wiederverfüllung des Tagebaus vor. Eine Verunstaltung des Land-
schaftsbilds wird hierdurch vermieden. 

Straelen 2113-03-A u .-B Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen (S. insb. 47) 
und zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Es sollen in diesem landschaftlich wertvollen/sensiblen Bereich auch negative land-
schaftliche Auswirkungen während des Betriebes vermieden werden. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiteren Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Vorhabensfläche Iiegt zwar im faktischen Einzugsgebiet der Wasser-
gewinnungsanlage Kastanienburg (potenzielle Wasserschutzzone III B). 
Eine Beeinträchtigung der öffentlichen Wasserversorgung infolge des 
geplanten Tagebaus ist jedoch nicht zu erwarten, da die Grundwasserför-
derung ausschließlich aus dem II. und III. Grundwasserstockwerk erfolgt 
und ein tagebaubedingter Schadstoffeintrag in die Förderhorizonte der 
Wassergewinnungsanlage aufgrund der örtlichen hydrogeologischen 
Rahmenbedingungen sicher ausgeschlossen ist. 
In einem Teilbereich der Vorhabensfläche kommen schließlich zwar 
schutzwürdige Böden im Sinne des Auskunftssystems BK 50 des Geolo-
gischen Dienstes NRW vor. Sie sind In der Umgebung der Vorhabensflä-
che jedoch weit verbreitet. Hieraus wird unzulässigerweise selbst ein 
Tabukriterium abgeleitet. Dies ergibt sich bereits daraus, dass das Aus-
kunftssystem BK 50 aufgrund seiner Großmaßstäblichkeit sehr un-genau 
ist. Der Geologische Dienst NRW weist in den textlichen Erläuterungen 
zum genannten Kartenwerk selbst darauf hin, dass beim Obergang von 
der BK 50 auf die BK 5 30 % bis 50 °/o der nach BK 5O als schutzwürdig 
eingestuften Flächen entfallen. 

Straelen 2113-03-A u .-B Es wird auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabel-
le) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an 
den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zu wasserwirtschaftlichen Fragen wird auch auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zu den Anregungen A/110/8 und A/413/1 in 
der Synopse Allgemeines verwiesen. Unabhängig davon wird ergänzend ange-
merkt, dass sich der Förderstock auch ändern kann und dass Verminderungen der 
Decksichten ebenfalls zu vermeiden sind. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die weiterführenden Angaben 
werden zur Kenntnis genommen. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens ist unsere Mandantin darauf 
angewiesen, dass Ihr zumindest mittelfristig in dem vorstehend angemel-
deten Umfang geeignete Flächen für ein neues Rohstoffgewinnungsvor-
haben zur Verfugung stehen. Für den Fall, dass das unter Ziffer 2.1 auf-
geführte Projekt nicht vollständig als BSAB im Regionalplan dargestellt 
werden sollte, melden wir für unsere Mandantin vorsorglich bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt das Bestehen entsprechender Abgrabungsinteressen 
auf allen im Umweltbericht auf Seite 22 f. lediglich abstrakt genannten 
Flächen außerhalb der Ausschlussbereiche an. 

Planungs-
gebiet 

2113-03-A u .-B Es wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht ersichtlichen Gründen vorgesehe-
ne) Abbildung von 2508-07-A als Sondierungsbereich - auf die Ausschlussgründe 
gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Anmeldung eines Interesses an allen im Umweltbericht auf Seite 22 ff. lediglich 
abstrakt genannten Flächen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allgemeines 
verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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I-W71 

Schreiben vom 12.10.2007 
Aufnahme des Bereiches als BSAB sowie als Bereich für Aufschüttungen 
und Ablagerungen , aufgrund der aktuellen Situation.  
Erweiterung einer Tongrube. 
 
Im Jahr 2003 war die Fläche bereits Bestandteil einer größeren Flächen-
abgrenzung, die zu diesem Zeitpunkt zur GEP-Darstellung gemeldet 
wurde und für die auch eine FFH-Verträglichkeitsstudie vorgelegt wurde. 

Hünxe 2504-06, 
2504-07 

Es wird – bis auf die vorgesehene Abbildung von 2504-07 als Sondierungsbereich - 
auf die Ausschlussgründe gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und 
deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den 
aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf.  
Zur Thematik der FFH- und Vogelschutzgebiete (inkl. Pufferzonen) wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung 
A/ 413/1 verwiesen. 
 
Den Anregungen und Bedenken wird  – bis auf die vorgesehene Abbildung von 
2504-07 als Sondierungsbereich -  nicht gefolgt. 

 
Schreiben vom 03.03.2008 
Darstellung der Bereiche als BSAB. 
 

Rheinberg, 
Diverse 

 

Insb. 2508-07-
A, -B, -C u. -D 

Es wird auf die Ausschlussgründe gemäß Umweltbericht (insbesondere Gesamtbe-
reichstabelle) und deren Aktualisierung in Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es 
wird an den aktualisierten Ausschlussgründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Ergänzend wird zu der gesamten Stellungnahme auch auf den AGV zur Anregung 
Rh/415/1 in der kommunalen Synopse Rheinberg verwiesen. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den Bedenken und Anregungen somit 
nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des 
Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassungen 
unter Berücksichtigung der aktuelleren Anlage A zu den Synopsen) bereits berück-
sichtigt werden. Die weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

II-W25 

(Allgemeine Passagen zur 51. Änderung - vor vorhabens- und firmenbe-
zogenen  Angaben im Einzelnen ) 
 

Diverse Diverse Die entsprechenden hier nicht aufgeführten Argumente wurden weitestgehend 
wortgleich bei den Anregungen II-W24 bis II-W39 eingereicht. Der Anregungstext 
wird exemplarisch einmal im Anhang zu dieser Tabelle wiedergegeben. Bezüglich 
der regionalplanerischen Bewertung wird auf die  Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allge-
meines verwiesen. 
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 Unsere Mandantin betreibt ein Unternehmen zur Gewinnung und Ver-
marktung von Sand und Kies. Seit etwa drei Jahrzehnten führt sie im 
Süden der Stadt Rheinberg zwischen der A 57 im Westen, der B 510 im 
Norden und der K 31. im Osten In völligem örtlichem Einklang eine Nass-
abgrabung durch. 
Da das genehmigte Rohstoffvorkommen in Kürze erschöpft sein wird, 
hatte unsere Mandantin zur Standortsicherung des vorhandenen Betriebs 
bereits im Mai 1993 bei der Bezirksregierung Düsseldorf die Planfeststel-
lung einer Anschlussabgrabung unmittelbar östlich der K 31 beantragt. 
Diesen Antrag hat die Bezirksregierung Düsseldorf fünf Jahre später mit 
Bescheid vom Oktober 1998 mit der Begründung abgelehnt, das Vorha-
ben widerspreche den im GEP 1986 festgelegten Zielen der Raum-
ordnung. Darüber hinaus widerspreche der Antrag auch den Darstellun-
gen und Zielen des neuen, zum fraglichen Zeitpunkt jedoch überhaupt 
noch nicht in Kraft getretenen GEP 1999. Die hiergegen gerichtete Klage 
unserer Mandantin hatte keinen Erfolg. Sie wurde mit inzwischen rechts-
kräftigem Urteil des OVG Münster vom November 2005 allerdings nicht 
wegen entgegenstehender Darstellungen des 
Regionalplans, sondern ausschließlich wegen der Lage eines Teils der 
Vorhabensfläche in einem mit einem Abgrabungsverbot belegten Land-
schaftsschutzgebiet als unbegründet abgewiesen. 
 
Für den außerhalb des Landschaftsschutzgebiets gelegenen Teil der 
ursprünglichen Vorhabensfläche reichte unsere Mandantin daraufhin im 
Oktober 2005 beim Kreis Wesel einen neuen Planfeststellungsantrag ein. 
Im Februar 2006 wurde sodann festgestellt, dass nicht der Kreis Wesel, 
sondern die Bergbehörde für die Zulassung des geplanten Vorhabens 
zuständig ist. Diese führte daraufhin eine Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange durch und veranlasste die Offenlage der Planunterlagen. Es 
ergaben sich keinerlei Ablehnungsgründe. Vielmehr ist das Verwaltungs-
verfahren im positiven Sinne entscheidungsreif. Wahrend der Offenlage 
wurden nur von einer Privatperson Einwendungen erhoben. Im Rahmen 
der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung zur 51. Regionalplanänderung wur-
den überhaupt keine Privateinwendungen vorgetragen. Dies zeigt, dass 
das Vorhaben unserer Mandantin auch in der Bevölkerung hohe Akzep-
tanz genießt. 

Rheinberg 2508-07-A, -B, -
C u. –D / Ge-
samtstandort 

 
Antragsbereich 
BR Arnsberg: 
Teil von 2508-

07-A 

Es wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht ersichtlichen Gründen vorgesehe-
ne) Abbildung von 2508-07-A als Sondierungsbereich - auf die Ausschlussgründe 
gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. 
 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt. 
 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
 
Ablehnungsgründe auf der Ebene des  Zulassungsverfahrens liegen derzeit im 
gesamten Bereich vor, da das Vorhaben dem Regionalplan widerspricht. 
 
Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, ändern in der Abwä-
gung aber nichts an den Entscheidungen. So hat auch eine vermeintliche oder reale 
Akzeptanz der Bevölkerung nicht das hinreichende Gewicht, um bei den abgelehn-
ten Bereichen zu einer geänderten Entscheidung zu kommen. 
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Ohne die zeitnahe Realisierung des geplanten Tagebaus müsste unsere 
Mandantin den Betriebsstandort südlich Rheinberg mit allen negativen 
Folgen für Arbeitsplätze und Region schließen. Von der Betriebsschlie-
ßung wären unmittelbar 10 Arbeitsplätze bei unserer Mandantin betroffen. 
Über die im bestehenden Betrieb unserer Mandantin Beschäftigten hinaus 
sind bei Zugrundelegung eines anerkannten Multiplikators von 35 gemäß 
dem im Mai 2002 vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Technologie herausgegebenen, unter anderem unter Mitwir-
kung des Instituts für Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben 
Hannover, des Niedersächsischen Landesamts für Bodenordnung in 
Hannover sowie der Technischen Universität München erstellten Roh-
stoffbericht etwa 350 Arbeitsplätze in den mit der Gewinnung und Aufbe-
reitung von Sand und Kies in engem Zusammenhang stehenden Wirt-
schaftsbereichen im näheren und weiteren Umfeld betroffen. Dazu gehö-
ren auch Unternehmen der gesamten Region, die von der Kaufkraft der in 
dem Betrieb unserer Mandantin beschäftigten Menschen leben. 
 
Der Verlust von Arbeitsplätzen hätte insbesondere in der ohnehin von 
einer hohen Arbeitslosigkeit betroffenen Region rund um Wesel bzw. im 
nordwestlichen Nordrhein-Westfalen schwerwiegende und nachhaltige 
Folgen. Diese Folgen lägen nicht im öffentlichen Interesse. Vielmehr 
besteht angesichts der ohnehin hohen Arbeitslosigkeit in NRW ein vor-
dringliches Interesse der Allgemeinheit daran, dass Arbeitsplätze gesi-
chert werden, neue Arbeitsplätze geschaffen werden und auf diese Weise 
ein weiterer Anstieg der Arbeitslosenquote vermieden wird. 
 
Vgl. zum Aspekt der Arbeitsplatzsicherheit als Öffentliches Interesse etwa 
OVG Saarlouis, Beschluss vom 15.07.1996, ZfB 1996, S. 226, 233; 
Kopp/Schenke, VwGO, 14. Aufl. [2005], § 80 Rdn. 93. 
 

Rheinberg Gesamtstandort 
und speziell 
2508-07-A 

Es wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht ersichtlichen Gründen vorgesehe-
ne) Abbildung von 2508-07-A als Sondierungsbereich - auf die Ausschlussgründe 
gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. 
 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Entgegen der Darstellung in der Gesamtbereichstabelle handelt es sich) 
bei dem geplanten Vorhaben nicht um die bloße Erweiterung eines BSAB, 
sondern um eine Erweiterung einer bereits bestehenden, aktiven Abgra-
bung unserer Mandantin. Es ermöglicht mit einem gewinnbaren Rohstoff-
volumen von etwa 1. Mio. m3 die Aufrechterhaltung des Betriebs am 
vorhandenen Standort für weitere 4 Jahre. Die insgesamt kleiner als 10 
ha umfassende Vorhabensfläche weist bei sehr guter Rohstoffqualität 
eine Lagerstättenmächtigkeit von durchschnittlich etwa 15 m auf. Sie 
verfügt über eine direkte Anbindung an die K 31. Von hier erfolgt der 
Transport überwiegend nach Norden zur B 510 mit Anschluss an die A 
42. 
 

Rheinberg Gesamtstandort 
und speziell 
2508-07-A 

Zur Thematik der Lagerstättenqualität und der Berücksichtigung von Mächtigkeiten 
sowie zu Rohstoffdaten wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den 
Anregungen A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2 in der Synopse Allgemeines 
(inkl. des dortigen Verweises auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zur Thematik der Neuansätze / Erweiterungen / Wiederaufschlüsse wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 in der Synopse 
Allgemeines verwiesen.  
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Die Einstufungen in der Gesamtbereichstabelle sind  korrekt, obwohl es im Westen 
auch eine Erweiterung einer bestehenden Abgrabung ist. 
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Das Vorhaben unterfällt damit der Ausnahmeregelung in Ziel 1 Abs. S 
Satz 1 lit. a) des Regionalplans in der Fassung der 51. Änderung. Gegen 
die beabsichtigte Darstellung des Vorhabens unserer Mandantin (Interes-
sensbereich Nr. 2508-07- A) lediglich als Sondierungsbereich in der 
Erläuterungskarte 9 a bestehen angesichts dessen erhebliche Bedenken. 
Es wird deshalb angeregt, die Vorhabensfläche als BSAB auszuweisen. 

Rheinberg 2508-07-A Die Ausführung zur Qualifizierung für die Anwendung der geplanten Sonderregelung 
werden zur Kenntnis genommen.  
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird jedoch auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB 
besteht derzeit kein Bedarf. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der geplante Tagebau soll nach Beendigung des Abbaus sukzessive 
ausschließlich für Zwecke des Biotop- und Artenschutzes renaturiert 
werden. Er nimmt ausschließlich intensiv genutzte Ackerflächen in An-
spruch und liegt außerhalb besonders geschützter Teile von Natur und 
Landschaft. Schutzwürdige, in Biotopkataster des LANUV erfasste Bioto-
pe werden von dem geplanten Tagebau ebenfalls nicht betroffen. 
 

Rheinberg 2508-07-A 
(und evtl. Auch 
angrenzende 

Bereiche) 

Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes (S. insb. 47) und zur 
Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Darüber hinaus wird angeregt, auch die innerhalb des Landschafts-
schutzgebiets gelegene, bereits in 1993 mit beantragte Teilfläche (Inter-
essensbereiche Nr. 2508-07-B, 2508-07-C und 2508-D) als BSAB auszu-
weisen. Die Einbeziehung dieser etwa 9,3 ha großen Teilfläche würde die 
Gewinnung weiterer 1,15 Mio. m3 Quarzkies und Quarzsand und die 
Aufrechterhaltung des Betriebsstandorts für mindestens weitere 3 Jahre 
ermöglichen. Durch die Einbeziehung der im Landschaftsschutzgebiet 
gelegenen Teilfläche wurde sich der Flächenzuschnitt des Tagebaus 
erheblich verbessern und im Sinne der Ressourcenschonung eine voll-
ständige Nutzung der Lagerstätte gewährleistet. 
 
Einer Ausweisung dieser Fläche als BSAB stünde das im Landschaftsplan 
statuierte Abgrabungsverbot nicht entgegen, da insoweit eine Unberührt-
heitsklausel vorgesehen ist. Die Fläche stellt sich nahezu ausnahmslos 
als intensiv genutzte Landwirtschaftsfläche dar. Durch die im Zuge der 
Renaturierung vorgesehenen Maßnahmen würde sich die ökologische 
Situation erheblich verbessern. Die von unserer Mandantin bereits in 1993 
vorgesehene Renaturierungsplanung berücksichtigt die Planungen zur 
Renaturierung des Moersbachs, sodass sich auch insoweit keinerlei 
Konflikte ergeben. Nachteilige Auswirkungen auf die Moersbachniederung 
sind nicht zu erwarten. 
 
Schutzwürdige Biotope gemäß dem Biotopkataster des LANUV sind im 
Bereich der genannten Teilfläche ebenfalls nicht vorhanden. 
 

Rheinberg 2508-07-B, C, D Es wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht ersichtlichen Gründen vorgesehe-
ne) Abbildung von 2508-07-A als Sondierungsbereich - auf die Ausschlussgründe 
gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen.  Den Anregungen und Bedenken 
wird nicht gefolgt.  
Zur Thematik der Nachfolgenutzungen wird auf die Anregungen in der rechten 
Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/111/1 und 
A/205/3 in der Synopse Allgemeines verwiesen. Ergänzend wird zur Thematik der 
Rekultivierung auf Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes (S. insb. 47) und zur 
Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes auf die Angaben in der rechten Synop-
senspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen.  
Zur Thematik von Landschaftsschutzgebieten mit Abgrabungsver-
bot/Landschaftsschutzgebieten wird auf die Angaben in der rechten Spalte der 
Synopse „Allgemeines“ zu den Anregungen A/178/1 und A/413/1 verwiesen.  
Schutzwürdige Biotope gemäß Biotopkataster sind im Bereich 2508-07-D vorhan-
den. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Die weiteren Ausführungen (u.a. zum Flächenzuschnitt) werden zur Kenntnis ge-
nommen, ändern in der Abwägung aber nichts an den Entscheidungen. Bei den 
abgelehnten Bereichen sind die Ausschlussgründe zu gewichtig. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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In einem Teilbereich der Vorhabensfläche kommen schließlich zwar 
schutzwürdige Böden im Sinne des Auskunftssystems BK 50 des Geolo-
gischen Dienstes NRW vor. Sie erfüllen entgegen der Hinweise in der 
Gesamtbereichstabelle allerdings nur das Schutzwürdigkeitskriterium 
"Bodenfruchtbarkeit". Außerdem sind sie in der Umgebung der Vorha-
bensfläche weit verbreitet. Hieraus könnte deshalb in rechtlich zulässiger 
Weise selbst dann kein Tabukriterium abgeleitet werden, wenn es sich bei 
dem Vorhaben unserer Mandantin um einen Neuaufschluss handeln 
würde. Dies ergibt sich bereits daraus, dass das Auskunftssystem BK 50 
aufgrund seiner Großmaßstäblichkeit sehr ungenau ist. Der Geologische 
Dienst NRW weist in den textlichen Erläuterungen zum genannten Kar-
tenwerk selbst darauf hin, dass beim Übergang von der BK 50 auf die BK 
5 30 % bis 50 % der nach BK 50 als schutzwürdig eingestuften Flächen 
entfallen. 

Rheinberg Teilflächen von  
 

2508-07-A, B, 
C, D 

Es wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht ersichtlichen Gründen vorgesehe-
ne) Abbildung von 2508-07-A als Sondierungsbereich - auf die Ausschlussgründe 
gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die entsprechenden Angaben in der 
rechten Synopsenspalte zur Anregung A/110/7 verwiesen. Den Anregungen und 
Bedenken wird nicht gefolgt. 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

Zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens ist unsere Mandantin darauf 
angewiesen, dass ihr zumindest mittelfristig in dem vorstehend angemel-
deten Umfang geeignete Flächen für ein neues Rohstoffgewinnungsvor-
haben zur Verfügung stehen. Für den Fall, dass das unter Ziffer 2.1 auf-
geführte Projekt nicht vollständig als BSAB im Regionalplan dargestellt 
werden sollte, melden wir für unsere Mandantin vorsorglich bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt das Bestehen entsprechender Abgrabungsinteressen 
auf allen im Umweltbericht auf Seite 22 f. lediglich abstrakt genannten 
Flächen außerhalb der Ausschlussbereiche an. 
 

Planungs-
gebiet 

2508-07-A, B, 
C, D und ge-
samter Pla-
nungsraum 

Es wird – bis auf die (aus den im Umweltbericht ersichtlichen Gründen vorgesehe-
ne) Abbildung von 2508-07-A als Sondierungsbereich - auf die Ausschlussgründe 
gem. Umweltbericht (insb. Gesamtbereichstabelle) und deren Aktualisierung in 
Anlage A zu den Synopsen verwiesen. Es wird an den aktualisierten Ausschluss-
gründen festgehalten. 
Zur Thematik der Flächenumfangs und der Versorgungszeiträume sowie des Be-
darfs wird auf die Angaben in der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/6 verwiesen. Für zusätzliche BSAB be-
steht derzeit kein Bedarf. 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen und Standortsiche-
rungsinteressen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zur Anregung 
A/413/1 in der Synopse Allgemeines verwiesen. 
Zur Anmeldung eines Interesses an allen im Umweltbericht auf Seite 22 ff. lediglich 
abstrakt genannten Flächen wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allgemeines 
verwiesen. 
 Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Anhang zur Unternehmenstabelle 
 
Allgemeiner Teil von II-W24 bis II-W39 
 
Regionalplanerische Bewertung zum AllgemeinenTeil von II-W24 bis II-W39: 
Der allgemeine Teil von II-W24 bis II-W39 wurde weitestgehend wortgleich bei den Anregungen II-W24 bis II-W39 eingereicht (die Nummerierungen der Abschnitte und Kapitel weichen jedoch teils 
voneinander ab).  
Die Ausführungen / Argumente und deren regionalplanerische Bewertung ergeben sich auch aus dem der Anregung A/422/1b bzw. deren Bewertung im AGV (AGV bezieht sich auf die angehängte 
Stellungnahme). Zur regionalplanerischen Bewertung wird daher auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/422/1b in der Synopse Allgemeines verwie-
sen. 
 
 
 
 
 
Nachfolgend: 
Anregung (Allgemeiner Teil von II-W24 bis II-W39) 
 
 

 
 
 
 
 


